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Kapitel I: Einleitung 

1. Einleitung 

Zahlungsverzug ist eine entscheidende Ursache für Insolvenzen von vor allem 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen.1 Neben materiellrechtlichen Vorschriften, 
mit denen Zahlungsverzug bekämpft werden kann, sind insbesondere auch verfah-
rensrechtliche Instrumente erforderlich, die dem Gläubiger einer Geldforderung die 
Möglichkeiten geben, seinen Anspruch schnell, effizient und kostengünstig durchzu-
setzen. Dieses gilt besonders dann, wenn das Vorliegen der geltend gemachten For-
derung durch den Schuldner überhaupt nicht oder nicht substanziell bestritten wird.2 
Während die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union besondere gerichtli-
che Verfahren kennen, mit denen wahrscheinlich unbestrittene Geldforderungen ge-
richtlich durchgesetzt werden können, wurde diese Verfahrensart 1992 in den Nie-
derlanden abgeschafft.3 Seitdem können diese Forderungen grundsätzlich nur mit 
dem gewöhnlichen Klageverfahren durchgesetzt werden, wobei im Falle eines 
Nichtbestreitens ein Versäumnisurteil ergeht. Dagegen besteht sowohl in der deut-
schen als auch in der österreichischen Zivilprozessordnung mit dem Mahnverfahren 
eine Verfahrensart, mit der wahrscheinlich unbestrittene Geldforderungen schnell 
und kostengünstig durchgesetzt werden können. Diese Verfahren werden zudem un-
ter Einsatz moderner IT-Technologie durchgeführt, was letztendlich zu einer Be-
schleunigung des Verfahrensverlaufs und zu einer Rationalisierung nicht nur bei den 
Verfahrensbeteiligten, sondern auch innerhalb der Justiz geführt hat. 

 
Seit dem Abschaffen des niederländischen rechterlijk bevel tot betaling wurde 

überwiegend Kritik gegen die Einführung eines gerichtlichen Mahnverfahrens geäu-
ßert. Darüber hinaus hat auch der niederländische Gesetzgeber kein Bedürfnis für 
die Einführung einer solchen Verfahrensart gesehen. Allerdings hat sich diese Aus-
gangslage mit der Einführung des Europäischen Mahnverfahrens nach der EuMV-

 
1 Vgl. hierzu Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 181 ff.; Graf van Berns-

torff, RIW 2007, 88; Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101. 
2 Der Anteil der unbestrittenen Forderungen an der Gesamtheit der von den erstinstanzlichen or-

dentlichen Zivilgerichten behandelten Rechtssachen beträgt bis zu 80 %, Kommission, Grün-
buch über ein Europäisches Mahnverfahren und über Maßnahmen zur einfacheren und schnel-
leren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streitwert, KOM (2002), 746 endgültig, S. 9, 
Fn. 2; Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 201 f. 

3 Vgl. hierzu Freudenthal, Incassoprocedures, S. 24 ff. 
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VO geändert. Denn mit dem Europäischen Mahnverfahren, welches zwar nur auf 
grenzüberschreitende Sachverhalte anwendbar ist, könnte es zu der Situation kom-
men, dass ein niederländischer Gläubiger gegen einen ausländischen Schuldner ein 
besseres, weil effektiveres, zugänglicheres sowie billigeres prozessuales Instrument 
zur Verfügung hätte, als er gegen einen niederländischen Schuldner hat. Hierdurch 
wäre der niederländische Gesetzgeber möglicherweise veranlasst, auch für rein in-
terne Sachverhalte eine entsprechende Verfahrensart einzuführen.4 Ebenso wie im 
deutschen oder österreichischen Recht wäre auch im Rahmen eines niederländischen 
Mahnverfahrens über den Einsatz von IT-Technologie nachzudenken, da hierdurch 
ein erheblicher Rationalisierungs- und Entlastungseffekt eintreten kann.5 

2. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes und Definitionen 

Ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren sollte einer möglichst schnellen 
und effizienten gerichtlichen Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen dienen. 
Daher ist eine einheitliche Definition des Begriffs der unbestrittenen Geldforderun-
gen entscheidend. Hierunter fallen: 

 
- alle privatrechtlichen auf einen Geldbetrag bezifferten Zahlungsansprüche, die 

durch den Schuldner weder in ihrem Inhalt noch in ihrer Rechtmäßigkeit bestritten 
werden bzw. nicht substanziell bestritten werden.6 

 
Die rechtliche Grundlage der unbestrittenen Geldforderungen ist im Rahmen die-

ser Definition nicht bedeutsam, sodass er sowohl in einem Vertrag als auch in einer 
unerlaubten Handlung sowie anderen rechtlichen Konstellationen liegen kann. 

 
Die Einführung eines niederländischen Mahnverfahrens erfordert weiterhin auch 

eine Definition dieses Begriffs. Da das niederländische Verfahrensrecht eine solche 
Verfahrensart nicht kennt, muss zur Definition dieses Begriffs auf die Mahnverfah-
ren anderer Mitgliedstaaten geschaut werden. Obwohl die einzelnen Mahnverfahren 
der Mitgliedstaaten zum Teil erhebliche Unterschiede in ihrer Ausgestaltung auf-

 
4 Dafür plädiert auch Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 207. 
5 Vgl. zum Einsatz von IT-Technologie innerhalb der niederländischen Rechtsprechung: Van den 

Hoogen, E-Justice, S. 41 ff.; Sujecki, MMR 2007, 493 ff. 
6 Vgl. auch Definition bei: Freudenthal, Incassoprocedures, 1996, S. 2. 
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weisen,7 kann man den einzelnen Verfahrensvarianten eine gemeinsame Grundstruk-
tur entnehmen, die unabhängig von der nationalen Ausgestaltung und den nationalen 
Besonderheiten kennzeichnend für das Mahnverfahren ist. Folglich kann ein Mahn-
verfahren beschrieben werden: 

 
- als ein Verfahren, bei dem auf Antrag des Gläubigers ein Gericht oder eine an-

dere zuständige Behörde eine Entscheidung ohne Anhörung des Antragsgegners er-
lässt, in der dieser aufgefordert wird, innerhalb einer bestimmten Frist die Forde-
rung entweder zu begleichen oder Widerspruch gegen sie einzulegen. Bei Untätig-
keit des Schuldners erwächst der Zahlungsbefehl anschießend in einen gerichtlich 
vollstreckbaren Titel. Wird dagegen ein Widerspruch eingelegt, verliert der Zah-
lungsbefehl seine Wirkung und es kann ein ordentliches Klageverfahren eröffnet 
werden.8  

 
Das Mahnverfahren als ex-parte Verfahren weist somit die Strukturen eines Ver-

säumnisurteils auf, da es hier zu einem gerichtlich vollstreckbaren Titel kommt, 
wenn der Antragsgegner untätig bleibt. Allerdings ist hier ein umfassender Schutz 
des Antragsgegners zusammen mit der „Umkehr der Verfahrensinitiative“9 zur Er-
öffnung eines eventuellen streitigen Verfahrens von zentraler Bedeutung. Denn 
durch die Ausübung der Verteidigungsrechte kann der Antragsgegner direkt den Er-
lass des Vollstreckungstitels beeinflussen und eventuell zusätzlich ein streitiges Ge-
richtsverfahren eröffnen. 

 
Schließlich ist im Hinblick auf die Unterschiede innerhalb der nationalen Zustel-

lungsregeln erforderlich, um einheitliche Begriffe zu verwenden, die die nationalen 
Gegebenheiten innerhalb des Zustellungsrechts außer Betracht lassen. Beispielhaft 
 
7 Vgl. Überblick bei: Europäische Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren 

und über Maßnahmen zur einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit gerin-
gem Streitwert, KOM (2002), 746 endg., S. 9 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, 
S. 175 ff.; Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 7 ff.; Freudenthal, Schets van het Europees 
civiel procesrecht, S. 203 ff.; Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 481 ff.; Prütting, Die aktuellen 
Entwicklungen des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige europäische 
Mahnverfahren, S. 509 f. 

8 Vgl. weitere Definitionen in: Europäische Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahn-
verfahren und über Maßnahmen zur einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten 
mit geringem Streitwert, KOM (2002), 746 endg., S. 10; Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 
1; Sujecki, ZEuP 2006, 124, 124 f.; Kramer/Sujecki, NIPR 2006, 365 f.; Freudenthal, Incas-
soprocedures, S. 3; dies., Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 203; Heß, Strukturfra-
gen der europäischen Prozessangleichung, S. 341 ff.; Prütting, Die aktuellen Entwicklungen 
des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige europäische Mahnverfahren, S. 
509 f. 

9 Vgl. Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 1; Freudenthal, P&B/RDJP 2005, 225, 231; Europäi-
sche Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren und über Maßnahmen zur 
einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streitwert, KOM (2002), 
746 endg., S. 10. 
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hierfür sind die Unterschiede zwischen dem deutschen bzw. österreichischen Zustel-
lungsrecht und den Zustellungsregeln innerhalb des niederländischen Zivilprozess-
rechts. Während nämlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Zustel-
lung erst nach Einreichung der Klage beim zuständigen Gericht erfolgt, muss inner-
halb des niederländischen Zivilverfahrens zwischen zwei Zustellungsalternativen 
unterscheiden werden. Bei der sog. betekening wird zunächst durch den Kläger ein 
Gerichtsvollzieher beauftragt, der die Zustellung ausführt. Erst nach der vorgenom-
menen Zustellung wird das Verfahren bei dem zuständigen Gericht eingereicht. Da-
gegen wird bei der sog. kennisgeving das verfahrenseröffnende Schriftstück beim 
zuständigen Gericht erst eingereicht und anschließend im Auftrag des Gerichts an 
die gegnerische Partei mittels Einschreibens mit Rückschein „zugestellt”. Während 
man sowohl im deutschen als auch im österreichischen Recht die Zustellung durch 
einen Gerichtsvollzieher im Parteibetrieb zwar kennt, ist diesen Rechtssystemen die-
se im niederländischen Recht bestehende Unterscheidung unbekannt. Dieser Unter-
schied innerhalb der Zustellungssysteme ist auch innerhalb der EuZVO wiederzu-
finden, da nämlich die deutschsprachige Version lediglich von der Zustellung 
spricht, während die niederländische Version von der betekening, d.h. der Zustellung 
durch den Gerichtsvollzieher und der anschließenden Einreichung der Klage beim 
zuständigen Gericht, und der kennisgeving, d.h. der durch ein Gericht durchgeführ-
ten Zustellung, spricht. Im Rahmen dieser Untersuchung ist es daher erforderlich, 
diesen Unterschied sprachlich hervorzuheben. Aus diesem Grund wird in allen Ka-
piteln mit Ausnahme derjenigen zum deutschen und österreichischen Recht mit dem 
Begriff der Zustellung im Amtsbetrieb eine Zustellungsmodalität bezeichnet, bei der 
das verfahrenseröffnende Schriftstück zunächst beim zuständigen Gericht einge-
reicht wird und anschließend durch das Gericht veranlasst wird. Dagegen wird mit 
dem Begriff der Zustellung im Parteibetrieb eine Zustellungsalternative bezeichnet, 
bei der die Zustellung zunächst von einem Gerichtsvollzieher vorgenommen wird 
und das zuständige Gericht anschließend von der Verfahrenseröffnung Kenntnis er-
langt. 

3. Problemstellung der Untersuchung 

Das niederländische Zivilverfahrensrecht kennt grundsätzlich kein besonderes 
Gerichtsverfahren, mit dem wahrscheinlich unbestrittene Geldforderungen gericht-
lich durchgesetzt werden können. Seit der Abschaffung des rechterlijk bevel tot be-
taling wurden zwar vereinzelt Stimmen geäußert, ein solches Verfahren wieder in 
die niederländische Zivilprozessordnung einzuführen.10 Diese Ansichten konnten 
sich aber nicht durchsetzen. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob mit der Einführung 
des Europäischen Mahnverfahrens an der gegen die Einführung eines rein nationalen 

 
10 Vgl. insbesondere Freudenthal, Incassoprocedures, S. 305 ff. 
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Mahnverfahrens weiterhin festgehalten werden kann. Denn aufgrund der Arbeiten 
zur Einführung des Europäischen Mahnverfahrens sind nunmehr auch Stimmen zu 
hören, die sich für eine Einführung eines nationalen niederländischen Mahnverfah-
rens aussprechen.11 Daher ist zu untersuchen, ob tatsächlich eine Notwendigkeit in-
nerhalb der niederländischen Zivilverfahrensordnung existiert, ein besonderes ge-
richtliches Verfahren einzuführen, mit dem wahrscheinlich unbestrittene Geldforde-
rungen durchgesetzt werden können. 

 
Sollte eine solche Notwendigkeit bestehen, muss anschließend untersucht werden, 

wie dieses niederländische Mahnverfahren ausgestaltet werden sollte. Dabei ist zu 
prüfen, inwieweit das Europäische Mahnverfahren als Vorbild für ein nationales 
niederländisches Mahnverfahren hinzugezogen werden kann. Da das Europäische 
Mahnverfahren allerdings nur auf die Verbesserung der gerichtlichen Durchsetzung 
von Forderungen mit grenzüberschreitendem Bezug gerichtet ist,12 stehen mit der 
Einführung eines reinen nationalen Mahnverfahrens nicht nur andere Probleme im 
Vordergrund, sondern müssen auch andere Anforderungen an das nationale Mahn-
verfahren gestellt werden.13 Im Rahmen der Ausgestaltung eines niederländischen 
Mahnverfahrens nimmt zum Beispiel die Frage nach den Möglichkeiten einer unmit-
telbaren Verfahrenseröffnung ohne obligatorische Hinzuziehung eines Gerichtsvoll-
ziehers eine zentrale Stellung ein. Denn die unmittelbare Verfahrenseröffnung zählte 
zu einem der am heftigsten kritisierten Punkte innerhalb des bis 1992 geltenden 
rechterlijk bevel tot betaling. Zudem steht sie auch in der aktuellen Diskussion zur 
Reform des niederländischen Zivilprozessrechts im Mittelpunkt.14 Bei der Einfüh-
rung eines niederländischen Mahnverfahrens ist weiterhin zu beachten, dass diese 
Verfahrensart dem derzeitigen niederländischen Verfahrensrecht nicht bekannt ist. 
Hierdurch ist es erforderlich, dass ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren 
so ausgestaltet wird, dass es reibungslos in das derzeitige niederländische Zivilver-
fahrensrecht integriert werden kann. In diesem Zusammenhang steht daher die Frage 
nach dem Übergang des Mahnverfahrens in das ordentliche Zivilverfahren nach Ein-
legung eines Einspruchs im Mittelpunkt. 
 
11 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 154; dies., Uitgebalanceerd, S. 110 

ff. Mitllerweile wurde die Einführung eines Mahnverfahrens in den Niederlanden auch aus 
rechtspolitischen Kreisen begrüßt, vgl. Ministerie van Justitie, Herbezinning burgerlijk proces-
recht, Kamerstukken II, 2006-2007, 30951, Nr. 1, S. 20; Raad voor de Rechtspraak, Advies 
Eindrapport, S. 14; ders., Advies Rapport werkgroep eenvoudige procedures, S. 8. 

12 Vgl. zum Ziel der EuMVVO Kramer/Sujecki, NIPR 2006, 365, 367; Kramer, Eenvormige Euro-
pese procedures voor de inning van vorderingen, S. 33 f.; Prütting, Die aktuellen Entwicklun-
gen des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige europäische Mahnverfah-
ren, S. 507; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 27. 

13 Vgl. Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1107, Fn. 75, die hier darauf hinweisen, dass mit der 
Einführung des Europäischen Mahnverfahrens im Gegensatz zu einem reinen nationalen 
Mahnverfahren primär nicht bezweckt werde, auch die Justiz zu entlasten. 

14 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 146 ff.; dies., Uitgebalanceerd, S. 95 
ff. 
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Neben der Frage nach der Ausgestaltung des nationalen niederländischen Mahn-

verfahrens ist darüber hinaus der Umfang der Nutzung von Informationstechnologie 
innerhalb des Mahnverfahrens von Bedeutung. Denn eine umfassende Rationalisie-
rung und Beschleunigung des Mahnverfahrens könnte möglicherweise durch einen 
intelligenten Einsatz von Informationstechnologie erfolgen. In Deutschland und Ös-
terreich werden die jeweiligen Mahnverfahren seit Langem automatisch bearbeitet. 
Hierdurch kann eine große Anzahl von Verfahren relativ schnell bearbeitet werden. 
Trotz hoher Antragszahlen werden aufgrund des Einsatzes von IT-Technologie zu-
dem weder die Gerichte noch die an diesem Verfahren beteiligten Parteien übermä-
ßig belastet. Der Einsatz elektronischer Mittel darf allerdings nicht auf Kosten der 
am Verfahren beteiligten Parteien erfolgen und somit zur Verminderung der Qualität 
der Rechtsprechung führen. Folglich müssen die rechtlichen Konsequenzen einer 
elektronischen Bearbeitung untersucht werden. Dabei stellen sich einerseits Fragen 
von allgemeiner Art, die mit der Gewährleistung der Authentizität der elektroni-
schen Dokumente sowie der Identität der Verfahrensbeteiligten innerhalb des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs zusammenhängen. Andererseits sind hier auch spezifische 
mit dem Verfahrensrecht verbundene Fragen zu beantworten. Daher muss hier un-
tersucht werden, ob der Einsatz von IT-Technologie innerhalb eines gerichtlichen 
Mahnverfahrens die in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten verfahrensrechtlichen 
Grundsätze beeinträchtigt, und wie ggf. diese Spannungsverhältnisse gelöst bzw. 
gemildert werden können.15 

 
Im Ergebnis können die mit dieser Arbeit zu untersuchende Fragen wie folgt for-

muliert werden: 
 
Wie sollte ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren unter Beachtung der 

Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK, insbesondere des Justizgewährungs-
anspruchs und des Grundsatzes auf ein faires Verfahren, ausgestaltet werden, in 
dem auch die Möglichkeiten der Informationstechnologie genutzt werden können? 

4. Methode der Ausgestaltung dieser Untersuchung 

Im Rahmen der Ausgestaltung des niederländischen Mahnverfahrens muss zu-
nächst als Ausgangspunkt die derzeitige Rechtslage innerhalb des niederländischen 
Zivilverfahrensrechts aufgezeigt werden. Dieses ist erforderlich, da die Gegner eines 
gerichtlichen Mahnverfahrens das derzeitige System als einwandfrei ansehen und 
das als Hauptargument gegen die Einführung eines gerichtlichen Mahnverfahrens in 
den Niederlanden nutzen. Daneben soll in einem rechtsvergleichenden Abschnitt auf 

 
15 Vgl. allgemein zu dieser Fragestellung Van den Hoogen, E-Justice, S. 19 ff. 
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das deutsche und österreichische Mahnverfahren eingegangen werden. Die Mahn-
verfahren dieser beiden Mitgliedstaaten zeichnen sich durch einen hohen Automati-
sationsgrad aus. Aus diesem Grund ist es erforderlich, um festzustellen, wie diese 
weitreichende Automatisierung des Mahnverfahrens in diesen beiden Rechtssyste-
men eingeführt wurde, und welche Probleme in der elektronischen Durchführung 
des Mahnverfahrens aufgetreten sind. Schließlich soll auch noch das Europäische 
Mahnverfahren nach der EuMVVO dargestellt werden, da dieses Verfahren grund-
sätzlich als Gerüst für die Einführung eines nationalen niederländischen Mahnver-
fahrens dienen sollte. Hier muss allerdings beachtet werden, dass die EuMVVO 
teilweise Regelungen enthält, die aufgrund der nationalen Unterschiede als eine 
Kompromisslösung eingeführt worden sind.16 Darüber hinaus ist die EuMVVO gem. 
Art. 2 Abs. 1 auf die Durchsetzung von Geldforderungen mit grenzüberschreitendem 
Bezug anwendbar ist, sodass hier Unterschiede zu rein nationalen Sachverhalten 
möglich sind. Aus diesem Grund sollten die Vorgaben der EuMVVO nicht unmit-
telbar in ein nationales niederländisches Mahnverfahren umgesetzt werden. Viel-
mehr sind zum Teil eigenständige Lösungen innerhalb des niederländischen Mahn-
verfahrens notwendig. Dieses ermöglicht auch die EuMVVO, da sie zum einen aus-
schließlich auf grenzüberschreitende Sachverhalte anwendbar ist und zum anderen 
gem. 10. Erwägungsgrund auch nur als zusätzliche Alternative gilt, sodass die natio-
nalen Verfahren weiterhin anwendbar bleiben. 

 
Die Ausgestaltung des hier vorgestellten niederländischen Mahnverfahrens soll 

daher nach den folgenden Prüfungspunkten erfolgen: Zunächst stellt sich die Frage, 
ob im Hinblick auf eine Regelung die EuMVVO ein Äquivalent enthält. Trifft dieses 
zu, so muss untersucht werden, ob die europarechtliche Vorgabe in der EuMVVO 
sich auch als eine reine nationale Regelung innerhalb eines niederländischen Mahn-
verfahrens eignet. Bei einer Eignung kann folglich eine direkte Übernahme dieser 
Regelung in ein nationales Mahnverfahren erfolgen. Kommt dagegen die Eignung 
einer Regelung der EuMVVO nicht in Betracht oder enthält die EuMVVO über-
haupt keine Regelung, wird anschließend untersucht, ob innerhalb des deutschen 
oder des österreichischen Mahnverfahrens möglicherweise eine Regelung besteht, 
die sich auch für eine Übernahme in ein niederländisches Mahnverfahren eignet. 
Trifft dieses nicht zu, muss nach einer eigenständigen niederländischen Lösung ge-
sucht werden. 

 
Daher ist zunächst das derzeit geltende niederländische Zivilprozessrecht im Be-

zug auf die Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforderungen zu analy-

 
16 Kritisch zur Methode der Rechtsangleichung durch den Europäischen Gesetzgeber Gilles, 

Rechtsangleichung in Europa, S. 438 ff., der nicht den Kompromiss, sondern aber den sog. 
„best law approach“ als Methode innerhalb der Rechtangleichung befürwortet, wobei auch hier 
allerdings eine Einigung auf die Maßstäbe und Kriterien erfolgen muss (vgl. S. 445 f.). Siehe 
auch Andersson, Harmonization and Mutal Recognition, S. 250. 
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sieren. In den dann nachfolgenden Kapiteln soll die Rechtslage innerhalb des deut-
schen sowie österreichischen Mahnverfahrens untersucht werden, wobei hier mögli-
che Probleme dieser beiden nationalen Mahnverfahrensarten herausgearbeitet wer-
den sollen. Im nachfolgenden Kapitel soll dann das Europäische Mahnverfahren 
nach der EuMVVO untersucht werden. Anschließend ist auf das Verhältnis des Ein-
satzes von IT-Technologie innerhalb eines gerichtlichen Mahnverfahrens zu den ver-
fahrensrechtlichen Grundsätzen des Art. 6 Abs. 1 EMRK näher dargestellt werden. 
Die Arbeit wird schließlich mit einem Vorschlag für die Ausgestaltung eines nieder-
ländischen Mahnverfahrens abgeschlossen, in dem auch der Einsatz elektronischer 
Mittel ermöglicht wird. 
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Kapitel II: Das niederländische Recht 

1.Einleitung 

Die Rv kennt keine Möglichkeit, um eine wahrscheinlich unbestrittene Geldfor-
derung mittels eines gesonderten Gerichtsverfahrens gerichtlich durchzusetzen. Un-
bestrittene Geldforderungen werden vielmehr überwiegend mittels des ordentlichen 
Klageverfahrens (sog. dagvaardingsprocedure) gerichtlich durchgesetzt, wobei im 
Falle des Nichtbestreitens durch den Beklagten ein Versäumnisurteil ergeht. Teil-
weise können Geldforderungen aber auch in einem vereinfachten summarischen 
Verfahren (sog. incasso kort geding) gerichtlich durchgesetzt werden. Allerdings hat 
das incasso kort geding seit der Reform der Rv von 2002 in der gerichtlichen Praxis 
an Relevanz verloren,17 da das Versäumnisverfahren sich als sehr schnelles Verfah-
ren herausstellte.18 Beide Verfahrenarten werden mit der sog. dagvaarding eröffnet. 
Das Gegenstück zur Verfahrenseröffnung mittels dagvaarding bildet die Verfah-
renseröffnung mittels verzoekschrift. Während bei der dagvaarding die persönliche 
Zustellung durch den Gerichtsvollzieher im Parteibetrieb im Mittelpunkt steht, kann 
der Antragsteller (sog. verzoeker) die verzoekschrift direkt beim zuständigen Gericht 
einreichen, von wo sie an den Betroffenen (sog. belanghebbende) von Amts wegen 
mittels Einschreiben zugestellt wird. Somit erhält das Prozessgericht bereits vor Zu-
stellung an den Betroffenen unmittelbar Kenntnis von dem Verfahren.19 

 
17 So Venhuizen, Procedures en kosten, S. 144. 
18 Das Versäumnisverfahren wird von dem niederländischen Gesetzgeber als das einzige Verfahren 

angesehen, das für die Durchsetzung von unbestrittenen Geldforderungen anwendbar ist, vgl. 
MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, Nr. 3, S. 2 f.; zustimmend Venhuizen, Procedures 
en kosten, S. 145. Andere Ansicht Freudenthal, NJB 2002, 1243 ff., die zu Recht auf die Mög-
lichkeit des incasso kort geding hinwiest. Aufgrund dieser zurückgehenden Bedeutung dieser 
Verfahrensart wird allerdings im Nachfolgenden von einer weiteren Darstellung abgesehen 
und auf die jeweilige Literatur verwiesen. Ausführlich zur Durchsetzung von Geldforderungen 
mittels des kort geding Verfahrens: Gisolf, Kort geding en rechter, S. 72 ff.; Freudenthal, In-
cassoprocedures, S. 42 ff.; dies., Orders for payment in the Netherlands, S. 202; Venhuizen, 
Procedures en kosten, S. 143 ff. 

19 Obwohl die verzoekschriftprocedure als Vorbild für eine unmittelbare Verfahrenseröffnung ge-
nannt wird, soll von einer ausführlichen Darstellung dieser Verfahrensart abgesehen werden, 
da sie im derzeit geltenden Recht keine Rolle bei der gerichtlichen Durchsetzung von Geldfor-
derungen spielt. Allerdings werden im Rahmen dieser Untersuchung Teilaspekte der ver-
zoekschriftprocedure dargestellt, falls dieses erforderlich erscheint. Vgl. ausführlich zur der 
sog. verzoekschriftprocedure Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 153 ff.; Snijders/ Klaas-
sen /Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 309 ff. 
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Ein gesondertes gerichtliches Beitreibungsverfahren für wahrscheinlich unbestrit-

tene Geldforderungen ist der niederländischen Zivilprozessordnung allerdings nicht 
unbekannt. Bis 1992 kannte die Rv in dem sog. rechterlijk bevel tot betaling ein dem 
Mahnverfahren ähnelndes Gerichtsverfahren, mit dem wahrscheinlich unbestrittene 
Geldforderungen durchgesetzt werden konnten. Obwohl der rechterlijk bevel tot be-
taling zeitweilig eine sehr hohe praktische Relevanz hatte, wurde er teilweise heftig 
kritisiert, was unter anderem auch zu seiner Abschaffung beigetragen hat. 

 
Im Rahmen der jetzigen Arbeiten zur grundlegenden Reform des niederländi-

schen Zivilprozessrechts wurde aber der Asser/Vranken/Groen-Kommission die Ein-
führung eines gesonderten Verfahrens zur gerichtlichen Durchsetzung wahrschein-
lich unbestrittener Geldforderungen vorgeschlagen.20 Sowohl gegen diesen Vor-
schlag als auch gegen die auf europäischer Ebene vorgeschlagene Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens wurde allerdings überwiegend mit Ablehnung rea-
giert.21 Aufgrund der – nach Ansicht der Kritiker des Beitreibungsverfahrens – der-
zeit gut funktionierender gerichtlicher Praxis bei der gerichtlichen Durchsetzung un-
bestrittener Geldforderungen wird die Einführung eines gesonderten Beitreibungs-
verfahrens grundsätzlich als nicht erforderlich angesehen, da in der derzeitigen ge-
richtlichen Praxis eine ausreichende Möglichkeit bestünde, um Geldforderungen ge-
richtlich durchzusetzen. Zudem müsse beachtet werden, dass ein Versäumnisurteil 
im Durchschnitt innerhalb von 10 Tagen im amtsgerichtlichen Verfahren und inner-
halb von 41 Tagen im landgerichtlichen Verfahren erlangt werden kann.22 Damit 

 
20 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 154. Diese Kommission hat ihre 

Ansicht auch noch in ihrem Endbericht bestätigt, vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitge-
balanceerd, S. 110 ff. 

21 Sowohl gegen die Einführung eines gesonderten Beitreibungsverfahren als auch gegen die Ein-
führung eines Europäischen Mahnverfahrens sprechen sich u.a. der niederländische Richter-
bund, die Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht als auch die niederländischen Ge-
richtsvollzieher aus, vgl. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Trema 2004, 89, 91 f.; 
Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 5 f.; Van der Meer/Reinders, 
Executief 2003, 164 ff.; Jongbloed e.a., Herbalans, S. 66; KBvG, Executief 2004, 72, 73, die 
sich allerdings für die Einführung eines gerichtlichen Inkassoverfahrens aussprechen, in dem 
die Gerichtsvollzieher eine zentrale Rolle einnehmen sollen. Innerhalb dieses Verfahrens sol-
len die Gerichtsvollzieher zunächst feststellen, ob ein streitiges oder ein unstreitiges Verfahren 
vorliegt. Nur im Falle einer bestrittenen Forderung wird die Rechtssache an das zuständige Ge-
richt weitergeleitet wird. 

22 Diese Daten gelten für das Jahr 2005, vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees beta-
lingsbevel, S. 1. Im Jahr 2006 betrug die Verfahrensdauer für ein Versäumnisurteil sogar nur 8 
Tage (im amtsgerichtlichen Verfahren) und 35 Tage (im landgerichtlichen Verfahren), vgl. 
Raad voor de Rechtspraak, Jaarverslag 2006 rechtspraak, S. 32, 35. 
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sind die Verfahren vor allem im Hinblick auf die Verfahrensdauer sehr erfolgreich.23 
Mittlerweile scheint sich allerdings die Stimmung zu verändern, da man sich auf 
rechtspolitischer Ebene für die Einführung des Mahnverfahrens ausspricht.24 

 
Die Betrachtung dieser Daten erweckt sicherlich den Anschein, dass das nieder-

ländische Zivilprozessrecht über ausreichende Mittel zur gerichtlichen Durchsetzung 
von wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderungen verfügt. Allerdings spiegelt es 
nur einen Aspekt, nämlich den Zeitfaktor, eines gerichtlichen Verfahrens wider. Im 
Hinblick auf die Zugänglichkeit des Verfahrens muss allerdings beachtet werden, 
dass das niederländische Versäumnisverfahren dem Gläubiger einer wahrscheinlich 
unbestrittenen Geldforderung nicht die Möglichkeit gewährt, um eigenständig, d.h. 
ohne die Hinzuziehung von Dritten, das Verfahren durchzuführen. Zudem geht auch 
das Versäumnisverfahren als ordentliches Klageverfahren zunächst davon aus, dass 
sich der Beklagte verteidigen wird. Aus diesem Grund müssen in der Verfahrenser-
öffnung die gleichen Anforderungen erfüllt sein, wie in dem Falle, in dem von Be-
ginn des Verfahrens deutlich ist, dass sich der Beklagte verteidigen wird. Insgesamt 
muss daher untersucht werden, ob die jetzige Praxis den Gläubigern wahrscheinlich 
unbestrittener Geldforderungen tatsächlich ausreichende Mittel zur Verfügung stellt, 
mit denen eine gerichtliche Durchsetzung für alle am Verfahrens beteiligten Perso-
nen bzw. Institutionen schnell, einfach und kostengünstig erfolgen kann. Bevor auf 
die derzeit geltende verfahrensrechtliche Situation einzugehen ist, soll zunächst der 
1992 abgeschaffte rechterlijk bevel tot betaling sowie der Zugang zu den für eine 
Verfahrensdurchführung erforderlichen Daten dargestellt werden. 

2. Die Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen mittels des rechterlijk bevel tot 
betaling25 

Der 1963 in den Art. 125k-125v Rv a. F. eingeführte rechterlijk bevel tot beta-
ling26 basierte auf der bis dahin in dem Dekret von 1942 geregelte dwangbevelpro-

 
23 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 1; Adviescommissie voor het 

Burgerlijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 5 f. Siehe auch die Regierungsbegründung beim Gesetz 
zur Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie in das niederländische Recht, MvT, Kamerstuk-
ken II, 2001-2002, 28239, Nr. 3, S. 2 f. 

24 Vgl. Ministerie van Justitie, Herbezinning burgerlijk procesrecht, Kamerstukken II, 2006-2007, 
30951, Nr. 1, S. 20; Raad voor de Rechtspraak, Advies Eindrapport, S. 14; ders., Advies Rap-
port werkgroep eenvoudige procedures, S. 8. 

25 Vgl. zur Rechtslage bei der gerichtlichen Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen vor der 
Einführung des rechterlijk bevel tot betaling ausführlich: Freudenthal, Incassoprocedures, S. 
12 ff. 
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cedure.27 Um den rechterlijk bevel tot betaling möglichst einfach auszugestalten, 
wurde ihre Anwendbarkeit auf alle aus einem Vertragsverhältnis stammten und fäl-
ligen Geldforderungen bis zu einer Höhe von ƒ 500 beschränkt.28 Als Beklagter 
konnte nur eine einzige natürliche oder juristische Person auftreten, die allerdings 
ihren Wohnsitz bzw. Sitz in den Niederlanden haben musste. Bei juristischen Perso-
nen war lediglich der Wohnsitz eines Gesellschafters in den Niederlanden erforder-
lich.29 

 
Das Verfahren wurde durch Einreichung einer Antragsschrift (sog. verzoekschrift) 

in dreifacher Ausfertigung beim zuständigen Gericht eröffnet, das nach den allge-
meinen Zuständigkeitsregeln ermittelt werden musste. Zur Antragstellung konnte 
ein durch die Praxis entwickeltes Modell der Antragsschrift als Vordruck im 
Schreibwarenhandel gekauft werden.30 Der Antrag musste die allgemeinen Angaben 
zu den Verfahrensbeteiligten und dem Gericht enthalten. Darüber hinaus musste im 
Antrag auch die Forderung schlüssig begründet werden, was vor allem bei juristisch 
ungeschulten Personen zu erheblichen Problemen führte, sodass sie faktisch auf die 
Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes angewiesen waren.31 Zusätzlich musste auch 
angegeben werden, dass die eingeklagte Geldforderung von keiner Gegenleistung 
abhängig war. Eine Beifügung von Beweisstücken war hingegen nicht erforderlich. 

 
Nach formeller Prüfung durch einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle (sog. 

griffier) wurde dem Beklagten per Einschreiben mit Rückschein eine Abschrift des 
Antrags zusammen mit einer Rechtsmittelbelehrung zugestellt.32 Innerhalb von 14 

 
26 Vgl. Wetsontwerp 7172 tot wijziging van de bepalingen inzake het geding voor de kantonrechter 

in burgerlijke zaken, 25.4.1963, Kamerstukken II, 1962-1963, 7172, Nr. 1-3. Dieser Entwurf 
wurde durch das Gesetz vom 2.12.1965, Stb. 527, eingeführt und ist am 1.1.1966 in Kraft ge-
treten. 

27 Während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg wurde mit der sog. dwangbe-
velprocedure ein gesondertes Gerichtsverfahren zur Durchsetzung unbestrittener Geldforde-
rungen in die Rv eingeführt, welches auf dem damaligen Mahnverfahren in Deutschland ba-
sierte, vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 14 ff. 

28 Die Wertgrenze wurde allerdings im Laufe der Zeit auf bis zu ƒ 2500 erhöht, vgl. zuletzt Gesetz 
vom 20.4.1983, Stb. 1983, Nr. 182. 

29 Als juristische Personen konnte auf Beklagtenseite nur eine vennootschap onder firma oder eine 
commandite auftreten. Siehe hierzu Verheijen, Kantonrechter, S. 80; Van Rossem/Cleveringa, 
Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 125k, Anm. 5. 

30 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 18. 
31 Vgl. Verheijen, Kantonrechter, S. 82. 
32 Die Anträge konnten bei formellen Mängeln oder bei offensichtlicher Unbegründetheit zurück-

gewiesen werden. Gegen die Zurückweisung des Antrags stand dem Kläger kein Rechtsmittel 
offen. Die Gerichtsgebühren wurden ihm aber zurückbezahlt. Zudem hatte dieser Beschluss 
keine Rechtskraftwirkung, sodass eine erneute Antragstellung möglich war, vgl. MvT, Ka-
merstukken II, 1962-1963, 7172, Nr. 3; hierzu Verheijen, Kantonrechter, S. 83. 
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Tagen nach Versendung der Abschrift konnte ein Widerspruch eingelegt werden.33 
Kam es zum Widerspruch durch den Beklagten, wurde die dagvaardingsprocedure 
eröffnet, wobei die ursprüngliche verzoekschrift als verfahrenseinleitendes Schrift-
stück galt. Legte der Beklagte keinen Widerspruch ein, wurde durch den Richter 
nach formeller Prüfung des Antrags der rechterlijk bevel tot betaling erlassen, sofern 
sich die eingeklagte Geldforderung nur nicht als offensichtlich unrechtmäßig bzw. 
unbegründet herausstellte.34 Der rechterlijk bevel tot betaling stand einem vorläufig 
vollstreckbaren Versäumnisurteil gleich. Dagegen konnte der Beklagte lediglich das 
Rechtsmittel des Einspruchs einlegen. 

 
Obwohl sich der rechterlijk bevel tot betaling in der gerichtlichen Praxis als sehr 

erfolgreich herausstellte,35 wurde gegen diese Verfahrensart ständig Kritik geäußert. 
Diese Kritik richtete sich überwiegend gegen die Möglichkeit der unmittelbaren 
Verfahrenseinleitung durch den Kläger und der anschließenden Zustellung von 
Amts wegen mittels Einschreiben mit Rückschein durch die Geschäftsstelle des Ge-
richts. Aus diesem Grund wurde sie auch überwiegend durch den Berufsstand der 
Gerichtsvollzieher geäußert, der an einer Zustellung im Parteibetrieb festhalten woll-
te.36 Außerhalb der Gerichtsvollzieherkreise wurde der eingeschränkte Anwen-
dungsbereich des rechterlijk bevel tot betaling als problematisch empfunden, da sie 
nur auf Geldforderungen aus vertraglichen Verhältnissen anwendbar war.37 Auf-
grund der komplizierten Vordrucke wurde teilweise auch die Gebrauchsfreundlich-
keit dieses Verfahrens in Frage gestellt.38 Eine Studie39 hat zudem ergeben, dass die 
Durchführung des rechterlijk bevel tot betaling vor allem aufgrund der langen Ver-
fahrensdauer sowie den schlechten Resultaten bei der Vollstreckung, die teilweise 

 
33 Die Frist konnte auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen durch den Richter verlän-

gert werden. Durch das Gesetz vom 18.06.1986, Stb. 1986, Nr. 329, wurde sie insgesamt auf 
vier Wochen erhöht. Denn eine Widerspruchsfrist von 14 Tagen wurde in der Praxis oft als zu 
kurz empfunden, vor allem wenn aufgrund der Annahmeweigerung durch den Beklagten der 
Brief zurückgeschickt werden musste, vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 18, Fn. 27. 

34 Verheijen, Kantonrechter, S. 83. 
35 Vgl. hierzu Freudenthal, Incassoprocedures, S. 19 f.; Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, 

Heft 2, S. 36, 37 f.; Verwoerd, Beroep op de rechter, S. 65. 
36 So Legel, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 1; Van Leuven, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 17, 18; 

Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1980, 39, 41; Lintjes, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 99, 
100; Vranken, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 309, 314 f.; Van Kampenhout, De Gerechts-
deurwaarder 1983, 319, 326 ff.; Van Gorkum, De Gerechtsdeurwaarder 1985, 82, 83. Siehe 
hierzu Freudenthal, Incassoprocedures, S. 17 ff. 

37 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 1986-1987, 19976, Nr. 3, S. 2; siehe auch: Jongbloed, Kantonge-
rechtsprocedure, S. 7; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20. 

38 Verwoerd, Beroep op de rechter, S. 67, der einen Vergleich mit dem deutschen Mahnverfahren 
durchführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das deutsche Mahnverfahren ge-
brauchsfreundlicher ist. 

39 In dieser Studie wurde die Durchführung des rechterlijk bevel tot betaling am kantongerecht 
Amsterdam in dem Zeitraum von 1972 bis 1985 untersucht, vgl. Raken/Otto, Justitiële verken-
ningen 1987, Heft 2, S. 36 ff. 
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auch durch einen Boykott dieses Verfahrens aufseiten der Gerichtsvollzieher verur-
sacht wurden,40 durch die einzelnen Gläubiger bzw. Rechtsbeistände vermieden 
wurde.41 Schließlich wurden durch die Arbeitsintensität beim Ausfüllen der Anträge 
insbesondere bei Nutzern mit großen Antragszahlen die hier verursachten Mitarbei-
terkosten als Hindernis für die Durchführung dieses Verfahrens empfunden.42 Zu-
sätzlich wurde auch die Einlegung des Widerspruchs als problematisch angesehen. 
Denn die vorgeschriebene schriftliche Form des Widerspruchs sowie die mangelnde 
Kenntnis von dem anschließenden Verfahrensverlauf stellten bei den Beklagten ein 
Hindernis dar. Hierdurch wurde darauf hingewiesen, dass die Durchführung dieser 
Verfahrensart einen Missbrauch zumindest ermögliche.43 

 
Ab 1984 hat der rechterlijk bevel tot betaling besonders an Popularität eingebüßt. 

Ein Grund hierfür lag in der Erhöhung der Gerichtskosten zum 1.1.1984. Denn bis 
dahin wurde für die gerichtliche Durchsetzung von Geldforderungen unter ƒ 50 kei-
ne Gerichtsgebühr erhoben. Die Gerichtsgebühr ist dann für Forderungen bis zu ei-
nem Streitwert von ƒ 200 auf ƒ 50 festgelegt worden.44 Aufgrund der nicht anfallen-
den Gerichtskosten waren es gerade die Geldforderungen mit einem geringen 
Streitwert, die in der Praxis überwiegend mittels des rechterlijk bevel tot betaling 
gerichtlich durchgesetzt wurden.45 

 
Daher wurde 1987 ein Gesetzesentwurf zur Änderung der kantongerechtsproce-

dure, in dem für amtsgerichtliche Verfahren die Einführung eines schriftlichen Kla-
geantrags (sog. schriftelijke eis) vorgesehen war.46 Damit sollte ein auf den rechter-
lijk bevel tot betaling basierendes Einlassungsverfahren eingeführt werden, das al-

 
40 So wurde aufseiten der Gerichtsvollzieher offen ausgesprochen, dass man nicht erwarten könne, 

dass durch diese Berufsgruppe der rechterlijk bevel tot betaling durchgeführt werde, so Ros-
sier, De Gerechtsdeurwaarder 1985, 13, 15; siehe hierzu auch: Raken/Otto, Justitiële verken-
ningen 1987, Heft 2, S. 36, 50 ff.; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 21. 

41 Auch wenn der Gläubiger einen betalingsbevel recht schnell erhalten konnte, war die Arbeitsbe-
lastung der Geschäftsstelle so ernorm, dass es teilweise Monate dauerte bis die Bescheide aus-
gefertigt wurden, siehe hierzu Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, S. 36, 50; 
Verwoerd, Beroep op de rechter, S. 67; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20. 

42 Vgl. Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, S. 36, 50 ff.; Verwoerd, Beroep op de 
rechter, S. 64; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20. 

43 Van Schouwen, AA 1975, 477, 480. 
44 Vgl. Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, S. 36 ff.; Ver-

woerd/Blankenburg/Rutgers/Pellis, RM Themis 1987, 383, 385 ff.; Freudenthal, Incassopro-
cedure, S. 19 f. 

45 Vgl. zu den Ursachen auch Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20, die allerdings die Hauptursa-
che in der Erhöhung der Gerichtsgebühr sieht. Dagegen finden Raken/Otto, Justitiële verken-
ningen 1987, Heft 2, S. 36, 50, dass überwiegend die indirekten Faktoren zur Minderung der 
Antragszahlen innerhalb des rechterlijk bevel tot betaling geführt haben. 

46 Wetsontwerp 19976 tot Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure vom 19.5.1987, Ka-
merstukken II, 1986-1987, 19976, Nr. 1-3. Hierzu: MvT, Kamerstukken II, 1986-1987, 19976, 
Nr. 3, S. 2 ff. 



25 

lerdings nicht nur auf Geldforderungen anwendbar sein sollte.47 Diese Ausweitung 
des Anwendungsbereichs des rechterlijk bevel tot betaling löste allerdings erhebli-
che Kritik nicht nur bei einzelnen Interessenverbänden, sondern auch innerhalb des 
Gesetzgebungsverfahrens aus, sodass sie letztendlich zurückgenommen wurde.48 Als 
Kompromisslösung wurde schließlich das sog. dagvaardingsformulier 1992 in die 
Rv eingeführt.49 Das dagvaardingsformulier, das den rechterlijk bevel tot betaling 
ersetzen sollte, konnte sich aber in der gerichtlichen Praxis kaum durchsetzen50 und 
wurde durch die letzte Reform der Rv zum 1.1.2002 abgeschafft. 

3. Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforderungen im derzeitigen nie-
derländischen Zivilverfahrensrecht 

Die Rv kennt kein gesondertes Gerichtsverfahren zur Durchsetzung wahrschein-
lich unbestrittener Geldforderungen. Diese Forderungen werden vielmehr grundsätz-
lich mittels des gewöhnlichen Klageverfahrens, wobei im Falle des Nichtbestreitens 
der Forderung ein Versäumnisurteil erlassen wird.51 Diese Verfahrensart wird mit-
tels einer sog. dagvaarding eröffnet, die durch einen Gerichtsvollzieher im Parteibe-
trieb zugestellt werden muss. Der Gerichtsvollzieher spielt nicht nur innerhalb der 
Verfahrenseröffnung eine entscheidende Rolle, sondern auch bei der Beschaffung 
der zur Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens notwendigen Information über 
den Beklagten. 

 
47 Vgl. Wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure, Kamerstukken II, 1986-1987, Nr. 19976, 

Nr. 2, 3. 
48 Zahlreiche Kritik an diesem Verfahren wurde während der Behandlung im Rechtsausschuss der 

Tweede Kamer geäußert, vgl. Kamerstukken II, 1987-1988, Nr. 19976, Nr. 4. Vgl. zur Rück-
nahme dieses Verfahrens durch den damaligen Justizminister Kamerstukken II, 1988-1989, Nr. 
19976, Nr. 5, 6. 

49 Eingeführt durch Wet van 31.1.1991 tot wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure, Stb. 
50, und am 30.12.1991 in Kraft getreten. Es basierte auf dem Entwurf Wijziging van de civiele 
kantongerechtsprocedure, Kamerstukken II, 1988-1989, Nr. 19976, Nr. 5 und Nr. 6. 

50 Zu den Problemen bei der Verfahrenseröffnung mittels dagvaardingsformulier siehe: 
Klijn/Cozijn/Paulides, De civiele procedure, S. 21 ff.; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 35 
ff. 

51 Eine weitere Möglichkeit stellt das sog. incasso kort geding dar, das allerdings in der gerichtli-
chen Praxis an Relevanz verloren hat und daher nachfolgend nicht mehr dargestellt wird, vgl. 
MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, Nr. 3, S. 2 f.; Venhuizen, Procedures en kosten, S. 
145; Freudenthal, NJB 2002, 1243 ff. Siehe zum incasso kort geding: Freudenthal, Incas-
soprocedures, S. 42 ff.; dies., Orders for payment in the Netherlands, S. 202; Venhuizen, Pro-
cedures en kosten, S. 143 ff. m.w.N. 



26 

3.1. Informationsbeschaffung innerhalb des niederländischen Rechts 

Die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens erfordert, dass entweder der 
Kläger oder aber sein Prozessbevollmächtigter über alle persönlichen Angaben des 
Beklagten verfügt. Diese Daten können in den Niederlanden grundsätzlich verschie-
denen Registern entnommen werden. Der Zugang zu diesen Registern ist allerdings 
aufgrund der sehr strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht jedermann 
gestattet, sondern nur auf sehr limitierte Fälle sowie auf bestimmte Berufsgruppen 
beschränkt. 

3.1.1. Beschaffung von Informationen über eine natürliche Person 

Die persönlichen Daten natürlicher Personen können in den Niederlanden den ört-
lichen Melderegistern (sog. gemeentelijke basisadministratie) entnommen werden. 
Jede natürliche Person hat nämlich die Pflicht, um sich in das örtliche Melderegister 
eintragen zu lassen.52 Das Melderegister enthält gem. Art. 34 Abs. 1 GBA alle per-
sönlichen sowie weiteren Angaben einer natürlichen Person.53 Aufgrund daten-
schutzrechtlicher Aspekte werden nach dem niederländischen Melderegistergesetz 
Auskünfte außer an Rechtspersonen, die eine öffentlich-rechtliche Aufgabe erfüllen 
(sog. afnemers),54 nur an sog. „verpflichtete Dritte“, „besondere Dritte“ oder „freie 
Dritte“ erteilt. Afnemers haben immer einen unmittelbaren Zugang zum Melderegis-
ter. Die Melderegisterauskünfte an sog. „verpflichtete Dritte“ sowie „besondere 
Dritte“ werden auf Anfrage regelmäßig erteilt. Dagegen wird die Melderegisteraus-
kunft an sog. „freie Dritte“ nur zu nichtkommerziellen Zwecken erteilt.55 

 
Während die Gerichtsvollzieher aufgrund ihrer amtlichen Tätigkeiten als afne-

mers angesehen werden, werden Inkassounternehmen56 sowie auch einzelne private 
Gläubiger grundsätzlich als kommerzielle Einrichtungen behandelt. Zwar werden 
auch die Gerichtsvollzieher in der Ausübung ihrer nicht amtlichen Tätigkeit auch als 
kommerzielle Einrichtungen angesehen. Allerdings wird von den Kommunen nicht 
geprüft, ob die Gerichtsvollzieher in ihrer amtlichen Funktion die Melderegisterda-

 
52 Vgl. zu der Meldepflicht in den Niederlanden Mutsaers, De gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens, S. 161. 
53 Welche konkreten Angaben im Melderegister enthalten sind, kann der Beilage I zum GBA ent-

nommen werden, vgl. Mutsaers, De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, S. 
166 ff.; Berkvens, Computerrecht 1989, 251. 

54 Hierzu werden alle niederländischen Rechtspersonen gezählt, die eine öffentlich-rechtliche Auf-
gabe erfüllen; vgl. Rhebergen, Burgerzaken & Recht 2001, 144. 

55 Vgl. hierzu Van Casteren, Bevolkingsregister, S. 5; Wishaw, Persoonsgegevens ter incasso, S. 9 
ff.; Mutsaers, De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, S. 175 ff. 

56 Kritisch hierzu: Freudenthal, NJB 2001, 1295 ff., die hierin zu Recht eine Behinderung des Zu-
gangs zum Gericht erblickt. 
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ten anfragen. Diese Daten werden vielmehr grundsätzlich erteilt.57 Somit haben die 
Gerichtsvollzieher auch für die Ausübung ihrer nicht amtlichen Tätigkeiten einen 
unmittelbaren Zugang zu den Melderegisterdaten.58 Die Frage, ob auch Rechtsan-
wälten der Zugang zum Melderegister für die Anfertigung der dagvaarding gewährt 
werden sollte, war nicht eindeutig geklärt, da für die Zustellung der dagvaarding 
sowieso ein Gerichtsvollzieher einzuschalten ist, sodass er dann die konkreten Daten 
in dem Melderegister erfragen kann.59 Allerdings hat der Raad van State in einer 
Entscheidung festgestellt, dass der Zugang zum Melderegister auf die Personen be-
schränkt ist, die angesichts ihrer juristischen Sachkenntnis sowie des hier geltenden 
Standesrechts essenziell dazu beitragen, dass das Recht richtig angewandt wird. Zu 
diesem Personenkreis gehören u.a. Rechtsanwälte.60 An andere Personenkreise wird 
dagegen grundsätzlich keine Auskunft aus dem Melderegister erteilt. 

 
Diese sehr eingeschränkten Möglichkeiten, um Informationen aus dem örtlichen 

Melderegister zu erhalten, stellen allgemein ein erhebliches Problem für den Zugang 
zum gerichtlichen Verfahren dar. Der Zugang zum gerichtlichen Verfahren ist näm-
lich entscheidend von der Informationserteilung aus dem Melderegister abhängig, 
sodass aufgrund dieser sehr restriktiven Erteilung von Daten aus dem Melderegister 
zu fragen ist, ob sie nicht gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK verstößt.61 Es erscheint vor al-
lem dann unangemessen und sehr zweifelhaft, sich auf datenschutzrechtliche Be-
stimmungen zu berufen, wenn Gläubiger hierdurch ihre Forderungen gegenüber 
Schuldnern nicht mehr eigenständig durchsetzen können, obwohl gerade diese Mög-
lichkeit gesetzlich gewährleistet ist. Hier sind diejenigen Verfahren zu nennen, deren 
Durchführung ohne die Hinzuziehung eines Anwalts erfolgen kann. Gerade in Ver-
fahren mit einem geringen Streitwert stellt diese sehr beschränkte Möglichkeit der 
Melderegisterauskunft ein erhebliches Hindernis für den Zugang zum Gerichtsver-
fahren dar, da man im Ergebnis auf die Beantragung eines Gerichtsvollziehers an-
gewiesen ist.62 

 
Neben den Informationen aus dem örtlichen Melderegister gibt es nur sehr weni-

ge weitere Möglichkeiten, um die Adresse bzw. weitere persönliche Angaben über 
die gegnerische Partei feststellen zu lassen. Diese beschränken sich lediglich auf In-

 
57 Siehe Struiksma, Executief 2002, 71. 
58 Siehe hierzu bereits: De Voort/Briet/Ter Horst/Koeleman/Koster, Adv.Bl. 1953, 161, 167. 
59 Vgl. Raad van State, 7.7.2004, LJN: AP8192; siehe auch Raad van State, 7.7.2004, LJN: 

AP8315; Raad van State, 7.7.2004, LJN: AP8316; Raad van State, 7.7.2004, LJN: AP8238. In 
diesen Fällen konnten auch Gewerkschaften, Steuerberatungsunternehmen sowie Rechts-
schutzversicherungen keine Auskunft aus dem örtlichen Melderegister erhalten, die sie zur An-
fertigung und anschließenden Zustellung der dagvaarding benötigten. 

60 Vgl. Vgl. Raad van State, 4.10.2006, LJN: AY9413. 
61 So zu Recht Rutgers, De teloorgang van de kantongerechtsprocedure, S. 249 f.; Freudenthal, 

NJB 2001, 1295, 1298. 
62 Vgl. hierzu auch Prins, NJB 2005, 239. 
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formationen aus dem örtlichen Telefonbuch oder aber persönliche Kontakte sowie 
Recherchen. 

3.1.2. Beschaffung von Angaben über eine juristische Person 

Die notwendigen Daten über juristische Personen können in den Niederlanden 
dem Handelsregister entnommen werden. Alle in den Niederlanden niedergelasse-
nen Unternehmen sind nämlich gem. Art. 9 Abs. 1 Handelsregisterbesluit 1996 ver-
pflichtet, allgemeine sowie besondere, von ihrer Rechtsform abhängige Angabe in 
das Handelsregister eintragen zu lassen. Für das Führen der Handelsregister sind 
gem. Art 5 Abs. 1 Handelsregisterwet die jeweiligen Handelskammern (sog. kamer 
van koophandel) zuständig, die sich jeweils in den verschiedenen größeren Städten 
sowie in den einzelnen Provinzen befinden.63 Die Informationen aus dem Handels-
register sind für jedermann frei zugänglich. Über die Internetseite der kamer van 
koophandel können die Daten aus dem Handelsregister gegen eine Gebühr sogar auf 
elektronischem Wege abgerufen werden. Die Gebühr ist nicht einheitlich, sondern 
richtet sich nach der gewünschten Abfrage und beträgt zwischen € 0,30 und € 5,00.64 

 
Neben dem Handelsregister werden auch von den Finanzämtern Register geführt, 

in denen Daten über juristische Personen aufgelistet sind. Allerdings sind diese Re-
gister grundsätzlich nicht frei zugänglich, sodass hier keine Möglichkeit besteht, In-
formationen zu erlangen. 

3.2. Verfahrenseröffnung zur gerichtlichen Durchsetzung von Geldforderungen 

Zur gerichtlichen Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen muss der Kläger 
nach der Rv das Verfahren grundsätzlich mittels einer dagvaarding eröffnen. Bei 
dieser Verfahrenseröffnung steht die persönliche Zustellung durch einen Gerichts-
vollzieher im Parteibetrieb im Mittelpunkt. Das Gericht erlangt erst nach Zustellung 
der dagvaarding Kenntnis von der Existenz des Verfahrens. Hierdurch nimmt das 
Gericht innerhalb der Verfahrenseröffnung eine eher passive Rolle ein. Aufgrund 
dieser Konstellation müssen die Verfahrensrechte des Beklagten besonders berück-
sichtigt werden. 

 
63 Eine Adressenliste der jeweiligen Niederlassungen der Handelskammer ist abrufbar unter: 

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=38194. 
64 Vgl. http://www.kvk.nl. 
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3.2.1. Zuständigkeit der Gerichte in der dagvaardingsprocedure 

Die dagvaardingsprocedure knüpft an die allgemeinen Zuständigkeitsregeln an. 
Für die sachliche Zuständigkeit gilt danach gem. Art. 42 RO der Grundsatz, dass die 
Landgerichte (sog. rechtbanken) für erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen sach-
lich zuständig sind.65 Mit der Reform der Rv wurden die Amtsgerichte (sog. kanton-
gerecht) organisatorisch bei den Landgerichten untergebracht66 und bestehen als 
Sektoren der Landgerichte (sog. rechtbank sector kanton) fort.67 Im Falle von Geld-
forderungen ist gem. Art. 93 lit. a Rv ein amtsgerichtliches Verfahren (sog. kanton-
zaken) für Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von bis zu € 5000 anwendbar. 
In allen anderen Fällen ist der zivilrechtliche Sektor (sog. rechtbank sector civiel) 
des Landgerichts zuständig. 

 
In der dagvaardingsprocedure ist nach Art. 99 Rv grundsätzlich das Gericht am 

Wohnort bzw. am tatsächlichen Aufenthaltsort des Beklagten örtlich zuständig, wo-
bei sich der Wohnort aus Art. 1:10-15 BW ergibt. In den Art. 100-109 Rv werden 
besondere Gerichtsstände angegeben, bei denen dem Kläger ein Wahlrecht zusteht.68 
Zusätzlich zu den Regelungen der Rv müssen seit der organisatorischen Unterbrin-
gung der Amtsgerichte bei den Landgerichten auch noch die Regelungen des „Bes-
luit nevenvestiging- en nevenzittingsplaatsen“ berücksichtigt werden.69 Gem. Art. 7 
des Besluit ergibt sich die Zuständigkeit eines Amtsgerichts daher aus den Regeln 
der Rv in Verbindung mit der im Anhang des Besluit aufgelisteter Gebietsauftei-
lung. 

 
Während die gerichtliche Überprüfung der sachlichen Zuständigkeit gem. Art. 72 

Rv von Amts wegen erfolgt, kann sich bei örtlicher Zuständigkeit ein Richter gem. 
Art. 110 Abs. 1 Satz 1 Rv dagegen nur auf Antrag der beklagten Partei für nicht zu-

 
65 Siehe hierzu auch Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 63 f.; Snijders/Klaassen/Meijer, 

Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 100; Hendrikse/Jongbloed, Bevoegdheid, S. 31; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 41. 

66 Vgl. Art. 47 RO, eingeführt durch das Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie, 
Stb. 2001, 584; hierzu: Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 100; 
Heemskerk, Adv.Bl. 2001, 821. 

67 Die Prüfung dieser Zuständigkeit erfolgt nicht im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit, sondern 
sie ist vielmehr eine Frage der internen Aufgabenverteilung innerhalb des Landgerichts, vgl. 
Meijknecht, Infrastructuur, S. 35; Fokker, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, vor Art. 
93-98, Rn. 1; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 64; Snijders/Klaassen/Meijer, Neder-
lands burgerlijk procesrecht, S. 100; a.A. Hendrikse/Jongbloed, Bevoegdheid, S. 31; 
Jongbloed, Inleiding, S. 46. 

68 Vgl. Rueb, Burgerlijk procesrecht, S. 65 ff.; Meijknecht, Infrastructuur, S. 38; Hendrik-
se/Jongbloed, Bevoegdheid, S. 35; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 65; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 44. 

69 Vgl. Besluit nevenvestiging- en nevenzittingsplaatsen vom 10.12.2001, Stb. 6, in der Fassung 
vom 1.9.2004, Stb. 2004, 388. 
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ständig erklären. Seit einer kürzlich in Kraft getretenen Änderung de Rv70 wird gem. 
Art. 110 Abs. 1 Satz 2 Rv die örtliche Zuständigkeit allerdings unter anderem in 
amtsgerichtlichen sowie auch in verbraucherrechtlichen Verfahren ebenfalls von 
Amts wegen geprüft. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass vor allem schwäche-
re Prozessparteien sich letztendlich nicht auf Verfahren einlassen müssen, um nur 
die Unzuständigkeit des Gerichts geltend zu machen. Dieses lässt allerdings die 
Möglichkeit der Verfahrensbeteiligten unberührt, in diesem Fall mittels einer Ge-
richtsstandsvereinbarung, die sogar mündlich während der Verhandlung zustande 
kommen kann, das unzuständige Gericht für zuständig zu erklären.71 Ist ein Gericht 
örtlich oder sachlich unzuständig, muss gem. Art. 74 Abs. 1 Rv eine erneute Zustel-
lung der dagvaarding sowie die Eintragung des Verfahrens in das Gerichtsregister 
erfolgen.72 

 
Die dagvaardingsprocedure wird als gewöhnliches Klageverfahren von Richtern 

durchgeführt. Allerdings erfolgt bei Geldforderungen in der gerichtlichen Praxis die 
Überprüfung der dagvaarding vermehrt durch das gerichtliche Sekretariat. Bei die-
sen Kanzleikräften handelt es sich zu einem Teil um Juristen und zum anderen Teil 
um juristisch ausgebildete Mitarbeiter. Eine richterliche Überprüfung innerhalb des 
Säumnisverfahrens findet nur in äußersten Fällen statt, zum Beispiel wenn die dag-
vaardingen sehr kompliziert sind. Mit der Übertragung der Prüfungstätigkeiten auf 
das Gerichtssekretariat unter der Verantwortung des Richters erfolgt eine Entlastung 
der Richterschaft, die allerdings gesetzlich nicht gedeckt ist. Daher können sich die 
organisatorischen Strukturen der amtsgerichtlichen Sektoren innerhalb der einzelnen 
Rechtbankbezirke unterscheiden.73 

3.2.2. Die dagvaarding als verfahrenseröffnendes Schriftstück 

Das verfahrenseinleitende Schriftstück in der dagvaardingsprocedure bildet die 
sog. dagvaarding. Trotz ihrer zentralen Stellung wird sie in der Rv nicht gesetzlich 
definiert. Bei ihr handelt es sich um das verfahrenseröffnende Schriftstück in Form 
einer schriftlich zusammengefassten mündlichen Mitteilung, mit der der Beklagte 
durch den Gerichtsvollzieher im Auftrag des Klägers aufgerufen wird, um an einem 
bestimmten Tag vor Gericht zu erscheinen und Stellung zu der in der Klageschrift 
enthaltenen Forderung zu beziehen. Obwohl die dagvaarding auch als eine mündli-

 
70 Wet van 8 september 2005 tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlij-

ke Rechtsverordering, Stb. 2005, 455. 
71 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 2002-2003, 28863, Nr. 3, S. 7; hierzu Hendrikse/Jongbloed, PP 

2002, 130 f.; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 110, Anm. 6. 
72 Hierzu Beijer, T&C Rv, Art. 74, Anm. 2a; Hendrikse/Jongbloed, Bevoegdheid, S. 33 ff. 
73 Diese Informationen wurden bei einem Besuch des Landgerichts Utrecht erhalten. Vgl. hierzu 

aber auch Van den Hoogen, E-Justice, S. 107. 
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che Handlung des Gerichtsvollziehers angesehen wird, erfolgt in der derzeitigen 
Praxis kaum ein mündlicher Kontakt zwischen dem Gerichtsvollzieher und dem Be-
klagten.74 Allerdings führt die Zwischenschaltung des Gerichtsvollziehers bei der 
Zustellung zur Qualifikation der dagvaarding als eine öffentliche Urkunde, sodass 
ihr im nachfolgenden Gerichtsverfahren hinsichtlich des Zustellungsvorgangs zwin-
gende Beweiskraft zukommt.75 Somit hat die dagvaarding eine doppelte Bedeutung. 
Denn einerseits handelt es sich bei ihr um die erste Prozesshandlung, das verfah-
renseröffnende Schriftstück, und andererseits wird mit diesem Ausdruck auch die 
öffentliche Urkunde benannt, mit der die erste Prozesshandlung vollzogen wird.76 

 
Die inhaltlichen Anforderungen der dagvaarding sind in Art. 45 Abs. 2 und Art. 

111 Rv geregelt. Während diese Mindestanforderungen zwingend zu beachten sind, 
ist die Form der dagvaarding dagegen frei. In der Praxis hat sich aber eine bestimm-
te Form eingebürgert, durch die dem Gericht eine schnelle Bearbeitung ermöglicht 
werden soll. Dabei wird neben den Angaben zum Streitgegenstand die persönliche 
Zustellung aus Sicht des Gerichtsvollziehers beschrieben.77 Eine dagvaarding zeich-
net sich danach durch eine Dreiteilung aus. 

 
Im ersten Teil befindet sich die Überschrift zusammen mit den persönlichen An-

gaben der Verfahrensbeteiligten, deren Rechtsbeistände sowie des Gerichtsvollzie-
hers. Ferner enthält der erste Teil der dagvaarding die Gerichtsadresse und den La-
dungstermin, bis zu dem der Beklagte zur eingeklagten Forderung sich äußern muss 
(sog. dagvaardingstermijn). Der Kläger kann grundsätzlich frei bestimmen, wann 
der Beklagten geladen werden soll.78 Neben der Mindestfrist gem. Art. 114 ff. Rv 
muss der Kläger allerdings die jeweiligen landesweiten Regelungen für die amtsge-
 
74 Ursprünglich wurde mit dem Begriff dagvaarding einerseits die mündliche Mitteilung des Ge-

richtsvollziehers an den Beklagten im Bezug auf den Streitgegenstand und andererseits die 
schriftliche Protokollierung dieses Vorgangs durch den Gerichtsvollzieher umschrieben. Da al-
lerdings keine gesetzliche Verpflichtung bestand, wurde in der Praxis keine mündliche Mittei-
lungen durch den Gerichtsvollzieher durchgeführt, sondern lediglich die schriftliche dagvaar-
ding dem Beklagten ausgehändigt, vgl. hierzu Gerlings NJB 1950, 433 ff. m.w.N. Nach jetzi-
gem Recht erfolgt, wenn überhaupt nur eine kurze mündliche Erläuterung durch den Gerichts-
vollzieher: vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 141; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 54. 

75 Zur Beweiskraft der dagvaarding: Sterk, Verstek en Verzet, S. 196. Vgl. allgemein zur Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden: Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 
232. 

76 Vgl. die Definition der Rechtbank Haarlem, Urteil vom 14.4.1971, NJ 1971, 352; siehe ähnliche 
Definitionen bei Rutgers, Oratie, S. 12; Rueb, Burgerlijk procesrecht, S. 87; Van Mierlo/Van 
Dam-Lely, Procederen, S. 95; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 54; Van Regteren Alte-
na, Ter kennismaking ter overweging, 1981, S. 1 ff., 13 ff. 

77 Vgl. ausführlich zum Inhalt der dagvaarding: Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 96 ff.; 
Rueb, Burgerlijk procesrecht, S.88 ff.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk proces-
recht, S. 146 ff.; Kuip, PP 2002, 125, 126 f. 

78 Knigge, Effectieve toegang, S. 237. 
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richtlichen (sog. landelijke rolregelement kantonsectoren) sowie die landgerichtli-
chen Verfahren (sog. landelijke rolregelement rechtbanken) beachten. Darin werden 
die Sitzungstage (sog. rolzitting) festgelegt. Während die jeweiligen Sitzungstage 
für die amtsgerichtlichen Verfahren durch die einzelnen Gerichte eigenständig fest-
gesetzt werden können, sind die Sitzungstage in landgerichtlichen Verfahren gem. 
Art. 1.2.a LRr landesweit vereinheitlicht. Sie finden jeweils am Mittwoch statt. Die 
Mindestfrist zwischen dem Tag der Zustellung und dem Tag der Ladung beträgt 
gem. Art. 114 Rv eine Woche. Bei der Berechnung der Mindestfrist muss gem. Art. 
119 Rv berücksichtigt werden, dass der Tag, an dem die Zustellung erfolgte, und der 
Tag, an dem die Sitzung stattfinden soll, nicht zur Berechnung der Mindestfrist hin-
zugezählt werden.79 Lediglich in denjenigen Fällen, in denen eine Zustellung nach 
der EuZVO erfolgen muss, beginnt die Mindestfrist gem. Art. 119 Abs. 1 Satz 2 Rv 
an dem Tag, der demjenigen folgt, an dem das Schriftstück durch die Übermitt-
lungsstelle versendet wurde.80 Bei Beklagten ohne Sitz bzw. Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in den Niederlanden ist zudem gem. Art. 115, 116 Rv eine längere 
Frist vorgeschrieben.81 Der Beklagte kann aber unter Beachtung der Mindestfrist 
nach Art. 114 ff. Rv mittels einer sog. anticipatieprocedure nach Art. 126 Rv den 
Kläger zu einem früheren Termin laden.82 Der erste Teil der dagvaarding muss 
schließlich noch einen Hinweis zu einer vorliegenden Anwaltspflicht sowie zu den 
Folgen einer Nichtbefolgung enthalten. Der Gerichtsvollzieher vermerkt auf der 
dagvaarding zudem die Form und das Datum ihrer Zustellung. 

 
Der zweite Teil der dagvaarding beinhaltet die Klagebegründung (sog. funda-

mentum petendi). Dabei muss der Kläger alle seine Argumente und Beweise (sog. 
bewijsaandraagplicht) vorbringen. Außerdem müssen hier auch alle durch den Be-
klagten bis zum Zeitpunkt der Anfertigung der Klageschrift vorgebrachten Verteidi-

 
79 Vgl. hierzu Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 142; Van Mierlo/Van 

Dam-Lely, Procederen, S. 102; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 119, Anm. 1; Hugen-
holz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 58 f.; Freudenthal, Schets van het Europees civiel proces-
recht, S. 135. 

80 Vgl. hierzu Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 135, die zu Recht darauf 
hinweist, dass diese Regelung nicht mit dem Zielen der EuZVO vereinbar ist, da die EuZVO 
gerade davon ausgeht, dass der Tag der tatsächlichen Zustellung des Schriftstücks als maßgeb-
licher Zeitpunkt der Zustellung angesehen werden muss. Damit soll nämlich der Schutz des 
Beklagten möglichst weitreichend gewährleistet werden. 

81 Befindet sich der Wohn- bzw. Aufenthaltsort des Beklagten in einem Staat, in dem die EuZVO 
anwendbar ist oder das Mitglied des Haager Zustellungsübereinkommens von 1965 ist, verlän-
gert sich die Frist auf vier Wochen. Wohnt der Beklagte oder hat er seinen gewöhnlichen Auf-
enthaltsort auch außerhalb dieser Staaten, beträgt die Frist drei Monate. Dieses gilt auch, wenn 
der Beklagte keinen festen Wohnsitz innerhalb oder außerhalb der Niederlande hat. 

82 Im erstinstanzlichen dagvaarding-Verfahren kommt es allerdings kaum zu einer anticipatiepro-
cedure nach Art. 126 Rv. Vgl. hierzu: Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk proces-
recht, S. 143; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 103 f., 125 f.; Ynzonides/Koedoot, 
T&C Rv, Art. 126, Anm. 1 f. 
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gungsmittel aufgeführt werden (sog. substantiëringsplicht).83 Hierbei hat der Kläger 
alle Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß zu erklären.84 Diese Anforderungen 
erscheinen insbesondere bei der gerichtlichen Durchsetzung wahrscheinlich unbe-
strittener Geldforderungen als problematisch. Denn während vor Inkrafttreten der 
letzten Reform der Rv ein Kläger bei Vorliegen einer wahrscheinlich unbestrittenen 
Geldforderung in der dagvaarding als Klagebegründung angeben konnte, dass der 
Beklagte seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachgekommen ist, muss der Kläger 
nach neuem Recht konkrete Angaben zu diesem Vertragsverhältnis und seinen eige-
nen Vertragspflichten machen. Darüber hinaus sind hier noch die nötigen Be-
weisstücke und ggf. Zeugen anzugeben. Schließlich muss der Kläger auch noch eine 
Stellungnahme zu der durch den Beklagten im früheren Schriftverkehr vorgebrach-
ten Verteidigung vornehmen. Vor allem bei unbestrittenen Geldforderungen kann 
man aber davon ausgehen, dass aufgrund der mangelnden Verteidigung des Beklag-
ten hierzu keine Angaben gemacht werden können. Damit können diese Anforde-
rungen nicht erfüllt werden.85 Trotz der Vorteile der substantiëringsplicht und der 
bewijsaandraagplicht wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung dieser Anforde-
rungen für die Gerichte eine erhebliche zusätzliche Belastung darstellt. Hierdurch 
erfolgt in der gerichtlichen Praxis in Versäumnisverfahren keine Überprüfung der 
Anforderungen nach Art. 111 Abs. 3 Rv.86 

 
Am Ende der dagvaarding steht der Klageantrag (sog. petitum), in dem sowohl 

die Hauptforderung als auch Nebenforderungen enthalten sein können. Dieser Teil 
sollte sich deutlich von der Klagebegründung hervorheben. Die dagvaarding ist 
schließlich zu unterschreiben. Dabei ist allerdings nicht die Unterschrift der Partei 
bzw. ihres Prozessbevollmächtigten, sondern vielmehr gem. Art. 45 Abs. 4 Rv des 

 
83 Diese Pflichten wurden durch die Reform von 2002 in die Rv eingeführt, um bei den Verfahrens-

beteiligten eine effizientere Prozessführung zu erzwingen, vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-
2000, 26855, Nr. 3, S. 99 f.; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 69 f., 93 ff., 107; Kre-
mer, Adv.Bl. 2000, 319, 320; Wetzels, Inhoud van het exploot, S. 65 ff., 73 f.; Ynzoni-
des/Koedoot, T&C Rv, Art 111, Anm. 3; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk pro-
cesrecht, S. 148 f.; Wieten, WPNR 2002, 413, 416; Hendrikse, PP 2003, 3 f. Zur Kritik bei der 
Einführung: Boonekamp/Maanen, TCR 2000, 6; Wiersma, NJB 2002, 6, 13. 

84 Dieses schreibt Art. 21 Rv vor, der mit der Reform von 2002 in die Rv eingeführt wurde und dem 
Vorschriften aus der deutschen, österreichischen und französischen ZPO als Beispiel dienten, 
vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 53; Beijer, T&C Rv, Art. 21; Snij-
ders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 147; Wetzels, Inhoud van het 
exploot, S. 65; Kremer, AdvBl 2003, 332 ff.; Giesen, TCR 2002, 85, 87; Novakovski, RM 
Themis 2006, 3 ff. 

85 Vgl. Zu den Problemen der substantiëringsplicht in der gerichtlichen Praxis Novakovski, RM 
Themis 2006, 3 ff. 

86 Hierzu ausführlich Wetzels, Inhoud van het exploot, S. 69. 
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Gerichtsvollziehers zwingend erforderlich, der mit der Zustellung der dagvaarding 
beauftragt worden ist.87 

3.2.3. Zustellung der dagvaarding und Anhängigkeit des Verfahrens 

Bevor die dagvaarding beim zuständigen Gericht eingereicht wird, ist zunächst 
ihre Zustellung erforderlich. Die Zustellung erfolgt somit außerhalb des Gerichts 
durch einen Gerichtsvollzieher im Parteibetrieb. Gem. Art. 46 Abs. 1 Rv steht die 
persönliche Aushändigung der dagvaarding an den Beklagten im Vordergrund.88 
Hierdurch soll die Sicherheit gewonnen werden, dass der Beklagte auch tatsächlich 
von dem gegen ihn anhängig gemachten Verfahren in Kenntnis gesetzt wird und ei-
ne Möglichkeit erhält, sich zu den gegen ihn vorgebrachten Argumenten äußern zu 
können.89 Außerdem kann der Beklagte aufgrund der persönlichen Zustellung teil-
weise auch Erläuterungen vom Gerichtsvollzieher zum weiteren Verhalten erhalten, 
was allerdings in der Praxis nur selten vorkommt. Das persönliche Erscheinen des 
Gerichtsvollziehers bietet zudem die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung 
zum Beispiel in Form einer Zahlungsvereinbarung, sodass es nicht zu einem gericht-
lichen Verfahren kommen muss. Dabei gilt das Erscheinen des Gerichtsvollziehers 
sicherlich auch als ein Druckmittel für den Schuldner, der sich mit einem gerichtli-
chen Verfahren konfrontiert sieht. Wie viele Verfahren bereits hier ihr Ende errei-
chen, ist nicht ganz eindeutig erwiesen. Allgemein wird angenommen, dass ca. 50 % 
der zugestellten dagvaardingen das gerichtliche Verfahren nicht erreichen.90 Gleich-
zeitig besteht hier allerdings die Gefahr, dass der Gerichtsvollzieher, der bei der Zu-
stellung der dagvaarding seine amtliche Stellung ausübt, dabei gleichzeitig auch in 
seiner nicht amtlichen Stellung als Inkassobüro tätig wird. Hierdurch kann nur sehr 
mühsam eine Trennungslinie zwischen der amtlichen und nicht amtlichen Tätigkeit 

 
87 Vgl. HR 3.7.1989, NJ 1990, 76; Van Mierlo, T&C Rv, Art. 45, Anm.6a; Hugenholtz/Heemskerk, 

Hoofdlijnen, S. 54. 
88 Nach Art. 64 Rv darf die Zustellung nicht zwischen 8 Uhr abends und 7 Uhr morgens sowie an 

Sonn- und Feiertagen erfolgen. Hierzu: Van der Hoeden, Betekenen, S. 51 f.; Van Mierlo, 
T&C Rv, Art. 46, Anm. 2b. 

89 Vgl. HR 12.1.1979, NJ 1979, 290; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 
S. 143; Meijknecht, Infrastructuur, S. 46; ders., Oproeping, S. 161; Hugenholtz/Heemskerk, 
Hoofdlijnen, S. 56; Rutgers, Oratie, S. 13 f.; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 35; Sterk, 
Verstek en Verzet, S. 195. 

90 Vgl. Borgerhof Mulder, Adv.Bl. 1981, 419, 420; Jongbloed, PP 2003, 118, 119; Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, Trema 2004, 89, 92. 
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gezogen werden. Hierdurch kann letztendlich der Beklagte nicht genau erkennen, in 
welcher Rolle der Gerichtsvollzieher auftritt.91 

 
In der Praxis ist die persönliche Zustellung allerdings nur vereinzelnd möglich, 

sodass auf eine Form der Ersatzzustellung zurückgegriffen werden muss.92 Dabei 
erfolgt zunächst ein Hinterlassen des Schriftstücks am Wohnort des Beklagten durch 
Aushändigung der dagvaarding an einen Mitbewohner oder an eine sich am Wohn-
ort befindliche Person.93 Bei der Aushändigung der dagvaarding an eine sich am 
Wohnort des Beklagten aufhaltende Person muss es für den Gerichtsvollzieher aller-
dings ersichtlich sein, dass der Beklagte die dagvaarding auch tatsächlich rechtzeitig 
erhält.94 Sollten auch diese Formen der Ersatzzustellung nicht möglich sein, kann 
der Gerichtsvollzieher die dagvaarding gem. Art 47 Rv in den Briefkasten des Be-
klagten einwerfen oder, falls das auch nicht möglich ist, per Post versenden.95 Das 
Gleiche gilt auch bei Annahmeverweigerung durch den Beklagten, wobei hier dem 
Gerichtsvollzieher ein Wahlrecht zusteht. Die Annahmeverweigerung hat insgesamt 
keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Zustellung.96 

 
Gem. Art. 125 Abs. 1 Rv ist das gerichtliche Verfahren zwar ab dem Moment der 

Zustellung der dagvaarding an den Beklagten anhängig.97 Die Anhängigkeit erlischt 
aber gem. Art. 125 Abs. 4 Rv, wenn das Verfahren nicht in die Gerichtsrolle (sog. 
rol) im Sinne des Art. 125 Abs. 2 Rv eingetragen wird.98 Die Gerichtsrolle ist ein 
 
91 Nach einer Studie der niederländischen Verbraucherschutzzentrale (Consumentenbond) wurden 

im Bezug auf die gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Geldforderungen in an-
derthalb Jahren ca. 600 Beschwerden eingereicht. Davon fielen 44% auf Inkassobüros, 35% 
auf die Gerichtsvollzieher und 21% auf übrige. Auffallend ist, dass gegen die Gerichtsvollzie-
her die meisten Beschwerden hinsichtlich ihrer Arbeitsweise erhoben wurden. Vgl. hierzu Na-
gel, Justitiële verkenningen 1999, Heft 3, 66, 67; Kruisheer, Justitiële verkenningen 1999, Heft 
3, S. 31 ff.; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 81, 100 f. 

92 In den großen Städten werden lediglich 30-35% der dagvaardingen durch persönliche Aushändi-
gung zugestellt, vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 143; Rut-
gers, Oratie, S. 30. 

93 Zur Ersatzzustellung: Van der Hoeden, Betekenen, S.44 f.; Van Mierlo, T&C Rv, Art. 46, Anm. 
2. 

94 Als Beispiele für diese Personengruppe werden am Wohnort arbeitende Handwerker oder ein 
Babysitter genannt, vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 71; Van Mierlo, 
T&C Rv, Art. 46, Anm. 2d; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 
143. 

95 Vgl. Van Mierlo, T&C Rv, Art. 47, Anm. 1 f. 
96 Vgl. zur Annahmeverweigerung: Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 111 f.; Meijknecht, 

Infrastructuur, S. 46; Van Mierlo, T&C Rv, Art. 46, Anm. 4; Van der Hoeden, Betekenen, S. 
45. 

97 Vgl. HR 16.1.1998, NJ 1998, 301; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 113, Anm. 1. 
98 Damit wurde die bisherige ständige Rechtsprechung des Hoge Raad gesetzlich verankert, vgl. 

HR 13.6.1947, NJ 1947, 385; HR 12.1.1973, NJ 1973, 148; HR 21.3.1975, NJ 1976, 245, HR 
18.2.1994, NJ 1994, 606; Wesseling-Van Gent, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 
135, Anm. 2 (Stand 278); Kuip, PP 2002, 125, 127. 
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Register, in dem die bei einem Gericht anhängigen Gerichtsverfahren unter einer 
Geschäftsnummer eingetragen und verwaltet werden.99 Damit nimmt das Gericht 
erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung in die Gerichtsrolle Kenntnis von dem Verfah-
ren.100 Die Eintragung erfolgt gem. Art. 125 Abs. 2 Rv durch Einreichung der dag-
vaarding zusammen mit einem entsprechenden Antrag bei der Geschäftsstelle des 
Gerichts (sog. griffier) entweder durch den Kläger selbst oder im Anwaltsprozess 
durch einen Rechtsanwalt. Anschließend wird das Verfahren durch den griffier in 
die Gerichtsrolle eingetragen und erhält eine Geschäftsnummer. Die Registrierung 
muss spätestens am letzten Werktag vor dem in der dagvaarding bestimmten Sit-
zungstag erfolgen.101 

3.2.4. Anwaltspflicht 

Neben der Frage nach der Ausgestaltung der Verfahrenseröffnung mittels dag-
vaarding stellt auch das Vorliegen der Anwaltspflicht insbesondere bei der gerichtli-
chen Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforderungen einen Faktor dar, 
der den Kläger aufgrund der zusätzlichen Kosten davon abhalten könnte, ein gericht-
liches Verfahren zu eröffnen. Vor allem bei Forderungen mit einem kleinen Streit-
wert könnten nämlich die Kosten dann in einem unangemessenen Verhältnis zur 
Forderung stehen.102 

 
In der dagvaardingsprocedure ist bei Verfahren vor dem zivilrechtlichen Sektor 

des Landgerichts (sog. sector civiel) gem. Art. 79 Abs. 2 Rv die Hinzuziehung eines 
postulationsfähigen Rechtsanwalts (sog. procureur), d.h. eines gem. Art. 61 advoca-
tenwet im Landgerichtsbezirk des Prozessgerichts zugelassenen Anwalts,103 zwin-
gend vorgeschrieben. Bei Verfahren in einem anderen Gerichtsbezirk muss ein in 
diesem Bezirk zugelassener Anwalt (sog. correspondent) zur Durchführung formel-

 
99 Vgl. Wesseling-Van Gent, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 135, Anm. 1 (Stand 

278). 
100 Vgl. Bosch-Boesjes, Lijdelijkheid, S. 79. 
101 Vgl. hierzu Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 60; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, 

S. 122; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 113, Anm. 1; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands 
burgerlijk procesrecht, S. 151. 

102 Hierzu ausführlich Barendrecht, NJB 2003, 1848, 1851, der angibt, dass nach Ansicht von eini-
gen Rechtsanwälten die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens sich erst ab einem 
Streitwert von über € 25000 lohnt. Siehe hierzu auch Brenninkmeijer, Oratie, S. 26, nach dem 
es sich vor der letzten Reform der Rv erst ab einem Betrag von ƒ 10000 lohnte, die dagvaar-
dingsprocedure zu beginnen. 

103 Während ein Rechtsanwalt, der in einem Gerichtbezirk zugelassen ist, seine Tätigkeit im ganzen 
Land ausüben kann, ist ein procureur lediglich auf den Bezirk des Gerichts beschränkt, in dem 
er zugelassen ist. Die Zulassung als procureur kann lediglich in einem Landgerichtsbezirk er-
folgen. 
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ler Prozesshandlungen beauftragt werden. Hierdurch werden bei den Verfahrensbe-
teiligten auch zusätzliche Kosten verursacht. 

 
Von der Anwaltspflicht sind gem. Art. 79 Abs. 1 Rv Verfahren vor den amtsge-

richtlichen Sektoren der Landgerichte (sog. kantonzaken) ausgenommen. Es können 
hier nicht nur Anwälte, sondern grundsätzlich jede volljährige Person als Prozessbe-
vollmächtigte auftreten.104 Obwohl hier keine Anwaltspflicht vorgeschrieben ist und 
die Verfahrensbeteiligten eigenständig prozessieren könnten, werden Gerichtsver-
fahrens aufgrund der Komplexität sowohl des Verfahrensrechts als auch des mate-
riellen Rechts nur äußerst selten ohne Hinzuziehung eines professionellen Rechts-
beistands, insbesondere Rechtsanwälte bzw. Gerichtsvollzieher, durchgeführt.105 

 
In der jüngeren Vergangenheit wurde allerdings diskutiert, ob die Unterscheidung 

zwischen Rechtsanwalt und procureur nicht abgeschafft werden sollte.106 Die Ab-
schaffung des procuraat wird damit begründet, dass mit der Einführung des sog. 
landelijke rolregelement durch die Reform der Rv von 2002 alle verfahrenstechni-
schen Handlungen mit Bezug auf die Gerichtsrolle vereinheitlicht wurden, sodass es 
innerhalb der einzelnen Gerichte keine Unterschiede mehr bestehen. Gerade diese 
Unterschiede dienten aber dem Institut des procuraat als maßgebliche Grundlage. 
Denn es sollte gewährleistet werden, dass der procureur aufgrund seiner Kenntnis 
der Regelung des Verfahrensverlaufs beim Gericht, an dem er zugelassen ist, einen 
schnellen Verfahrensverlauf garantiert. Neben der Einführung des landelijke rolre-
gelement haben auch die Möglichkeit der Beschaffung von Informationen zu den 
einzelnen Gerichten über das Internet107 sowie auch die Möglichkeit der elektroni-
schen Kommunikation dem Institut des procuraat die Grundlage entzogen, da es al-
len in den Niederlanden zugelassenen Anwälten nunmehr möglich ist, die nötigen 
regionalen Informationen zu erlangen sowie ihre Prozesshandlungen auch außerhalb 
des Gerichtsbezirks vorzunehmen, in dem sie zugelassen sind. Aus diesen Gründen 
hat das niederländische Justizministerium einen Ministerialentwurf einer Gesetzes-

 
104 Meijknecht, Infrastructuur, S. 53. 
105 In den nicht anwaltspflichtigen Verfahren lassen sich nur 1% der Kläger und ca. 50% der Be-

klagten nicht durch einen Rechtsbeistand vertreten; vgl. Wieten, Procederen, S. 4; Kommission 
Opstelten, Rapport van de werkgroep Gerechtsdeurwaarders, S. 29. 

106 Daher wird auch darüber diskutiert, diese Unterscheidung zwischen Rechtsanwalt und procureur 
aufzuheben und alle Rechtsanwälte, unabhängig von dem Ort ihrer Zulassung bei allen Gerich-
ten als procureur zuzulassen. Vgl. Quant, Verplichte procesvertegenwoordiging, S. 46 ff.; 
ders., Oratie, S. 24; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 113 ff.; 
Meijknecht, Infrastructuur, S. 54 f.; ders., Burgerlijk procesrecht, S. 33 f. 

107 Diese Informationen können zentral über die Internetseite der niederländischen Rechtsprechung 
abgerufen werden, vgl. http://www.rechtspraak.nl 
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änderung zur Abschaffung des procuraat Anfang 2004 veröffentlicht.108 Mittlerwei-
le wurde ein Gesetzentwurf bei dem niederländischen Parlament eingereicht.109 Die-
se Gesetzesänderung soll nach Ansicht des Justizministeriums am 1.9.2008 in Kraft 
treten.110 

3.2.5. Rechtsfolgen von Mängeln bei der Verfahrenseröffnung mittels dagvaarding 

Die bei der Verfahrenseröffnung mittels dagvaarding vorgeschriebenen formellen 
sowie inhaltlichen Anforderungen sollen gewährleisten, dass die dagvaarding den 
Beklagten auch tatsächlich erreicht. Zudem soll den Beklagten hierdurch ausrei-
chend Gelegenheit gegeben werden, um sich gegen die Klage zu verteidigen. Sie 
dienen somit dem Grundrecht des Beklagten auf rechtliches Gehör.111 Da die Ver-
fahrenseröffnung mittels dagvaarding zunächst außerhalb des Gerichts erfolgt, und 
der Kläger sowohl die Zustellung als auch die Bestimmung des ersten Sitzungstages 
veranlassen muss, trägt er bzw. sein Prozessvertreter die alleinige Verantwortung bei 
der Beachtung der formellen sowie inhaltlichen Anforderungen innerhalb der Ver-
fahrenseröffnung. Eine gerichtliche Überprüfung erfolgt hier nur nachträglich. Zur 
strikten Einhaltung dieser Anforderungen wurden daher bei Vorliegen eines Versto-
ßes Sanktionen gesetzlich festgesetzt, die gem. Art. 120 Rv grundsätzlich zur Nich-
tigkeit der dagvaarding führen. Der Kläger hat allerdings zahlreiche Heilungsmög-
lichkeiten, sodass letztendlich die Frage aufgeworfen werden kann, ob das Bestehen 
einiger dieser strikten formellen Anforderungen weiterhin erforderlich erscheint. 

 
108 Ministerie van Justitie, Concept-Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 

de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burger-
lijke zaken (Wet afschaffing procuraat). Siehe ausführlich zu den Gründen für die Abschaffung 
des procuraat die Begründung zu diesem Vorentwurf; beide abrufbar unter 
http://www.justitie.nl  

109 Vgl. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere 
wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken (Wet afschaffing 
procuraat), Kamerstukken II, 2006-2007, 30815, Nr. 1-3. 

110 Vgl. hierzu die Internetseite der niederlandischen Rechtsprechung sowie des niederlandischen 
Justizministeriums: 
http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijk+procederen/Afschaffing+procuraat.htm; 
http://www.justitie.nl/onderwerpen/recht_en_rechtsbijstand/afschaffing_verplicht_procuraat/in
dex.aspx 

111 Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 62; Knigge, Effectieve toegang, S. 165, 175; Ten 
Kate, Procesregels, S. 74 f. Ruijpers, TCR 1998, 67. In den Niederlanden wird dieses Grund-
recht „recht op hoor en wederhoor“ genannt. Dieses ist mit dem deutschen Grundrecht auf 
rechtliches Gehör nicht identisch. Denn das deutsche Grundrecht auf rechtliches Gehör enthält 
auch das Grundrecht auf Zugang zum Gericht, das in den Niederlanden ein eigenständiges 
Grundrecht auf „toegang tot de rechter“ ist; vgl. Asser, Oratie 1992, S. 13. 
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3.2.5.1. Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die inhaltlichen Anforderungen ei-
ner dagvaarding 

Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die inhaltlichen Anforderungen einer 
dagvaarding haben ihren Ursprung in der Rechtsprechung des Hoge Raad.112 Nach 
der ursprünglichen Ansicht dienten prozessuale Formvorschriften der Gewährleis-
tung eines fairen Verfahrens und insbesondere auch der Rechtssicherheit. Daher 
sollten die Gerichte die prozessualen Formvorschriften streng anwenden.113 Hier-
durch entstand das Problem, dass aufgrund dieser strengen Auslegung innerhalb der 
Verfahren teilweise mehr die Fragen nach den formellen als nach den materiellen 
Anforderungen im Vordergrund standen. Hierdurch trat der Zweck des Prozess-
rechts, nämlich die Durchsetzung der materiellen Rechte,114 in den Hintergrund des 
Verfahrens.115 Im Laufe der Zeit ist der Hoge Raad in seiner Rechtsprechung zu ei-
ner mehr zweckgerichteten Auslegung der prozessualen Formvorschriften überge-
gangen. Danach ist einerseits die Ratio der jeweiligen Formvorschrift bedeutsam. 
Andererseits sind bei einem Verstoß gegen die formellen Vorschriften aber auch die 
dabei verletzten Belange der Parteien maßgeblich. Aufgrund dieser Rechtsprechung 
bekamen die Parteien zahlreiche Möglichkeiten zur Heilung der Verstöße gegen pro-
zessuale Formvorschriften.116 

 
Daher können zunächst alle Mängeln einer fehlerhaften dagvaarding gem. Art. 

120 Abs. 2 und 3 Rv durch eine erneute Zustellung einer fehlerfreien dagvaarding 
berichtigt werden. Die Zustellung der fehlerfreien dagvaarding muss allerdings vor 
dem ersten in der dagvaarding enthaltenen Sitzungstag erfolgen. Können zwischen 
der Zustellung und dem neuen Sitzungstag die Mindestfristen gem. Art. 114 ff. Rv 
nicht eingehalten werden, wird unter Beachtung der Ladungsfristen ein neuer Sit-
zungstag bestimmt. Darüber hinaus ist auch eine erneute Einschreibung der Rechts-

 
112 Vgl. allgemein zur Deformalisierung in der letzten Reform: Kremer, AdvBl. 2000, 319, 321; 

Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 51, Wiersma, NJB 2002, 6, 12; Von Schmidt auf Al-
tenstadt, TCR 2001, 66 f.; Van Mierlo, AA 2001, 459, 464; Harreman, TCR 2000, 53, 54. 

113 Zu dieser älteren Ansicht siehe die Darstellung bei: Asser, Oratie 2000, S. 5 f.; Knigge, Effectie-
ve toegang, S. 166 jeweils m.w.N. 

114 Zum Zweck des Zivilverfahrens aus niederländischer Sicht: Snijders/Klaassen/Meijer, Neder-
lands burgerlijk procesrecht, S. 9 ff.; Asser, Oratie 2000, S. 12; Ten Kate, Procesregels, S. 71. 

115 Vgl. Asser, Oratie 2000, S. 8; Ten Kate, Procesregels, S. 71; Von Schmidt auf Altenstadt, TCR 
2001, 66, der kurz schildert, welchen Stellenwert formelle Anforderungen der dagvaarding bei 
der Arbeit der Rechtsanwälte hatten. 

116 Eine umfassende Darstellung dieser Rechtsprechung des Hoge Raad ist zu finden bei: Funke, 
Deformaliseringstendensen, S. 59 ff.; Ten Kate, Procesregels, S. 71 ff.; Knigge, Effectieve toe-
gang, S. 174 ff.; Asser, Oratie 2000, S. 1 ff.; Ruijpers, TCR 1998, 67 ff.; Von Schmidt auf Al-
tenstadt, TCR 2001, 66 ff.; Heemskerk, Adv.Bl. 2003, 394 f.; Kuip, PP 2002, 125. 
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sache in das gerichtliche Register erforderlich.117 Die Kosten für die erneute Zustel-
lung der dagvaarding trägt in diesem Fall der Kläger.118 

 
Konnte ein Mangel in der dagvaarding nicht vor dem ersten Sitzungstag durch 

eine erneute Zustellung einer fehlerfreien dagvaarding behoben werden, ist für die 
Frage nach ihrer Nichtigkeit das weitere Verhalten des Beklagten entscheidend. Er-
scheint nämlich der Beklagte nicht ordnungsgemäß zu dem in der ursprünglichen 
dagvaarding angegebenen Sitzungstag, wird gem. Art. 121 Abs. 1 Rv keine Säum-
nis gegen ihn ausgesprochen. Die Nichtigkeit der dagvaarding wird allerdings gem. 
Art. 121 Abs. 3 Rv nur dann durch das Gericht ausgesprochen, wenn angenommen 
werden kann, dass der Beklagte aufgrund des Mangels in der dagvaarding nicht er-
schienen ist. Da der niederländische Gesetzgeber mit der Einführung dieser Vor-
schrift nicht von der Rechtsprechung des Hoge Raad abweichen wollte,119 wird die 
Nichtigkeit der dagvaarding darüber hinaus auch dann ausgesprochen, wenn auf-
grund des Mangels in der dagvaarding von dem Beklagten nicht erwartet werden 
kann, am Sitzungstag zu erscheinen.120 Führt ein Mangel in der dagvaarding nicht 
zu diesen Folgen, wird gem. Art. 121 Abs. 2 Rv durch das Gericht innerhalb einer 
Frist eine erneute Zustellung einer mangelfreien dagvaarding sowie ein neuer Sit-
zungstag angeordnet. Kommt der Kläger dieser Anordnung nicht nach, wird die 
dagvaarding erst dann für nichtig erklärt. Die Möglichkeit der erneuten Zustellung 
gilt in der Praxis als Regelfall, sodass es zur Nichtigkeit der dagvaarding nur in 
Ausnahmefällen kommt.121 

 
Erscheint der Beklagte hingegen ordnungsgemäß an dem in der dagvaarding be-

stimmten Sitzungstag, muss er sich zunächst gem. Art. 122 Abs. 1 Rv auf die Nich-
tigkeit der dagvaarding berufen. Dagegen hat das Gericht keine Möglichkeit, die 
Nichtigkeit von Amts wegen auszusprechen.122 Die Nichtigkeit wird allerdings nur 

 
117 HR 17.09.1993, NJ 1993, 741; HR 22.12.1995, NJ 1996, 314; HR 24.11.2000, RvdW 2000, 238 

(C); siehe auch Van Mierlo, AA 2001, 459, 460, 463. 
118 Vgl. hierzu Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 120, Anm. 2; Snijders/Klaassen/Meijer, Neder-

lands burgerlijk procesrecht, S. 150; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 116; Wieten, 
Procederen, S. 16; zur Rechtslage vor der Reform 2002: Ruijpers, TCR 1998, 67; Knigge, Ef-
fectieve toegang, S. 170 f. 

119 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 102; Snijders/Klaassen/Meijer, Neder-
lands burgerlijk procesrecht, S. 150; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 121, Anm. 3; Van 
Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 118. 

120 Diese Anforderungen hat der Hoge Raad zur Nichtigkeitserklärung einer dagvaarding gem. Art. 
93 Abs. 2 Rv a.F. aufgestellt, vgl. HR 9.6.1989, NJ 1990, 106; HR 9.6.1989, NJ 1990, 107. 
Siehe hierzu auch: Van Mierlo, AA 2001, 459, 464; Ruijpers, TCR 1998, 67; Knigge, Effectie-
ve toegang, S. 172; Von Schmidt auf Altenstadt, TCR 2001, 66 f. 

121 MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 102; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands 
burgerlijk procesrecht, S. 149; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 121, Anm. 3. 

122 Vgl. HR 24.5.1957, NJ 1959, 10; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 66; Van Mierlo, AA 
2001, 459, 465; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 119. 



41 

dann ausgesprochen, wenn aufgrund des Mangels in der dagvaarding der Beklagte 
unverhältnismäßig in seinen Rechten beeinträchtigt wurde.123 Eine unverhältnismä-
ßige Beeinträchtigung der Rechte des Beklagten kann allerdings nur dann ange-
nommen werden, wenn er sich aufgrund dieses Mangels nicht mehr verteidigen 
konnte.124 Ein Beklagter, der am Sitzungstag erschienen ist, hat aber regelmäßig 
keine Mühe, sich zu verteidigen. Aus diesem Grund kommt es hier wohl kaum zu 
einer Nichtigkeitserklärung der dagvaarding.125 

 
Eine Besonderheit besteht bei der Verletzung der sog. bewijsaandraagplicht so-

wie der substantiëringsplicht. Diese führt gem. Art. 120 Abs. 4 Rv nicht zur Nich-
tigkeit der dagvaarding, da diese Rechtsfolge als zu weitgehend angesehen wur-
de.126 Hier kann aber die Gefahr entstehen, dass der Kläger in der dagvaarding die 
einzige Möglichkeit hat, seine Standpunkte im Verfahren vorzubringen.127 Denn 
gem. Art. 132 Abs. 2 Rv haben die Verfahrensbeteiligten bei Anberaumung einer 
mündlichen Verhandlung grundsätzlich keine Möglichkeit auf eine weitere schriftli-
che Runde. Allerdings kann das Gericht gem. Art. 120 Abs. 4 Rv dem Kläger aber 
auch befehlen, die sich aus der bewijsaandraagplicht bzw. substantiëringsplicht er-
gebenden Angaben nachzureichen.128 Neben dieser Heilungsmöglichkeit muss fer-
ner beachtet werden, dass es dem Gericht unter Umständen nicht einfach fallen wird, 
um zu beurteilen, welche Angaben durch den Kläger nicht gemacht wurden. Daher 
erscheinen die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die bewijsaandraagplicht bzw. 
substantiëringsplicht insgesamt als nicht konsequent genug.129 

 
Die zahlreichen Möglichkeiten der Heilung von Mängeln innerhalb der dagvaar-

ding sowie ihre Anwendung in der gerichtlichen Praxis und ihre anschließende Ko-
difizierung zeigen, dass es nur in Ausnahmenfällen tatsächlich zu einer Nichtigkeit 

 
123 Auch hier wurde die Rechtsprechung des Hoge Raad kodifiziert, vgl. Kamerstukken II, 1999-

2000, 26855, Nr.4, S. 35; Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 5, S. 54. Nach dieser 
Rechtsprechung musste der Beklagte aufgrund des Mangels in seiner Verteidigung behindert 
werden, vgl. HR 29.4.1994, NJ 1995, 269; HR 17.3.2000, NJ 2000, 332, vgl. hierzu auch: 
Ruijpers, TCR 1998, 67, 68. 

124 So HR 29.4.1994, NJ 1995, 269 mit Verweis auf HR 28.4.1916, NJ 1916, 734. 
125 Vgl. Knigge, Effectieve toegang, S. 173 f.; Van Mierlo, AA 2001, 459, 465; Ynzonides/Koedoot, 

T&C Rv, Art. 122, Anm. 2. 
126 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 120, Anm. 3. 
127 Vgl. Wiersma, NJB 2002, 6, 15. 
128 Vgl. Ktr. Delft 21.2.2002, Prg. 2002, Nr. 5832; Ktr. Zutphen 14.5.2002, Prg. 2002, Nr. 5887; Rb. 

Roermond 28.2.2002, LJN-Nr. AD9606. Zu den Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die be-
wijsaandraagplicht bzw. substantiëringsplicht vgl.: Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 
55; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 148 f.; Ynzoni-
des/Koedoot, T&C Rv, Art. 111, Anm. 3d, Art. 120, Anm. 3; Wetzels, Inhoud van het exploot, 
S. 68 f.; Giesen, TCR 2002, 85, 87; Boonekamp/Maanen, TCR 2000, 6 ff.; Wieten, Procederen, 
S. 16; Van Mierlo/Van Dam-Lely, Procederen, S. 70, 107 f.; Wiersma, NJB 2002, 6, 15. 

129 So auch Giesen, TCR 2002, 85, 87; Boonekamp/Maanen, TCR 2000, 6, 8. 
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der dagvaarding kommt.130 Hierdurch wird der Anschein geweckt, dass zwar die 
Anforderungen im Bezug auf die Verfahrenseröffnung mittels einer dagvaarding 
zum Zwecke des rechtlichen Gehörs so hoch angesetzt sind, dass sie es einem nicht 
juristisch geschulten Kläger nahezu unmöglich machen, ein gerichtliches Verfahren 
zu eröffnen. Andererseits wurden die Sanktionen gegen diese Formvorschriften zu-
nächst durch die Rechtsprechung, dann durch den Gesetzgeber dermaßen gelockert, 
dass letztendlich die eigentliche Konsequenz einer mangelnden dagvaarding, näm-
lich ihre Nichtigkeit, nur in den äußersten Ausnahmefällen eintritt. Hier hätte der 
niederländische Gesetzgeber den Zugang zu der dagvaardingsprocedure nicht nur 
durch Lockerung der Sanktionen, sondern vielmehr auch durch Lockerung der 
Formvorschriften verbessern sollen. 

3.2.5.2. Rechtsfolgen von Zustellungsmängeln sowie der Säumnis der Eintragung 
des Verfahrens in das Gerichtsregister 

Die Rechtsfolgen einer mangelhaften Zustellung sind zwar in Art. 66 Abs. 1 Rv 
geregelt. Allerdings sind bei der mangelhaften Zustellung einer dagvaarding die Art. 
120 ff. Rv als lex specialis anwendbar.131 Daher kann auf die Ausführungen zu den 
Rechtsfolgen einer inhaltlich mangelhaften dagvaarding verwiesen werden, sodass 
man auch hier zunächst von der Nichtigkeit einer dagvaarding ausgehen kann, der 
Kläger aber Möglichkeiten hat, um den Zustellungsmangel zu heilen.132 

 
Ein nicht in das Gerichtsregister eingetragenes Verfahren ist für das Gericht nicht 

existent. Daher verliert ein nicht in das Gerichtsregister eingetragenes Verfahren 
seine Anhängigkeit und ist damit beendet.133 Hiergegen kann zunächst der Beklagte 
gem. Art. 127 Abs.1 Rv seinerseits eine Registrierung des Verfahrens veranlassen. 
Diese erfolgt durch Aushändigung der an ihn zugestellten dagvaarding.134 Anschlie-
ßend kann der Beklagte gem. Art. 127 Abs. 2 Rv zusammen mit einer Kostenverur-
 
130 Vgl. HR 29.4.1994, NJ 1995, 269; Van Mierlo, AA 2001, 459, 465; Snijders/Klaassen/Meijer, 

Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 149; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 63. 
131 Vgl. HR 9.5.2003, NJ 2003, 469; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 62; Snij-

ders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 149. 
132 Eine Einschränkung gilt allerdings im Falle einer Zustellung an den Prozessbevollmächtigten 

einer im Anwendungsbereich der EuZVO ansässigen Partei, an dessen Anschrift die Zustel-
lung im Verfahren der Vorinstanz erfolgen sollte, ohne dabei auch die Zustellung nach der 
EuZVO vorzunehmen. In diesem Fall muss gem. Art. 56 Abs. 3 EuZVO die Zustellung im 
Sinne der EuZVO innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nachgeholt werden, ansonsten ist 
auch die Zustellung an den Prozessbevolmächtigten nichtig, vgl. hierzu HR 17.1.2003, NJ 
2003, 113; siehe auch Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 126 f.; De 
Meij, TCR 2007, 58, 61; Sujecki, NIPR 2007, 229, 236. 

133 Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 125, Anm. 2a. 
134 Vgl. hierzu: Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 127, Anm. 1; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlij-

nen, S. 60. 
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teilung gegen den Kläger beantragen, aus dem Verfahren entlassen zu werden (sog. 
ontslag van instantie).135 Dafür ist allerdings erforderlich, dass der Kläger weder 
zum ursprünglichen Ladungstermin noch innerhalb der vom Gericht festgelegten 
Frist erscheint. Diese Frist wird grundsätzlich bei vierzehn Tagen liegen.136 Hat der 
Beklagte dagegen keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht, kann auch der 
Kläger gegen den Verlust der Anhängigkeit vorgehen. Dafür muss er gem. Art. 125 
Abs. 4 Rv innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine erneute ordnungsmäßige 
dagvaarding an den Beklagten zustellen lassen. Anschließend muss der Kläger das 
Verfahren rechtzeitig in das Gerichtsregister eintragen.137 Das Verfahren ist dann 
gem. Art. 125 Rv seit der Zustellung der ursprünglichen dagvaarding anhängig.138 
Die Kosten der erneuten Zustellung der dagvaarding müssen aber unabhängig vom 
nachfolgenden Verfahrensausgang durch den Kläger getragen werden.139 

 
Mit dieser Vorschrift wurde hier wiederum die Rechtsprechung des Hoge Raad 

gesetzlich verankert. Nach dieser Rechtsprechung gibt es im Hinblick auf ein ord-
nungsmäßiges Verfahren gute Gründe, um dem Kläger die Möglichkeit zu geben, 
unter Beachtung der Ladungstermine unverzüglich eine erneute Zustellung zuzulas-
sen.140 Der Begriff unverzüglich141 wurde anschließend durch den Hoge Raad präzi-
siert, wobei hiernach eine erneute Zustellung grundsätzlich dann unverzüglich ist, 
wenn sie innerhalb von vierzehn Tagen nach dem ursprünglichen Ladungstermin 
durchgeführt wird.142 Dabei ist allerdings das Datum der Kenntnisnahme des Man-

 
135 Nach niederländischem Recht kann gegen den Kläger kein Versäumnisurteil ausgesprochen 

werden. Das Nichterscheinen des Klägers wird mit dem Instrument der sog. ontslag van in-
stantie sanktioniert. Hierdurch wird das Gerichtsverfahren beendet, und der Kläger in die Kos-
ten verurteilt. Allerdings kommt dieser Entscheidung keine materielle Rechtskraft zu, sodass 
der Kläger die Möglichkeit hat, gegen den Beklagten erneut das Verfahren zu beginnen, vgl. 
hierzu Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 179; Ynzoni-
des/Koedoot, T&C Rv, Art. 123, Anm. 2; Ynzonides, PP 2001, 101, 102. 

136 Vgl. HR 5.11.1993, NJ 1994, 119. Siehe hierzu auch: Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 127, 
Anm. 2; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 60 f. 

137 Vgl. HR 17.9.1993, NJ 1993, 741; HR 5.12.1997, NJ 1998, 193; Snijders/Klaassen/Meijer, Ne-
derlands burgerlijk procesrecht, S. 152; Kuip, PP 2002, 125, 127. 

138 Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 61. 
139 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 125, Anm. 2d. 
140 Vgl. HR 17.12.1982, NJ 1984, 59; hierzu Ten Kate, Procesregels, S. 76 f.; Funke, Deformalise-

ringstendensen, S. 64 f. 
141 Der Hoge Raad hat hier den Begriff „met bekwame spoed“ benutzt. 
142 Vgl. HR 27.2.1987, NJ 1987, 559, die vierzehntägige Frist wurde in den folgenden Urteilen 

wiederholt: HR 17.9.1993, NJ 1993, 741; HR 22.12.1995, NJ 1996, 314; HR 5.12.1997, NJ 
1998, 193; HR 24.11.2000, RvdW 2000, 238; Hof 's-Gravenhage 20.1.1994, NJ 1995, 689; HR 
15.12.2000, NJ 2002, 33; HR 12.1.2001, NJ 2002, 34; siehe hierzu Van Mierlo, AA 2001, 459, 
465 ff.; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 125, Anm. 2b; Ruijpers, TCR 1998, 67, 68; Von 
Schmidt auf Altenstadt, TCR 2001, 66, 67. 
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gels nicht entscheidend, da ansonsten die Frist unbestimmt wäre.143 Außerdem darf 
die erneute Zustellung nicht als Ziel die Verzögerung des Verfahrens haben.144 

3.2.5.3. Rechtsfolgen des Erscheinens ohne procureur im Anwaltsprozess 

In einem Anwaltsprozess kann es dazu kommen, dass einerseits der Kläger und 
andererseits der Beklagten sich nicht durch einen postulationsfähigen Rechtsanwalt 
vertreten lassen. Die Rechtsfolgen einer nicht erfolgten Vertretung durch einen pro-
cureur werden in Art. 123 Rv geregelt. Kommt der Kläger seiner Pflicht nicht nach, 
sich durch einen procureur vertreten zu lassen, erhält er gem. Art. 123 Abs. 1 Rv 
grundsätzlich von dem Gericht die Gelegenheit, um innerhalb einer Frist einen pro-
cureur als Prozessvertreter zu beauftragen. Diese Frist beträgt basierend auf der bis-
herigen Rechtsprechung des Hoge Raad vierzehn Tage.145 Diese Gelegenheit wird 
dem Kläger durch das Gericht von Amts wegen und unabhängig davon gewährt, ob 
sich der Beklagte auf das Verfahren einlässt oder nicht.146 Darüber hinaus führt ein 
Verstoß gegen die Pflicht, im Anwaltsprozess den procureur in der dagvaarding an-
zugeben, gem. Art. 120 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 2 lit. c Rv zudem zur Nichtig-
keit der dagvaarding. Hier hat der Kläger aber wiederum die Möglichkeit, die Nich-
tigkeit der dagvaarding zu heilen.147 Kommt der Kläger seiner Pflicht innerhalb der 
vom Gericht bestimmten Frist nicht nach, wird der Beklagte aus der Instanz entlas-
sen, sog. ontslag van instantie. Gegen den Kläger wird eine Kostenentscheidung ge-
fällt.148 Lässt sich dagegen der Kläger in einem Parteiprozess durch einen procureur 
vertreten, wird das Verfahren gem. Art. 124 Rv anhand der Regeln fortgesetzt, die 
im amtsgerichtlichen Verfahren gelten.149 

 
Kommt der Beklagte seiner Pflicht nicht nach, sich durch einen procureur in ei-

nem Anwaltsprozess vertreten zu lassen, obwohl er in der dagvaarding auf diese 
Pflicht hingewiesen wurde, wird gem. Art. 139 Rv die Säumnis gegen den Beklag-
ten ausgesprochen. Allerdings erhält auch hier der Beklagte die Möglichkeit, um zu 
einem späteren durch das Gericht bestimmten Datum einen procureur zu beauftra-

 
143 So HR 19.4.1991, NJ 1991, 452. 
144 So HR 15.12.2000, NJ 2002, 33, hierzu ausführlich Van Mierlo, AA 2001, 459, 465 ff.; HR 

12.1.2001, NJ 2002, 34. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 152. 
145 Vgl. HR 5.11.1993, NJ 1994, 119; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 123, Anm. 1a. 
146 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 103; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, 

Art. 123, Anm. 1a. 
147 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 103; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, 

Art. 123, Anm. 1a; Knigge, Effectieve toegang, S. 181. Zu der Heilungsmöglichkeit 3.2.5.1. 
148 Vgl. hierzu Wieten, Procederen, S. 17 f.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk pro-

cesrecht, S. 151. 
149 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 124, Anm.1; Wieten, Procederen, S. 18; ders., WPNR 

2002, 413, 416. 
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gen. Hierfür kann das Gericht dem Beklagten gem. Art. 4.1. landelijk rolreglement 
eine Frist von bis zu vier Wochen gewähren. Der Beklagte erhält diese Gelegenheit 
allerdings nur dann, wenn er persönlich erscheint. Erscheint der Beklagte überhaupt 
nicht oder folgt er der richterlichen Anweisung nicht, wird gem. Art. 139 Rv seine 
Säumnis durch das Gericht festgestellt. In diesem Fall ergeht ein Versäumnisurteil 
gegen ihn.150 

3.3. Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforderungen mittels der dag-
vaardingsprocedure 

Zur gerichtlichen Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforderungen 
muss in den Niederlanden grundsätzlich das gewöhnliche Klageverfahren, die sog. 
dagvaardingsprocedure, durchgeführt werden, wobei mangels einer Einlassung 
durch den Beklagten dann ein Versäumnisurteil ergeht.151 Der überwiegende Teil 
der Geldforderungen wird nicht bestritten; in den Niederlanden werden zwischen 
75% und 80% aller gerichtlichen Verfahren, mit denen Geldforderungen durchge-
setzt werden, nicht bestritten.152 Anschließend soll der Verlauf der dagvaar-
dingsprocedure ohne Einlassung durch den Beklagten sowie dessen Rechtsmittel 
dargestellt werden. 

3.3.1. Verfahrensverlauf 

Voraussetzung für den Erlass eines Versäumnisurteils ist zunächst die Feststel-
lung der Säumnis des Beklagten durch das Gericht. Eine Säumnis des Beklagten 
liegt gem. Art. 139 Rv vor, wenn dieser trotz ordnungsmäßiger Ladung mittels dag-
vaarding nicht rechtmäßig zum ersten Sitzungstermin erschienen ist.153 Die Anfor-
derungen an ein rechtmäßiges Erscheinen des Beklagten sind zunächst davon ab-
hängig, ob es sich um ein Verfahren vor dem amtsgerichtlichen Sektor oder dem 
landgerichtlichen Sektor handelt. Während der Beklagte im amtsgerichtlichen Ver-
fahren sowohl persönlich als auch durch einen Rechtsbeistand vertreten erscheinen 
 
150 Vgl. hierzu: Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 139, Anm. 1a. 
151 Dieses Verfahren wird u.a. von dem niederländischen Gesetzgeber als für unbestrittene Geldfor-

derungen anwendbares Verfahren angesehen, vgl. MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, 
Nr. 3, S. 2 f.; Venhuizen, Procedures en kosten, S. 145; Freudenthal, NJB 2002, 1243 ff. 

152 Vgl. Reiling, NJB 2003, 2286, 2288; Freudenthal, NIPR 2004, 393, 396. Insgesamt wurden im 
Jahr 2003 ca. 254.000 Verfahren vor dem amtsgerichtlichen Sektor (sog. sector kanton) und 
ca. 21.000 Verfahren vor dem landgerichtlichen Sektor (sog. sector civiel) nicht bestritten, vgl. 
Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 1. Siehe hierzu auch die Anga-
ben bei Freudenthal, Incassoprocedures, S. 144 ff., die allerdings aus den Jahren 1993 und 
1995 stammen. 

153 Vgl. HR 17.1.1992, NJ 1992, 263. 
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kann, ist für ein rechtmäßiges Erscheinen des Beklagten im landgerichtlichen Ver-
fahren ein Erscheinen mit einem postulationsfähigen Anwalt (sog. procureur) zwin-
gend erforderlich.154 

 
Ist somit der Beklagte zum ersten Sitzungstag nicht rechtmäßig erschienen, prüft 

das Gericht, ob alle zur ordnungsmäßigen Ladung erforderlichen Fristen und Forma-
litäten durch den Kläger eingehalten wurden. Zu den hier zu prüfenden Formalitäten 
gehören insbesondere die inhaltlichen und formellen Anforderungen an die dag-
vaarding, deren Nichtbeachtung mit der Nichtigkeit der dagvaarding gem. 120 Rv 
sanktioniert wird. Die Überprüfung der Zustellungsvorschriften beschränkt sich da-
gegen nur auf ihre rechtmäßige Durchführung. Sie geht nicht soweit, dass das Ge-
richt auch untersucht, ob der Beklagte von der dagvaarding auch tatsächlich Kennt-
nis erlangt hat.155 Mit dem Begriff Fristen in Art. 139 Rv ist vor allem die zwischen 
Zustellung und den ersten Sitzungstag gesetzlich vorgeschriebene Mindestfrist (sog. 
dagvaardingstermijn) gemeint.156  

 
Diese gerichtliche Überprüfung erfolgt aufgrund der großen Anzahl der Ver-

säumnisverfahren in der Praxis nicht durch Richter, sondern überwiegend durch die 
Kanzlei des Gerichts.157 Teilweise kann es in der gerichtlichen Praxis auch dazu 
kommen, dass Mängel in der dagvaarding übersehen und folglich nicht moniert 
werden.158 Wird allerdings ein Mangel festgestellt, führt dieses nicht automatisch 
zur Nichtigkeit der dagvaarding, sondern das Gericht gibt dem Kläger vielmehr die 
Möglichkeit, um innerhalb einer durch das Gericht festgesetzten Frist die formellen 
bzw. inhaltlichen Mängel zu heilen. Zur Heilung der formellen oder inhaltlichen 
Mängel als auch zum Erscheinen mit einem postulationsfähigen Anwalt kann das 
Gericht sowohl dem Kläger als auch dem Beklagten eine Frist von bis zu vier Wo-
chen geben.159 Erst wenn der Kläger dieser Aufforderung des Gerichts nicht folgt, 
wird die Nichtigkeit der dagvaarding ausgesprochen und die Klage abgewiesen.160 

 
Wurde durch das Gericht festgestellt, dass der Beklagte trotz ordnungsmäßiger 

Ladung nicht am ersten oder an einem durch das Gericht anberaumten Sitzungstag 

 
154 Hierzu Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 150; Ynzoni-

des/Koedoot, T&C Rv, Art. 139, Anm. 1a. Vgl. zur Heilung dieses Mangels oben Punkt 
3.2.5.3. 

155 Vgl. Asser, Oratie 1992, S. 18; siehe auch HR 25.02.2000, NJ 2000, 509. 
156 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 179 f.; Ynzonides/Koedoot, 

T&C Rv, Art. 139, Anm. 1b. 
157 Vgl. hierzu oben Punkt 3.2.1. 
158 Vgl. Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 39; Sterk, Verstek en Verzet, S. 197, der sich hier zu der 

praktisch kaum möglichen umfassenden gerichtlichen Prüfung äußert. 
159 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 139, Anm. 1a. 
160 Vgl. hierzu Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 139, Anm. 1b. Siehe auch oben Punkt 3.2.5. 
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rechtmäßig erschienen ist, stellt das Gericht die Säumnis des Beklagten fest.161 Die 
Feststellung der Säumnis (sog. verstekverlening) wird grundsätzlich durch den Klä-
ger beantragt.162 Allerdings ist das nicht zwingend erforderlich, denn sie kann auch 
vom Gericht von Amts wegen ausgesprochen werden.163 Nach der Feststellung der 
Säumnis folgt das Säumnisverfahren, indem das Gericht dem Kläger die eingeklagte 
Forderung zuspricht, es sei denn, dass diese dem Gericht nicht begründet bzw. nicht 
rechtmäßig vorkommt.164 Von dieser gerichtlichen Prüfung darf aufgrund der hohen 
Verfahrenszahlen und der damit zusammenhängenden Arbeitsbelastung der Gerichte 
nicht übermäßig viel erwartet werden, sodass hier lediglich überprüft wird, ob das 
Vorbringen des Klägers schlüssig ist.165 In der gerichtlichen Praxis gilt daher eine 
Klageabweisung als Ausnahme.166 Das Gericht wird nur dann dem Klagebegehren 
nicht stattgeben, wenn aufgrund der durch den Kläger vorgebrachten Tatsachen of-
fensichtlich erhebliche Zweifel an der Begründetheit oder der Rechtmäßigkeit der 
Forderung bestehen.167 

 
Liegen die Voraussetzungen für den Erlass eines Versäumnisurteils vor, erlässt 

das Gericht ein Versäumnisurteil (sog. verstekvonnis). Die Ausfertigung eines dem 
Klagebegehren stattgebenden Urteil kann gem. Art. 230 Abs. 2 Rv in abgekürzter 
Form erfolgen (sog. stempelvonnis). Anstatt die Entscheidungsgründe aufzuführen, 
wird auf den Inhalt der dagvaarding verwiesen, die als beglaubigte Abschrift dem 
abgekürzten Urteil beigefügt wird.168 Ein Klage abweisendes Versäumnisurteil darf 
dagegen nicht in abgekürzter Form ausgefertigt werden.169 Das Urteil kann auf An-
trag des Klägers durch das Gericht für vorläufig vollstreckbar erklärt werden. Da 

 
161 Vgl. HR 17.1.1992, NJ 1992, 263. 
162 Zur Rechtsnatur der Feststellung der Säumnis: Von Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie-

Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 139, Anm. 8; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 40 f. 
163 Vgl. Von Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 139, Anm. 8; 

Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 38. 
164 Zu diesen Anforderungen Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 51 ff.; Sterk, Verstek en Verzet, S. 

200. 
165 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 180; Ynzonides, Verstek en 

Verzet, S. 49, 191; Sterk, Verstek en Verzet, S. 197, 200; kritisch hierzu: Asser, Oratie 1992, S. 
18. 

166 Vgl. Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 51; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 139, Anm. 1d; Von 
Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 139, Anm. 9; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 66; siehe auch Heemskerk Anm. zu HR 16.11.1979, NJ 1980, 
487. 

167 Vgl. HR 17.1.1969, NJ 1969, 112; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 52. 
168 Wie aus einem Besuch des amtsgerichtlichen Sektors des Landgerichts Utrecht hervorgeht, wer-

den dort keine stempelvonnissen ausgefertigt, sondern es werden auch die Versäumnisurteile 
mit Entscheidungsgründen versehen. 

169 Vgl. hierzu Van Maanen, T&C Rv, Art. 230, Anm. 4. Kritisch hierzu: Von Schmidt auf Alten-
stadt, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 139, Anm. 12; Ynzonides, Verstek en 
Verzet, S. 53; Snijders, Troubles en doubles, S. 16 f., der sich kritisch zu einer Ausfertigung 
eines die Forderung nur teilweise stattgebenden Urteils in abgekürzter Form äußert. 
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allerdings das Gericht den Beklagten nicht hören konnte, sollte das Gericht bei dem 
Ausspruch über die Vollstreckbarkeit zurückhaltend sein.170 Um das Versäumnisur-
teil vollstrecken zu können, muss es gem. Art. 430 Abs. 3 Rv ausgefertigt an den 
Beklagten zugestellt werden.171 Die Zustellung des Urteils erfolgt wie auch bei der 
Verfahrenseröffnung nicht von Amts wegen durch die Geschäftsstelle des Gerichts, 
sondern wiederum in Parteibetrieb unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers, 
wobei der Kläger hierfür verantwortlich ist.172 

3.3.2. Rechtsmittel des Beklagten 

Innerhalb des Säumnisverfahrens hat der Beklagte grundsätzlich zwei Möglich-
keiten sich zu wehren. Zum einen kann er gem. Art. 142 Rv mittels eines rechtmäßi-
gen Erscheinens zwischen der Feststellung seiner Säumnis und dem Erlass des Ver-
säumnisurteils seine Säumnis rückgängig machen (sog. zuivering). Darüber hinaus 
kann er gegen das Versäumnisurteil im Falle eines Wohnsitzes bzw. Sites in den 
Niederlanden innerhalb einer Frist von vier Wochen oder im Falle eines ausländi-
schen Wohnsitzes von acht Wochen einen Einspruch (sog. verzet) einlegen. Die Ein-
legung eines Rechtsmittels gegen ein Versäumnisurteil erfolgt in der Regel aller-
dings äußerst selten.173 Unter besonderen, eng auszulegenden Voraussetzungen hat 
der Beklagte schließlich die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. Dieser außenordentliche Rechtsbehelf wurde durch das Durchführungsgesetz 
zur Einführung des Europäischen Vollstreckungstitels174 eingeführt und basiert auf 
den Art. 19 EuVTVO. 

3.3.2.1. Rückgängigmachung der Säumnis (sog. zuivering) 

Zunächst hat die beklagte Partei gem. Art. 142 Rv die Möglichkeit, um die 
Säumnis nachträglich rückgängig zu machen (sog. zuivering). Voraussetzung hierfür 
ist eine rechtmäßige Einlassung des Beklagten auf das Verfahren, die vor dem Erlass 
des Versäumnisurteils erfolgen muss. Eine Rückgängigmachung der Säumnis kann 
selbst auch noch an dem Sitzungstag (sog. rolzitting) der Urteilsverkündung erfol-

 
170 Vgl. Van Rossum, Uitvoerbaarheid bij voorraad, S. 6; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 54 
171 Vgl. hierzu Gieske, T&C Rv, Art. 430, Anm. 8. 
172 Vgl. zur Zustellung oben Punkt 3.2.3. 
173 Die Anzahl der Einspruchseinlegungen war und ist in den Niederlanden sehr gering: in landge-

richtlichen Verfahren lag sie bei ca. 6%, in amtsgerichtlichen Verfahren lag sie sogar bei unge-
fähr 1%, vgl. Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 135, 186 m.w.N. 

174 Vgl. Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel vom 28.9.2005, Stb. 2005, 485 in 
Kraft getreten durch Besluit vom 15.10.2005, Stb. 2005, 494, siehe hierzu Sujecki, IPRax 
2006, 525 ff. 
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gen.175 Dieses ist allerdings nur dann möglich, wenn am ersten Sitzungstag noch 
kein Urteil erlassen wird, sondern vielmehr das Gericht nach Feststellung der Säum-
nis das Verfahren gem. Art. 4.2 landelijk rolreglement voor de rechtbanken bei 
landgerichtlichen Verfahren für maximal vier Wochen und gem. Art. 1.8 landelijk 
rolreglement voor de kantongerechten bei amtsgerichtlichen Verfahren für maximal 
zwei Wochen ausstellt.176 Erst danach erlässt das Gericht das Versäumnisurteil. 
Teilweise weichen die Gerichte von dieser Art der Verfahrensführung ab und ver-
künden das Versäumnisurteil unmittelbar am ersten Sitzungstag,177 sodass dem Be-
klagten die Möglichkeit der Rückgängigmachung der Säumnis genommen wird.178 

 
Hat dagegen der Beklagte gem. Art. 142 Rv durch sein rechtmäßiges Erscheinen 

die Säumnisfeststellung rückgängig gemacht,179 führt das zur Aufnahme des ordent-
lichen kontradiktorischen Klageverfahrens, als ob es zu keinem Zeitpunkt zur 
Säumnis des Beklagten gekommen ist.180 Dieses gilt auch dann, wenn der Beklagte 
bzw. sein Vertreter anschließend nicht mehr am Verfahren teilnehmen. Denn im 
niederländischen Zivilprozessrecht geht man von dem Grundsatz aus, dass ein ein-
mal im Verfahren erschienene Partei für den nachfolgenden Verfahrensverlauf als 
erschienen anzusehen ist.181 Allerdings hat der Beklagte gem. Art. 142 Rv die Kos-
ten zu tragen, die aufgrund der Säumnis entstanden sind, wobei die Kausalität zwi-
schen Säumnis und den Kosten restriktiv zu handhaben ist.182 

 
175 Vgl. Von Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie - Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 142, Anm. 4; 

Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 143, Anm. 2; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burger-
lijk procesrecht, S. 180. 

176 Vgl. Von Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 139, Anm. 12. 
177 In diesem Fall werden die dagvaardingen vor dem ersten Sitzungstag überprüft, und es wird pro 

forma ein Versäumnisurteil ausgefertigt. Für den Fall, dass der Beklagte erscheint, wird dieses 
ausgefertigte Urteil vernichtet. Die Gerichte sind zu dieser Praxis übergegangen, da sie teilwei-
se mit 80-90 % von Versäumnisverfahren konfrontiert werden. 

178 Kritisch hierzu: Ynzonides, PP 2001, 101, 102, der sich für ein obligatorisches Aussetzen des 
Verfahrens nach Säumnisfeststellung ausspricht. Denn nur so hätte der Beklagte auch tatsäch-
lich die Möglichkeit der Rücknahme der Säumnis. Zudem könne im Falle des Erlasses eines 
Versäumnisurteils am ersten Sitzungstag das Gericht das Verfahren noch nicht ausreichend in-
haltlich untersuchen. Vgl. auch Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 42 f. 

179 Gem. Art. 4.4. landelijk rolreglement voor de rechtbanken ist der Beklagte verpflichtet, um un-
verzüglich dem Gericht mitzuteilen, dass er von der Möglichkeit der Rückgängigmachung der 
Säumnis (sog. verzuim) Gebrauch machen möchte. 

180 Vgl. Von Schmidt auf Altenstadt, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 142, Anm. 6. 
181 Vgl. hierzu Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 135. 
182 Vgl. HR 11.12.1970, NJ 1971, 112. 
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3.3.2.2. Einspruch 

Als Rechtsmittel gegen das Versäumnisurteil steht dem Beklagten grundsätzlich 
nur der Einspruch offen (sog. verzet).183 Hierfür muss der Beklagte innerhalb einer 
gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen184 mittels einer dagvaarding, die 
durch den Gerichtsvollzieher an den Kläger oder an dessen Rechtsbeistand zugestellt 
werden muss, die Aufhebung des Versäumnisurteils und ggf. die Klageabweisung 
fordern.185  

 
Neben den allgemeinen formellen Anforderungen, die bei einer dagvaarding vor-

liegen müssen, ist die Einspruchs-dagvaarding gem. Art. 146 Abs. 1 Rv zu begrün-
den. Zudem müssen hier aufgrund eines Verweises auf Art. 128 Abs. 5 Rv alle dem 
Beklagten bekannten Beweise und Zeugen angegeben werden, die sein Vorbringen 
begründen.186 Bei seinem Vorbringen im Einspruch unterliegt der Beklagte der 
Wahrheitspflicht gem. Art. 21 Rv. Die Einspruchs-dagvaarding wird gem. Art. 147 
Rv daher auch als die ursprüngliche Klageerwiderung (sog. conclusie van antwoord) 
des Beklagten angesehen, sodass auch die Anforderungen gem. Art. 128 Rv beachtet 
werden müssen.187 Nach Einlegung des Einspruchs kann der ursprüngliche Kläger 
seinerseits reagieren. Das ursprüngliche Versäumnisverfahren wird somit als kont-
radiktorisches Verfahren fortgesetzt.188  

 
Der Beginn der Einspruchsfrist bestimmt sich nicht anhand eines fixierten Zeit-

punktes, sondern es kommen hierfür gem. Art. 143 Abs. 2 Rv drei verschiedene 
Zeitpunkte in Betracht.189 Diese unbestimmte Regelung führte im Laufe der Zeit zu 
den meisten gerichtlichen Entscheidungen innerhalb des Versäumnisverfahrens.190 
Nach Art. 143 Abs. 2 Rv lässt zunächst die persönliche Zustellung des ausgefertig-
ten Versäumnisurteils an den Beklagten durch den Gerichtsvollzieher die Ein-
spruchsfrist beginnen, wobei hierfür die persönliche Aushändigung erforderlich ist. 

 
183 Vgl. ausführlich zur Rechtsnatur des Einspruchs nach niederländischem Recht: Ynzonides, 

Verstek en Verzet, S. 127 ff. 
184 Die Einspruchsfrist bei Beklagten, die ihren Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland haben, beträgt acht 

Wochen. 
185 Zu den formellen und inhaltlichen Anforderungen an die Einspruchs-dagvaarding siehe ausführ-

lich: Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 162 ff. 
186 Vgl. zu den Anforderungen an die Klageerwiderung: Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 128, 

Anm. 1 ff.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 157 ff.; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 67 f. 

187 Siehe Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 146, Anm. 1; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands 
burgerlijk procesrecht, S. 272; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 161. 

188 Siehe Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 266 f., die auf S. 272 den 
Verlauf eines Versäumnisverfahrens nach Einspruchseinlegung mit dem Verlauf eines ge-
wöhnlichen Klageverfahrens vergleichen. 

189 Kritisch hierzu Ariëns, Verstek, S. 91. 
190 Vgl. Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 139 f. 
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Denn nur dann kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass der Beklagte auch tatsächlich von dem gegen ihn ergangenen Ver-
säumnisurteil Kenntnis erlangt.191 Allerdings kann es in der gerichtlichen Praxis 
nicht immer zu einer persönlichen Aushändigung des Versäumnisurteils kommen. 
Aus diesem Grund kann die Einspruchsfrist bei Ermangelung einer persönlichen Zu-
stellung auch ab dem Zeitpunkt beginnen, in dem der Beklagte eine Handlung aus-
führte, aus der sich die Kenntnis des Vorliegens des Versäumnisurteils ergibt (sog. 
daad van bekendheid).192 Hierbei muss der Beklagte aufgrund einer nach Außen 
feststellbaren Handlung den Anschein erwecken, dass er die Grundzüge des Ver-
säumnisurteils kennt.193 Dagegen ist nicht erforderlich, dass der Beklagte auch den 
genauen Inhalt des Urteils kennt.194 Die innerhalb des Verfahrens vorgenommenen 
Handlungen des Rechtsanwalts werden grundsätzlich aber auch dem Beklagten zu-
gerechnet.195 Schließlich beginnt gem. Art. 143 Abs. 3 Rv die vierwöchige Ein-
spruchsfrist nach Vollendung der Vollstreckung des Versäumnisurteils.196 Wann ei-
ne Vollstreckung als beendet angesehen werden kann und somit die Einspruchsfrist 
beginnen kann, wird für einige Vollstreckungsarten in Art. 144 Rv gesetzlich festge-
stellt.197 

 
191 Vgl. Sterk, Verstek en Verzet, S. 195; Ariëns, Verstek, S. 94; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 

144, Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 143, Anm. 2d. 
192 Die Bestimmung des Beginns der Einspruchsfrist anhand der daad van bekendheid gilt als äu-

ßerst problematisch und führte zu dem überwiegenden Teil der Rechtsprechung, vgl. Ynzoni-
des, Verstek en Verzet, S. 147; Ariëns, Verstek, S. 91 ff. 

193 Zu den Anforderungen: Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 147 ff.; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, 
Art. 143, Anm. 2e ff. 

194 Vgl. HR 12.02.1997, NJ 1997, 377; Asser, Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (oud), Art. 
81, Anm. 9; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 268 f.; Ynzonides, 
Verstek en Verzet, S. 147; Ariëns, Verstek, S. 96. 

195 Vgl. hierzu Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 160; Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 151. 
196 Dieser Fristbeginn wurde erst mit der letzten Reform der Rv eingeführt. Gem. Art. 81 Abs. 2 Rv 

a.F. war nämlich nach Vollendung der Vollstreckung des Versäumnisurteils die Einlegung ei-
nes Einspruchs ausgeschlossen. Daher hatte ein Beklagter, der zum Beispiel aufgrund eines 
Urlaubs nicht das Versäumnisurteil persönlich empfangen konnte, nach Vollendung der Voll-
streckung des Versäumnisurteils keine Möglichkeiten mehr, dagegen Einspruch einzulegen, 
vgl. hierzu ausführlich Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 152 ff., siehe auch HR 25.2.2000, NJ 
2000, 509, wo an dem Beklagten weder die dagvaarding noch das Versäumnisurteil persönlich 
zugestellt worden war, sodass er erst mit der Vollstreckung des Urteils von den gegen ihn ge-
führten Verfahren Kenntnis nehmen konnte. Da die Vollstreckung noch nicht abgeschlossen 
war (es handelte sich um eine Räumungsklage), hatte der Beklagte insgesamt 24 Stunden, um 
Einspruch einzulegen. Nach dem Hoge Raad sollte aber der Beklagte daher auch dann Ein-
spruch einlegen können, wenn die Vollstreckung bereits abgeschlossen war. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Beklagte in seinen gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Rechten verletzt 
wurde. Auch aufgrund dieser Entscheidung des Hoge Raad wurde die Möglichkeit der Ein-
spruchseinlegung auch nach bereits vollendeter Vollstreckung eingeführt, vgl. MvT, Ka-
merstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 118; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 143, Anm. 
2i; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 269. 

197 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 144, Anm. 2f. 



52 

 
Die rechtmäßige Einspruchseinlegung führt gem. Art. 145 Rv zur Hemmung der 

Vollstreckung des Versäumnisurteils, es sei denn, dass das Versäumnisurteil für vor-
läufig vollstreckbar erklärt wurde, was überwiegend der Fall ist.198 Das ursprüngli-
che Verfahren wird gem. Art. 147 Rv als kontradiktorisches Verfahren fortgesetzt, 
wobei die Einspruchs- dagvaarding die Klageerwiderung des ursprünglichen Be-
klagten ist.199 

3.3.2.3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sog. heroverweging 

Schließlich hat der Beklagte neben dem verzet zusätzlich die Möglichkeit der Er-
hebung einer sog. heroverweging gem. Art. 8 des niederländischen EuVTVO-
DG.200Anliegend an Art. 19 Abs. 1 lit. a und lit. b. EuVTVO ist die heroverweging 
zulässig, wenn dem Schuldner das verfahrenseinleitende Schriftstück ohne Emp-
fangsbestätigung zugestellt wurde und er sich hierdurch ohne eigenes Verschulden 
nicht angemessen verteidigen konnte. Ferner ist eine heroverweging zulässig, wenn 
eine Verteidigung des Schuldners ohne eigenes Verschulden aufgrund höherer Ge-
walt bzw. außergewöhnlicher Umstände nicht möglich war.201 

 
Die heroverweging muss vom Schuldner gem. Art. 8 Abs. 1 EuVTVO-DG bean-

tragt werden. Welche Form dieser Antrag aufweisen muss, ist abhängig von der Art 
der Entscheidung, die mit der heroverweging überprüft werden soll. Richtet sich die 
heroverweging gegen ein, wie hier im dagvaarding-Verfahren ergangenes Urteil, 
muss der Antrag nach Art. 8 Abs. 1 EuVTVO-DG in Form eines Einspruchs gegen 
ein Versäumnisurteil im Sinne des Art. 146 Rv erhoben werden.202 Daher muss der 
Beklagte zur Beantragung der heroverweging mittels einer dagvaarding schlüssig 
die Aufhebung des Versäumnisurteils sowie ggf. die Klageabweisung fordern sowie 
alle hierzu erforderlichen Beweismittel angeben. Dagegen wird dem Beklagten in 

 
198 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 145, Anm. 1; Asser, Groene Serie-Burgerlijke Rechts-

vordering (oud), Art. 82, Anm. 2. 
199 Vgl. zum Verlauf des Verfahrens nach Einlegung des Einspruchs: Snijders/Klaassen/Meijer, 

Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 271 f. 
200 Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel vom 28.9.2005, Staatsblad 2005, 485 in 

Kraft getreten durch Besluit vom 15.10.2005, Staatsblad 2005, 494. 
201 Zu den Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 1 lit. a und lit. b EuVTVO: Kropholler, Europäisches 

Zivilprozessrecht, Art. 19 EuVTVO, Rn. 1 ff.; Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel 
für unbestrittene Forderungen, Rn. 158 ff.; Rauscher/Rauscher/Pabst, EuZPR, Art. 19 EuVT-
VO, Rn. 1 ff. 

202 Der niederländische Gesetzgeber beabsichtigte insgesamt die Regelung der heroverweging ge-
gen aus der dagvaardingsprocedure entstammenden Säumnisurteilen möglichst dicht an den 
Vorschriften zum Einspruch anzuschließen, vgl. Gesetzesbegründung MvT, Kamerstukken II, 
2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. 
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Art. 8 EuVTVO-DG nicht aufgetragen, die Gründe schlüssig darzulegen, die zur 
Unmöglichkeit seiner ursprünglichen Verteidigung führten. Eine solche Angabe er-
scheint allerdings zwingend erforderlich, da ansonsten das Gericht nicht über die 
Zulässigkeit des Antrags auf heroverweging entscheiden kann. Schließlich muss der 
Antrag auf heroverweging der gegnerischen Partei zugestellt werden, wobei auch 
hier eine Zustellung im Parteibetrieb unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers 
erforderlich ist. Die Beantragung der heroverweging wird gem. Art. 8 Abs. 4 
EuVTVO-DG durch eine vierwöchige Frist zeitlich beschränkt. Diese Frist beginnt 
entweder im Falle einer überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig erfolgten Zustellung 
des verfahrenseinleitenden Schriftstücks gem. Art. 19 Abs. 1 lit. a EuVTVO mit der 
Kenntnisnahme der gegen den Beklagten erlassenen Säumnisentscheidung. Liegen 
dagegen höhere Gewalt bzw. außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 19 
Abs. 1 lit. b EuVTVO vor, beginnt die vierwöchige Frist an dem Tag, an dem das 
Hindernis behoben ist. Auch hier lässt sich die von dem niederländischen Gesetzge-
ber beabsichtigte Nähe dieses außerordentlichen Rechtsbehelfs zu der Regelung des 
Einspruchs erkennen.203 

 
Die Einführung dieses Rechtsbehelfs in das niederländische Zivilprozessrecht 

wird teilweise heftig kritisiert und als problematisch angesehen. Denn das nieder-
ländische Zivilverfahrensrecht kennt ein der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
vergleichbares Rechtsinstitut nicht. Die hier vergleichbare Regelung des verzet gem. 
Art. 143 ff. Rv stellt zwar nicht auf das Vorliegen besonderer Umstände als Voraus-
setzung für eine Einlegung ab, sodass der Anwendungsbereich im Vergleich zur 
Wiedereinsetzung nach Art. 8 Abs. 1 EuVTVO-DG weitreichender ist. Allerdings 
gehen die verzet-Regeln von einer anderen Situation aus,204 da hier angenommen 
wird, dass der Beklagte von dem gegen ihn eröffneten Verfahren Kenntnis erlangt, 
was man im Sinne des Art. 143 Abs. 3 Rv grundsätzlich mit dem Beginn der Aus-
führung der Zwangvollstreckung des Versäumnisurteils annehmen könnte. Die Wie-
dereinsetzung gem. Art. 8 Abs. 1 EuVTVO-DG soll dagegen gerade an die Situation 
anschießen, in der es dem Beklagten aufgrund eines durch ihn nicht verschuldeten 
Umstandes nicht möglich war, einen verzet einzureichen. Somit wurde von Teilen 
der Literatur die Einführung der heroverweging als Systembruch innerhalb des nie-
derländischen Verfahrensrechts angesehen. Dieses gilt vor allem dann, wenn auch 
bei rein internen Sachverhalten, insbesondere bei einer internen Zustellung, dieser 
zusätzliche Rechtsbehelf geschaffen werde. Bezogen auf das Mahnverfahren wäre 

 
203 Siehe hierzu Sujecki, IPRax 2006, 525, 526. 
204 So der niederländische Gesetzgeber bei der Einführung des DG, vgl. Gesetzesbegründung MvT, 

Kamerstukken II, 2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. Siehe hierzu auch Sujecki, IPRax 2006, 525 
f. 
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nach Freudenthal die Möglichkeit der Einlegung des Einspruchs als ausreichend an-
zusehen.205 

 
Auch mit der in den Art. 382 ff. Rv enthaltenen Restitutionsklage (sog. herroe-

ping), die eine Wiederaufnahme des Verfahrens für die Fälle vorschreibt, in denen 
der gerichtliche Vollstreckungstitel aufgrund von Betrug oder einer Urkundenfäl-
schung erlassen worden ist, ist eine heroverweging nicht vergleichbar.206 In der her-
roeping geht es nämlich um Situationen, in denen die gerichtliche Entscheidung 
aufgrund schwerster Prozessverstöße ergangen ist, sodass ihr Fortbestehen mit der 
materiellen Rechtslage nicht vereinbar ist.207 Dagegen geht die heroverweging von 
der Situation aus, dass der Beklagte ohne eigenes Verschulden nicht die Möglichkeit 
hatte, sich gegen die im gerichtlichen Verfahren geltend gemachte Forderung zu ver-
teidigen, sodass eine Einspruchseinlegung nicht erfolgte. Hier geht es somit um die 
dem Beklagten in Art. 6 Abs. 1 EMRK garantiert Möglichkeit, um sich innerhalb 
eines gerichtlichen Verfahren verteidigen zu können. Diese Möglichkeit besteht da-
her unabhängig hiervon, auf welcher Grundlage die gerichtliche Entscheidung ba-
siert. 

 
Diese Kritik verkennt darüber hinaus, dass, obwohl das niederländische Recht ein 

solches Rechtsinstrument nicht kennt, auch im niederländischen Verfahrensrecht 
durchaus Situationen entstehen können, die in den Anwendungsbereich eines sol-
chen Rechtsbehelfs fallen. Nach bisherigem Recht konnten diese Situationen durch 
einzelfallbezogenes Richterrecht gelöst werden, wobei hierzu das in Art. 6 Abs. 1 
EMRK enthaltenes Grundrecht auf rechtliches Gehör als Grundlage für diese Lö-
sung diente.208 Hierdurch führt die Einführung eines gesetzlich verankerten Rechts-
behelfs zu mehr Rechtssicherheit bei den Verfahrensbeteiligten. Darüber hinaus er-

 
205 Vgl. Freudenthal, NIPR 2004, 393, 400; dies., Adv.Bl. 2005, 302, 303; dies., NJB 2007, 157 ff.; 

dies., NJB 2007, 1415 f.; dies., Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 102 f., die hier 
allgemein den Mehrwert der EuVTVO anzweifelt. Anders dagegen Van der Grinten, NJB 
2007, 1413 f., die zu Recht von der Notwendigkeit dieses Rechtsbehelfs ausgeht. 

206 So aber Freudenthal, NJB 2007, 157, 158. 
207 Vgl. hierzu Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 305 f.; Hugen-

holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 200 ff.; Winters, T&C Rv, Art. 382, Anm. 1 ff. 
208 Der Hoge Raad hat ausnahmsweise auch dann die Einlegung eines Rechtsbehelfs zugelassen, 

wenn es im Rahmen des Verfahrens zu einer Verletzung der verfahrensrechtlichen gekommen 
ist, vgl. HR 28.11.2004, NJ 2005, 257; HR 26.10.2007, LJN: BA7626. Vgl. hierzu auch den 
Fall des Hoge Raad, HR 25.2.2000, NJ 2000, 509, in dem trotz Zustellung unter Hinzuziehung 
des Gerichtsvollziehers der Beklagte keine rechtzeitige tatsächliche Kenntnis von dem Verfah-
ren erhalten hat, sodass dem Beklagten keine Möglichkeit offen stand, um gegen die gerichtli-
che Entscheidung, hier ein Räumungsurteil, vorzugehen. Hier war der Hoge Raad letztendlich 
gezwungen, dem Beklagten basierend auch Art. 6 I EMRK sowie der durch den Hoge Raad 
entwickelten Deformalisierungstendenzen in der Rv auch die Möglichkeit der Erhebung eines 
Einspruchs nach Verstreichen der Einspruchsfrist zu gewähren. Siehe hierzu auch Asser, Oratie 
2000, S. 3 f. 
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scheint die in der niederländischen Literatur geäußerte Kritik auch vor dem Hinter-
grund äußerst zweifelhaft, dass die EuVTVO nur in einem sehr begrenzten Umfang 
Rechtsmittel gegen eine Bestätigung zulässt. Das Fehlen eines solchen außerordent-
lichen Rechtsbehelfs würde nämlich zu einer weitreichenden Beschränkung des 
Schuldnerschutzes führen.209 

 
Da der niederländische Gesetzgeber die verzet-Regeln nicht durch die Einführung 

des EuVTVO-DG reformieren wollte, sondern vielmehr von dem geltenden 
Rechtsmittelsystem ausgehen wollte, sollten die Regelungen der heroverweging 
nicht in die Rv integriert werden, sondern vielmehr in das EuVTVO-DG aufge-
nommen werden und ausschließlich auf Verfahren zur Bestätigung als Europäischer 
Vollstreckungstitel anwendbar sein.210 Diese Lösung übersieht allerdings, dass es zu 
Situationen kommen kann, die zunächst rein national sind und sich erst anschließend 
herausstellt, dass der Beklagte sein vollstreckungsfähiges Vermögen (wie zum Bei-
spiel ein Ferienhaus) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (Dänemark 
ausgenommen) hat. Damit könnte es zu einer Situation kommen, in der der Kläger 
zunächst darauf vertraut, dass er seinen Vollstreckungstitel auch tatsächlich vollstre-
cken kann, da der Beklagte es versäumt hat, einen verzet einzureichen. Bei der Bes-
tätigung seines Versäumnisurteils allerdings feststellen muss, dass dem Beklagten 
immer noch die Möglichkeit offen steht, ein Rechtsmittel einzulegen. Zudem wird 
vor allem in diesen zunächst rein inländischen Sachverhalten den Beklagten mit dem 
zusätzlichen Rechtsbehelf ein Vorteil gegenüber einem Beklagten gewährt, der sein 
vollstreckungsfähiges Vermögen im Inland hat. Aus diesem Grund wäre es konse-
quenter gewesen, wenn der niederländische Gesetzgeber die heroverweging sowohl 
im Hinblick auf interne als auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte für anwend-
bar erklärt hätte.211 

3.4. Exkurs: Verlauf der dagvaardingsprocedure 

Die Verfahrenseröffnung mittels dagvaarding kann allerdings nicht isoliert dar-
gestellt werden. Daher soll hier auch kurz der Verfahrensverlauf der dagvaar-
dingsprocedure dargestellt werden, für den Fall, dass sich der Beklagte doch auf das 
Verfahren einlässt bzw. Einspruch gegen das Säumnisurteil einlegt. 

 
209 So auch Van der Grinten, NJB 2007, 1413 ff.; Sujecki, IPRax 2006, 525, 526 f., der allerdings 

hier die inhaltliche Umsetzung des Art. 19 Abs. 1 EuVTVO in Art. 8 DG kritisiert. 
210 Vgl. Gesetzesbegründung MvT, Kamerstukken II, 2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. Siehe hierzu 

Van der Grinten, NJB 2007, 1413 ff. 
211 Daher wird in der niederländischen Literatur angenommen, dass dieser außerordentliche Rechts-

behelf entgegen anderslautigen Wortlauts in der Regierungsbegründung auch auf rein interne 
Sachverhalte anwendbar sein soll, vgl. Van der Grinten, NJB 2007, 1413, 1414. Siehe hierzu 
auch Sujecki, IPRax 2006, 525 ff. 
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Wird dem Beklagten die dagvaarding rechtmäßig zugestellt, das Verfahren ord-

nungsgemäß in das Gerichtsregister eingetragen und erscheint der Beklagte ord-
nungsgemäß am ersten Sitzungstag, erhält er die Möglichkeit der Klageerwiderung. 
Die Klageerwiderung (sog. conclusie van antwoord) kann zwar bereits am ersten, in 
der dagvaarding enthaltenen Sitzungstermin erfolgen. Allerdings wird das Verfah-
ren regelmäßig auf Antrag des Beklagten angehalten, da aufgrund der recht kurzen 
gesetzlichen Ladungsfrist (sog. dagvaardingstermijn) gem. Art. 114 Rv von einer 
Woche der Beklagte sich vielfach nicht ausreichend vorbereiten kann, sodass die 
Klageerwiderung an einem folgenden durch das Gericht festgelegten Termin erfolgt. 

 
Bei der Klageerwiderung müssen grundsätzlich die gleichen formellen sowie in-

haltlichen Anforderungen wie bei der dagvaarding beachtet werden.212 Daher hat 
der Beklagte gem. Art. 128 Abs. 2 Rv zunächst schlüssig zur eingeklagten Forde-
rung Stellung zu nehmen. Im Falle des Bestreitens muss er gem. Art. 128 Abs. 3 Rv 
alle gegen die Klage vorliegenden Einwendungen (sog. concentratie van verweer) 
vorbringen. Schließlich sind in der Klageerwiderung gem. Art. 128 Abs. 5 Rv die 
Beweismittel anzugeben, über die der Beklagte zur Überzeugung des Gerichts ver-
fügt. Dabei muss der Beklagte damit rechnen, dass die Klageerwiderung unter Um-
ständen die einzige Möglichkeit ist, um sich schriftlich zum Klägervorbringen äu-
ßern zu können. Hierdurch müssen alle Anforderungen sehr sorgfältig beachtet wer-
den. Ebenso wie der Kläger in der dagvaarding unterliegt der Beklagte in der Kla-
geerwiderung zudem der allgemeinen Wahrheitspflicht des Art. 21 Rv.213 Gem. Art. 
147 Rv wird der Einspruch der Klageerwiderung gleichgestellt, sodass im Falle der 
Einspruchseinlegung hier die Schnittstelle zum gewöhnlichen Klageverfahren 
liegt.214 

 
Nachdem sich beide Parteien geäußert haben, kann das Gericht gem. Art. 131 Rv 

entweder auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen die Einberufung einer 
mündlichen Verhandlung anordnen, es sei denn, dass sich das Verfahren hierfür 
nicht eignet. Dabei trifft das Gericht anhand der bisherigen Schriftstücke eine Ab-
wägung, wobei Faktoren wie die finanzielle Bedeutung, der Schwierigkeitsgrad oder 
die Art des Verfahrens entscheidend sind.215 Die mündliche Verhandlung kann gem. 
Art. 87 Rv einerseits dem Zweck dienen, eine Güterverhandlung durchzuführen, so-

 
212 Ausgenommen hiervon sind natürlich die Zustellungsvorschriften. Ein Vergleich der Anforde-

rungen ist zu finden bei: Van Unen, De schriftelijke fase, S. 90. 
213 Vgl. zu den Anforderungen an die Klageerwiderung ausführlich: Van Unen, De schriftelijke fa-

se, S. 89 f.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 157 ff.; Hugen-
holtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 67 f.; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 128, Anm. 2 ff. 

214 Vgl. zur Einspruchseinlegung oben Punkt 3.3.2.2. 
215 Vgl. hierzu Van Unen, De schriftelijke fase, S. 95; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands bur-

gerlijk procesrecht, S. 161 ff. 
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dass die Parteien einen Vergleich treffen.216 Zum anderen kann die mündliche Ver-
handlung auch einen informativen Zweck einnehmen, sodass sowohl das Gericht als 
auch die Parteien untereinander die Möglichkeit erhalten, um nähere Informationen 
sowohl zum Vorbringen der Verfahrensbeteiligten als auch zum weiteren Verfah-
rensverlauf zu gewinnen, womit letztendlich ein besserer Einblick in das Verfahren 
gewonnen werden soll.217 In der gerichtlichen Praxis fallen die beiden Formen der 
mündlichen Verhandlung grundsätzlich zusammen. Denn das Gericht versucht zu-
nächst, nähere Informationen zu gewinnen, bevor es den Versuch einer gütlichen 
Einigung unternimmt. 

 
Kommt es dagegen nicht zu einer mündlichen Verhandlung, erfolgt gem. Art. 132 

Abs. 1 Rv in der Regel eine zweite schriftliche Runde (sog. re- en duplik). Aus-
nahmsweise kann das Gericht aufgrund des Grundsatzes auf Waffengleichheit gem. 
Art. 19 Rv auch nach einer mündlichen Verhandlung eine weiter schriftliche Runde 
anordnen. Hierzu ist das Gericht gem. Art. 132 Abs. 2 Rv befugt, wobei die Parteien 
die Entscheidung des Gerichts beeinflussen können, indem sie schlüssig angeben, 
dass sie noch weitere Beweisstücke vorlegen oder ihre Stellungnahmen noch aus-
bauen möchten.218 Innerhalb der zweiten schriftlichen Runde können die Parteien zu 
den von der Gegenseite vorgebrachten Argumenten Stellung nehmen sowie ihr eige-
nes Vorbringen notfalls weiter erläutern.219 Wurde das gesamte Verfahren schriftlich 
durchgeführt, so haben die Parteien gem. Art. 134 Rv die Möglichkeit, in einem 
Schlussvortrag nochmals ihre Anträge mündlich zu begründen (sog. pleidooi).220 
Nach Abschluss des Verfahren fällt das Gericht sein Urteil, wofür das Gericht gem. 
Art. 229 Rv einen Verkündungstermin anberaumt. Dieser Termin darf gem. Art. 
2.12. landelijk rolreglement voor de rechtbanken sechs Wochen betragen, wobei in 
der gerichtlichen Praxis insbesondere bei den Landgerichten mit einem Zeitraum 
von mehreren Monaten gerechnet werden muss.221 

 
216 Vgl. hierzu: Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 87, Anm. 2; Van Unen, De schriftelijke fase, S. 

96 f. 
217 Vgl. Margetson, Comparitie, S. 108; Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 88, Anm. 2; Snij-

ders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 162 f.; Van Unen, De schriftelijke 
fase, S. 97. 

218 Vgl. Van Unen, De schriftelijke fase, S. 100. 
219 Vgl. hierzu: Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 77; Van Unen, De schriftelijke fase, S. 99 f. 
220 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 169 ff.; Margetson, Com-

paritie, S. 110 ff. 
221 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 171. Ein streitiges Verfah-

ren vor den Landgerichten dauerte in 2005 durchschnittlich 414 Tage und vor dem amtsge-
richtlichen Sektor 81 Tage, vgl. Raad voor de Rechtspraak, Jaarverslag 2005 rechtspraak, S. 
29, 32. 
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4. Einsatz von IT-Technologie zur gerichtlichen Durchsetzung von Geldforderungen 

Obwohl in der derzeitigen Praxis der niederländischen Zivilgerichtsbarkeit der 
Einsatz elektronischer Mittel nur eine untergeordnete Rolle spielt und IT-
Technologie weitestgehend lediglich einen unterstützende Funktion einnimmt, wird 
bereits seit geraumer Zeit über die Möglichkeiten des Einsatzes von IT-Technologie 
diskutiert.222 Bevor allerdings der Einsatz von IT-Technologie in Rahmen konkreter 
Projekte geplant und umgesetzt werden konnte, begann Mitte der neunziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts innerhalb der niederländischen Justiz eine Diskussion über 
die Folgen der stets weiterreichenden gesellschaftlichen Veränderungen auf die Zu-
kunft der Rechtsprechung. Dabei stand u.a. die Frage zentral, inwiefern diese Ände-
rungen die Qualität der Rechtsprechung beeinflussen oder sogar verbessern könn-
ten.223 Diese Diskussion führte zur Einberufung der Kommission Leemhuis, die 
1998 einen Bericht mit Vorschlägen zur Änderung der rechtlichen Organisation ver-
öffentlichte. Diese Änderungsvorschläge wurden anschließend schrittweise mittels 
des „Project Versterking Rechterlijke Organisatie“ (PVRO) umgesetzt und führten 
schließlich im Jahr 2002zur Schaffung des „Raad voor de Rechtsspraak”. Innerhalb 
des Raad voor de Rechtspraak wird u.a. auch an der Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs innerhalb der niederländischen Gerichtsbarkeit gearbeitet.224  

 
Im Rahmen dieser Arbeiten wurde auch untersucht, wie unter Beachtung der der-

zeitigen Rechtslage die gerichtliche Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener 
Geldforderungen auf elektronischem Wege durchgeführt werden kann. Als Ergebnis 
wurde das Pilotprojekt „Geldvordering online“ vorgestellt. Die Testphase dieses Pi-
lotprojektes wurde zwar Ende 2006 ergebnislos abgebrochen, sodass die weitere 
Zukunft dieses Projekts ungewiss ist.225 Trotz dieser Entwicklung ist eine Darstel-
lung dieses elektronischen Verfahrens relevant und interessant, da hier versucht 
wurde, ein elektronisches gerichtliches Verfahren einzuführen, welches grundsätz-
lich auf den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen basiert, sodass eine Gesetzes-
änderung in der Rv zur Einführung dieses Verfahren nicht erforderlich wäre.226 

 
222 Vgl. hierzu die Übersicht bei Van den Hoogen, E-Justice, S. 41 ff.; As-

ser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 232 ff.; Sujecki, MMR 2007, 493 ff. 
223 Vgl. hierzu umfassend Koers, Driemaal is scheepsrecht, S. 18. 
224 Unter der Adresse www.rechtsspraak.nl können auch Informationen über den Raad voor de 

Rechtsspraak werden. Zur Entstehung des Raad voor de Rechtspraak und dessen Arbeiten mit 
Bezug auf die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs: Reiling, NJB 2003, 2286 ff.; Su-
jecki, Das ICT–Proeflokaal, S. 324 ff.; Van den Hoogen, Computerrecht, 2006, 249 ff. 

225 Vgl. hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 20, Fn. 6; Sujecki, MMR 2007, 493, 496. 
226 Diese Angaben basieren auf einem Gespräch, das der Autor mit den Mitarbeitern des Raad voor 

de Rechtspraak, Herrn Rooze und Herrn Bauw, geführt hat und für das er sehr dankbar ist.  
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4.1. Hintergrund des Pilotprojekts „Geldvordering online“ 

Unter der organisatorischen Leitung des Raad voor de Rechtspraak und in Zu-
sammenarbeit mit den niederländischen Gerichtsvollziehern wurde 2003 eine Pro-
jektgruppe gebildet,227 die aufgrund der wachsenden Verfahrenszahlen die Möglich-
keiten der elektronischen Verfahrensbearbeitung untersuchen sollte. Eine weitere 
Ursache für die Aufnahme der Arbeiten zur Einführung dieses elektronischen Ver-
fahrens waren die Arbeiten des europäischen Gesetzgebers zur Einführung des Eu-
ropäischen Mahnverfahrens. Das niederländische Verfahrensrecht sollte nämlich im 
Hinblick auf die gerichtliche Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforde-
rungen im Verhältnis zu ähnlichen Verfahren der anderen Mitgliedstaaten als auch 
zum Europäischen Mahnverfahren konkurrenzfähig bleiben. 

 
Diesem Pilotprojekt, dem als Vorbild das in England und Wales entwickelte Ver-

fahren Money Claim Online dienen sollte,228 ging aber eine andere im Landgerichts-
bezirk Amsterdam entwickelte Möglichkeit voraus, um im Rahmen der derzeitigen 
gesetzlichen Grundlage die dagvaardingsprocedure elektronisch zu eröffnen.229 Da-
bei werden bei der gerichtlichen Durchsetzung von wahrscheinlich unbestrittenen 
Geldforderungen möglichst viele dagvaardingen eines einzelnen Klägers, nachdem 
sie von dem Gerichtsvollzieher an die jeweiligen Beklagten zugestellt worden sind, 
durch den gleichen Gerichtsvollzieher in elektronischer Form beim Gericht einge-
reicht. Dieses erfolgte grundsätzlich durch Speicherung der Daten der einzelnen 
dagvaardingen eines einzigen Klägers auf einer CD-Rom und der Einreichung die-
ser CD-Rom beim zuständigen Gericht. Durch die Konzentration möglichst vieler 
ähnlicher Verfahren eines einzelnen Klägers auf einen einzelnen Datenträger sollte 
die Effizienz der Bearbeitung durch das Gericht erhöht werden. In der gerichtlichen 
Praxis hat sich dieses Verfahren so gut bewährt, dass die Einführung der elektroni-
schen Dateneinreichung auch auf andere Landgerichtsbezirke ausgeweitet wurde.230 

4.2. Geldvordering online 

Mit der Einführung des Pilotprojekts Geldvordering online beabsichtigte der 
Raad voor de Rechtspraak, ein elektronisches Verfahren einzuführen, das zunächst 

 
227 Dieser Projektgruppe gehöhren an als Projektleiter Herr H. van der Meer (kanton Amsterdam) 

sowie als Projektmitglieder Herr E. Rooze (Raad voor de Rechtspraak), Herr S. Kuip (kanton 
Rotterdam) sowie Frau S. Heijman (kanton Amsterdam). 

228 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 154; dies., Uitgebalanceerd, S. 110; 
vgl. zum sog. Money Claim Online-Verfahren: Sujecki, MMR Heft 12/2003, S. XXIV f. 

229 Vgl. hierzu auch Van den Hoogen, E-Justice, S. 47 
230 Dieses Verfahren ist in Den Haag, Zwolle-Lelystad, Utrecht und Arnhem möglich. 
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auf der derzeitigen gesetzlichen Grundlage der Rv basieren sollte,231 und mit dem 
auf effektive Art und Weise Geldforderungen schnell durchgesetzt werden können. 
Konkret wurde mit der Einführung dieses elektronischen Verfahrens bezweckt, den 
Rechtsuchenden eine schnelle Bearbeitung der Verfahren zu garantieren, und 
gleichzeitig aber auch das Gerichtspersonal bei der Durchführung dieser sog. Bulk-
Verfahren zu entlasten, sodass es im Ergebnis auch zu Personaleinsparungen kom-
men kann.232 Ferner wurde mit der Einführung die Erhöhung der einheitlichen An-
wendung der rechtlichen Vorgaben bezweckt, was insbesondere bei der Frage nach 
dem Ersatz außergerichtlicher Kosten wünschenswert erscheint.233 Die Einführung 
dieses elektronischen Verfahrens sollte somit zur Erhöhung der rechtlichen Qualität 
innerhalb der Gerichtsbarkeit beitragen. 

 
Um zunächst den Verlauf dieses elektronischen Verfahrens in der gerichtlichen 

Praxis zu testen und mögliche Probleme umgehend zu beseitigen, sollte das Verfah-
ren Geldvordering online lediglich auf reine Geldforderungen anwendbar sein, die 
einem vertraglichen Verhältnis entstammen. Das Verfahren sollte zudem auf An-
sprüche bis zu einem Streitwert von € 5000 beschränkt bleiben. Mit der nicht zwin-
gend erforderlichen Hinzuziehung eines Anwalts sollte dann auch ein möglichst di-
rekter Zugang zum gerichtlichen Verfahren sichergestellt werden. Gleichzeitig soll-
ten damit auch die Kosten zur Verfahrensdurchführung möglichst niedrig gehalten 
werden. Hierdurch wurde aber auch die gerichtliche Zuständigkeit auf den amtsge-
richtlichen Sektor der Landgerichte beschränkt. 

 
Das Verfahren sollte, wie bereits der Name des Projekts es vermuten lässt, über 

das Internet eröffnet werden. Zur Durchführung des Verfahrens war zunächst aller-
dings erforderlich, dass die klagende Partei sich mittels der sog. DigID identifizieren 
kann.234 Mit ihrer DigID musste sich die klagende Partei dann auf der Internetseite 
http://www.rechtspraak.nl einloggen und konnte anschließend das sich dort befin-

 
231 Aus diesem Grunde wurde im Rahmen dieses Pilotprojekts auch sehr eng mit den niederländi-

schen Gerichtsvollziehern zusammengearbeitet. Dieses bedeutet allerdings nicht, dass die je-
weiligen gesetzlichen Vorgaben der Rv nicht in Zukunft geändert werden müssen. Daher soll-
ten die Arbeiten an diesem Pilotprojekt eine Vorreiterrolle bei der Einführung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs in den Niederlanden einnehmen. 

232 Vgl. Van den Hoogen, E-Justice, S. 47. 
233 Vgl. hierzu unten Punkt 5.2. 
234 Bei der DigID handelt es sich um eine elektronische Identifikation des einzelnen Bürgers, mit 

der er sich dann bei der Inanspruchnahme von Internetdiensten der verschiedenen Verwal-
tungsämter, wie zum Beispiel der Beantragung einer Melderegisterbescheinigung, identifizie-
ren kann. Voraussetzung für die elektronische Identifikation mittels der DigID ist eine vorheri-
ge Anmeldung, die allerdings nur durch in den Niederlanden gemeldete Personen erfolgen 
kann, da zur Anmeldung sowohl eine niederländische Adressen als auch die persönliche Sozi-
alversicherungsnummer (sog. burgerservicenummer) anzugeben ist. Ferner ist noch die Anga-
be des Geburtsdatums zwingend erforderlich. Vgl. ausführlich zu der DigID die Internetseite 
http://www.digid.nl/  
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dende elektronische Formular ausfüllen, welches grundsätzlich den formellen und 
inhaltlichen Anforderungen einer derzeit geltenden dagvaarding entspricht. Wie 
dieses Formular letztendlich aufgebaut werden sollte und welche konkreten inhaltli-
chen Anforderungen hieran gestellt werden sollten, stand nicht fest. Ein entschei-
dendes Problem bei der Ausgestaltung dieses Formulars stellte nämlich die Sprache 
dar. Denn aufgrund der derzeitigen sprachlichen Ausgestaltung der dagvaarding hät-
te das Verfassen der elektronischen dagvaarding vor allem bei juristisch ungeschul-
ten Klägern zu einigen Schwierigkeiten führen können. Damit Kläger daher auch 
eigenständig, d.h. ohne Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes, und somit auch mög-
lichst kostensparend das Verfahren durchführen können, sollte mittels möglicher 
einfacher sprachlicher Ausgestaltung des elektronischen Formulars garantiert wer-
den, dass die Kläger die dagvaarding eigenständig verfassen können. Inhaltlich 
musste in das elektronische Formular neben den allgemeinen Angaben zu den Ver-
fahrensbeteiligten auch die geltend gemachte Forderung schlüssig dargestellt wer-
den. Anliegend an die sog. bewijsaandraagplicht sowie die sog. substantië-
ringsplicht waren hier sowohl die zum Beweis der Forderung erforderlichen Stücke 
als auch alle durch den Beklagten bis zum Zeitpunkt der Anfertigung der Klage-
schrift vorgebrachten Verteidigungsmittel anzugeben.235 Um möglichst das Erstellen 
einer fehlerfreien dagvaarding zu garantieren, wurden zudem die einzelnen Anga-
ben des Klägers bereits beim Ausfüllen des Formulars durch das Computerpro-
gramm auf ihre Plausibilität hin überprüft. Hierdurch sollte sich auch der Ar-
beitsaufwand des Gerichtspersonals bei der gerichtlichen Überprüfung der Klage-
schriften verringern. 

 
Diese elektronisch angefertigte dagvaarding musste anschließend über die zentra-

le Internetseite http://www.rechtspraak.nl weiter an einen Gerichtsvollzieher mit 
dem Auftrag elektronisch übermittelt werden, die dagvaarding an den Beklagten zu-
zustellen. Gleichzeitig musste der Kläger aber auch alle anfallenden Kosten zur 
Durchführung des Verfahrens begleichen. Im Hinblick auf die Höhe der Gerichts-
kosten wurde über die Einführung eines reduzierten Tarifes zur Durchführung des 
elektronischen Verfahrens nachgedacht, da man hierdurch die elektronische Verfah-
renseröffnung fördern wollte. Eine Bezahlung der Kosten sollte sowohl mittels einer 
Kreditkarte als auch mittels einer elektronischen Geldüberweisung (sog. iDEAL) 
ermöglicht werden.236 Nach Überprüfung der dagvaarding und ihrer anschließenden 
Zustellung sollte der Gerichtsvollzieher die Klageschrift ebenfalls elektronisch beim 
zuständigen Gericht einreichen, sodass sie dann auf die Gerichtsrolle eingeschrieben 
werden kann. Nachfolgend sollte das gewöhnliche dagvaarding-Verfahren durchge-
führt werden.237 

 
235 Vgl. allgemein zu diesen Anforderungen oben Punkt 3.2.2. 
236 Vgl. zur Funktionsweise dieser elektronischen Überweisung die Internetseite http://www.ideal-

betalen.nl  
237 Vgl. hierzu oben Punkt 3.4. 
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Mit der Einführung dieser elektronischen Verfahrenseröffnung, die für 2007 ge-

plant war, sollte zum einen den Rechtsuchenden ein umfassender Service zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit sollten sie nämlich die Möglichkeit haben, unabhängig 
von den gerichtsinternen Öffnungszeiten ihre Klagen an ihren PC von zu aus Hause 
anzufertigen. Darüber hinaus sollte durch die Strukturierung der dagvaardingen de-
ren gerichtliche Überprüfung erleichtert werden, sodass es damit auch zu einer Ent-
lastung des Gerichtspersonals kommen sollte. Obwohl die Auswirkungen der Ein-
führung des Europäischen Mahnverfahrens auf dieses Verfahren nicht ganz deutlich 
waren,238 sollte mit der Einführung dieser elektronischen Verfahrenseröffnung 
gleichzeitig auch ein erster Grundstein zur Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs sowie der elektronischen Akte innerhalb des zivilgerichtlichen Verfahrens 
in den Niederlanden gelegt werden. 

5. Kosten innerhalb der dagvaardingsprocedure und des kort geding 

Einen entscheidenden Faktor für den Beginn eines gerichtlichen Verfahrens bil-
den die Kosten. Die Durchführung der dagvaardingsprocedure auch im Falle eines 
Versäumnisurteils wird grundsätzlich als teuer empfunden.239 Denn die Rechtssu-
chenden müssen hier mit Gerichtskosten (sog. vastrecht), mit Gebühren für die Zu-
stellung der dagvaarding durch den Gerichtsvollzieher sowie regelmäßig mit 
Rechtsbeistandskosten rechnen. Demgegenüber muss auch beachtet werden, dass, 
obwohl die unterliegende Partei gem. Art. 237 Abs. 1 Rv gesetzlich zum vollen Er-
satz der tatsächlich entstandenen Kosten verpflichtet ist, in der gerichtlichen Praxis 
die obsiegende Partei aufgrund des hier anwendbaren sog. liquidatietarief lediglich 
einen Teil der tatsächlich entstandenen Kosten ersetzt bekommt. Dieses gilt auch für 
den Ersatz der außergerichtlichen Kosten. Zudem wird der Ersatz außergerichtlicher 
Kosten allgemein als kompliziert angesehen.240 Somit muss der Gläubiger einer 
wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung bei deren gerichtlicher Durchsetzung 
vielfach die Beitreibungskosten selbst tragen und zwar auch dann, wenn die gericht-
liche Durchsetzung insgesamt erfolgreich wer.241 Daher wird vielfach von einer ge-

 
238 Dieses wurde bei den Arbeiten an diesem Verfahren durch die daran beteiligten Personen wie-

derholt betont. 
239 So wurde bereits auf einem Jahrestreffen des niederländischen Juristenvereins 1875 Kritik an 

den hohen Gerichtskosten ausgeübt, vgl. hierzu: Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 141. 
Auch im heutigen niederländischen Prozessrecht gelten die Verfahrenskosten als ein Problem-
faktor, vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 21; Barendrecht NJB 2003, 
1848, 1853. 

240 So Knijp/Lindenbergh, NbBW 2002, 100; Huydecoper, PP 2006, 130, 132. 
241 Vgl. hierzu anchaulich Nijenhuis, PP 2006, 133 f. 
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richtlichen Durchsetzung insgesamt abgesehen.242 Zwar besteht für finanzschwache 
Personen die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe, die im Wet op de rechtsbijstand 
(WRb) geregelt ist. Allerdings erfolgt auch hier wiederum keine vollständige Kos-
tendeckung. 

5.1. Prozesskosten bei der Durchführung der dagvaardingsprocedure 

Bei der gerichtlichen Durchsetzung einer wahrscheinlich unbestrittenen Geldfor-
derung im Rahmen der dagvaardingsprocedure muss der Kläger zunächst mit den 
Gerichtskosten (sog. vastrecht) rechnen. Diese sind im Wet tarieven in burgerlijke 
zaken (WTBZ)243 geregelt und richten sich bei Geldforderungen an der Summe der 
Hauptforderung, unabhängig vom Umfang der durch das Gericht vorgenommenen 
Tätigkeiten sowie der Frage, ob die Forderung bestritten wird.244 Im erstinstanzli-
chen Verfahren liegen sie gem. Art. 2 WTBZ zwischen € 60 bei Geldforderungen 
mit einem Streitwert von € 90 und € 300 bei Geldforderungen mit einem Streitwert 
von € 11345. Bei Geldforderungen mit einem darüber hinauslaufenden Streitwert 
werden 2,2 % des Streitwertes, mit einem Minimum von € 303 und einem Maxi-
mum von € 4667, als Gerichtskosten berechnet. Außer in amtsgerichtlichen Verfah-
ren, in denen gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 WTBZ lediglich die Kläger zahlungspflich-
tig sind, müssen die Gerichtskosten sowohl durch den Kläger als auch durch den 
Beklagten gezahlt werden.245 Allerdings betragen die maximalen Gerichtskosten ei-
ner beklagten natürlichen Person in der dagvaardingsprocedure gem. Art. 2 Abs. 2 
Nr. 2d WTBZ € 1136.246. Derzeit wird an einer Reform des Gerichtskostenwesens 

 
242 Vgl. Wieten, Procederen, S. 4; Kommission Opstelten, Rapport van de werkgroep Gerechts-

deurwaarders, S. 29; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 122; sie-
he auch Barendrecht NJB 2003, 1848, 1851, nach dem zu hohe Verfahrenskosten den Zugang 
zum Recht soweit einschränken, dass sich letztendlich eine Klassenjustiz bildet. Siehe hierzu 
auch Freudenthal, Incassoprocedures, S. 126 ff. 

243 Die Gerichtskosten in zivilen Rechtsstreitigkeiten wurden zum 1. April 2004 um 15% erhöht, 
vgl. Wet verhoging opbrengst griffierechten, Stb. 2006, 26. Siehe auch Barendrecht, NJB 
2003, 1848, 1850, der in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts eine Erhöhung der Ge-
richtskosten um insgesamt 8% angibt, sodass die Gerichtskosten in einem Zeitraum von zehn 
Jahren sich insgesamt verdoppelten. 

244 Vgl. Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 150 f. 
245 Vgl. Meijknecht, Burgerlijk procesrecht, S. 10. 
246 Hierzu Snijders, Inleiding, S. 33; Meijknecht, Burgerlijk procesrecht, S. 9 f.; Van Mierlo/Van 

Dam-Lely, Procederen, S. 123 f. 
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gearbeitet.247 Danach wird durch das niederländische Justizministerium vorgestellt, 
die Gerichtskosten nicht an der Höhe des Streitwertes, sondern an einem festen Be-
trag festzulegen.248 Hierdurch soll die Berechnung der Gerichtskosten sowohl für die 
Gerichte als auch für die Parteien vereinfacht werden.249 

 
Die Rechtsbeistandstandskosten bilden den größten Teil der gesamten Verfah-

renskosten.250 Hier gilt der Grundsatz, dass die Verfahrensbeteiligten jeweils ihre 
eigenen Rechtsbeistandskosten tragen müssen.251 Die Höhe der Rechtsanwaltskosten 
berechnet sich grundsätzlich252 anhand der durch die niederländischen Rechtsan-
waltskammer (Nederlandse Orde van Advocaten) erlassenen, nicht zwingenden Ab-
rechnungsrichtlinien (sog. Vrije Prijs Wijzer). Dabei sind drei Abrechnungsmetho-
den möglich: nach einem Stundentarif, anhand eines festen Betrages oder anhand 
des Gegenstandswertes.253 In der Praxis hat sich die Abrechnung anhand eines Stun-
dentarifs durchgesetzt, sodass eine Kalkulation des genauen Kostenumfangs sehr 
schwierig ist.254 Aufgrund einer eventuell notwendigen Hinzuziehung eines postula-

 
247 Derzeit hat das niederländische Justizministerium in einem Brief an den Präsidenten der Twee-

de Kamer lediglich erste Überlegungen zur Reform des Gerichtskostenrechts vorgestellt. Diese 
Vorüberlegungen basieren auf einem durch das Justizministerium in Auftrag gegebenen Gut-
achten, in dem die Gerichtskostensysteme verschiedener Mitgliedstaaten miteinander vergli-
chen werden, vgl. Faure/Moerland, Griffierechten. Das Justizministerium beabsichtigt, in Kür-
ze einen Gesetzentwurf vorzustellen, vgl. Ministerie van Justitie, Herziening griffierechtenstel-
sel in civiele zaken, S. 9. 

248 Diese Beträge werden folgendermaßen festgelegt: Im Rahmen eines amtsgerichtlichen Verfah-
ren sollen bei Verfahren mit einem Streitwert bis zu € 500 natürliche Personen € 60 und juristi-
sche Personen € 90 zahlen. Liegt der Streitwert bei mehr als € 500, betragen die Gerichtskos-
ten für natürliche Personen € 120 und für juristische Personen € 240. Auch innerhalb eines 
Verfahren vor den rechtbanken erfolgt eine Festlegung der Gerichtskosten auf einen festen Be-
trag, der bei einem Streitwert zwischen € 5000 bis € 12500 für natürliche Personen bei € 220 
und für juristische Personen bei € 480 liegt, vgl. hierzu Ministerie van Justitie, Herziening grif-
fierechtenstelsel in civiele zaken, S. 4. 

249 Vgl. Ministerie van Justitie, Herziening griffierechtenstelsel in civiele zaken, S. 3. 
250 Bei niederländischen Rechtsanwälten hört man vereinzelt, dass sich das Durchführen eines 

Rechtsstreits erst bei einem Streitwert von € 25000 lohnt; siehe Barendrecht NJB 2003, 1848, 
1851. 

251 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 124. 
252 Die Berechnung der Rechtsbeistandskosten kann zwar auch anhand der in den Art. 29 und 43 

WTBZ gesetzlich festgelegten Tarife erfolgen. Für bestimmte Tätigkeiten ist hier ein Pau-
schalbetrag festgelegt, der sich nicht an der Höhe der Hauptforderung richtet. Ist für eine Tä-
tigkeit eine Vergütung nicht festgesetzt, erfolgt gem. Art. 30 Rv die Berechnung der Kosten 
anhand der Bedeutung sowie des Schwierigkeitsgrads wie auch der investierten Zeit. Diese Be-
rechnungsmethode findet allerdings in der Praxis kaum Anwendung. Vgl. Snij-
ders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 124. 

253 Die Abrechnungsrichtlinien sind im Internet abrufbar unter: www.advocatenorde.nl. 
254 Ein durchschnittlicher Stundentarif beträgt ca. € 250. Kritisch allgemein zum Stundentarif: Ba-

rendrecht NJB 2003, 1848, 1855. 
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tionsfähigen Anwalts müssen die Verfahrensbeteiligten auch mit dessen Kosten 
rechnen. 

 
Neben den Rechtsbeistandskosten muss bei der Verfahrenseröffnung mit der dag-

vaarding auch mit Gerichtsvollziehergebühren für die Zustellung gerechnet werden. 
Diese werden nicht anhand einer gesetzlichen Regelung berechnet, sondern werden 
vielmehr frei ausgehandelt. Ausgenommen hiervon werden bestimmte Amtshand-
lungen der Gerichtsvollzieher, für die Maximumbeträge, die als Vorschuss in Rech-
nung gestellt werden können, im Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeur-
waarders gesetzlich festgelegt sind.255 Gem. Art. 2 lit. a Besluit tarieven ambtshan-
delingen gerechtsdeurwaarders beträgt der Vorschuss für die Zustellung der dag-
vaarding unabhängig vom Streitwert insgesamt € 70,85. 

 
Innerhalb der dagvaardingsprocedure gilt gem. Art. 237 Abs. 1 Satz 1 Rv der 

Grundsatz, dass die unterliegende Partei die Kosten zu tragen und dem Gegner zu 
erstatten hat.256 Die Kostenentscheidung erfolgt in der Praxis grundsätzlich auf An-
trag der Parteien.257 Gem. Art. 237 Abs. 1 Rv umfasst sie alle mit der Durchführung 
des Verfahrens verursachten Kosten, wozu bei einer gerichtlichen Durchsetzung von 
Geldforderungen neben den Gerichtskosten auch die Gebühren für die Hinzuziehung 
des Gerichtsvollziehers sowie die Rechtsbeistandskosten zählen.258 Nicht notwendig 
verursachte Kosten werden gem. Art. 237 Abs. 1 Satz 3 Rv grundsätzlich durch die-
jenige Partei getragen, die sie auch verursacht hat.259 Das Gericht ist nicht verpflich-
tet, die Kostenentscheidung im Bezug auf die Höhe der zu ersetzenden Kosten zu 
begründen.260 

 

 
255 Vgl. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders vom 4.7.2001, Stb. 325 in der 

Fassung vom 1.1.2004. Die Regelung ist in Art. 12 des Besluit enthalten. 
256 Siehe zur rechtlichen Einordnung der Kostenentscheidung im niederländischen Recht ausführ-

lich: Wesseling-Van Gent, Proceskostenveroordeling, S. 2; Ingelse/Mölenberg, Adv.Bl. 1998, 
1141 f.; Van Dijk, (Buiten)gerechtelijke kosten, S. 135; Hendrikse, De buitengerechtelijke kos-
ten, S. 8; Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 153, der auch auf den geschichtlichen Hin-
tergrund eingeht. 

257 Ausnahmsweise kann die Kostenentscheidung auch von Amts wegen ergehen, vgl. HR 
28.11.1986, NJ 1987, 380; Numann, Groene Serie - Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 237, 
Anm. 11; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 129; Rueb, Burger-
lijk procesrecht, S. 200; Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 136; Ekelmans, Kosten van 
een procedure, S. 153. 

258 Vgl. Numann, Groene Serie - Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 237, Anm. 5; Rueb, Burgerlijk 
procesrecht, S. 200 f.; Wesseling-Van Gent, Proceskostenveroordeling, S. 4. 

259 Vgl. hierzu: Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 130; Maanen, T&C 
Rv, Art. 237, Anm. 1d.; Numann, Groene Serie - Burgerlijke Rechtsvordering, Art. 237, Anm. 
9, mit zahlreichen Beispielen aus der Rechtsprechung. 

260 Vgl. HR 3.4.1998, NJ 1998, 571; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 
S. 129. 
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Bei der Berechnung des Kostenersatzes muss zunächst zwischen den Rechtsbei-
standkosten und den übrigen Kosten unterschieden werden. Während bei den Ge-
richtskosten, den Gebühren für die Hinzuziehung des Gerichtsvollziehers sowie den 
Auslagen für Sachverständige die tatsächlich entstandenen Kosten ersetzt werden,261 
wird die Höhe der zu ersetzenden Rechtsbeistandkosten anhand des sog. liquidatie-
tarief berechnet. Denn die Höhe der Rechtsbeistandskosten ist gem. Art. 29 bzw. 43 
WTBZ im Gegensatz zu den übrigen Kosten nur für bestimmte Tätigkeiten gesetz-
lich festgelegt. Zur Bestimmung des Honorars für die nicht gesetzlich festgelegten 
Tätigkeiten haben die Rechtsanwälte gem. Art. 30, 45 WTBZ einen Ermessensspiel-
raum.262 Um diesen Ermessenspielraum zu konkretisieren, wurde von der niederlän-
dischen Rechtsanwaltskammer in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Rich-
terbund der sog. liquidatietarief erstellt. Danach erhält der Anwalt für seine jeweili-
ge Tätigkeit innerhalb des Verfahrens eine bestimmte Anzahl von Punkten, die ab-
hängig von Streitwert zwischen € 384 und € 3211 jeweils betragen können.263 Diese 
Beträge spiegeln allerdings nicht die tatsächlich in der anwaltlichen Praxis geforder-
ten Honorare wider, sodass die obsiegende Partei einen Teil ihre Kosten immer sel-
ber tragen muss.264 Vom liquidatietarief, bei dem es sich nicht um ein Gesetz im 
Sinne des Art. 79 RO, sonder lediglich um eine das Gericht nicht bindende Richtli-
nie handelt, können die Gerichte grundsätzlich abweichen, was allerdings in der ge-
richtlichen Praxis kaum erfolgt.265 

 
Die Verwendung des liquidatietarief zur Berechnung der Höhe der Rechtsbei-

standskosten wird mit dem Recht des Beklagten auf Zugang zum Gericht begründet. 
Denn vor allem in arbeitsaufwendigen Verfahren könnte ein Beklagter aufgrund der 

 
261 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 131. 
262 Vgl. hierzu Ingelse/Mölenberg, Adv.Bl. 1998, 1141, 1142. 
263 Zu finden unter: 

http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+recht/Liquid
atietarief+rechtbanken+en+gerechtshoven.htm  

264 Denn die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens wird grundsätzlich nicht als unerlaubte 
Handlung qualifiziert, sodass eine völlige Kostenvergütung zwar denkbar ist, jedoch nur in au-
ßergewöhnliche Fällen, insbesondere bei Rechtsmissbrauch oder unerlaubten Handlungen, vgl. 
hierzu: Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 131; Wesseling-Van 
Gent, Proceskostenveroordeling, S. 5 f.; Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 154; Ingel-
se/Mölenberg, Adv.Bl. 1998, 1141, 1144 f.; Van Schaick, NTBR 2000, 313, 314; Hendrikse, 
De buitengerechtelijke kosten, S. 8; Van Dijk, (Buiten)gerechtelijke kosten, S. 135, der auch 
auf die Ausnahmen eingeht, in denen ein vollständiger Kostenersatz ausgesprochen wurde. 

265 So HR 3.4.1998, NJ 1998, 571, in diesem Urteil qualifiziert der Hoge Raad den liquidatietarief 
als einen seit vielen Jahren fest gebräuchlichen Maßstab bei der Berechnung der zu ersetzen-
den Kosten, vgl. Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 155; Venhuizen, Procedures en kos-
ten, S. 148; Haardt, AA 1985, 704, 706; Ingelse/Mölenberg, Adv.Bl. 1998, 1141, 1143 f., die 
sich für eine einzelfallbezogene Anwendung des liquidatietarief aussprechen. Gem. Art. 1019h 
ist allerdings in Verfahren auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutz eine vollständige 
Kostenerstattung vorgeschrieben, vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk proces-
recht, S. 382 m.w.N. 
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Möglichkeit einer Verurteilung zum Ersatz hoher Rechtsbeistandskosten davon ab-
geschreckt werden, sich auf das Verfahren einzulassen. Daher könnte ein vollständi-
ger Kostenersatz ein Hindernis beim Zugang des Beklagten zum Gericht darstel-
len.266 Dagegen wird die automatische Anwendung des liquidatietarief durch die 
Gerichte in der Literatur als ein Hindernis für den Zugang des Gläubigers zum Ge-
richt angesehen, um seine Forderung gerichtlich geltend zu machen. Vor allem in 
Verfahren zwischen zwei Unternehmern ist die ursprüngliche Schutzwirkung des 
liquidatietarief nicht notwendig, sodass er daher eher ein Hindernis für das Recht 
des Gläubigers auf Zugang zum Gericht darstellt.267 

5.2. Außergerichtliche Kosten und ihr Ersatz 

Vor Beginn eines gerichtlichen Verfahrens steht für einen Gläubiger zunächst die 
außergerichtliche Einigung im Vordergrund. Zur Beitreibung von Geldforderungen 
werden in den Niederlanden vielfach Inkassobüros, Gerichtsvollzieher sowie auch 
Rechtsanwälte hinzugezogen. Die dabei entstandenen Kosten können dann als Ver-
mögensschaden gem. Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW ersetzt werden.268 Die Geltendma-
chung der außergerichtlichen Kosten reicht gem. Art. 241 Rv allerdings nur soweit, 
wie diese Kosten nicht bereits als Prozesskosten beansprucht worden sind.269 Daher 
ist hier die Abgrenzung der außergerichtlichen von den Prozesskosten erforderlich. 
Diese Abgrenzung ist zudem für den Umfang des Kostenersatzes erforderlich. Denn 
während beim Ersatz der Prozesskosten der sog. liquidatietarief als Grundlage ge-
nommen wird, sodass nicht die tatsächlich entstandenen Kosten ersetzt werden, er-
folgt bei außergerichtlichen Kosten, zumindest auf den ersten Blick, der Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens.270 Zu den Prozesskosten müssen alle Kosten ge-
rechnet werden, die aufgrund der Vorbereitung des gerichtlichen Verfahrens ent-
standen sind.271 Kommt es nicht zu einem Gerichtsverfahren, können diese Kosten 

 
266 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 131; Wesseling-Van Gent, 

Proceskostenveroordeling, S. 3; Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2003, 83, 91, Fn. 72; 
Jongbloed, Naar een reële vergoeding van buitengerechtelijke kosten, S. 179; Van Dijk, (Bui-
ten)gerechtelijke kosten, S. 135. 

267 Vgl. Ingelse/Mölenberg, Adv.Bl. 1998, 1141, 1144 f.; Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 
2000, 293, 296; dies., NTBR 2003, 83, 91; Freudenthal, NJB 2002, 1243, 1245; Van Dijk, 
(Buiten)gerechtelijke kosten, S. 140. 

268 Zur Begründung der Rechtsgrundlage für den Ersatz außergerichtlicher Kosten siehe: HR 
5.12.1997, NJ 1998, 400; HR 15.12.2000, NJ 2001, 57; Lindenbergh/Deurvorst, Schadever-
goeding, Art. 96, Anm. 186; De Graaf, PP 2006, 124 f. 

269 Siehe hierzu HR 27.6.1997, NJ 1997, 651. 
270 Vgl. Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 145; Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, 

Art. 96, Anm. 198; Maanen, T&C Rv, Art. 241, Anm. 1b; Van Dijk, (Buiten)gerechtelijke kos-
ten, S. 129. 

271 Vgl. Maanen, T&C Rv, Art. 241, Anm. 1a; Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 145; 
Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 13; Van Dijk, MvV 2006, 137 ff. 
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auch als außergerichtlichen Kosten ersetzt werden.272 Darüber hinaus können als au-
ßergerichtliche Kosten grundsätzlich die für die den Schuldnerverzug einleitende 
Mahnung sowie die beim Kläger selbst entstandenen Kosten geltend gemacht wer-
den. Insgesamt gestaltet sich die Abgrenzung der gerichtlichen von den außerge-
richtlichen Kosten allerdings als schwierig und insbesondere für die Verfahrensbe-
teiligten nicht transparent.273 

 
Als Voraussetzung für den Ersatz außergerichtlicher Kosten als Vermögensscha-

den gem. Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW ist erforderlich, dass die Entstehung der Kosten 
erforderlich war, und die Höhe der Kosten angemessen ist (sog. doppelte Prüfung 
der redelijkheid).274 Die Prüfung der Erforderlichkeit der Kostenentstehung ist hier-
bei einzelfallabhängig und liegt im Ermessen des Gerichts, das in der Hauptsache 
entscheidet.275 Als Schaden können hier grundsätzlich sowohl die Kosten für die 
Hinzuziehung eines Rechtsbeistands bzw. eines Inkassobüros als auch die Kosten 
angesehen werden, die bei den Verfahrensbeteiligten selbst entstanden sind, wobei 
hierzu die Kosten einer eigenen Inkassoabteilung innerhalb eines Unternehmens ge-
zählt werden können.276 Die bei einem privaten Gläubiger selbst entstandenen Kos-
ten werden dagegen nicht als außergerichtliche Kosten angesehen. Denn in diesem 
Fall wird grundsätzlich angenommen, dass der persönliche Einsatz eines privaten 
Gläubigers keinen wirklichen Schaden darstellt.277 Darüber hinaus beschränkt sich 
der Ersatz nach Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW nur auf in ihrer Höhe nach angemessene 
Kosten. Maßgeblich hierfür sind sowohl der Schwierigkeitsgrad als auch das wirt-

 
272 Anschaulich hierzu die Anmerkung von Brunner zu HR 3.4.1988, NJ 1988, 275. Siehe auch 

Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 13 f., der hier auf die verschiedenen Ansichten 
zur Abgrenzung der Prozesskosten von den außergerichtlichen Kosten eingeht. Siehe auch: 
Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 133; Van Dijk, (Bui-
ten)gerechtelijke kosten, S. 129; Van Dijk, MvV 2006, 137, 138 ff. Lindenbergh/Deurvorst, 
Schadevergoeding, Art. 96, Anm. 199 m.w.N. aus der Rechtsprechung. 

273 Vgl. Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2003, 83, 91; Huydecoper, PP 2006, 130, 132.. 
274 Die Anforderungen an die Erforderlichkeit der Kostenentstehung und die Angemessenheit der 

Kostenhöhe gem. Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW werden im Niederländischen mit dem Term rede-
lijkheid umschrieben. Denn die Entstehung der Kosten als auch ihre Höhe muss jeweils rede-
lijk sein. Vgl. hierzu HR 3.4.1987, NJ 1988, 275; HR 16.10.1998, NJ 1999, 196; Ekelmans, 
Kosten van een procedure, S. 146; Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, Art. 96, Anm. 
189; Knijp, Adv.Bl. 2000, 223; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 35 ff.; Van Dijk, 
MvV 2006, 137; De Graaf, PP 2006, 124, 125 f. 

275 Vgl. zu dieser Prüfung umfassend: Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 146 f.; Hendrikse, 
De buitengerechtelijke kosten, S. 36 ff.; Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, Art. 96, 
Anm. 192; De Graaf, PP 2006, 124, 125 mit jeweils zahlreichen Verweisen aus der Rechtspre-
chung. 

276 Vgl. Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, Art. 96, Anm. 189; Ekelmans, Kosten van een 
procedure, S. 144; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 39 f. 

277 Vgl. HR 16.10.1998, NJ 1999, 196; HR 26.9.2003, NJ 2003, 645; siehe zu ersten Entscheidung 
des HR: Kremer, A&V 1999, 14 ff.; Ekelmans, Kosten van een procedure, S. 144. 
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schaftliche Interesse des jeweiligen Verfahrens und die tatsächlich vorgenommenen 
Handlungen.278 

 
Zur einheitlichen Anwendung dieser Anforderung in der gerichtlichen Praxis 

wurden durch den niederländischen Richterbund (sog. Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak) zwei Richtlinien vorgestellt.279 Als Grundsatz wird danach der Ersatz 
der außergerichtlichen Kosten auf einen von der Höhe der Hauptforderung abhängi-
gen Betrag festgelegt, der zwei Punkte des hierbei anwendbaren liquidatie-Tarifs280 
bei einem Höchstbetrag von 15 % der Hauptforderung beträgt, wobei die Möglich-
keit der Minderung einer überhöhter Kostenforderung sowie der Zuweisung einer 
höheren Kostenentschädigung durch das Gericht besteht. Die Minderung der Höhe 
des Kostenersatzes ist insbesondere in Versäumnisverfahren von Bedeutung.281 Die 
Zuweisung höherer Kosten als im hierbei anwendbaren liquidatie-Tarif erfolgt in der 
gerichtlichen Praxis allerdings äußerst selten,282 sodass die außergerichtlichen Kos-
ten in Prinzip immer anhand der Voorwerk II-Richtlinie berechnet werden. 

 
Da es sich beim Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW um dispositives Recht handelt, kann 

der Ersatz außergerichtlicher Kosten auch im Rahmen einer vertraglichen Vereinba-
rung, wie zum Beispiel innerhalb allgemeiner Geschäftsbedingungen oder aber ei-

 
278 Vgl. zu den einzelnen Prüfungspunkten: Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 36 ff.; 

Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, Art. 96, Anm. 193 mit zahlreichen Beispielen aus 
der Rechtsprechung. 

279 Zunächst wurde 1998 die sog. Voorwerk I-Richtlinie veröffentlicht. Diese Richtlinie wurde 
durch die Literatur erheblich kritisiert und konnte sich nicht in der gerichtlichen Praxis durch-
setzen, vgl. hierzu Knijp, Adv.Bl. 2000, 223, m.w.N.; siehe auch die Schlussfolgerung des Ge-
neralanwalts Huydecoper in HR 11.7.2003, NJ 2003, 566. Daher wurde im Jahr 2000 eine an-
gepasste Version die sog. Voorwerk II-Richtlinie veröffentlicht, Adv.Bl. 2000, 216 ff. Diese 
Richtlinie wird nunmehr von der Rechtsprechung als Grundlage zur Berechnung der außerge-
richtlichen Kosten benutzt, vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 
S. 134; Van Dijk, (Buiten)gerechtelijke kosten, S. 129 f. 

280 Warum hier der liquidatietarief als maßgeblicher Maßstab genommen wurde, ist nicht weiter 
begründet worden. Dieses erscheint allerdings fraglich, da der Ersatz der Prozesskosten und 
der außergerichtlichen Kosten auf unterschiedlichen gesetzlichen Anspruchsgrundlagen ba-
siert, die jeweils auch eine unterschiedliche Ratio verfolgen. Daher ist hierdurch auch der Er-
satz der jeweiligen Kosten unterschiedlich, da nach dem liquidatietarief nur ein Teil der tat-
sächlich entstandenen Kosten ersetzt wird, während der Ersatz der außergerichtlichen Kosten 
als Vermögensschaden eingestuft wird, der gem. Art 6:96 BW grundsätzlich in der gesamten 
Höhe zu ersetzen ist. vgl. Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 11 f., 41; Van Dijk, 
(Buiten)gerechtelijke kosten, S. 130, Fn. 28; Brink/Wamsteker, TCR 2005, 3. 

281 Vgl. Lindenbergh/Deurvorst, Schadevergoeding, Art. 96, Anm. 202. 
282 Vgl. Voorwerk II-Richtlinie Art. 9.4. Hierzu kritisch Knijp, Adv.Bl. 2000, 223, 224; Ekelmans, 

Kosten van een procedure, S. 147 mit Beispielen aus der Rechtsprechung. 
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genständiger Verträge, durch die Parteien geregelt werden.283 Im Rahmen solcher 
Vereinbarungen können die Vertragsparteien im Falle der Nichterfüllung des Ver-
trages vereinbaren, dass einerseits lediglich die tatsächlich entstandenen Kosten als 
Vermögensschaden ersetzt werden. Andererseits können die Vertragsparteien auch 
den Ersatz eines fixen Betrages oder aber eines prozentualen Teils der Hauptforde-
rung unabhängig davon als Ersatz für außergerichtliche Kosten vereinbaren, ob der 
Schaden tatsächliche eingetreten ist oder nicht. In diesem Fall liegt auch die Verein-
barung einer Vertragsstrafe im Sinne des Art. 6:91 BW vor.284 Die Zulässigkeit einer 
solchen Vereinbarung des Ersatzes von außergerichtlichen sowie gerichtlichen Kos-
ten muss anhand von Art. 242 Rv beurteilt werden, der im Verhältnis zu Art. 6:94 
BW, der allgemein die Zulässigkeit von vertraglich vereinbarten Vertragsstrafen re-
gelt, als lex specialis anzuwenden ist. Die Gründe für die Anwendung des Art. 242 
Rv liegen darin, dass die Abgrenzung von Inkassokosten und Prozesskosten nicht 
immer einfach ist, und diese Kosten sich teilweise auch überschneiden. Da für die 
Prozesskosten bereits eine Regelung in der Rv wieder zu finden ist, sollen aufgrund 
der Abgrenzungsschwierigkeiten die Inkassokosten unter die gleiche Regelung fal-
len wie die Prozesskosten.285 Zwar kann sowohl gem. Art. 6:96 BW als auch gem. 
Art. 242 Rv die vereinbarte Höhe des zu ersetzenden Schadens durch das Gericht 
gemindert werden. Während allerdings diese Minderung gem. Art. 242 Rv von Amts 
wegen durch das Gericht vorgenommen werden kann, erfolgt sie im Falle von Art. 
6:96 BW nur auf Antrag des Schuldners.286 Im welchen Umfang eine solche Minde-
rung durch das Gericht vorgenommen werden muss, wird ebenfalls in der Voorwerk 
II-Richtlinie näher geregelt. Gem. aanbeveling I der Voorwerk II-Richtlinie sollen 
vertraglich vereinbarte außergerichtliche Kosten unter Anwendung des Art. 242 Rv 
auf zwei Punkte des hierbei anwendbaren liquidatie-Tarifs bei einem Höchstbetrag 
von 15 % der Hauptforderung gemindert werden. Damit wird beabsichtigt, den Er-
satz vereinbarter sowie nicht vereinbarter außergerichtlicher Kosten grundsätzlich 
gleich zu behandeln.287 

 
Auch im Hinblick auf die Geltendmachung außergerichtlicher Kosten im gericht-

lichen Verfahren sollen sowohl durch die Parteien vereinbarte als auch nicht verein-
barte außergerichtliche Kosten gleich behandelt werden. Denn die Partei, die im ge-

 
283 Zur Zulässigkeit einer solchen vertraglichen Regelung des Ersatzes außergerichtlicher Kosten: 

HR 22.1.1993, NJ 1993, 597; Jongbloed, Naar een reële vergoeding van buitengerechtelijke 
kosten, S. 181; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 27; Ruygvoorn/Engelhart, JBPr 
2004, 259, 260; De Graaf, PP 2006, 124, 125. 

284 Vgl. Schelhaas, Het boetebeding, S. 21 ff.; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 28; 
Ruygvoorn/Engelhart, JBPr 2004, 259, 261. 

285 Vgl. hierzu Schelhaas, Het boetebeding, S. 71; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 28. 
286 Vgl. Schelhaas, Het boetebeding, S. 71 ff.; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 28; 

Brink/Wamsteker, TCR 2005, 3; Falkena, PP 2006, 128; De Graaf, PP 2006, 124, 125. 
287 Vgl. Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 28; Brink/Wamsteker, TCR 2005, 3; Ruyg-

voorn/Engelhart, JBPr 2004, 259, 261. 
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richtlichen Verfahren den Ersatz außergerichtlicher Kosten geltend machen möchte, 
kann nicht nur anführen, dass bei ihr außergerichtliche Kosten entstanden sind, son-
dern muss sowohl bei einem vertraglich vereinbarten als auch bei einem nicht ver-
einbartem Kostenersatz schlüssig vortragen sowie im Falle eines Bestreitens auch 
beweisen, dass die von ihr geltend gemachten Kosten auch tatsächlich durch Hand-
lungen zur außergerichtlichen Beilegung des Verfahrens verursacht worden sind. 
Hierdurch muss die klagende Partei gem. Punkt 8.3. der Voorwerk II-Richtlinie 
schlüssig darlegen bzw. soweit erforderlich auch beweisen, dass die von ihr vorge-
nommenen Handlungen mehr als nur ein wiederholtes Versenden eines Mahnschrei-
bens, ein Unterbreiten eines Vergleichsangebotes, eine Beschaffung einfacher In-
formationen oder eine gewöhnliche Anfertigung einer Verfahrensakte umfassen. 
Diese Anforderungen sollen gem. Punkt 8.3. der Voorwerk II-Richtlinie auch auf 
einen vertraglich vereinbarten Ersatz außergerichtlicher Kosten anwendbar sein. 
Damit basiert diese Regelung der Voorwerk II-Richtlinie auf der Rechtsprechung 
des Hoge Raad, nach der bei der Geltendmachung des Ersatzes außergerichtlicher 
Kosten die klagende Partei unabhängig davon, ob sie vertraglich vereinbart wurde 
oder nicht, die tatsächlichen Aufwendungen darlegen und spezifisieren muss.288 
Gleichzeitig darf aber die Minderung der zu ersetzenden außergerichtlichen Kosten 
durch das Gericht nicht mit der alleinigen Begründung vorgenommen werden, dass 
der Kläger es versäumt hat, schlüssig vorzutragen, dass der vereinbarte Ersatz au-
ßergerichtlicher Kosten angemessen ist. Vielmehr hat das zu entscheidende Gericht 
eine erhöhte Begründungspflicht.289 Diese Gleichbehandlung des vertraglich verein-
barten Ersatzes außergerichtlicher Kosten mit dem nicht vereinbarten Ersatz außer-
gerichtlicher Kosten hat in der Literatur teilweise erhebliche Kritik hervorgerufen, 
da sie einen Eingriff in die Privatautonomie der Verfahrensbeteiligten darstellt. Da-
her wird zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich beim Art. 6:96 Abs. 2 lit. c BW 
um dispositives Recht handelt und man daher eine abweichend geregelte Vereinba-
rung der Parteien akzeptieren muss. Insbesondere sollte eine solche Vereinbarung 
nicht aufgrund der Voorwerk II-Richtlinie gemindert werden, da es sich hier noch 
nicht einmal um Recht im Sinne des Art. 79 RO handelt.290 

 
In der Literatur wird die Berechnung der außergerichtlichen Kosten anhand 

Voorwerk II-Richtlinie aufgrund ihres Charakters als lediglich eine Leitlinie der 
Rechtsprechung sowie eines weiten Ermessensspielraums des Gerichts kritisiert. 
Daher können Kläger vor Beginn eines gerichtlichen Verfahrens kaum abschätzen, 
ob das Gericht seine Entscheidung auf den Regelungen der Voorwerk II-Richtlinie 

 
288 HR 26.3.1993, NJ 1995, 42; vgl. hierzu: Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 30; 

Brink/Wamsteker, TCR 2005, 3; Ruygvoorn/Engelhart, JBPr 2004, 259, 261 f. 
289 HR 24.9.2004, NJ 2006, 200; hierzu Brink/Wamsteker, TCR 2005, 3, 4 f. 
290 Vgl. Knijp, Adv.Bl. 2000, 223, 225; Ruygvoorn/Engelhart, JBPr 2004, 259, 265; 

Knijp/Lindenbergh, NbBW 2002, 100, 101; Hendrikse, De buitengerechtelijke kosten, S. 32; 
Knijp, Executief 2001, 216, 218; Nijenhuis, PP 2006, 133. 
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basiert. Des Weiteren ist auch nicht vorhersehbar, wie die Regelungen der Voorwerk 
II-Richtlinie durch das Gericht angewendet werden. Daher wird zu Recht an der 
Vereinbarkeit der derzeitigen Regelung des Ersatzes außergerichtlicher Kosten mit 
den Vorgaben der Zahlungsverzugsrichtline gezweifelt. Denn es fehle hier insge-
samt an einer Transparenz der Kostenberechnung, um die tatsächliche Höhe der au-
ßergerichtlichen Kosten im Voraus zu bestimmen.291 

5.4. Prozesskostenhilfe 

Nach dem WRb besteht bei Verfahrensbeteiligten, die aufgrund ihrer finanziellen 
Situation die Verfahrenskosten nicht tragen können, die Möglichkeit, Prozesskos-
tenhilfe zu beantragen. Voraussetzung für die Gewährung von Prozesskostenhilfe ist 
eine durch den Sozialdienst einer Gemeinde (sog. gemeentelijke sociale dienst) aus-
gestellte Bescheinigung. Dafür darf das Einkommen eine in Art. 34 WRb festgelegte 
Einkommensgrenze nicht übersteigen.292 Mit dieser Bescheinigung begibt sich die 
Person zur sog. stichting rechtsbijstand.293 Dort wird die Rechtsstreitigkeit auf ihre 
Erfolgschancen, auf die Bedeutsamkeit sowie auf das Verhältnis der Kosten zur Be-
deutung hin überprüft.294 Nach positiver Prüfung übernimmt entweder die stichting 
rechtsbijstand oder aber ein externer Rechtsanwalt den Fall. 

 
Durch die Prozesskostenhilfe werden nicht die gesamten Kosten gedeckt. Viel-

mehr müssen die Verfahrensbeteiligten gem. Art. 35 WRb einen Teil der Kosten ab-
hängig von ihrem Einkommen selber tragen, wobei die Beträge zwischen € 92 und € 
672 variieren. Auch die Gerichtskosten werden lediglich um 75% bzw. 50% gemin-
dert. Nur von den bei der Zustellung anfallenden Gerichtsvollziehergebühren erfolgt 

 
291 So hat der Raad van State bei der Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie in das niederländi-

sche Recht, nach der bei der Regelung der Beitreibungskosten u.a. der Grundsatz der Transpa-
renz beachtet werden muss, vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. e der Zahlungsverzugsrichtlinie, die Transpa-
renz der Regelung des Ersatzes außergerichtlicher Kosten in den Niederlanden in Frage ge-
stellt, vgl. Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, Nr. B, S. 4f. Kritisch zu der Kostenberechnung 
nach der Voorwerk II-Richtlinie auch: Freudenthal, Incasso in Europa, S. 30; dies., NJB 2002, 
1243, 1245; Knijp, Adv.Bl. 2000, 223; Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2000, 293, 296; 
dies., NTBR 2003, 83, 91; Knijp/Lindenbergh, NbBW 2002, 100, 103; Venhuizen, Procedures 
en kosten, S. 151. 

292 Diese liegt seit dem 1.5.2002 bei € 1423 für alleinstehende Personen und bei € 2033 für verhei-
ratete oder in Lebensgemeinschaft wohnende Personen. Zusätzlich hierzu darf das Vermögen 
bei alleinstehenden Personen nicht mehr als € 7300 sowie bei verheiratete oder in Lebensge-
meinschaft wohnende Personen nicht mehr als € 10500 betragen. 

293 Zur Organisation siehe Ohm/Schilperoort, NJB 2003, 966; Huls, NJB 1999, 337, 339. 
294 Vgl. zu den Versagungsgründen Art. 12 Abs. 2 WRb. Ein Verfahren wird grundsätzlich als be-

deutsam angesehen, wenn der finanzielle Umfang mindestens 20% des Einkommens der die 
Prozesskostenhilfe beantragenden Partei mit einem Minimumbetrag von € 180, vgl. Art. 4 Abs. 
2 Besluit rechtsbijstand en toevoegingcriteria. Hierzu: Ohm/Schilperoort, NJB 2003, 966. 
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eine vollständige Freistellung.295 Von der Prozesskostenhilfe werden aber nicht die 
Kosten umfasst, die im Falle eines Unterliegens der gegnerischen Partei zurücker-
stattet werden müssen. Daher tragen die Parteien auch hier das finanzielle Risiko 
selbst.296 

5.3. Schlussfolgerung 

Das niederländische Verfahrensrecht gewährt dem Gläubiger einer wahrschein-
lich unbestrittenen Geldforderung in dem Säumnisverfahrens grundsätzlich eine 
schnelle Möglichkeit, um seine Forderung gerichtlich durchzusetzen. Denn inner-
halb des Säumnisverfahrens kann die gerichtliche Entscheidung innerhalb eines 
Zeitraums von 33 Tagen im zivilgerichtlichen und 9 Tagen im amtsgerichtlichen 
Sektor der Landgerichte erlangt werden.297 Trotz dieser schnellen Durchführung die-
ses Verfahrens dürfen aber auch die Probleme des niederländischen Zivilverfahrens 
mit Bezug auf die gerichtliche Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldfor-
derungen nicht aus den Augen gelassen werden. Zunächst muss hier auf die formel-
len Anforderungen bei der Anfertigung der dagvaarding hingewiesen werden. Die 
formellen Anforderungen an die dagvaarding, die sich grundsätzlich auf die Durch-
führung eines streitigen Verfahrens richten, können nämlich als sehr umfangreich 
angesehen werden.  

 
Gleichzeitig hat aber auch die Rechtsprechung erkannt, dass die formellen Anfor-

derungen an die Verfahrenseröffnung in der dagvaardingsprocedure sehr weitrei-
chend sind. Aus diesem Grund entwickelte sich eine Rechtsprechung, die seit der 
letzten Reform des niederländischen Zivilverfahrensrechts in die Rv gesetzlich ver-
ankert wurde und nach der die Sanktionen bei formellen Mängeln im Rahmen der 
Verfahrenseröffnung gelockert wurden. Damit werden sehr hohe Anforderungen an 
die Verfahrenseröffnung gestellt und letztendlich nicht konsequent sanktioniert.298 
Daher muss im Ergebnis an dem Fortbestehen dieser hohen formellen Anforderun-
gen im Rahmen der Verfahrenseröffnung vor allem bei wahrscheinlich unbestritte-
nen Geldforderungen gezweifelt werden. 

 
Trotz der Lockerung der Sanktionen an die Nichtbeachtung der formellen Anfor-

derungen bei der Verfahrenseröffnung, die zunächst durch die Rechtsprechung und 

 
295 Vgl. hierzu Meijknecht, Burgerlijk procesrecht, S. 35; Wieten, Procederen, S. 49. 
296 Vgl. hierzu Wesseling-Van Gent, Proceskostenveroordeling, S. 7; Snijders/Klaassen/Meijer, Ne-

derlands burgerlijk procesrecht, S. 133; Meijknecht, Infrastructuur, S. 57; Hugen-
holz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 133. 

297 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Jaarverslag 2005, S. 29, 32. 
298 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Giesen im Bezug auf das niederländische Beweis-

recht, vgl. Giesen, Bewijs en aansprakelijkheid, S. 27 ff. 
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anschließend auch durch die Reform der Rv erfolgten, sind Gläubiger auch einer 
wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung durch diese weitreichenden formellen 
Anforderungen letztendlich gezwungen, sich einen rechtlichen Beistand zur Seite zu 
nehmen. Das Ergebnis hiervon ist, dass eine eigenständige Durchführung dieses ge-
richtlichen Verfahrens ausgeschlossen ist, und mit der Hinzuziehung eines juristi-
schen Beistands extra Kosten für die gerichtliche Durchsetzung der Geldforderung 
anfallen. Dieses gilt auch für die zur Verfahrenseröffnung zwingend vorgeschriebe-
ne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers. Auch hier muss der Gläubiger einer 
wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung zunächst die Gebühr für die Zustellung 
der dagvaarding im Voraus bezahlen, ohne zu wissen, ob der Schuldner überhaupt 
liquide ist. Auch die Höhe der Zustellungskosten, die derzeit bei ca. € 70 liegt, stellt 
ein Hindernis vor allem für die Durchsetzung von Forderungen mit einem geringen 
Streitwert dar. Während zudem Gerichtskosten sowie Gerichtsvollzieherkosten bei 
einem Obsiegen grundsätzlich in voller Höher von der verlierenden Partei getragen 
werden, gilt für den Ersatz von Rechtsanwaltskosten der liquidatietarief, wonach 
nicht die tatsächlichen Kosten, sondern nur ein Teil davon der obsiegende Partei er-
setzt wird. Hierdurch muss der Gläubiger grundsätzlich einen Teil der Kosten selbst 
tragen. Gleiches gilt auch für den Ersatz von außergerichtlichen Kosten, der sich 
darüber hinaus auch noch als sehr untransparent im niederländischen Recht heraus-
gestellt hat. 
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Kapitel III: Das deutsche Mahnverfahren 

1. Einleitung 

Die deutsche Zivilprozessordnung verfügt mit Mahnverfahren gem. §§ 688 ff. 
ZPO über ein besonderes Gerichtsverfahren für das Beitreiben voraussichtlich unbe-
strittener Geldforderungen.299 Damit hat der Gläubiger die Möglichkeit, durch einen 
Antrag auf schriftlichem Wege schnell, einfach und kostengünstig mit dem Vollstre-
ckungsbescheid einen gerichtlichen Vollstreckungstitel zu erlangen. Der Schuldner 
kann sich seinerseits mittels des Widerspruchs sowie auch des Einspruchs zur Wehr 
setzen, die jeweils innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung des 
Mahnbescheids bzw. des Vollstreckungsbescheids beim zuständigen Gericht einge-
legt werden müssen. Macht der Schuldner von den Verteidungsmöglichkeiten kei-
nen Gebrauch oder begleicht er die gegen ihn geltend gemachte Forderung nicht, 
kann der Antragsteller mit dem Vollstreckungsbescheid einen Vollstreckungstitel 
erwirken, aus dem die Vollstreckung betrieben werden kann. 

 
Das deutsche Mahnverfahren kennzeichnet sich somit durch seinen zweistufigen 

Aufbau. Denn das Gericht erlässt zunächst nicht eine endgültige gerichtliche Ent-
scheidung, sondern der Antragsgegner wird erst mit dem Erlass des Mahnbescheids 
durch das Gericht aufgefordert, die gegen den Antragsgegner geltend gemachte For-
derung zu begleichen oder sich hiergegen zu verteidigen. Eine weitere Eigenschaft 
des deutschen Mahnverfahrens liegt in dem umfassenden Einsatz elektronischer 
Mittel, die nicht nur eine unterstützende, sondern auch eine Entscheidungsfunktion 
haben. Diese weitreichende Automatisierung konnte nur deshalb erfolgen, weil in-
nerhalb des Mahnverfahrens die Schlüssigkeitsprüfung abgeschaffen wurde, sodass 
die Mahnanträge nur auf die Plausibilität der geltend gemachten Forderung hin ü-
berprüft werden. Diese umfangreiche Automatisierung des Mahnverfahrens führte 
auch dazu, dass mittlerweile 9,5 Mio. Mahnanträge pro Jahr durch die Mahngerichte 
bearbeitet werden können.300 Die Anzahl der zivilgerichtlichen Klageverfahren be-
trägt demgegenüber 1,87 Mio.,301 wobei durchschnittlich 40% der Klageverfahren 

 
299 Daneben kennt die deutsche ZPO auch ein Urkundenmahnverfahren gem. § 703a ZPO, auf das 

hier nicht weiter einzugehen ist, vgl. hierzu ausführlich Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 280 ff. 
300 Das sind die Zahlen für das Jahr 2004, vgl. Bremer Online Service (BOS), Pressemitteilung vom 

22.2.2005; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 3. 
301 Vgl. die Angaben des Statistischen Bundesamts auf seiner Internetseite unter 

http://www.destatis.de/basis/d/recht/rechts1.htm. 
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zuvor ein Mahnverfahren durchlaufen haben.302 Damit stellt das deutsche Mahnver-
fahren, dessen Durchführung allerdings nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, im 
Hinblick auf die gerichtliche Durchsetzung von Geldforderungen einen entscheiden-
den Filter dar, um möglichst viele ordentliche Klageverfahren zu vermeiden. 

2. Entwicklung des Mahnverfahrens 

Das deutsche Mahnverfahren basiert auf dem „Gemeinen Recht.“303 Ein gesamt-
deutsches Mahnverfahren wurde erst 1877 mit dem Inkrafttreten der CPO304 in dem 
damaligen Reichsgebiet einheitlich eingeführt.305 Mit diesem vor einem Richter306 
durchzuführenden Verfahren konnten Ansprüche aller Art durchgesetzt werden, die 
sich zu einer schnellen Titulierung eigneten. Damit war das Mahnverfahren sowohl 
auf Zahlungsanspruche als auch auf Ansprüche auf Leistung vertretbarer Sachen zu-
lässig.307 Dieses Mahnverfahren wurde mit einem schriftlichen oder mündlichen Ge-
such des Gläubigers eröffnet, welches einer Klage im ordentlichen Verfahren ent-
sprechen musste, sodass auch eine Begründung des Klagebegehrens erforderlich 
war.308 Der Richter überprüfte die Mahngesuche auf ihre materielle und formelle 
Begründetheit hin. Diese richterliche Prüfung glich grundsätzlich der Prüfung inner-
halb eines Versäumnisverfahrens.309 Bei erfolgreicher Prüfung des Mahngesuches 
wurde ein Zahlungsbefehl erlassen, dessen Inhalt den Angaben im Mahnantrag ent-
sprach. Zudem wurde der Schuldner im Zahlungsbefehl aufgefordert, innerhalb ei-
ner zweiwöchigen Frist die Forderung zu begleichen oder Widerspruch einzulegen. 
Im Falle einer Untätigkeit wurde die Zwangsvollstreckung angedroht.310 Der Zah-
lungsbefehl wurde dem Beklagten durch den Kläger im Parteibetrieb zugestellt. Ge-

 
302 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 3. 
303 Vgl. ausführlich zu den Vorläufern des deutschen Mahnverfahrens: Helmreich, Erscheinungs-

formen des Mahnverfahrens, S. 5 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 39 ff., 66 
ff. 

304 CPO vom 30.01.1877; RGBl., S. 83. 
305 Zu den Entwürfen, die zur Einführung des Mahnverfahrens führten Oberhammer, Zu den Ur-

sprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 294 ff.; Helmreich, Erscheinungs-
formen des Mahnverfahrens, S. 33 ff., 59 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 
71 ff. 

306 Hierzu Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 77; Vollkommer, Schlüssig-
keitsprüfung und Rechtskraft, S. 235 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 78. 

307 Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 77 f.; Pérez-Ragone, Europäisches 
Mahnverfahren, S. 77. 

308 Zum Inhalt des Mahngesuchs: Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 78; 
Vollkommer, Schlüssigkeitsprüfung und Rechtskraft, S. 236; Pérez-Ragone, Europäisches 
Mahnverfahren, S. 77 f. 

309 Hierzu Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 81; Brandl, Aktuelle Probleme 
des Mahnverfahrens, S. 149; Vollkommer, Schlüssigkeitsprüfung und Rechtskraft, S. 236. 

310 Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 79. 
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gen den Zahlungsbefehl stand dem Beklagten das Rechtsmittel des Widerspruchs 
offen, welches beim zuständigen Gericht erhoben werden musste. Dazu konnte der 
Beklagte jede Erklärung abgeben, die die Verteidigungsabsicht erkennen ließ.311 Mit 
der rechtzeitigen Erhebung des Widerspruchs wurde das Mahnverfahren beendet. 
Für den weiteren Verlauf des Verfahrens nach Erhebung des Widerspruchs musste 
zwischen Verfahren mit amts- und mit landgerichtlicher Zuständigkeit unterschieden 
werden. Während nämlich innerhalb amtsgerichtlicher Verfahren die Überleitung in 
das ordentliche Klageverfahren auf Antrag erfolgte, eine erneute Klageerhebung a-
ber nicht mehr notwendig war, musste bei einer landgerichtlichen Zuständigkeit eine 
Klageerhebung innerhalb einer sechsmonatigen Frist ab Benachrichtigung von der 
Widerspruchseinlegung erfolgen. Ansonsten erlosch die Rechtshängigkeit.312 Kam 
es dagegen nicht zu einer Reaktion des Beklagten, musste der Kläger einen Vollstre-
ckungsbefehl innerhalb von sechs Monaten ab dem Ablauf der im Zahlungsbefehl 
enthaltenen Frist formlos beantragen. Basierend auf einer rein formellen Prüfung 
wurde der Vollstreckungsbefehl durch den Richter erlassen.313 Der Vollstreckungs-
befehl, der einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleichstand, 
enthielt die Erklärung, dass der Zahlungsbefehl vorläufig vollstreckbar ist, sodass 
unmittelbar eine Zwangsvollstreckung betrieben werden konnte.314 Um auch einen 
parallelen Verlauf zwischen dem Mahnverfahren und dem Versäumnisverfahren zu 
erreichen, konnte gegen den Vollstreckungsbefehl ein Einspruch innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen erhoben werden. Hiermit wurde der Vollstreckungsbefehl 
aufgehoben und das streitige Verfahren eröffnet. Auch hier bestand eine unter-
schiedliche Behandlung der Fälle im amtsgerichtlichen und im landgerichtlichen 
Verfahren. Bei einer Abgabe der Rechtssache in die amtsgerichtliche Zuständigkeit 
wurde das Verfahren in dieselbe Ausgangslage wie bei der Einlegung eines Wider-
spruchs versetzt. Allerdings erfolgt die Überleitung in das streitige Verfahren nicht 
auf Antrag einer Partei, sondern von Amts wegen. Ebenso war eine Ladung der Par-
teien nicht erforderlich, da sie bereits im Einspruch beinhaltet war. War für das 
nachfolgende Verfahren dagegen das Landgericht zuständig, musste zunächst inner-
halb einer mündlichen Verhandlung die Zulässigkeit des Einspruchs vor einem 
Amtsgericht geklärt werden. Im Falle der Zulässigkeit wurde der Einspruch durch 
ein Urteil aufgehoben und das Verfahren war beendet, ansonsten wurde der Zah-
lungsbefehl durch ein Urteil bestätigt. Wollte der Kläger dagegen den Rechtsstreit 

 
311 Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 78; Helmreich, Erscheinungsformen des Mahn-

verfahrens, S. 82, m.w.N. 
312 Zum Widerspruch innerhalb des Mahnverfahrens nach der CPO von 1877 Helmreich, Erschei-

nungsformen des Mahnverfahrens, S. 81 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 
78 f. 

313 Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 84; Pérez-Ragone, Europäisches 
Mahnverfahren, S. 79. 

314 Vgl. hierzu ausführlich Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 79; Helmreich, Erschei-
nungsformen des Mahnverfahrens, S. 84 ff., der auch auf die Probleme hinweist, die mit der 
Gleichstellung des Vollstreckungsbefehls mit einem Urteil entstanden sind. 
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innerhalb eines landgerichtlichen Verfahrens weiterverfolgen, musste er eine Klage 
erneut erheben, wobei binnen einer Frist von sechs Monaten ab der amtsgerichtli-
chen Entscheidung die Rechtshängigkeit aufrechterhalten blieb.315 

 
Im Laufe der Zeit büßte das Mahnverfahren in der Fassung der CPO von 1877 an 

Akzeptanz ein. Hierdurch mehrten sich die Stimmen, die eine Reformierung des 
Mahnverfahrens forderten.316 Als mögliche Lösung wurde auch die Einführung ei-
nes obligatorischen Mahnverfahrens diskutiert317 und schließlich auch eingeführt.318 
Diese Form des obligatorischen Mahnverfahrens erwies sich aber in der Praxis als 
unbrauchbar, sodass die mit der obligatorischen Durchführung bezweckten Ziele, 
nämlich die Verbilligung und Beschleunigung des Verfahrens, im Ergebnis nicht 
erreicht werden konnten.319 

 
Um innerhalb des Mahnverfahrens auch eine Entlastung der Richterschaft zu er-

zielen, wurde bereits frühzeitig nach Einführung des Mahnverfahrens von 1877 dar-
über nachgedacht, um die Allzuständigkeit des Richters320 auf den Gerichtsschreiber 
zu übertragen. Hierbei wurden allerdings die Befürchtungen geäußert, dass dem Ge-
richtsschreiber die erforderliche juristische Kenntnis fehle, die für den Erlass eines 
Vollstreckungsbefehls, der einem Versäumnisurteil gleichgestellt war, erforderlich 
sei.321 Der Übergang der funktionellen Zuständigkeit vom Richter auf den Rechts-
pfleger erstreckte sich dann über einen Zeitraum von insgesamt 60 Jahren.322 Seit 
dem 1.8.2002 können nunmehr die Landesgesetzgeber der einzelnen Bundesländer 
gem. § 36b Abs. 1 Nr. 2 RPflG die Durchführung des Mahnverfahrens auf den Ur-
kundenbeamten der Geschäftsstelle übertragen.323 

 
315 Vgl. zu den Rechtsfolgen des Einspruchs Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, 

S. 87 f.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 79. 
316 Vgl. hierzu Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 80; Helmreich, Erscheinungsformen 

des Mahnverfahrens, S. 89 f., m.w.N. 
317 Vgl. zu dieser Diskussion Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 81 ff. Helmreich, 

Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 92, jeweils m.w.N. 
318 Vgl. Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 93, 95 ff.; Pérez-Ragone, Europä-

isches Mahnverfahren, S. 81 f. 
319 Vgl. zum Scheitern der obligatorischen Durchführung des Mahnverfahrens Helmreich, Erschei-

nungsformen des Mahnverfahrens, S. 97 f.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 
83. 

320 Aus diesem Grund wird das Mahnverfahren in der Fassung der CPO von 1877 auch als „richter-
liches Mahnverfahren“ bezeichnet, so Vollkommer, Schlüssigkeitsprüfung und Rechtskraft, S. 
237. 

321 Siehe zu dieser Diskussion Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 98 f. 
m.w.N.; Vollkommer, Schlüssigkeitsprüfung und Rechtskraft, S. 237. 

322 Hierzu Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 86 ff. 
323 Vgl. Gesetz vom 16.6.2002 zur Übertragung von Rechtspflegeraufgaben auf den Urkundenbe-

amten der Geschäftsstelle, BGBl. 2002, S. 1810. Von dieser Möglichkeit haben bereits einige 
Bundesländer Gebrauch gemacht, vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Grundz. 
§ 688, Rn. 4. 
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Ein weiterer Entlastungseffekt wurde auch mit der elektronischen Bearbeitung 

des Mahnverfahrens beabsichtigt. Basierend auf einer Studie der „Arbeitsgruppe 
Mahnverfahren“, die ein Modell eines maschinellen Mahnverfahrens präsentiert,324 
wurde mit der Vereinfachungsnovelle vom 3.12.1976325 die gesetzliche Grundlage 
für das maschinelle Mahnverfahren geschaffen.326 Die erste praktische Anwendung 
des maschinellen Mahnverfahrens erfolgte allerdings erst im Oktober 1982 am 
Amtsgericht Stuttgart.327 Seitdem wurde nicht nur die elektronische Beantragung, 
sondern auch die elektronische Bearbeitung des Mahnverfahrens in Deutschland 
weiter ausgebaut. Seit dem 1.5.2007 ist die elektronische Durchführung des Mahn-
verfahrens im gesamten Bundesgebiet möglich ist.328 Damit besteht in allen Bundes-
ländern die Möglichkeit, Mahnanträge über das Internet beim zuständigen Mahnge-
richt einzureichen, sodass sich das Mahnverfahren aus einem schriftlichen Verfahren 
hin zu einem elektronischen Verfahren entwickelte.329 

3. Das Mahnverfahren in der aktuellen Fassung330 

Mit dem Mahnverfahren als besondere Verfahrensform der ZPO soll dem Gläu-
biger einer voraussichtlich unbestrittenen Geldforderung die Möglichkeit gegeben 
werden, schnell, einfach und kostengünstig einen Vollstreckungstitel zu erlangen.331 
Dabei steht es dem Gläubiger grundsätzlich frei, ob er die Durchführung des Mahn-
verfahrens oder des ordentlichen Klageverfahrens wählt, um seinen Anspruch ge-
richtlich durchzusetzen. Allerdings ist die Beurteilung der Frage, ob der Schuldner 
den Anspruch bestreiten wird, dann nicht ganz einfach, wenn keinerlei Vorkorres-
pondenz mit dem Schuldner geführt wurde. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass 
der Schuldner die Forderung bestreitet und das Mahnverfahren letztendlich nur zu 

 
324 Vgl. Justizministerium Baden-Württemberg, Soll-Konzept: Automation des Mahnverfahrens; 

Clemens, AnwBl. 1974, 201 ff.; Baschang/Theobald, NJW 1974, 1985 ff.; Bender, AnwBl. 
1976, 373; Kissel, NJW 1975, 335 ff.; Baltzer, ZZP 89 (1976), 406, 432 ff.; Huhn, Probleme 
der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 40 ff. 

325 BGBl. I. 1976, S. 3281. 
326 Zum Mahnverfahren nach der Vereinfachungsnovelle: Crevecoeur NJW 1977, 1320 ff.; 

Schlemmer Rpfleger 1978, 201 ff. 
327 Vgl. Keller, NJW 1981, 1184 ff.; Mayer, NJW 1983, 92 ff.; Schuster, DGVZ 1983, 115 ff.; Sei-

del/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 4; Schmid, Elektronische Datenverarbeitung 
im Mahnverfahren, S 205. 

328 Vgl. hierzu die Übersicht bei Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 224. 
329 Vgl. ausführlich hierzu unten Punkt 4. 
330 Vgl. ausführlich hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 26 ff. 
331 Zum Zweck des Mahnverfahrens in Deutschland: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 

ZPO, Grundz. § 688, Rn. 2; Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 1; Holch, MüKo ZPO, Vor § 688, 
Rn. 3 f.; Treffer, MDR 1999, 721, 722; BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 12. 
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einer Verzögerung der gerichtlichen Durchsetzung führt. Dieses gilt auch dann, 
wenn der Schuldner sich nur zum Zweck einer Verzögerung verteidigt.332 

 
Neben seiner einfachen Ausgestaltung spricht auch noch die Ausweichung von 

dem Schlichtungszwang nach § 15a EGZPO333 für die Durchführung des Mahnver-
fahrens. Denn danach sind die Landesgesetzgeber ermächtigt,334 bei bestimmten An-
spruchsarten die Erhebung der Klage erst von der vorherigen Durchführung eines 
obligatorischen Güteverfahrens abhängig zu machen. Dieses soll gem. § 15a Abs. 1 
Nr. 1 EGZPO vor allem bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Wert 
von € 750 erfolgen. Dieses Güteverfahren hat sich allerdings in der Praxis kaum be-
währt, sodass vielfach geraten wird, dieses Verfahren möglichst zu umgehen.335 Eine 
solche Möglichkeit des Umgehens des Güteverfahrens bietet gem. § 15a Abs. 2 Nr. 
5 EGZPO die Durchführung des Mahnverfahrens.336 Voraussetzung ist, dass die 
Durchführung des Mahnverfahrens auch tatsächlich zulässig ist. Sollte sich nämlich 
im streitigen Klageverfahren nach Widerspruchs- bzw. Einspruchserhebung ergeben, 
dass der Mahnbescheid unzulässig war, so ist auch die Klage aufgrund fehlender 
Schlichtung unzulässig.337 Das Güteverfahren kann dann auch nicht mehr rückwir-
kend nachgeholt werden, sondern die Klage ist vielmehr als unzulässig abzuwei-
sen.338 

 
332 Holch, MüKo ZPO, Vor § 688, Rn. 4; Treffer, MDR 1999, 721, 722. Aus diesem Grund wird 

teilweise empfohlen, bei höheren Streitwerten gleich ein ordentliches Klageverfahren einzulei-
ten, da die Durchführung des Mahnverfahrens letztendlich nur eine Verzögerung darstellen 
würde, vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Grundz. § 688, Rn. 2; Sujecki, 
Mahnverfahren, Rn. 26. 

333 Eingeführt durch das Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung vom 
15.12.1999, BGBl. I 1999, S. 2400; in Kraft getreten am 1.1.2000, vgl. hierzu ausführlich 
Zietsch/Roschmann, NJW Beilage zu Heft 51/2001, 3 ff. Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 15a EGZPO, Rn. 2 ff; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 107; Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 589. 

334 Von dieser Ermächtigungsgrundlage haben die folgenden Bundesländer Gebrauch gemacht: Ba-
den-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein, vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 28; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 107, Rn. 6. 

335 So Schneider, Die Klage im Zivilprozess, Rn. 809; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren 
und Zwangsvollstreckung, S. 8; Lüke, Zivilprozessrecht, Rn. 153. 

336 Darin wird gerade auch der Vorteil des Mahnverfahrens erblickt, vgl. Musielak/Voit, ZPO, § 
688, Rn. 1; Schneider, Die Klage im Zivilprozess, Rn. 810; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahn-
verfahren und Zwangsvollstreckung, S. 5 ff.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 29. 

337 AG Rosenheim, NJW 2001, 2030; Friedrich, NJW 2002, 798; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, 
§15a EGZPO, Rn. 4. 

338 AG Halle, NJW 2001, 2099; AG Nürnberg, NJW 2001, 3489; hierzu allgemein Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 15a EGZPO, Rn. 13; Schneider, Die Klage im Zi-
vilprozess, Rn. 810, der darauf hinweist, dass in dieser Verfahrenslage noch die Möglichkeit 
besteht, die Klage zu erweitern, sodass der Streitwert über € 750 liegt, was ebenfalls dann ein 
obligatorisches Güteverfahren entbehrlich macht, vgl. LG München I, MDR 2003, 1313; Suje-
cki, Mahnverfahren, Rn. 29. 
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3.1. Informationsbeschaffung innerhalb des deutschen Rechts 

Zur Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens benötigt der Gläubiger bzw. 
sein Rechtsanwalt eine Reihe von Informationen über die gegnerische Partei. Hierzu 
gehört vor allem die Frage nach der zustellungsfähigen Adresse des Schuldners. In-
nerhalb des deutschen Rechts können diese Angaben vielfach über Auskünfte bzw. 
aus verschiedenen Registern erlangt werden. Teilweise sind diese Auskünfte bzw. 
Abfragen allerdings gebührenpflichtig. 

3.1.1. Beschaffung von persönlichen Angaben über eine natürliche Person 

Die persönlichen Angaben natürlicher Personen können in Deutschland den örtli-
chen Melderegistern entnommen werden.339 Gem. § 11 MRRG i.V.m. dem jeweili-
gen Landesgesetz besteht in Deutschland eine Meldepflicht, deren Zuwiderhandlung 
mit einer Geldbuße von € 500 sanktioniert wird.340 Die Melderregister sind als öf-
fentliche Register jedermann zugänglich, sodass von den Melderegisterbehörden 
Auskünfte gegen eine Gebühr von ca. € 5 erteilt werden. Dabei handelt es sich um 
eine sog. einfache Melderegisterauskunft, die gem. § 21 Abs. 1 MRRG allgemeine 
persönliche Daten enthält.341 Daneben besteht auch die Möglichkeit, gem. § 21 Abs. 
2 MRRG eine sog. erweiterte Melderegisterauskunft anzufragen.342 Voraussetzung 
für die Erteilung dieser erweiterten Melderegisterauskunft ist, dass der Antragsteller 
ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann. Hierzu gehört jedes ideelle oder 
wirtschaftliche Interesse. Wird die Auskunftserteilung zur Rechtsverfolgung bzw. 
Rechtsverteidigung benötigt, wird auch das Vorliegen eines berechtigten Interesses 
grundsätzlich angenommen.343 Zusätzliche Voraussetzung für die Melderegisteraus-
kunft ist allerdings, dass in dem Melderegister keine Auskunftssperre des Betroffe-
nen gem. § 21 Abs. 5 MRRG enthalten ist. Eine Auskunftssperre wird beim Vorlie-
gen eines berechtigten Geheimhaltungsinteresses erteilt, welches durch den Betrof-
fenen glaubhaft gemacht werden muss. Ein solches Geheimhaltungsinteresse344 ist 
vor allem dann anzunehmen, wenn aufgrund der Auskunft Gefahren für das Leben, 
die Gesundheit, die persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange der 
betroffenen Person verursacht werden.345 
 
339 Zu den zur Durchführung des Mahnverfahrens erforderlichen Daten einer natürlichen Person 

vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 6 ff. 
340 Vgl. hier zum Beispiel § 38 Niedersächsisches Meldegesetz. 
341 Vgl. zum Inhalt Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 12. 
342 Vgl. zum Inhalt Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 13. 
343 Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Länderbericht Deutschland, S. 5. Siehe auch ein Bei-

spiel für einen Antrag zur Erteilung einer Melderegisterauskunft Schneider, Die Klage im Zi-
vilprozess, Rn. 151. 

344 Hierzu Schneider, Die Klage im Zivilprozess, Rn. 153. 
345 Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Länderbericht Deutschland, S. 6. 
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Neben der Melderegisterauskunft besteht auch die Möglichkeit, eine gebühren-

pflichtige Anschriftprüfung durch die Deutsche Post AG vornehmen zu lassen.346 
Dabei wird durch die Deutsche Post AG eine vorgegebene Anschrift geprüft und 
ggf. auch korrigiert. Hierzu muss der Gläubiger eine Postkarte, die in den Postfilia-
len erhältlich ist, ausfüllen und anschließend abschicken oder aber über das Internet 
die Post beauftragen.347 Zusätzlich hierzu kann bei Kaufleuten unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Information über ihren Geschäftssitz beim Gewerbeamt er-
langt werden. Gem. § 14 Abs. 1 GewO besteht bei der Ausübung eines selbständi-
gen Betriebs in Deutschland eine Pflicht zur Anmeldung dieses Gewerbes beim ört-
lichen Gewerbeamt, welches hierüber Auskünfte erteilt.348 

3.1.2. Beschaffung von Angaben über eine juristische Person 

Die Daten im Hinblick auf juristische Personen können überwiegend den Han-
delsregistern entnommen werden,349 da alle juristischen Personen eine Eintragungs-
pflicht in diese Register haben.350 Die Handelsregister werden gem. § 125 FGG von 
den jeweiligen Amtsgerichten geführt und sind in zwei verschiedene Teile, den 
Hauptband und den Sonderband, aufgeteilt.351 Während der Zugang zum Sonder-
band jedermann auch ohne Nachweis oder Glaubhaftmachung eines besonderen In-
teresses offen steht,352 ist die Einsicht in den Hauptband des Handelsregisters gem. § 
34 Abs. 1 FGG nur mit der Glaubhaftmachung eines besonderen Interesses mög-
lich.353 Die Auskünfte aus den Handelsregistern sind nach §§ 89, 136 KostO gebüh-
renpflichtig, während die alleinige Einsicht in das Handelsregister nach § 90 KostO 
gebührenfrei ist. Für die Auskunftserteilung und die Gewährung von Einsichten ist 
der Urkundenbeamte der Geschäftsstelle des jeweiligen Amtsgerichts zuständig. 

 

 
346 Die Gebühr ist abhängig von der Art der Beantragung und liegt zwischen € 0,52 und € 0,82 zu-

züglich Kreditkartengebühr bzw. Beförderungsentgelt, vgl. http://www.deutschepost.de. 
347 Diese Postkarte ist abgedruckt bei Sujecki, Mahnverfahren, Anhang I. Der elektronische Service 

ist zu finden auf der Internetseite der Deutschen Post AG, vgl. http://www.deutschepost.de. 
348 Siehe Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Länderbericht Deutschland, S. 6; Schneider, 

Die Klage im Zivilprozess, Rn. 152, der ein Beispiel für einen Antrag für die Beantragung ei-
ner solche Auskunftserteilung zeigt. 

349 Zu den zur Durchführung des Mahnverfahrens erforderlichen Daten einer juristischen Person 
vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 9. 

350 Canaris, Handelsrecht, § 4, Rn. 7; Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Länderbericht 
Deutschland, S. 7. 

351 Zur Registerführung: Canaris, Handelsrecht, § 4, Rn. 15 ff.; hierzu auch Sujecki, Mahnverfah-
ren, Rn. 19 f. 

352 Vgl. hierzu ausführlich Canaris, Handelsrecht, § 4, Rn. 2. 
353 Schneider, Die Klage im Zivilprozess, Rn.. 174. 
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Allerdings hat das Handelsregister als Informationsquelle auch seine Probleme. 
Denn aufgrund einer dezentralen Registerführung bei den jeweiligen Amtsgerichten 
muss der Gläubiger zunächst das für den Schuldner zuständige Amtsgericht ermit-
teln.354 Mittlerweile besteht aber die Möglichkeit, über eine zentrale Internetadresse 
einen elektronischen Zugang zum Handelsregister zu erlangen.355 Neben den Aus-
künften aus dem Handelsregister können Informationen ebenso wie bei natürlichen 
Personen beim zuständigen Gewerbeamt erlangt werden. Schließlich bieten zahlrei-
che Privatunternehmen den Service, Informationen über den Schuldner zu erlangen, 
wobei im Falle juristischer Personen hierzu auch der Sitz gezählt wird.356 

3.2. Zulässigkeit des deutschen Mahnverfahrens 

Zur Durchführung des Mahnverfahrens müssen neben allgemeinen auch besonde-
re Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.357 Darüber hinaus darf ein Ausnahmetat-
bestand gem. § 688 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen. Gem. § 688 Abs. 1 ZPO muss der 
Anspruch des Antragstellers zunächst auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme 
gerichtet sein, die seit dem 1.1.2002 grundsätzlich nur in Euro beziffert werden 
muss.358 Hier kann der Antragssteller aber den in einer fremden Währung bezifferten 
Anspruch in Euro umrechnen und mit dem Mahnbescheid durchsetzen.359 Sofern die 
Geldforderung aber im Rahmen des Auslandsmahnverfahrens geltend gemacht wird, 
kann der Mahnbescheid gem. § 32 Satz 2 AVAG auch auf eine andere Währung be-
ziffert sein.360 Im streitigen Verfahren ist die Forderung dann ggf. wieder in Fremd-
währung umzurechnen.361 Die Höhe der Geldsumme muss bestimmt sein und darf 

 
354 So Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Länderbericht Deutschland, S. 7. 
355 Diese Adresse lautet http://www.handelsregister.de/. Auf dieser Internetseite sind auch zahlrei-

che Informationen zum elektronischen Handelsregister zu finden. Siehe auch Sujecki, Mahn-
verfahren, Rn. 22 ff. 

356 Vgl. hierzu Canaris, Handelsrecht, § 4, Rn. 5 f.; Heß, Europäische Vermögenstransparenz: Län-
derbericht Deutschland, S. 8. 

357 Vgl. Crevecoeur, NJW 1977, 1320, 1321; Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 3 ff.; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 3; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 30 f.; Ro-
senberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163, Rn. 7; siehe zu den allgemeinen Prozessvoraussetzun-
gen in der deutschen ZPO: Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 93, Rn. 6 ff. 

358 Zur Umstellung auf den Euro Rellermeyer, Rpfleger 1999, 45, 45 f.; Ritter, NJW 1999, 1213 ff.; 
Brödermann, MDR 1997, 1096, 1098. 

359 BGH, NJW 1988, 1964 f.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 4; Musie-
lak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 6; Ritter, NJW 1999, 1213, 1214; Siebelt/Häde, NJW 1992, 10, 16; 
Rellermeyer, Rpfleger 1999, 45, 46; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 32 m.w.N. 

360 Schmidt, NJW 1989, 65; Holch, MüKo ZPO, § 688, Rn. 4; Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 6; 
Ritter, NJW 1999, 1213, 1214; Einhaus, AnwBl. 2000, 557, 558. 

361 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 4. Dabei stellt sich allerdings das 
Problem des maßgeblichen Zeitpunkts der Rechtshängigkeit, der Verjährungsunterbrechung 
und der Verzinsung dar, hierzu Schmidt, NJW 1989, 65, 67 ff. 
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somit nicht dem Ermessen des Gerichts überlassen bleiben.362 Dagegen ist die Höhe 
des Anspruchs selbst unbegrenzt. Da der Antragsgegner im Mahnbescheid aufgefor-
dert wird, innerhalb der zweiwöchigen Frist seit dessen Zustellung die geltend ge-
machte Forderung zu begleichen, muss der Anspruch entweder fällig sein oder aber 
zumindest innerhalb der Widerspruchsfrist fällig werden,363 sodass auch aufschie-
bend bedingte Ansprüche nicht im Mahnverfahren durchgesetzt werden können. 

 
Als Ausschlusstatbestand gilt zunächst gem. § 688 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, dass die 

Durchführung des Mahnverfahrens in einem Verbraucherdarlehensvertrag gem. §§ 
491-504 BGB ausgeschlossen ist,364 in dem der nach §§ 492, 502 BGB anzugebende 
effektive oder anfängliche effektive Jahreszins den bei Vertragsschluss geltenden 
Basiszinssatz im Sinne des § 247 BGB zuzüglich 12% übersteigt.365 Mit der Einfüh-
rung dieses Ausschlusstatbestands bezweckte der Gesetzgeber, die Titulierung ver-
meintlicher Ansprüche mit Hilfe des Mahnverfahrens zu verhindern, die auf sitten-
widrigen Konsumentenratenkreditverträgen beruhten.366 Ferner darf gem. § 688 Abs. 
2 Nr. 2 ZPO die vom Antragsteller geltend gemachte Forderung nicht von einer 
noch nicht erbrachten Gegenleistung abhängig sein. Somit ist die Geltendmachung 
von Zug um Zug-Ansprüchen innerhalb des Mahnverfahrens ausgeschlossen, und 
zwar auch dann, wenn sich der Schuldner in Annahmeverzug befindet. Ausgenom-
men hiervon sind allerdings die Fälle, in denen der Schuldner vorleistungspflichtig 
ist.367 

 
Nach § 688 Abs. 2 Nr. 3 ZPO ist die Durchführung des Mahnverfahrens auch 

dann ausgeschlossen, wenn der Mahnbescheid dem Antragsgegner im Wege der öf-
fentlichen Bekanntmachung gem. §§ 185 ff. ZPO zugestellt werden müsste. Ein 
Schriftstück muss gem. § 185 ZPO öffentlich zugestellt werden, wenn der Aufent-
 
362 Holch, MüKo ZPO, § 688, Rn. 3; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 15. 
363 So bereits RGZ 90, 177, 178. Siehe auch: Holch, MüKo ZPO, § 688, Rn. 8; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 4; Lechner, Das gerichtliche Mahnver-
fahren, S. 24. 

364 Zum Anwendungsbereich des Verbraucherdarlehensvertrages Bülow/Artz, Verbraucherkredit-
recht, § 491 BGB, Rn. 35 ff. 

365 Eingeführt durch Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes über Verbraucherkredite zur Änderung der Zivil-
prozessordnung und anderer Gesetze vom 17.12.1990, BGBl. I 1990, S. 2847. Die Grenze von 
12% ist ein Kompromiss, der sich an der vom BGH gezogenen Sittenwidrigkeitsgrenze orien-
tiert, aber unterhalb dieser Grenze des BGH liegt, vgl. BT-Drs. 11/5462, S. 31. Kritisch hierzu 
Scholz, DB 1992, 127, 128. Mit dieser Grenzziehung wurde aber nicht beabsichtigt, ein Krite-
rium für das Vorliegen von Sittenwidrigkeit einzuführen. Vielmehr erfüllt sie lediglich den 
Zweck einer Verfahrenssperre, jenseits der eine richterliche Prüfung des geltend gemachten 
Anspruchs erforderlich ist, vgl. BT-Drs. 11/5462, S. 31. 

366 Vgl. BT-Drs. 11/5462, S. 31; siehe auch Bülow, NJW 1991, 129, 133; ders., Rpfleger 1996, 133; 
Markwardt, NJW 1991, 1220; Holch, NJW 1991, 3177, 3180; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 35. 

367 Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 7; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 22 f.; Creve-
coeur, NJW 1977, 1320, 1321; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 36; anders dagegen: Hüßtege, in: 
Thomas/Putzo, ZPO, § 688, Rn. 4. 
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haltsort unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist, eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist bzw. 
keinen Erfolg verspricht oder an eine Person zugestellt werden muss, die der deut-
schen Gerichtsbarkeit nicht unterliegt.368 Eine Auslandszustellung des Mahnbe-
scheids ist dagegen gem. § 688 Abs. 3 ZPO ausschließlich im Anwendungsbereich 
des AVAG möglich. Nach § 32 AVAG findet das Mahnverfahren daher nur statt, 
wenn die Zustellung des Mahnbescheids in einem anderen Vertrags- oder Mitglied-
staat im Sinne des § 2 AVAG erfolgen muss.369 Ob eine Zustellung in einen Ver-
tragsstaat tatsächlich erforderlich ist und darüber hinaus die Forderung in den sach-
lichen Anwendungsbereich des jeweiligen Anerkennungs- und Vollstreckungsver-
trages bzw. -verordnung fällt, muss durch das Gericht von Amts wegen ermittelt 
werden.370 

3.3. Zuständigkeitsregelung innerhalb des deutschen Mahnverfahren 

Das deutsche Mahnverfahren knüpft nicht an die allgemeinen Zuständigkeitsre-
geln, sondern enthält gem. § 689 Abs. 2 Satz 1 ZPO eine eigene ausschließliche Zu-
ständigkeitsregelung. Diese Regeln sind zwingend vorgeschrieben und gehen gem. § 
689 Abs. 2 Satz 3 ZPO auch jeder anderen ausschließlichen Zuständigkeitsregelung 
vor. Sie gelten allerdings nur für den Fall, dass es sich um einen reinen Inlandssach-
verhalt handelt. Hat nämlich entweder der Antragsteller oder der Antragsgegner sei-
nen allgemeinen Gerichtsstand nicht in der Bundesrepublik Deutschland, müssen die 
besonderen Regelungen des § 689 Abs. 2 Satz 2 ZPO bzw. § 703d ZPO beachtet 
werden. 

3.3.1. Sachliche Zuständigkeit 

Unabhängig von der Streitwertgrenze gem. § 23 Nr. 1 GVG liegt die sachliche 
Zuständigkeit für sämtliche im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgende Anträge 
gem. § 689 Abs. 1 Satz 1 ZPO beim Amtsgericht. Damit ist das Amtsgericht auch 
dann sachlich zuständig, wenn im anschließenden streitigen Verfahren ein Landge-

 
368 Vgl. zu der umstrittenen Frage der Feststellung der Notwendigkeit einer öffentlichen Zustellung 

nach Beantragung des Mahnbescheids Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 37 m.w.N. 
369 Zu diesen Staaten zählen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-

chenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowaki-
sche Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. 

370 Vgl. zum Anwendungsbereich des deutschen Auslandsmahnverfahrens: Sujecki, Mahnverfahren, 
Rn. 519 ff.; Wagner, RIW 1995, 89, 90; Hintzen/Riedel, Rpfleger 1997, 293, 294; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 10; Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 9. 
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richt zuständig wäre. In Ausnahmefällen kann aber auch das Landgericht für den Er-
lass eines Vollstreckungsbescheides zuständig sein. Dieses ist allerdings nur dann 
möglich, wenn nach Widerspruchseinlegung gem. § 694 Abs. 1 ZPO das Mahnver-
fahren bereits an das zuständige Landgericht abgegeben, verwiesen oder weiter ver-
wiesen wurde und der Widerspruch vom Antragsgegner gem. § 697 Abs. 4 ZPO zu-
rückgenommen wird.371 

3.3.2. Örtliche Zuständigkeit 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich ausschließlich aus § 689 Abs. 2 ZPO. Diese 
Zuständigkeitsregelung geht jeder anderen ausschließlichen Zuständigkeitsregelung 
vor. Zudem ist sie auch gem. § 40 Abs. 2 ZPO unabdingbar, sodass anderweitige 
Gerichtsstandsvereinbarungen unzulässig sind und gem. § 40 Abs. 2 Satz 2 ZPO 
auch nicht durch rügelose Einlassung begründet werden können.372 Gem. § 689 Abs. 
2 ZPO ist das Amtsgericht ausschließlich örtlich zuständig, in dessen Bezirk der An-
tragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung373 seinen allgemeinen Gerichtsstand 
gem. §§ 12 ff. ZPO hat.374 Bei juristischen Personen gilt dagegen gem. § 17 Abs. 1 
ZPO, dass der allgemeine Gerichtsstand grundsätzlich an ihrem Sitz liegt, wobei 
hier die Existenz von Zweigstellen oder aber sonstigen unselbständigen Niederlas-
sungen nach § 21 Abs. 1 ZPO nicht ausreichend ist.375 Bei mehreren Antragstellern 
kann für den Erlass eines Mahnbescheids zwischen den bestehenden allgemeinen 
Gerichtsständen gem. § 35 ZPO gewählt werden.376 Von der allgemeinen Zustän-
digkeitsregelung des § 689 Abs. 2 ZPO können allerdings die Bundesländer nach § 
689 Abs. 3 ZPO Ausnahmen in dem Sinne zulassen, dass sie durch Rechtsverord-
nungen die Durchführung des Mahnverfahrens entweder auf mehrere Amtsgerichte 
oder auch auf nur ein Amtsgericht konzentrieren, sodass dieses Amtsgericht oder 

 
371 Hierzu Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 6; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 38; 

Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S.48; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 168 ff. 
372 BGH, NJW 1985 320, 322; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 689, Rn. 8; Musie-

lak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2; Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 16. 
373 So auch Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 11; Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2; Sal-

ten/Riesenberg/Jurksche, MDR 1995, 448, 450. Anders Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 689, Rn. 9; Gundlach, Europäische Prozessrechts-
angleichung, S. 49, nach denen die Zustellung des Mahnbescheids als maßgeblicher Zeitpunkt 
des Vorliegens des allgemeinen Gerichtsstands in Deutschland angesehen wird. 

374 BGH, NJW 1998, 1322; Gildemeister, NJW 1993, 1569. 
375 Vgl. BGH, NJW 1998, 1322; Gildemeister, NJW 1993, 1569 f.; Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 

2; Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 12. Dieses führte vor allem bei ausländischen Gesellschaften 
mit Zweigniederlassungen in Deutschland zu Problemen, vgl. Lechner, Das gerichtliche 
Mahnverfahren, S. 41 f. 

376 BGH, NJW 1978, 321; Schäfer, NJW 1985, 296, 298 f.; Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2; 
Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 13; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 41 f.; Sal-
ten/Riesenberg/Jurksche, MDR 1995, 448, 449; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 42, m.w.N. 
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diese Amtsgerichte ausschließlich für die Durchführung des Mahnverfahrens inner-
halb eines Bundeslandes zuständig sind.377 Ferner besteht gem. § 689 Abs. 3 Satz 4 
ZPO auch die Möglichkeit, dass sogar mehrere Bundesländer die Zuständigkeit ei-
nes Gerichts länderübergreifend vereinbaren.378  

 
Somit ist innerhalb des deutschen Mahnverfahrens der allgemeine Gerichtsstand 

des Antragsgegners für die Bestimmung des zuständigen Mahngerichts bedeutungs-
los. Diese Systemwidrigkeit379 innerhalb der Zuständigkeitsregeln war erforderlich, 
um die maschinelle Bearbeitung des Mahnverfahrens besonders rationell auszuges-
talten. Damit sollte insbesondere der Datenträgeraustausch möglichst personalspa-
rend in die Praxis umgesetzt werden können. Denn der Datenträgeraustausch kann 
nur dann umfassend genutzt werden, wenn er auch eine möglichst hohe Anzahl von 
Anträgseingängen eines Gläubigers auf einem Datenträger bei einem Gericht ermög-
licht.380 Darüber hinaus wird durch die Konzentration der Mahngerichte auch die 
Bearbeitung hoher Verfahrenszahlen ermöglicht, sodass hierdurch eine möglichst 
weitgehende wirtschaftliche Ausnutzung der jeweils benötigten Datenverarbeitungs-
anlagen erreicht wird.381 Gleichzeitig werden hierdurch auch die Investitionskosten 
für die notwendige elektronische Infrastruktur auf einige wenige Gerichte be-
schränkt, sodass die Konzentration des Mahnverfahrens sich auch positiv auf die 
Staatskasse auswirkt. Während die elektronische Bearbeitung des Mahnverfahrens 
sicherlich einer der Hauptgründe für die Mahnverfahrenkonzentration war, so gilt 
sie nicht als alleiniger Grund. Denn auch bei konventioneller Bearbeitung des 
Mahnverfahrens führt die Mahnverfahrenkonzentration zu Vorteilen, durch die es 
letztendlich zu einer Optimierung der Bearbeitung des Mahnverfahrens kommt.382 
Dagegen wird der Antragsgegner durch dieses Zuständigkeitssystem nicht benach-
teiligt. Denn das Mahnverfahren wird ausschließlich schriftlich durchgeführt, sodass 
Vorteile aufgrund der Nähe zum Gericht nicht bestehen. Zudem ist das zentrale 
Mahngericht vielfach auch nicht am Wohnort des Antragstellers angesiedelt.383 

 

 
377 Von der Konzentrationsermächtigung haben die folgenden Bundesländer Gebrauch gemacht: 

Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 44. 

378 Diese Möglichkeit wurde bzw. wird bisher von sechs Bundesländern genutzt: Rheinland-Pfalz 
und das Saarland (AG Mayen), Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern (AG Hamburg) so-
wie Berlin und Brandenburg (AG Berlin Wedding), vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 44. Ab 
dem 1.5.2007 ist auch für die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein län-
derübergreifendes zentrales Mahngericht eingeführt worden (AG Aschersleben). 

379 Büchel, NJW 1979, 945; Zinke, NJW 1983, 1081; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 
42; Prütting, Auf dem Weg zu einer Europäischen Zivilprozessordnung, S. 467. 

380 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 43. 
381 Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 18. 
382 Vgl. hierzu BGH, NJW 1993, 2752 f.; kritisch Pfeiffer, IPRax 1994, 421, 424. 
383 Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 10; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 42. 
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Ausgenommen von dieser ausschließlichen Regelung der örtlichen Zuständigkeit 
sind lediglich die Fälle, in denen einer der beiden Verfahrensbeteiligten seinen all-
gemeinen Gerichtsstand nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat. Dabei muss 
zwischen Antragsteller und Antragsgegner unterschieden werden. Hat der An-
tragsteller nämlich keinen Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, ist für diesen Fall 
gem. § 689 Abs. 2 Satz 2 ZPO das AG Berlin-Schöneberg ausschließlich zuständig. 
Dieses gilt allerdings nur dann, wenn der Antragsgegner gleichzeitig aber seinen all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.384  

 
Hat dagegen der Antragsgegner keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundes-

republik Deutschland bestimmt sich das örtlich zuständige Gericht nach § 703d 
ZPO, soweit allerdings keine vorrangigen Regelungen, wie zum Beispiel die EuG-
VO, das EuGVÜ oder das LugÜ, anwendbar sind.385 Nach § 703d Abs. 2 ZPO ist in 
diesem Fall das Amtsgericht zuständig, das auch für das streitige Verfahren zustän-
dig wäre, wenn die Amtsgerichte im ersten Rechtszug sachlich unbeschränkt zu-
ständig wären.386 Nach § 703d Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 689 Abs. 3 ZPO besteht aber 
auch in diesen Fällen die Möglichkeit einer Verfahrenskonzentration auf ein oder 
mehrere Gerichte.387 

 
Im Gegensatz zum Inlandsmahnverfahren, wo Gerichtsstandsvereinbarungen 

gem. § 40 Abs. 2 ZPO unwirksam sind, besteht im Auslandsmahnverfahren die 
Möglichkeit, gem. § 703d Abs. 2 ZPO das zuständige Gericht mittels Gerichts-
standsvereinbarungen zu bestimmen.388 Eine solche Gerichtsstandsbestimmung kann 
zum Beispiel auf Art. 23 EuGVO basieren.389 Dann stellt sich aber die Frage der 
Vereinbarkeit einer Mahnverfahrenskonzentration auf ein oder mehrere Gerichte mit 
einer Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 23 EuGVO, mit der nicht nur die inter-
 
384 Vgl. hierzu BGH, NJW 1981, 2647; BGH, NJW 1995, 3317; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 689, Rn. 5; Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2; 
Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 14; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 60. 

385 Zu den Gerichtsstandsregelungen der EuGVO: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 322 ff. 
386 Vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703d, Rn. 3; Holch, MüKo ZPO, § 

703d, Rn. 8; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 65. 
387 Vgl. zur umstrittenen Frage, ob die Zuständigkeitskonzentration für das Inlandsmahnverfahren 

auch die Fälle des Auslandmahnverfahrens umfasst: BGH, NJW 1993, 2752 f.; Wagner, RIW 
1995, 89, 93; Hintzen/Riedel, Rpfleger 1997, 293, 296, die jeweils zu Unrecht von dieser wei-
ten Anwendungsbereich der Zuständigkeitskonzentration ausgehen. Zu Recht ablehnend: Pfeif-
fer, IPRax 1994, 421, 425; Holch, MüKo ZPO, § 703d, Rn. 12; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703d, Rn. 3; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 525 ff. 
Siehe auch Einhaus, AnwBl. 2000, 557, 559, der hier zwar von der Möglichkeit der Verfah-
renskonzentration im Auslandsmahnverfahren ausgeht, allerdings in einem weiteren Beitrag 
(EuZW 2005, 165, 166) diese Möglichkeit gerade verneint. 

388 Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2, § 703d, Rn. 2; Busl, IPRax 1986, 270, 272; Einhaus, AnwBl. 
2000, 557, 559; Wagner, RIW 1995, 89, 93. 

389 Zur Gerichtsstandsvereinbarung gem. Art. 23 EuGVO statt vieler Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
328 ff. m.w.N. 
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nationale, sondern auch die örtliche Zuständigkeit durch die Parteien festgelegt wer-
den kann. Überwiegend wird die Zulässigkeit einer solchen Abweichung nationaler 
Zuständigkeitsvorschriften von den Bestimmungen der EuGVO aber anerkannt. 
Denn die Zuständigkeitskonzentration diene der maschinellen Bearbeitung des 
Mahnverfahrens und somit der Gewährung einer rationellen Bearbeitung innerhalb 
des Mahnverfahrens, was letztendlich zu einer Sicherung des Justizanspruchs der 
Verfahrensbeteiligten führe.390 Dieses gilt auch im Verhältnis zu anderen Zuständig-
keitsvorschriften der EuGVO, die nicht nur die internationale, sondern auch die ört-
liche Zuständigkeit regeln.391 Bei mehreren Antragsgegnern, die teilweise einen in-
ländischen und teilweise einen ausländischen Gerichtsstand haben, muss die Zustän-
digkeit für beide Verfahrensbeteiligten gesondert festgestellt werden, sodass dann 
ein einheitliches Mahnverfahren nicht durchgeführt werden kann.392 

3.3.3. Funktionelle Zuständigkeit 

Zur Entlastung der Richterschaft wurde die Durchführung des Mahnverfahrens 
gem. § 3 Nr. 3a i.V.m. § 20 Nr. 1 RPflG in den Zuständigkeitsbereich des Rechts-
pflegers gelegt.393 Der Rechtspfleger ist ein Beamter des gehobenen Justizdienstes, 
der gem. § 9 RPflG sachlich unabhängig ist und nur an Gesetz und Recht gebunden 
ist. Gem. § 10 Satz 1 RPflG kann der Rechtspfleger ebenso wie der Richter ausge-
schlossen sowie auch wegen Befangenheit abgelehnt werden.394 Seit dem 1.8.2003 
sind die Landesregierungen gem. § 36b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RPflG ermächtigt, die 
funktionelle Zuständigkeit innerhalb des Mahnverfahrens ganz oder teilweise auf die 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle im Sinne des § 153 Abs. 3 GVG zu übertra-
gen.395 Mit dieser Neuregelung der Aufgabenverteilung sollte die Möglichkeit ge-
schaffen werden, sinnvolle Bearbeitungszusammenhänge und effizientere Arbeitsab-
läufe in den genannten Aufgabenbereichen zu schaffen. Darüber hinaus sollte hier-

 
390 BGH, NJW 1993, 2752 f.; Pfeiffer, IPRax 1994, 421, 422 f.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 

689, Rn. 11; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 703d, Rn. 2; Hintzen/Riedel, Rpfleger 1997, 
293, 296; Wagner, RIW 1995, 89, 94 f. 

391 Vgl. in diesem Zusammenhang zum umstrittenen Verhältnis zwischen § 689 Abs. 2 Satz 2 ZPO 
bzw. der Mahnverfahrenskonzentration gem. § 703d Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 689 Abs. 3 ZPO 
und Art. 5 EuGVO Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 529. 

392 BGH, NJW 1995, 3317; Hintzen/Riedel, Rpfleger 1997, 293, 296 f.; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703d, Rn. 1; Musielak/Voit, ZPO, § 703d, Rn. 2. 

393 Vgl. zur Entwicklung oben Punkt 2. 
394 Vgl. zur Stellung und Aufgaben des Rechtspflegers Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 26, 

Rn. 1 ff.; Lüke, Zivilprozessrecht, Rn. 75. 
395 Eingeführt durch das Gesetz vom 16.6.2002 zur Übertragung von Rechtspflegeraufgaben auf 

den Urkundenbeamten der Geschäftsstelle, BGBl. 2002, S. 1810; von dieser Möglichkeit ha-
ben alle Bundesländer Gebrauch gemacht, vgl. zur Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes 
Wiedemann, NJW 2002, 3448; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Grundz. § 688, 
Rn. 4; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163, Rn. 5. 
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mit auch die Attraktivität des mittleren Justizdienstes gesteigert werden.396 Der Ur-
kundsbeamte ist ein selbständiges und unabhängiges Rechtspflegeorgan und nicht 
nur ein Gehilfe des Richters.397 Die Vorschriften der ZPO über die Ausschließung (§ 
41) und Ablehnung (§ 42) von Richtern gelten gem. § 49 ZPO auch für Urkundsbe-
amte.398 

 
Innerhalb des Mahnverfahrens erstreckt sich die Zuständigkeit des Rechtspflegers 

bzw. des Urkundsbeamten auf den gesamten Verlauf des Mahnverfahrens. Somit 
trifft der Rechtspfleger bzw. der Urkundsbeamte sämtliche Anordnungen und Ent-
scheidungen, d.h. auch über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Mahn-
verfahren und über die Abgabe des Rechtsstreits an das zuständige Streitgericht.399 
Seine Zuständigkeit endet mit dem Beginn des Streitverfahrens. Das streitige Ver-
fahren beginnt gem. § 696 Abs. 1 Satz 4 ZPO mit dem Eingang der Akten des 
Mahnverfahrens beim Prozessgericht und bleibt allein dem Richter vorbehalten. 

 
Die Übertragung der Rechtspflegeraufgaben auf die Urkundsbeamten wird aber 

teilweise aufgrund der geringeren Rechtskenntnisse des Urkundsbeamten eher kri-
tisch beurteilt. Denn auch im elektronischen Mahnverfahren ist der Rechtspfleger 
bzw. der Urkundsbeamte „Herr des Verfahrens“,400 sodass in jedem Mahn- und 
Vollstreckungsbescheid der Name des zuständigen Rechtspflegers bzw. Urkundsbe-
amten angegeben werden muss. Ein tatsächliches Tätigwerden des Rechtspflegers 
bzw. des Urkundsbeamten ist zudem in den Fällen erforderlich, die nicht elektro-
nisch bearbeitet werden können. Das sind vor allem die Fälle des Auslandsmahnver-
fahrens sowie diejenigen Fälle, deren Bearbeitung im automatischen Mahnverfahren 
Probleme verursacht. Darüber hinaus hat der Rechtspfleger bzw. der Urkundsbeamte 
die Möglichkeit, sich in jedem Verfahrensabschnitt einen Ausdruck der Mahnakte 
vorlegen zu lassen.401 Gerade im Hinblick auf diese „Nicht-EDV-Fälle“ wurde eine 
Übertragung der Rechtspflegertätigkeiten auf die Urkundsbeamten als misstrauisch 
betrachtet.402 

 
396 Vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Rechtspflegeraufgaben auf 

den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, BT-Drs. 14/6457, S. 6 f.; kritisch Wiedemann, NJW 
2002, 3448 f.; Harm, RpflBl. 2002, 3 f. 

397 Vgl. bereits RG, RGZ 110, 311, 315. 
398 Zur Stellung und den Aufgaben des Urkundsbeamten Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 26, 

Rn. 7 ff.; Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 7 f.; Lücke, Zivilprozessrecht, Rn. 74. 
399 Musielak/Voit, ZPO, § 689, Rn. 2; Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 7. 
400 Keller, NJW 1981, 1184, 1185; Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 8. 
401 Zum Aufgabenumfang des Rechtspflegers bzw. des Urkundenbeamten im Mahnverfahren: 

Holch, MüKo ZPO, § 689, Rn. 7 ff.  
402 Wiedemann, NJW 2002, 3448, 3449; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 49. 
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3.4. Eröffnung des Mahnverfahrens 

Das Mahnverfahren ist ein ausschließlich schriftliches Verfahren ohne mündliche 
Verhandlung, das durch den Antragsteller mittels eines Antrags auf Erlass eines 
Mahnbescheids eröffnet wird. Zur Verfahrenseröffnung, die sowohl auf konventio-
nellem als auch auf elektronischem Weg erfolgen kann,403 wurden besondere Vor-
drucke erlassen, deren Verwendung zwingend vorgeschrieben ist. 

3.4.1. Antrag auf Erlass des Mahnbescheids 

Das Mahnverfahren beginnt mit dem Einreichen des Antrags auf Erlass eines 
Mahnbescheids gem. § 690 ZPO beim zuständigen Mahngericht. Hierzu wurden 
gem. § 703c Abs. 1 ZPO besondere Vordrucke eingeführt, deren Verwendung zwin-
gend notwendig ist. Diese Vordrucke sind in einer Form aufgebaut, dass sie den In-
haltserfordernissen des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheides gem. § 690 Abs. 1 
ZPO entsprechen. 

3.4.1.1. Form des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids 

Um eine automatisierte sowie rationelle Bearbeitung des Mahnverfahrens zu er-
möglichen, wurde in § 703c Abs. 1 ZPO die gesetzliche Grundlage geschaffen, um 
mittels einer Rechtsverordnung einheitliche Vordrucke innerhalb des Mahnverfah-
rens einzuführen.404 Soweit diese Antragsvordrucke eingeführt worden sind,405 be-
steht für den Antragssteller gem. § 703c Abs. 2 ZPO ein Benutzungszwang.406 Da-
mit soll gewährleistet werden, dass das Mahnverfahren schnell und unkompliziert 
durchgeführt werden kann. Zudem soll der Vordruckszwang auch vor Manipulatio-
nen schützen, sodass die innerhalb des Mahnverfahrens eingeführten Schutzmecha-

 
403 Die Darstellung der elektronischen Antragstellung erfolgt anschließend unter Punkt 4.3. 
404 Vgl. zu den bisher erlassenen Vordrucken: Justizministerium Baden-Württemberg, Die maschi-

nelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S. 6; Sujecki, Mahnverfahren, Rn 78 f. 
405 Dagegen wurden für das Auslandsmahnverfahren sowie das Mahnverfahren gegen Mitglieder 

der NATO-Truppen nicht von der Ermächtigungsgrundlage gem. § 703c Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 
4 ZPO Gebrauch gemacht. Diese Anträge müssen somit zwar nicht in einem bestimmten For-
mular beim zuständigen Gericht eingereicht werden. Allerdings wird hier überwiegend auch 
eine Verwendung der Formulare für das Inlandsmahnverfahren angeraten, vgl. Sujecki, Mahn-
verfahren, Rn. 531; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703c, Rn. 3; Holch, 
MüKo ZPO, § 703c, Rn. 10. 

406 LG Darmstadt, NJW 1986, 1945; AG Hamburg, NJW 1997, 874; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703c, Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 
703c, Rn. 1. 
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nismen nicht zum Nachteil des Antragsgegners umgangen werden können.407 Durch 
den Vordruckszwang besteht aber auch keine Möglichkeit, durch die Antragsteller 
selbst formatierte oder aber auch selbst erstellte Vordrucke zu verwenden.408 Dar-
über hinaus darf der Mahnantrag aufgrund der mangelnden Farbigkeit der Vordru-
cke auch nicht als Fotokopien, Telegramm oder Fax eingereicht werden.409 Aller-
dings kann der Antragsteller die Formulare zur Beantragung des Mahnbescheids 
computergestützt bedrucken lassen.410 Ein Nichtbefolgen des Vordruckszwangs 
führt gem. § 691 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 703c Abs. 2 ZPO zur Zurückweisung 
des Antrags.411 Nach § 691 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist dem Antragsteller vor Zurückwei-
sung des Antrags zu hören, sodass er Gelegenheit erhält, die Formmängel zu behe-
ben.412 Eine Ausnahme gilt allerdings im sog. Barcode-Mahnverfahren. Bei dieser 
Form der Antragstellung werden die Mahnanträge auf weißem Papier in Barcode-
Format ausgedruckt und anschließend beim zuständigen Mahngericht eingereicht. 
Dort werden sie durch Hochleistungsscanner in das gerichtsinterne Computersystem 
eingeführt.413 

3.4.1.2. Inhalt des Antrags auf Erlass des Mahnbescheids 

Die inhaltlichen Anforderungen an den Mahnantrag sind in § 690 ZPO enthalten. 
Sie werden überwiegend durch das Ausfüllen der Formulare im Sinne des § 703c 
Abs. 1 ZPO erfüllt. Zunächst erfordert § 690 Abs. 1 Nr. 1 ZPO die Bezeichnung der 
Parteien sowie ggf. ihrer Vertreter. Diese Bezeichnung muss möglichst eindeutig 
vorgenommen werden, sodass eine Verwechslung der Identität ausgeschlossen 

 
407 Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 54; Musielak/Voit, ZPO, § 703c, Rn. 1; Holch, Mü-

Ko ZPO, § 703c, Rn. 3; ders., NJW 1991, 3177, 3181 ff. 
408 Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 39; Lechner, Das ge-

richtliche Mahnverfahren, S. 66. 
409 Vgl. LG Stuttgart, CR 1989, 290; LG Hagen, NJW 1992, 2036; LG Berlin, CR 1992, 554; Sal-

ten, MDR 1995, 668; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 703c, Rn. 7; Maniak, Die Verjäh-
rungsunterbrechung, S. 55; Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 39, § 703c, Rn. 13; Ebnet, NJW 
1992, 2985, 2989. 

410 Hierzu Gureck, MDR 1998, 1457 ff.; Holch, MüKo ZPO, § 703c, Rn. 14; Maniak, Die Verjäh-
rungsunterbrechung, S. 53; siehe aber auch noch AG Halle-Saalkreis, NJW 1996, 3423, wo ein 
mit Laserdruckern erstellter Mahnantrag als unzulässig zurückgewiesen wurde. 

411 AG Halle-Saalkreis, NJW 1996, 3423; AG Hamburg, NJW 1997, 874; AG Hünfeld, NJW-RR, 
1997, 829. 

412 BGH, MDR 1999, 1460; Salten, MDR, 1995, 668; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 
7; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691, Rn. 3, § 703c, Rn. 4; Musielak/Voit, 
ZPO, § 703c, Rn. 2; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 29; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 
703c, Rn. 7; a.A. Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 67, nach dem ein falsches oder 
überhaupt nicht verwendetes Formular zur unverzüglichen Zurückweisung führen sollte. 

413 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 247. 
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wird.414 Ferner sind im Antrag gem. § 690 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 5 ZPO sowohl das 
Mahngericht als auch das Streitgericht zu bezeichnen.415 Bei mehreren für das strei-
tige Verfahren zuständigen Gerichten, hat der Antragsteller ein Wahlrecht gem. § 35 
ZPO, dass er mittels der Angabe im Mahnantrag ausübt.416 Eine nachträgliche Kor-
rektur ist nur durch eine übereinstimmende Erklärung beider Parteien möglich.417 
Weiterhin ist gem. § 690 Abs. 1 Nr. 3 ZPO die „Bezeichnung des Anspruchs unter 
bestimmter Angabe der verlangten Leistung“ im Antrag auf Erlass eines Mahnbe-
scheids aufzunehmen. Dabei ist aufgrund der mangelnden Schlüssigkeitsprüfung der 
Anspruch nicht mehr zu substanziieren, sondern vielmehr zu individualisieren. Die 
konkreten Angaben zur Individualisierung des Anspruchs sind dabei von dem zwi-
schen den Parteien bestehenden Rechtsverhältnis und der Art des Anspruchs abhän-
gig.418 

 
Besonderheiten bestehen bei Ansprüchen aus Verbraucherkrediten, die in den 

Anwendungsbereich der §§ 492 bis 502 BGB fallen. Hier hat der Antragsteller zu-
sätzlich das Datum des Vertragsschlusses und den effektiven oder anfänglichen Jah-
reszins anzugeben.419 Diese Angaben dienen dann der Überprüfung der Zulässigkeit 
des Mahnverfahrens gem. § 688 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Dabei ist die Angabe der An-
wendbarkeit der §§ 492-502 BGB vom Rechtspfleger ohne inhaltliche Prüfung zu 
übernehmen und nur bei offensichtlicher Unrichtigkeit bzw. auch Sittenwidrigkeit 

 
414 OLG Koblenz, MDR 1980, 149; siehe zu den einzelnen Anforderungen: Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 690, Rn. 4; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, 
Rn. 3; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 690, Rn. 7; Musielak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 3 f; 
Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 3 ff.; Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 52 
f.; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 42 ff., die eine 
anschauliche Darstellung geben, wie die Formulare hier auszufüllen sind. Siehe hierzu auch 
Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 60 ff. m.w.N.  

415 Vgl. zur Einführung der Pflicht zur Bezeichnung des Streitgerichts Maniak, Die Verjährungsun-
terbrechung, S. 126 f.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 59 m.w.N. 

416 BGH, NJW 2002, 3634, 3635; NJW 1997, 1154; NJW 1993, 1273; BayObLG, MDR 1999, 
1461; Wax, NJW 1994, 2331, 2332. 

417 Musielak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 9; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 690, Rn. 
11; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 8; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 
127. 

418 Vgl. zu den Anforderungen an die Individualisierung des Anspruchs im Mahnantrag und der 
Verjährungsunterbrechung des Anspruchs ausführlich: Maniak, Die Verjährungsunterbre-
chung, S. 4, 84 ff.; Vollkommer, Verjährungsunterbrechung und „Bezeichnung“ des Anspruchs 
im Mahnbescheid, S. 866; Salten, MDR 1998, 1144, 1145 ff.; Schneider, MDR 1998, 1333, 
1334; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 60 ff. 

419 Vgl. hierzu Scholz, DB 1992, 127 f.; Bülow/Artz, Verbraucherkreditrecht, Verbraucherkredit-
Mahnverfahren, Rn. 26 ff.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 66. 
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zu beanstanden.420 Der Antragssteller ist gem. § 690 Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 ZPO 
auch verpflichtet, alle Nebenforderungen gesondert und einzeln zu bezeichnen. Bei 
der Bezeichnung der Nebenforderungen im Antrag gelten die gleichen Anforderun-
gen an die Individualisierung der Anspruchsbezeichnung wie bei der Bezeichnung 
der Hauptforderung.421 Eine Besonderheit besteht allerdings bei der Angabe von 
Zinsen, die neben der Hauptforderung geltend gemacht werden.422 Denn diese müs-
sen nicht beziffert werden, sondern es genügt hier vielmehr die Angabe von Laufzeit 
und Zinssatz.423 Zudem muss das Gericht dem Mahnantrag auch entnehmen können, 
aus welchem Betrag die Zinsen gefordert werden. Diese Angaben ermöglichen so-
mit eine eingeschränkte Schlüssigkeitsprüfung, mit der das Mahngericht feststellen 
kann, ob die geltend gemachte Nebenforderung geeignet ist, die verlangte Zahlung 
zu rechtfertigen, sodass letztendlich offensichtlich unsinnige, unklagbare oder 
rechtsmissbräuchliche Anspruche hierdurch beanstandet werden können.424 

 
Da die Durchführung des Mahnverfahrens gem. § 688 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ausge-

schlossen ist, wenn die geltend gemachte Forderung noch von einer nicht erfolgten 
Gegenleistung abhängig ist, ist gem. § 690 Abs. 1 Nr. 4 ZPO weiterhin erforderlich, 
dass im Antrag die Erklärung des Antragstellers enthalten ist, dass entweder der An-
spruch nicht von einer Gegenleistung abhängig ist, oder aber dass die Gegenleistung 
bereits erbracht wurde. Hierfür ist die bloße Behauptung des Antragstellers ausrei-
chend, die er mittels Ankreuzen im Antrag unter Beachtung des Wahrheitsgebots 
gem. § 138 Abs. 1 ZPO abgibt.425 Diese Erklärung wird allerdings vom Gericht 
nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft.426 

 
420 Vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691, Rn. 7; Schlosser, in: Stein/Jonas, 

ZPO, § 690, Rn. 6; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 2; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 690, 
Rn. 12; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 19; ders., NJW 1991, 3177, 3180; Markwardt, NJW 
1991, 1220; Scholz, DB 1992, 127; Rudolph, MDR 1996, 1, 3; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
66; anders Bülow, NJW 1991, 129, 133; ders., Rpfleger 1996, 133, 135. 

421 Vgl. Musielak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 7; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 124; Schlos-
ser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 5; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 67 f. 

422 Zinsforderungen können aber auch als Hauptforderung geltend gemacht werden, vgl. Sujecki, 
Mahnverfahren, Rn. 69. 

423 Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 16; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 5; Maniak, Die 
Verjährungsunterbrechung, S. 124; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangs-
vollstreckung, S. 53 f. 

424 BGH, BGHZ 101, 388; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691, Rn. 7; Holch, 
MüKo ZPO, § 691, Rn. 19; ders., NJW 1991, 3177, 3180 f.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 
691, Rn. 6. 

425 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 8; Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 19; 
Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 690, Rn. 13; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 7; 
Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 128. 

426 Vgl. Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 128; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 688, 
Rn. 7 f.; Holch, MüKo ZPO, § 688, Rn. 12; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 70. Die Abgabe einer 
unrichtigen Erklärung kann als (versuchter) Prozessbetrug gewertet werden, vgl. Musie-
lak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 8. 
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Neben diesen zur Durchführung des Mahnverfahrens erforderlichen „Muß“-

Angaben kann der Mahnantrag auch noch weitere Angaben, insbesondere zusätzli-
che Anträge enthalten, wie zum Beispiel den Antrag auf die Durchführung des strei-
tigen Verfahrens gem. § 696 Abs. 1 Satz 1 und 2 ZPO, den Antrag auf Abgabe des 
Rechtsstreits an ein anderes als das gem. § 690 Abs. 1 Nr. 5 ZPO bezeichnete Ge-
richt, wie in § 696 Abs. 1 Satz 1, letzter Halbsatz ZPO vorgesehen, den Antrag auf 
Abgabe des Rechtsstreits an die Kammer für Handelssachen gem. § 96 GVG, einen 
Antrag auf Festsetzung der dem Antragsteller entstandenen Verfahrenskosten gem. § 
692 Abs. 1 Nr. 3 ZPO und schließlich auch noch einen Antrag auf Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe enthalten.427 

 
Am Ende des Mahnantragsvordrucks ist dieser gem. § 690 Abs. 2 ZPO entweder 

durch den Antragsteller selbst oder seinen gesetzlichen Vertreter bzw. Prozessbe-
vollmächtigten handschriftlich zu unterschreiben.428 Ein Abdruck eines Faksimile-
stempels oder eine eingedruckte Unterschrift ist nicht ausreichend.429 Ebenfalls ist 
eine handschriftlich vorgenommene Namensabkürzung (sog. Paraphe) nicht zuläs-
sig.430 Das Mahngericht wird aber hier nicht prüfen, ob der Antrag auch tatsächlich 
durch die zur Antragstellung berechtigte Person unterschrieben wurde. Die gerichtli-
che Prüfung umfasst hier ausschließlich die Frage, ob der Antrag überhaupt unter-
schrieben worden ist.431 Von dem Erfordernis einer handschriftlichen Unterzeich-
nung des Mahnantrags wird aber im Falle der elektronischen Bearbeitung gem. § 
690 Abs. 3 ZPO abgesehen. In diesem Fall ist allerdings erforderlich, dass entweder 
eine handschriftliche Unterzeichnung eines der Diskette bzw. Magnetband beigefüg-
ten Begleitzettels oder eine qualifizierten elektronischen Signatur vorgenommen 
wurde.432 

 
427 Vgl. ausführlich zu diesen Anträgen Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 72 f. 
428 Dieses Erfordernis ergibt sich aus der Funktion des Mahnbescheidsantrags als verfahrenseinlei-

tender und somit bestimmender Schriftsatz sowie dem Gebot der Rechtssicherheit, vgl. Holch, 
MüKo ZPO, § 690, Rn. 32; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 56; Schlosser, in: 
Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 1. 

429 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 690, Rn. 17; Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 
32; Musielak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 11; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 71. 

430 BGH, NJW 1994, 53; BGH, NJW 1997, 3380; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 
690, Rn. 17, § 129, Rn. 31 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 129, Rn. 8. 

431 Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 71. 
432 Eine Unterzeichnung des Begleitzettels erfolgt im Datenträgeraustausch-Mahnverfahren. Dage-

gen ist eine qualifizierte elektronische Signatur im Online-Mahnverfahren erforderlich, vgl. 
Justizministerium Baden-Württemberg, Die maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S. 
60; Musielak/Voit, ZPO, § 690, Rn. 12; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 19; Hess, 
CR 1991, 245, 248; Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 36; Maniak, Die Verjährungsunterbre-
chung, S. 57 ff. 
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3.4.2. Einreichung des Mahnantrags beim zuständigen Mahngericht 

Innerhalb des deutschen Mahnverfahrens soll grundsätzlich eine möglichst weit-
gehende Zugänglichkeit sichergestellt werden.433 Aus diesem Grund kann der 
Mahnantrag nicht nur auf konventionellem Wege, sondern auch auf elektronischem 
Wege beim zuständigen Mahngericht eingereicht werden.434 Schließlich besteht 
gem. §§ 129a, 702 Abs. 1 ZPO auch noch die Möglichkeit, den Mahnantrag vor dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zur Protokoll abzugeben, wobei hier dem An-
tragsteller eine Hilfestellung bei der Anfertigung des Mahnantrags gegeben wird.435 
Zur Entgegennahme solcher Anträge ist der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle ei-
nes jeden Amtsgerichts zuständig. Ist allerdings der Mahnantrag vor dem Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle eines anderen Amtsgerichts als des zuständigen Mahn-
gerichts abgegeben worden, tritt die Wirkung des Mahnantrags erst gem. § 129 Abs. 
2 Satz 2 ZPO mit dem Eingang des Mahnantrags beim zuständigen Mahngericht 
ein.436  

 
Dieser umfangreiche Zugang zum Mahnverfahren wird allerdings ab dem 

1.12.2008 nicht mehr für Rechtsanwälte gelten. Denn mit dem 2. Justizmodernisie-
rungsgesetz437 wurde ein neuer § 690 Abs. 3 ZPO eingeführt. Gem. Satz 2 des § 690 
Abs. 3 ZPO werden Rechtsanwälte nunmehr verpflichtet, den Antrag auf Erlass ei-
nes Mahnbescheids ausschließlich in maschinell lesbaren Form zu stellen. Diese 
Pflicht gilt sowohl für die Fälle, in denen der Anwalt für einen Mandanten einen 
Mahnantrag stellt, als auch für diejenigen, in denen der Anwalt in eigenen Angele-
genheiten einen Mahnantrag einreicht.438 Letztendlich soll mit dieser neuen Vor-
schrift der elektronische Rechtsverkehr gefördert werden.439 Allerdings sind die 
Anwälte gem. § 690 Abs. 3 ZPO nicht zwingend verpflichtet die Mahnanträge über 

 
433 Siehe auch zu der Möglichkeit der Rücknahme des Mahnantrags und den damit zusammenhän-

genden Rechtsfolgen Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 80 ff. m.w.N. 
434 Vgl. zu den Anforderungen bei der elektronischen Einreichung: Justizministerium Baden-

Württemberg, Die maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S. 86; Sujecki, Mahnverfah-
ren, Rn. 76. Vgl. zum elektronischen Mahnverfahren unten Punkt 4. 

435 Diese Möglichkeit zur Abgabe von Erklärungen vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
eines Amtsgerichts ist gem. § 702 Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht nur auf die Mahnanträge be-
schränkt, sondern bei sämtlichen Erklärungen und Anträgen des Antragstellers und Antrags-
gegners innerhalb des Mahnverfahrens zulässig, vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 76 f.; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 702, Rn. 3; Musielak/Voit, ZPO, § 702, Rn. 
2. 

436 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 702, Rn. 3; Musielak/Voit, ZPO, § 702, Rn. 2. 
437 Das Zweite Gesetz zur Modernisierung der Justiz vom 30.12.2006, BGBl. I, 3416. Dieses Ge-

setz ist am 31.12.2006 in Kraft getreten, vgl. hierzu Von Preuschen, NJW 2007, 321 ff.; Hu-
ber, JuS 2007, 236 ff. m.w.N. 

438 Kritisch hierzu von Preuschen, NJW 2007, 321, 323; Redeker, AnwBl. 2006, 448. 
439 Vgl. hierzu von Preuschen, NJW 2007, 321, 323. 
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das Internet, d.h. im ProfiMahn-Format440 oder in Form eines Online-Mahnantrag,441 
beim zuständigen Mahngericht einzureichen. Mit der Verpflichtung der Einreichung 
der Anträge in „maschinell lesbaren Form“ wird auch eine Einreichung der Mahnan-
träge auf Datenträgern442 sowie auch im Barcode-Format443 ermöglicht.444 Im Er-
gebnis muss abgewartet werden, ob diese Verpflichtung der Anwälte in der gericht-
lichen Praxis zu den gewünschten Ergebnissen und tatsächlich zu einer Reduzierung 
der Antragseinreichung im Belegverfahren führen wird.445 Trotz dieser Einschrän-
kung wird die Verpflichtung der Anwälte zur Einreichung der Anträge in „maschi-
nell lesbaren Form“ kritisiert. Danach liege die zurückhaltende Nutzung der elektro-
nischen Antragstellung im Mahnverfahren durch die Anwaltschaft nicht in der Ab-
neigung der Anwaltschaft, sondern vielmehr in der mangelnden Ausstattung der Ge-
richte mit einer elektronischen Infrastruktur.446 Hier bleibt allerdings unberücksich-
tigt, dass eine elektronische Antragstellung im Mahnverfahren lediglich in den zent-
ralen Mahngerichten möglich ist. Diese Gerichte sind mit ausreichender elektroni-
scher Infrastruktur ausgestattet, sodass es nur an den Antragstellern und deren Ver-
tretern liegt, um eine elektronische Antragstellung vorzunehmen. 

 
Die Einreichung des Mahnantrags beim zuständigen Gericht führt zunächst nur 

zur Anhängigkeit der Rechtssache.447 Der Zeitpunkt für den Eintritt der Rechtshän-
gigkeit ist dagegen von demjenigen für den Eintritt der Anhängigkeit zu unterschei-
den und bestimmt sich ausschließlich nach den §§ 696 Abs. 3, 700 Abs. 2 ZPO.448 
Danach ist die Rechtssache mit der Zustellung des Mahnbescheids rechtshängig. Mit 
der Fiktion des § 167 ZPO erfolgt allerdings eine Rückbeziehung der Rechtshängig-
keit auf den Zeitpunkt der Antragseinreichung, wenn durch die Zustellung eine 
Frist449 gewahrt bzw. eine Verjährung gehemmt werden muss. Die Wirkung einer 
Fristwahrung bzw. einer Verjährungshemmung tritt dann gem. § 167 ZPO bereits 
mit dem Eingang des Antrags ein, wenn die Zustellung „demnächst“ erfolgt. Eine 

 
440 Vgl. hierzu unten Punkt 4.3.2. 
441 Vgl. hierzu unten Punkt 4.3.3. 
442 Vgl. hierzu unten Punkt 4.3.1. 
443 Vgl. hierzu unten Punkt 4.3.3. 
444 Vgl. von Preuschen, NJW 2007, 321, 323. 
445 Kritisch hierzu von Preuschen, NJW 2007, 321, 323; Redeker, AnwBl. 2006, 448. 
446 So von Preuschen, NJW 2007, 321, 323. 
447 OLG München, MDR 1995, 1072; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 693, Rn. 5; 

Nierwetberg, NJW 1993, 3247; a.A. OLG Frankfurt, NJW 1993, 2448, 2449, wonach die An-
hängigkeit innerhalb des Mahnverfahren erst mit der Zustellung des Mahnbescheids eintritt. 

448 BGH, BGHZ 103, 27; NJW 1979, 1709; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 261, 
Rn. 8; § 693, Rn. 5, § 696, Rn. 13. 

449 Dieses gilt allerdings nur für solche Fristen, die ausschließlich durch gerichtliche Geltendma-
chung gewahrt werden können, da der Antragsteller nur bei solchen Fristen auf die Inan-
spruchnahme des Gerichts angewiesen ist und somit das Risiko einer Verzögerung nicht aus-
schließen kann, vgl. BGH, NJW 1982, 172; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 693, Rn. 7; Mu-
sielak/Voit, ZPO, § 693, Rn. 4. 
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Antragstellung beim örtlich unzuständigen Gericht ist somit ausreichend, wenn die-
ses das Verfahren gem. § 129a Abs. 2 Satz 1 ZPO an das zuständige Gericht abgibt, 
und das zuständige Gericht den Mahnbescheid „demnächst“ an den Antragsgegner 
zustellt.450 Zusätzlich hierzu muss aber auch der Antragsteller nur geringes Ver-
schulden an der Einreichung des Antrags beim unzuständigen Gericht treffen.451 

3.5. Verlauf des deutschen Mahnverfahrens nach Einreichung der Mahnantrags 

Das deutsche Mahnverfahren zeichnet sich durch seine zweistufige Ausgestaltung 
aus. Das bedeutet, dass der Antragsgegner zunächst durch das Gericht mit dem 
Mahnbescheid aufgefordert wird, die gegen ihn geltend gemachte Geldforderung 
innerhalb einer zweiwöchigen Frist zu begleichen oder sich hiergegen zu verteidi-
gen. Erst wenn der Antragsgegner dieser Aufforderung nicht nachkommt, kann der 
Antragsteller den Vollstreckungsbescheid beantragen und somit einen gerichtlichen 
Vollstreckungstitel erwirken. 

3.5.1. Überprüfung des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids 

Nach dem Einreichen des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids erfolgt dessen 
Überprüfung durch das Mahngericht. In der gerichtlichen Praxis wird die Prüfung 
der Mahnanträge grundsätzlich durch das gerichtsinterne Computersystem vorge-
nommen.452 Das bedeutet allerdings nicht, dass der Rechtspfleger bzw. der Ur-
kundsbeamte der Geschäftssteller keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten auf die ge-
richtliche Prüfung der Mahnanträge hat. Vielmehr kann das Entscheidungsorgan je-
derzeit in das automatische Prüfungsverfahren eingreifen und sich einen Auszug des 
Antrags vorlegen lassen.453 Allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die 
Prüfung der Mahnanträge nicht mehr die Schlüssigkeit des geltend gemacht An-
spruchs umfasst, sondern lediglich auf die Förmlichkeit der Mahnanträge begrenzt 
ist, wobei hier vor allem die formellen Anforderungen zur Durchführung des Mahn-

 
450 Vgl. zur Bedeutung des Begriffs „demnächst“: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 78 f. m.w.N. 
451 BGH, BGHZ 86, 313, 323; NJW 1990, 1368; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 

693, Rn. 5; Maniak, Die Verjährungsunterbrechung, S. 139 ff., 145 ff.; a.A. KG, NJW 1983, 
2709, 2710. 

452 Das Prüfungsprogramm umfasst insgesamt 2500 verschiedene Prüfungspunkte, vgl. hierzu auch 
Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 85, 228 f.; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 20; Keller, NJW 1981, 
1184, 1186 f.; Heß, CR 1991, 245, 246; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 143 ff. 

453 Gößler, NJW-CoR 1989, 24, 25 f.; Keller, NJW 1981, 1184, 1185; Bamberg, Die mißbräuchli-
che Titulierung, S. 91 ff., die die Möglichkeit der Rechtspfleger (bzw. jetzt der Urkundsbeam-
ten) schildert, mittels eines einprogrammierten Parameters, d.h. der Eingabe bestimmter Prü-
fungskonstanten, sich beim Vorliegen bestimmter Antragsdaten, diese Mahnanträge auszudru-
cken und vorlegen zu lassen, sodass sie dann manuell bearbeitet werden können. 
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verfahrens sowie die hinreichende Bestimmbarkeit des Anspruchs überprüft wer-
den.454 Die Prüfung der Mahnanträge erfolgt von Amts wegen,455 basiert aber auf 
den durch den Antragsteller im Mahnantrag gemachten Angaben, die durch das Ge-
richt nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden.456 Allerdings besteht auch für 
die im Mahnantrag durch den Antragsteller gemachten Angaben die allgemeine 
Wahrheitspflicht gem. § 138 Abs. 1 ZPO.457 Zudem können bewusst wahrheitswid-
rig gemachte Angaben einen Prozessbetrug gem. § 263 StGB darstellen,458 sodass 
hier dem Antragsteller auch noch strafrechtliche Sanktionen drohen.459 

 
Für den Erlass eines Mahnbescheids müssen neben den allgemeinen Prozessvor-

aussetzungen auch die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen gem. §§ 688 bis 
690, 703c ZPO vorliegen.460 Darüber hinaus überprüft das Mahngericht nur, ob der 
Anspruch hinreichend bestimmt bezeichnet ist, und ob er überhaupt gerichtlich 
durchgesetzt werden kann.461 Damit können offensichtlich unbegründete Forderun-
gen herausgefiltert werden, sodass es nicht zu einer rechtsmissbräuchlichen Titulie-
rung innerhalb des Mahnverfahrens kommen kann.462 Eine Besonderheit besteht al-
lerdings bei Ansprüchen aus einem Vertrag gem. §§ 491-504 BGB. Bei Verbrau-
cherkrediten wird nämlich anhand der im Mahnantrag gemachten Angaben die Zu-
lässigkeit des Mahnverfahrens gem. § 688 Abs. 2 Nr. 1 ZPO durch das Mahngericht 
geprüft. Diese Prüfung beinhaltet allerdings nicht die Frage, ob auch tatsächlich ein 
Vertrag im Sinne der §§ 491-504 BGB vorliegt, es sei denn, dass der Rechtspfleger 

 
454 Daher kritisiert Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 144 f., dass im derzeit geltenden 

Mahnverfahren der Rechtspfleger bzw. der Urkundenbeamte seine „Verfahrensherrschaft“ 
nicht mehr ausreichend ausüben kann. Vielmehr wird die Verfahrensherrschaft des Rechtspfle-
gers bzw. des Urkundenbeamten regelmäßig durch den Einsatz des gerichtsinternen Compu-
terprogramms ausgeübt. 

455 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
§ 691, Rn. 3; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 2. 

456 Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 690, Rn. 2; Lechner, Das 
gerichtliche Mahnverfahren, S. 121. 

457 Zur Wahrheitspflicht gem. § 138 Abs. 1 ZPO: Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 65, Rn. 55 
ff. 

458 Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 65, Rn. 70; Reinhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 138, Rn. 
11; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 138, Rn. 66. 

459 Holch, MüKo ZPO, Vor § 688, Rn. 21; siehe hierzu ausführlich Münker, Der Computerbetrug 
im automatischen Mahnverfahren, S. 70 ff. (für das automatische Mahnverfahren), S. 119 ff. 
(für das konventionelle Mahnverfahren). 

460 Zu den Einzelheiten des Prüfungsumfangs vgl. Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 10 ff.; Schlosser, 
in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 1 ff.; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 2. 

461 Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 6 f.; Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnver-
fahrens, S. 108; Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 57. 

462 Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 2; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 6; Holch, MüKo 
ZPO, § 691, Rn. 14; Jenisch, JurBüro 1989, 721, 727; Keller, NJW 1981, 1184, 1187; Bülow, 
Rpfleger 1996, 133; Herbst, Rpfleger 1978, 199, 200; Helmreich, Erscheinungsformen des 
Mahnverfahrens, S. 108; Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 57. 
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bzw. Urkundenbeamte der Geschäftsstelle anhand der Antragsdaten ganz offensicht-
lich von dem Nichtvorliegen eines solchen Vertrages ausgehen kann.463 

 
Neben dieser rein formellen Prüfung des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids 

wird seit der Vereinfachungsnovelle keine Prüfung der Schlüssigkeit des Anspruchs 
mehr vorgenommen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die mit dem Mahnver-
fahren geltend gemachten Kosten, die uneingeschränkt vom Gericht geprüft wer-
den.464 Somit ist im Gegensatz zum gewöhnlichen Klageverfahren innerhalb des 
Mahnverfahrens nicht zu prüfen, ob der Kläger alle Tatsachen, für die er die Beweis-
last trägt, substantiiert vorgetragen hat.465 Es erfolgt zudem ausschließlich eine 
Rechtsprüfung, sodass die tatsächlichen Behauptungen des Klägers bzw. des An-
tragstellers nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Diese mit dem Begriff 
„Wegfall der Schlüssigkeitsprüfung“ umschriebene Begrenzung der gerichtlichen 
Prüfung der Mahnanträge führte zu erheblicher Kritik und zu dem am heftigsten dis-
kutierten Bereich des deutschen Mahnverfahrens.466 Bereits kurz nach Inkrafttreten 
des Mahnverfahrens in der jetzigen Fassung hat sich insbesondere der Bund Deut-
scher Rechtspfleger gegen den Wegfall der Schlüssigkeitsprüfung ausgesprochen, da 
hierdurch vermehrt unrichtige Titel produziert würden.467 

 
Dieser Kritik wurde zu Recht entgegnet,468 dass auch nach Wegfall der Schlüs-

sigkeitsprüfung ein ausreichender Schutz gegen die Geltendmachung ungerechtfer-
 
463 So Holch, NJW 1991, 3177, 3180; Markwardt, NJW 1991, 1220; Musielak/Voit, ZPO, § 691, 

Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 688, Rn. 7; Hüßtege, in: Tho-
mas/Putzo, ZPO, § 690, Rn. 12; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 4; anders Bülow, 
NJW 1991, 129, 133; ders., Rpfleger 1996, 133, 135, nach dem der Rechtspfleger (bzw. jetzt 
der Urkundenbeamte der Geschäftsstelle) auch das Vorliegen eines Vertrages im Sinne der §§ 
491-504 BGB zu prüfen hat. 

464 LG Stuttgart, Rpfleger 1988, 537; AG Bonn, 1982, 71; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
ZPO, § 691, Rn. 7; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 2; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 26. 

465 Zum Begriff der Schlüssigkeitsprüfung: BGH, JZ 1985, 184; Rosenberg/Schwab/Gottwald, 
ZPR, § 94, Rn. 20 ff. (bei einer Klage), § 104, Rn. 34 (beim Versäumnisurteil); Lüke, Zivilpro-
zessrecht, Rn. 41; Braun, JuS 1992, 177, 178 ff.; Musielak, Grundkurs ZPO, Rn. 393 Brandl, 
Aktuelle Probleme des Mahnverfahrens, S. 159. Siehe zum Umfang der für eine Schlüssig-
keitsprüfung erforderlichen Darstellung BGH, NJW-RR 1998, 713. 

466 Vgl. zu den Gesetzgebungsarbeiten, die zum Wegfall der Schlüssigkeitsprüfung im Mahnverfah-
rens führten: Schlemmer, Rpfleger 1978, 201, 203 f.; Vollkommer, Schlüssigkeitsprüfung und 
Rechtskraft, S. 241; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 122 f.; Kormann, Das neue 
Europäische Mahnverfahren, S. 89 f. 

467 Abgedruckt in RpflBl. 1978, 20 f. sowie wiedergegeben bei Schulz, ZRP 1978, 92, 93; dem fol-
gend: Huhn, Probleme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 50 ff.; Smid, CR 
1988, 535, 538 ff. 

468 Schreiben des Bundesministers der Justiz vom 16.3.1978, RpflBl. 1978, 21; Beantwortung einer 
entsprechenden Anfrage im Deutschen Bundestag durch die Bundesregierung, Niederschrift 
über die 82. Sitzung vom 12.4.1978, S. 6494, wiedergegeben von Herbst, Rpfleger 1978, 199 
und in DRiZ 1978, 189 sowie in RpflBl. 1978, 24; Stellungnahme des Bundesministers der 
Justiz wiedergegeben bei Schulz, ZRP 1978, 222. 
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tigter Ansprüche besteht. Darüber hinaus kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
eine mittels des gerichtsinternen Computersystems durchgeführte Überprüfung bei 
weitem die im Mahnverfahren vor Einführung der Vereinfachungsnovelle durch den 
Rechtspfleger vorgenommene Schlüssigkeitsprüfung im Hinblick auf die Genauig-
keit und Zuverlässigkeit übertrifft.469 Zudem wird der Antragsgegner gem. § 692 
Abs. 1 Nr. 2 ZPO auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der gegen ihn geltend 
gemachte Anspruch nicht gerichtlich überprüft wurde.470 Außerdem ist darauf hin-
gewiesen worden, dass bereits vor der Einführung der Vereinfachungsnovelle die 
Schlüssigkeitsprüfung auf die Angaben im Antrag angewiesen war, sodass auch da-
mals eine umfangreiche Prüfung, wie sie beim Erlass eines Versäumnisurteils vor-
geschrieben ist, nicht möglich war.471 Darüber hinaus wäre auch eine so umfangrei-
che Schlüssigkeitsprüfung nicht mit den Anforderungen einer Automation innerhalb 
des Mahnverfahrens vereinbar.472 Schließlich ist der Rechtspfleger gem. Art. 20 
Abs. 3 GG i.V.m. § 9 RPflG, was auch für den Urkundsbeamten gilt,473 weisungsu-
nabhängig und an Recht und Gesetz gebunden, sodass er bei Anhaltspunkten über 
eine Nichtexistenz der Forderung den Mahnbescheid nicht erlassen darf.474 Ansons-
ten würde er sich zum Mittäter eines Prozessbetrugs(versuchs) machen.475 

3.5.2. Mängel in dem Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids 

Ergibt sich aus der Prüfung, dass der Mahnantrag sei es den allgemeinen Prozess-
voraussetzungen oder den besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen des Mahnver-
fahrens gem. §§ 688, 689, 690, 703c Abs. 2 ZPO nicht entspricht, so ist der Antrag 

 
469 Keller, NJW 1981, 1184, 1187; Bamberg, Die mißbräuchliche Titulierung, S. 94. 
470 Kritisch hierzu Huhn, Probleme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 52 f.; 

Braun, JZ 1987, 789, 792, nach dem zahlreiche Bürger den Anforderungen des modernen 
Rechtsverkehrs nicht gewachsen sind, sodass eine schriftliche Rechtsmittelbelehrung ihre Wir-
kung letztendlich verfehlen würde. 

471 Vgl. Beantwortung einer entsprechenden Anfrage im Deutschen Bundestag durch die Bundesre-
gierung, Niederschrift über die 82. Sitzung vom 12.4.1978, S. 6494, wiedergegeben von 
Herbst, Rpfleger 1978, 199; siehe auch Büchel, NJW 1979, 945, 946; Keller, NJW 1981, 1184, 
1186; Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 212. 

472 So der Bericht des Rechtsausschusses des Bundestages, BT-Drs. 7/5250, S. 13 f., abgedruckt bei 
Herbst, Rpfleger 1978, 199, 200. Hinzugefügt muss aber, dass der Wegfall der Schlüssigkeits-
prüfung keine Voraussetzung für die maschinelle Bearbeitung des Mahnverfahrens war, vgl. 
Keller, NJW 1981, 1184, 1186. 

473 Vgl. zur Stellung des Urkundsbeamten: Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 26, Rn. 15; Musie-
lak, Grundkurs ZPO, Rn. 74. 

474 Büchel, NJW 1979, 945, 946. 
475 OLG Düsseldorf, MDR 1992, 606; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691 Rn. 7; 

Münker, Der Computerbetrug im automatischen Mahnverfahren, S. 70 ff., S. 119 ff. 
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gem. § 691 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nach Anhörung des Antragstellers zurückzuweisen.476 
Wie dem Antragsteller dieses rechtliches Gehör zu gewähren ist, liegt im pflichtge-
mäßen Ermessen des Rechtspflegers bzw. des Urkundsbeamten.477 Die Anhörung 
kann mündlich, telefonisch, elektronisch sowie auch schriftlich erfolgen.478  

 
Liegt lediglich ein behebbarer Mangel479 vor, muss das Gericht zunächst dem An-

tragssteller die Möglichkeit geben, diesen Mangel zu beheben und ggf. den Antrag 
zu ergänzen. Daher wird der Antragsteller regelmäßig mittels einer Zwischenverfü-
gung (sog. Monierungsschreiben)480 oder aber auch formlos unter Androhung einer 
kostenpflichtiger Zurückweisung des gesamten Mahnantrags aufgefordert, den 
Mangel im Mahnantrag regelmäßig innerhalb einer vom Mahngericht zu bestim-
menden Frist zu beheben.481 In dem Monierungsschreiben wird dem Antragsteller 
der Fehler genau erläutert sowie der Hinweis gegeben, wie der Mangel beseitigt 
werden kann.482 Stellt sich dagegen der Mangel als nicht behebbar heraus,483 wird 
das Mahngericht, ebenfalls nach vorheriger Anhörung des Antragstellers, diesem 
nahe legen, den Mahnantrag entweder insgesamt zurückzunehmen, oder aber auf 
den einwandfreien Teil des Anspruchs zu beschränken.484 Kann der Mahnbescheid 
dagegen aufgrund eines Teils einer Forderung nicht erlassen werden, so ist in die-
sem Fall der gesamte Mahnantrag gem. § 691 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zurückzu-
weisen.485 

 
Kommt der Antragsteller der gerichtlichen Aufforderung zur Behebung des Man-

gels im Mahnantrag innerhalb der vom Gericht bestimmten Frist nicht nach, wird 
der Mahnantrag gem. § 691 Abs. 1 ZPO zurückgewiesen. Die Zurückweisung des 

 
476 Vgl. zur umstrittenen Frage, ob eine Berichtigung auch von Amts wegen möglich ist: BGH, 

NJW 1984, 242; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 93; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 3. 
477 BGH, NJW 1984, 242; BGH, VersR 2001, 603; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 7; 

Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 8a. 
478 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691 Rn. 5; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, 

§ 163, Rn. 24. 
479 Siehe zu den sog. behebbaren Mängeln: Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 6. 
480 Siehe zur formellen Ausgestaltung des Monierungsschreibens: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 92. 
481 OLG Frankfurt a.M., MDR 2001, 892; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691 

Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 8a; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 3. 
482 Quack, Rpfleger 1984, 27 f.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 8a; Salten/Gräve, Ge-

richtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 110 ff. 
483 Vgl. zu den sog. nicht behebbaren Mängeln: Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 7; Lechner, Das 

gerichtliche Mahnverfahren, S. 150. 
484 Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 8; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 3; Rosen-

berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163, Rn. 24. 
485 So allgemeine Meinung: Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 4; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 28; 

Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 10; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
§ 691 Rn. 10. 
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Mahnantrags erfolgt mittels eines Beschlusses,486 der zu begründen ist und dem An-
tragsteller487 aufgrund der angegebenen Frist gem. § 329 Abs. 2 Satz 2 ZPO förm-
lich zuzustellen ist.488 Im Falle der Zurückweisung trägt der Antragsteller gem. § 91 
ZPO die Kosten.489 Die materielle Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses er-
streckt sich nur auf die Zulässigkeit des konkreten Antrags, sodass der Antragsteller 
erneut einen Antrag stellen bzw. eine Klage erheben kann.490 Da dem Antragsteller 
mit der Wahl des Mahnverfahrens anstatt der Klage keine Nachteile entstehen soll-
ten, ist bei Zurückweisung des Mahnantrags darüber hinaus gem. § 691 Abs. 2 ZPO 
die verjährungshemmende bzw. fristwahrende Wirkung auf den Zeitpunkt der Ein-
reichung des Mahnantrags zurück zu beziehen, wenn eine Klage innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses eingereicht wird und dem-
nächst zugestellt wird.491 Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Antragsteller 
zwar eine Rechtbehelfsmöglichkeit, die allerdings sehr eingeschränkt ist, da er wei-
terhin die Möglichkeit der Klageerhebung hat.492 

3.5.3. Mahnbescheid 

Nachdem der Mahnantrag von dem Rechtspfleger überprüft und nicht wegen 
Mängeln moniert worden ist, erlässt das Mahngericht gem. § 692 ZPO einen den 
Antrag entsprechenden Mahnbescheid, der an den Antragsgegner zugestellt werden 
muss. Bevor allerdings der Mahnbescheid erlassen werden kann, ist von dem An-
tragsteller gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 GKG regelmäßig die Zahlung der Gerichtsgebühr 
nach Nr. 1110 KV zu leisten.493 Ausgenommen von dieser Pflicht sind aber die Fälle 

 
486 LG Traunstein, Rpfleger 1987, 206; AG Marl, NJW 1978, 651; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691 Rn. 8; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 4. 
487 Dem Antragsgegner ist dagegen der Beschluss aufgrund § 702 Abs. 2 ZPO nicht zuzustellen, 

vgl. hierzu Musielak/Voit, ZPO, § 702, Rn. 3. 
488 Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 4; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 691, Rn. 11; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 691 Rn. 11. 
489 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 6; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 

§ 691 Rn. 8. 
490 Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 30; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 8; Rosen-

berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163, Rn. 24. 
491 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 94; Musielak/Voit, ZPO, § 691, Rn. 6; Hüßtege, in: 

Thomas/Putzo, ZPO, § 691, Rn. 13; Holch, MüKo ZPO, § 691, Rn. 31. 
492 Vgl. zu den Rechtsbehelfmöglichkeiten gegen den Zurückweisungsbeschluss Sujecki, Mahnver-

fahren, Rn. 95 m.w.N. 
493 Vgl. zu der Höhe der Kosten der Durchführung des Mahnverfahrens in Deutschland unten Punkt 

5. 
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der maschinellen Bearbeitung. Dann muss die Zahlung der Gebühr gem. § 12 Abs. 3 
Satz 2 GKG erst vor Erlass des Vollstreckungsbescheids erfolgen.494 

3.5.3.1. Inhalt des Mahnbescheids 

Die notwendigen inhaltlichen Anforderungen des Mahnbescheids sind in § 692 
ZPO enthalten. Da der Mahnbescheid auf Grundlage der Angaben im Mahnantrag 
ergeht,495 muss er zunächst gem. § 692 Abs. 1 Nr. 1 ZPO diese bereits im Antrag auf 
Erlass des Mahnbescheids durch den Antragsteller gemachten Angeben enthalten.496 
Darüber hinaus muss der Mahnbescheid gem. § 692 Abs. 1 Nr. 2 ZPO auch den 
Hinweis enthalten, dass die Forderung durch das Gericht nicht inhaltlich geprüft 
wurde. Zudem wird der Antragsgegner im Mahnbescheid gem. § 692 Abs. 1 Nr. 3 
ZPO aufgefordert, entweder die im Mahnbescheid angegebene Forderung nebst Zin-
sen und Verfahrenskosten zu begleichen oder dem Anspruch ganz oder teilweise in-
nerhalb der zweiwöchigen Widerspruchsfrist gem. § 694 ZPO zu widersprechen. 
Allerdings stellt diese gerichtliche Aufforderung keinen gerichtlichen Befehl, ge-
richtliche Anordnung oder sogar eine gerichtliche Anweisung dar, sodass hiermit 
nicht der Eindruck geweckt werden darf, dass das Gericht den Anspruch geprüft hat 
und diesen für begründet erachtet.497 Der Mahnbescheid muss ferner gem. § 692 
Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine Widerspruchsbelehrung enthalten, mit der dem Antragsgeg-
ner die Konsequenzen seines Nichtstuns deutlich gemacht werden soll.498 Darin wird 
der Antragsgegner darauf hingewiesen, dass gem. § 699 ZPO ein auf dem Mahnbe-
scheid basierter Vollstreckungsbescheid ergehen wird, der einen Vollstreckungstitel 
darstellt, wenn der Antragsgegner nicht bis zum Fristablauf gegen den Mahnbe-
scheid einen Widerspruch einlegt. Schließlich wird im Mahnbescheid gem. § 692 
Abs. 1 Nr. 6 ZPO auch noch das Gericht genannt, an das das Verfahren im Falle der 
Widerspruchseinlegung gem. § 696 Abs. 1 Satz 1 ZPO abgegeben wird. Diese Hin-
weise dienen insgesamt dem Beklagtenschutz und sollen den Antragsgegner darauf 
aufmerksam machen, dass das Gericht keine bzw. nur eine eingeschränkte Schlüs-
sigkeitsprüfung der Forderung machen konnte, sodass er hierdurch veranlasst wird, 

 
494 Musielak/Voit, ZPO, § 692, Rn. 2; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 692, Rn. 2; Salten/Gräve, 

Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 105; Holch, MüKo ZPO, § 692, 
Rn. 2. 

495 D.h. sofern der Antrag nicht durch den Antragsteller korrigiert oder aber durch das Gericht be-
richtigt werden muss, vgl. Holch, MüKo ZPO, § 692, Rn. 4. 

496 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 692, Rn. 5; Holch, MüKo ZPO, § 692, Rn. 4; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 692, Rn. 3. 

497 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 692, Rn. 5. 
498 Holch, MüKo ZPO, § 692, Rn. 9. 
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in eigener Verantwortung zu prüfen, ob und in welcher Höhe der gegen ihn geltend 
gemachte Anspruch begründet ist.499 

 
Neben den inhaltlichen Anforderungen muss der Mahnbescheid gem. § 692 Abs. 

2 ZPO schließlich unterzeichnet werden. Wird der Mahnbescheid in nicht maschi-
neller Form erstellt, dann muss der Mahnbescheid vom Rechtspfleger bzw. dem lan-
desrechtlich bestellten Urkundsbeamten gem. §§ 329 Abs. 1 Satz 2, 317 Abs. 2 Satz 
1 ZPO grundsätzlich handschriftlich unterschrieben werden. Zusätzlich ist auch das 
Datum im Mahnbescheid anzugeben, an dem er unterschrieben wurde. Anstelle der 
handschriftlichen Unterschrift eröffnet § 692 Abs. 2 ZPO die Möglichkeit, den Ab-
druck eines die Unterschrift des Rechtspflegers wiedergebenden Faksimilestempels 
zu gebrauchen.500 Bei maschineller Bearbeitung des Mahnverfahrens wird gem. § 
703b Abs. 1 ZPO der Mahnbescheid nur mit dem Gerichtssiegel versehen, sodass 
von einer Unterschrift durch den Rechtspfleger bzw. des Urkundsbeamten insgesamt 
abgesehen wird. Seit dem Inkrafttreten des Justizkommunikationsgesetzes501 wurde 
zudem die rechtliche Grundlage für eine Ausfertigung des Mahnbescheids in elekt-
ronischer Form geschaffen. In diesem Fall kann der Mahnbescheid gem. § 692 Abs. 
2, 3. Alt. ZPO auch mit einer elektronischen Signatur unterzeichnet werden.502 

 
Ist der Mahnbescheid mangelhaft, so können offenbare Mängel im Mahnverfah-

ren entsprechend § 319 Abs. 1 ZPO sowohl vor als auch nach Zustellung des Mahn-
bescheids berichtigt werden. Eine inhaltliche Berichtigung ist dagegen nur bis zum 
Erlass des Vollstrechungsbescheides oder bis zum Eingang des Widerspruchs beim 
Mahngericht zulässig.503 

3.5.3.2. Rechtsnatur und Wirkung des Mahnbescheids 

Der Mahnbescheid ist eine durch das Gericht vermittelte Zahlungsaufforderung, 
die ohne Prüfung in der Sache und in Form eines Beschlusses ergeht sowie durch 
den Widerspruch des Antragsgegners auflösend bedingt ist, wobei die auflösend be-

 
499 Holch, MüKo ZPO, § 692, Rn. 5 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 692, Rn. 7; Schlosser, 

in: Stein/Jonas, ZPO, § 692, Rn. 4; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 99 ff. m.w.N. 
500 Holch, MüKo ZPO, § 692, Rn. 15; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 692, Rn. 

11. 
501 Gesetz vom 1.4.2005 über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz, 

BGBl. I, S. 837; hierzu Viefhues, NJW 2005, 1009 ff. 
502 Vgl. hierzu die Gesetzesbegründung der Bundesregierung zum Justizkommunikationsgesetz, 

BT-Drs. 15/4067, S. 35. 
503 Vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 692, Rn. 9; Holch, MüKo ZPO, § 

692, Rn. 16; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 105. 
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dingte Wirkung mit dem Erlass des Vollstreckungsbescheids wegfällt.504 Gleichzei-
tig ist der Mahnbescheid im Falle der Widerspruchseinlegung Grundlage für die 
Einleitung des streitigen Verfahrens gem. § 696 ZPO.505 Der Mahnbescheid wird 
dagegen nicht als eine verfahrensbeendende Endentscheidung des Gerichts angese-
hen, sodass er weder in formelle noch in materielle Rechtskraft erwachsen kann.506 
Vielmehr kann der Mahnbescheid als eine Art gerichtliche Zwischenentscheidung 
für den Erlass des Vollstreckungsbescheids angesehen werden.507 Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass der Mahnbescheid dem Antragsgegner überhaupt zuge-
stellt wird. Daher ist ein nicht zugestellter Mahnbescheid wirkungslos ist.508 

3.5.3.3. Zustellung des Mahnbescheids 

Die Ausfertigung oder die beglaubigte Abschrift des Mahnbescheids wird gem. § 
693 Abs. 1 ZPO dem Antragsgegner förmlich zugestellt.509 Die Zustellung des 
Mahnbescheids erfolgt von Amts wegen510 und richtet sich nach den allgemeinen 
Zustellungsvorschriften gem. §§ 166 ff. ZPO. Die im Amtsbetrieb vorgenommene 
Zustellung wird gem. § 168 Abs. 1 ZPO durch die Geschäftsstelle des jeweiligen 
Mahngerichts durchgeführt.511 Soweit eine bestimmte Zustellungsart nicht durch das 
Gesetz oder den Richter vorgeschrieben ist, kann die Geschäftsstelle aus verschie-
denen Zustellungsarten eine im pflichtgemäßen Ermessen auswählen.512 Bei der 

 
504 Musielak/Voit, ZPO, § 692, Rn. 1; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 692, Rn. 1; Holch, MüKo 

ZPO, § 692, Rn. 3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 692, Rn. 1; Lechner, Das 
gerichtliche Mahnverfahren, S. 169. 

505 Musielak/Voit, ZPO, § 692, Rn. 1. 
506 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 170. 
507 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 170. 
508 LG Oldenburg, Rpfleger 1983, 117 f.; Musielak/Voit, ZPO, § 693, Rn. 2; Schlosser, in: 

Stein/Jonas, ZPO, § 693, Rn. 1; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 693, Rn. 1; Holch, MüKo 
ZPO, § 693, Rn. 10; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 170. 

509 Musielak/Voit, ZPO, § 692, Rn. 1; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 693, Rn. 3; 
Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 693, Rn. 2; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 693, Rn. 1; 
a.A. Holch, MüKo ZPO, § 693, Rn. 2, nach dem nur die Ausfertigung des Mahnbescheids dem 
Antragsgegner zugestellt werden kann. 

510 Anschaulich zum Übergang der Zustellung im Parteibetrieb auf die Amtszustellung innerhalb 
der deutschen ZPO Wolst, Von der Zustellung auf Betreiben der Parteien zur Amtszustellung, 
S. 713 ff. 

511 Innerhalb der Geschäftsstelle ist der Urkundsbeamte für die Zustellung zuständig, vgl. Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 168, Rn. 3; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 
74, Rn. 10; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 168, Rn. 2. 

512 BGH, NJW 1990, 2125; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 168, Rn. 4; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 168, Rn. 5; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 
74, Rn. 11; Wenzel, MüKo ZPO, § 168, Rn. 2; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 41. 
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Ausübung seines Ermessens muss der Urkundenbeamte allerdings berücksichtigen, 
dass die Zustellung einfach, schnell, sicher und kostengünstig durchgeführt wird.513 

 
Innerhalb des Mahnverfahrens erfolgt die Zustellung regelmäßig durch einen Zu-

stellungsauftrag gem. § 168 Abs. 1 Satz 2 ZPO i.V.m. § 176 Abs. 1 ZPO.514 Dabei 
wird der ausgefertigte Mahnbescheid in einem Umschlag der Post übergeben. Als 
Post wird nicht nur die Deutsche Post AG, sondern vielmehr jedes nach § 33 Abs. 1 
PostG beliehene Unternehmen angesehen. Im Rahmen der Zustellung handelt dieses 
Unternehmen dann hoheitlich.515 Der verschlossene Umschlag (sog. „innere Um-
schlag“) muss die Anschrift des Empfängers, das Aktenzeichen sowie den Vermerk 
„Förmliche Zustellung“ enthalten.516 

 
Im Rahmen des Zustellungsauftrags erfolgt die Zustellung selbst nach dem 

Grundsatz des § 177 ZPO. Danach muss die Zustellung durch persönliche Übergabe 
des zuzustellenden Schriftstücks an den Adressaten erfolgen.517 Wird der Zustel-
lungsadressat weder in seiner Wohnung, seinen Geschäftsräumen noch in einer von 
ihm benutzten Gemeinschaftseinrichtung angetroffen,518 kann eine Ersatzzustellung 
im Sinne des § 178 Abs. 1 ZPO erfolgen.519 Konnte auch eine Ersatzzustellung gem. 
§ 178 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ZPO nicht erfolgen,520 kann das zuzustellende Schrift-
stück gem. § 180 Satz 1 ZPO in einem zu der Wohnung oder dem Geschäftsraum 
gehörenden Briefkasten oder einer ähnlichen Vorrichtung eingelegt werden, die der 
Adressat für den Postempfang eingerichtet hat, und die zudem in der allgemein übli-
chen Art für eine sichere Aufbewahrung geeignet ist.521 Mit der Einlegung des 
Schriftstücks in den Briefkasten oder die Vorrichtung gilt das Schriftstücks gem. § 

 
513 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 168, Rn. 3; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 168, Rn. 4; Wen-

zel, MüKo ZPO, § 168, Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 168, Rn. 5; 
Nies, MDR 2002, 69. 

514 Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 168, Rn. 4, der den Zustellungsauftrag an die Post als Regelfall der 
Zustellung in Deutschland ansieht. Siehe noch zum alten Zustellungsrecht: Coester-Waltjen, 
Mahnverfahren in Deutschland, S. 154. 

515 Wenzel, MüKo ZPO, § 168, Rn. 7, § 176, Rn. 5; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 168, Rn. 5; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 168, Rn. 5; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 
168, Rn. 5. 

516 Vgl. Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 176, Rn. 5; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 109. 
517 BGH, BGHZ 145, 358, 364; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 177, Rn. 1; Rosen-

berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 73, Rn. 3. Sujecki, Mahnverfahren, 110 m.w.N. 
518 Zum Nichtantreffen: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 178, Rn. 4; Hüßtege, in: 

Thomas/Putzo, ZPO, § 178, Rn. 5; Wenzel, MüKo ZPO, § 178, Rn. 12; Roth, in: Stein/Jonas, 
ZPO, § 178, Rn. 4. 

519 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 111 ff. m.w.N. 
520 Konnte dagegen die Ersatzzustellung nach § 178 Abs. 1 Nr. 3 ZPO nicht erfolgen, wird das 

Schriftstück durch Niederlegung gem. § 181 ZPO zugestellt, vgl. hierzu Roth, in: Stein/Jonas, 
ZPO, § 181, Rn. 2 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 181, Rn. 3 ff.; Wenzel, MüKo ZPO, 
§ 181, Rn. 2 ff.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 73, Rn. 26 f. 

521 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 122 m.w.N. 
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180 Satz 2 ZPO als zugestellt. Die tatsächliche Kenntnis des Adressaten von dem 
Inhalt ist dabei unerheblich.522 Mit dieser Vorschrift, die durch das Zustellungsre-
formgesetz eingeführt wurde und eine der wesentlichen Neuregelungen des Zustel-
lungsrechts war,523 sollte die Zustellung durch Niederlegung möglichst spürbar re-
duziert werden, und zudem der Zugang der Sendung zum Adressaten erleichtert und 
beschleunigt werden.524 Letztendlich dient § 180 ZPO der Prozesswirtschaftlichkeit, 
ohne allerdings die Rechtssicherheit unberücksichtigt zu lassen.525  

 
Die im Rahmen des Zustellungsauftrags auszuführenden Zustellungsformen müs-

sen mittels einer sog. Zustellungsurkunde dokumentiert werden.526 Die Zustellungs-
urkunde ist eine öffentliche Urkunde im Sinne des § 415 Abs. 1 ZPO und zwar auch 
dann, wenn sie von einem Zusteller der Deutschen Post AG angefertigt wurde. Hier-
durch begründet sie gem. § 418 ZPO den vollen Beweis dafür, dass das Schriftstück 
zur angegebenen Zeit am angegebenen Ort der vermerkten Person übergeben wur-
de.527 Ist die Zustellung unter einem Verstoß gegen die obigen Zustellungsvorschrif-
ten ergangen, führt dieses grundsätzlich zur Unwirksamkeit der Zustellung.528 Aller-
dings können die Zustellungsmängel gem. § 189 ZPO geheilt werden, wenn das 
Schriftstück beim Adressaten tatsächlich zugegangen ist.529  

 
Stellt sich somit heraus, dass die Zustellung des Mahnbescheids ordnungsgemäß 

ausgeführt worden ist, wird der Antragsteller oder sein Prozessbevollmächtigter 
gem. § 693 Abs. 2 ZPO hierüber formlos mittels einer sog. Zustellungsnachricht in 

 
522 Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 180, Rn. 6; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 180, Rn. 5; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 180, Rn. 7. 
523 Gesetz vom 26.6.2001 zur Reform des Verfahrens bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren, 

BGBl. I, 2001, S. 1206. 
524 BT-Drs. 14/4554, S. 21. In der damaligen Praxis beklagte man sich nämlich über den Mißstand, 

dass die Ersatzzustellung in einem Geschäftsraum dadurch verhindert wurde, dass während des 
Zustellungsvorgangs durch die Post die Geschäftsräume oftmals noch nicht offen waren und 
dass dann eine erneute Ersatzzustellung gesetzlich nicht möglich war, sodass das Schriftstück 
durch Niederlegung zugestellt werden musste. 

525 Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 180, Rn. 1; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 180, Rn. 1; Wen-
zel, MüKo ZPO, § 180, Rn. 1; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 180, Rn. 2. 

526 Vgl. zu den inhaltlichen Anforderungen an eine Zustellungsurkunde: Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, 
§ 182, Rn. 4 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 182, Rn. 9 ff.; Wenzel, MüKo ZPO, § 182, 
Rn. 5 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 182, Rn. 5 ff.; Sujecki, Mahnver-
fahren, Rn. 126 f. 

527 Zur Beweiskraft der Zustellungsurkunde: BGH, NJW 1976, 1940, 1941; OLG Köln, NJW-RR 
2003, 802, 803; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 182, Rn. 15 f.; Wenzel, MüKo ZPO, § 182, Rn. 
3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 182, Rn. 3. 

528 Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 75, Rn. 11; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, Vorbem. § 
166, Rn. 18; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 189, Rn. 4 ff.; Wenzel, MüKo 
ZPO, § 189, Rn. 3 ff. 

529 Zur Heilung von Zustellungsmängeln Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 75, Rn. 13 ff. 
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Kenntnis gesetzt.530 Hierdurch kann der Antragsteller sich den Zeitpunkt des Ab-
laufs der Widerspruchsfrist ausrechnen, sodass er rechtzeitig den Erlass des Voll-
streckungsbescheids beantragen kann.531 Auch als die Zustellung des Mahnbe-
scheids nicht ausgeführt werden konnte, ist das dem Antragsteller mittels einer sog. 
Nichtzustellungsnachricht mitzuteilen.532 Mit der Nichtzustellungsnachricht erhält 
der Antragsteller gleichzeitig den Vordruck für die Beantragung einer Neuzustellung 
des Mahnbescheids.533 Durch die Zustellung erlangt der Mahnbescheid seine Wir-
kung. Darüber hinaus beginnt mit der Zustellung des Mahnbescheids die Frist für 
die Einlegung eines Widerspruchs gem. § 694 Abs. 1 ZPO und für die Zulässigkeit 
des Antrags auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids gem. § 699 Abs. 1 Satz 1, 1 
Halbsatz ZPO.534 

3.5.4. Vollstreckungsbescheid 

Wenn der Antragsgegner auf den Mahnbescheid innerhalb der zweiwöchigen Wi-
derspruchsfrist nicht reagiert, kann das Gericht einen Vollstreckungsbescheid gem. § 
699 ZPO auf der Grundlage des Mahnbescheids erlassen. Der Vollstreckungsbe-
scheid steht dann gem. § 700 Abs. 1 ZPO einem für vorläufig erklärten Versäumnis-
urteil gleich und stellt somit auch gem. § 794 Abs. 1 Nr. 4 ZPO einen gerichtlichen 
Vollstreckungstitel dar, aus dem der Antragsteller die Zwangsvollstreckung betrei-
ben kann. 

3.5.4.1. Voraussetzung für den Erlass des Vollstreckungsbescheids 

Da der Vollstreckungsbescheid auf Grundlage eines Mahnbescheids erlassen 
wird, ist zunächst erforderlich, dass überhaupt ein entsprechender Mahnbescheid er-
lassen und dem Antragsgegner ordnungsgemäß zugestellt worden ist, wobei eine 
unwirksame Zustellung des Mahnbescheids durch eine wirksam Zustellung des 
Vollstreckungsbescheids geheilt werden.535 Der Vollstreckungsbescheid wird gem. § 

 
530 Vgl. hierzu: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 130 ff. 
531 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 693, Rn. 9. 
532 Vgl. hierzu: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 130 ff. 
533 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 132; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und 

Zwangsvollstreckung, S. 124 f., die zahlreiche praktische Hinweise geben, wie bei einer Nicht-
zustellung des Mahnbescheids zu verfahren ist. 

534 Zu den Wirkungen der Zustellung: Holch, MüKo ZPO, § 693, Rn. 10 ff.; Sujecki, Mahnverfah-
ren, Rn. 133; Musielak/Voit, ZPO, § 693, Rn. 3 ff.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 693, Rn. 
5 ff. 

535 BGH, NJW 1984, 57; Rpfleger 1989, 516; AG Einbeck, JurBüro 1992, 263; Holch, MüKo ZPO, 
§ 699, Rn. 4; Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 4; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
ZPO, § 699, Rn. 3. 



110 

699 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur auf Antrag des Artragstellers erlassen.536 Da der Antrag 
auf Erlass des Vollstreckungsbescheids erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist ge-
stellt werden kann, ist es nicht möglich, diesen mit dem Antrag auf Erlass eines 
Mahnbescheides zu verbinden. Hiermit wird bezweckt, dass der Antragsteller bis 
zum tatsächlichen Ablauf der Widerspruchsfrist die Zahlung durch den Antragsgeg-
ner abwartet.537 Gleichzeitig muss der Vollstreckungsbescheid innerhalb der sechs-
monatigen Frist des § 701 ZPO gestellt werden. Eine Antragstellung nach Ablauf 
dieser Frist ist unzulässig.538 

 
Der Antrag auf Erlass des Vollstreckungsbescheides muss gem. § 703c Abs. 1 

ZPO auf dem amtlichen Vordruck oder aber in elektronischer Form gestellt wer-
den.539 In diesem Antragsvordruck, den der Antragsteller zusammen mit der Zustel-
lungsnachricht des Mahnbescheids erhält, muss er unter Beachtung der Wahrheits-
pflicht nach § 138 Abs. 1 ZPO angeben, welche Zahlungen auf den im Mahnbe-
scheid enthaltenen Anspruch geleistet worden sind.540 Darüber hinaus kann der An-
tragsteller gem. § 699 Abs. 4 Satz 1 ZPO mit dem Antrag auf Erlass des Vollstre-
ckungsbescheids auch beantragen, dass der erlassene Vollstreckungsbescheid nicht 
von Amts wegen, sondern vielmehr im Parteibetrieb zugestellt wird.541 

3.5.4.2. Erlass des Vollstreckungsbescheids 

Nach Eingang des Antrags auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids überprüft 
das Gericht von Amts wegen, ob die Voraussetzungen hierfür vorliegen.542 Ergibt 
diese Prüfung, dass entweder die Voraussetzungen nicht vorliegen oder der Antrag 
mangelhaft ist, wird der Antrag nach Gewährung des rechtlichen Gehörs sowie 
nachdem dem Antragsteller Gelegenheit gegeben wurde, die behebbaren Mängel zu 

 
536 Siehe ausführlich zur Rücknahme des Antrags auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 138 m.w.N. 
537 Zum Zweck dieser Regelung: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 7; Su-

jecki, Mahnverfahren, Rn. 136. 
538 Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 699, Rn. 4; Holch, MüKo 

ZPO, § 699, Rn. 6; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 7. 
539 Vgl. das Muster des Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides bei: Justizministerium 

Baden-Württemberg, Die maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S. 38; Sujecki, Mahn-
verfahren, Anhang IX. 

540 Holch, MüKo ZPO, § 699, Rn. 12ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 
5; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 699, Rn. 5; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 699, Rn. 
5. 

541 Vgl. hierzu Holch, MüKo ZPO, § 699, Rn. 21; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 
699, Rn. 20; Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 7; kritisch hierzu Lechner, Das gerichtliche 
Mahnverfahren, S. 192; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 139. 

542 Zur gerichtlichen Prüfung vor Erlass des Vollstreckungsbescheids: Schlosser, in: Stein/Jonas, 
ZPO, § 699, Rn. 10 ff. 
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beseitigen, durch Beschluss zurückgewiesen.543 Mit der Zurückweisung des Antrags 
auf Erlass des Vollstreckungsbescheids verliert gem. § 701 Satz 2 ZPO gleichzeitig 
auch der Mahnbescheid seine Wirkung.544 

 
Ergibt dagegen die gerichtliche Prüfung, dass die Voraussetzungen für den Erlass 

eines Vollstreckungsbescheides vorliegen, ergeht dieser in Form eines Beschlusses 
im Sinne des § 329 ZPO.545 Da der Vollstreckungsbescheid „auf Grundlage eines 
Mahnbescheids“ ergeht, entspricht er inhaltlich regelmäßig dem Mahnbescheid.546 
Im elektronischen Mahnverfahren wird der Vollstreckungsbescheid selbständig aus-
gedruckt. Nach § 703b Abs. 1 ZPO ist in diesem Fall auch eine Unterschrift des 
Rechtspflegers entbehrlich. Innerhalb des konventionellen Mahnverfahrens wird der 
Vollstreckungsbescheid auf einem selbständigen Formular erstellt und mit einer Un-
terschrift des Rechtspflegers bzw. des landesrechtliche berufenen Urkundsbeamten 
versehen.547 

 
Ebenso wie der Mahnbescheid wird auch der Vollstreckungsbescheid gem. § 699 

Abs. 4 Satz 1, Halbsatz 1 ZPO dem Antragsgegner grundsätzlich von Amts wegen 
zugestellt.548 Nach § 699 Abs. 4 Satz 1, Halbsatz 2 ZPO hat der Antragsteller aber 
zusätzlich die Möglichkeit, den Vollstreckungsbescheid im Parteibetrieb dem An-
tragsgegner zuzustellen.549 Im Gegensatz zum § 688 Abs. 2 Nr. 3 ZPO, wonach das 
Mahnverfahren nicht zulässig ist, wenn der Mahnbescheid öffentlich zugestellt wer-
den muss, ist nach § 699 Abs. 4 Satz 3 ZPO eine öffentliche Zustellung des Voll-
streckungsbescheids ausdrücklich zulässig.550 In diesem Fall wird der Vollstre-
ckungsbescheid an die Gerichtstafel des Gerichts angeheftet, an dem der Rechtsstreit 
im Falle des Einspruchs abzugeben wäre. Hierdurch besteht am ehesten die Mög-
lichkeit, dass der Antragsgegner von dem Vollstreckungsbescheid Kenntnis nehmen 
kann, da er an diesem Gericht grundsätzlich seinen letzten allgemeinen Gerichts-

 
543 Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 5; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 699, Rn. 10; Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 141. 
544 Vgl. zur Zurückweisung des Antrags ausführlich Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 142. 
545 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 14. 
546 Vgl. zum Umfang des Vollstreckungsbescheids: Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 6; Holch, Mü-

Ko ZPO, § 699, Rn. 37 f.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 143. 
547 Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 6; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 

17; Holch, MüKo ZPO, § 699, Rn. 45 ff. 
548 Zur Zustellung des Mahnbescheids oben Punkt 3.5.3.3. 
549 Vgl. zur Zustellung des Vollstreckungsbescheids im Parteibetrieb Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 

139. 
550 BGH, BGHZ 98, 263. Über das Erfordernis einer öffentlichen Zustellung entscheidet der 

Rechtspfleger bzw. der landesrechtlich bestellte Urkundsbeamte, vgl. Musielak/Voit, ZPO, § 
699, Rn. 7; Hansens, NJW 1991, 953, 954. Ausführlich zur öffentlichen Zustellung Fischer, 
ZZP 107 (1994), 163 ff. 
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stand hatte.551 Darüber hinaus ist auch eine Zustellung des Vollstreckungsbescheids 
ins Ausland ohne die Einschränkung des § 688 Abs. 3 ZPO möglich.552 Sowohl bei 
der öffentlichen Zustellung als auch bei der Zustellung ins Ausland ist der Rechts-
pfleger bzw. der landesrechtlich berufene Urkundsbeamte verpflichtet, die Ein-
spruchsfrist gem. § 339 Abs. 2 ZPO festzusetzen.553 

3.5.4.3. Rechtsnatur und Wirkung des Vollstreckungsbescheids 

Gem. § 700 Abs. 1 ZPO steht der Vollstreckungsbescheid zwar einem für vorläu-
fig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich. Mit dieser gesetzlichen Festle-
gung ist nach der herrschenden Meinung anzunehmen, dass der Vollstreckungsbe-
scheid ohne weiteres der formellen sowie der materiellen Rechtskraft fähig ist. Al-
lerdings führte insbesondere der Wegfall der Schlüssigkeitsprüfung innerhalb des 
Mahnverfahrens dazu, dass in der Rechtsprechung und Literatur zum Teil Stimmen 
geäußert wurden, dem Vollstreckungsbescheid die volle materielle Rechtskraft ab-
zusprechen.554 Zwar ist diese Frage ursprünglich vor allem bei der Durchsetzung 
von Ansprüchen aus sittenwidrigen Kreditverträgen aufgetreten, sodass sie mit der 
Einführung des § 688 Abs. 2 Nr. 1 ZPO als erübrigt angesehen werden könnte. Al-
lerdings hat die gerichtliche Praxis des Mahnverfahrens deutlich gemacht, dass diese 
Fragen weiterhin durchaus aktuell sind,555 da das Mahnverfahren einem unredlichen 
Gläubiger grundsätzlich die Möglichkeit bietet, um mittels falscher Angaben einen 
Vollstreckungsbescheid zu erwirken, der einer materiellrechtlichen Grundlage ent-
behrt. Daher bleibt die Frage, ob ein solcher Vollstreckungsbescheid rechtskräftig 
wird, weiterhin aktuell.556 

 
551 Vgl. die Begründung zur Vereinfachungsnovelle BT-Drs. 7/2729, S. 103; siehe auch Holch, 

MüKo ZPO, § 699, Rn. 63; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 22; 
Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn.7; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 144. 

552 Holch, MüKo ZPO, § 699, Rn. 64; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 
23; Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 7. 

553 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 699, Rn. 22 f.; Musielak/Voit, ZPO, § 699, Rn. 
7. 

554 Vgl. hierzu auch die ausführliche Zusammenfassung der verschiedenen Lösungsansätze bei 
Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 22 ff.; Sujecki, Mahnver-
fahren, Rn. 147 ff. 

555 Vgl. Vollkommer, Neuere Tendenzen im Streit um die „geminderte“ Rechtskraft des Vollstre-
ckungsbescheids, S. 762 ff., der einige Fallgruppen herausgearbeitet hat. 

556 Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 27; Vollkommer, Neuere 
Tendenzen im Streit um die „geminderte“ Rechtskraft des Vollstreckungsbescheids, S. 762; 
ders., Schlüssigkeitsprüfung und Rechtskraft, S. 251; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 146; Braun, 
JuS 1992, 177, 186; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 519, der als Anwendungsbe-
reich die Titulierung von Ehegattenbürgschaften oder auch Partnervermittlungsverträge an-
sieht. 
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3.6. Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners 

Das deutsche Mahnverfahren gilt nicht nur im Hinblick auf den Erlass des Voll-
streckungstitels, sondern auch im Hinblick auf die Verteidigungsmöglichkeiten des 
Antragsgegners als ein zweistufiges Mahnverfahren.557 Denn innerhalb des Mahn-
verfahrens kann sich der Antragsgegner zum einen mit dem Widerspruch gem. § 
694 ZPO gegen den Mahnbescheid und zum anderen mit dem Einspruch gem. § 700 
Abs. 1 und Abs. 3 ZPO gegen den Vollstreckungsbescheid verteidigen. Versäumt es 
der Antragsgegner, rechtzeitig einen ordnungsgemäßen Einspruch gegen den Voll-
streckungsbescheid einzulegen, hat er grundsätzlich keine weitere Möglichkeit, ge-
gen den Vollstreckungsbescheid vorzugehen. Von diesem Grundsatz werden aller-
dings einige Ausnahmen gemacht, sodass der Antragsgegner sich auch nach Ablauf 
der Einspruchsfrist gegen den Vollstreckungsbescheid wehren kann. Hierzu zählen 
vor allem die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. §§ 233 ff. ZPO sowie die 
sehr umstrittene Klage aus § 826 BGB.558 

3.6.1. Widerspruch gem. § 694 ZPO 

Gegen den Mahnbescheid kann sich der Antragsgegner ausschließlich mit dem 
Widerspruch gem. § 694 ZPO wehren. Der Widerspruch muss gem. § 692 Abs. 1 
Nr. 3 ZPO innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung des Mahnbescheids 
eingelegt werden. Mit der Einlegung des Widerspruchs ist das Mahnverfahren been-
det. Gem. § 696 Abs. 1 ZPO kann aber auf Antrag einer der Parteien das streitige 
Verfahren eröffnet werden. 

3.6.1.1. Widerspruchsfrist 

Die Widerspruchsfrist im Mahnverfahren beträgt gem. § 692 Abs. 1 Nr. 3 ZPO 
zwei Wochen. Lediglich in Geltungsbereich des AVAG559 wird die Widerspruchs-
frist gem. § 32 Abs. 3 AVAG auf einen Monat verlängert.560 Die Widerspruchsfrist, 

 
557 Vgl. zum Begriffsverständnis Heß, Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 363; 

Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 288; Gundlach, Europäische 
Prozessrechtsangleichung, S. 140 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 253 ff. 

558 Daneben besteht auch noch die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens gem. §§ 578 
ff. ZPO, vgl. hierzu: Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 239 ff.; Prütting/Weth, 
Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 92 ff.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, 
ZPR, § 158 ff.; Lüke, Zivilprozessrecht, Rn. 427 ff.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 202 ff. 

559 Vgl. hierzu oben Punkt 3.2. 
560 Hintzen/Riedel, Rpfleger 1997, 293, 300; Einhaus, AnwBl. 2000, 557, 560; Busl, IPRax 1986, 

270, 272; Hök, JurBüro 1991, 1303, 1304. 
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die gem. § 222 ZPO i.V.m. § 187 BGB am Tag der Zustellung des Mahnbescheids 
beginnt, kann gem. § 224 Abs. 2 ZPO als gesetzliche Frist weder verkürzt noch ver-
längert werden. Allerdings kann ein Widerspruch gem. § 694 Abs. 1 Halbsatz 2 ZPO 
auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist wirksam erhoben werden, wenn nur der 
Vollstreckungsbescheid noch nicht verfügt ist.561 Darüber hinaus wird ein verspätet 
erhobener Widerspruch nicht durch das Gericht zurückgewiesen, sondern gem. § 
694 Abs. 2 ZPO in einen Einspruch umgedeutet.562 

3.6.1.2. Form und Inhalt des Widerspruchs 

Der Widerspruch ist gem. § 694 Abs. 1 ZPO schriftlich zu erheben. Obwohl zur 
Widerspruchseinlegung gem. § 692 Abs. 1 Nr. 5 ZPO i.V.m. § 703c ZPO Formulare 
eingeführt worden sind, ist deren Benutzung nicht zwingend.563 Daher kann der An-
tragsgegner seinen Widerspruch auch selbst formulieren, solange allerdings nur die 
Verteidigungsabsicht deutlich wird, wobei eine Begründung des Widerspruchs nicht 
erforderlich ist.564 Der Widerspruch muss sich zudem nicht unbedingt auf die ge-
samte Forderung beziehen, sondern kann sich auch auf einen abtrennbaren Teil der 
geltend gemachten Forderung beschränken. Die Folge des Teilwiderspruchs ist 
dann, dass über den unwidersprochenen Teil der geltend gemachten Forderung ein 
Vollstreckungsbescheid ergeht, während über den widersprochenen Teil des An-
spruchs unter Umständen im streitigen Verfahren zu entscheiden ist.565 Der Wider-
spruch muss schließlich als bestimmender Schriftsatz handschriftlich unterschrieben 
werden.566 

 
Die Widerspruchseinlegung kann sowohl konventionell als auch noch durch Tele-

fax, Telegramm, Fernschreiben oder auf elektronischem Wege wirksam erhoben 
werden.567 Darüber hinaus kann die Widerspruchseinlegung auch durch mündliche 

 
561 Vgl. hierzu BGH, BGHZ 85, 361, 364; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 694, 

Rn. 6; Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 3; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 694, Rn. 1; Holch, 
MüKo ZPO, § 694, Rn. 6; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 154. 

562 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 155. 
563 Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 8; Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 2; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, 

ZPO, § 694, Rn. 2. Die Formulare sind abgedruckt bei Sujecki, Mahnverfahren, Anhang XIII. 
564 Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 4; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 694, Rn. 4; Holch, MüKo 

ZPO, § 694, Rn. 15; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 158. 
565 Vgl. zum Teilwiderspruch Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 16 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, 

ZPO, § 694, Rn. 5; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 694, Rn. 3. 
566 OLG Oldenburg, MDR 1979, 588; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 694, Rn. 3; 

Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 10; a.A. LG Hamburg, NJW 1986, 1997, 1999; Hüßtege, in: 
Thomas/Putzo, ZPO, § 694, Rn. 2; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 694, Rn. 3. 

567 BGH, BGHZ 144, 260; Crevecoeur, NJW 1977, 1320, 1321; Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 8; 
Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 694, Rn. 
4. 
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Erklärung zu Protokoll vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Mahnge-
richts oder gem. § 129a Abs. 1 ZPO eines jeden anderen Gerichts erfolgen,568 wobei 
gem. § 129a Abs. 2 ZPO die Wirkung des Widerspruchs erst dann eintritt, wenn das 
Protokoll beim zuständigen Mahngericht eingegangen ist. Mit dem Widerspruch 
kann der Antragsgegner auch die Durchführung des streitigen Verfahrens gem. § 
696 Abs. 1 Satz 1 ZPO beantragen.569 Hierzu ist erforderlich, dass ein separater An-
trag schriftlich oder zu Protokoll vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ge-
stellt wird.570 

3.6.1.3. Wirkung des Widerspruchs und weiterer Verfahrensverlauf 

Hat der Antragsgegner einen rechtzeitigen Widerspruch erhoben, wovon der An-
tragsteller gem. § 695 Satz 1 ZPO in Kenntnis zu setzen ist,571 verliert der Mahnbe-
scheid seine Wirkung, sodass ein Vollstreckungsbescheid nicht mehr ergehen 
kann.572 Der nachfolgende Verfahrensverlauf ist davon abhängig, ob eine der Partei-
en die Durchführung des streitigen Verfahrens gem. § 696 Abs. 1 ZPO beantragt hat 
oder nicht.573 Liegt nämlich ein solcher Antrag auf Durchführung des streitigen Ver-
fahrens nicht vor, tritt ein Verfahrensstillstand ein.574 Eine Durchführung des streiti-
gen Verfahrens erfolgt gem. § 696 Abs. 1 ZPO dagegen nur, wenn nach Einlegung 
eines rechtzeitigen Widerspruchs von einer der beteiligten Parteien ein Antrag auf 
Durchführung des streitigen Verfahrens gestellt wurde. Dieser Antrag ist schriftlich 
oder zu Protokoll bei der Geschäftsstelle des Mahngerichts bzw. eines jeden Ge-
richts einzureichen. Ein solcher Antrag kann sowohl zusammen mit dem Mahnan-
trag als auch mit dem Widerspruch verbunden werden.575 

 

 
568 Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 2; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 694, Rn. 2; Schlosser, in: 

Stein/Jonas, ZPO, § 694, Rn. 3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 694, Rn. 4; 
Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 157. 

569 Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 19; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 694, Rn. 4; Musie-
lak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 4. 

570 Vgl. hierzu ausführlich Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 163 ff. 
571 Vgl. hierzu das Beispiel einer solchen Widerspruchsnachricht Justizministerium Baden-

Württemberg, Die maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S. 50. Siehe zudem Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 695, Rn. 3 ff.; Holch, MüKo ZPO, § 695, Rn. 1 ff.; 
Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 695, Rn. 1 f.; Musielak/Voit, ZPO, § 695, Rn. 1 f. 

572 BGH, NJW 1991, 171; Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 5; Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 20; 
Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 694, Rn. 3. 

573 Siehe zur Widerspruchsrücknahme Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 168 ff. 
574 BGH, NJW-RR 1992, 1021; Holch, MüKo ZPO, § 694, Rn. 20; Musielak/Voit, ZPO, § 694, Rn. 

5; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 694, Rn. 11; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
162. 

575 Vgl. hierzu ausführlich Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 163 ff. 
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Liegen die Voraussetzungen zur Durchführung des streitigen Verfahrens vor, er-
folgt die Abgabe gem. § 696 Abs. 1 Satz 1 ZPO von Amts wegen durch Beschluss 
oder Verfügung des Rechtspflegers bzw. Urkundsbeamten grundsätzlich an das 
Streitgericht, das als solches im Mahnbescheid gem. § 692 Abs. 1 Nr. 1 ZPO be-
zeichnet wurde.576 Von der Abgabe sind beide Parteien gem. § 696 Abs. 1 Satz 3 
ZPO durch formlose schriftliche Mitteilung zu unterrichten.577 Die Abgabe ist gem. 
§ 696 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 ZPO unanfechtbar.578 Das Mahnverfahren ist mit 
dem Eingang der Akten bzw. des Aktenausdrucks beim zuständigen Streitgericht 
beendet, sodass dann auch die Zuständigkeit des Rechtspflegers bzw. Urkundsbeam-
ten beendet ist.579 Das Empfangsgericht ist allerdings gem. § 696 Abs. 5 ZPO in sei-
ner sachlichen wie auch örtlichen Zuständigkeit an die Abgabe nicht gebunden. Da-
her wird durch das Gericht eine erneute Prüfung der allgemeinen Prozessvorausset-
zungen durchgeführt.580 Ergibt diese Prüfung, dass das Empfangsgericht unzustän-
dig ist, erfolgt auf Antrag des ursprünglichen Antragstellers und jetzigen Klägers 
eine Verweisung gem. § 281 ZPO.581 Ergibt dagegen die Prüfung des Empfangsge-
richts dessen Zuständigkeit, wird der ursprüngliche Antragsteller und jetzige Kläger 
durch die Geschäftsstelle des Empfangsgerichts gem. § 697 Abs. 1 ZPO aufgefor-
dert, den im Mahnverfahren geltend gemachten Anspruch innerhalb einer zweiwö-
chigen Frist beginnend mit der Zustellung der Aufforderung mit einer sog. An-
spruchsbegründung zu begründen. Der anschließende Verfahrensverlauf entspricht 
dem ordentlichen Erkenntnisverfahren.582 

3.6.2. Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid 

 Gegen den Vollstreckungsbescheid kann der Antragsgegner grundsätzlich nur ei-
nen Einspruch gem. §§ 700 Abs. 1 und Abs. 2, 338 Abs. 1 ZPO einlegen. Der Ein-
spruch muss gem. § 339 Abs. 1 ZPO innerhalb eine Frist von zwei Wochen ab Zu-

 
576 Vgl. hierzu Musielak/Voit, ZPO, § 696, Rn. 3; Sujecki, Mahnverfahren, Rn.165; Hüßtege, in: 

Thomas/Putzo, ZPO, § 696, Rn. 4. 
577 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 696, Rn. 10; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, 

ZPO, § 696, Rn. 5. 
578 Holch, MüKo ZPO, § 696, Rn. 15; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 696, Rn. 6; Musie-

lak/Voit, ZPO, § 696, Rn. 3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 696, Rn. 11. 
579 Vgl. zur Frage der Anhängigkeit sowie Rechtshängigkeit des Verfahrens nach Abgabe am das 

Streitgericht: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 166. 
580 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 696, Rn. 25; Holch, MüKo ZPO, § 696, Rn. 

34 ff.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 696, Rn. 9. 
581 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 696, Rn. 26; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 

ZPO, § 696, Rn. 26; Musielak/Voit, ZPO, § 696, Rn. 6; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 696, 
Rn. 9 f.; Holch, MüKo ZPO, § 696, Rn. 41. 

582 Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 697, Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
§ 697, Rn. 4 ff.; Musielak/Voit, ZPO, § 697, Rn. 2 ff.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 697, 
Rn. 1 ff.; Holch, MüKo ZPO, § 697, Rn. 2 ff. m.w.N. 
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stellung des Vollstreckungsbescheids erhoben werden. Mit einer ordnungsmäßigen 
Einlegung des Vollstreckungsbescheids wird der Rechtsstreit von Amts wegen in 
das streitige Verfahren abgegeben. 

3.6.2.1. Einspruchsfrist 

Die Einspruchsfrist gegen den Vollstreckungsbescheid beträgt gem. § 339 Abs. 1 
ZPO in der Regel zwei Wochen beginnend mit der wirksamen Zustellung des Voll-
streckungsbescheids.583 Sowohl eine mangelnde Rechtsmittelbelehrung584 als auch 
eine Zustellung im Parteibetrieb585 sind für den Fristbeginn unbeachtlich. Ist dage-
gen eine öffentliche Zustellung oder eine Zustellung ins Ausland erforderlich, wird 
die Einspruchsfrist von dem Rechtspfleger oder Urkundsbeamten gem. § 339 Abs. 2 
ZPO bestimmt. Hiervon ausgenommen sind lediglich die Fälle, in denen ein Zustel-
lungsbevollmächtigter gem. § 184 Abs. 1 ZPO benannt werden muss.586 Die Ein-
spruchsfrist ist gem. § 339 Abs. 1 2. Halbsatz ZPO eine Notfrist, sodass der An-
tragsgegner bei unverschuldeter Versäumung eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand beantragen kann.587 

3.6.2.2. Form und Inhalt des Einspruchs 

Der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid ist an das Gericht zu richten, 
das den Vollstreckungsbescheid erlassen hat. Im Gegensatz zur Widerspruchseinle-
gung ist für die Einlegung des Einspruchs kein Vordruck eingeführt worden. Der 
Einspruch kann gem. § 340 Abs. 1 ZPO aber sowohl schriftlich als auch zu Proto-
koll vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingereicht werden. Eine Ein-
spruchseinlegung ist zudem mittels Fax und Telegramms sowie gem. § 130a ZPO 
auch in elektronischer Form zulässig.588 Dagegen ist eine telefonische Einspruchser-

 
583 BGH, BGHZ 104, 109. 
584 BGH, NJW 1991, 296; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, Rn. 7; Hüßtege, 

in: Thomas/Putzo, ZPO, § 700, Rn. 6; Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 13. 
585 OLG Koblenz, NJW 1981, 401; Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 13; Musielak/Voit, ZPO, § 700, 

Rn. 5; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, Rn. 7. 
586 BGH, BGHZ 98, 266; NJW 1999, 1187; NJW 1999, 1871; Reinhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 

339, Rn. 2; Musielak/Voit, ZPO, § 700, Rn. 5; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
§ 339, Rn. 6; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 532. 

587 Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 14; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, Rn. 7. 
Zu diesem Rechtsbehelf im Anschluss unter Punkt 3.6.3. 

588 BGH, BGHZ 105, 197, 199; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 340, Rn. 4; Rein-
hold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 340, Rn. 1. 
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hebung unwirksam, da eine solche Form der Einspruchserhebung zu viele Unsicher-
heiten bietet.589 

 
Inhaltlich muss der Einspruch den angegriffenen Vollstreckungsbescheid hinrei-

chend individualisieren.590 Fehlerhafte Angaben sind allerdings soweit unschädlich, 
als sich aus den Akten die Richtigkeit der Angaben ergeben kann. Dann hat der An-
tragsgegner aber die durch die Falschangaben verursachten Verzögerungen zu ver-
treten.591 Ferner muss der Einspruch die Erklärung enthalten, dass der Antragsgeg-
ner gegen die im Vollstreckungsbescheid geltend gemachte Forderung Einspruch 
einlegen möchte. Wie eine solche Erklärung formuliert werden muss, ist nicht ent-
scheidend, es kommt vielmehr darauf an, dass aus der Einspruchsschrift deutlich 
wird, dass der Antragsgegner den Vollstreckungsbescheid nicht gelten lassen will 
und daher das Verfahren fortsetzen möchte.592 Im Falle eines Teileinspruchs ist zu-
sätzlich erforderlich, dass deutlich wird, gegen welchen Teil der Forderung sich der 
Einspruch richten soll.593 Allerdings sollte die Einspruchsschrift einer möglichst 
großzügigen Auslegung zugänglich sein.594 Der Einspruch gegen einen Vollstre-
ckungsbescheid muss gem. § 700 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 340 Abs. 3 ZPO dagegen 
nicht begründet werden.595 Schließlich muss der Einspruch noch unterschrieben 
werden.596 Dagegen ist die Hinzuziehung eines Anwalts nicht erforderlich. Diese gilt 
auch dann, wenn der Vollstreckungsbescheid durch ein Landgericht erlassen worden 
ist, da es sich hierbei um einen Teil des Mahnverfahrens handelt, sodass weiterhin 
§§ 702, 703 sowie § 78 Abs. 3 ZPO gelten.597 

 
589 BGH, BGHZ 101, 139; OLG Schleswig, ZIP 1984, 1017; Musielak/Voit, ZPO, § 700, Rn. 4; 

Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 15; a.A. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, 
Rn. 8, nach dem aus Gründen der Prozesswirtschaftlichkeit eine telefonische Einspruchserhe-
bung zulässig sein sollte. 

590 Vgl. zu den Anforderungen: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 340, Rn. 5; Rein-
hold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 340, Rn. 2; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 179. 

591 Vgl. zu den Formen der Einspruchserhebung: BGH, VersR 1983, 250; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 340, Rn. 5; Musielak/Stadler, ZPO, § 340, Rn. 2. 

592 BGH, BGHZ 105, 197, 200; NJW-RR 1994, 1213; Reinhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 340, Rn. 
3; Musielak/Stadler, ZPO, § 340, Rn. 3. 

593 Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 20; Reinhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 340, Rn. 4; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 340, Rn. 7. 

594 BGH, NJW-RR 1999, 938; NJW-RR 1994, 1213, 1214; Musielak/Stadler, ZPO, § 340, Rn. 3. 
595 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 181. 
596 BGH, BGHZ 101, 134, 136 f.; LG Hamburg, NJW 1986, 1997; Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 

16; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, Rn. 8; Schlosser, in: Stein/Jonas, 
ZPO, § 700, Rn. 4; a.A. LG Heidelberg, NJW-RR 1987, 1213, 1214; Musielak/Voit, ZPO, § 
700, Rn. 4. 

597 Vgl. die h.M. Hornung, Rpfleger 1978, 429, 431; Musielak/Voit, ZPO, § 700, Rn. 4; Holch, 
MüKo ZPO, § 700, Rn. 17; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 700, Rn. 4; a.A. Crevecoeur 
NJW 1977, 1320, 1324; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 700, Rn. 10, die von 
einem Anwaltszwang bei einer Erhebung eines Einspruch gegen diejenigen Vollstreckungsbe-
scheide sind, die durch ein Landgericht erlassen worden sind. 
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3.6.2.3. Wirkung des Einspruchs und weiterer Verfahrensverlauf 

Nach Einlegung des Einspruchs gibt das Gericht, das den Vollstreckungsbescheid 
erlassen hat, das Verfahren gem. § 700 Abs. 3 Satz 1 ZPO von Amts wegen an das 
Gericht ab, das gem. § 692 Abs. 1 Nr. 1 ZPO im Mahnbescheid als für die Durch-
führung des streitigen Verfahrens zuständiges Gericht abgegeben wurde. Die Abga-
be des Verfahrens an das Streitgericht erfolgt unabhängig davon, ob der Einspruch 
zulässig war oder nicht. Diese muss das Empfangsgericht selbst beurteilen.598 Der 
weitere Verfahrensverlauf entspricht grundsätzlich demjenigen bei Wider-
spruchseinlegung, sodass auf die obigen Ausführungen verwiesen werden kann.599 

3.6.3.Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Hat der Antragsgegner eine fristgemäße Einspruchseinlegung versäumt, besteht 
unter den Voraussetzungen der §§ 233 ff. ZPO die Möglichkeit, um mittels eines 
Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch eine Fiktion der Rechtzei-
tigkeit der Einspruchserhebung die Beseitigung dieses Rechtsnachteils herbeizufüh-
ren. Mit diesem außerordentlichen Rechtsbehelf soll derjenige, der eine Frist unver-
schuldet versäumt hat, vor den Rechtsnachteilen der Fristversäumung geschützt 
werden.600 Hier besteht somit ein Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch des 
Antragsgegners auf rechtliches Gehör gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK und dem Erforder-
nis der Rechtssicherheit.601 

3.6.3.1. Voraussetzung für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gem. § 233 ZPO zulässig, wenn 
eine Partei ohne ihr Verschulden verhindert war, eine Notfrist bzw. eine in § 233 

 
598 Holch, MüKo ZPO, § 700, Rn. 25; Musielak/Voit, ZPO, § 700, Rn. 7; Hüßtege, in: Tho-

mas/Putzo, ZPO, § 700, Rn. 9. 
599 Vgl. hierzu oben Punkt 3.6.1.3. 
600 Vgl. BVerfG, NJW 2004, 2887; BGH, NJW 2002, 3031; Lücke, Zivilprozessrecht, Rn. 186; 

Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 6 ff.; Musielak/Grandel, ZPO, § 233, Rn. 1; Hüßtege, in: 
Thomas/Putzo, ZPO, § 233, Rn. 1; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 233, Rn. 
2; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 233, Rn. 1 f.; Feiber, MüKo ZPO, § 233, Rn. 4. 

601 Vgl. hierzu Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 6; Born, NJW 2005, 2042, 2043; Von Pentz, NJW 
2003, 858; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 185; Waldner, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, 
Rn. 244 ff. 
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ZPO genannte weitere Frist einzuhalten.602 Da es sich bei der Einspruchsfrist gem. § 
339 Abs. 1 2. Halbsatz ZPO um eine Notfrist handelt,603 ist die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand somit auch bei einer unverschuldeten Versäumung der Ein-
spruchsfrist statthaft.604 Die gesetzliche Frist wird versäumt, wenn der Antragsgeg-
ner es unterlässt, innerhalb der gesetzlichen Frist die fristwahrende Rechtshandlung 
formgerecht vorzunehmen.605 Eine Fristversäumung setzt aber ihrerseits voraus, dass 
eine Frist überhaupt zu laufen begonnen hat. In diesem Zusammenhang ist somit die 
Frage entscheidend, ob und wann der Vollstreckungsbescheid zugestellt wurde. Ab 
diesem Zeitpunkt hat nämlich der Antragsgegner die Möglichkeit, von dem Inhalt 
des Vollstreckungsbescheides Kenntnis zu nehmen. Voraussetzung ist dabei, dass 
die Zustellung ordnungsgemäß erfolgte und somit auch wirksam ist,606 was in der 
Regel durch die Zustellungsurkunde dokumentiert wird.607 

 
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand setzt gem. § 233 ZPO ferner voraus, 

dass die Frist durch die Partei schuldlos versäumt wurde. Eine Fristversäumung oh-
ne Verschulden der Parteien kann grundsätzlich dann angenommen werden, wenn 
entweder überhaupt kein Verschulden der Partei festzustellen ist oder wenn dieses 
Verschulden nicht kausal für die Fristversäumung war.608 Zur Beantwortung der 
Frage, die regelmäßig im Mittelpunkt des Wiedereinsetzungsverfahrens steht, sind 
zwar die Umstände des Einzelfalles entscheidend, allerdings hat sich im Laufe der 
Zeit eine umfassende Rechtsprechung entwickelt, die eine Reihe von Grundsätzen 
hierzu aufgestellt sowie einzelne Fallgruppen herausgearbeitet hat, die sich maßgeb-
lich nach den individuellen Fähigkeiten und Erkenntnisvermögens des Antragsgeg-
ners oder seines Prozessbevollmächtigten richten.609 

 
602 Vgl. ausführlich zu den Fristen, bei denen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich 

ist: Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 26 f.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 233, Rn. 5; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 233, Rn. 6 ff.; Musielak/Grandel, ZPO, § 
233, Rn. 2; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 233, Rn. 8 ff.; Feiber, MüKo ZPO, § 233, Rn. 9 ff. 

603 OLG Karlsruhe, MDR 1994, 831; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 233, Rn. 7. 
Siehe hierzu oben Punkt 3.6.2.1. 

604 Vgl. zur Frage der Zulässigkeit der Wiedereinsetzung gegen eine versäumte Widerspruchsfrist: 
Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 186; Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfah-
ren, S. 294. 

605 Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 228 m.w.N. 
606 Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 35. 
607 Vgl. zur Beweiskraft der Zustellungsurkunde: Wenzel, MüKo ZPO, § 182, Rn. 3; Roth, in: 

Stein/Jonas, ZPO, § 182, Rn. 15 f.; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 100; Sujecki, Mahnver-
fahren, Rn. 188. 

608 Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 238. 
609 Vgl. hierzu den umfassenden Überblick bei: Born, NJW 2005, 2042 ff.; Von Pentz, NJW 2003, 

858 ff.; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 246 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
ZPO, § 233, Rn. 18 ff.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 233, Rn. 20 ff.; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 69, Rn. 9 ff.; Feiber, MüKo ZPO, § 233, Rn. 27 ff.; Hüßtege, 
in: Thomas/Putzo, ZPO, § 233, Rn. 12 ff.; Musielak/Grandel, ZPO, § 233, Rn. 6 ff. jeweils 
m.w.N. 
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3.6.3.2. Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Das Wiedereinsetzungsverfahren erfolgt gem. § 236 ZPO auf Antrag des An-
tragsgegners, der die Einlegung eines fristgemäßen Einspruchs versäumt hat. Der 
Antrag kann sowohl ausdrücklich als auch konkludent gestellt werden,610 wobei 
gem. § 236 Abs. 1 ZPO die Form des Wiedereinsetzungsantrags sich nach den Vor-
schriften richtet, die für die versäumte Prozesshandlung gelten.611 Daher muss der 
Wiedereinsetzungsantrag im Rahmen des Mahnverfahrens aufgrund einer versäum-
ten Einspruchseinlegung die Form eines Einspruchs aufweisen und somit vor allem 
die Verteidigungsabsicht gegen den Vollstreckungsbescheid deutlich erkennbar ent-
halten.612 Der Wiedereinsetzungsantrag muss gem. § 236 Abs. 2 Satz 1 ZPO weiter-
hin alle Tatsachen samt ihrer Beweise enthalten, die die Wiedereinsetzung begrün-
den.613 

 
Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gem. § 237 ZPO bei 

dem Gericht einzureichen, welches auch über die nachgeholte Prozesshandlung zu 
entscheiden hat.614 Im Mahnverfahren ist der Einspruch bei dem Gericht einzurei-
chen, das den Vollstreckungsbescheid erlassen hat, sodass dort gem. § 237 ZPO der 
Wiedereinsetzungsantrag zu stellen ist. Die Wiedereinsetzungsfrist beträgt gem. § 
234 Abs. 1 Satz 1 ZPO regelmäßig zwei Wochen. Nach § 234 Abs. 2 ZPO beginnt 
die Wiedereinsetzungsfrist mit dem Tag, an dem das Hindernis behoben ist, wobei 
der Tag selbst gem. § 222 ZPO i.V.m. § 187 Abs. 1 BGB nicht mitgerechnet wird. 
Eine solche Hindernisbehebung liegt vor, sobald entweder die Ursachen für die Ver-
hinderung weggefallen sind oder ihr Fortbestehen von der Partei oder ihrem Pro-
zessbevollmächtigten als verschuldet anzusehen ist.615 § 234 Abs. 3 ZPO enthält zu-
sätzlich hierzu eine absolute Ausschlussfrist, nach der eine Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt werden kann, wenn, von dem Ende der versäumten Frist an gerech-
net, ein Jahr verstrichen ist. Diese absolute Zeitgrenze für die Wiedereinsetzung 

 
610 Zur konkludenten Antragstellung Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 622 f.; Baum-

bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 233, Rn. 16 ff. 
611 Vgl. allgemein hierzu Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 619 ff.; Feiber, MüKo ZPO, § 236, Rn. 

3 ff.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 236, Rn. 3 f.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 
ZPO, § 236, Rn. 4. 

612 Vgl. hierzu oben Punkt 3.6.2.2. 
613 Zum Inhalt des Wiedereinsetzungsantrags Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 

236, Rn. 5 f.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 69, Rn. 32 f.; Musielak/Grandel, ZPO, § 
236, Rn. 3 ff.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 236, Rn. 4 ff.; Feiber, MüKo ZPO, § 236, Rn. 10 
ff. 

614 Vgl. allgemein zur gerichtlichen Zuständigkeit für die Wiedereinsetzung: Kummer, Wiederein-
setzung, Rn. 646 ff.; Feiber, MüKo ZPO, § 237, Rn. 1 ff.; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 237, Rn. 3; Musielak/Grandel, ZPO, § 237, Rn. 1. 

615 BGH, NJW-RR 2005, 143; NJW 1994, 2831; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 234, Rn. 4; Feiber, 
MüKo ZPO, § 234, Rn. 17 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 234, Rn. 5; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 234, Rn. 9. 
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dient der Absicherung der formellen Rechtskraft.616 Daher darf sie weder verlängert 
noch verkürzt werden.617 

3.6.3.3. Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und ihre Folgen 

Das Gericht überprüft nach Eingang des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand von Amts wegen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Wie-
dereinsetzung vorliegen. Im Hinblick auf die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsan-
trags muss vor allem überprüft werden, ob die Wiedereinsetzungsfristen eingehalten 
wurden.618 Im Rahmen der Begründetheitsprüfung ist insbesondere die Frage des 
Vorliegens oder Nichtvorliegens der Wiedereinsetzungsgründe zu prüfen.619 Gleich-
zeitig muss das Gericht der gegnerischen Partei die Gelegenheit zum rechtlichen 
Gehör geben.620 

 
Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand621 wird nicht die 

versäumte Frist neu eröffnet, sondern vielmehr die nachgeholte Prozesshandlung, 
d.h. im Mahnverfahren der Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid gem. §§ 
700 Abs. 1, 338 ZPO, als rechtzeitig fingiert, sodass der mit der Fristversäumung 
eingetretene Nachteil rückwirkend beseitigt wird.622 Darüber hinaus trägt die Partei, 
die die Wiedereinsetzung beantragt hat, gem. § 238 Abs. 4 ZPO die Kosten für die 
Wiedereinsetzung.623 

 
616 Zur Rechtsnatur dieser Frist BGH, NJW 2002, 2252; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 702; 

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 234, Rn. 6; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 
234, Rn. 18; Feiber, MüKo ZPO, § 234, Rn. 7; Musielak/Grandel, ZPO, § 234, Rn. 6. 

617 Zu den Ausnahmen der Ausschlussfrist: OLG Düsseldorf, NJW-RR 2003, 136, 138; OLG Stutt-
gart, NJW-RR 2002, 716, 717; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 704 ff.; Roth, in: Stein/Jonas, 
ZPO, § 234, Rn. 19; Musielak/Grandel, ZPO, § 234, Rn. 6; Feiber, MüKo ZPO, § 234, Rn. 9 
ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 234, Rn. 6; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
197. 

618 Zur Zulässigkeitsprüfung des Wiedereinsetzungsantrags Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 715 f. 
619 Zur Begründetheitsprüfung des Wiedereinsetzungsantrags Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 717 

ff. 
620 Vgl. BVerfG, BVerfGE 67, 154; BVerfGE 53, 109; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 69, 

Rn. 42; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 238, Rn. 4; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 734 
f.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 238, Rn. 4. 

621 Vgl. zur Form und zum Inhalt der Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag Kummer, 
Wiedereinsetzung, Rn. 750 f.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 238, Rn. 5 ff.; Musielak/Grandel, 
ZPO, § 238, Rn. 4; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 199 f.; Feiber, MüKo ZPO, § 238, Rn. 11 ff.; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 238, Rn. 6 ff. 

622 Vgl. zur Wirkung der Wiedereinsetzung: Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 69, Rn. 48; Fei-
ber, MüKo ZPO, § 238, Rn. 4 f. 

623 Vgl. zu dieser Regelung samt der hier geltenden Ausnahmeregelungen: Feiber, MüKo ZPO, § 
238, Rn. 18 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 238, Rn. 15; Hüßtege, in: 
Thomas/Putzo, ZPO, § 238, Rn. 19 ff.; Roth, in: Stein/Jonas, ZPO, § 238, Rn. 14. 
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3.6.4. Durchbrechung der Rechtskraft bei Vollstreckungsbescheiden gem. § 826 
BGB 

Der Vollstreckungsbescheid gem. § 700 Abs. 1 ZPO entspricht einem für vorläu-
fig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil. Nach herrschender Meinung ist der 
Vollstreckungsbescheid dann auch der materiellen Rechtskraft fähig.624 Allerdings 
führte die überwiegend in den 80`er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgte mas-
senhafte Titulierung von Ansprüchen aus sittenwidrigen Rechtsgeschäften dazu, 
dass durch die Rechtsprechung des BGH die Möglichkeit geschaffen wurde, um bei 
Vollstreckungstiteln über sittenwidrigen Ansprüche mittels der Klage aus § 826 
BGB die materielle Rechtskraft zu durchbrechen. Die Klage aus § 826 BGB ist eine 
Leistungsklage und anderen Rechtsbehelfen subsidiär. Sie richtet sich auf Herausga-
be des Anspruchs, auf Unterlassung der Zwangsvollstreckung sowie ggf. auch auf 
Schadensersatz.625 

 
Nach der Rechtsprechung des BGH ist Voraussetzung für eine Klage aus § 826 

BGB626 zunächst die materielle Unrichtigkeit des Titels. Danach darf der für voll-
streckbar erklärte Anspruch nicht oder nicht in dem titulierten Umfang bestehen.627 
Die Ursache für die Unrichtigkeit bei Vollstreckungsbescheiden braucht dabei nicht 
nur auf tatsächlichem, sondern kann auch auf rechtlichem Gebiet liegen. Für die Un-
richtigkeit des Vollstreckungsbescheids ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Verhandlung im Klageverfahrens gem. § 826 BGB sowie die Auffassung des in die-
sem Verfahren entscheidenden Gerichts maßgeblich.628 Das Vorliegen der Sitten-
widrigkeit des Anspruchs bestimmt sich dagegen nach dem Stand der Rechtspre-
chung im Zeitpunkt der Stellung des Mahnantrags.629 Die Klage aus § 826 BGB er-
fordert ferner, dass der Titelgläubiger die Unrichtigkeit des Titels kennen muss. In 
subjektiver Hinsicht muss Vorsatz im Hinblick auf die Unrichtigkeit des Titels beim 
Titelgläubiger vorliegen, wobei bedingter Vorsatz als ausreichend angesehen 
wird.630 Zudem kann die Kenntnis erst durch das zur Entscheidung über den An-
spruch aus § 826 BGB berufene Gericht vermittelt werden.631 Schließlich ist das 
 
624 Zu der Frage, ob der Vollstreckungsbescheid der materiellen Rechtskraft fähig ist, vgl. Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 147 ff. m.w.N. 
625 Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 3, 96; Wüstenberg, 

AnwBl. 2003, 141, 143; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 512; Palandt/Sprau, 
BGB, § 826 BGB, Rn. 58. 

626 Vgl. zur umstrittenen Statthaftigkeit der Klage gem. § 826 BGB ausführlich Sujecki, Mahnver-
fahren, Rn. 212 ff. m.w.N. 

627 Vgl. ausführlich hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 215. 
628 BGH, BGHZ 101, 380, 384; Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, 

Rn. 193; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 527. 
629 BGH, BGHZ 101, 380, 387; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 529. 
630 Zu der Anforderung an die Kenntnis: Schmelz/Klute/Bender, Der Verbraucherkredit, Rn. 648 ff. 
631 BGH, BGHZ 101, 380, 385; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 493 ff., 530; Wüsten-

berg, AnwBl 2003, 141, 142. 
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Vorliegen besonderer Umstände erforderlich, aufgrund derer es dem Gläubiger zu-
gemutet werden muss, die ihm unverdient zugefallene Rechtsposition aufzugeben.632 
Diese zusätzlichen Umstände müssen die Art und Weise der Titelerlangung oder der 
Vollstreckung in sittenwidriger Weise prägen.633 Eine Besonderheit ist nach Ansicht 
des BGH auch bei einem Vollstreckungsbescheid anzunehmen.634 Denn hier stellt 
bereits die Wahl des Mahnverfahrens vor allem dann einen solchen besonderen Um-
stand im Sinne des § 826 BGB dar, wenn der Gläubiger erkennen konnte, dass die 
gerichtliche Schlüssigkeitsprüfung zu einer Ablehnung seines Klageverfahrens füh-
ren würde.635  

 
Diese Grundsätze sollen allerdings nur dem Schutz des rechtlich unerfahrenen 

und ungewandten Schuldners dienen.636 Sie sind daher nach Ansicht des BGH im 
Falle einer anwaltlichen Betreuung nicht anwendbar.637 Liegen allerdings alle Vor-
aussetzungen der Klage aus § 826 BGB vor, kann der Kläger die Unterlassung der 
Zwangsvollstreckung und die Herausgabe des Titels bzw. die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes oder Geldersatz verlangen.638 

3.7. Anwaltliche Vertretung innerhalb des deutschen Mahnverfahrens 

Eine anwaltliche Vertretung ist innerhalb des deutschen Mahnverfahrens nicht 
zwingend vorgeschrieben.639 Dieses ergibt sich aus § 78 Abs. 5 i.V.m. § 702 Abs. 1 
ZPO. Nach § 78 Abs. 5 ZPO ist nämlich unabhängig von der Höhe des Streitwertes 
eine obligatorische Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nicht erforderlich, wenn die 
von der Partei vorgenommene Prozesshandlung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
Gerichts erklärt werden kann.640 Da innerhalb des Mahnverfahrens gem. § 702 Abs. 

 
632 Vgl. BGH, BGHZ 101, 380, 385; ders., VersR 1982, 975, 977; Kothe, NJW 1985, 2217, 2224; 

Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 216. 
633 Vgl. ausführlich zu diesen besonderen Umständen Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 

496 ff.; Wüstenberg, AnwBl 2003, 141, 142 f.; Schmelz/Klute/Bender, Der Verbraucherkredit, 
Rn. 633 ff. 

634 BGH, BGHZ 101, 380, 387. 
635 Vgl. hierzu BGH, BGHZ 101, 380, 387 f.; Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 531; 

Wüstenberg, AnwBl 2003, 141, 143; Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen 
Titeln, Rn. 160 ff.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 217 f. 

636 BGH, BGHZ 103, 44, 49. 
637 Vgl. BGH, NJW 1987, 3259, 3260; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 219 m.w.N. 
638 Zu den Rechtsfolgen der Klage aus § 826 BGB: Staudinger/Oechsler (2003) § 826 BGB, Rn. 

512 ff., 537 ff.; Wüstenberg, AnwBl 2003, 141, 143; Palandt/Sprau, BGB, § 826 BGB, Rn. 58. 
639 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 73; Coester-Waltjen, Mahnverfahren in Deutsch-

land, S. 156. 
640 Zu den Ausnahmen vom Anwaltszwang Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 78, Rn. 16 ff.; 

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 78, Rn. 35 ff.; Musielak/Weth, ZPO, § 78, 
Rn. 30 ff. 
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1 ZPO alle Anträge und Erklärungen vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zur Protokoll abgegeben werden können,641 ist innerhalb des Mahnverfahrens so-
wohl eine Antragstellung als auch eine Erhebung eines Widerspruch bzw. eines Ein-
spruchs ohne eine Hinzuziehung eines Rechtsanwalts möglich. Das gilt auch für die 
Fälle, in denen die Rechtssache bei Durchführung eines ordentlichen Klageverfah-
rens aufgrund der Streitwerthöhe in die Zuständigkeit eines Landgerichts fällt. 

 
In der gerichtlichen Praxis wird aber zur Durchführung des Mahnverfahrens zu-

mindest auf Seiten des Antragstellers vielfach ein juristischer Rat hinzugezogen. Der 
Grund hierfür ist weniger ein juristischer, sondern vielmehr ein praktischer. Denn 
aufgrund der teilweise komplizierten Ausgestaltung der Formulare zur Beantragung 
des Mahnbescheids ist es insbesondere denjenigen Antragstellern anzuraten, sich 
rechtlichen Rat einzuholen, die keine Erfahrungen bei der Durchführung des Mahn-
bescheides haben.642 Teilweise wird aber auch vorgebracht, dass auch die bereits mit 
dem Mahnverfahren betrauten Gläubiger Probleme mit dem Ausfüllen der Antrags-
vordrucke haben, sodass sie ebenfalls einen anwaltlichen Rat einholen müssen.643 
Wird daher ein Anwalt innerhalb des Mahnverfahrens für den Antragsteller tätig, ist 
gem. § 703 Satz 2 ZPO nicht erforderlich, dass die Bevollmächtigung des Anwalts 
durch eine Urkunde nachgewiesen wird. Vielmehr ist hier ausreichend, dass die Be-
vollmächtigung lediglich durch den Anwalt versichert wird.644 

4. Elektronisches Mahnverfahren 

Das deutsche Mahnverfahren wird im gesamten Bundesgebiet elektronisch bear-
beitet.645 Die Besonderheit des elektronischen Mahnverfahrens in Deutschland liegt 
in seiner vollautomatischen Durchführung, d.h. die IT-Technologie wird nicht nur 
zur Unterstützung des Gerichts eingesetzt, sondern ihr kommt darüber hinaus auch 
eine Entscheidungsfunktion zu. Hierdurch wird ein Mahnbescheid bzw. ein Voll-
streckungsbescheid erlassen, ohne dass es einer menschlichen Intervention bedarf. 

 
641 Musielak/Voit, ZPO, § 702, Rn. 2; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 702, Rn. 4; 

Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 702, Rn. 1 ff.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 702, Rn. 
1; Holch, MüKo ZPO, § 702, Rn. 1 ff. 

642 Kritisch zu der Kompliziertheit der Vordrucke im Mahnverfahren bereits: Huhn, Probleme der 
Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 48 ff. 

643 So Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 96 f.; Smid, CR 1988, 647, 648, der aber auch 
darauf hinweist, dass aufgrund der Kompliziertheit des Formularaufbaus selbst Anwälte Prob-
leme beim Ausfüllen der Mahnanträge haben. 

644 Musielak/Voit, ZPO, § 703, Rn. 2 f.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 703, Rn. 
3; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 703, Rn. 2 f.; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, § 703, 
Rn. 2; Holch, MüKo ZPO, § 703, Rn. 4 ff.; Coester-Waltjen, Mahnverfahren in Deutschland, 
S. 151. 

645 Vgl. die Übersicht bei Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 224. 
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Hierdurch wurde ein weitreichender Entlastungs- und Einsparungseffekt innerhalb 
der Rechtsprechung geschaffen. 

4.1. Entwicklung des elektronischen Mahnverfahrens 

Aufgrund der immer steigenden Antragszahlen wurde Ende der sechziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts die Frage aufgeworfen, ob das gerichtliche Mahnverfahren 
seine Aufgaben überhaupt noch erfüllen könne.646 Durch den drohenden Effizienz-
verlust innerhalb des Mahnverfahrens wurde bereits 1974 eine durch das Justizmi-
nisterium Baden-Württemberg im Auftrag gegebene Untersuchung zu den Möglich-
keiten der automatisierten Durchführung des Mahnverfahrens durchgeführt. Basie-
rend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung wurde mit der Vereinfachungsnovel-
le647 die gesetzliche Grundlage für die maschinelle Bearbeitung des Mahnverfahrens 
geschaffen, die schließlich am 1.10.1982 am AG Stuttgart und AG Stuttgart-Bad 
Cannstadt in die Praxis umgesetzt wurde.648 Allerdings konnte eine bundesweite 
Anwendung des elektronischen Mahnverfahrens erst am 1.5.2007 realisiert werden. 
An diesem Datum wurde die elektronische Durchführung des Mahnverfahrens auch 
in den Bundesländern Sachsen und Thüringen eingeführt. 

 
Der Umfang sowie die einzelnen Formen der Teilnahme am elektronischen 

Mahnverfahren wurden im Laufe der Zeit ausgeweitet und auch den veränderten 
technischen Möglichkeiten angepasst. Ursprünglich mussten die Mahnbescheidsan-
träge entweder durch Erfassungskräfte in das gerichtlich Computersystem eingeführt 
werden oder konnten durch die Antragsteller mittels Datenträgern, wie zum Beispiel 
Magnetbändern oder später Disketten, beim zuständigen Mahngericht eingereicht 
werden (sog. DTA-Mahnverfahren).649 Mit dem Rechtspflege-
Vereinfachungsgesetz650 wurde mit § 690 Abs. 3 ZPO die rechtliche Grundlage für 
die elektronische Übermittlung der Anträge mittels Datenfernübertragung eingeführt 

 
646 So Förschler, JZ 1969, 103 ff. 
647 Gesetz vom 3.12.1976, BGBl. I, 1976, S. 3281. 
648 Zur Einführung des maschinellen Mahnverfahren Baschang/Theobald, NJW 1974, 1985 ff.; Kel-

ler, NJW 1981, 1184 ff.; Mayer, NJW 1983, 92 ff.; Seidel/Brändle, Das automatische Mahn-
verfahren, S. 4 ff.; Schmid, Elektronische Datenverarbeitung im Mahnverfahren, S. 17; kritisch 
hierzu: Huhn, Probleme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 40 ff. 

649 Zum sog. Datenträgeraustausch Mahnverfahren Mayer, NJW 1983, 92 ff.; Hess, CR 1991, 245, 
246 ff.; Salten, NJW-CoR 1996, 312, 313 ff.; Schmid, Elektronische Datenverarbeitung im 
Mahnverfahren, S. 196 ff.; Seidel/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 5 ff. 

650 Gesetz vom 17.12.1990, BGBl. I, S. 2847. 
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(sog. DFÜ-Mahmverfahren).651 Diese Form der Mahnverfahrendurchführung kann 
als Vorstufe des Online-Mahnverfahrens angesehen werden,652 da auch hier unver-
körperte Mahnantragsdaten direkt beim zuständigen Gericht eingereicht werden. Das 
DFÜ-Mahnverfahren erlangte allerdings in der gerichtlichen Praxis aufgrund der 
aufwendigen, kostenintensiven und nicht zeitgemäßen Hardware, die zur Durchfüh-
rung erforderlich war, nicht die gewünschte Bedeutung.653 Trotz des föderalen Sys-
tems der Bundesrepublik Deutschland wurde diese Entwicklung der elektronischen 
Bearbeitung des Mahnverfahrens maßgeblich durch die sog. Gemeinsame Koordi-
nierungsstelle für das elektronische Mahnverfahren geleitet. Diese Behörde, die 
beim Justixministerium von Baden-Württemberg untergebracht ist, arbeitet konstant 
an der bundesweit einheitlichen Durchführung sowie der Weiterentwicklung des 
elektronischen Mahnverfahrens. 

4.2. Umfang der elektronischen Datenverarbeitung innerhalb der gerichtlichen Prü-
fung 

Eine Besonderheit des deutschen elektronischen Mahnverfahrens stellt der Um-
fang der Datenverarbeitung bei der gerichtlichen Prüfung der Mahnbescheidsanträge 
dar. Diese werden nämlich umfassend durch das gerichtsinterne Computersystem 
überprüft, sodass ein Mahnbescheid erlassen wird, ohne dass hierfür eine Hinzuzie-
hung eines menschlichen Entscheidungsorgans erforderlich ist. Diese umfassende 
Datenverarbeitung konnte nur deshalb realisiert werden, weil seit der Vereinfa-
chungsnovelle innerhalb des Mahnverfahrens eine Schlüssigkeitsprüfung nicht mehr 
stattfindet. Die Mahnbescheidsanträge unterliegen vielmehr einer Plausibilitätsprü-
fung, die mittels des gerichtlichen Computerprogramms durchgeführt wird. Diese 
bewirkt lediglich, dass weder unsinnige noch unklagbare Forderungen mittels des 
Mahnverfahrens durchgesetzt werden können.654 

 
651 Teilweise wurde allerdings angeführt, dass es zur Zulässigkeit der Datenfernübertragung im Er-

gebnis keiner Änderung des Gesetzeswortlauts bedurfte, vgl. Mayer, NJW 1983, 92, 93; Sei-
del/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 44; Schmid, Elektronische Datenverarbei-
tung im Mahnverfahren, S. 205. 

652 Siehe zu den Probeversuchen der Datenfernübertragung im deutschen Mahnverfahren Sei-
del/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 59 ff.; Schmid, Elektronische Datenverarbei-
tung im Mahnverfahren, S. 205 f. 

653 Zu den Problemen des DFÜ-Mahnverfahrens: Salten/Gräve, NJW-CoR 1999, 483, 486; Mein-
hold, NJW-CoR 1995, 117, 119. 

654 Zum Umfang der gerichtlichen Prüfung im Mahnverfahren vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 89 
f. und 145 ff. sowie oben die Punkt 3.5.1. 
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4.3. Anforderungen an die Teilnahme und die Formen des elektronischen Mahnver-
fahrens 

Während die Einführung des elektronischen Mahnverfahrens zunächst überwie-
gend darauf gerichtet war, einerseits Großgläubigern den Zugang zum Mahnverfah-
ren zu erleichtern und andererseits die Möglichkeit einer effizienten Bearbeitung der 
Verfahrensabläufe zu schaffen,655 wurde der Zugang zum elektronischen Mahnver-
fahren im Laufe der Zeit auch auf Antragsteller mit geringeren Antragszahlen aus-
gedehnt. Um sowohl den Großgläubigern den Nutzen der besonderen Rationalisie-
rungseffekte der elektronischen Datenverarbeitung zu gewähren als auch für die sog. 
one-shot players eine elektronische Mahnantragstellung zu ermöglichen, wurden mit 
dem sog. DTA-Mahnverfahren, dem sog. ProfiMahn und dem sog. Online-
Mahnantrag für die jeweiligen Teilnehmer unterschiedliche Formen der elektroni-
schen Verfahrenseröffnung und teilweise auch -durchführung eingeführt.656 

4.3.1. Das DTA-Mahnverfahren 

Im sog. DTA-Mahnverfahren werden die Antragsdaten auf Datenträgern beim zu-
ständigen Gericht eingereicht. Zur Teilnahme am elektronischen Datenträgeraus-
tausch muss neben der Anschaffung der nötigen Mahnsoftware beim zuständigen 
Mahngericht zunächst ein formloser Antrag auf Zulassung gestellt werden. Ein sol-
cher Antrag enthält die persönlichen Angaben des Antragstellers zusammen mit der 
Kontoverbindung sowie der dazugehörigen Einzugsermächtigung.657 Daneben müs-
sen noch die Soft- und Hardwareangaben und der gewünschte Ausbaugrad angege-
ben werden. Mit dem sog. Ausbaugrad kann der Antragsteller angeben, welche 
Nachrichten er seinerseits von dem Gericht auf elektronischem Weg erhalten möch-
te. Denn die Kommunikation zwischen Mahngericht und Antragsteller erfolgt nicht 
nur einseitig vom Antragsteller zum Gericht sondern auch umgekehrt.658 Weitere 
Voraussetzung ist, dass die EDV-Anlagen des Gerichts mit denen des Antragstellers 
kompatibel sind. Um die Funktionsfähigkeit und die Kompatibilität der von dem zu-

 
655 Keller, NJW 1184, 1186; Mayer, NJW 1983, 92, 93. 
656 Vgl. zum DFÜ-Mahnverfahren: Seidel/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 27 ff; 

Hess, CR 1991, 245, 248; Salten, NJW-CoR 1996, 312, 316; Gräve/Lukies, NJW-CoR 1998, 
228 ff.; Salten/Gräve, NJW-CoR 1999, 438, 485 ff.; Herberger, NJW-CoR 5/1991, 10 ff. 

657 Hierzu ausführlich Selbmann, Das Mahnverfahren, Rn. 493 ff.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
235. 

658 Vgl. zu dem Umfang der elektronischen Kommunikation im Mahnverfahren: Sujecki, Mahnver-
fahren, Rn. 236 f. 
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künftigen Teilnehmer verwendeten Soft- und Hardware zu überprüfen, erfolgt ein 
Austausch von Testdatenträgern bis zum gewünschtenAusbaugrad.659 

 
Soweit dem Antrag auf Teilnahme am elektronischen Datenträgeraustausch statt-

gegeben wird, erhält der Antragsteller eine achtstellige Kennziffer, die verschlüsselt 
alle persönlichen Angaben des Antragstellers bzw. seines Prozessbevollmächtigten 
enthält. Anstelle dieser Angaben genügt dann, dass der Antragsteller bzw. sein Pro-
zessbevollmächtigter in den Anträgen lediglich diese Kennziffer verwendet. In den 
vom Mahngericht verfassten Schriftstücken sind dann allerdings die vollständigen 
Angaben ausgeschrieben wieder zu finden. Darüber hinaus bietet die Kennziffer die 
Möglichkeit, dem zuständigen Gericht eine Einzugsermächtigung für ein Last-
schriftverfahren zu erteilen, sodass dann die angefallenen Gerichtskosten und Aus-
lagen automatisch von der Gerichtskasse des Mahngerichts eingezogen werden kön-
nen.660 

 
Als Datenträger haben sich in der gerichtlichen Praxis überwiegend Disketten 

durchgesetzt.661 Zur Beantragung des Mahnbescheids erstellt der Antragsteller mit-
tels seiner Mahnsoftware den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids. Dem Daten-
träger wird ein unterschriebener Begleitzettel beigefügt, der dem Gericht die Mög-
lichkeit geben soll, um überprüfen zu können, ob auch alle auf dem Datenträger ent-
haltenen Anträge ordnungsgemäß eingelesen und verarbeitet worden sind.662 Die 
Datenträger werden dann zusammen mit dem Begleitzettel grundsätzlich auf postali-
schem Weg beim zuständigen Mahngericht eingereicht.663 Anschließend werden die 
auf dem Datenträger enthaltenen Mahnanträge in das gerichtsinterne Computersys-
tem eingeführt und verarbeitet.664 

 
659 Zu diesem Testverfahren: Seidel/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 7 f.; Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 238; Salten, NJW-CoR 1996, 312, 315; Beckmann, NJW-CoR 1994, 37; 
Selbmann, Das Mahnverfahren, Rn. 490 ff.; Hess, CR 1991, 245, 246 f. 

660 Zur Kennziffer: Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 25 ff.; 
Salten, NJW-CoR 1996, 312, 315 f.; Seidel/Brändle, Das automatische Mahnverfahren, S. 8 
ff.; Schmid, Elektronische Datenverarbeitung im Mahnverfahren, S. 203; Sujecki, Mahnverfah-
ren, Rn. 239 f.; Gößler, NJW-CoR 1989, 24, 25. 

661 Siehe zu den ursprünglich zulässigen Datenträgern Beckmann, NJW-CoR 1994, 37 f.; Salten, 
NJW-CoR 1996, 312, 314; Schmid, Elektronische Datenverarbeitung im Mahnverfahren, S. 
198 ff. 

662 Zum Begleitzettel: Beckmann, NJW-CoR 1994, 37, 38; Hess, CR 1991, 245, 247; Sujecki, 
Mahnverfahren, Rn. 241. 

663 Vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 241; Gräve/Lukies, NJW-CoR 1998, 228, die darauf Hinwei-
sen, dass ca. 1,5% aller bei dem Mahngerichten eingehenden Disketten beim Transport be-
schädigt werden. 

664 Zur elektronischen Bearbeitung der Mahnanträge Salten, NJW-CoR 1996, 312, 313 f.; Beck-
mann, NJW-CoR 1994, 37, 38; Gößler, NJW-CoR 1989, 24, 25; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 
228 f., 242. 
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4.3.2. ProfiMahn 

Das ProfiMahn665 ermöglicht einen web-basierten, elektronischen Datenaustausch 
zwischen, überwiegend professionellen, Antragstellern und den Mahngerichten.666 
Neben der nötigen Hard- und Software ist zur Teilnahme am ProfiMahn zusätzlich 
eine Signaturkarte mit qualifizierter Signatur sowie eine Kartenlesegerät erforder-
lich. Darüber hinaus ist die Teilnahme am elektronischen Datenaustausch zu bean-
tragen. Dabei wird ebenso wie bei Zulassungsverfahren zum DTA-Mahnverfahren 
die Vereinbarkeit der vom Antragsteller verwendeten Mahnsoftware mit der ge-
richtsinternen Software getestet.667 Wird die Teilnahme am ProfiMahn gewährt, er-
hält der Antragsteller auch hier eine persönliche Kennziffer.668 Zusätzlich zur Kenn-
ziffer wird für den Antragsteller auch noch ein elektronisches Postfach beim Mahn-
gericht eingerichtet, auf dem die an ihn gerichteten Gerichtsmitteilungen gespeichert 
werden. Die Beantragung der Teilnahme am elektronischen Datenträgeraustausch 
muss bei jedem Mahngericht gesondert erfolgen. 

 
Mit den Zugangsdaten kann der Antragsteller dann die mit der Mahnsoftware er-

stellen Mahnanträge mit Hilfe des ProfiMahn-Moduls auswählen und, nachdem sie 
mit einer elektronischen Signatur versehen worden sind, verschlüsselt an das Mahn-
gericht übertragen. Hiervon erhält der Antragsteller ein elektronisches Übertra-
gungsprotokoll auf seinen Rechner. Mit dem Einreichen der Mahndatensätze erfolgt 
gleichzeitig auch eine automatische Übermittlung der im elektronischen Postfach 
gespeicherten Gerichtsmitteilungen an den Antragsteller. Nachdem die Mahndaten-
sätze beim Mahngericht eingegangen sind, werden sie von dem gerichtlichen Com-
putersystem weiterbearbeitet. Danach wird dem Antragsteller eine Verarbeitungs-
bestätigung bereitgestellt.669 

4.3.3. Online-Mahnantrag 

Damit auch Antragsteller mit geringen Mahnantragszahlen die Möglichkeiten der 
elektronischen Eröffnung des Mahnverfahrens haben, ist der sog. Online-
Mahnantrag eingeführt worden.670 Mit dieser im Internet bereitgestellten kostenlo-
sen Anwendung kann ein Antragsteller einerseits einen Mahnantrag erstellen, aus-
drucken und auf konventionellem Wege beim zuständigen Mahngericht einreichen. 

 
665 Vgl. hierzu die Internetseite www.profimahn.de, auf der auch zahlreiche Informationen zu dieser 

Form des elektronischen Mahnverfahrens zu finden sind. 
666 Siehe zu den am ProfiMahn teilnehmenden Mahngerichten: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 224. 
667 Vgl. hierzu oben Punkt 4.3.1. 
668 Vgl. zur Kennziffer Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 239. 
669 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 245. 
670 Zu finden auf der Internetseite: www.online-mahnantrag.de; siehe auch www.optimahnoffice.de. 
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Andererseits besteht auch die Möglichkeit, nach dem Ausfüllen den Mahnantrag 
beim Mahngericht elektronisch einzureichen.671 Die Besonderheit dieser Anwen-
dung liegt darin, dass dem Antragsteller alle erforderlichen Schritte beim Erstellen 
des Mahnantrags erläutert werden und zudem bereits nach jeder Eingabe eine Plau-
sibilitätskontrolle der Daten erfolgt. Hierdurch wird auch den juristisch unerfahrenen 
Antragstellern die Möglichkeit gegeben, das Mahnverfahren ohne Hinzuziehung ei-
nes Rechtsbeistands durchzuführen und letztendlich die Verfahrenskosten niedrig zu 
halten. Zudem trägt die nach Eingabe der Daten stattfindende Plausibilitätskontrolle 
auch dazu bei, dass fehlerfreie Anträge beim Mahngericht eingereicht werden und 
somit auch die Verfahrensdauer gering gehalten wird.672 

 
Für das Erstellen eines Online-Mahnantrags ist grundsätzlich nur ein handelsüb-

licher PC mit Internetzugang erforderlich. Wird lediglich die Druckfunktion des On-
line-Mahnantrags genutzt, ist zudem das amtliche Formular „Antrag auf Erlass ei-
nes Mahnbescheids“ sowie die neuste Version des Acrobat Readers notwendig. Zur 
elektronischen Antragseinreichung sind besondere Softwareprogramme (Java Web 
Start und OptiMahnSign) sowie eine Signaturkarte mit qualifizierter Signatur und 
ein Kartenlesegerät erforderlich.673 

 
Beim Online-Mahnantrag muss der Antragsteller zunächst den Mahnantrag am 

Bildschirm seines PCs ausfüllen. Anschließend kann er im Falle einer konventionel-
len Antragseinreichung den Antrag selbst ausdrucken und beim zuständigen Gericht 
einreichen.674 Wird dagegen eine elektronische Einreichung des Mahnantrags vorge-
nommen, ist der am Bildschirm ausgefüllte Mahnantrag durch den Antragsteller mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und beim jeweils zuständi-
gen Mahngericht einzureichen. Der Eingang der Mahnantragsdaten wird anschlie-
ßend durch das gerichtsinterne Computersystem bestätigt.675 

 
Zusätzlich zu der Möglichkeit der Antragstellung unter Verwendung des amtli-

chen Formulars besteht seit Kurzem auch die Möglichkeit der Stellung der Mahnan-
träge im Barcode-Format. Dabei werden die Anträge auf der Internetseite 
www.online-mahnantrag.de ausgefüllt und auf weißem Standardpapier sowohl in 
Klarschrift als auch als Barcode ausgedruckt. Anschließend werden die Anträge im 

 
671 Siehe zu den am Online-Mahnantrag teilnehmenden Mahngerichten: Justizministerium Baden-

Württemberg, Die maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren, S.86 f. 
672 Vgl. hierzu Sujecki, MMR 2006, 369, 372. 
673 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 246 ff. 
674 Vgl. zum Druckservice der Firma OptimahnOffice: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 249 ff. 
675 Zur Weiterverarbeitung der Mahnanträge Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und 

Zwangsvollstreckung, S. 19 f.; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 251. 
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Barcode-Format beim Mahngericht eingereicht, wo sie mit Hilfe von Hochleistungs-
scannern in das gerichtsinterne Computersystem eingebracht.676 

4.3.4. Elektronische Bearbeitung 

Innerhalb des deutschen Mahnverfahrens besteht neben der bereits dargestellten 
Möglichkeit einer elektronischen Antragstellung weiterhin die Möglichkeit der kon-
ventionellen Beantragung eines Mahnbescheids. Damit diese Anträge ebenfalls von 
dem gerichtsinternen Computersystem bearbeitet werden können und die Erfassung 
der Mahnantragsdaten möglichst schnell und ohne großen personellen Aufwand er-
folgen kann, werden die konventionell erstellten Mahnanträge sowie auch andere 
Anträge innerhalb des Mahnverfahrens bei zahlreichen Mahngerichten mittels Hoch-
leistungsscannern und einer speziellen Zeichenerkennungssoftware in das gerichts-
interne Computersystem eingeführt.677 Wurden die Anträge durch den Scanner in 
das gerichtsinterne Computersystem eingegeben, erfolgt eine Verarbeitung durch die 
Software, wie sie auch im DTA-Mahnverfahren zu finden ist.678 

5. Kosten innerhalb des deutschen Mahnverfahrens 

Nach § 91 Abs. 1 ZPO gilt der Grundsatz, dass die unterliegende Partei die Kos-
ten des Verfahrens zu tragen hat, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Während man bei einer Hinzu-
ziehung eines Rechtsanwalts grundsätzlich von einer solchen Notwendigkeit ausge-
hen kann, und diese Kosten gem. § 91 Abs. 2 ZPO durch die unterliegende Partei zu 
erstatten sind,679 ist das vor allem die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten sehr 
umstritten. Unabhängig davon, ob die jeweiligen Kosten später durch die unterlie-
gende Partei getragen werden oder nicht, müssen die Verfahrensbeteiligten zunächst 
jeweils ihre eigenen Kosten selbst tragen.680 Damit aber auch diejenigen Parteien 
Zugang zum gerichtlichen Verfahren haben, die keine ausreichenden finanziellen 
Mittel für eine Verfahrensdurchführung zur Verfügung haben, besteht sowohl im 

 
676 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 247; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und 

Zwangsvollstreckung, S. 32 ff. 
677 Vgl. hierzu Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 19 f.; Su-

jecki, Mahnverfahren, Rn. 252 f. 
678 Vgl. oben Punkt 4.3.1. 
679 OLG Nürnberg, Rpfleger 1999, 36 ff. 
680 Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 84, Rn. 1; Jauernig, Zivilprozessrecht, S. 375 f. 
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ordentlichen Zivilprozess als auch im Mahnverfahren die Möglichkeit der Prozess-
kostenhilfe gem. §§ 114 ff. ZPO.681 

5.1. Prozesskosten innerhalb des Mahnverfahrens und ihr Ersatz 

Innerhalb des deutschen Zivilverfahrens werden als Prozesskosten alle Aufwen-
dungen der Parteien zur Führung des Verfahrens angesehen. Hierzu zählen sämtliche 
Gerichtskosten sowie auch Parteikosten, wie zum Beispiel Anwaltskosten.682 Bei 
den Gerichtskosten muss zwischen Gebühren und Auslagen unterschieden werden. 
Die Höhe der Gerichtsgebühr ist gem. § 3 Abs. 1 GKG streitwertabhängig und er-
gibt sich für das Mahnverfahren aus Nr. 1110 KV. Danach ist für das Verfahren über 
den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids eine 0,5 Gerichtsgebühr zu entrichten, 
wobei als Mindestgebühr € 23 zu entrichten sind.683 Mit dieser Gerichtsgebühr wer-
den sämtliche Tätigkeiten des Mahngerichts abgegolten. Im Falle der Widerspruchs- 
bzw. Einspruchseinlegung wird die dreifache volle Gerichtsgebühr gem. Nr. 1210 
KV fällig.684 Darauf wird allerdings die bereits im Mahnverfahren entrichtete 0,5 
Gerichtsgebühr bzw. die Mindestgebühr von € 23 angerechnet. Durch diese Kosten-
neutralität des Mahnverfahrens, soll der Antragsteller keinen Nachteil erleiden, weil 
er sich anstatt einer Klage für die Durchführung des Mahnverfahrens entschieden 
hat.685 Die Gerichtsgebühr ist gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 GKG grundsätzlich vor Erlass 
des Mahnbescheids zu entrichten. Dieses gilt nicht bei einer elektronischen Bearbei-
tung des Mahnverfahrens. In diesem Fall ist die Gerichtsgebühr vor Erlass des Voll-
streckungsbescheids zu zahlen.686 Die Zahlung der Gerichtskosten erfolgt im auto-
matisierten Mahnverfahren regelmäßig per Überweisung. Nur wenn der Antragstel-
ler bzw. sein Prozessbevollmächtigter am Lastschrifteinzugsverfahren teilnimmt, 
werden die Gerichtskosten automatisch von dem Gericht eingezogen. Innerhalb des 
gewöhnlichen Mahnverfahrens wird dagegen die Gebühr mittels Gebührenstempler 
oder Kostenmarken entrichtet.687 

 

 
681 Allgemein zum Hintergrund der Prozesskostenhilfe Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, 

Rn. 1 ff.; Schoreit/Dehn, Beratungshilfe Prozesskostenhilfe, Einl., Rn. 18 ff. 
682 Vgl. Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 83, Rn. 4. 
683 Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach § 34 GKG. Vgl. hierzu die Tabelle in Anlage 

2 zum GVG. Siehe auch Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 258. 
684 Vgl. ausführlich zu den Auswirkungen der Widerspruchs- bzw. Einspruchseinlegung auf die 

Gerichtsgebühr: Meyer, JurBüro, 2000, 284 f. (zur Widerspruchseinlegung); Schneider, JurBü-
ro 2003, 4 ff. (zur Einspruchseinlegung). 

685 Coester-Waltjen, Mahnverfahren in Deutschland, S. 157; Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnver-
fahren und Zwangsvollstreckung, S. 105 f.; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 231. 

686 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 260. 
687 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 261. 



134 

Neben den Gerichtskosten können auch Anwaltskosten entstehen. Die Höhe der 
Kosten für die anwaltliche Vertretung ergibt sich aus Nr. 3305 ff. VV. Danach erhält 
der Rechtsanwalt 1,0 Verfahrensgebühren für die Vertretung des Antragstellers (Nr. 
3305 VV), 0,5 Verfahrensgebühren für die Vertretung des Antragsgegners (Nr. 3307 
VV) sowie 0,5 Verfahrensgebühren für die Vertretung des Antragstellers im Verfah-
ren über den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids (Nr. 3308 VV). Die 
letztgenannte Verfahrensgebühr entsteht neben der Verfahrensgebühr nach Nr. 3305 
Vergütungsverzeichnis zum RVG und auch nur dann, wenn innerhalb der Wider-
spruchsfrist überhaupt kein Widerspruch erhoben oder aber der Widerspruch gem. § 
703a Abs. 2 Nr. 4 ZPO beschränkt worden ist.688 Die tatsächliche Höhe der An-
waltsgebühr ergibt sich gem. § 2 Abs. 1 RVG nach dem sog. Gegenstandswert.689 

 
Die den Parteien erwachsenen Kosten für die Verfahrensdurchführung werden 

zunächst von den Parteien selbst getragen. Allerdings besteht nach § 91 Abs. 1 ZPO 
der Grundsatz, dass der unterliegenden Partei die Kosten aufzuerlegen sind. Voraus-
setzung für diesen Kostenerstattungsanspruch ist allerdings, dass diese Kosten zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. 
Notwendige Kosten sind nur diejenigen für solche Handlungen, die zur Zeit ihrer 
Vornahme objektiv erforderlich und geeignet waren, das im Rechtsstreit stehende 
Recht zu verfolgen bzw. zu verteidigen.690 Eine Beurteilung der Notwendigkeit der 
Kosten erfolgt nach dem Maßstab, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünfti-
ge Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt, also ex an-
te, als sachdienlich ansehen durfte.691 Bei Rechtsanwaltsgebühren ist eine Erstat-
tungsfähigkeit gem. § 91 Abs. 2 ZPO in Höhe des RVG im Mahnverfahren grund-
sätzlich immer anzunehmen.692 

 
688 Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, S. 109. 
689 Siehe hierzu auch die Tabelle in der Anlage 2 zum RVG. Siehe auch Sujecki, Mahnverfahren, 

Rn. 264. 
690 Musielak/Wolst, ZPO, § 91, Rn. 8 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 91, Rn. 

28 f.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 91, Rn. 9. 
691 BGH, Rpfleger 2004, 182; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 91, Rn. 9. 
692 OLG Brandenburg, Rpfleger 98, 488; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 91, Rn. 

158; Selbmann, Das Mahnverfahren, Rn. 116; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 91, Rn. 20; 
Musielak/Wolst, ZPO, § 91, Rn. 12; a.A. OLG Nürnberg, NJW 1998, 388. Siehe ausführlich 
zur Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren gem. § 91 Abs. 2 ZPO: Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 91, Rn. 157 ff.; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, 
§ 91, Rn. 19 ff.; Musielak/Wolst, ZPO, § 91, Rn. 11 ff. 
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5.2. Geltendmachung von Inkassokosten im Mahnverfahren 

Zur Durchsetzung ihrer Geldforderungen bedienen sich Gläubiger zunächst viel-
fach der Dienste eines Inkassobüros.693 Ob die für diese in Anspruch genommenen 
Dienste angefallenen Kosten erstattungsfähig sind, richtet sich nach dem materiell-
rechtlichen Kostenerstattungsanspruch gem. § 286 BGB.694 Voraussetzung für die 
Beauftragung eines Inkassobüros ist allerdings, dass dieses Inkassobüro eine Er-
laubnis gem. Art. 1 § 1 RBerG von der zuständigen Behörde erhalten hat. Hiervon 
ist nämlich eine geschäftsmäßig betriebene Einziehung fremder oder zu Einzie-
hungszwecken abgetretener Forderungen abhängig.695 

 
Dieser Grundsatz erfährt allerdings zunächst eine wesentliche Einschränkung, 

nach der die üblichen persönlichen Bemühungen des Gläubigers im Hinblick auf die 
Beitreibung der Forderung zu seinem eigenen Pflichtenkreis zählen.696 Damit sind 
auch diejenigen Kosten nicht erstattungsfähig, die durch eine Einschaltung eines In-
kassounternehmens verursacht worden sind, obwohl sich der Gläubiger um die Bei-
treibung sieser Forderungen zunächst selbst hätte bemühen können.697 An dieser 
Rechtsprechung hat auch Art. 3 Abs. 1 lit. 3 der Zahlungsverzugsrichtlinie698 nichts 
geändert,699 da es nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Sinne des Art. 3 
Abs. 1 lit. e Satz 2 Zahlungsverzugsrichtlinie gerade unverhältnismäßig ist, die Kos-
ten für die üblichen Eigenbemühungen ersetzt zu verlangen. Ausgenommen hiervon 
sind lediglich außergewöhnliche Eigenbemühungen.700 

 
Eine weitere Einschränkung der Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten erfolgt 

durch § 254 BGB. Danach ist zu fragen, ob der Gläubiger die Aufwendungen für das 
Inkassobüro überhaupt und in der gemachten Höhe für erforderlich halten durfte. 
Von einer solchen Erforderlichkeit kann man grundsätzlich dann ausgehen, wenn 

 
693 Vgl. zu der umstrittenen Frage, ob Inkassounternehmen im Mahnverfahren auftreten können vgl. 

Berger, KTS 1991, 85 ff.; Klinger, NJW 1993, 3165 ff.; Viertelhausen, DGVZ 2000, 55 ff. 
m.w.N. 

694 Löwisch, NJW 1986, 1725; Seitz, Rpfleger 1995, 201. 
695 Vgl. zum Umfang der durch die Erlaubnis nach Art. 1 § 1 RBerG gedeckten Maßnahmen: Vier-

telhausen, DGVZ 2000, 55, 56 ff.; Klinger, NJW 1993, 3165 ff.; Berger, KTS 1991, 85, 86 ff. 
696 BGH, BGHZ 66, 112, 114 f.; Staudinger/Löwisch (2003) § 286 BGB, Rn. 217; Jäckle, NJW 

1995, 2767, 2768. 
697 Vgl. hierzu BGH, BGHZ 66, 112, 114 f.; OLG Dresden, NJW-RR 1994, 1139; Staudin-

ger/Löwisch (2003) § 286 BGB, Rn. 217. 
698 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.6.2000 zur Bekämp-

fung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ABl. (EG) v. 8.8.2000 Nr. L 2000 S. 35. 
699 So aber Gsell, ZIP 2000, 1861, 1867, die die Kosten üblicher Eigenbemühungen als angemessen 

und transparent im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. e Zahlungsverzugsrichtlinie betrachtet, und da-
her im Ergebnis auch als erstattungsfähig ansieht. Ähnlich: Schmidt-Kessel, NJW 2001, 97, 
100; ders., in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Kap. 4, Rn. 27. 

700 Staudinger/Löwisch (2003) § 286 BGB, Rn. 218; Palandt/Heinrichs, BGB, § 286 BGB, Rn. 48. 
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der Gläubiger unter Berücksichtigung des Schuldnerverhaltens sowie der zu erwar-
tenden Beitreibungsmaßnahmen des beauftragten Inkassounternehmens damit hätte 
rechnen können, dass der Schuldner seine Forderung umgehend oder aber in Raten 
erfüllen werde.701 Konnte der Gläubiger dagegen erkennen, dass die Forderung 
durch den Schuldner entweder bestritten oder aber aufgrund einer Zahlungsunfähig-
keit des Schuldners nicht beglichen werde, sodass voraussehbar ist, dass die Beauf-
tragung eines Rechtsanwalts in einem späteren Verfahrensstadium erforderlich ist, 
kann eine Erstattungsfähigkeit der Inkassokosten durch den Schuldner nicht ange-
nommen werden. In diesen Fällen würde ein verständiger Gläubiger nämlich nicht 
ein Inkassounternehmen beauftragen, sondern vielmehr gleich die Dienste eines 
Rechtsanwalts in Anspruch nehmen.702 Kommt es darüber hinaus zu einem gericht-
lichen Verfahren können die Inkassokosten in der Regel nicht zusätzlich zu den 
Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden, da der Gläubiger hier sofort einen 
Rechtsanwalt hätte beauftragen können.703 Bei einer Beauftragung eines Rechtsan-
walts wären dann die für die außergerichtlichen Einziehungsmaßnahmen entstande-
nen Kosten auf die Rechtsanwaltsgebühr gem. § 2 Abs. 1 RVG anzurechnen. Da es 
bei einer Beauftragung eines Inkassounternehmens nicht zu einer solchen Anrech-
nung kommen kann, verursacht diese Beauftragung eines Inkassounternehmens eine 
Kostenverdoppelung, die nicht zu rechtfertigen ist.704 Die Inkassokosten sind 
schließlich nicht in voller Höhe erstattungsfähig, sondern nur bis zu der Obergrenze 
der Sätze des RVG. Damit muss der Gläubiger für die Beauftragung der meist im 
Verhältnis zu den Leistungen der Rechtsanwälte teureren Diensten der Inkassoun-
ternehmen die hier entstandenen Mehrkosten selbst tragen.705 

5.3. Prozesskostenhilfe für das Mahnverfahren 

Nach Art. 6 Abs. 1 EMRK sollen auch diejenigen Parteien einen Zugang zum ge-
richtlichen Verfahren erhalten, die nicht über die zur Durchführung eines gerichtli-

 
701 Staudinger/Löwisch (2003) § 286 BGB, Rn. 220; ders., NJW 1986, 1725, 1726. 
702 OLG Karlsruhe, NJW-RR 1987, 15; OLG München, NJW 1975, 832; Staudinger/Löwisch 

(2003) § 286 BGB, Rn. 222; Palandt/Heinrichs, BGB, § 286 BGB, Rn. 49. 
703 OLG Karlsruhe, Rpfleger 1987, 422; OLG Dresden, NJW-RR 1994, 1139; LG Rottweil, NJW 

1994, 266; LG Berlin, BB 1996, 290; Palandt/Heinrichs, BGB, § 286 BGB, Rn. 49; Peter, 
JurBüro 1999, 174, 176. 

704 OLG Dresden, NJW-RR 1994, 1139; Jäckle, NJW 1995, 2767, 2768; Peter, JurBüro 1999, 174, 
176. Kritisch: Seitz, Rpfleger 1995, 201, 203. 

705 OLG Bamberg, NJW-RR 1994, 412; OLG Hamm, JurBüro 1984, 1534; AG Peine, JurBüro 
1996, 648; AG Celle, JurBüro 1996, 649; AG Würzburg, MDR 2002, 32; Palandt/Heinrichs, 
BGB, § 286 BGB, Rn. 49; dagegen Staudinger/Löwisch (2003) § 286 BGB, Rn. 224. 
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chen Verfahrens erforderlichen finanziellen Mittel verfügen.706 Daher wird gem. § 
114 ZPO einer Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
sen die Kosten der Prozessführung überhaupt nicht, nur zum Teil oder nur in Raten 
aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe gewährt, sofern die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet 
und nicht mutwillig ist. Obwohl sich die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften 
der Prozesskostenhilfe nicht ausdrücklich auf das Mahnverfahren erstreckt, ist die 
Bewilligung der Prozesskostenhilfe nach herrschender Meinung auch für die Durch-
führung des Mahnverfahrens anwendbar.707 

 
Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist gem. § 117 Abs. 1 Satz 1 

ZPO beim Mahngericht schriftlich zu stellen oder aber mündlich vor der Geschäfts-
stelle zu Protokoll abzugeben. Während für das gewöhnliche Klageverfahren in dem 
Antrag gem. § 117 Abs. 1 Satz 2 ZPO das Streitverhältnis unter Angabe der Be-
weismittel darzustellen ist, ist im Mahnverfahren ausreichend, dass der geltend ge-
machte Anspruch individualisiert wird.708 Hierdurch müssen im Bewilligungsverfah-
ren auch nicht die Erfolgsaussichten geprüft werden,709 sondern es ist lediglich zu 
prüfen, ob der Anspruch ausreichend individualisierbar ist.710 Die Prüfung über die 
Bewilligung der Prozesskostenhilfe fällt gem. § 20 Nr. 1 RPflG in die Zuständigkeit 
des Rechtspflegers bzw. des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.711 

 
Weiterhin muss der Antragsteller bedürftig sein und somit aufgrund seiner per-

sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage sein, die Prozesskos-
ten zu tragen. Zunächst ist allerdings gem. § 115 Abs. 3 ZPO das Vermögen der Par-

 
706 Vgl. hierzu aus deutscher Perspektive: BVerfG, BVerfGE 9, 124, 130 f.; BVerfGE 78, 104; 

BVerfG 81, 347; NJW-RR 2004, 1153; Schoreit/Dehn, Beratungshilfe Prozesskostenhilfe, 
Einl., Rn. 27; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, Rn. 1; Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Übers § 114, Rn. 3. 

707 OLG Hamm, FamRZ 2000, 1023; OLG Köln, Rpfleger 1995, 303; OLG Oldenburg, MDR 2002, 
910; OLG München, MDR 1997, 891; siehe auch Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 42; Wielgoß, 
NJW 1991, 2070; Friedrich, NJW 1995, 617; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
§ 114, Rn. 32; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, Rn. 29; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, 
ZPO, Vorb. § 688, Rn. 12; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 272. 

708 LG Stuttgart, Rpfleger 1994, 170; Holch, MüKo ZPO, § 690, Rn. 42; Wielgoß, NJW 1991, 
2070, 2071; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 114, Rn. 32; Hüßtege, in: Tho-
mas/Putzo, ZPO, Vorb. § 688, Rn. 12; a.A. Schlemmer, Rpfleger 1978, 201, 204, nach dem die 
Erfolgsaussichten des Mahnbescheidsantrags am Maßstab einer Klage zu messen seien; eben-
falls Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 99. 

709 Zum Inhalt der Prüfung der Erfolgsaussichten Friedrich, NJW 1995, 617, 618; Reichhold, in: 
Thomas/Putzo, ZPO, § 114, Rn. 3 ff.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, Rn. 31 ff. 

710 Wielgoß, NJW 1991, 2070, 2071; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, Vorb. § 688, Rn. 12; 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 114, Rn. 32, der allerdings eine Prüfung der 
Erfolgsaussichten für den Fall des Rechtsmissbrauchs für erforderlich hält. 

711 Wielgoß, NJW 1991, 2070, 2071. 
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tei im Rahmen der Zumutbarkeit einzusetzen.712 Erst als das Vermögen der Partei 
nicht ausreichend ist, hat sie gem. § 115 Abs. 1 Satz 1 ZPO ihr Einkommen einzu-
setzen.713 Von diesem Einkommen dürfen allerdings bestimmte Beträge gem. § 115 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1-4 ZPO abgesetzt werden.714 Der restliche Teil des Einkommens 
bestimmt den Teil des sog. „einzusetzenden Einkommens“, den die Partei dann als 
Einkommen zur Verfahrensdurchführung einzusetzen hat.715 Anhand der in § 115 
Abs. 2 ZPO enthaltenen Tabelle, kann man dann die Höhe der monatlichen Rate er-
rechnen, die der Antragsteller zahlen muss. Die Partei hat allerdings höchsten 48 
Monatsraten zu zahlen. Gem. § 115 Abs. 4 ZPO wird die Prozesskostenhilfe aber 
dann nicht gebilligt, wenn die Prozesskosten der Partei den Betrag von vier Monats-
raten nach der Tabelle und die aus dem Vermögen aufzubringenden Teilbeträge vor-
aussichtlich nicht übersteigen. In diesem Fall wird nämlich der Partei zugemutet, 
sich die Prozesskosten anderweitig, zum Beispiel durch Kreditaufnahme, zu ver-
schaffen.716 Diese Begrenzung der Prozesskostenhilfe führt dazu, dass insbesondere 
innerhalb des Mahnverfahrens der Anwendungsbereich der Prozesskostenhilfe ein-
geschränkt ist.717 Ergibt die Überprüfung der Anträge auf Bewilligung der Prozess-
kostenhilfe, dass der Partei Prozesskostenhilfe zusteht, wird sie je nach Maßgabe der 
Bedürftigkeit gem. § 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO nicht nur von den angefallenen Ge-
richtskosten, sondern auch von Rechtsanwaltsvergütungskosten befreit.718 

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Das deutsche Mahnverfahren gibt grundsätzlich allen Gläubigern einer voraus-
sichtlich unbestrittenen Geldforderung die Möglichkeit, um relativ schnell, einfach 
und kostengünstig einen gerichtlichen Vollstreckungstitel zu erlangen und damit in 

 
712 Zum Begriff „Vermögen“ sowie zum Umfang dieser Pflicht: Reichhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, 

§ 115, Rn. 17 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 115, Rn. 47 ff.; Friedrich, 
NJW 1995, 617, 619 f.; Musielak/Fischer, ZPO, § 115, Rn. 35 ff.; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, Rn. 14. 

713 So die Legaldefinition gem. § 115 Abs. 1 Satz 2 ZPO, vgl. Reichhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 
115, Rn. 1 ff.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 115, Rn. 5 ff.; Friedrich, 
NJW 1995, 617, 619; Musielak/Fischer, ZPO, § 115, Rn. 2 ff.; Rosenberg/Schwab/Gottwald, 
ZPR, § 87, Rn. 12. 

714 Zu den absetzbaren Aufwendungen: Reichhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 115, Rn. 4 ff.; Fried-
rich, NJW 1995, 617, 619; Musielak/Fischer, ZPO, § 115, Rn. 10 ff., Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 87, Rn. 13, m.w.N. 

715 Lüke, Zivilprozessrecht, Rn. 499; Reichhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 115, Rn. 16. 
716 Reichhold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 115, Rn. 24; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 

ZPO, § 115, Rn. 69 ff.; Musielak/Fischer, ZPO, § 115, Rn. 56. 
717 Wielgoß, NJW 1991, 2070, 2071; kritische zu dieser Einschränkung der Prozesskostenhilfe 

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 115, Rn. 73. 
718 Vgl. ausführlich zu den Folgen der Bewilligung der Prozesskostenhilfe Schoreit/Dehn, Bera-

tungshilfe Prozesskostenhilfe, § 122, Rn. 1 ff. 
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das Vermögen des Schuldners zu vollstrecken. Hierfür muss der Gläubiger einen 
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids einreichen, wobei eine Antragstellung so-
wohl auf konventionellem als auch elektronischem Weg erfolgen kann. Daraufhin 
wird bei Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen der Mahnbescheid erlassen 
und an den Antragsgegner zugestellt. Dieser muss dann innerhalb einer zweiwöchi-
gen Frist entweder die im Mahnbescheid geltend gemachte Forderung begleichen 
oder gegen den Mahnbescheid einen Widerspruch einlegen. Lässt der Antragsgegner 
die Widerspruchsfrist verstreichen, wird auf Antrag des Antragstellers der Vollstre-
ckungsbescheid erlassen, gegen den der Antragsgegner wiederum innerhalb einer 
zweiwöchigen Frist die Möglichkeit hat, um sich mittels eines Einspruchs zu weh-
ren. Der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten 
Versäumnisurteil gleich, sodass nach seinem Erlass aus ihm vollstreckt werden 
kann. 

 
Die Zugänglichkeit zu dem Mahnverfahren in Deutschland kann insgesamt als 

einfach angesehen werden. Denn zur Durchführung des Mahnverfahrens ist zunächst 
keine Anwaltspflicht vorhergesehen. Zudem besteht durch den Gebrauch von stan-
dardisierten Formblättern auch die tatsächliche Möglichkeit der eigenständigen 
Durchführung des Mahnverfahrens. Allerdings ist das Ausfüllen der Mahnanträge 
nicht ganz einfach. Daher wurde vor allem für den juristisch unerfahrenen An-
tragsteller die Möglichkeit geschaffen, um über eine Internetseite die Mahnanträge 
auszufüllen und anschließend beim Mahngericht einzureichen. Dabei werden dem 
Antragsteller alle notwendigen Informationen zum Ausfüllen der Mahnanträge als 
Hilfe zur Verfügung gestellt. Sollten aber die Dienste eines Rechtsanwalts bean-
sprucht werden, sind in diesem Fall die Kosten sowohl für die Durchführung des 
Mahnverfahrens als auch für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Voraus kal-
kulierbar, da sie jeweils gesetzlich geregelt sind. Daher kann der Gläubiger seine 
finanziellen Risiken vor Eröffnung eines Mahnverfahrens grundsätzlich gut ein-
schätzen. Zudem hat er – mit Ausnahme des Zeitverlustes – keine Nachteile bei der 
Durchführung des Mahnverfahrens, da die Kosten für das Mahnverfahren auf die 
Kosten zur Durchführung des streitigen Verfahrens angerechnet werden. Schließlich 
wurde auch für Antragsteller mit hohen Antragszahlen eine besondere elektronische 
Verfahrenseröffnung geschaffen, die es ermöglicht, eine hohe Anzahl von Mahnan-
trägen eines Gläubigers bei einem Mahngericht einzureichen. Hierdurch können 
nicht nur diese Gläubiger die Mahnanträge effizient erstellen, sondern auch die 
Mahngerichte können aufgrund der Konzentration der Mahnanträge diese effizient 
bearbeiten. Im Ergebnis ist das Mahnverfahren sowohl für den einmaligen An-
tragsteller als auch für den Großanwender einfach zugänglich. 

 
Das deutsche Mahnverfahren ist ein zweistufiges Mahnverfahren, da der An-

tragsgegner eine zweimalige Verteidigungsmöglichkeit hat. Diese Verteidigung ist 
auch sehr einfach ausgestaltet. Der Antragsgegner muss hierfür lediglich seine Ver-
teidigungsabsicht deutlich machen. Zudem wird ihm zur Widerspruchseinlegung 
auch ein Formblatt zugestellt, das er verwenden kann, aber nicht muss. Zusätzlich 
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hierzu bietet das deutsche Mahnverfahren mit der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand auch noch dann eine Verteidigungsmöglichkeit, wenn der Antragsgegner 
schuldlos die Erhebung des Einspruchs versäumt hat. Schließlich wurde aufgrund 
der absoluten Ausschlussfrist gem. § 234 Abs. 3 ZPO im Rahmen des Wiedereinset-
zungsverfahrens durch die Rechtsprechung des BGH die Möglichkeit einer Klage 
gem. § 826 BGB geschaffen, mit der die Rechtskraft des Vollstreckungsbescheids 
dann durchbrochen werden kann, wenn der Vollstreckungsbescheid durch den An-
tragsgegner erschlichen worden ist. Während diese Klagemöglichkeit durch die 
Rechtsprechung anerkannt wurde, ist sie durch die überwiegende Mehrheit der wis-
senschaftlichen Literatur zurückgewiesen worden.719 Das deutsche Mahnverfahren 
gewährt somit dem Antragsgegner ausreichende Verteidigungsmöglichkeiten. Aller-
dings hat der Antragsteller hier aber auch die Möglichkeit, um den Verfahrensver-
lauf in die Läge zu ziehen, indem er sich erst gegen den Vollstreckungsbescheid 
wehrt, obwohl er sich bereits gegen den Mahnbescheid hätte wehren können. Die 
zweistufige Ausgestaltung erfordert zudem auch eine zweimalige Zustellung. Damit 
kann zwar einige Sicherheit gewonnen werden, dass der Antragsgegner von dem ge-
gen ihn eröffneten Mahnverfahren Kenntnis erlangt. Gleichzeitig können aber auch 
Zustellungsfehler auftreten, die das Verfahren unter Umständen verzögern. Aller-
dings muss beachtet werden, dass man in der gerichtlichen Praxis grundsätzlich von 
einer Verfahrensdauer von 6 Wochen ausgeht, sodass die Durchführung des Mahn-
verfahrens in Deutschland als schnell angesehen werden kann. 

 
Dieser schnelle Verfahrensverlauf wird grundsätzlich durch einen konsequenten 

Einsatz von Informationstechnologie erreicht. Das deutsche Mahnverfahren wird 
nämlich vollautomatisch durchgeführt, sodass es zu einer gerichtlichen Entschei-
dung kommen kann, ohne dass hierfür die Hinzuziehung eines menschlichen Ent-
scheidungsorgans erforderlich ist. Dieser umfassende Einsatz elektronischer Mittel 
hat dazu geführt, dass mittlerweile jährlich 9,5 Mio. Mahnanträge durch die einzel-
nen Mahngerichte bearbeitet werden können. Allerdings konnte ein umfassendes 
elektronisches Mahnverfahren in Deutschland nur deshalb realisiert werden, weil im 
Rahmen der gerichtlichen Prüfung der Mahnanträge die Schlüssigkeit der Forderung 
nicht geprüft werden muss. Dieses hat zwar eine vollautomatische Durchführung des 
Mahnverfahrens ermöglicht. Gleichzeitig hat die Abschaffung der Schlüssigkeit da-
zu geführt, dass dem Vollstreckungsbescheid zum Teil die materielle Rechtskraft 
abgesprochen wurde, sodass er danach letztendlich nur einen abgeschwächten Voll-
streckungstitel dargestellt hätte. Diesen Ansichten hat sich die herrschende Meinung 
in Rechtsprechung und Literatur zu Recht nicht angeschlossen. Allerdings führte die 
Diskussion über die Rechtskraftwirkung eines Vollstreckungsbescheids vor allem im 
Rahmen von Ansprüchen aus Verbraucherkrediten dazu, dass zumindest für diese 
Anspruchsarten eine eingeschränkte Schlüssigkeitsprüfung wieder eingeführt wor-

 
719 Vgl. Prütting/Weth, Rechtskraftdurchbrechung bei unrichtigen Titeln, Rn. 176 ff.; Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 212, jeweils m.w.N. 
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den ist. Darüber hinaus wurde die Zulässigkeit des Mahnverfahrens für einen Teil 
dieser Ansprüche beschränkt. Ein weiterer Grund für die Ermöglichung der elektro-
nischen Durchführung liegt in der Zuständigkeitskonzentration. Mit der Einrichtung 
von sog. zentralen Mahngerichten, die zur Durchführung des Mahnverfahrens aus-
schließlich zuständig sind, konnte nämlich ermöglicht werden, dass die Investitions-
kosten zur Anschaffung der elektronischen Infrastruktur auf einige wenige Gerichte 
beschränkt werden konnten. Darüber hinaus erfolgte durch die Festlegung der Zu-
ständigkeit auf den allgemeinen Gerichtsstand des Antragstellers dazu, dass die Be-
arbeitung der Mahnanträge in diesen Gerichten konzentriert werden konnte, sodass 
möglichst viele Anträge eines Gläubigers bei einem Mahngericht eingereicht und 
bearbeitet werden können. Schließlich wurde durch die eindeutige Zuständigkeitsre-
gelung auch der Zugang zum Mahnverfahren erleichtert, da sich der Gläubiger nicht 
mit allgemeinen Zuständigkeitsregeln auseinandersetzen muss. 

 
Das deutsche Mahnverfahren stellt vor allem im Hinblick auf den umfangreichen 

Einsatz elektronischer Mittel eine Vorbildfunktion für ein zukünftiges niederländi-
sches Mahnverfahren dar. Dabei sollte allerdings der niederländische Gesetzgeber 
dem deutschen Gesetzgeber folgen und konsequent die Schlüssigkeitsprüfung inner-
halb des Mahnverfahrens nicht vorschreiben. Damit wird nämlich den tatsächlichen 
Anforderungen einer umfassenden elektronischen Durchführung Rechnung getra-
gen, die nämlich nur eine formelle Prüfung der Anträge zulässt. Jede weiter gehende 
Prüfung führt dazu, dass das Mahnverfahren nicht in dem Umfang elektronisch be-
arbeitet werden kann, wie dieses im deutschen Mahnverfahren möglich ist. Dann 
büßt das Mahnverfahren aber auch seinen Entlastungs- und Rationalisierungseffekt 
ein. Zwar führt die Abschaffung der Schlüssigkeitsprüfung dazu, dass auf dem An-
tragsgegner eine erhöhte Pflicht zukommt, um die Mahnbescheide auf ihre Richtig-
keit hin zu überprüfen. Gleichzeitig darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
dem Antragsgegner eine einfache Möglichkeit gegeben werden muss, um sich gegen 
den Mahnbescheid zu verteidigen. Ein weiterer Schutz des Antragsgegners kann ei-
nerseits durch eine Beschränkung der Anwendbarkeit des Mahnverfahrens sowie der 
Einführung einer beschränkten Schlüssigkeitsprüfung bei bestimmten Anspruchsar-
ten. Beide Lösungsansätze sind im deutschen Mahnverfahren wieder zu finden. 
Schließlich sollte hier die vordergründige Funktion des Mahnverfahrens nicht unbe-
rücksichtigt bleiben, die nicht in der Klärung der Frage gesehen werden kann, ob der 
geltend gemachte Anspruch rechtmäßig ist, sondern nur ob der Anspruch bestritten 
wird.720 Ein weiteres Vorbild für ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren 
sind die Zuständigkeitsregelungen im deutschen Mahnverfahren. Damit wird nicht 
nur der Zugang zu dem Mahnverfahren erheblich für den Antragsteller erleichtert, 
sondern auch die Investitionskosten für die Anschaffung der notwendigen elektroni-
schen Infrastruktur reduzieren. 

 
720 Vgl. auch Prütting, Die aktuellen Entwicklungen des europäischen Zivilprozessrechts, insbe-

sondere das künftige europäische Mahnverfahren, S. 509. 
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Kapitel IV: Österreichisches Mahnverfahren 

1. Einleitung 

Die österreichische Zivilprozessordnung kennt mit dem in den §§ 244 ff., 448 
öZPO geregelte Mahnverfahren eine Verfahrensart, die Gläubigern einer Geldforde-
rung bis zu einem Streitwert von € 30000 die Möglichkeit gewährt, ihre Forderung 
schnell, einfach und kostengünstig gerichtlich durchzusetzen.721 Mit der Zivilverfah-
rensnovelle (ZVN) 2002 wurde letztmalig der Anwendungsbereich des österreichi-
schen Mahnverfahrens erweitert. Aus diesem Grund bestehen nunmehr zwei unter-
schiedliche Mahnverfahren in der öZPO: das Gerichtshofmahnverfahren und das be-
zirksgerichtliche Mahnverfahren. Die Unterschiede dieser Mahnverfahren beschrän-
ken sich dabei nicht so sehr auf die Eröffnung sowie die Durchführung des Verfah-
rens, sondern vielmehr auf die Verteidigung durch den Beklagten. 

 
Die Durchführung des österreichischen Mahnverfahrens ist obligatorisch. Aus 

diesem Grund kann es als ein gerichtliches Einlassungsverfahren eingestuft werden. 
Es ersetzt somit nicht das ordentliche Klageverfahren, sondern stellt vielmehr dessen 
Vorstufe dar.722 Neben der obligatorischen Durchführung ist der umfangreiche Ein-
satz elektronischer Mittel kennzeichnend für das österreichische Mahnverfahren. 
Der österreichische Gesetzgeber hat nämlich frühzeitig erkannt, dass mit der elekt-
ronischen Durchführung des Mahnverfahrens ein erheblicher Beschleunigungs- und 
Rationalisierungseffekt erreicht werden kann. Inhaltlich ist für das österreichische 
Mahnverfahren, als sog. einstufiges Mahnverfahren, kennzeichnend, dass nach Ein-
reichung der Mahnklage das Gericht einen Zahlungsbefehl erlässt, der sowohl das 
verfahrenseröffnende Schriftstück als auch im Falle einer unterbliebenen rechtzeiti-
gen Einspruchseinlegung durch den Beklagten einen Vollstreckungstitel darstellt. 
Trotz der auf den ersten Anschein mit der Einspruchserhebung einmaligen Verteidi-
 
721 Daneben kennt das österreichische Zivilverfahrensrecht das sog. Mandatsverfahren gem. §§ 

548-554 öZPO. Bei diesem Verfahren kann ein Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls erlas-
sen werden, bei dem die geltend gemachte Forderung mit vorgelegten Urkunden bewiesen 
werden muss. Neben diesem beweispflichtigen Mahnverfahren besteht auch ein weiteres Ver-
fahren, welches ausschließlich auf Wechsel- und Scheckrückgriffsansprüche anwendbar ist. 
Dieses sog. Wechsel- und Scheckmandatsverfahren wird in den §§ 556-559 öZPO, vgl. zu die-
sen beweispflichtigen Mahnverfahren im österreichischen Recht Rechberger/Sinotta, Zivilpro-
zessrecht, Rn. 926 ff. m.w.N.  

722 Vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 1; Coester-Waltjen, 
Mahnbescheid und Zahlungsbefehl, S. 54. 
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gungsmöglichkeit, hat der Beklagte aber im Falle einer auch leicht fahrlässig verur-
sachten Versäumung der Verteidigungshandlung die Möglichkeit der Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand. 

 

2. Entwicklung des Mahnverfahrens in Österreich723 

Das österreichische Mahnverfahren hat seinen Ursprung im österreichischen 
Mahngesetz von 1873.724 Damals befanden sich auch die Arbeiten zur Einführung 
des Mahnverfahrens in die CPO von 1877725 im Deutschen Reich kurz vor dem Ab-
schluss, sodass der damalige österreichische Gesetzgeber auf umfassende Vorarbei-
ten zurückzugreifen konnte. Allerdings hat er einen eigenen Weg eingeschlagen und 
ein eigenständiges Mahnverfahren entwickelt.726 Dieses Mahnverfahren wurde als 
besondere Klageart neben dem ordentlichen Klageverfahren geregelt, sodass ein 
Gläubiger hier ein Wahlrecht zwischen diesen beiden Verfahren hatte. Aber auch 
innerhalb des Mahngesetzes konnte der Gläubiger zwischen zwei verschiedenen Va-
rianten des Mahnverfahrens wählen, dem sog. einfachen eigenständigen Mahnver-
fahren und dem sog. Mahnklageverfahren.727 Beiden Mahnverfahrenformen sollten 
möglichst einfach ausgestaltet werden, gleichzeitig den Beklagten aber nicht schutz-
los stellen. Mittels einer gesetzlich vorgeschriebenen Streitwertgrenze sowie einer 
einfachen Widerspruchsmöglichkeiten sollte ein Mindestschutz des Beklagten ga-
rantiert werden. 

 
Im eigenständigen Mahnverfahren gem. §§ 1-18 MahnG sowie im Mahnklagever-

fahren gem. § 19 MahnG konnten Forderungen in Geld oder anderer vertretbarer 
Sachen gerichtlich durchgesetzt werden, sofern die Forderung überhaupt klagbar 
war, d.h. im ordentlichen Rechtsweg eingeklagt werden konnte, die Streitwertgren-
ze728 nicht überschritten wurde und die Forderung nicht von einer noch nicht er-

 
723 Ausführlich hierzu Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 131 ff.; Oberham-

mer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 286 ff.; Pérez-
Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 104 f. 

724 Gesetz vom 27.04.1873, RGBl. Nr. 67.  
725 Civilprozessordnung vom 30.01.1877, RGBl., S. 83. 
726 Allerdings dienten die Mahnverfahren in Preußen, Hannover und Baden dem österreichischen 

Gesetzgeber als Orientierungen, da man das Mahnverfahren in diesen Ländern als besonders 
erfolgreich angesehen hatte, vgl. Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im ös-
terreichischen Recht, S. 287, 294 ff., mit einem umfassenden Überblick des Gesetzgebungsver-
fahrens. 

727 Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 299. 
728 Diese entsprach der bezirksgerichtlichen Zuständigkeitsgrenze. Siehe zu Bestimmung der Wert-

grenze im Gesetzgebungsverfahren zur Einführung der Mahnverfahren nach dem MahnG: 
Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 300, 303. 
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brachten Gegenleistung abhängig war. Daneben durfte der Zahlungsbefehl nicht mit-
tels einer öffentlichen Zustellung an den Beklagten zugestellt werden.729 Im Mahn-
klageverfahren mussten sowohl die allgemeinen als auch die besonderen Zulässig-
keitsvoraussetzungen nicht nur im Hinblick auf den beantragten Zahlungsbefehl, 
sondern auch bezüglich einer eventuellen nachfolgenden Klage vorliegen.  

 
Beide Mahnverfahren wurden auf Antrag des Klägers (sog. Mahngesuch bzw. 

Mahnklage) eröffnet, der sowohl schriftlich als auch mündlich zu Protokoll beim 
zuständigen Gericht eingereicht werden konnte. Neben den allgemeinen Angaben 
musste dieser Antrag die Forderung sowie deren Rechtsgrund enthalten, wobei hier 
eine kurze Schilderung des die rechtliche Grundlage bildenden Sachverhalts erfor-
derlich war.730 Nach positiver Prüfung der Zuständigkeit und der Schlüssigkeit des 
Antrags, hatte der Richter731 ohne Anhörung des Beklagten einen Zahlungsbefehl zu 
erlassen. In diesem Zahlungsbefehl, der sowohl an den Beklagten als auch an den 
Kläger von Amts wegen zugestellt werden musste, wurde der Beklagte aufgefordert, 
die Forderung binnen 14 Tagen zu begleichen oder gegen den Zahlungsbefehl einen 
Widerspruch zu erheben. Im Mahnklageverfahren enthielt der Zahlungsbefehl dar-
über hinaus den Hinweis, dass im Falle eines Widerspruchs das Verfahren automa-
tisch in ein ordentliches Klageverfahren übergehen werde. Der Widerspruch konnte 
ebenfalls entweder schriftlich oder mündlich zu Protokoll bei der Geschäftsstelle 
eingebracht werden und bedurfte keiner Begründung. Im Falle eines rechtzeitigen 
Widerspruchs wurde der Zahlungsbefehl wirkungslos und das Mahnverfahren been-
det. Hier lag der größte Nachteil des eigenständigen Mahnverfahrens.732 Denn durch 
die Einlegung des Widerspruchs wurde das gesamte Verfahren beendet, und der 
Gläubiger musste ein ordentliches Klageverfahren erneut eröffnen. Ein im Mahnkla-
geverfahren erhobener Widerspruch hatte dagegen den Vorteil, dass automatisch das 
ordentliche Klageverfahren mit Anberaumung der ersten Tagsatzung eröffnet wer-
den konnte.733 Wurde hingegen kein Widerspruch eingelegt, erwuchs in beiden Fäl-
len der Zahlungsbefehl in Rechtskraft und konnte als Vollstreckungstitel durchge-
setzt werden. Der rechtskräftige Zahlungsbefehl im Mahnklageverfahren wurde ei-
nem rechtskräftigen Versäumnisurteil gleichgestellt.734 

 

 
729 Zur Zulässigkeit des Mahnverfahrens nach dem MahnG: Oberhammer, Zu den Ursprüngen des 

Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 303. 
730 Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 304, 

m.w.N. 
731 Im Laufe der Zeit wurden an die Stelle des Richters „entsprechend befähigte Fachbeamte der 

Gerichte“ zur Bearbeitung der Mahnverfahren eingesetzt, vgl. Helmreich, Erscheinungsformen 
des Mahnverfahrens, S. 131. 

732 Zu den Problemen des Mahnverfahrens nach dem MahnG Strubert, ÖJZ 1951, 605 ff. 
733 Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 304. 
734 Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 134. 
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Bis zur Einführung der ZVN 1983735 wurde das Mahnverfahren nach dem MahnG 
nur marginal geändert.736 Da das Mahnklageverfahren nach dem MahnG von dem 
Gesetzgeber als erfolgreich angesehen wurde,737 sollte es als Ausgangsgrundlage für 
das neue Mahnverfahren von dem österreichischen Gesetzgeber genommen.738 Mit 
dieser Novelle wollte der damalige österreichische Gesetzgeber aber das Zivilver-
fahren insgesamt vereinfachen sowie beschleunigen und somit den Zugang zum 
Recht bzw. Gericht verbessern.739 Gleichzeitig sollten aber auch die Gerichte entlas-
tet werden.740 Dazu wurde ein obligatorisches Mahnverfahren eingeführt, das die 
erste Tagsatzung innerhalb eines ordentlichen Klageverfahrens entbehrlich machen 
sollte.741 Zusätzlich wurde mit der ZVN 1983 die gesetzliche Grundlage für die Ein-
führung eines elektronischen Mahnverfahrens gelegt.742 

 
Das ursprünglich im Entwurf der ZVN 1983 vorgestellte Mahnverfahren sollte als 

besondere Verfahrensart unabhängig von einer Wertgrenze auf alle Geldforderungen 
und somit auch im Gerichtshofverfahren anwendbar sein.743 Diese umfassende Zu-
lässigkeit wurde allerdings als zu weitreichend angesehen, sodass bereits im Abän-
derungsantrag zur Regierungsvorlage die Zulässigkeit des Mahnverfahrens auf 
Geldforderungen bis zu einem Streitwert von 30000 Schilling beschränkt wurde.744 
Zudem wurde im Entwurf zur ZVN 1983 beabsichtigt, neben dem Einspruch einen 
zusätzlichen Rechtsbehelf einzuführen und somit das Mahnverfahren zweistufig 
auszugestalten.745 Hiergegen wurde allerdings allgemein Kritik geäußert, nach der 
ein Widerspruch gegen einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl nicht nur dogmatisch 

 
735 Zur ZVN 1983 und zur neuen Fassung des Mahnverfahrens: Fasching, JBl. 1982, 68 ff., 120 ff.; 

König, JBl. 1982, 406, 416 f.; Schaich, ÖJZ 1983, 253 ff., 287 ff.; Petrasch, ÖJZ 1985, 257 ff., 
291 ff.; Rechberger, öNZ 1981, 145, 153 f. 

736 Siehe zu den Änderungen des Mahnverfahrens nach dem MahnG: Oberhammer, Zu den Ur-
sprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 300 ff. 

737 Siehe zur praktischen Relevanz des Mahnverfahrens nach dem MahnG: Oberhammer, Zu den 
Ursprüngen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 305. 

738 Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 136; nach Lechner, Das gerichtliche 
Mahnverfahren, S. 35 betrug das Verhältnis zwischen Mahn- und Streitverfahren vor der ZVN 
1983 nur ca. 1:1,5. In Deutschland galt dagegen im selben Zeitraum das Verhältnis 1:8,5. 

739 Fasching, JBl. 1982, 68, 70, 125 f. 
740 Vgl. Regierungsbegründung abgedruckt bei Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 95 ff. Siehe 

auch: ADVM, RZ 1982, 73, 80; Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im ös-
terreichischen Recht, S. 307. Siehe zu den Zielen des Mahnverfahrens insgesamt Kalmus ÖJZ 
1985, 705, 709. 

741 Schaich, ÖJZ 1983, 287, 289; Kalmus, ÖJZ 1985, 705; Oberhammer, Zu den Ursprüngen des 
Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 307. 

742 Vgl. zu den Vorarbeiten der Einführung der elektronischen Bearbeitung des Mahnverfahrens, 
ADVM, RZ 1982, 73 ff., 97 ff. 

743 Fasching, JBl. 1982, 120, 126; König, JBl. 1982, 406, 415; Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 17. 

744 Rechberger, öNZ 1981, 145, 153. 
745 Vgl. hierzu Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 11 f. 
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als verfehlt angesehen werden könne, sondern schlichtweg eine Verzögerung des 
Mahnverfahrens darstelle.746 Diese Kritik führte daher letztendlich zur Aufgabe die-
ses zweiten Rechtsbehelfs im österreichischen Mahnverfahren. 

 
Seit dem Inkrafttreten der ZVN 1983 wurde innerhalb des österreichischen 

Mahnverfahrens überwiegend an der Einführung des elektronischen Mahnverfahrens 
gearbeitet, die endgültig 1995 vollzogen und seitdem kontinuierlich ausgebaut wur-
de. Die elektronische Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und den 
Gerichten wurde mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in den §§ 
89a ff. GOG 1989 realisiert.747 Eine weitere Änderung erfuhr das Mahnverfahren 
mit der Wertgrenzen-Novelle 1997,748 mit der es in grenzüberschreitenden Fällen für 
unanwendbar erklärt wurde. Schließlich erfolgte die letzte große Änderung mit der 
ZVN 2002.749 Hiermit wurde das obligatorische Mahnverfahren auf Gerichtshofver-
fahren bis zu einem Streitwert von € 30000 ausgeweitet.750 Damit wurde vor allem 
bezweckt, den Nutzen der elektronischen Bearbeitung des Mahnverfahrens und ins-
besondere sein Entlastungseffekt auch auf die Verfahren vor den Gerichtshöfen aus-
zuweiten.751 

3. Das Mahnverfahren in Österreich in der Fassung der ZVN 2002 

Ziel des österreichischen Mahnverfahrens ist, nicht nur dem Gläubiger einer 
wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung schnell und günstig einen gerichtli-
chen Vollstreckungstitel zu verschaffen, sondern zusätzlich auch die Gerichte zu 
 
746 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 17; Fasching, JBl. 1982, 

120, 127 f.; König, JBl. 1982, 406, 416 f.; Rechberger, öNZ 1981, 145, 153 f.; Rechber-
ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 42. 

747 Vgl. zu der Entwicklung des elektronischen Mahnverfahrens unten Punkt 4.1. 
748 öBGBl. I Nr. 140/1997. 
749 öBGBl. I Nr. 76/2002, siehe zu dieser Reform: Frauenberger ÖJZ 2002, 873 ff.; Scheuba, 

öAnwBl 2002, 500 f.; Beran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 2002, 8 ff.; 
Beran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 2003, 2 ff.; Klicka, ZZPInt 7 
(2002), 179 ff. 

750 Frauenberger ÖJZ 2002, 873, 875. Das österreichische Justizministerium beabsichtigte zunächst 
sogar die Abschaffung der Wertgrenze. In dem ursprünglichen Regierungsvorschlag hat man 
sich aber auf eine Wertgrenze von € 50000 geeinigt. Die jetzige Wertgrenze von € 30000 geht 
auf einen Kompromiss im Justizausschuss zurück. Ein weiterer Änderungsvorschlag galt der 
Ausweitung des Mahnverfahrens auf Räumungsklagen, sog. Räumungsanordnung (§§ 252, 
253 E-ZPO), vgl. 129/ME (21. GP), S. 10, 43 ff. Dieser Vorschlag wurde aber aufgrund zahl-
reicher Kritik seitens der verschiedenen Organisationen zum Schutz der Mieter nicht in die 
endgültige Fassung der ZVN 2002 übernommen, vgl. hierzu Be-
ran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 2002, 8, 14 f.; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 18. 

751 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 18; Frauenberger, ÖJZ 
2002, 873, 875. 
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entlasten. Dieses Ziel sollte vor allem mit der Einführung der obligatorischen Durch-
führung zusammen mit der elektronischen Bearbeitung des Mahnverfahrens reali-
siert werden.752 Aufgrund der obligatorischen Durchführung ist das Mahnverfahren 
kein Aliud, sondern es stellt vielmehr eine wesensgleiche Vorstufe eines ordentli-
chen Klageverfahrens dar.753 Es steht einem Gläubiger, unabhängig von der Wahr-
scheinlichkeit einer Bestreitung der Forderung durch den Schuldner, nicht frei, zwi-
schen einem Mahn- und einem Klageverfahren zu wählen. Sobald das Mahnverfah-
ren anwendbar ist, muss es somit auch durchgeführt werden.754 

3.1. Informationsbeschaffung innerhalb des österreichischen Rechts 

Bevor auf die genaue Ausgestaltung des österreichischen Mahnverfahrens einge-
gangen werden kann, stellt sich auch im österreichischen Mahnverfahren zunächst 
die Frage nach dem Zugang zu den zur Verfahrensdurchführung erforderlichen An-
gaben des Schuldners. In Österreich können diese Angaben des Schuldners aus ver-
schiedenen Registern erlagt werden.755 Bei der Ermittlung der zur Verfahrensdurch-
führung erforderlichen Daten muss auch hier wiederum zwischen den Angaben über 
eine natürliche und denjenigen über eine juristische Person unterschieden werden. 

3.1.1. Beschaffung von persönlichen Angaben über eine natürliche Person 

Die persönlichen Daten aller Bürger sind in Österreich in einem lokalen Meldere-
gister bzw. landesweit in einem Zentralen Melderegister enthalten.756 Diese Register 
sind grundsätzlich frei zugänglich. Gem. § 18 Abs. 1 öMeldeG hat die Meldebehör-
de auf Verlangen eine Auskunft aus einem lokalen Melderegister darüber zu ertei-
len, ob und ggf. wo eine Person innerhalb des Bundesgebietes angemeldet ist. Zu-

 
752 öBMJ, Klagsfibel, S. 1; Kalmus, ÖJZ 1986, 705; Fasching, Rechtliches Gehör, S. 127; Kodek, 

ZZP 111 (2002), 445, 471 f.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. 
ZPO, Rn. 30; kritisch hierzu: Klötzl, ÖJZ 1986, 433, 435. 

753 Aus diesem Grund werden auch die Verfahrensbeteiligten nicht als Antragsteller und Antrags-
gegner, sondern vielmehr als Kläger und Beklagter bezeichnet. 

754 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 101; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor 
§§ 244 ff. ZPO, Rn. 1, 28 f.; Coester-Waltjen, Mahnbescheid und Zahlungsbefehl, S. 54, die 
allerdings zu Unrecht von einem in der Klage enthaltenen Antrag auf Erlass eines bedingten 
Zahlungsbefehls ausgeht. 

755 Die einzelnen Register sind zu finden bei: Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Öster-
reich, S. 4 ff.  

756 Gem. §§ 2 ff. öMeldeG besteht in Österreich eine Meldepflicht. Verstöße hiergegen werden als 
Verwaltungsübertretungen gem. § 22 öMeldeG sanktioniert, vgl. Oberhammer/Domej, Ver-
mögenstransparenz Österreich, S. 2, Fn. 2. 
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ständig zur Auskunftserteilung aus dem Melderegister ist die Meldebehörde,757 an 
dem Ort, an dem die ersuchende Person ihren Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.758 Voraussetzung für die Auskunftserteilung aus einem lokalen Mel-
deregister ist der Nachweis der Identität, der grundsätzlich mittels der Vorlage eines 
Ausweises erfolgen kann.759 Weitere Anforderungen zur Auskunftserteilung müssen 
nicht vorliegen. Die Anfrage muss allerdings auf eine bestimmte Person bezogen 
sein, da ansonsten Mehrauskünfte auftreten könnten. Wie eine solche Konkretisie-
rung erfolgen soll, wird gesetzlich nicht näher geregelt.760 Für die Melderegisteraus-
kunft ist allerdings eine Gebühr fällig.761 

 
Im Gegensatz hierzu sind die Voraussetzungen für eine Abfrage aus dem Zentra-

len Melderegister, aus dem der Hauptwohnsitz bzw. der letzte bekannte Hauptwohn-
sitz abgefragt werden kann, in § 16 Abs.1 öMeldeG gesetzlich verankert. Danach ist 
für eine Auskunft die Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums 
sowie eines zusätzlichen Merkmals, wie zum Beispiel des Geburtsortes oder der bis-
herigen Adresse der gesuchten Person, erforderlich.762 Neben dieser Einzelabfrage 
besteht auch die Möglichkeit, mittels einer direkten Verbindung auf elektronischem 
Wege auf das Zentrale Melderegister zuzugreifen. Voraussetzung hierfür ist gem. § 
16a Abs. 5 öMeldeG, dass der Antragsteller glaubhaft darlegen kann, dass er regel-
mäßig Auskünfte aus Melderegistern zur erwerbsmäßigen Geltendmachung oder 
Durchsetzung von Rechten oder Ansprüchen benötigt. Die Abfrage aus dem Zentra-
len Melderegister ist dann allerdings gem. § 16a Abs. 5a öMeldeG im konkreten Fall 
auf den glaubhaft gemachten Zweck begrenzt.763 Von dieser Möglichkeit machen 
vor allem Versicherungen, Banken, Rechtsanwälte sowie auch Inkassobüros 
Gebrauch.764 Schließlich muss berücksichtigt werden, dass die Abfrage aus dem 
Zentralen Melderegister ebenso wie diejenige aus dem lokalen Melderegister kos-
tenpflichtig ist.765 

 
757 Gem. § 13 Abs. 1 öMeldeG sind die Bürgermeister Meldebehörden. 
758 Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 8, m.w.N. 
759 Die Vorlage eines Ausweises ist nur dann nicht erforderlich, wenn die ersuchende Person dem 

die Auskunft erteilenden Organ persönlich bekannt ist. 
760 Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 8. 
761 Eine Übersicht der anfälligen Gebühren ist zu finden unter: 

http://zmr.bmi.gv.at/pages/meldeauskunft.htm. 
762 Vgl. hierzu Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 9 f., die auch auf die 

Probleme hinweisen, die bei der Beschaffung der zur Auskunft aus dem Zentralen Melderegis-
ter erforderlichen Daten auftreten. 

763 Vgl. hierzu auch die Informationen auf der Internetseite des Österreichischen Bundesministeri-
ums für Inneres unter http://zmr.bmi.gv.at/pages/Businesspartner.htm. 

764 Vgl. zu weiteren Möglichkeiten der Informationsbeschaffung der persönlichen Angaben einer 
natürlichen Person in Österreich: Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 
11 f. 

765 Die Gebühren sind zu finden unter: http://zmr.bmi.gv.at/pages/business_kosten.htm. 
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3.1.2. Beschaffung von Angaben einer juristischen Person 

Die Angaben über u.a. juristische Personen sind in Österreich im sog. Firmen-
buch gem. §§ 8 ff. öHGB geregelt.766 In dem Firmenbuch, welches jeweils von dem 
Gerichthof erster Instanz geführt wird, in dessen Bezirk das Unternehmen seinen 
Hauptsitz bzw. seinen Sitz hat, sind gem. § 3 FBG der Sitz, die für die Zustellung 
maßgebliche Geschäftsanschrift sowie ggf. der Ort und die für eine Zustellung maß-
gebliche Anschrift einer Zweigniederlassung eingetragen. Die Daten des Firmen-
buchs sind jedermann zugänglich.767 Die Abfrage des Firmenbuchs kann bereits seit 
1991 auf elektronischem Weg durchgeführt werden.768 Sie ist allerdings kosten-
pflichtig.769 

 
Daneben sind die Angaben juristischer Personen, die auch ein Gewerbe ausüben, 

in einem Gewerberegister aufgenommen. Zuständig für das Führen eines Gewerbe-
registers ist gem. § 365 öGewO die Bezirksverwaltungsbehörde. Zudem ist durch 
das österreichische Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ein zentrales Ge-
werberegister eingerichtet worden, in dem die Daten der dezentralen Gewerberegis-
ter zusammengefasst werden.770 In dem Gewerberegister sind der Sitz sowie die für 
die Zustellungen maßgebliche Adresse der juristischen Person eingetragen. Darüber 
hinaus sind auch noch der Standort der Gewerbeberechtigung, die Standorte weiterer 
Betriebsstätten sowie die Betriebsstätten integrierter Betriebe einzutragen. Der Zu-
gang zu den Daten des Gewerberegisters ist zwar nicht umfassend für jedermann 
offen. Allerdings gilt das nicht für diejenigen Daten, die zur Ermittlung der maßgeb-
lichen Anschrift erforderlich sind. 

3.2. Zulässigkeit des österreichischen Mahnverfahrens 

Aufgrund seiner Eigenschaft als obligatorisches Einlassungsverfahren ist die 
Durchführung des österreichischen Mahnverfahrens zunächst an das Vorliegen der 
allgemeinen Prozessvoraussetzungen gebunden. Daneben müssen aber auch noch 
besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.771 Diese besonderen Zulässig-

 
766 Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 15 f. 
767 Vgl. zu den Voraussetzungen an den Zugang zum Firmenbuch: Oberhammer/Domej, Vermö-

genstransparenz Österreich, S. 17. 
768 Vgl. zur Einführung des elektronischen Firmenbuchs: Stockinger, öRPfleger 1986, 29 ff.; siehe 

auch die weiteren Informationen zum elektronischen Firmenbuch auf der Internetseite des ös-
terreichischen Justizministeriums unter: http://www.bmj.gv.at/firmenbuch/index.php?nav=104.  

769 Eine Gebührentabelle ist zu finden unter: 
http://www.bmj.gv.at/firmenbuch/content.php?nav=109. 

770 Oberhammer/Domej, Vermögenstransparenz Österreich, S. 6. 
771 Liegen die allgemeinen Prozessvoraussetzungen nicht vor, ist die Klage gem. § 244 Abs. 2 Nr. 1 

öZPO zurückzuweisen. 
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keitsvoraussetzungen dienen nicht nur dem öffentlichen Interesse sowie der Wah-
rung der Effizienz des Mahnverfahrens, sondern mit ihnen wird auch der Schutz des 
Beklagten bezweckt.772 

3.2.1. Anforderungen an die geltend gemachte Forderung  

Die Durchführung des Mahnverfahrens ist gem. § 244 Abs. 1 öZPO bei allen 
Klagen obligatorisch, die ausschließlich auf Zahlung eines € 30000 nicht überstei-
genden Geldbetrages gerichtet sind. Dabei ist die Gesamtsumme des Klagebegeh-
rens zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage und nicht die Höhe der Forderung 
entscheidend.773 Allerdings muss bei dieser Wertgrenze nur auf die Hauptforderung 
abgestellt werden. Denn Nebenforderungen sind für die Zulässigkeit des Mahnver-
fahrens gem. § 54 Abs. 2 JN nicht zu berücksichtigen.774 Diese Streitwertgrenze, die 
zwar schrittweise immer wieder angehoben wurde, soll vor allem den Beklagten-
schutz sichern.775 Der Erlass eines Zahlungsbefehls sollte nämlich nicht zur Exis-
tenzvernichtung des Beklagten führen.776 Die Zulässigkeit des Mahnverfahrens ist 
zudem ausgeschlossen, wenn das Klagebegehren neben einer Geldforderung auch 
noch andere Leistungen beinhaltet.777 

 
Darüber hinaus müssen für den Erlass eines Zahlungsbefehls gem. § 244 Abs. 2 

öZPO einige besondere negative Zulässigkeitsvoraussetzungen beachtet werden. 
Danach können mit einem Mahnverfahren nur klagbare Ansprüche durchgesetzt 
werden, d.h. Forderungen, die im ordentlichen Rechtsweg geltend gemacht und 

 
772 Vgl. zu den Zweck der Zulässigkeitsvoraussetzungen: Kodek, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-

zessG, § 244 ZPO, Rn. 26; ders., Das Mahnverfahren in Österreich, S. 77; ders., RZ 1998, 
238. 

773 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 37; Rechberger/Sinotta, Zivilpro-
zessrecht, Rn. 515/4, Fn. 1. 

774 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 38, der sich auf § 1 MahnG be-
ruft, der ausdrücklich auf den geforderten Betrag „ohne Hinzuziehung von Zinsen und Neben-
gebühren“ abstellte. Da sich der österreichische Gesetzgeber hierzu bei der Einführung der 
ZVN 1983 keine Änderung beabsichtigte, sind daher bei der Berechnung des Streitwertes wei-
terhin Nebenforderungen nicht einzubeziehen. 

775 Vor Einführung der ZVN 2002 lag die Streitwertgrenze für das Mahnverfahren gem. § 448 Abs. 
1 ZPO a.F. bei € 10000. Kritisch zu dieser Entwicklung Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 39, der seine Kritik nicht so sehr mit dem Beklagtenschutz be-
gründet als vielmehr mit der Erhöhung der Einspruchshäufigkeit, die bei Mahnverfahren mit 
höheren Streitwerten zu erwarten sei, sodass hierdurch die Existenz des Mahnverfahrens insge-
samt in Frage gestellt wird, siehe auch Kodek, ZZP 111 (2002), 445, 474. 

776 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 77; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 
244 ZPO, Rn. 39. 

777 Fasching, ZPO, Rn. 1634; Stohanzl, JN und ZPO, § 448 ZPO, Nr.1 und Nr. 2; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 40 ff. 
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zwangsweise durchgesetzt werden können, sodass es insbesondere bei Spiel- und 
Wettschulden nicht anwendbar ist.778 In diesem Zusammenhang muss allerdings be-
achtet werden, dass die Überprüfungsmöglichkeit des Gerichts grundsätzlich sehr 
eingeschränkt ist, denn durch die verpflichtete Formularverwendung sind die Anga-
ben in der Mahnklage in der Regel sehr beschränkt und werden zudem nicht auf ihre 
Richtigkeit hin überprüft.779 Das Mahnverfahren ist auch bei künftig fällig werden-
den Geldleistungen ausgeschlossen. Daher können vor allem laufende Unterhalts-
leistungen nicht mit dem Mahnverfahren durchgesetzt werden.780 Schließlich ist die 
Durchführung des Mahnverfahrens bei Forderungen ausgeschlossen, die von einer 
Gegenleistung abhängig sind.781 

 
Seit Inkrafttreten der ZVN 2002 muss die Klage gem. § 244 Abs. 2 Nr. 4 öZPO 

zusätzlich noch schlüssig sein.782 Hierbei prüft das Gericht die rechtliche Ableitbar-
keit der behaupteten Rechtsfolgen aus den vorgebrachten Tatsachen.783 Die Einfüh-
rung des Erfordernisses der Schlüssigkeit wurde mit der Erhöhung des Beklagten-
schutzes begründet. Denn aufgrund der Ausweitung des Mahnverfahrens auf die Ge-
richtshöfe sollten die Beklagten, die im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbe-
fehls noch nicht anwaltlich vertreten sind, durch eine Schlüssigkeitsprüfung zusätz-
lich vor einer Existenzvernichtung geschützt werden.784 Ein weiterer Grund für die 
Einführung der Schlüssigkeitsprüfung lag in den Bestrebungen des Gesetzgebers, 
um innerhalb des Mahnverfahrens die Schutzgarantien weitgehend dem Versäum-
nisverfahren anzugleichen, sodass damit das Mahnverfahren weitgehend die Funkti-
on des Versäumnisverfahrens einnehmen sollte.785 

 
Daneben galt die Einführung auch einer gesetzlichen Klarstellung, da nach der 

bisherigen Rechtlage die Anforderung an eine Schlüssigkeitsprüfung in der Literatur 

 
778 Fasching, ZPO, Rn. 1635; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 50; 

Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 9; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 515/4. 
779 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 50. 
780 So die h.M. Stohanzl, JN und ZPO, § 448 ZPO, Nr.7; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 

102; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 58; Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht, Rn. 515/4, Fn. 3; a.A. Schalich, ÖJZ 1983, 287, 291, der ohne eine Begrün-
dung den Zahlungsbefehl auch bei zukünftigen, noch nicht fälligen Unterhaltszahlungen erlas-
sen will.  

781 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 102; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 
ZPO, Rn. 59. 

782 Mit der Einführung der Schlüssigkeitsprüfung wurden gleichzeitig auch neue Formulare einge-
führt, mit denen die neuen Anforderungen besser durchgeführt werden sollten, vgl. ADV – 
Form VO 2002, öBGBl. II 510/2002; siehe hierzu Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875, Fn. 24. 

783 Zur Schlüssigkeitsprüfung aus österreichischer Sicht: Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 
Rn. 252. 

784 Regierungsbegründung 962 BlgNR 21.GP, S. 31; Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875. 
785 Regierungsbegründung 962 BlgNR 21.GP, S. 31; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 

§ 244 ZPO, Rn. 28, 53. 
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und Rechtsprechung teilweise heftig umstritten war.786 Denn das Erfordernis der 
Schlüssigkeit war in § 448 Abs. 2 öZPO a.F. nicht enthalten, sodass gerade der 
Wortlaut gegen eine solche Schlüssigkeitsprüfung sprach.787 Darüber hinaus wurde 
angeführt, dass auch im MahnG gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 lediglich eine Individualisie-
rung des Anspruchs verlangt wurde, wobei diese Vorschrift mit der ZVN 1983 fast 
wortgleich in die öZPO übernommen wurde.788 Gegen eine Schlüssigkeitsprüfung 
sprach zudem, dass aufgrund der kurzen Angaben in der Mahnklage eine umfassen-
de Prüfung der Schlüssigkeit in der Regel nicht möglich war.789 Zudem wurde auch 
die Sachkenntnis der Rechtspfleger für eine solche Überprüfung angezweifelt.790 
Schließlich wurde auch auf die einfache Möglichkeit des Beklagten hingewiesen, 
sich mittels des Einspruchs gegen einen unschlüssigen Zahlungsbefehl zur Wehr zu 
setzen.791 Die Befürworter der Schlüssigkeitsprüfung haben diese Anforderung hin-
gegen einerseits dem Erfordernis der Klagbarkeit entnommen und andererseits aus 
der Anforderung abgeleitet, wonach die Mahnklage inhaltlich einer Klageschrift ent-
sprechen muss.792 Daneben wurde vor allem auch auf die dem Versäumnisurteil 
weitgehend entsprechende Funktion des Zahlungsbefehls hervorgehoben.793 Aller-
dings haben sie auch anerkannt, dass die Schlüssigkeit in der Praxis aufgrund der 
kurzen Angaben grundsätzlich nur eingeschränkt geprüft werden kann.794 Ob die ge-

 
786 Beran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 2003, 2, 4; zum Meinungsstreit: 

Frischhut, Das Mahnverfahren, S. 17 ff.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 
ZPO, Rn. 52 ff.; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 55 ff., jeweils 
m.w.N. 

787 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 78; ders., RZ, 1998, 238, 240. 
788 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 78; ders., RZ, 1998, 238, 240; ders., ZZPInt 4 

(1999), 125, 128; dagegen Frischhut, Das Mahnverfahren, S.18 m.w.N. aus der Rechtspre-
chung. 

789 Dieses wurde insbesondere von Urbanek, öAnwBl. 1985, 19, 20 hervorgehoben. Siehe auch 
Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 11. 

790 Buchegger/Deixler-Hübner/Holzhammer, Praktisches Zivilprozessrecht I, S. 332. 
791 Buchegger/Deixler-Hübner/Holzhammer, Praktisches Zivilprozessrecht I, S. 332; kritisch zu 

diesem Argument Frischhut, Das Mahnverfahren, S.18. 
792 Fasching, ZPO, Rn. 1635; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 119; Kalmus, ÖJZ 

1986, 705, 708; Stohanzl, JN und ZPO, § 448 ZPO, Nr.9; Coester-Waltjen, Mahnbescheid und 
Zahlungsbefehl, S. 55; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 104 f.; Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 25; öBMJ, Klags-
fibel, S.2; Frischhut, Das Mahnverfahren, S.18; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 11. 

793 So insbesondere Fasching, ZPO, Rn. 1635, nach dem der Zahlungsbefehl seit der Einführung 
des obligatorischen Mahnverfahrens die Funktion des Versäumnisurteils eingenommen hat. 
Dagegen Kodek, RZ 1998, 238, 240, der im Mahnverfahren nicht einen Ersatz für das Ver-
säumnisverfahren sieht, sondern vielmehr ein dem Versäumnisurteil vorgelagertes Verfahren 
erblickt. Denn ein Versäumnisurteil kann auch noch nach Einlegung eines Einspruchs ergehen. 

794 Coester-Waltjen, Mahnbescheid und Zahlungsbefehl, S. 55; Fasching, ZPO, Rn. 1635; Frisch-
hut, Das Mahnverfahren, S. 18. 
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setzliche Verankerung der Schlüssigkeitsprüfung tatsächlich dem Beklagten einen 
größeren Schutz bietet, muss sich in der Praxis herausstellen.795 

3.2.2. Erforderliche Eigenschaften an der Person des Beklagten 

Die Durchführung des Mahnverfahrens in Österreich ist gem. § 244 Abs. 2 Nr. 2 
öZPO ausgeschlossen, wenn der Beklagte unbekannten Aufenthaltsorts ist. In die-
sem Fall ist eine ordentliche Klage unter Bestellung eines Kurators gem. § 116 öZ-
PO einzuleiten. Durch den unbekannten Aufenthaltsort des Beklagten wird aller-
dings nur der Erlass des Zahlungsbefehls gehindert. Sollte sich erst nachträglich her-
ausstellen, dass der Aufenthaltsort des Beklagten unbekannt ist, dann wird der Zah-
lungsbefehl an einen von Amts wegen bestellten Kurator zugestellt, der dann aber 
umgehend einen Einspruch gegen den Zahlungsbefehl erheben wird, um den Be-
klagten vor Rechtsnachteilen zu schützen.796 Dieser Ausschluss der Durchführung 
des Mahnverfahrens bei unbekanntem Aufenthaltsort dient aber nicht nur dem Be-
klagtenschutz, sondern auch der Prozessökonomie. Denn der Abwesenheitskurator 
ist grundsätzlich verpflichtet, einen Einspruch einzulegen, sodass das Mahnverfah-
ren in diesem Falle sowieso erfolglos wäre.797 

 
Seit der Wertgrenzen-Novelle von 1997 ist das Mahnverfahren gem. § 244 Abs. 2 

Nr. 3 öZPO auch in Fällen ausgeschlossen, in denen der Beklagte seinen Wohnsitz, 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz im Ausland hat. Begründet wurde die Einfüh-
rung dieser Vorschrift mit der Unvereinbarkeit des einstufigen österreichischen 
Mahnverfahrens mit den Bestimmungen des EuGVÜ/LugÜ bzw. der EuGVO.798 
Denn die Zuständigkeit des Gerichts wird innerhalb des Mahnverfahrens gem. § 41 
ff. JN vor Erlass des Zahlungsbefehls von Amts wegen durch das Gericht geprüft.799 
Dagegen wird in der EuGVO bzw. dem EuGVÜ/LugÜ.  

 
795 Zur gerichtlichen Prüfung der Schlüssigkeit innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens sie-

he unter Punkt 3.5.1. 
796 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 103; Fasching, ZPO, Rn. 1635; Schnei-

der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 24 f.; Beer, 
Mahnverfahren ZVN 2002, S. 10 f.; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 515/4, Fn. 4; 
Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 60 ff.; Frischhut, Das Mahnver-
fahren, S. 17. 

797 Vgl. schon zum § 3 MahnG: Strubert, ÖJZ 1951, 605, 612; zum jetzigen Recht: Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 60. 

798 So die Regierungsbegründung 898 BlgNR 20.GP, S. 44. Diese Änderung wurde nach einer An-
regung in der österreichischen Literatur umgesetzt, vgl. Czernich, RZ 1997, 189 ff.; Mayr, ÖJZ 
1997, 847, 857; Metzler, RZ 1997, 264. Siehe weiter zur Begründung: Kodek, ZZPInt 4 
(1999), 125, 146 f. 

799 Czernich, RZ 1997, 189, 190; ders., RZ 2001, 139; Metzler, RZ 1997, 264; Mayr, ÖJZ 2004, 
361, 362. 
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dem Beklagten zunächst die Möglichkeit eingeräumt, sich gem. Art. 26 EuGVO 
bzw. Art. 20 EuGVÜ/LugÜ auf das Verfahren einzulassen und die Unzuständigkeit 
ggf. zu heilen.800 Aus diesem Grund kann gem. Art. 26 EuGVO bzw. Art. 20 EuG-
VÜ/LugÜ das Gericht nicht, wie das nach § 41 JN möglich ist, eine Prüfung der Zu-
ständigkeit bereits bei Einreichung der Klage vornehmen und somit im Falle der 
Unzuständigkeit die Klage sofort von Amts wegen a-limine zurückweisen.801 Denn 
nach Art. 26 EuGVO bzw. Art. 20 EuGVÜ/LugÜ erfolgt die Prüfung der Zustän-
digkeit von Amts wegen durch das Gericht erst, wenn nach Zustellung des verfah-
renseröffnenden Schriftstücks an den Beklagten dieser die Möglichkeit hatte, sich 
rügelos auf das Verfahren einzulassen.802 Ausgenommen hiervon sind lediglich die 
Fälle des Art. 25 EuGVO bzw. Art. 19 EuGVÜ/LugÜ, da dort die ausschließliche 
Zuständigkeit nach Art. 22 EuGVO bzw. Art. 16 EuGVÜ/LugÜ ebenfalls wie in den 
österreichischen Verfahrensrecht vor Erlass der gerichtlichen Entscheidung durch 
das Gericht von Amts wegen geprüft wird. 

 
Bezogen auf das österreichische Mahnverfahren bedeutet diese Rechtslage, dass 

zunächst das Gericht den Zahlungsbefehl ohne jegliche Prüfung der Zuständigkeit 
erlassen müsste. Würde dann der Beklagte die Unzuständigkeit rügen, könnte eine 
gerichtliche Zuständigkeitsprüfung erfolgen.803 In den Fällen aber, in denen sich der 
Beklagte nicht innerhalb der Einspruchsfrist äußert, wäre zwar eine Prüfung der in-
ternationalen Zuständigkeit durch das Gericht möglich, sodass auch die Unzustän-
digkeit festgestellt werden könnte. Allerdings wäre in diesem Augenblick der Zah-
lungsbefehl bereits rechtskräftig, da die Einspruchsfrist abgelaufen wäre.804 Eine 
Aufhebung des Zahlungsbefehls könnte zwar als Ausweg in Betracht gezogen wer-
den, ist aber nach der Systematik der öZPO nicht möglich, da die Gerichte an eine 
bereits erlassene Entscheidung gem. § 416 Abs. 2 öZPO gebunden sind.805 Zudem 
kann in der bloßen Nichteinlegung des Einspruchs auch nicht eine nach dem EuG-

 
800 Hierzu Czernich, RZ 1997, 189, 190; Metzler, RZ 1997, 264 f.; Burgstaller, JBl. 1998, 691, 697 

ff., jeweils noch zum LugÜ; Mayr, ÖJZ 1997, 847, 857; Czernich, RZ 2001, 139, 140; Kodek, 
ZZPInt 4 (1999), 125, 143; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, 
Rn. 25 ff., § 244, Rn. 65. 

801 Zu diesem Spannungsverhältnis: Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 22 ff. Czernich, RZ 
2001, 139, 140; ders., RZ 1997, 189 f.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 
244 ff. ZPO, Rn. 25 f.; ders., ZZPInt 4 (1999), 125, 142 f.; Metzler, RZ 1997, 264, 265; 
Heiss/Mayr IPRax 1999, 305, 309; Mayr, ÖJZ 1997, 847, 857. 

802 Vgl. hierzu Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 143; Czernich, RZ 2001, 139, 140; Greiner, Internati-
onale Vollstreckung, S. 27. 

803 Hierzu Metzler, RZ 1997, 264, 265. 
804 Vgl. Czernich, RZ 1997, 189, 190; Burgstaller, JBl. 1998, 691, 698; Mayr, ÖJZ 1997, 847, 857; 

Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 27 f. 
805 Vgl. Kodek, RZ 1998, 154 ff.; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246, Rn. 12 ff.; 

Mayr, ÖJZ 2004, 361, 364 f.; Beran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 
2002, 8, 15. 
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VO bzw. EuGVÜ/LugÜ heilende Streiteinlassung gesehen werden.806 Aufgrund die-
ses Spannungsverhältnisses hat der österreichische Gesetzgeber seit der Wertgren-
zennovelle 1997 die Anwendbarkeit des Mahnverfahrens auf Forderungen gegen 
Beklagte mit ausländischen Sitz bzw. Wohnort ausgeschlossen.807 

 
Ein weiterer Grund für die Abschaffung des Auslandsmahnverfahrens in Öster-

reich waren mögliche Unsicherheiten bei der Vollstreckung des österreichischen 
Zahlungsbefehls im Ausland.808 Denn innerhalb des österreichischen Mahnverfah-
rens kommt dem Zahlungsbefehl aus Sicht der EuGVO aufgrund der Einstufigkeit 
des Verfahrens eine Doppelfunktion zu. Zum eine handelt es sich beim Zahlungsbe-
fehl um das verfahrenseröffnende Schriftstück gem. Art. 34 EuGVO bzw. Art. 27 
EuGVÜ/LugÜ und zum anderen liegt hier bereits in der Regel eine anzuerkennende 
und vollstreckbare Entscheidung gem. Art. 32 EuGVO bzw. Art. 25 EuGVÜ/LugÜ 
vor.809 Hierdurch könnte es zu Problemen der Vereinbarkeit mit der Rechtsprechung 
des EuGH zu den Art. 32, 34 EuGVO bzw. Art. 25, 27 EuGVÜ/LugÜ kommen.810 
Allerdings hat Kodek in seiner ausführlichen Darstellung gezeigt, dass das österrei-
chische Mahnverfahren sehr wohl mit den Vorgaben der Art. 32, 34 EuGVO bzw. 
Art. 25, 27 EuGVÜ/LugÜ vereinbar ist.811 Dagegen wurde die Abschaffung der 
Mahnverfahrens gegen ausländische Beklagte aufgrund des unterschiedlichen Zeit-
punktes der Vornahme einer Zuständigkeitsprüfung überwiegend begrüßt.812 Mitt-
lerweile wird allerdings in der Literatur gefordert, den Ausschluss des Mahnverfah-
rens bei Beklagten mit Wohnsitz im Ausland wieder rückgängig zu machen, und die 
gerichtliche Überprüfung der Zuständigkeit innerhalb des österreichischen Mahnver-
fahrens an die europarechtlichen Vorgaben anzupassen.813 

 
806 Vgl. zu dieser Problematik Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 143. 
807 Vgl. zur Vereinbarkeit des Ausschlusses von Beklagten mit ausländischen Sitz bzw. Wohnort 

mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG: Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 145; Burgstal-
ler, JBl. 1998, 691, 699; Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 56 ff. m.w.N. 

808 Regierungsbegründung 898 BlgNR 20. GP, S. 44. So bereits auch: Czernich, RZ 1997, 189, 
190; Mayr, ÖJZ 1997, 847, 857; Burgstaller, JBl. 1998, 691, 699. 

809 Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 131; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. 
ZPO, Rn. 22. 

810 In der Regierungsbegründung, 898 BlgNR 20. GP, S. 44, hat sich der österreichische Gesetzge-
ber auf die Entscheidung des EuGH Hengst BV/Campese berufen, vgl. EuGH, Rs. C-474/93 
(Hengst BV/Campese), Slg. 1995, S. I-2113. So auch: Mayr, ÖJZ 1997, 847, 857; Czernich, 
RZ 1997, 189, 190; Burgstaller, JBl. 1998, 691, 699; hierzu auch: Frischhut, Das Mahnverfah-
ren, S.40 f.; König, JBl. 1998, 520. 

811 Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 130 ff., 146 f.; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor 
§§ 244 ff. ZPO, Rn. 22 ff.; Greiner, Internationale Vollstreckung, S. 30 ff.; Mayr, JBl. 2001, 
144, 149. 

812 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 26; ders., ZZPInt 4 
(1999), 125, 147; Mayr, JBl. 2001, 144, 149. 

813 So Rechberger, Das Europäische Zivilprozessrecht am Vorabend der großen Erweiterung, S. 
730 f.; für eine allgemeine Änderung der gerichtlichen Zuständigkeitsprüfung innerhalb des 
österreichischen Zivilverfahrens: Mayr, ÖJZ 2004, 361 ff. 
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3.3. Zuständigkeitsregelungen im österreichischen Mahnverfahren 

Die Zuständigkeitsregelungen innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens er-
geben sich aus den allgemeinen Regelungen zum ordentlichen Klageverfahren. 

3.3.1. Sachliche Zuständigkeit 

Innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens waren bis zur Einführung der 
ZVN 2002 grundsätzlich nur die Bezirksgerichte für dessen Durchführung zustän-
dig.814 Mit der Einführung der ZVN 2002 wurde das Mahnverfahren auf das Ge-
richtshofverfahren ausgeweitet. Die Gerichtshöfe sind gem. § 50 JN in allen Rechts-
streitigkeiten zuständig, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksgerichte 
fallen. Dieser kann sich einerseits kraft Sachzusammenhangs und andererseits an-
hand des Streitwertes ergeben. Unabhängig von dem Streitwert sind die Bezirksge-
richte kraft Sachzusammenhangs für die in § 49 Abs. 2 JN aufgezählten Rechtsstrei-
tigkeiten zuständig,815 wobei hier vor allem Streitigkeiten in Unterhaltssachen für 
das Mahnverfahren von Bedeutung sind. Nach dem Streitwert sind die Bezirksge-
richte gem. § 49 Abs. 1 JN bei Verfahren bis zu einem Streitwert von € 10000 zu-
ständig. Streitigkeiten, die diesen Betrag, aber nicht die Streitwertgrenze von € 
30000 übersteigen, müssen bei den Gerichtshöfen erster Instanz anhängig gemacht 
werden.816 

3.3.2. Örtliche Zuständigkeit 

Im Hinblick auf die Regelung der örtlichen Zuständigkeit gelten keine besonde-
ren Zulässigkeitsvorschriften, sondern die örtliche Zuständigkeit ergibt sich eben-
falls aus den allgemeinen Regeln der §§ 65 ff. JN. Danach liegt die örtliche Zustän-

 
814 Ausgenommen hiervon waren Klagen über Streitigkeiten in Arbeitssachen gem. § 56 ASGG, 

bestimmte konkursrechtliche Streitigkeiten gem. § 179 Nr. 3 KO, Klagen von Richtern und 
gegen Richter nach § 79 JN sowie Klagen der Prozessbevollmächtigten gem. § 94 Abs. 2 JN. 
Die Frage, ob neben den Bezirksgerichten auch die Gerichtshöfe zur Durchführung des Mahn-
verfahrens zuständig waren, war vor der Einführung der ZVN 2002 ebenfalls umstritten. Beja-
hend: Fasching, ZPO, Rn. 1636; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 60; Kodek, Das 
Mahnverfahren in Österreich, S. 76; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, 
Rn. 1; Buchegger/Deixler-Hübner/Holzhammer, Praktisches Zivilprozessrecht I, S. 325; Sto-
hanzl, JN und ZPO, § 448 ZPO, Anm. 4; ablehnend OLG Linz, RZ 1986, 65; Schneider, 
öAnwBl. 1986, 561, 563. 

815 Hierzu Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 99; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 3, 
mit weiteren Beispielen. 

816 Zur Berechnung des Streitwertes kann auf die obigen Ausführungen zur Streitwertgrenze ver-
wiesen werden, vgl. Punkt 3.2.1. 
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digkeit gem. § 65 JN bei dem Bezirksgericht oder dem Gerichtshof, in dessen Bezirk 
der Beklagte seinen Wohnort bzw. gem. § 66 JN seinen allgemeinen Aufenthalt oder 
hilfsweise gem. § 67 JN seinen bloßen Aufenthalt hat. Bei juristischen Personen ist 
für den allgemeinen Gerichtsstand gem. § 75 JN der Sitz maßgeblich.817 Neben dem 
allgemeinen Gerichtsstand bestehen noch weitere besondere sowie ausschließliche 
Gerichtsstände.818 Nach § 104 JN können die Parteien zudem auch Gerichtsstands-
vereinbarungen abschließen.819 

 
Aufgrund der Fülle unterschiedlicher Zuständigkeitsregelungen im österreichi-

schen Recht gilt das Zuständigkeitssystem allerdings als kompliziert.820 Hierbei 
muss grundsätzlich an der Eignung dieses teilweise komplizierten Zuständigkeits-
systems für das Mahnverfahren gezweifelt werden. Denn gerade innerhalb des 
Mahnverfahrens sind eindeutige und einfache Normen erforderlich, die nicht nur ei-
ne elektronische Bearbeitung ermöglichen,821 sondern aufgrund ihrer Einfachheit 
auch den Zugang zu diesem Verfahren verbessern.822 Im derzeitigen österreichi-
schen Mahnverfahren muss zudem in der Mahnklage begründet, wenn eine Zustän-
digkeit abweichend vom allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch genommen wird. 
Aufgrund der komplizierten Zuständigkeitsregelungen ist allerdings eine Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwalts auch dann erforderlich, wenn sie gesetzlich nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist, da dem juristisch ungeschulten Kläger schlichtweg die 
Kenntnis fehlt, die genaue gerichtliche Zuständigkeit zu ermitteln.823 Daher wäre 
eine Reform des Zuständigkeitssystems, die auch von der österreichischen Literatur 
gefordert wird,824 auch für den Zugang zum Mahnverfahren von Vorteil. 

3.3.3. Funktionelle Zuständigkeit 

Um die Richterschaft möglichst weitgehend zu entlasten, obliegt die Durchfüh-
rung des Mahnverfahrens sowohl vor den Bezirksgerichten als auch bei den Ge-
 
817 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 111 ff. 
818 Vgl. zu den ausschließlichen Gerichtsständen Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 113 ff. 

und zu den besonderen Gerichtsständen dies., Zivilprozessrecht, Rn. 122 ff. 
819 Vgl. ausführlich zur Gerichtsstandsvereinbarung im österreichischen Recht: Rechber-

ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 142 ff.; Stohanzl, JN und ZPO, § 104 JN, Anm. I, mit zahl-
reichen Beispielen aus der Rechtsprechung. 

820 Ballon, Die Novellierung des Zivilprozeßrechts, S. 44; Fasching, ZZP 105 (1992), 457, 460; 
ders., Weiterentwicklung, S. 105; ders., 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze, S. 24. 

821 Zu den Grenzen der elektronischen Bearbeitung innerhalb des Mahnverfahrens: Fasching, 
Rechtliches Gehör, S. 125; ders., 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze, S. 29. 

822 Vgl. zu den Problemen dieser komplizierten Zuständigkeitsregeln: Fasching, Weiterentwick-
lung, S. 105 f. 

823 Anschaulich hierzu Fasching, Weiterentwicklung, S. 106, der als „Opfer“ dieser komplizierten 
Zuständigkeitsregelungen gerade die Parteien des Verfahrens ansieht. 

824 Zum Reformbedarf der Zuständigkeitsordnung Rechberger, Rechtspolitische Ziele, S. 59. 
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richtshöfen den jeweils zuständigen Rechtspflegern.825 Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1a 
öRpflG ist der Rechtspfleger für alle Tätigkeiten bis zur Anberaumung der ersten 
Tagsatzung zuständig. Kommt es zur ersten Tagsatzung, geht die Bearbeitung auf 
den Richter über.826 

 
Daher umfasst der Tätigkeitsbereich des Rechtspflegers zunächst die mit der Prü-

fung der Mahnklage und dem Erlass des Zahlungsbefehls zusammenhängenden Be-
arbeitungsvorgänge. Der Rechtspfleger ist darüber hinaus aber auch für die Ent-
scheidung über den Antrag auf Bewilligung der Prozesskostenhilfe sowie für die 
Entscheidung über die Wiedereinsetzungsanträge zuständig.827 Allerdings ist der 
Rechtspfleger nur dann für die Wiedereinsetzungsanträge zuständig, wenn keine 
mündliche Verhandlung erforderlich ist. Ist dagegen eine mündliche Verhandlung 
im Wiedereinsetzungsverfahren erforderlich, muss er die Rechtssache dem Richter 
vorlegen. Darüber hinaus kann auch der Richter das Verfahren an sich ziehen, wenn 
er vom Erfordernis einer mündlichen Verhandlung überzeugt ist.828 Ebenso gehört 
gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 öRpflG sowohl die Erteilung als auch gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 
öRpflG die Entscheidung über die Aufhebung der von ihm erteilten Rechtskrafts- 
und Vollstreckbarkeitsbestätigung in den Wirkungskreis des Rechtspflegers. 

3.4. Eröffnung des Mahnverfahrens 

Das österreichische Mahnverfahren wird durch Erhebung der Mahnklage beim 
zuständigen Gericht eröffnet. Um die automatische Bearbeitung des Mahnverfahrens 
zu ermöglichen, wurden gesetzlich vorgeschriebene Formulare eingeführt.829 Aller-

 
825 Der Mehrbelastung der Rechtspfleger durch die Einführung des obligatorischen Mahnverfahrens 

wurde mit einer Zusatzausbildung der für andere Rechtsgebiete eingesetzten Rechtspfleger 
entgegengewirkt. Vgl. zur dieser Ausbildung: Sturm, öRpfl 1987, 10; vgl. zur Schulung für das 
automatisierte Mahnverfahren: Schneider, öRpfl 1989, 10. 

826 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 175 ff.; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 58 
f.; Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 77. 

827 Vgl. zum Wirkungskreis des Rechtspflegers Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 174 ff.; Ko-
dek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 4; Beer, Mahnverfahren ZVN 
2002, S. 4. 

828 LG Innsbruck, 1 a R 604/86, zitiert bei: Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 118; a.A.: Ko-
dek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 5, der mit dem Begriff der 
„Tagsatzung“ im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 öRpflG nur die Tagsatzung zur mündlichen 
Streitverhandlung verstehen möchte, sodass dem Richter nur die Durchführung des streitigen 
Verfahrens vorbehalten bleibt, da es ansonsten aufgrund des Begriffes der „Erforderlichkeit“ 
zu Abgrenzungsschwierigkeiten mit dem Wirkungsbereich des Rechtspflegers kommt. Daher 
fällt die mündlicher Verhandlung in einem Wiedereinsetzungsverfahren nach Kodek nicht un-
ter den Begriff der „Tagsatzung“ im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 RpflG. 

829 Vgl. zur Funktion dieser Formvorschriften Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 
ZPO, Rn. 28. 
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dings ist eine elektronische Verfahrenseröffnung nicht zwingend vorgeschrieben, 
sodass die Mahnklage auch auf konventionellen Weg beim zuständigen Gericht ein-
gereicht werden kann.830 

3.4.1. Die Mahnklage 

Die Eröffnung des österreichischen Mahnverfahrens erfolgt durch den Kläger mit 
der Einreichung der Mahnklage beim zuständigen Gericht. Zur Ermöglichung einer 
automatisierten Bearbeitung des Mahnverfahrens wurde gem. § 250 Abs. 2 Satz 1 
öZPO i.V.m. §§ 1, 2 ADV-Form VO 2002831 ein gesetzlich vorgeschriebenes Form-
blatt eingeführt.832 Dieses Formblatt ist zudem so aufgebaut, dass hiermit gleichzei-
tig dem Inhalt einer Klageschrift gem. § 226 Abs. 1 öZPO entsprochen wird.833 
Denn aufgrund seines obligatorischen Charakters müssen im Mahnverfahren diesel-
ben Form- und Inhaltserfordernisse wie für eine gewöhnliche Klage gelten.834 

3.4.1.1. Form der Mahnklage 

Die Verwendung der Formblätter für die Mahnklage ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 
ADV-Form VO 2002 zwar zwingend vorgeschrieben. Allerdings besteht hier 
gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass gem. § 2 ADV-Form VO 2002 eine sog. 
formatierte Mahnklage durch den Kläger bzw. dessen Anwalt eingebracht werden 
kann. Bei diesen Mahnklagen können gem. § 3 ADV-Form VO 2002 im Formblatt 
vorgedruckte Texteile, Schreibfelder sowie auch ganze Feldgruppen entfallen.835 
Voraussetzung ist, dass diese Schriftsätze insbesondere im Hinblick auf ihre Gestal-

 
830 Die Darstellung der elektronischen Verfahrenseröffnung erfolgt anschließend unter 4.3. 
831 Ursprünglich war der Inhalt der Mahnklageformulare in den §§ 1, 2 Mahnfom-VO geregelt, vgl. 

Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 249 ff.; siehe auch einen Überblick über die verschie-
denen Verordnungen bei Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 18. 

832 Der genaue Aufbau des Formblattes für die Mahnklage ist in der Anlage A zur ADV-Form VO 
2002 wiedergegeben. Die geltende Fassung des Formblatts für die Mahnklage ist auf der Inter-
netseite des österreichischen Justizministeriums abrufbar, vgl. http://www.bmj.gv.at/; siehe 
auch Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 188 
ff.; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 71. 

833 Vgl. zu den Anforderungen an die Klage gem. § 226 öZPO Rechberger/Simotta, Zivilprozess-
recht, Rn. 382 ff. 

834 Fasching, ZPO, Rn. 1637; Hofmann, RZ 1995, 112, 113; Frischhut, Das Mahnverfahren, S. 23; 
Kodek, RZ 1998, 238, 239; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 23; 
Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 20; Beer, 
Mahnverfahren ZVN 2002, S. 13; kritisch hierzu Benn-Ibler, öAnwBl. 1985, 223, 226; Klötzl, 
ÖJZ 1986, 433, 435. 

835 Vgl. Beispiele bei Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsver-
kehr, S. 68 ff. 
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tung und Schriftgröße leicht lesbar sind.836 Mit dieser Möglichkeit soll vor allen 
Klägern mit einem hohen Aufkommen an Mahnklagen gleichartigen Inhalts die 
Möglichkeit gegeben werden,837 eine ihren Anforderungen entsprechend gestaltete 
Mahnklage einzubringen. Gleichzeitig soll hiermit ihre automatische Bearbeitung 
ermöglicht werden.838 

3.4.1.2. Inhalt der Mahnklage 

In dem Mahnklageformular, dessen Benutzerfreundlichkeit in § 250 Abs. 2 Satz 2 
öZPO gesetzlich vorgeschrieben ist,839 sind durch ein strukturiertes und stichwortar-
tiges Vorbringen neben den allgemeinen Angaben zu den Verfahrensbeteiligten und 
dem Streitgegenstand auch Angaben zum Klagebegehren und zum Sachverhalt zu 
machen. Der Kläger kann darüber hinaus bereits in der Mahnklage eine Bankverbin-
dung angeben, die in dem Zahlungsbefehl auch dem Beklagten mitgeteilt wird, so-
dass dieser unter Verwendung des dem Zahlungsbefehl beigefügten Einzahlungs-
scheins die Forderung begleichen kann.840 Schließlich sind auch Angaben in die 
Mahnklage aufzunehmen, aus denen die gerichtliche Zuständigkeit ermittelt werden 
kann.841 Dieses Erfordernis gilt vor allem dann, wenn eine besondere Zuständigkeit 
geltend gemacht wird.842 

 
Zur Beschreibung des Anspruchs durfte zwar aufgrund der zwingenden Nutzung 

des Mahnklageformulars und des darin begrenzten Raumes angenommen werden, 

 
836 Vgl. zu den Anforderungen Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 255 ff.; Kodek, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 26 f. 
837 Hierunter fallen hauptsächlich Versicherungen sowie Versandhäuser. 
838 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 256; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 

ZPO, Rn. 27. 
839 Jedem Formular ist ein Erläuterungsblatt beigefügt, aus dem die Kläger die Erläuterungen zum 

Ausfüllen der Mahnklagevordrucke entnehmen können. Kritisch zur tatsächlichen Benutzer-
freundlichkeit: Klötzl, ÖJZ 1986, 433, 434; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilpro-
zess, S. 61. Anders dagegen: Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 19, 
nach dem das amtliche Formblatt den Erfordernis der leichten und sicheren Verwendung ge-
nügt. 

840 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 493 f.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 
250 ZPO, Rn. 46. 

841 Vgl. ausführlich zu den Anforderungen in der Mahnklage Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 42 ff. 

842 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 47 m.w.N. 
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dass lediglich die Individualisierung des Anspruchs ausreichend ist.843 Mit der Ein-
führung der Schlüssigkeitsprüfung durch die ZVN 2002 ist allerdings eine Individu-
alisierung der eingeklagten Forderung nicht ausreichend. Vielmehr müssen in der 
Mahnklage auch Angaben gemacht werden, die eine rechtliche Subsumtion ermögli-
chen. Daher muss die Darstellung des Anspruchs in der Mahnklage den Anforde-
rungen der Klageschrift gem. § 226 öZPO entsprechen.844 Trotz dieser Änderung 
haben sich weder der Aufbau des Mahnklageformulars noch der räumliche Umfang 
zur Beschreibung des Anspruchs geändert. Denn die Anspruchsbeschreibung erfolgt 
hier weiterhin mittels der Angabe eines Codes, den der Kläger hier aus einem insge-
samt zwölf verschiedene Anspruchsarten umfassenden Katalog bestimmen kann.845 
Hierdurch wird aber zwangsläufig keine rechtliche Qualifikation des Anspruchsbe-
gehrens vorgenommen, sondern es soll vielmehr eine möglichst kurze und exakte 
Darstellung des Lebenssachverhalts erfolgen.846 

 
Zusätzlich ist der Kläger verpflichtet, eine kurze Darstellung des Sachverhalts 

vorzunehmen, der dem eingeklagten Anspruch zugrunde liegt. Als Minimalerforder-
nis gilt dabei zumindest bei den in der gerichtlichen Praxis häufig vorkommenden 
Forderungen zur Zahlung eines Kaufpreises die Angabe der gelieferten Warengat-
tung.847 Ansonsten kann das Vorbringen durch die Rechtsprechung als unschlüssig 
angesehen werden.848 Darüber hinaus sind in der Mahnklage mögliche Beweise an-
zugeben, die die Richtigkeit des Vorbringens begründen sollen. Der Kläger ist aber 
 
843 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 132; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der 

elektronische Rechtsverkehr, S. 23, nach denen seit der Einführung des Formblattzwanges le-
diglich die Darstellung aller rechtserheblichen Tatsachen erforderlich ist, um das zugrunde lie-
gende Schuldverhältnis von anderen Rechtverhältnissen zwischen den Parteien zu unterschei-
den. Anders: Fasching, Lehrbuch, Rn. 1040. Kritisch zur Darstellung des Anspruchs im Form-
blatt Klötzl, ÖJZ 1986, 433, 435, der in der Einführung des Formblattes aufgrund des einge-
schränkten Platzes zur Sachverhaltsdarstellung einen Verstoß gegen Art. 6 EMRK erblickt. 
Nach Benn-Ibler, öAnwBl. 1985, 223, 226 soll hingegen wie im deutschen Recht eine Indivi-
dualisierung des Anspruchs ausreichend sein. Vgl. hierzu auch Beer, Mahnverfahren ZVN 
2002, S. 13. 

844 Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875; Kodek, RZ 1998, 238, 239; ders., in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 23. 

845 Siehe zur Begründung der Beschränkung des Mahnklageformblatts auf zwölf verschiedene An-
spruchsarten: Hagen, Modernisierung und Standardisierung, S. 160 f.; Bosina/Schneider, 
Mahnverfahren, Rn. 439, 447; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 
51, der insgesamt 16 verschiedene Codes aufführt. 

846 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 253; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 120; 
Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 52; Schönauer, Das ADV-
Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 64. Siehe auch die Beispiele bei öBMJ, Klagsfibel, S. 51 ff. 
sowie auch bei Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 556 ff.; Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 88 ff. 

847 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 517; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 
ZPO, Rn. 53; Hofmann, RZ 1995, 112, 113. 

848 Vgl. die Beispiele bei Hofmann, RZ 1995, 112 ff.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 250 ZPO, Rn. 53. 
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hierzu nicht verpflichtet. Denn ebenso wie in einem Versäumnisurteil ist lediglich 
die Schlüssigkeit der Mahnklage erforderlich, sodass diesen Beweisen erst im Falle 
eines Bestreitens der Forderung durch den Beklagten eine Bedeutung zukommt.849 
Trotzdem sollten mögliche Beweismittel bereits in der Mahnklage angegeben wer-
den, da der Beklagte hierdurch einen besseren Überblick vom Klagebegehren erhält 
und ggf. von der Einspruchserhebung absieht. Eine Beifügung von Urkunden oder 
ähnlichen Dokumenten ist aber nicht erforderlich, da ansonsten die elektronische 
Bearbeitung des Mahnverfahrens nicht durchführbar wäre.850 Ebenso wie die Haupt-
forderung müssen auch die Zinsen sowie die Nebenforderungen gesondert in der 
Mahnklage dargestellt werden. Zusätzlich ist eine Begründung des Zinsbegehrens 
vorgeschrieben.851 Die gesonderte Angabe des Zinsbegehrens sowie der Nebenfor-
derungen dient nicht nur der Ermöglichung der Überprüfung der Zulässigkeit des 
Rechtsweges, sondern mit ihr soll vor allem auch die Überprüfung der Angemessen-
heit der Höhe der Zins- bzw. Nebenforderung durch das Gericht ermöglicht werden. 
Zudem soll auch der Beklagte hierdurch die notwendigen Informationen erhalten, 
um beurteilen zu können, ob ggf. die Einlegung eines Teileinspruchs erfolgreich wä-
re.852 Schließlich ist die Mahnklage noch durch den Beklagten oder seinen Prozess-
bevollmächtigten zu Unterschreiben. Dieses gilt allerdings nicht gem. § 89c Abs. 1, 
2. Halbsatz GOG im Falle einer elektronischen Einreichung der Mahnklage.853 

3.4.2. Einreichung der Mahnklage beim zuständigen Gericht 

Die Einreichung der Mahnklage innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens 
soll einen möglichst weitreichenden Zugang zu diesem Verfahren gewährleisten. 
Aus diesem Grund hat der österreichischen Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten 
der Eröffnung des Mahnverfahrens geschaffen. Der Kläger kann die Mahnklage so-
wohl auf gewöhnlichen Postweg als auch gem. § 250 öZPO i.V.m. § 1 Abs. 1 ERV 
mittels einer elektronischen Eingabe beim zuständigen Gericht einreichen.854 Zusätz-
lich kann die Mahnklage unter besonderen Voraussetzungen durch den Kläger auch 
mündlich zu Protokoll eingebracht werden. Seit dem 1.7.2007 sind allerdings die 

 
849 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 93. 
850 Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 94; Coester-Waltjen, Mahnbescheid und Zah-

lungsbefehl, S. 55. 
851 Vgl. zu den Anforderungen bei der Geltendmachung von Zinsen sowie weiteren Nebenforde-

rungen Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 54 ff., 64 ff. 
852 Vgl. zu der Funktion der gesonderten Geltendmachung der Zins- und Nebenforderungen in der 

Mahnklage Deixler-Hübner, Zum Schicksal außerprozessualer Aufwendungen, S. 58; Deixler-
Hübner, ÖJZ 2002, 372, 376 f.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 
6, § 250, Rn. 55; ders., RZ 1998, 238, 241; Breycha, RZ 1998, 50, 53; Beran, RZ 1999, 34, 35, 
mit Beispielen aus der Rechtsprechung. 

853 Vgl. hierzu unten Punkt 4.4. 
854 Zur elektronischen Einreichung der Klage unten 4.3. 
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österreichischen Rechtsanwälte gem. § 89b und § 89c GOG verpflichtet, die Mahn-
klagen ausschließlich elektronisch einzureichen. Mit dieser Verpflichtung soll der 
elektronischer Rechtsverkehr noch weiter ausgebaut werden, und vor allem die ma-
nuelle Erfassung der Mahnklagen bei Gericht vermindert werden. Somit dient diese 
Pflicht letztendlich der Entlastung der Justiz. Mit dem Eingang der Mahnklage tritt 
Anhängigkeit des Verfahrens ein, sodass die Verjährung der eingeklagten Forderung 
gem. § 1497 ABGB unterbrochen wird.855 

 
Bei einer konventionellen Mahnverfahreneröffnung muss die Formblattklage zu-

nächst durch den Kläger unterschrieben und anschließend in einfacher Ausfertigung 
beim zuständigen Gericht eingereicht werden.856 Bei Gericht werden dann die in der 
Formblattklage enthaltenen Angaben durch Schreibkräfte in das Computersystem 
eingegeben.857 Teilweise kann hier die Gefahr von Erfassungsfehlern entstehen. Die-
se können dann entweder auf Antrag oder von Amts wegen berichtigt werden.858 

 
Innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens besteht ferner die Möglichkeit, 

soweit der Kläger nicht anwaltlich vertreten ist, die Mahnklage gem. § 434 Abs. 1 
öZPO mündlich zu Protokoll bei der Geschäftsstelle des zuständigen Bezirksgerichts 
zu erheben.859 Nach § 434 Abs. 2 öZPO kann der Kläger die Mahnklage auch beim 
Bezirksgericht seines Aufenthaltsorts einlegen. Anschließend ist die Klage unver-
züglich an das zuständige Prozessgericht weiterzuleiten. Für die fristwahrende Wir-
kung der Mahnklage ist dann allerdings der Eingang beim zuständigen Prozessge-
richt entscheidend. Eine protokollarische Erhebung der Mahnklage ist somit nur in-
nerhalb des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens zulässig, wenn entweder keine 
Anwaltspflicht besteht, oder der Kläger keinen Rechtsanwalt zur Durchführung des 
Mahnverfahrens hinzugezogen hat.860  

 
855 Zu den Folgen der Anhängigkeit innerhalb des österreichischen Zivilverfahrens Rechber-

ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 516/1 ff. 
856 Zum Verfahren der Registrierung der Klage bei Gericht Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 21 

ff. 
857 Zum Ablauf der Datenerfassung Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektroni-

sche Rechtsverkehr, S. 21, 45 f. 
858 Fasching, ZPO, Rn. 1643/2; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 136; Schnei-

der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 21 f., 45 f.; Ko-
dek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 10. 

859 Hierzu Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 23 f. 
860 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 745; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 

71 f.; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 92 ff. 
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3.5. Verlauf des österreichischen Mahnverfahrens nach Einreichung der Mahnklage 

Der Verlauf des österreichischen Mahnverfahrens nach Einreichung der Klage 
kennzeichnet sich insbesondere dadurch, dass bereits die erste gerichtliche Entschei-
dung, der Zahlungsbefehl, sowohl das verfahrenseinleitende Schriftstück als auch 
bei Nichteinlegung des Einspruchs durch den Beklagten den vollstreckbaren Titel 
dargestellt.861 

3.5.1. Überprüfung der Mahnklage 

Nach Eingang der Mahnklagen beim zuständigen Gericht, wird diese durch das 
zuständige Entscheidungsorgan überprüft. Obwohl die gerichtliche Prüfung der 
Mahnklage in der Praxis grundsätzlich elektronisch vorgenommen wird, liegt die 
endgültige Entscheidung über den Erlass des Zahlungsbefehls beim zuständigen 
Entscheidungsorgan.862 Der Prüfungsmaßstab innerhalb des Mahnverfahrens ist mit 
dem innerhalb eines Versäumnisurteils zu vergleichen.863 

 
Die Prüfung der allgemeinen Prozessvoraussetzungen sowie des Vorliegens eines 

ausländischen Wohn- bzw. Sitzes des Beklagten gem. § 244 Abs. 2 Nr. 3 öZPO er-
folgt von Amts wegen.864 Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen des Mahn-
verfahrens nach § 244 Abs. 1 und 2 Nr. 2 öZPO müssen vom zuständigen Organ 
zwar auch von Amts wegen überprüft werden, allerdings ist hier der Prüfungsmaß-
stab grundsätzlich rein formeller Natur. Denn die Überprüfung erfolgt nur anhand 
der Angaben in der Mahnklage, sodass die Richtigkeit und Vollständigkeit der An-
gaben nur nach § 269 öZPO überprüft werden, und die Mahnklage nur dann zurück-
gewiesen wird, wenn die Voraussetzungen offenkundig fehlen.865  

 

 
861 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 83; ders., ZZPInt 4 (1999), 125, 130 ff.; ders., in: 

Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 22. 
862 Vgl. hierzu unten Punkt 4.2. 
863 Der Prüfungsumfang ist allerdings im Vergleich zum Versäumnisurteil teilweise auch geringer, 

teilweise aber auch weiter, vgl. Kodek, RZ 1998, 238, 240; ders., in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 28, der darauf hinweist, dass mit der gesetzlichen Verankerung 
der Schlüssigkeitsprüfung innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens der Prüfungsmaß-
stab innerhalb des Mahnverfahrens sich noch näher an denjenigen innerhalb des Versäumnisur-
teils angenährt hat. 

864 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 29, 35; ders.RZ, 1998, 238; ders., 
Das Mahnverfahren in Österreich, S. 78. Kritisch zu der gerichtlichen Zuständigkeitsprüfung 
Mayr, ÖJZ 2004, 361, 362 ff. 

865 Kodek RZ, 1998, 238; ders., Das Mahnverfahren in Österreich, S. 78; ders., in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 30; Frauenberger ÖJZ 2002, 873, 875; Suje-
cki, ERA-Forum 2007, 91, 95. 



165 

In der mit der ZVN 2002 in § 244 Abs. 2 Nr. 4 öZPO gesetzlich verankerten Prü-
fung der Schlüssigkeit erfolgt zwar keine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit, son-
dern vielmehr wie bei Versäumnisurteilen eine Überprüfung der rechtlichen Be-
gründetheit des Klagebegehrens. Diese Prüfung erfolgt anhand des durch den Kläger 
geschilderten Sachverhalts, der allerdings eine rechtliche Subsumtion ermöglichen 
sollte.866 Trotz dieser gesetzlichen Klarstellung in § 244 Abs. 2 Nr. 4 öZPO muss 
neben den gesetzestechnischen Problemen der Einführung der Schlüssigkeitsprü-
fung867 auch an ihrem Nutzen gezweifelt werden.868 Denn die Schlüssigkeitsprüfung 
kann aufgrund der hohen Antragszahlen sowie der elektronischen Bearbeitung in der 
Praxis grundsätzlich keinen übermäßigen Schutz bieten.869 Dieses ist vor allem dann 
anzunehmen, wenn die Prüfung aufgrund der begrenzten Rechtskenntnisse der 
Rechtspfleger, der beschränkten Angaben in der Mahnklage und der hohen Antrags-
zahlen nur sehr oberflächlich durchgeführt werden kann.870 Darüber hinaus muss 
beachtet werden, dass das Gericht von der Richtigkeit der Klägerangaben ausgeht, 
sodass ein böswilliger Kläger durch entsprechende Angaben in der Mahnklage die 
Grundlage für den gewünschten Ausgang des Verfahrens schaffen könnte.871 Daher 
kann nur dann ein tatsächlicher Schutz innerhalb des Mahnverfahrens gewährleistet 
sein, wenn über die Schlüssigkeitsprüfung hinaus auch die Richtigkeit der Kläger-
angaben durch die Gerichte umfassend geprüft wird. In diesem Fall würde aber das 
Mahnverfahren seinen Beschleunigungs- und Rationalisierungseffekt verlieren.872 
Folglich muss gefragt werden, ob die Einführung der Schlüssigkeitsprüfung inner-
halb des Mahnverfahrens in Österreich überhaupt notwendig war. Sie ist vor allem 

 
866 Zur besseren Darstellung der Angaben in der Mahnklage sollte nach der Regierungsbegründung 

eine neue ADV-Form VO erlassen werden, mit der auch komplexe Sachverhalte in Gerichts-
hofmahnverfahren strukturiert dargestellt werden können, vgl. RV 962 Blg.NR, 21. GP, S. 31; 
hierzu auch Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875. 

867 Hier ist vor allem zu nennen, dass die in § 244 Abs. 2 Nr. 2 öZPO enthaltene Voraussetzungen 
der Klagbarkeit und Fälligkeit ihre eigenständige Bedeutung durch die Aufnahme der Schlüs-
sigkeit verloren haben, da sie in einer Schlüssigkeitsprüfung mit enthalten sind. Daher hätte 
der Gesetzgeber mit der Einführung der Schlüssigkeitsprüfung auf diese Anforderungen ver-
zichten können, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 53 f. 

868 So Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 54. 
869 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 54; ders., ZZP 111 (2002), 445, 

478; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 49; siehe 
aber auch Fasching, Rechtliches Gehör, S. 133, nach dem diese Nachteile „in Kauf zu neh-
men“ sind, da der Beklagte hier einen Einspruch ohne jegliches Vorbringen einlegen kann. 

870 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 54; ders., ZZP 111 (2002), 445, 
478; Sujecki, ERA-Forum 2007, 91, 96; Ebenbichler, ZfRV 2006, 63, 66; Burgstaller, JBl. 
1999, 563, 571, der den Umfang der Schlüssigkeitsprüfung aufgrund der elektronischen Bear-
beitung des Mahnverfahrens eher als gering einschätzt. 

871 Darauf weisen zu Recht hin: Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 54; 
ders., ZZP 111 (2002), 445, 478, Fn. 167; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europä-
ischen Mahnverfahren, S. 49. 

872 Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 49; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 54. 
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dann entbehrlich, wenn dem Beklagten eine einfache Möglichkeit gewährt wird, sich 
gegen die eingeklagte Forderung zu wehren und gleichzeitig das ordentliche Klage-
verfahren zu eröffnen.873 Diese gesetzliche Verankerung der Schlüssigkeit wird da-
her in der gerichtlichen Praxis in Österreich wohl kaum zu Veränderungen führen. 
Dann muss aber an ihren rechtspolitischen Nutzen und somit auch allgemein an ihrer 
Einführung gezweifelt werden. 

 
Sollten dagegen bei dem zuständigen Gericht während der Überprüfung der 

Mahnklage Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der Angaben aufkommen, hat das 
Gericht gem. § 245 Abs. 2 öZPO874 die Möglichkeit, die Mahnklage inhaltlich zu 
überprüfen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei dem Gericht eine Vermutung auf ein 
Erschleichen des Zahlungsbefehls durch den Kläger vorliegt. Die Vermutung des 
Gerichts kann nicht nur durch die Angaben in der Mahnklage hervorgerufen werden, 
sondern sie kann sich auch aus den gesamten dem Gericht bekannten Tatsachen, wie 
zum Beispiel aus dem Verhalten des Klägers in früheren Verfahren, ergeben.875  

 
Entsteht bei dem Gericht eine solche Vermutung auf ein Erschleichen des Zah-

lungsbefehls, kann das Gericht gem. § 245 Abs. 2 öZPO die Klage mit der Anwei-
sung an den Kläger zurückzustellen, alle für die Entkräftung der Vermutung erhebli-
chen Angaben vorzubringen.876 Der Kläger muss dazu nicht nur Tatsachen vorbrin-
gen, sondern er muss diese Tatsachen auch beweisen können.877 Die Entkräftung der 

 
873 Auf die maßgebliche Bedeutung der Verteidigungsmöglichkeit durch den Beklagten innerhalb 

eines elektronischen Mahnverfahrens weist auch Fasching hin, der sich grundsätzlich aber für 
ein Bestehen der Schlüssigkeitsprüfung ausspricht, vgl. Fasching, Rechtliches Gehör, S. 133 f. 

874 Diese Vorschrift wurde als § 448a öZPO mit der EO-Novelle 1995 auf Anliegen der Praxis ein-
geführt und durch die ZVN 2002 nahezu wortgleich in den § 245 öZPO übernommen. Denn 
aus Praxis einiger Massenkläger war ersichtlich, dass versucht wurde, vorprozessuale Kosten, 
insbesondere Inkassokosten, sowie überhöhte Zinsen im Mahnverfahren durchzusetzen, ohne 
dass eine nähere Aufschlüsselung erfolgte. Damit wurden diese Ansprüche, die als Teil der 
Hauptforderung geltend gemacht wurden, der gerichtlichen Überprüfung entzogen. Daneben 
wurde auch der Streitwert unzulässig erhöht und somit auch die Bemessungsgrundlage für 
Anwalts- und Gerichtskosten. Gem. § 54 Abs. 2 JN gelten Zinsen, Schäden und Kosten, die als 
Nebenforderungen geltend gemacht werden, nämlich nicht als Teil des Streitwertes, vgl. Hof-
mann, RZ 1995, 112 ff.; Fucik, RZ 1995, 191 ff.; Breycha, RZ 1998, 50; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 1. 

875 Fucik RZ 1995, 191; Stohanzl, JN und ZPO, § 448a ZPO, E1; Kodek, RZ 1998, 238, 242 f.; 
ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 31, § 245, Rn. 21 ff. mit weiteren 
Beispielen. 

876 Gegen die Entscheidung des Gerichts steht dem Kläger gem. § 245 Abs. 3 öZPO kein Rechts-
mittel offen, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 36. 

877 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 30 f.; ders., RZ 1998, 238, 243; 
a.A. LGZ Wien 37 R 666/97h, wonach das Gericht dem Kläger lediglich eine Ergänzung bzw. 
Präzisierung des Vorbringens ohne jegliche Vorlage von Belegen auferlegt hat, zit. bei Kodek, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 30 f.; ders., RZ 1998, 238, 243. 
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Vermutung kann in einem sog. schriftlichen Ergänzungsauftrag erfolgen.878 
Daneben kann das Gericht, allerdings nur im bezirksgerichtlichen Mahnverfahren,879 
den Kläger zu einer Verhandlung vorladen.880 Dabei muss der Kläger sowohl in der 
Ladung als auch im schriftlichen Ergänzungsauftrag über mögliche Nachteile aufge-
klärt werden, die ihm im Falle einer Nichtbefolgung drohen.881 Für welche Form des 
Ergänzungsauftrags sich das Gericht entscheidet, liegt in seinem Ermessen gem. § 
85 Abs. 1 öZPO.882 Kommt es zur Ladung des Klägers, so erfolgt diese zu einem 
bestimmten Termin bzw. innerhalb einer durch das Gericht festgelegten Frist, da an-
sonsten die Mahnklage ohne eine Überprüfung dauernd anhängig bleiben würde.883 
Wurde dagegen ein schriftliche Ergänzungsverfahren angeordnet, so wird die 
Mahnklage dem Kläger zurück zugestellt und gilt gem. § 245 Abs. 3 öZPO als nicht 
mehr anhängig. In diesem Fall ist zwar eine Fristsetzung für den Ergänzungsauftrag 
nicht notwendig, aus verfahrensökonomischen Gründen erscheint sie allerdings als 
angemessen.884 Die Erteilung eines Ergänzungsauftrags ist allerdings nur bis zur 
Entscheidung über den Erlass eines Zahlungsbefehls möglich.885 

 
Kann der Kläger die Vermutung des Gerichts nicht entkräften oder kommt der 

Kläger dem Ergänzungsauftrag des Gerichts nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht 
nach, so ist die Klage in ihrer Gesamtheit zurückzuweisen. Allerdings hat der Kläger 
erneut die Möglichkeit, seine Klage zu erheben.886 Wird darüber hinaus durch das 
Gericht ein Erschleichen oder zumindest ein versuchtes Erschleichen festgestellt, 
kann das Gericht gem. § 245 Abs. 1 öZPO eine Mutwilligkeitsstrafe von mindestens 

 
878 Hierzu Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 25 f.; ders., RZ 1998, 238, 

243 f. 
879 Die Vorladung des Klägers gem. § 245 Abs. 2 öZPO ist innerhalb des Gerichtshofverfahrens 

nicht möglich, da der Kläger hier zwingend durch einen Anwalt vertreten werden muss und 
somit nur schriftliche Ergänzungsaufträge vorgesehen werden, vgl. RV 962 Blg.NR, 21. GP, S. 
31; siehe hierzu auch Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875; Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 27. 

880 Eine persönliche Vorladung wird nicht als Tagsatzung im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 öRpflG 
angesehen, sodass ihre Durchführung in die Zuständigkeit des Rechtspflegers fällt, vgl. Kodek, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 29; ders., RZ 1998, 238, 243. 

881 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 33; ders., RZ 1998, 238, 243; 
Fucik, RZ 1995, 191, der als Beispiel aufführt: „Bei nicht ausreichender Entsprechung dieser 
Anweisung wird die Klage zurückgewiesen.“ 

882 Grundsätzlich werden anwaltlich nicht vertretende Kläger vorgeladen. Bei Klägern mit hohen 
Verfahrenszahlen, wie zum Beispiel Versicherungen, wird zudem überwiegend aus Kosten-
gründen von einer Vorladung abgesehen, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 
245 ZPO, Rn. 28.  

883 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 32; ders., RZ 1998, 238, 244. 
884 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 32 m.w.N. 
885 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 34; ders., RZ 1998, 238, 243; 

Sujecki, ERA-Forum 2007, 91, 98. 
886 Hierzu Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 39 ff. 
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€ 70 und höchstens € 2900 verhängen.887 Voraussetzung hierfür ist aber, dass durch 
den Kläger zumindest versucht wurde, den Zahlungsbefehl aufgrund von unwahren 
bzw. unvollständigen Angaben zu erwirken. In subjektiver Hinsicht muss der Kläger 
mindestens mit Eventualvorsatz gehandelt haben.888 Der objektive Tatbestand dieser 
Norm ist bereits dann erfüllt, wenn der Zahlungsbefehl nur hinsichtlich eines Teils 
der Haupt- oder Nebenforderung erschlichen wurde. Dieses ergibt sich vor allem aus 
den beispielsweise aufgeführten (vgl. „insbesondere“) Geltendmachung von Neben-
kosten gem. § 54 Abs. 2 JN.889 Im Gegensatz zu der Erteilung eines Ergänzungsauf-
trags ist die Verhängung der Mutwilligkeitsstrafe nicht zeitlich begrenzt, sondern 
kann selbst nach dem Eintritt der Rechtskraft des Zahlungsbefehls verhängt wer-
den.890 Gegen die Verhängung einer Mutwilligkeitsstrafe steht dem Kläger die Ein-
legung eines Rekurses offen.891  

 
Die Einführung des § 245 öZPO, mit der vor allem die Ausweitung des Schuld-

nerschutzes bezweckt wurde,892 hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt. Ob-
wohl nämlich die Verhängung einer Mutwilligkeitsstrafe in der gerichtlichen Praxis 
relativ selten vorkommt, wird die positive Wirkung des § 245 öZPO im präventiven 
Bereich angesehen.893 Hierdurch wurde vor allem der Geltendmachung von über-
höhten Zinsen und außergerichtlichen Kosten innerhalb des Mahnverfahrens entge-
gengewirkt. Ein vollständiger Ausschluss dieser Missbrauchsfälle konnte allerdings 
nicht erreicht werden.894 

 
887 Zur Mutwilligkeitsstrafe Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 13 ff. 

Daneben kann auch noch eine Strafbarkeit wegen (versuchten) Prozessbetrugs in Betracht 
kommen. Außerdem können bei berufsmäßigen Parteivertretern disziplinäre Sanktionen ver-
hängt werden, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 16 f., der 
auch auf die Zurückhaltung der österreichischen Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von 
Straftatbeständen hinweist, die auch zivilrechtliche Probleme aufweisen. 

888 Zu den Voraussetzungen: Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 3 ff.; 
ders., RZ 1998, 238, 242; Fucik, RZ 1995, 191, 192. 

889 Kodek, RZ 1998, 238, 242. Dagegen wird aufgeführt, dass die Gesetzgebungsmaterialien ledig-
lich die Durchsetzung von Kosten nennen, sodass § 245 öZPO (ex. § 448a öZPO a.F.) nur auf 
die Überprüfung von Kosten beschränkt ist, vgl. Breycha RZ 1998, 50, 53. 

890 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 15; Burgstaller, JBl. 1999, 563, 
570. 

891 Obwohl § 245 Abs. 4 öZPO einen Rechtsmittelausschluss vorschreibt, gilt dieser Ausschluss 
lediglich für Rechtsmittel gegen Entscheidungen über die Einleitung eines Ergänzungsauftrags 
gem. § 245 Abs. 2 öZPO. Vgl. zu den Folgen der Erhebung eines Rekurses gegen eine Mutwil-
ligkeitsstrafe Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 18. 

892 Hierzu oben Fn. 874. 
893 Zur präventiven Wirkung des § 245 öZPO (hier noch § 448a öZPO) Breycha, RZ 1998, 50; Ko-

dek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 45; ders., RZ 1998, 238, 246; kri-
tisch dagegen Burgstaller, JBl. 1999, 563, 571. 

894 Zu den Problemen nach Einführung des § 448a öZPO a.F. Beran, RZ 1999, 34 ff.; Fucik, RZ 
1995, 191 f.; Breycha, RZ 1998, 50 ff. 
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3.5.2. Mängel in der Mahnklage 

Führt die gerichtliche Überprüfung der Mahnklage zu der Feststellung, dass die 
Mahnklage mangelhaft ist, muss zwischen Formmängeln einerseits und Inhaltsmän-
geln andererseits unterschieden werden. Bei Formmängeln, wozu auch die Nicht-
verwendung des vorgeschriebenen Formblatts gezählt wird, ist die Mahnklage nicht 
zurückzuweisen, sondern das Gericht erlässt einen bedingten Verbesserungsauftrag 
gem. § 251 Nr. 3 i.V.m. § 84 öZPO.895 Voraussetzung für die Erteilung eines Ver-
besserungsauftrags ist gem. § 84 Abs. 1 öZPO, dass es sich um einen Mangel han-
delt, der die „ordnungsmäßige geschäftliche Behandlung“ hindert. Zur Feststellung 
dieser Anforderungen muss auf die Vorschriften des Mahnverfahrens zurückgegrif-
fen werden.896 Liegt nun ein solcher Mangel vor, wird der Kläger aufgefordert, in-
nerhalb einer durch den zuständigen Rechtspfleger festgesetzten Frist alle angegebe-
nen Mängel zu beseitigen. Im Falle der Nichtverwendung des vorgeschriebenen 
Formblatts wird zusammen mit dem Verbesserungsauftrag ein Exemplar an den 
Kläger geschickt.897 Kommt der Kläger dieser Aufforderung nicht nach, wird die 
Mahnklage mit Beschluss zurückgewiesen.898 

 
Die Erteilung eines Verbesserungsauftrags gilt allerdings nicht bei Inhaltsmän-

geln, wie zum Beispiel dem Nichtvorliegen einer Zulassungsvoraussetzung. Diese 
Mängel führen grundsätzlich zur Eröffnung des ordentlichen Klageverfahrens.899 
Nur im Falle einer unschlüssigen Klage ist ausnahmsweise die Erteilung eines Ver-
besserungsauftrags möglich. Dabei muss einerseits zwischen einer solchen Un-
schlüssigkeit der Mahnklage, die jegliche rechtliche Beurteilung ausschließt, und 
andererseits zwischen einer Unschlüssigkeit unterschieden werden, die zwar durch 
ein unvollständiges Vorbringen in der Mahnklage verursacht wurde, aber eine recht-
liche Beurteilung ermöglicht. Während bei letzterer Unschlüssigkeit ein Verbesse-
rungsauftrag grundsätzlich ausgeschlossen ist,900 ist die Zulässigkeit der Verbesse-

 
895 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 137; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 

ZPO, Rn. 29 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 1643/3; siehe auch zum Verbesserungsverfahren Rech-
berger/Sinnotta, Zivilprozessrecht, Rn. 521 ff; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§§ 84, 85 ZPO, Rn. 6 ff. 

896 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 137; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 
ZPO, Rn. 30 ff., §§ 84, 85 ZPO, Rn. 69 ff.; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilpro-
zess, S. 67, jeweils mit Beispielen zu verbesserungspflichtigen Mängeln. 

897 Dieser „Service“ des Gerichts ist selbst in § 251 Nr. 3 öZPO gesetzlich Verankert, vgl. hierzu 
Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 138; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, 
Der elektronische Rechtsverkehr, S. 26; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 
ZPO, Rn. 31; Kalmus, ÖJZ 1986, 705, 708. 

898 Kalmus, ÖJZ 1985, 705, 708; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische 
Rechtsverkehr, S. 25 f.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 34, 38. 

899 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 39. 
900 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 523; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 

250 ZPO, Rn. 33, §§ 84, 85 ZPO, Rn. 154; a.A. Fasching, ZPO, Rn. 1042. 
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rung bei der erstgenannten Form der Unschlüssigkeit streitig. Denn obwohl ein Teil 
der Rechtsprechung die Erteilung eines Verbesserungsauftrags im Falle einer un-
schlüssigen Mahnklage verneint,901 spricht sich ein anderer Teil der Rechtsprechung 
und vor allem der überwiegende Teil der Lehre für einen solchen Verbesserungsauf-
trag bei einer unschlüssigen Klage aus.902 Dieses ist insbesondere aus prozessöko-
nomischen Aspekten gerechtfertigt, da der Kläger ansonsten eine erneute Klage über 
den gleichen, erst abgewiesenen Anspruch einbringen müsste.903 Die Nichtbefol-
gung eines Verbesserungsauftrags bei einem solchen unschlüssigen Klagevorbrin-
gen führt allerdings nicht, wie bei einem Formmangel, zur Zurückweisung der 
Mahnklage, sondern es wird vielmehr das ordentliche Klageverfahren eingeleitet.904 

3.5.3. Zahlungsbefehl 

Eine positive Prüfung der Mahnklage führt zum Erlass eines Zahlungsbefehls 
gem. § 246 öZPO, der nachfolgend dargestellt wird. 

3.5.3.1. Rechtsnatur des Zahlungsbefehls 

Der Zahlungsbefehl ist eine schriftliche Entscheidung des Gerichts, die den Be-
schlüssen zugeordnet wird.905 Gem. § 246 Nr. 1 öZPO muss der Zahlungsbefehl 
auch als ein solcher bezeichnet werden, sodass er die Aufschrift „Bedingter Zah-
lungsbefehl“ enthalten muss.906 Aufgrund seiner im Falle der Nichterhebung des 
Einspruchs eintretenden abschließenden, einem Urteil vergleichbaren Wirkung stellt 

 
901 LGZ Wien, WR 651; HG Wien, WR 435; LGZ Wien, WR 346, zitiert bei Kodek, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 33; siehe auch die Entscheidungen bei Sto-
hanzl, JN und ZPO, § 448 ZPO, E 14, E 15. 

902 OGH, 1 Ob 73/03x, JBl. 2003, 653; LG Innsbruck, 2 a R 110/88; Kodek, in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 33; Klicka, JBl. 2003, 886; a.A. Be-
ran/Klaus/Nigl/Pühringer/Rassi/Schramm/Steinhauer, RZ 2003, 2, 4; Frauenberger, ÖJZ 
2002, 873, 875, ohne allerdings eine Begründung zu geben. 

903 Klicka, JBl. 2003, 886. 
904 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 33; Fasching, ZPO, Rn. 1042. 
905 Vgl. Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 107; Fasching, ZPO, Rn. 1639; Schnei-

der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 49; Kodek, in: 
Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 1; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 
Rn. 515/6; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 169. 

906 Aus diesem Grund enthält der Zahlungsbefehl nicht die Überschrift „Im Namen der Republik“. 
Allerdings ist ein Verstoß gegen § 246 Nr. 1 öZPO sanktionslos, vgl. hierzu Fasching, ZPO, 
Rn. 1639; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 1. 
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der Zahlungsbefehl ein Urteilssurrogat dar.907 Zusätzlich führt der automatische Ein-
tritt der Rechtskraft sowie der Vollstreckbarkeit bei ungenutzter Verstreichung der 
Einspruchsfrist aus Sicht der EuGVO bzw. EuGVÜ/LugÜ zu einer Doppelfunktion 
des Zahlungsbefehls. Denn er ist sowohl das verfahrenseröffnende Schriftstück als 
auch eine anzuerkennende und vollstreckbare gerichtliche Entscheidung.908 

3.5.3.2. Inhalt des Zahlungsbefehls 

Im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen verweist § 246 öZPO zunächst 
auf die Angaben, die auch auf Beschlüsse zwingend anwendbar sind.909 Der Zah-
lungsbefehl muss danach die allgemeinen Angaben zu dem Gericht sowie den Ver-
fahrensbeteiligten enthalten.910 Darüber hinaus muss der Zahlungsbefehl gem. § 246 
Nr. 2 öZPO auch den Auftrag an den Beklagten enthalten, entweder die eingeklagte 
Forderung samt Zinsen und Kosten innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen, oder aber 
innerhalb einer vierwöchigen Frist einen Einspruch gegen den Zahlungsbefehl zu 
erheben. Die Darstellung der eingeklagten Forderung innerhalb des Zahlungsbefehls 
muss insbesondere bei der Geltendmachung mehrerer Forderungen sowie von Zin-
sen als auch außergerichtlichen Kosten getrennt erfolgen. Hierdurch soll dem Be-
klagten eine Überprüfung der Berechtigung der einzelnen geltend gemachten Posten 
ermöglicht werden. Damit soll er die Möglichkeit haben, die Erfolgsaussichten der 
Erhebung eines Teileinspruchs zu beurteilen.911 Die gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten sind als Kostenentscheidung innerhalb des Zahlungsbefehls enthalten, 
wobei hier auch auf die Möglichkeit der Erhebung eines Kostenrekurses hinzuwei-
sen ist.912 Zudem enthält der Zahlungsbefehl eine Rechtsmittelbelehrung, in der der 
Beklagte darauf hingewiesen wird, dass er den Zahlungsbefehl nur mittels der Erhe-

 
907 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 1; Oberhammer, Zu den Ursprün-

gen des Mahnverfahrens im österreichischen Recht, S. 285, Fn. 10; siehe auch: Fasching, 
ZPO, Rn. 1639; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 107; Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 49, die jeweils 
von einer Endentscheidung in der Sache sprechen. 

908 Zu den Problemen der Doppelfunktion des Zahlungsbefehls oben Punkt 3.2.2. 
909 Zu den bei Beschlüssen erforderlichen Inhalt: Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 737. 
910 Zu den allgemeinen Angaben innerhalb des Zahlungsbefehls Kodek, Das Mahnverfahren in Ös-

terreich, S. 80; ders., in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 18. 
911 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 20 mit Verweis auf die Gesetzes-

begründung zur Einführung des Mahnverfahrens durch die ZVN 1983. 
912 Gegen die Kostenentscheidung kann im Gegensatz zur geltend gemachten Forderung auch der 

Rekurs sowohl durch den Kläger als auch durch den Beklagten eingelegt werden. Vgl. Kodek, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 21 ff., § 247 ZPO, Rn. 19. 
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bung eines fristgemäßen Einspruchs außer Kraft setzen kann (§ 246 Nr. 3 öZPO),913 
und dass die Einspruchseinlegung innerhalb des Mahnverfahrens vor den Gerichts-
höfen den Inhalt einer Klagebeantwortung haben muss und nur unter Hinzuziehung 
eines Rechtsanwalts erfolgen kann (§ 246 Nr. 4 öZPO). Schließlich muss der Zah-
lungsbefehls auch den Hinweis enthalten, dass die Einspruchseinlegung zur Eröff-
nung des ordentlichen Klageverfahrens führt (§ 246 Nr. 5 öZPO).914 Das Fehlen der 
Rechtsmittelbelehrung ist sanktionslos, kann aber zu der Möglichkeit der Beantra-
gung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand führen.915 

 
Innerhalb des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens sind zwar die Anforderungen 

des § 246 Nr. 4 öZPO gem. § 448 öZPO nicht ausgeschlossen. Allerdings ist im be-
zirksgerichtlichen Mahnverfahren gem. § 448 Nr. 1 öZPO zur Einspruchserhebung 
weder die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich noch muss der Einspruch 
den Inhalt einer Klagebeantwortung aufweisen. Daher ist innerhalb eines bezirksge-
richtlichen Mahnverfahrens eine Aufnahme des Hinweises gem. § 246 Nr. 4 öZPO 
in den Zahlungsbefehl nicht erforderlich. Andernfalls könnte nämlich die Gefahr 
aufkommen, dass aufgrund eines falschen Hinweises im Zahlungsbefehl der Beklag-
te von höheren Anforderungen bei der Einspruchseinlegung innerhalb eines bezirks-
gerichtlichen Mahnverfahrens ausgeht und von der Einspruchseinlegung absieht. Da 
die Hinweise nach § 246 Nr. 3 und Nr. 4 öZPO lediglich der Information des Be-
klagten dienen, ist ihre Aufnahme nicht in die für den Kläger bestimmte Ausferti-
gung erforderlich.916 

3.5.3.3. Wirkung des Zahlungsbefehls 

Hat der Beklagte weder die im Zahlungsbefehl geforderte Geldsumme beglichen 
noch einen Einspruch erhoben, erwächst der Zahlungsbefehl in Rechtskraft und ist 
ein Vollstreckungstitel gem. § 1 Nr. 3 EO.917 Voraussetzung für die Vollstreckung 
aus einem Zahlungsbefehl ist allerdings die Erteilung einer Vollstreckbarkeitsbestä-
tigung durch das Gericht. Diese wird erteilt, wenn nach einer Prüfung festgestellt ist, 
dass die Leistungsfrist sowie die Möglichkeit der Einlegung eines die Vollstreckung 

 
913 Teilweise wird in der Literatur zu Recht gefordert, dass auch auf die Möglichkeit der Erhebung 

eines Teileinspruchs in dem Zahlungsbefehl hingewiesen werden sollte, vgl. Bydlinsky, JBl. 
1998, 69, 80, Fn. 83; Deixler-Hübner, Zum Schicksal außerprozessualer Aufwendungen, S. 58. 
Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 20. 

914 Siehe das Beispiel eines ausgefertigten Zahlungsbefehls bei Bosina/Schneider, Mahnverfahren, 
Rn. 605; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 
73 f. 

915 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 32. 
916 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 30; Schnei-

der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 49. 
917 Hierzu ausführlich Neumayr, Exekutionsrecht, S. 49 ff. 
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hemmenden Rechtsmittels, d.h. hier des Einspruchs, abgelaufen sind.918 Innerhalb 
des österreichischen Mahnverfahrens wird dem Kläger allerdings ein bereits mit ei-
ner Vollstreckbarkeitsbestätigung ausgefertigter Zahlungsbefehl zu Exekutionszwe-
cken zugestellt.919 Somit kann die Vollstreckung des rechtskräftigen Zahlungsbe-
fehls bereits mit dem Erhalt des mit einer Vollstreckbarkeitsbestätigung ausgefertig-
ten Zahlungsbefehls beginnen.920 

3.5.4. Zustellung des Zahlungsbefehls 

Bei der elektronischen Durchführung des Mahnverfahrens wird der Zahlungsbe-
fehl an Stelle der Klage zugestellt.921 Die Zustellung des Zahlungsbefehls erfolgt 
von Amts wegen und richtet sich gem. § 247 Abs. 2 öZPO nach den für die Klage 
geltenden Zustellungsvorschriften. Ausgehend von § 106 öZPO muss die Zustellung 
des Zahlungsbefehls somit zu eigenen Händen des Beklagten erfolgen, wobei diese 
Zustellungsmethode in § 21 ZustG näher ausgestaltet ist. Danach wird der ausgefer-
tigte Zahlungsbefehl in einem Rückscheinbrief in blauer Farbe922 durch das Zustel-
lungsorgan, bei dem es sich nach § 88 Abs. 1 öZPO grundsätzlich um die österrei-
chische Post handelt,923 dem Beklagten persönlich überreicht.924 Mit dieser Form der 

 
918 Hierzu Neumayr, Exekutionsrecht, S. 56 ff.; siehe auch: Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 

601 ff.; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 226 f. 
919 Neumayr, Exekutionsrecht, S. 57. 
920 Zum österreichischen Vollstreckungsverfahren: Neumayr, Exekutionsrecht, S. 72 ff. zur der 

Vollstreckung eine Zahlungsbefehls siehe auch Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 
246 ZPO, Rn. 34 ff. 

921 Innerhalb eines konventionell durchgeführten Mahnverfahrens wird der Zahlungsbefehl mittels 
einer Stampiglie auf der Mahnklage angebracht und an den Beklagten zugestellt, vgl. Kodek, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 6; ders., Das Mahnverfahren in Öster-
reich, S. 81. 

922 Innerhalb des österreichischen Zustellungsrechts wurden gem. § 27 ZustG durch Verordnungen 
verschiedene Zustellungsformulare zur Dokumentation des Zustellungsvorgangs eingeführt. 
Zur Zustellung des Zahlungsbefehls werden die Formulare 3/1 und 3/2 der ZustellformularV 
verwendet, vgl. Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 27 ZustG), 
Rn. 3. 

923 Zu den verschiedenen Zustellungsorganen innerhalb des österreichischen Zivilverfahrensrechts: 
Fasching, ZPO, Rn. 531; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 319. 
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Zustellung soll möglichst weitgehend gewährleistet werden, dass der Beklagte ohne 
eine erforderliche Zwischenschaltung von Personen sowie ohne eine notwendige 
Hinterlegung des Zahlungsbefehls von dessen Inhalt direkt Kenntnis nehmen kann 
oder zumindest eine direkte Kenntnisnahmemöglichkeit hat. Hiermit soll folglich 
dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs weitestgehend Rechnung getragen werden.925 
Mit der Zustellung des Zahlungsbefehls tritt die Streithängigkeit ein und die vierwö-
chige Einspruchsfrist beginnt zu laufen.926 

 
Kommt es hingegen nicht zu einer persönlichen Aushändigung des Zahlungsbe-

fehls an den Beklagten, muss gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 ZustG ein erneuter Zustel-
lungsversuch durch das Zustellungsorgan vorgenommen werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass das Zustellungsorgan den Beklagten über den erneuten Zustellungs-
versuch benachrichtigt. In dieser Ankündigung des erneuten Zustellungsversuchs 
sind die Zeit des zweiten Zustellungsversuchs sowie ein Hinweis auf die Rechtsfol-
gen eines erneuten Misslingens der eigenhändigen Zustellung aufzunehmen. Die 
Ankündigung der erneuten Zustellung wird dem Beklagten durch ein Formular mit-
geteilt,927 das entweder in dessen Briefkasten gelegt oder, falls die Möglichkeit des 
Einwurfs in den Briefkasten nicht besteht, an der Tür der Wohnung928 des Beklagten 
angebracht werden muss.929 

 
 
924 Neben dem Adressaten des Zahlungsbefehls darf dieser nur an einen in § 13 Abs. 1 Satz 2 sowie 

Abs. 2-4 ZustG enthaltenen Empfänger zugestellt werden. Eine Zustellung an einen Ersatz-
empfänger im Sinne des § 16 Abs. 2 ZustG ist dagegen gem. § 21 Abs. 1 ZustG ausgeschlos-
sen. Zum Personenkreis eines möglichen Ersatzempfängers: Stumvoll, in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 16 ZustG), Rn. 15 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 534. Kommt es 
trotz Vorliegen einer eigenhändigen Zustellung zu einer Zustellung an einen Ersatzempfänger, 
so gilt diese Zustellung als nicht wirksam. Hier besteht allerdings eine Heilungsmöglichkeit 
gem. § 7 ZustG, indem der Adressat des Zahlungsbefehls das Schriftstück in seine Hände be-
kommt bzw. über dieses frei Verfügen kann, vgl. Stumvoll, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, Anh. § 87 ZPO (§ 21 ZustG), Rn. 5; Stohanzl, Zivilprozessgesetze, § 87 ZPO, § 7 
ZustG; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 331. 

925 Zu den Grundsätzen der eigenhändigen Zustellung Fasching, ZPO, Rn. 535; Stumvoll, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 21 ZustG), Rn. 2, der auch auf die an der 
eigenhändigen Zustellung geäußerten Kritik hinweist, wonach sie im Regelfall aufgrund der 
Berufstätigkeit der Bevölkerung letztendlich zur Hinterlegung des Schriftstücks führt. 

926 Zu den Rechtsfolgen der Zustellung des Zahlungsbefehls Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 11. 

927 Das ist das Formular 2 der ZustellformularV. Allerdings ist die Nichtverwendung dieses Formu-
lars unschädlich, wenn aus einem angefertigten Schreiben derselbe Inhalt hervortritt, vgl. 
Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 27 ZustG), Rn. 3 ff. 

928 Der genaue Ort einer Zustellung ist in § 4 ZustG geregelt, vgl. hierzu Fasching, ZPO, Rn. 532; 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 323; Stohanzl, JN und ZPO, § 4 ZustG, Anm. E1 
ff. 

929 Siehe zu den Anforderungen an die Einlegung der Ankündigung in den Briefkasten bzw. an ihre 
Anbringung an die Tür Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 21 
ZustG), Rn. 12 ff. 
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Kommt es trotz Ankündigung durch das Zustellungsorgan erneut nicht zu einer 
persönlichen Aushändigung des Zahlungsbefehls, ist der zuzustellende Zahlungsbe-
fehl gem. § 17 ZustG beim zuständigen Postamt zu hinterlegen. Hiervon ist der Be-
klagte gem. § 17 Abs. 2 ZustG schriftlich zu unterrichten.930 Der zuzustellende Zah-
lungsbefehl wird dem Beklagten mindestens für zwei Wochen zur Abholung bereit-
gestellt, wobei die Abholfrist gem. § 17 Abs. 3 Satz 2 ZustG mit dem Tag beginnt, 
an dem die Abholung zu ersten Mal möglich ist. Ferner gilt der Zahlungsbefehl mit 
dem Beginn der Abholfrist als zugestellt.931  

 
Eine Hinterlegung ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn das Zustellungsorgan 

bereits beim ersten Zustellungsversuch erkennt, dass der Beklagten sich an der im 
Zahlungsbefehl angegebenen Adresse nicht aufhält. In diesem Fall hat das Zustel-
lungsorgan unter Vermeldung des Sachverhalts den Zahlungsbefehl gem. § 19 
ZustG an das Gericht zurückzuschicken.932 Gleichzeitig liegt hier ein sog. Zustellan-
stand vor. Der Kläger wird durch das Gericht von dem Zustellanstand benachrichtigt 
und erhält ein Formular zur Beantragung einer erneuten Zustellung.933 Stellt sich da-
gegen beim Zustellungsversuch heraus, dass der Beklagte sich an einem unbekann-
ten Aufenthaltsort befindet, wird der Zahlungsbefehl nicht aufgehoben, sondern 
vielmehr ein Abwesenheitskurator bestellt, an den dann der Zahlungsbefehl gem. § 
116 öZPO zugestellt werden muss. Der Abwesenheitskurator ist dann verpflichtet, 
einen Einspruch gegen den Zahlungsbefehl einzulegen, sodass der Zahlungsbefehl 
außer Kraft tritt und das ordentliche Klageverfahren eröffnet werden kann.934 

3.6. Verteidigung durch den Beklagten 

Innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens hat der Beklagte die Möglichkeit, 
den Zahlungsbefehl grundsätzlich nur mittels eines Einspruchs gem. § 248 Abs. 1 
öZPO zu bekämpfen. Im Falle der Versäumung der Einspruchsfrist, steht dem Be-

 
930 Zu den Anforderungen an die Benachrichtigung Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 

Anh. § 87 ZPO (§ 17 ZustG), Rn. 8 ff. 
931 Hierzu Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 17 ZustG), Rn. 11 ff. 
932 Hierzu Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Anh. § 87 ZPO (§ 19 ZustG), Rn. 1 ff.; 

siehe auch zu den Besonderheiten der Feststellung einer Abwesendheit des Beklagten von dem 
Ort, an dem die Zustellung erfolgen sollte, Stumvoll, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
Anh. § 87 ZPO (§ 21 ZustG), Rn. 18 ff. 

933 Hierzu Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 112, 596 ff.; Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 13 f.; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 175. 

934 Hierzu Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 103; Kodek, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, § 244 ZPO, Rn. 61 ff.; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 171. 
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klagten allerdings auch noch unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 146 ff. öZPO zur Verfügung.935 

3.6.1. Einspruch gegen den Zahlungsbefehl gem. § 248 Abs. 1 öZPO 

Der Beklagte oder sein gesetzlicher Vertreter muss den Einspruch innerhalb einer 
Frist von vier Wochen erheben. Die Erhebung eines frist- und ordnungsmäßigen 
Einspruchs setzt den Zahlungsbefehl außer Kraft, und das ordentliche Klageverfah-
ren wird automatisch eröffnet. 

3.6.1.1. Einspruchsfrist 

Die Einspruchsfrist innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens beträgt seit 
der ZVN 2002 vier Wochen. Mit der Ausweitung der Einspruchsfrist, die bis dahin 
gem. § 451 Abs. 2 öZPO a.F. vierzehn Tage betrug, sollte nämlich dem Erfordernis 
entsprochen werden, dass der Einspruch innerhalb des Gerichtshofsmahnverfahrens 
seit der ZVN 2002 die Form einer Klagebeantwortung aufweisen muss.936 Zudem 
sollte auch eine Angleichung an die Klagebeantwortungsfrist gem. § 230 Abs. 1 Satz 
2 öZPO erfolgen, die ebenfalls vier Wochen beträgt.937 Obwohl der Einspruch in-
nerhalb des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens nicht den Inhalt einer Klagebe-
antwortung zwingend aufweisen muss, hat der österreichische Gesetzgeber die vier-
wöchige Einspruchsfrist im Interesse eines besseren Rechtsschutzes sowie einer Ab-
stimmung der beiden Mahnverfahren auch auf das bezirksgerichtliche Mahnverfah-
ren ausgeweitet.938 

 
 
935 Neben dem Einspruch ist weiterhin auch die Erhebung eines Kostenrekurses gem. § 55 öZPO 

gegen die Kostenentscheidung im Zahlungsbefehl möglich. Der Kostenrekurs kann von beiden 
Parteien erhoben werden, vgl. Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 55 ZPO, Rn. 
1 ff.; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 19; Beer, Mahnverfahren 
ZVN 2002, S. 38 f. Zudem besteht noch die Möglichkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage 
sowie einer Wiederaufnahmeklage gem. §§ 530 ff. öZPO, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 17; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 880 ff. Schließ-
lich ist auch noch ein Antrag gem. § 42 Abs. 2 JN im Falle des Nichtvorliegens der inländi-
schen Gerichtsbarkeit bzw. der Unzulässigkeit der Rechtsweges möglich, vgl. Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 20. 

936 Vgl. Regierungsbegründung 962 BlgNR 21. GP, S. 31 f.; siehe auch Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 17; Stohanzl, Zivilprozessgesetze, § 248 
ZPO. 

937 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 17; zur Klagebeantwortungsfrist: 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 559. 

938 Vgl. Regierungsbegründung 962 BlgNR 21. GP, S. 44; siehe auch Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 1; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 34. 
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Die vierwöchige Einspruchsfrist kann gem. § 248 Abs. 2 öZPO nicht verlängert 
werden, sodass es sich bei ihr um eine Notfrist im Sinne des § 128 Abs. 1 öZPO 
handelt.939 Allerdings ist die Einspruchsfrist restituierbar.940 Der Beginn der Ein-
spruchsfrist richtet sich nach dem Grundsatz des § 124 öZPO. Danach beginnt die 
Einspruchsfrist mit der Zustellung des Zahlungsbefehls, wobei gem. § 125 Abs. 1 
öZPO nicht der Tag der Zustellung selbst, sondern vielmehr der erst folgende Tag 
als Fristbeginn gilt.941 Stellt der Beklagte einen Antrag auf Prozesskostenhilfe sowie 
auf Beiordnung eines Rechtsanwalts gem. § 63 ff. öZPO, wird die Einspruchsfrist 
allerdings gem. § 73 Abs. 2 öZPO unterbrochen. Bei Bewilligung der Verfahrenshil-
fe beginnt die Einspruchsfrist mit der Zustellung des positiven Bescheides und bei 
Abweisung des Antrags auf Verfahrenshilfen mit der Rechtskraft des abweisenden 
Beschlusses erneut zu laufen.942 

3.6.1.2. Form und Inhalt des Einspruchs 

Mit der Ausweitung des Mahnverfahrens auch auf die Gerichtshöfe durch die 
ZVN 2002 wurde auch die Funktion des Einspruchs zumindest teilweise erweitert. 
Denn in dem Mahnverfahren vor den Gerichtshöfen muss der Einspruch nicht nur 
die Verteidigungsabsicht des Beklagten aufweisen, sondern ihm kommt gem. § 248 
Abs. 1 Satz 2 öZPO auch die Funktion der Klagebeantwortung zu.943 Diese Anforde-
rungen gelten allerdings gem. § 448 Nr. 1 öZPO nicht für das bezirksgerichtliche 
Mahnverfahren. 

3.6.1.2.1. Einspruch im Gerichtshofmahnverfahren 

Mit der Ausweitung des Mahnverfahrens auf die Gerichtshöfe muss der Ein-
spruch gem. § 248 Abs. 1 Satz 2 öZPO den Inhalt einer Klagebeantwortung gem. § 
239 öZPO aufweisen sowie den Formerfordernissen eines Schriftsatzes gem. § 74 
ZPO entsprechen. In dem Einspruch ist somit ein bestimmtes Begehren des Beklag-

 
939 Dagegen ist eine Verkürzung der Einspruchsfrist gem. § 129 öZPO grundsätzlich möglich, vgl. 

Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 18. 
940 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 22; Rechberger/Simotta, Zivil-

prozessrecht, Rn. 515/7. 
941 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 19; Beer, Mahnverfahren ZVN 

2002, S. 34; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 118, die auch auf LGZ Wien, WR 98 
[1984] verweisen. Allgemein zu dem Fristbeginn Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 
339. 

942 Vgl. hierzu unten Punkt 5.3. 
943 Für die Funktion des Einspruchs als Klagebeantwortung hat sich Ballon bereits nach der Einfüh-

rung des obligatorischen Mahnverfahrens 1986 ausgesprochen, vgl Ballon, Die Novellierung 
des Zivilprozeßrechts, S. 49. 
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ten aufzunehmen. Daneben hat der Beklagte die Tatsachen und Umstände vorzutra-
gen, aus denen sich dieses Begehren ergibt. Zudem sind auch alle erforderlichen 
Beweismittel zu nennen.944 Der Einspruch muss aufgrund seiner inhaltlichen der 
Klagebeantwortung entsprechenden Anforderung durch einen Anwalt erhoben wer-
den. Er muss die nötige Anzahl von Abschriften enthalten945 und darüber hinaus 
durch den Anwalt unterschrieben werden.946 

 
Mit der Angleichung der Erfordernisse an die Einspruchserhebung mit denjenigen 

der Klagebeantwortung hat der österreichischen Gesetzgeber beabsichtigt, die auf-
grund der Durchführung des Mahnverfahrens verursachte Verzögerung möglichst 
weitgehend zu minimalisieren. Denn mit der Erhebung eines der Klagebeantwortung 
entsprechenden Einspruchs erhält das Gericht nunmehr ausreichende Informationen, 
auf denen es seine Entscheidung in einem dem Mahnverfahren folgenden ordentli-
chen Klageverfahren stützen kann.947 

3.6.1.2.2. Einspruch im bezirksgerichtlichen Mahnverfahren 

Ebenso wie im Gerichtshofmahnverfahren muss auch der bezirksgerichtliche Ein-
spruch als Schriftsatz gem. §§ 74 ff. öZPO erhoben werden. Allerdings muss der 
Einspruch innerhalb des bezirkgerichtlichen Mahnverfahrens gem. § 448 Nr. 1 öZ-
PO nicht den inhaltlichen Anforderungen einer Klagebeantwortung entsprechen. 
Denn der Einspruch dient hier lediglich der Aufhebung des Zahlungsbefehls.948 Da-
her ist es ausreichend, dass aus ihm lediglich die Absicht deutlich hervortritt, dass 
sich der Beklagte gegen den Zahlungsbefehl wehren will.949 Einer Begründung be-
darf es dagegen nicht, wobei allerdings auch hier gem. § 448 Nr. 3 öZPO durchaus 

 
944 Zu den inhaltlichen Anforderungen an die Einspruchserhebung siehe öBMJ, Stellungnahme zum 

Grünbuch, S. 21; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 35 f.; zu den Anforderungen an eine 
Klagebeantwortung Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 561 ff. 

945 Zu dem Erfordernis der Beifügung von Abschriften Kodek, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, § 248 ZPO, Rn. 14. 

946 Das Erfordernis einer Unterschrift kann man zwar § 248 öZPO nicht direkt entnehmen, es ergibt 
sich aber aus den Anforderungen, die für Schriftsätze gem. § 74 öZPO gelten, vgl. hierzu 
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 310. Das Erfordernis einer Unterschrift gilt aller-
dings gem. § 89c GOG nicht, wenn der Einspruch elektronisch eingereicht wird, vgl. Rechber-
ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 561. 

947 Zu den Hintergründen der Einführung dieser inhaltlichen Anforderungen innerhalb des Ge-
richtshofsmahnverfahrens, vgl. Regierungsbegründung 962 BlgNR 21. GP, S. 31 f.; öBMJ, 
Stellungnahme zum Grünbuch, S. 22; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 35. 

948 Zur Funktion des Einspruchs im bezirksgerichtlichen Mahnverfahren Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 7. 

949 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 12 f.; ders., Das Mahnverfahren 
in Österreich, S. 82; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 116; Beer, Mahnverfahren ZVN 
2002, S. 35. 
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die Möglichkeit besteht, den Einspruch entsprechend einer Klagebeantwortung zu 
begründen. In diesem Fall muss allerdings dem Kläger eine Ausfertigung oder Ab-
schrift des Schriftsatzes zugestellt werden.950 Ansonsten ist bei unbegründeten Ein-
sprüchen (sog. leeren Einsprüchen) eine Einlegung in einfacher Ausfertigung ausrei-
chend. Der Einspruch ist gem. § 74 öZPO entweder durch den Beklagten selbst oder 
durch seinen Vertreter zu unterschreiben. Auch trotz dieser geringen inhaltlichen 
und formellen Anforderungen, können bei der Einspruchseinlegung Mängel auftre-
ten, wobei dann das Verbesserungsverfahren gem. §§ 84 ff. öZPO einzuleiten ist.951 

 
Der Beklagte kann zur Einspruchserhebung das Formblatt benutzen, welches ihm 

zusammen mit dem Zahlungsbefehl zugestellt wurde.952 Eine Nutzung dieses For-
mular ist allerdings nicht zwingend. Daneben besteht gem. § 448 Nr. 2 öZPO auch 
noch die Möglichkeit einer mündlichen Einspruchserhebung bei dem Bezirksgericht 
des Aufenthaltsorts des Beklagten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Beklagte 
nicht durch einen Anwalt vertreten ist.953 Schließlich kann der Einspruch auch mit-
tels eines Faxes ordnungsgemäß eingereicht werden. In diesem Fall ist allerdings ein 
Nachreichen eines schriftlichen Einspruchs erforderlich, da in dem per Fax erhobe-
nen Einspruch dem Erfordernis einer originalen Unterschrift durch den Beklagten 
bzw. seinen Vertreter nicht entsprochen wird.954 

 
Mit dieser einfachen Ausgestaltung der Einspruchserhebung soll dem Beklagten 

die Möglichkeit gegeben werden, dass er ebenso wie der Kläger lediglich aufgrund 
seiner Behauptung und ohne weitere materielle Prüfung den Zahlungsbefehl außer 
Kraft setzen kann. Hier ist somit eine Ausprägung des verfahrensrechtlichen Grund-
satzes auf ein faires Verfahren wieder zu finden. 

3.6.1.3. Rechtsfolgen der Einspruchserhebung 

Die Erhebung eines ordnungsmäßigen Einspruchs bewirkt, dass der Zahlungsbe-
fehl automatisch, d.h. ohne dass es hierfür einer förmlichen Aufhebung durch das 
Gericht bedarf, außer Kraft tritt.955 Der Umfang des Außerkrafttretens des Zah-
lungsbefehls ist allerdings von dem Umfang des Einspruchs abhängig. Denn sollte 

 
950 Zum begründeten Einspruch Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 126; Kodek, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 29. 
951 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 23 ff. 
952 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 14. Ein Beispiel für ein solches 

Formular zur Einspruchseinlegung ist bei Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 593 zu fin-
den. 

953 Hierzu Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 18 f. 
954 Zur Einlegung des Einspruchs per Fax: Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 

ZPO, Rn. 16; ders., Das Mahnverfahren in Österreich, S. 82. 
955 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 249 ZPO, Rn. 1; Fasching, ZPO, Rn. 1642. 
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der Einspruch gegen die gesamte Forderung erhoben worden sein, so tritt der Zah-
lungsbefehl zusammen mit der in ihm enthaltener Kostenentscheidung gänzlich au-
ßer Kraft.956 Wird dagegen nur ein Teileinspruch durch den Beklagten erhoben, führt 
das lediglich zu der Aufhebung des beeinspruchten Teils. Die Kostenentscheidung 
tritt allerdings auch bei der Erhebung eines Teileinspruchs in ihrer Gesamtheit außer 
Kraft.957 Weiterhin führt eine ordnungsmäßige Einspruchserhebung automatisch zur 
Eröffnung des ordentlichen Verfahrens. Das Gericht hat dann eine vorbereitende 
Tagsatzung anzuberaumen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Mahnverfahren beendet und 
die Zuständigkeit für die weitere Durchführung des ordentlichen Verfahrens fällt in 
den Aufgabenbereich des Richters.958 Ist hingegen die Einsprucherhebung nicht 
rechtszeitig, wird der Einspruch mittels eines Beschlusses zurückgewiesen.959 Hier-
gegen hat der Beklagte die Möglichkeit innerhalb einer vierzehntägigen Frist einen 
Rekurs einzulegen.960 

3.6.2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Der Versäumung der Einspruchsfrist kann unter bestimmten Voraussetzungen 
mittels der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. §§ 146 ff. öZPO entgegen-
getreten werden. Mit diesem außerordentlichen Rechtsbehelf soll gewährleistet wer-
den, dass die Verfahrensbeteiligten auch dann ihre Rechte im zivilgerichtlichen Ver-
fahren ausüben können, wenn sie aufgrund eines unvorhergesehenen und unan-
wendbaren Ereignisses verhindert waren, eine befristete Prozesshandlung vorzu-
nehmen, wobei den Parteien an der Versäumung der Prozesshandlung nur ein min-
derer Grad des Verschuldens zur Last gelegt werden darf. Damit soll die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand das rechtliche Gehör der säumigen Partei wahren, so-
lange diese ihre Säumnis rechtfertigen kann. Dieser Rechtsbehelf dient somit der 
Verwirklichung der materiellen Wahrheit in einer Sachentscheidung.961 

 
956 Zum Umfang der Folgen einer Einspruchseinlegung: Kodek, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-

zessG, § 249 ZPO, Rn. 3 ff.; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 121; Rechberger/Simotta, 
Zivilprozessrecht, Rn. 515/7. 

957 Zum Teileinspruch Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 249 ZPO, Rn. 6 ff. 
958 Zur Eröffnung des ordentlichen Verfahrens nach Einspruchserhebung Kodek, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 249 ZPO, Rn. 15 ff., § 448, Rn. 30; Beer, Mahnverfahren 
ZVN 2002, S. 40 f. 

959 Zur Zurückweisung des Einspruchs Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 249 ZPO, 
Rn. 10 ff. 

960 Zu den Rechtsmitteln gegen die Zurückweisung des Einspruchs: Kodek, in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, § 249 ZPO, Rn. 14; ders., ÖJZ 2004, 534 ff., 589 ff.; Rechberger/Simotta, Zi-
vilprozessrecht, Rn. 866 ff. 

961 Zur Funktion der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb des österreichischen Rechts: 
Fink, Wiedereinsetzung, S. 3, 22 f.; Fasching, ZPO, Rn. 573; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 146 ff. ZPO, Rn. 3. 
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3.6.2.1. Voraussetzung für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gem. § 146 Abs. 1 öZPO zulässig, 
wenn eine Partei durch ein unvorhergesehnes oder unabwendbares Ereignis an der 
Vornahme einer befristeten Prozesshandlung gehindert war. Als ein Ereignis im 
Sinne des § 146 Abs.1 öZPO kann grundsätzlich jede Tatsache oder jedes Gesche-
hen angesehen werden, unabhängig von der Außergewöhnlichkeit dieses Ereignis-
ses.962 Ansonsten bestünde nämlich die Gefahr, dass der Begriff des Ereignisses mit 
dem Begriff der höheren Gewalt gleichgesetzt wird, sodass die Wiedereinsetzung 
nur bei einem von außen einwirkenden und außergewöhnlichen Ereignis zulässig 
wäre, was auch mit äußerst zumutbarer Sorgfalt nicht verhindert werden könnte.963 

 
Ein Ereignis gilt als „unvorhergesehen“, wenn die Partei tatsächlich mit dem Ein-

tritt nicht rechnen konnte, sowie dessen Eintritt auch unter Berücksichtigung der der 
Partei zumutbaren Aufmerksamkeit und Voraussicht nicht erwartet werden konn-
te.964 Maßgeblich ist hier somit der subjektive Maßstab.965 Ein Ereignis ist dagegen 
„unabwendbar“, wenn es trotz Vorhersehbarkeit die Partei mit dem einen Durch-
schnittmenschen zur Verfügung stehenden Mittel nicht verhindert werden konnte. In 
diesem Zusammenhang ist also auf den objektiven Maßstab einzugehen.966 Weiter-
hin muss das unvorhergesehene oder unabwendbare Ereignis für die Versäumung 
kausal sein. Eine Kausalität ist danach nicht anzunehmen, wenn die Partei trotz des 
Eintritts des Ereignisses die befristete Prozesshandlung hätte vornehmen können.967 

 
Die Erteilung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist darüber hinaus von 

dem Verschuldensumfang der Partei abhängig. Seit der ZVN 1983 ist für die Ertei-

 
962 Fink, Wiedereinsetzung, S. 65; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 

ZPO, Rn. 3. 
963 Fink, Wiedereinsetzung, S. 65. 
964 Die Bedeutung der Begriffe „unvorhergesehen“ und „unabwendbar“ war bis zur Einführung der 

ZVN 1983 lange umstritten. Zu diesem Meinungsstreit Fink, Wiedereinsetzung, S. 68 ff., der 
die verschiedenen Lösungsansätze ausführlich darstellt. Siehe auch Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 5; Fasching, ZPO, Rn. 579. 

965 Frauenberger, ÖJZ 1992, 113; Fink, Wiedereinsetzung, S. 67; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 6; Fasching, ZPO, Rn. 579; ders., Weiter-
entwicklung, S. 109; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 499; Stohanzl, Zivilprozess-
gesetze, § 146. 

966 Frauenberger, ÖJZ 1992, 113; Fink, Wiedereinsetzung, S. 67; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 7; Fasching, ZPO, Rn. 579; Rechber-
ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 499; Stohanzl, Zivilprozessgesetze, § 146. 

967 Zum Erfordernis der Kausalität: Fink, Wiedereinsetzung, S. 65; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 8. 
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lung nicht mehr eine vollkommene Schuldlosigkeit erforderlich,968 sondern die Wie-
dereinsetzung wird auch dann gewährt, wenn die Säumnis auf einem minder schwe-
ren Grad des Versehens beruht.969 Der Gesetzgeber orientierte sich mit der Formu-
lierung des Begriffs „minder schwerer Grad des Versehens“ an § 2 DHG, der der 
leichten Fahrlässigkeit entspricht.970 Leichte Fahrlässigkeit kann grundsätzlich dann 
angenommen werden, wenn der Fehler auch einem sorgfältig handelnden Menschen 
gelegentlich unterläuft. Ist die Sorgfaltspflichtverletzung so gravierend, dass sie ei-
nem sorgfältigen Menschen niemals unterlaufen würde, liegt dagegen der Fall einer 
groben Fahrlässigkeit vor.971 Bei der Beurteilung des Vorliegens eines leicht fahrläs-
sigen Verhaltens müssen allerdings immer auch die individuellen Fähigkeiten bzw. 
Verhältnissen der einzelnen Person mitberücksichtigt werden. Daher gilt zum Bei-
spiel bei einer rechtskundigen Person ein strengerer Maßstab als bei einer juristisch 
ungeschulten Person.972 Wenn allerdings der Verfahrensbeteiligte einen Anwalt zur 
Durchführung des Verfahrens hinzuzieht, wird dessen Verschulden gem. §§ 39 öZ-
PO dem Verfahrensbeteiligten zugerechnet.973 Im Falle einer anwaltlichen Vertre-
tung wird zudem aufgrund der juristischen Kenntnisse des Anwalts der strengere 
Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB angewandt.974 

 
968 Zur Rechtslage vor der ZVN 1983: Fink, Wiedereinsetzung, S. 73 ff.; Deixler-Hübner, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 5; Reinl, JBl. 1964, 500 ff., der das Verschul-
den als Voraussetzung für die Gewährung der Wiedereinsetzung teilweise in Frage stellt 

969 Mit der Lockerung des Verschuldensmaßstabs durch die ZVN 1983 sollte eine gesetzliche Klar-
stellung der Anforderungen zur Bewilligung der Wiedereinsetzung erfolgen. Denn vor der Ein-
führung der ZVN 1983 war die Rechtsprechung bei der Frage der Auswirkungen eines Ver-
schuldens der Partei oder ihres Vertreters auf die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand uneinheitlich. Zudem sollte mit ihr auch der strenge Maßstab, der bei der Beurtei-
lung der Wiedereinsetzungsgründe durch die Rechtsprechung angewendet wurde, gelockert 
werden, sodass die Wiedereinsetzung nicht nur in außergewöhnlichen Fällen anwendbar sein 
sollte, sondern vielmehr einen weiten Anwendungsbereich erlangen sollte. Vgl. Fink, Wieder-
einsetzung, S. 73 ff.; Ballon, Die Novellierung des Zivilprozeßrechts, S. 50; Deixler-Hübner, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 146 ff. ZPO, Rn. 3. 

970 Schalich, ÖJZ 1983, 287, 288; Frauenberger, ÖJZ 1992, 113, 114 f.; Fink, Wiedereinsetzung, S. 
77; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 54. 

971 Zum Ausmaß des Verschuldens Frauenberger, ÖJZ 1992, 113, 113 f.; Fink, Wiedereinsetzung, 
S. 77 f.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 55; Fasching, 
ZPO, Rn. 580; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 499; Frauenberger, ÖJZ 1992, 113, 
116 ff.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 56 ff. 

972 Frauenberger, ÖJZ 1992, 113, 114; Fink, Wiedereinsetzung, S. 77; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 55; Fasching, ZPO, Rn. 580. 

973 In dem Zusammenhang ist es streitig, wieweit auch das Verschulden Dritter, d.h. nicht direkt des 
Prozessbevollmächtigten sondern zum Beispiel der Sekretärin des Prozessbevollmächtigten 
oder auch anderer Gehilfen, dem Verfahrensbeteiligten zugerechnet werden kann, vgl. Fink, 
Wiedereinsetzung, S. 80; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, 
Rn. 52; Ertl, RZ 1998, 3 ff.; Frauenberger, ÖJZ 1992, 113, 115 f., jeweils verneinend; a.A. 
dagegen Fasching, ZPO, Rn. 580. 

974 Ballon, Die Novellierung des Zivilprozeßrechts, S. 51; Fasching, ZPO, Rn. 580; Deixler-
Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 146 ZPO, Rn. 55 m.w.N. 
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3.6.2.2. Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muss gem. § 149 Abs. 1 öZPO von 
der säumigen Partei entweder schriftlich oder mündlich zu Protokoll beantragt wer-
den. Eine protokollarische Antragsstellung ist nur im bezirksgerichtlichen Mahnver-
fahren möglich und auch nur, wenn die säumige Partei sich nicht durch einen An-
walt vertreten lässt.975 Der Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand muss neben den gem. §§ 75 ff. öZPO für Schriftsätze geltenden Anfor-
derungen alle den Wiedereinsetzungsantrag begründenden Umstände sowie die Mit-
tel zu ihrer Glaubhaftmachung enthalten.976 Darüber hinaus muss mit dem Antrag 
auch die versäumte Prozesshandlung nachgeholt werden.977 Im Bezug auf das 
Mahnverfahren muss wiederum zwischen dem Gerichtshofmahnverfahren und dem 
bezirksgerichtlichen Mahnverfahren unterschieden werden. Denn während innerhalb 
des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens sich bereits aus der Beantragung der Wie-
dereinsetzung die Verteidigungsabsicht ergibt, muss der Wiedereinsetzungsantrag 
im Gerichtshofmahnverfahren auch die inhaltlichen Anforderungen des Einspruchs 
gem. § 248 Abs. 1 Satz 2 öZPO enthalten.978 

 
Der Antrag auf Wiedereinsetzung muss bei dem Gericht gestellt werden,979 bei 

dem die versäumte Prozesshandlung vorzunehmen ist.980 Ausgenommen hiervon ist 
lediglich der protokollarische Wiedereinsetzungsantrag innerhalb des bezirksgericht-
lichen Mahnverfahrens, der gem. § 448 Nr. 2 öZPO auch bei dem Bezirksgericht des 
Aufenthaltsortes des Beklagten mündlich zu Protokoll gegeben werden kann.981 Die 
Antragstellung muss ferner innerhalb der vierzehntägigen Wiedereinsetzungsfrist 
gem. § 148 Abs. 2 Satz 1 öZPO erfolgen. Die Wiedereinsetzungsfrist ist eine Not-

 
975 Dieses ergibt sich aus § 448 Nr. 2 öZPO, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 

448 ZPO, Rn. 31; siehe auch zum mündlichen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung: 
Fink, Wiedereinsetzung, S. 120; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 149 
ZPO, Rn. 1. 

976 Zu den inhaltlichen Anforderungen an den Wiedereinsetzungsantrag Fink, Wiedereinsetzung, S. 
121 ff.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 149 ZPO, Rn. 2 ff.; Fa-
sching, ZPO, Rn. 538. 

977 Vgl. Fink, Wiedereinsetzung, S. 131 ff.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 149 ZPO, Rn. 6. 

978 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 24, § 448, Rn. 31; Deixler-
Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 149 ZPO, Rn. 7, die diese Unterscheidung zu 
Unrecht nicht vornimmt. Siehe hierzu auch oben Punkt 3.6.1.2. 

979 Zu den Auswirkungen der Beantragung der Wiedereinsetzung auf die Vollstreckung des Zah-
lungsbefehls, vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 38 ff.; Fink, 
Wiedereinsetzung, S. 152 ff. 

980 Zur Zuständigkeitsregelung innerhalb der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Deixler-
Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 148 ZPO, Rn. 1 ff.; Fink, Wiedereinsetzung, 
S. 140 ff. 

981 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 20. 
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frist im Sinne des § 128 Abs. 1 öZPO, sodass sie nicht verlängert werden kann, wohl 
aber restituierbar ist. Bei Versäumung dieser Frist ist wiederum die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand möglich.982 Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt mit dem 
Wegfall des Hindernisses, welches ursächlich für die Säumnis der Prozesshandlung 
war, wobei der Tag des Wegfalls des Hindernisses selbst nicht angerechnet wird. 
Die Beurteilung der Frage des Wegfalls des Hindernisses liegt somit in den Händen 
der den Wiedereinsetzungsantrag stellenden Partei. Sie muss auch in dem Antrag auf 
Wiedereinsetzung die Rechtszeitigkeit des Antrags glaubhaft machen und beschei-
nigen.983 

 

3.6.2.3. Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und ihre Folgen 

Die Überprüfung des Wiedereinsetzungsantrags erfolgt von Amts wegen.984 Zu-
ständig hierfür sind bei Wiedereinsetzungsanträgen innerhalb des Mahnverfahrens 
grundsätzlich die Rechtspfleger, es sei denn, dass eine mündliche Verhandlung 
durchgeführt wird, die gem. § 149 Abs. 2 öZPO angeordnet werden kann. Dann ist 
gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1a öRpflG ausschließlich der Richter zuständig.985 

 
Wird dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgegeben, tritt 

der Rechtsstreit gem. § 150 Abs. 1 öZPO in die Lage vor Eintritt der Versäumung 
zurück. Ist somit eine Entscheidung durch das Gericht, wie im Falle des Mahnver-
fahrens der Zahlungsbefehl, erlassen worden, führt die Bewilligung des Wiederein-
setzungsantrags zur Aufhebung des Zahlungsbefehls und zur Eröffnung des ordent-
lichen Klageverfahrens.986 Ergibt dagegen die Überprüfung des Wiedereinsetzungs-
antrags, dass der Antrag verspätet eingereicht wurde, keinen gesetzlich anerkannten 
Wiedereinsetzungsgrund enthält, die versäumte Prozesshandlung nicht nachholt oder 

 
982 Diese Möglichkeit besteht seit der Aufhebung des § 151 öZPO a.F., der die Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand bei Versäumung der Wiedereinsetzungsfrist ausgeschlossen hat. Vgl. Scha-
lich, ÖJZ 1983, 287, 288; Fink, Wiedereinsetzung, S. 117 f.; Deixler-Hübner, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 148 ZPO, Rn. 7. 

983 Vgl. Fink, Wiedereinsetzung, S. 109 ff.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 148 ZPO, Rn. 9 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 583. 

984 Zum Wiedereinsetzungsverfahren Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 149 
ZPO, Rn. 9; Fink, Wiedereinsetzung, S. 155 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 584. 

985 Vgl. Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 23. Siehe hierzu auch oben 
Punkt 3.3.3. 

986 Hierzu Fink, Wiedereinsetzung, S. 171 ff.; Deixler-Hübner, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, § 150 ZPO, Rn. 4 ff.; Fasching, Rechtsbehelfe gegen Versäumnisurteile, S. 392. 
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aber unzulässig ist, muss das Gericht, ggf. nach Durchführung eines Verbesserungs-
verfahrens, den Wiedereinsetzungsantrag zurückweisen.987 

3.7. Anwaltliche Vertretung innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens 

Bei der Beurteilung der Frage, ob innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens 
eine anwaltliche Vertretung zwingend erforderlich ist, muss erneut zwischen dem 
Mahnverfahren vor den Gerichtshöfen und dem bezirksgerichtlichen Mahnverfahren 
unterschieden werden.988 Denn innerhalb des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens 
besteht ein absoluter Anwaltszwang gem. § 27 Abs. 1 öZPO nur bei denjenigen Ver-
fahren, deren Streitwert € 4000 überschreitet.989 Somit ist die Hinzuziehung eines 
Anwalts innerhalb des bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens erst ab einem Streitwert 
von € 4000 zwingend erforderlich. Gem. § 448 Nr. 1 öZPO ist allerdings die Einle-
gung des Einspruchs innerhalb des gesamten bezirksgerichtlichen Mahnverfahrens 
von dem absoluten Anwaltszwang ausgenommen.990 Daher kann der Beklagte im 
bezirksgerichtlichen Mahnverfahren auch bei einem Streitwert von über € 4000 den 
Einspruch eigenständig erheben. In diesem Fall besteht aber eine relative Anwalts-
pflicht gem. § 29 Abs. 1 öZPO. Wenn der Beklagte sich bei der Einspruchserhebung 
vertreten lassen will, kann dieses dann ausschließlich durch einen Anwalt erfol-
gen.991 Innerhalb des Gerichtshofsmahnverfahrens besteht dagegen gem. § 27 Abs. 1 
öZPO sowohl für den Kläger als auch für den Beklagten eine absolute Anwalts-
pflicht.992 In der Praxis erfolgt allerdings eine Hinzuziehung des Rechtsanwalts auch 
bei Streitigkeiten mit geringeren Streitwerten.993 Erleichtert wird die anwaltliche 
Vertretung innerhalb des Mahnverfahrens durch die nunmehr ausreichende Beru-
fung auf die erteilte Vollmacht gem. § 30 Abs. 2 öZPO, die bereits in der Feldgrup-
pe 4 des Mahnklagenformblatts vorgedruckt ist bzw. auch in einer formatierten Kla-
ge wiedergegeben sein muss.994 

 
987 Zur Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags: Fink, Wiedereinsetzung, S. 166 ff.; Deixler-

Hübner, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 149 ZPO, Rn. 9. 
988 Zur umstrittenen Frage, ob auch Inkassounternehmen ein Klagerecht im Mahnverfahren haben, 

vgl. Schrenk, Das direkte Klagerecht der Inkassoinstitute im Mahnverfahren, S. 3 ff. 
989 Dieser Hinweis ist auch in den Erläuterungen zum Ausfüllen des Formblatts aufgenommen, vgl. 

Anlage A zur ADV-Form VO 2002. 
990 Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 448 ZPO, Rn. 17; Rechberger/Simotta, Zivil-

prozessrecht, Rn. 748. 
991 Zur relativen Anwaltspflicht Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 243, 247; Fasching, 

ZPO, Rn. 437. 
992 Zur Anwaltspflicht im Gerichtshofsmahnverfahren Kodek, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-

zessG, § 248 ZPO, Rn. 13; Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875. 
993 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 76; siehe auch die Statistik bei Bosina/Schneider, 

Mahnverfahren, Rn. 435. 
994 Hierzu Petrasch, ÖJZ 1985, 257, 258; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elekt-

ronische Rechtsverkehr, S. 71; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 77. 



186 

4. Elektronisches Mahnverfahren 

Die Besonderheit des österreichischen Mahnverfahrens besteht nicht nur in seiner 
obligatorischen, sondern auch in seiner elektronischen Durchführung. Denn gerade 
die Kombination der elektronischen mit der obligatorischen Durchführung des 
Mahnverfahrens führte zu einem weitgehenden Entlastungs- und Rationalisierungs-
effekt innerhalb der österreichischen Zivilgerichtsbarkeit.995 

4.1. Entwicklung des elektronischen Mahnverfahrens 

Der Grundstein für die Entwicklung eines elektronischen Mahnverfahrens wurde 
bereits mit der ZVN 1983 gelegt,996 die mit der Einführung der §§ 453, 453a a.F. 
öZPO die rechtliche Grundlage für eine elektronische Durchführung des Mahnver-
fahrens schaffte.997 Der Echtbetrieb des automatisierten Mahnverfahrens wurde 1986 
am Bezirksgericht Innere Stadt Wien aufgenommen. Gleichzeitig wurde auch die 
obligatorische Durchführung des Mahnverfahrens eingeführt. Die endgültige und 
vollständige Umstellung auf das ADV-Mahnverfahren erfolgte aber erst 1995, als 
alle fünf Mahnverfahrenumstellungsverordnungen eingeführt wurden.998  

 
Basierend auf der bereits 1980 eingeführten automatischen Datenverarbeitung in-

nerhalb des Grundbuchwesens999 sowie des Mahnverfahrens wurde 1990 der elekt-
ronische Rechtsverkehr durch die Schaffung der rechtlichen Grundlage in §§ 89a ff. 

 
995 Zu den Auswirkungen des gesamten elektronischen Rechtsverkehrs auf die Gerichtsbarkeit in 

Österreich Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 794; Gottwald, Aktuelles zum IT-Einsatz in 
der österreichischen Justiz, S. 317 f.; Hagen, Modernisierung und Standardisierung, S. 162; 
Oberhammer, Zum Einsatz von Informationstechnik in der österreichischen Justiz, S. 258; 
Schneider, Redesign Verfahrensautomation Justiz, S. 270. 

996 Siehe zu den Vorarbeiten der Automatisierung des Mahnverfahrens ADVM, RZ 1982, 73 ff., 97 
ff.; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 390 ff. 

997 Zum Verlauf des automatischen Mahnverfahrens Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 453 ff.; 
Benn-Ibler, öAnwBl. 1985, 223 ff. 

998 1. Mahnverfahrensumstellungs-VO, öBGBl. II Nr. 536/1985; 2. Mahnverfahrensumstellungs-
VO, öBGBl. II Nr. 195/1986; 3. Mahnverfahrensumstellungs-VO, öBGBl. II Nr. 526/1986; 4. 
Mahnverfahrensumstellungs-VO, öBGBl. II Nr. 283/1987; 5. Mahnverfahrensumstellungs-
VO, öBGBl. II Nr. 783/1995, die auch die automatische Bearbeitung des Mahnverfahrens auf 
die Arbeitssachen ausdehnte. Vgl. hierzu Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S.13 f.; 
Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 30 ff. 

999 Zum elektronischen Grundbuchs Kalmus, RZ 1986, 122; Oberhammer, NZ 1987, 244, 245; Au-
er/Auer, EDV & Recht, 1989, Heft 2, S. 48. 
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GOG eingeführt.1000 Hiermit wurde die elektronische Kommunikation zwischen den 
Verfahrensbeteiligten und dem Gericht ermöglicht, sodass seitdem sowohl elektro-
nische Eingaben beim zuständigen Gericht eingereicht als auch elektronische Abfra-
gen vorgenommen werden können. Darüber hinaus können auch Erledigungen des 
Gerichts auf elektronischem Wege erfolgen.1001 Die technische Realisierung des e-
lektronischen Rechtsverkehrs erfolgte allerdings nicht über das gewöhnliche Inter-
net, sondern über ein eigenes, justizinternes Netzwerk, das für externe Teilnehmer 
über eine Schnittstelle zugänglich ist.1002 Seitdem wurde der elektronische Rechts-
verkehr innerhalb der österreichischen Gerichtsbarkeit stufenweise weiter ausgebaut. 
Mittlerweile werden nicht nur zahlreiche Register elektronisch geführt,1003 sondern 
es wurde auch der elektronische Rechtsverkehr im Vollstreckungsverfahren im 
Echtbetrieb eingeführt.1004 Seit 2004 besteht zudem die Möglichkeit einer elektroni-
schen Akteneinsicht.1005 

 
Insgesamt lässt sich somit sagen, dass die österreichische Justiz auf einem sehr 

hohen Niveau von den Möglichkeiten des elektronischen Rechtsverkehrs Gebrauch 
macht.1006 Dabei wurde bereits früh erkannt, dass der elektronische Rechtsverkehr 
nur dann erfolgreich sein kann, wenn man sich nicht nur auf theoretischer Ebene mit 
diesem Thema auseinandersetzt, sondern vielmehr auch die tatsächliche Anwendung 
des elektronischen Rechtsverkehr fördert, sei es durch zwingende Vorschriften, oder 
aber andere Anreize, wie zum Beispiel finanzielle Vorteile.1007 

 
1000 Vgl. öBGBl. I Nr. 343/1989; hierzu Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 27 ff.; 

Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 135 ff.; 
Schneider, EDV& Recht 1989, 110 ff.; ders., öAnwBl. 1989, 451 ff.; Benn-Ibler, öAnwBl. 
1989, 59 ff. 

1001 Vgl. hierzu Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 15 f. 
1002 Vgl. öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 14; Kodek ZZP 111 (2002), 445, 473; Schneider, 

EDV& Recht 1989, 110 ff.; ders., öAnwBl. 1989, 451, 452; Oberhammer, Zum Einsatz von 
Informationstechnik in der österreichischen Justiz, S. 257; zur Schnittstelle siehe: Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 3 f.; Benn-Ibler, 
öAnwBl. 1989, 59; Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793. 

1003 Vgl. hierzu Gottwald, Aktuelles zum IT-Einsatz in der österreichischen Justiz, S. 319 f.; Gott-
wald/Viefhues, MMR 2004, 792, 794 f. 

1004 Zum Umfang des elektronischen Rechtsverkehrs Kodek ZZP 111 (2002), 445, 473. 
1005 Zur elektronischen Akteneinsicht Gottwald, Aktuelles zum IT-Einsatz in der österreichischen 

Justiz, S. 321. 
1006 Am 30. November 2001 wurde auch der elektronische Rechtsverkehr in Österreich mit dem 

europäischen E-Government Label ausgezeichnet. 
1007 Hierzu Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 797. 
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4.2. Umfang und Funktion des Einsatzes elektronischer Mittel innerhalb des Mahn-
verfahrens 

Mit der Einführung des elektronischen Mahnverfahrens wurde in Österreich vor 
allem eine Beschleunigung des Verfahrensverlaufs sowie eine Entlastung der Ge-
richte bezweckt.1008 Hierzu sollte der Einsatz elektronischer Mittel eine reine unter-
stützende Wirkung innerhalb der Gerichte einnehmen.1009 Insbesondere sollten mit 
der automatischen Datenverarbeitung und dem elektronischen Rechtsverkehr die 
Vorteile einer schnellen Kommunikation zwischen dem Gericht und den Verfah-
rensbeteiligten genutzt werden. Außerdem sollten auch die Fristen sowie die Einzah-
lung der Gerichtsgebühren elektronisch überwacht werden. Schließlich sollte der 
Einsatz elektronischer Mittel auch eine automatische Ausfertigung der Zahlungsbe-
fehle sowie ihre Versendung über eine zentrale Poststraße ermöglichen. Gerade die 
Einführung der zentralen Poststraße hat bereits frühzeitig nach ihrer Einführung zu 
unfangreichen Rationalisierungseffekten geführt.1010 

 
Die elektronische Bearbeitung des Mahnverfahrens sollte allerdings nicht soweit 

reichen, dass aufgrund einer automatischen Prüfung der Mahnklagedaten das Com-
putersystem den Zahlungsbefehl eigenständig erlässt, was letztendlich das Entschei-
dungsorgan letztendlich entbehrlich machen würde. Zwar wird nach Eingang der 
Mahnklagedaten durch das gerichtsinterne Computersystem ein sog. Entscheidungs-
vorschlag erlassen. Allerdings kann der Zahlungsbefehl nur nach einer Zwischen-
schaltung des zuständigen Entscheidungsorgans auch tatsächlich erlassen werden. 
Aus diesem Grund bleibt es letztendlich in den menschlichen Händen, ob der Zah-
lungsbefehl erlassen werden soll oder nicht.1011 Hier muss man aber fragen, ob die 
Bestätigung durch das Entscheidungsorgan nicht nur eine Symbolfunktion hat. Die-
ses würde vor allem dann zutreffen, wenn das Entscheidungsorgan eine Bestätigung 
ohne jegliche Überprüfung automatisch vornimmt. Dieses ist vor allem dann anzu-
nehmen, wenn aufgrund hoher Verfahrenszahlen, wie sie vor allem in größeren Ge-

 
1008 Zur Funktion des automatischen Mahnverfahren öBMJ, Klagsfibel, S. 6; Bosina/Schneider, 

Mahnverfahren, Rn. 404 ff.; Kalmus, ÖJZ 1985, 705, 709; Schneider, EDV & Recht 1989, 110 
ff.; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 21; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 244 ff. ZPO, Rn. 13. 

1009 So Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 1; Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 20. 

1010 Schneider, EDV & Recht 1989, 110; Kalmus, ÖJZ 1985, 705; Bosina/Schneider, Die elektroni-
sche Klage, S. 14; Kodek ZZP 111 (2002), 445, 473. 

1011 Kodek ZZP 111 (2002), 445, 473; ders., Das Mahnverfahren in Österreich, S. 84; ders., in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 1, § 251 ZPO, Rn. 3; Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 46; Lechner, Das 
gerichtliche Mahnverfahren, S. 147; Kalmus, ÖJZ 1985, 705, 709; Schönauer, Das ADV-
Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 2, 25 f. 
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richten zu finden sind, eine erneute Überprüfung das Mahnverfahren insgesamt ver-
langsamen würde. 

4.3. Anforderungen an die Teilnahme am elektronischen Mahnverfahren 

Die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr war bei dessen Einführung 1990 
gem. § 89a Abs. 1 GOG a.F. lediglich auf einen Personenkreis beschränkt, der einer 
strengen öffentlich-rechtlichen disziplinären Verantwortung unterlag. Daher konnten 
nur Rechtsanwälte, Notare sowie andere Organe, die eine Befugnis zur Vertretung 
von Gebietskörperschaften bei Gericht hatten, von der Möglichkeit des elektroni-
schen Rechtsverkehrs Gebrauch machen.1012 Dieser Personenkreis wurde bereits 
1994 auch auf Rechtsträger erweitert, die einer behördlichen Wirtschaftsaufsicht un-
terlagen, sodass hierdurch vor allem Versicherungsunternehmen und Banken an dem 
elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen konnten.1013 Diese Einschränkung wurde 
im Jahr 2000 mit dem Budgetbegleitgesetz1014 ganz aufgehoben. Damit sollten näm-
lich die Effizienz und die Einsparungseffekte des elektronischen Rechtsverkehrs 
weiter ausgebaut und gesteigert werden.1015 

 
Nunmehr gilt nach § 89a Abs. 1 GOG, dass jedermann eine elektronische Einga-

be einbringen kann. Allerdings ist auch weiterhin die Teilnahme am elektronischen 
Rechtsverkehr nicht ohne weiteres möglich, denn für den Zugang zum elektroni-
schen Rechtsverkehr ist die Anschaffung einer speziellen Software zwingend erfor-
derlich, die aufgrund der hohen Anschaffungskosten nur für diejenigen Parteien loh-
nend ist, die regelmäßig das Mahnverfahren durchführen.1016 Um auch die Nutzung 
des elektronischen Rechtsverkehrs jedem Bürger zu ermöglichen, plant das österrei-
chische Justizministerium daher die Errichtung einer Internetseite, auf der interaktiv 
die elektronischen Dokumente ausgefüllt und nach einer elektronischen Signatur 
durch die Partei an das zuständige Gericht elektronisch eingereicht werden kön-
nen.1017 

 
Voraussetzung für die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr ist gem. § 7 

Abs. 1 ERV die Verwendung eines sog. Anschriftcodes durch den Erbringer. Dabei 
handelt es sich um eine Zeichenfolge, in der die Daten, wie der Name, die Anschrift 
 
1012 Vgl. zu diesem Personenkreis Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 28; Schnei-

der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 5 ff., 17 ff., 49 ff. 
1013 Siehe hierzu Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, 

S. 1, 135 f. 
1014 öBGBl. I Nr. 26/2000. 
1015 Vgl. Regierungsbegründung: RV 61 BlgNR, 21. GP, S. 33. 
1016 Die Kosten dieses Softwarepaketes samt Anschlussgebühren liegen bei ca. € 500, vgl. Gott-

wald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793, Fn. 16. 
1017 Zu diesen Plänen Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 794. 
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sowie eine Angabe über den Umfang der Teilnahme am elektronischen Rechtsver-
kehr, des Verfahrensbeteiligten gespeichert werden.1018 Durch die Angabe des An-
schriftcodes in der Mahnklage werden alle Daten, die in diesem Code gespeichert 
sind, automatisch durch das Computersystem des Gerichts übernommen. Hierdurch 
werden umfangreiche Schreibarbeiten sowie dabei auftretende Erfassungsfehler 
möglichst weitgehend reduziert.1019 Darüber hinaus können im Anschriftcode optio-
nal auch zwei verschiedene Bankverbindungen aufgenommen werden. Einerseits 
kann das sog. Einzahlungskonto in dem Anschriftcode aufgenommen werden, d.h. 
die Bankverbindung für eine Einzahlung von Geldbeträgen an den Kläger oder sei-
nen Vertreter. Hierdurch kann dem Beklagten ein vorbereiteter Zahlungsvordruck 
zur Begleichung der Forderung zusammen mit dem Zahlungsbefehl zugeschickt 
werden. Andererseits kann auch ein sog. AEV-Konto angegeben werden, von dem 
die jeweiligen Gerichtsgebühren automatisch eingezogen werden können.1020 Zur 
Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr ist allerdings gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 
GGG nur die Angabe des AEV-Kontos zwingend vorgeschrieben, da die Gebühren 
zur Durchführung des Mahnverfahrens ausschließlich mittels eines automatischen 
Gebühreneinzugs entrichtet werden können.1021 Empfehlenswert ist es aber auch, 
den Anschriftcode auch außerhalb des elektronischen Rechtsverkehrs zu verwenden, 
da somit auch hier Erfassungsfehler verringert werden.1022 Schließlich dient der An-
schriftcode auch zur Identifizierung des Teilnehmers am elektronischen Rechtsver-
kehr. Denn der Anschriftcode, der gleichzeitig als Bedienerkennzeichen verwendet 
wird, stellt zusammen mit einem geheimen Passwort die Zugangssicherung gem. § 6 
ERV dar.1023 

 
Gem. § 7 Abs. 2 ERV werden die Anschriftcodes bei Rechtsanwälten und 

Rechtsanwaltsgemeinschaften von den Rechtsanwaltskammern, bei Notaren von den 
Notariatskammern, bei Wirtschaftstreuhändern von der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder und bei sonstigen Antragstellern vom österreichischen Bundesministeri-

 
1018 Hierzu Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 485 ff.; dies., Die elektronische Klage, S. 41; 

Schneider, öAnwBl. 1986, 561, 565; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 
65; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 2 f.; 
Christian, öAnwBl 2002, 248. 

1019 Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 485; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilpro-
zess, S. 65; Schneider, öAnwBl. 1986, 561, 565; Hagen, Modernisierung und Standardisie-
rung, S. 162; Christian, öAnwBl 2002, 248. 

1020 Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 2, 204; 
Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 35; Christian, öAnwBl 2002, 248. 

1021 Vgl. Schneider, öAnwBl. 1989, 451, 453 f.; Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 18; 
Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 204; Gott-
wald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793. 

1022 So Schneider, öAnwBl. 1986, 561, 565; Christian, öAnwBl 2002, 248; Gottwald/Viefhues, 
MMR 2004, 792, 793. 

1023 Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 2; Gott-
wald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793. 
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um der Justiz erteilt. Die Vergabe eines Anschriftcodes erfolgt auf Antrag der poten-
tiellen Kläger bei einem Gericht. Nur bei Rechtsanwälten und Notaren wird der An-
schriftcode von Amts wegen erteilt.1024 Die österreichischen Rechtsanwälte sind zu-
dem gem. § 9 Abs. 1a RAO verpflichtet, über alle notwendigen Einrichtungen zu 
verfügen, die für eine Kommunikation im elektronischen Verkehr notwendig 
sind.1025 

4.4. Verlauf des elektronischen Mahnverfahrens1026 

Das ADV-Mahnverfahren beginnt mit dem Eingang der Mahnklage beim zustän-
digen Gericht. Der Eingang der Mahnklage kann zum einen konventionell erfolgen. 
In diesem Fall müssen die Mahnklagedaten in das gerichtsinterne Computersystem 
durch die Kanzleikräfte eingegeben werden.1027 Zum anderen besteht auch die Mög-
lichkeit einer direkten, elektronischen Klageerhebung. Dann werden die Mahnkla-
gedaten direkt von dem gerichtsinternen Computersystem übernommen, sodass das 
Risiko von Erfassungsfehlern sehr gering ist. Für die elektronischen Mahnklagen 
gelten gem. § 89c GOG zwar die Bestimmungen über den Inhalt schriftlicher Einga-
ben, allerdings bedürfen sie keiner Unterschrift.  

 
Die elektronische Einreichung der Mahnklage, die für Rechtsanwälte gem. §§ 89b 

und 89c GOG seit dem 1.7.2007 zwingend vorgeschrieben ist,1028 erfolgt gem. § 3 
Abs. 1 ERV durch Übermittlung der Daten an die Datakom Austria GmbH in Wien, 
die als Übermittlungsstelle gem. § 89 b Abs. 2 GOG bestimmt wurde.1029 Die Daten 

 
1024 Hierzu Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 2 f.; 

Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 65 f. 
1025 Zu dieser Pflicht Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsver-

kehr, S. 3. 
1026 Ein Überblick über den Verlauf des ADV-Mahnverfahrens ist auch zu finden bei Bosi-

na/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 449; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 251 
ZPO, Rn. 2 ff.; öBMJ, Klagsfibel, S. 8 ff; Fasching, ZPO, Rn. 1643/2; Schönauer, Das ADV-
Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 37 ff. 

1027 Vgl. zur Erfassung der Mahnklagedaten oben unter Punkt 3.4.2. 
1028 Vgl. hierzu oben Punkt 3.4.2. 
1029 Mit der Zwischenschaltung einer externen Übermittlungsstelle beabsichtigte der österreichische 

Gesetzgeber eine größere Flexibilität vor allem im Bereich der technischen Änderungen im 
Übertragungsverfahren im Vergleich zu einer behördeninternen Einrichtung zu erreichen, vgl. 
Schneider, EDV& Recht 1989, 110, 111; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 48 f. 
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werden dann anschließend an das Bundesrechenzentrum1030 weitergeleitet.1031 Aus-
nahmsweise ist gem. § 3 Abs. 2 ERV ein Direktverkehr zwischen den Verfahrensbe-
teiligten und dem Bundesrechenzentrum zulässig.1032 Voraussetzung hierfür ist, dass 
sich dieser Weg aufgrund der technischen Möglichkeiten als zweckmäßiger erweist 
bzw. einer einfacheren und sparsameren Verwaltung dient.1033 Die elektronische 
Eingabe des Mahnklageantrags gilt gem. § 89d Abs. 1 Satz 2 GOG als bei Gericht 
angebracht, sobald die Übermittlungsstelle die Eingabe der Daten gegenüber dem 
Einbringer bestätigt hat. Voraussetzung hierfür ist, dass die Daten tatsächlich beim 
Bundesrechenzentrum eingegangen sind. Im Direktverkehr müssen die Mahnklage-
daten gem. § 89d Abs. 1 Satz 1 GOG vollständig beim Bundesrechenzentrum einge-
gangen sein.1034 Nach einer Überprüfung der Daten auf ihre Eignung zur Weiterlei-
tung an das Bundesrechenzentrum erhält der Kläger eine elektronische Rückmel-
dung von der Übermittlungsstelle, in der der genaue Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) 
der Übernahme der Daten durch die Datakom bescheinigt wird.1035 Vom Bundesre-
chenzentrum aus werden die Daten dann nach einer erneuten Prüfung auf die Einhal-
tung der in der definierten Schnittstelle festgelegten Anforderungen an das in der 
Mahnklage bezeichnete Gericht weitergeleitet.1036 

 
Nach Erfassung oder elektronischen Eingang der Mahnklagedaten beim zuständi-

gen Gericht wird durch das gerichtliche ADV-System eine Reihe von Verarbeitun-
gen und logischen Prüfungen durchgeführt.1037 Zusätzlich kann das System auch auf 
 
1030 Dem Bundesrechenzentrum, jetzt BRZ GmbH, kommt innerhalb des automatischen Mahnver-

fahrens eine Schlüsselfunktion zu. Denn im Bundesrechenzentrum erfolgt nicht nur die Daten-
verarbeitung, sondern über diese Einrichtung werden die Zahlungsbefehle zentral abgefertigt. 
Vgl. zur Stellung des Bundesrechenzentrums: Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 
250 ZPO, Rn. 17; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsver-
kehr, S. 40; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 185; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren 
im Zivilprozess, S. 98 ff. 

1031 Dies erfolgt derzeit einmal täglich um 0:30 Uhr; vgl. Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/ 
Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 41. 

1032 Zur Prüfung durch das Bundesrechenzentrum Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, 
Der elektronische Rechtsverkehr, S. 41 zur Schnittstellenbeschreibung S. 21 ff. 

1033 Zum Direktverkehr Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechts-
verkehr, S. 3 f., 33 ff.; Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 35. 

1034 Vgl. Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 22 f., 
138 f.; Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 31. 

1035 Vgl. Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 22, 
139; Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S. 32. 

1036 Zur Anforderungen an die Schnittstelle Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der 
elektronische Rechtsverkehr, S. 33 ff. 

1037 Das ADV-System führt das Geschäftsregister, dotiert Geschäftsbehelfe (zum Beispiel Namens-
verzeichnis), überprüft die Angaben auf ihre Übereinstimmung oder Richtigkeit (etwa hinsicht-
lich der Zuständigkeit, der Kosten, des betriebenen Anspruchs bei Exekutionsanträgen, der 
Bemessungsgrundlage) und ermittelt allfällige Gerichtsgebühren, vgl. hierzu öBMJ, Klagsfi-
bel, S. 9; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 
45 f. 
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einige Prüfungspunkte hinweisen, die einer genaueren Prüfung durch das Entschei-
dungsorgan bedürfen. Am Ende dieses Vorgangs ergeht ein sog. Entscheidungsvor-
schlag,1038 der bei einer positiven Prüfung keine Meldung enthält, sodass ein beding-
ter Zahlungsbefehl erlassen werden kann. Ergibt der Entscheidungsvorschlag hinge-
gen eine Fehlermeldung, die auf eine fehlerhafte Datenerfassung oder auf einen 
rechtlichen Mangel hinweist,1039 erfolgt entweder eine Berichtigung durch den 
Rechtspfleger oder der Mahnantrag wird zusammen mit einem Verbesserungsauf-
trag an den Kläger zurückgeschickt.1040 Die endgültige Entscheidung über den Erlass 
eines Zahlungsbefehls bleibt allerdings stets in den Händen des zuständigen Organs, 
sodass eine Entscheidung niemals automatisch getroffen werden kann.1041 

 
Kommt es hier zu einem Verbesserungsauftrag, können allerdings die Eingaben 

gem. § 1 Abs. 2 ERV nicht mehr elektronisch angebracht werden, sondern müssen 
schriftlich durchgeführt werden. Enthält dagegen der Entscheidungsvorschlag keine 
besondere Meldung, wird er ausgedruckt und dem Entscheidungsorgan vorgelegt. 
Diesem bleibt es überlassen, ob er dem Entscheidungsvorschlag folgt oder eine an-
dere Entscheidung bestimmt.1042 Trotz dieses Ermessens kann man annehmen, dass 
es grundsätzlich nicht zu einer anderweitigen Entscheidung im Falle eines positiven 
Entscheidungsvorschlags kommt, sodass dann regelmäßig ein Zahlungsbefehl erlas-
sen wird. Der Erlass des Zahlungsbefehls erfolgt mittels der Eingabe eines Codes in 
das gerichtsinterne Computersystem durch das Entscheidungsorgan.  

 
Die Ausfertigung des Zahlungsbefehls erfolgt über das Bundesrechenzentrum, wo 

der Zahlungsbefehl nicht nur ausgedruckt, sondern auch versandfertig gemacht und 
über die zentrale Poststraße dem Beklagten zugestellt wird.1043 Die Zahlungsbefehle, 
die an einem Tag von dem Gericht zur Ausfertigung bestimmt werden, werden be-
reits am folgenden Tag zur Zustellung an die Post weitergeleitet.1044 Nach Zustel-
lung des Zahlungsbefehls an den Beklagten werden anschließend die an das Gericht 

 
1038 Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Entscheidungsvorschlag im eigentlichen Sinn, 

sondern vielmehr um einen Hinweis auf Besonderheiten im Prüfungsverfahren, vgl. Hagen, 
Modernisierung und Standardisierung, S. 158; Kodek ZZP 111 (2002), 445, 473; Kodek, in: 
Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 250 ZPO, Rn. 2, § 251 ZPO, Rn. 3; Bosina/Schneider, 
Mahnverfahren, Rn. 455. 

1039 Zum Beispiel kann hier eine fehlende Unterschrift oder eine falsche Zuständigkeit angegeben 
werden, vgl. hierzu öBMJ, Klagsfibel, S. 10; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivil-
prozess, S. 38 f.; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 54. 

1040 Hierzu Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 46. 
1041 Siehe hierzu oben Punkt 4.2. 
1042 Siehe öBMJ, Klagsfibel, S. 10. 
1043 Zur Poststraße im Bundesrechenzentrum Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der 

elektronische Rechtsverkehr, S. 42 f.; Schneider, EDV& Recht 1989, 110; Bosina/Schneider, 
Mahnverfahren, Rn. 458. 

1044 Vgl. den Zeitplan für den Erlass eines Zahlungsbefehls bei Schnei-
der/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 43. 
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zurückgeschickten Rückscheine durch das Entscheidungsorgan auf die Ordnungs-
mäßigkeit der Zustellung hin überprüft.1045 Bei ordnungsmäßiger Zustellung wird 
das Zustellungsdatum in das Computersystem eingegeben und die automatische 
Fristenüberwachung gestartet. Ansonsten wird der Kläger über eine fehlerhafte Zu-
stellung (sog. Zustellanstand) durch das Gericht informiert, was wiederum über die 
Poststraße des Bundesrechenzentrums erfolgt. Zudem ist auch eine elektronische 
Zustellung der Nachricht über den Zustellanstand möglich. Voraussetzung hierfür ist 
gem. § 89a Abs. 2 GOG, dass der Empfänger dieser Übermittlungsart nicht aus-
drücklich widersprochen hat.1046 

 
Nach Ablauf der Einspruchsfrist wird das Entscheidungsorgan durch eine auto-

matische Aufnahme des Zahlungsbefehls in die sog. Vollstreckbarkeitsliste auf den 
Eintritt der Vollstreckbarkeit und der Rechtskraft des Zahlungsbefehls hingewiesen, 
sodass dann ein Zahlungsbefehl mit Vollstreckbarkeitsbestätigung ausgefertigt wer-
den kann. Die Ausfertigung und Zustellung des vollstreckbaren Zahlungsbefehls er-
folgt wiederum über die automatische Poststraße des Bundesrechenzentrums.1047 
Wird dagegen ein Einspruch eingelegt, erfolgt eine automatische Überprüfung der 
Rechtzeitigkeit. Ist dieser rechtzeitig, ist das automatische Mahnverfahren beendet, 
und das Verfahren muss dann an einen Richter zur Festsetzung einer Verhandlung 
abgegeben werden. Ansonsten wird der Einspruch als verspätet zurückgewiesen und 
automatisch über die Poststraße des Bundesrechenzentrums an den Beklagten zuge-
stellt.1048 

5. Kosten innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens 

Die innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens entstandenen Prozesskosten 
können gem. § 41 Abs. 1 öZPO alle durch die Prozessführung verursachten, zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Kos-
ten umfassen. Darunter fallen nicht nur die Prozesskosten, sondern auch die außer-
gerichtlichen Kosten. Ausgenommen hiervon sind lediglich Kosten für die Hinzu-

 
1045 Vgl. hierzu Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 459; Kodek, in: Fasching/Konecny, Zi-

vilprozessG, § 251 ZPO, Rn. 4; öBMJ, Klagsfibel, S. 11; Schönauer, Das ADV-
Mahnverfahren im Zivilprozess, S. 40 f.; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 58 f. 

1046 Vgl. hierzu Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 
43 f.; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 59. 

1047 Vgl. Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 461; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 251 ZPO, Rn. 5; öBMJ, Klagsfibel, S. 11; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivil-
prozess, S. 40 f.; Beer, Mahnverfahren ZVN 2002, S. 58 f. 

1048 Vgl. Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 462; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 251 ZPO, Rn. 5; öBMJ, Klagsfibel, S. 12; Schönauer, Das ADV-Mahnverfahren im Zivil-
prozess, S. 42. 
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ziehung eines Inkassobüros.1049 Die Prozesskosten sind zwar gem. § 40 Abs. 1 Satz 
1 öZPO zunächst von der Partei zu tragen, die sie auch verursacht hat.1050 Allerdings 
hat die obsiegende Partei gegen ihren Gegner einen Kostenersatzanspruch gem. § 41 
Abs. 1 öZPO. Verfahrensbeteiligten, die die Kosten der Verfahrensdurchführung 
nicht tragen können, kann unter den Voraussetzungen der gem. §§ 63 ff. öZPO eine 
sog. Verfahrenshilfe gewährt werden. 

5.1. Prozesskosten innerhalb des Mahnverfahrens und ihr Ersatz 

Obwohl die Prozesskosten durch die öZPO nicht definiert werden, kommt ihnen 
eine weite Bedeutung zu.1051 Innerhalb des Mahnverfahrens umfassen sie neben der 
Gerichtsgebühr und den Kosten für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts auch die 
direkt bei dem Verfahrensbeteiligten entstandenen Kosten, die in der Mahnverfah-
renspraxis allerdings kaum eine Rolle spielen. Die sog. Gerichtsgebühr umfasst ei-
nen Pauschalbetrag, dessen Höhe vom Streitwert abhängig ist. Bereits mit Erhebung 
der Mahnklage hat der Kläger die Gerichtsgebühr zu entrichten.1052 Gem. § 4 Abs. 1 
GGG kann die Gerichtsgebühr sowohl bar als auch mittels einer Bankkarte sowie 
auch einer Kreditkarte gezahlt werden. Zudem ist eine Einzahlung der Gerichtge-
bühr auf ein Konto des Gerichts möglich.1053 Zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs hat der österreichische Gesetzgeber zunächst gem. § 6a GGG eine 
Ermäßigung von 50 Schilling1054 für die elektronisch eröffneten Verfahren einge-
führt.1055 Diese Ermäßigung wurde allerdings zum 31.05.2000 abgeschaffen.1056 

 
Die Kosten für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts sind ebenfalls gesetzlich 

festgesetzt und bemessen sich anhand des Bundesgesetzes über den Rechtsanwalts-
tarif (RATG). Maßgeblich für die Höhe der Rechtsanwaltskosten ist gem. § 3 RATG 
wiederum der Streitwert. Daneben ist auch der Schwierigkeitsgrad der von dem 
Rechtsanwalt verrichteten Handlung für die Höhe der Rechtsanwaltskosten von Be-
 
1049 Zum Begriff der Prozesskosten Bittner, Mahn- und Inkassokosten im Zivilprozess, S. 4 ff.; 

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 292; Fasching, ZPO, Rn. 457; Bydlinski, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 41 ZPO, Rn. 36. 

1050 Vgl. Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 40 ff. ZPO, Rn. 1. 
1051 Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 40 ff. ZPO, Rn. 1. 
1052 Zu den Gerichtsgebühren: Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 293; Fasching, ZPO, Rn. 

457; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 231. 
1053 Hierzu Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 296; 

siehe auch Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der elektronische Rechtsverkehr, S. 
61 f.; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 195 ff.; Bosina/Schneider, Die elektronische 
Klage, S. 65 ff. 

1054 Umgerechnet sind das ca. € 3,63. 
1055 Hierzu Schneider, öAnwBl. 1989, 451, 454; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/Roth, Der 

elektronische Rechtsverkehr, S. 205; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 231 f. 
1056 Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792. 
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deutung. Hierfür wurden zwei verschiedene Tarifstufen, Tarifpost 2 und Tarifpost 3, 
eingeführt.1057 Zusätzlich hierzu kann der Rechtsanwalt gem. § 23 a RATG eine er-
höhte Gebühr im Falle einer elektronische Verfahrenseröffnung verlangen.1058 Die 
Parteien haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, mit ihren Rechtsanwälten einen 
höheren als den gesetzlichen Tarif zu vereinbaren. In diesem Fall braucht allerdings 
die unterliegende Partei gem. § 42 Abs. 2 öZPO den höheren Tarif nicht zu erset-
zen.1059 

 
Gem. § 41 Abs. 1 öZPO hat die unterlegende Partei ihrem Gegner alle Prozess-

kosten zu erstatten. Hiervon sind allerdings lediglich die durch die Prozessführung 
verursachten, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
notwendigen Kosten umfasst.1060 Der Prozesskostenanspruch kann nur als Neben-
forderung geltend gemacht werden.1061 Aufgrund der Akzessorietät zum Hauptan-
spruch ist die selbständige Durchsetzung des Kostenanspruchs unzulässig, solange 
der Hauptanspruch Gegenstand eines Verfahrens ist.1062 Zur Geltendmachung der 
Prozesskosten muss die Partei zwar keinen formellen Antrag stellen, sie muss aber 
dem Gericht rechtzeitig ein Kostenverzeichnisses vorlegen. Innerhalb des Mahnver-
fahrens müssen daher die Kosten bereits in der Mahnklage aufgenommen worden 
sein. Eine verspätete Vorlage des Kostenverzeichnisses führt zum Verlust des Kos-
tenersatzanspruchs.1063 Die Entscheidung über den Kostenersatzanspruch erfolgt in-
nerhalb des Mahnverfahrens mittels einer Kostenentscheidung im Zahlungsbefehl. 
Gegen die Kostenentscheidung steht beiden Parteien der Kostenrekurs gem. § 55 
öZPO offen.1064 

 
1057 Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S. 81; Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 

232 f.; Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 233 ff. 
1058 Derzeit beträgt diese Erhöhung € 3,20 zzgl. 20% Umsatzsteuer, vgl. Gottwald/Viefhues, MMR 

2004, 792, Fn. 5. 
1059 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 294. 
1060 Zur Beschränkung des Kostenersatzes auf die Notwendigen Kosten Bydlinski, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 41 ZPO, Rn. 20 ff. 
1061 Zur umstrittenen Rechtsnatur des Kostenersatzanspruchs Fasching, ZPO, Rn. 468; Rechber-

ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 297; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor 
§§ 40 ff. ZPO, Rn. 2. 

1062 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 297; Deixler-Hübner, Zum Schicksal außerprozes-
sualer Aufwendungen, S. 48; Breycha, RZ 1998, 50, 52; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, Zi-
vilprozessG, Vor §§ 40 ff. ZPO, Rn. 3. 

1063 Ausführlich zur Geltendmachung der Prozesskosten Bittner, Mahn- und Inkassokosten im Zi-
vilprozess, S. 83 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 469. 

1064 Zur Kostenentscheidung Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 246 ZPO, Rn. 21 ff.; 
ders., Das Mahnverfahren in Österreich, S. 81; Fasching, ZPO, Rn. 470; zum Kostenrekurs 
Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 55 ZPO, Rn. 1 ff.; Kodek, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 247 ZPO, Rn. 19; Fasching, ZPO, Rn. 471; Beer, Mahnver-
fahren ZVN 2002, S. 38 f. 
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5.2. Vorprozessuale Kosten im Mahnverfahren und ihr Ersatz 

Die rechtliche Beurteilung vorprozessualer Kosten1065 war in Österreich lange 
Zeit in Rechtsprechung und Literatur nicht eindeutig geklärt.1066 Diese unsichere 
Rechtslage1067 bei der Durchsetzung vorprozessualer Kosten, insbesondere von 
Mahn- und Inkassokosten, wurde mit der Neuordnung des § 1333 Abs. 3 ABGB be-
hoben.1068 Nunmehr ist gesetzlich geregelt, dass die vom Schuldner verursachten 
Schäden, insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergericht-
licher Betreibungs- und Einbringungsmaßnahmen, soweit sie in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen, als Schadensersatz auf dem or-
dentlichen Rechtsweg geltend gemacht werden können.1069 Diese Forderungen kön-
nen jetzt als Nebenforderungen gem. § 54 Abs. 2 JN in das Klagebegehren aufge-
nommen werden.1070 Voraussetzung ist ein Verschulden auf Seiten des Schuldners, 
wobei jeder Grad des Verschuldens des Schuldners an der Verzögerung der Zahlung 
ausreichend ist. Daneben muss auch ein adäquater Zusammenhang zwischen dem 
Schaden und der Verzögerung der Zahlung vorliegen.1071 

5.3. Verfahrenshilfe 

Mit dem Institut der Verfahrenshilfe gem. §§ 63 ff. öZPO soll auch den Personen 
der Zugang zur Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens gewährt werden, die 

 
1065 Darunter wurden Kosten zur Aufklärung einer unsicheren Rechts- oder Beweislage verstanden, 

vgl. Bittner, Mahn- und Inkassokosten im Zivilprozess, S. 7 ff. m.w.N. 
1066 Vgl. hierzu Deixler-Hübner, Zum Schicksal außerprozessualer Aufwendungen, S. 48; Deixler-

Hübner, ÖJZ 2002, 372, 373; Bittner, Mahn- und Inkassokosten im Zivilprozess, S. 12, 24 ff.; 
Bydlinski, JBl. 1998, 143 f. 

1067 Zu den Problemen dieser Rechtslage Bittner, Mahn- und Inkassokosten im Zivilprozess, S. 117 
ff.; Reischauer, Rummel ABGB, § 1333, Rn. 25. 

1068 Eingeführt durch das Zinsenrechts-Änderungsgesetz, öBGBl. I Nr. 118/2002, mit dem die 
Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.6.2000 zur Bekämp-
fung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ABl. (EG) v. 8.8.2000 Nr. L 2000 S. 35 einge-
führt werden sollte. Auch in der Regierungsbegründung, RV 1167 Blg.NR, 21. GP, S. 12, wird 
die unsichere Rechtslage bei der Beurteilung der Geltendmachung von vorprozessualen Kos-
ten, insbesondere Mahn- und Inkassokosten, durch die Rechtsprechung als Hauptgrund für die 
Gesetzesänderung aufgeführt. 

1069 Reischauer, Rummel ABGB, § 1333, Rn. 23; Rabl, JBl. 2007, 494 ff. 
1070 Zur Darstellung der Nebenforderungen gem. § 54 Abs. 2 JN im Mahnverfahren wurde durch 

die ADV-Form VO 2002 das Mahnklageformblatt angepasst. Nunmehr muss der Streitwert 
ohne Nebenforderungen nach § 54 Abs. 2 JN in Feldgruppe 03 („wegen“) angegeben werden. 
Der gesamte Streitwert inklusive der Nebenforderungen ist in Feldgruppe 06 („Klagebegeh-
ren“). Die Nebenforderungen selbst müssen in einer gesonderten Feldgruppe aufgelistet wer-
den; vgl. Frauenberger, ÖJZ 2002, 873, 875; Reischauer, Rummel ABGB, § 1333, Rn. 27.  

1071 Regierungsbegründung: RV 1167 Blg.NR, 21. GP, S. 11; hierzu Reischauer, Rummel ABGB, § 
1333, Rn. 24. 



198 

aufgrund finanzieller Probleme nicht in der Lage sind, die mit der Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung verbundenen Kosten zu tragen.1072 Mit der Bewilligung der 
Verfahrenshilfe erhält die begünstigte Partei eine vorläufige Befreiung von den Ge-
richtskosten.1073 Zudem erfolgt aufgrund der Bewilligung, sofern dieses gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder aber bezogen auf den Fall erforderlich ist, eine vorläufig un-
entgeltliche Beiordnung eines Rechtsanwalts.1074 Die Kostenbefreiung kann gem. § 
64 Abs. 2 öZPO je nach der Bedürftigkeit der ersuchenden Partei entweder den ge-
samten Kostenumfang umfassen (sog. Vollverfahrenshilfe) oder sich auch nur auf 
einen Teil der Kosten beschränken (sog. Teilverfahrenshilfe).1075 Die aufgrund der 
Verfahrenshilfe bewilligte Kostenbefreiung hat allerdings lediglich auf die Kosten 
Einfluß, die bei der im Zusammenhang mit der Verfahrensdurchführung begünstig-
ten Partei entstanden sind. Gegenüber der Gegenpartei findet aufgrund der Bewilli-
gung der Verfahrenshilfe keine Kostenbefreiung statt.1076 

 
Voraussetzung für die Bewilligung der Verfahrenshilfe ist gem. § 63 Abs. 1 öZ-

PO, dass die Partei außer Stande ist, die Kosten der Verfahrensdurchführung ohne 
Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts für die ersuchende Partei und ihre 
Familie zu tragen.1077 Der notwendige Unterhalt liegt dabei über dem Existenzmini-
mum, aber unter dem standesgemäßen Unterhalt.1078 Bei der Beurteilung der Beein-
trächtigung des notwendigen Unterhalts durch die Prozessdurchführung sind sowohl 
das Einkommen als auch das Vermögen und die bestehenden Verbindlichkeiten der 
ersuchenden Partei zu berücksichtigen.1079 Neben dieser wirtschaftlichen Vorausset-
zung ist darüber hinaus noch erforderlich, dass die von der ersuchenden Partei be-
zweckte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht offenbar mutwillig oder 
aussichtslos ist. Eine Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung wird gem. § 63 
Abs. 1 Satz 3 öZPO als offenbar mutwillig angesehen, wenn die Partei bei verstän-

 
1072 Hierzu Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 304; Fasching, ZPO, Rn. 481; Bydlinski, in: 

Fasching/Konecny, ZivilprozessG, Vor §§ 63 ff. ZPO, Rn. 1 f. 
1073 Zum Umfang der Verfahrenshilfe Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 64 ZPO, 

Rn. 7 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 483; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 305. 
1074 Der mittels Verfahrenshilfe beigeordnete Rechtsanwalt bedarf keiner Vollmacht. Allerdings 

kann er ohne Zustimmung der Partei kein Anerkenntnis, keinen Verzicht sowie auch keinen 
Vergleich vornehmen, vgl. zur Stellung des Verfahrenshilfeanwalts Bydlinski, in: Fa-
sching/Konecny, ZivilprozessG, § 64 ZPO, Rn. 17 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 485; Rechber-
ger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 305. 

1075 Vgl. Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 305; Fasching, ZPO, Rn. 483; Bydlinski, in: 
Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 64 ZPO, Rn. 4 ff., 31. 

1076 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 309; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, Vor §§ 63 ff. ZPO, Rn. 3; Fasching, ZPO, Rn. 482, 505. 

1077 Zur wirtschaftlichen Anforderung ausführlich Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, 
§ 63 ZPO, Rn. 1 ff. m.w.N. 

1078 Hierzu Fasching, ZPO, Rn. 489; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 63 ZPO, 
Rn. 2, m.w.N. 

1079 Fasching, ZPO, Rn. 489; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 63 ZPO, Rn. 3. 
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diger Würdigung aller Umstände des Falles von der Durchführung des Verfahrens 
ganz abgesehen hätte, oder aber nur einen Teil der Forderung geltend machen wür-
de. Die Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung ist darüber hinaus auch dann offenbar 
mutwillig, wenn die Verfahrensdurchführung zur Erzielung eines nicht durch die 
Rechtsordnung geschützten Zwecks erfolgt, oder wenn sich die Partei der Unrich-
tigkeit ihres Prozessstandpunktes bewusst ist.1080 Offenbar aussichtslos ist die 
Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung dagegen, wenn sie ohne nähere Prüfung 
der Angriffs- und Verteidigungsmittel als erfolglos eingestuft werden kann. Dieses 
kann vor allem bei Unschlüssigkeit angenommen werden.1081 

 
Die Verfahrenshilfe ist gem. § 65 Abs. 1 öZPO bei dem Prozessgericht erster In-

stanz, was innerhalb des Mahnverfahrens entweder das zuständige Bezirksgericht 
oder aber der zuständige Gerichtshof ist, schriftlich zu beantragen. Innerhalb des be-
zirksgerichtlichen Mahnverfahrens kann der Antrag auf Bewilligung der Verfah-
renshilfe gem. § 65 Abs. 1 Satz 2 öZPO auch bei dem Bezirksgericht am Aufent-
haltsort des Antragstellers mündlich zu Protokoll eingereicht werden.1082 Der Antrag 
auf Bewilligung der Verfahrenshilfe muss gem. § 66 Abs. 1 öZPO die Rechtssache 
genau bezeichnen, für die Verfahrenshilfe gewährt werden soll. Zudem ist dem An-
trag ein nicht mehr als vier Wochen altes Vermögensbekenntnis der Partei beizufü-
gen, in dem die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse der Partei, die 
Belastungen, die Unterhaltspflichten sowie das Bestehen anderer unterhaltspflichti-
ger Personen angegeben werden müssen. Der Antragsteller hat darüber hinaus dem 
Vermögensbekenntnis, soweit dieses allerdings zumutbar ist, entsprechende Belege 
beizufügen.1083 Ist der Antrag unvollständig, so ist ein Verbesserungsverfahren gem. 
§§ 84 f. öZPO einzuleiten. Die Beantragung der Verfahrenshilfe führt gem. § 73 
Abs. 2 öZPO, soweit gleichzeitig auch eine Beiordnung eines Rechtsanwalts begehrt 
wird, zur Unterbrechung der Einspruchsfrist gem. § 248 Abs. 2 öZPO. Hierzu muss 
der Antrag auf Verfahrenshilfe allerdings vor Ablauf der Einspruchsfrist erhoben 
worden sein.1084 Die Einspruchsfrist beginnt dann frühestens mit der Zustellung der 

 
1080 Zur Voraussetzung der offenbaren Mutwilligkeit Fasching, ZPO, Rn. 491; Bydlinski, in: Fa-

sching/Konecny, ZivilprozessG, § 63 ZPO, Rn. 19. 
1081 Zur Voraussetzung der offenbaren Aussichtslosigkeit der Prozessführung Fasching, ZPO, Rn. 

491; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 63 ZPO, Rn. 20 ff. 
1082 Zur Zuständigkeit bei Beantragung der Verfahrenshilfe Bydlinski, in: Fasching/Konecny, Zi-

vilprozessG, § 65 ZPO, Rn. 1; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 306; Fasching, 
ZPO, Rn. 495. 

1083 Zum Vermögensbekenntnis Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 65 ZPO, Rn. 5; 
Fasching, ZPO, Rn. 496. 

1084 Auch die Beantragung der Verfahrenshilfe innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand im Sinne des § 148 Abs. 2 öZPO führt in analoger Anwendung des § 73 Abs. 2 
öZPO zur Unterbrechung der Wiedereinsetzungsfrist, vgl. Bydlinski, in: Fasching/Konecny, 
ZivilprozessG, § 73 ZPO, Rn. 7; Fasching, ZPO, Rn. 499; Fink, Wiedereinsetzung, S. 113. 
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gerichtlichen Entscheidung über die Gewährung der Verfahrenshilfe in voller Länge 
neu zu laufen.1085 

 
Das zuständige gerichtliche Organ, im Mahnverfahren grundsätzlich der Rechts-

pfleger, prüft anhand der im Antrag und dem Vermögensbekenntnis gemachten An-
gaben,1086 ob die Voraussetzungen für eine Bewilligung der Verfahrenshilfe vorlie-
gen. Das Entscheidungsorgan kann zur Entscheidung über die Bewilligung der Ver-
fahrenshilfe von dem Antragsteller noch die Vorlage weiterer Belege innerhalb einer 
bestimmten Frist fordern. Zudem kann es auch sowohl den Antragsteller als auch die 
gegnerische Partei zu einer mündlichen Verhandlung vorladen. Anhand dieser Ver-
handlung trifft das Gericht dann die Entscheidung über die Gewährung der Verfah-
renshilfe.1087 Über den Antrag auf Verfahrenshilfe entscheidet das Gericht gem. § 72 
Abs. 1 öZPO mit einem Beschluss, der sowohl von dem Antragsteller als auch von 
dem Verfahrensgegner mit einem Rekurs bekämpft werden kann.1088 Das Rekurs-
recht gilt allerdings nur in Verfahren, deren Streitwert € 2000 übersteigt.1089 

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerung  

Das österreichische Mahnverfahren gibt dem Gläubiger einer voraussichtlich un-
bestrittenen, € 30000 nicht übersteigenden Geldforderung eine grundsätzlich einfa-
che, schnelle und auch kostengünstige Möglichkeit, seine Forderung gerichtlich 
durchzusetzen. Denn der Kläger kann durch Einreichung der Mahnklage, die auch 
auf elektronischem Weg erfolgen kann, den Erlass eines bedingten Zahlungsbefehls 
erwirken. Dagegen hat der Beklagte die Möglichkeit einer Einspruchserhebung in-
nerhalb einer vierwöchigen Frist. Wird von dem Beklagten weder der gegen ihn im 

 
1085 Zu den Folgen der Beantragung der Verfahrenshilfe Bydlinski, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-

zessG, § 73 ZPO, Rn. 3 ff.; Fasching, ZPO, Rn. 499; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 
Rn. 306; Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 248 ZPO, Rn. 20. 

1086 Da das Gericht seine Entscheidung auf Bewilligung der Verfahrenshilfe grundsätzlich auf den 
Angaben der Partei basiert und somit von der Richtigkeit dieser Angaben auszugehen hat, sind 
in § 69 öZPO für das Erschleichen von Verfahrenshilfe durch unrichtige oder unvollständige 
Angabe strenge Sanktionen aufgenommen. Ein solches Handeln wird u.a. mit einer Mutwillig-
keitsstrafe (Geldstrafe bis zu € 2900) sanktioniert. Zudem muss der Antragsteller auch die Ge-
richtgebühren in zweifacher Höhe entrichten. Schließlich wird der Sachverhalt auch an die 
Staatsanwaltschaft weitergeleitet, sodass diese wegen Prozessbetruges strafrechtlich ermitteln 
kann, vgl. hierzu Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 69 ZPO, Rn. 1 ff.; Rech-
berger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 308. 

1087 Zum Bewilligungsverfahren Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 66 ZPO, Rn. 8 
ff.; Fasching, ZPO, Rn. 497. 

1088 Zum Rekurs im Verfahrenshilfeverfahren Bydlinski, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 7 
ZPO, Rn. 6 ff. 

1089 Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, Rn. 306; Bydlinski, in: Fasching/Konecny, Zivilpro-
zessG, § 72 ZPO, Rn. 8. 
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Zahlungsbefehl geltend gemachte Anspruch entrichtet noch ein Einspruch eingelegt, 
erwächst der Zahlungsbefehl automatisch in Rechtskraft und stellt damit einen Voll-
streckungstitel dar, aus dem die Vollstreckung betrieben werden kann.  

 
Damit ist das Mahnverfahren einstufig ausgestaltet. Allerdings gewährt das öster-

reichische Mahnverfahren dem Beklagten die Möglichkeit, um in außergewöhnli-
chen Fällen eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand einzulegen und damit ge-
gen den Zahlungsbefehl vorzugehen. Dieses gilt selbst dann, wenn dem Beklagten 
leichte Fahrlässigkeit bei der Versäumnis der Einspruchseinlegung angelastet wer-
den kann. Insgesamt geht das österreichische Mahnverfahren nur in besonderen 
Ausnahmefällen von dem Erfordernis einer weiteren Verteidigungsmöglichkeit aus. 
Damit ist es gegenüber einem zweistufigen Mahnverfahren effizienter, da hier auch 
nur eine Zustellung erforderlich ist und das Verfahren nicht durch den Beklagten 
unnötig in die Länge gezogen werden kann. Macht dieser nämlich von seiner einma-
ligen Möglichkeit der Einspruchseinlegung keinen Gebrauch, erwächst der Zah-
lungsbefehl in Rechtskraft und kann gegen ihn vollstreckt werden. Hier könnte man 
allerdings einwenden, dass der Zahlungsbefehl ohne eine vorherige Anhörung des 
Beklagten erfolge, sodass dem Beklagten nur nachträgliches Gehör gewährt wird. 
Dieses spricht aber nicht gegen eine Unvereinbarkeit des einstufigen Mahnverfah-
rens mit Art. 6 Abs. 1 EMRK. Denn nach dieser Vorschrift ist es ausreichend, wenn 
dem Beklagten vor Eintritt der Vollstreckbarkeit und der Rechtskraft eine Verteidi-
gungsmöglichkeit gegeben wird.1090 Somit erhält der Beklagte innerhalb des öster-
reichischen Mahnverfahrens eine ausreichende Möglichkeit, sich gegen den Zah-
lungsbefehl zu wehren. Insgesamt kann das österreichische Mahnverfahren als sehr 
effizient angesehen werden, ohne dass die Rechte des Beklagten übermäßig beein-
trächtigt werden. 

 
Nicht nur der Aufbau des Mahnverfahrens in Österreich, sondern vor allem seine 

obligatorische Durchführung haben zur Erhöhung des Rationalisierungs- und Entlas-
tungseffekts beigetragen. Denn hierdurch ist das Mahnverfahren als Einlassungsver-
fahren weitestgehend in das gewöhnliche Klageverfahren eingebettet worden, sodass 
es im Falle einer Einspruchserhebung durch den Beklagten das ordentliche Klage-
verfahren vorbereiten und folglich zur Verfahrensbeschleunigung beitragen soll.1091 
Ein weiterer Rationalisierungseffekt wurde mit dem Einsatz elektronischer Mittel 
sowie der Festlegung der funktionellen Zuständigkeit in den Aufgabenbereich des 
Rechtspflegers erreicht. 

 
1090 Vgl. zur Vereinbarkeit des einstufigen Mahnverfahrens mit Art. 6 Abs. 1 EMRK Rechber-

ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 40; Rechberger, Plädoyer 
für ein europäisches Mahnverfahren, S. 161; Gundlach, Europäische Prozessrechtsanglei-
chung, S. 142 f.; Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125 ff.; ders., Auf dem Weg zu einem Europäischen 
Mahnverfahren, S. 286 f. 

1091 öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 21. 
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Damit konnten im Jahr 2005 mehr als 600.000 Zahlungsbefehle erlassen werden, 

von denen innerhalb des bezirksgerichtlichen Verfahrens lediglich 9% und im Ge-
richtshofmahnverfahren 28% beeinsprucht wurden. Insgesamt betrug der Zeitauf-
wand von der Einreichung der Klage bis zum Erhalt eines Vollstreckungstitels 
durchschnittlich 6 bis 7 Wochen.1092 Zudem muss beachtet werden, dass die Durch-
führung des österreichischen Mahnverfahrens aufgrund einer zum Teil nicht erfor-
derlichen Hinzuziehung von Dritten, wie zum Beispiel eines Anwalts oder Gerichts-
vollziehers, vor allem bei der Durchführung geringer Geldforderungen kostengüns-
tig ist. Sollte allerdings ein Rechtsbeistand hinzugezogen werden, können sowohl 
der Kläger als auch der Beklagte aufgrund der gesetzlichen Regelung der Gerichts- 
und Anwaltskosten diese grundsätzlich einfach im Voraus berechnen und somit auch 
seine finanziellen Risiken im Falle einer Niederlage kalkulieren. Gerade im Hinblick 
auf die Ermöglichung einer Verfahrensdurchführung ohne eine obligatorische Hin-
zuziehung eines Anwalts ist das österreichische Mahnverfahren sehr einfach zugäng-
lich. Hierzu kommt noch beachtet werden, dass mit der Einführung eines Vordru-
ckes sowie der Möglichkeit einer mündlichen Antragsstellung dem juristisch uner-
fahrenen Kläger Hilfen zur Seite gegeben werden, mit denen er auch tatsächlich das 
Mahnverfahren eigenständig eröffnen kann. 

 
Trotz dieser sehr beachtlichen Zahlen innerhalb des österreichischen Mahnverfah-

rens und auch seiner Ausgestaltung ist auch auf die Problempunkte des österreichi-
schen Mahnverfahrens hinzuweisen. Diese liegen einerseits in dem Verweis auf die 
allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften. Dabei gilt gerade das österreichische Zu-
ständigkeitssystem nach der öZPO bzw. der JN grundsätzlich als sehr kompli-
ziert.1093 Somit ist zu fragen, ob sich diese allgemeinen Zuständigkeitsregeln über-
haupt für das Mahnverfahren eignen, zumal die Rechtsfolgen des Vorliegens einer 
Unzuständigkeit ebenfalls nicht einfach ausgestaltet sind.1094 Andererseits stellt die 
gesetzliche Verankerung der Schlüssigkeitsprüfung vor allem in Hinblick auf die 
von dem Kläger in der Mahnklage erforderlichen Angaben als problematisch dar, da 
er hier unter Umständen aufgrund seiner mangelnden juristischen Kenntnis nicht in 
der Lage ist eine einwandfreie Mahnklage zur verfassen. Gleichzeitig muss beachtet 
werden, dass bei einer konsequenten Anwendung der Schlüssigkeitsprüfung das 
Mahnverfahren seinen Rationalisierungs- und Beschleunigungseffekt weitreichend 
verlieren würde, sodass sie in der gerichtlichen Praxis nur oberflächlich durchge-
führt wird. Insgesamt kann somit die Einführung des § 244 Abs. 2 Nr. 4 öZPO als 
 
1092 Diese Informationen hat der Autor im Rahmen der Konferenz „IT-Congress e-justice and e-

law“ am 31. Mai-2. Juni 2006 in Wien von Herrn Thomas Gottwald sowie Herrn Dr. Martin 
Schneider, beide Mitarbeiter des österreichischen Justizministeriums, erhalten. 

1093 Siehe hierzu Ballon, Die Novellierung des Zivilprozeßrechts, S. 44; Fasching, ZZP 105 (1992), 
457, 460; Fasching, Weiterentwicklung, S. 105; Fasching, 100 Jahre österreichische Zivilpro-
zeßgesetze, S. 24. 

1094 Vgl. hierzu umfassend Mayr, ÖJZ 2004, 361 ff. 
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eine „tote“ und unnötige Vorschrift betrachtet werden. Schließlich erscheint auch die 
Einspruchserhebung innerhalb des Gerichtshofmahnverfahrens problematisch. Denn 
der Einspruch muss hier den Inhalt einer Klagebeantwortung aufweisen. Diese der 
Vorbereitung des anschließenden ordentlichen Klageverfahrens sehr dienende An-
forderung führt im Vergleich zu dem bezirksgerichtlichen Mahnverfahren allerdings 
zu einer Verkomplizierung des Mahnverfahrens und aus Sicht des Beklagten zu ei-
ner Erschwerung der Verteidigung. Gleichzeitig hängt sie aber auch mit der das ös-
terreichische Mahnverfahren kennzeichnenden obligatorischen Durchführung zu-
sammen. Denn das Mahnverfahren gilt in Österreich als Einlassungsverfahren für 
ein ordentliches Klageverfahren, sodass es auch das ordentliche Klageverfahren 
möglichst weitgehend vorbereiten soll. 

 
Insgesamt sollte das österreichische Mahnverfahren vor allem im Hinblick auf die 

Zugänglichkeit, die sowohl auf konventionellem als auch elektronischem Weg mög-
lich ist, sowie auch auf die Ausgestaltung als einstufiges Mahnverfahren mit der 
Möglichkeit der Einlegung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs in besonderen 
Ausnahmefälle als Vorbild für ein niederländisches nationales Mahnverfahren die-
nen. Schließlich ist auch noch der weitreichende Einsatz elektronischer Mittel inner-
halb des österreichischen Mahnverfahrens vorbildhaft. Der österreichische Gesetz-
geber hat es nämlich verstanden, den elektronischen Rechtsverkehr durch konse-
quente und stufenweise Einführung sowie auch Förderung nicht als etwas Besonde-
res zu betrachten, sondern ihn vielmehr als alltägliches Werkzeug in der juristischen 
Arbeit anzusehen.1095 Dieses kann man vor allem darin sehen, dass insgesamt 85% 
aller Mahnklagen sowie 60% aller Exekutionsanträge elektronisch eingehen.1096 
Dieser umfassende Einsatz des elektronischen Rechtsverkehrs führte nicht nur kurz-
fristig, sondern auch langfristig zu Einsparungseffekten innerhalb der österreichi-
schen Rechtsprechung, die letztendlich zur Einsparung von 133 Personalposten und 
aufgrund der Möglichkeit der elektronischen Übermittlung durch das Gericht auch 
zu Einsparungen von Portokosten in Höhe von € 2 Mio. führte (Tendenz stei-
gend).1097 Diese Angaben sprechen für sich, sodass für Staaten, in denen über eine 
Einführung des elektronischen Rechtverkehrs nachgedacht wird, die österreichische 
Lösung, d.h. eine stufenweise Einführung sowohl der gesetzlichen Grundlage als 
auch der notwendigen Infrastruktur, als gutes Beispiel gelten sollte. 

 
1095 Vgl. hierzu auch Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 796, die gerade die „Alltagspraktikabili-

tät“ des elektronischen Rechtsverkehrs in Österreich zu Recht als entscheidenden Erfolg nen-
nen. 

1096 Hierzu Gottwald, Aktuelles zum IT-Einsatz in der österreichischen Justiz, S. 319. 
1097 Diese Zahlen sind für das Jahr 2003. Vgl. Gottwald, Aktuelles zum IT-Einsatz in der österrei-

chischen Justiz, S. 318; siehe auch Schneider, Redesign Verfahrensautomation Justiz, S. 270, 
der auf die Einsparungen durch die Einführung der zentralen Poststraße eingeht. Ein umfas-
sender Überblick über die statistischen Angaben innerhalb des österreichischen Zivilprozess-
rechts für das Jahr 1996 erfolgt bei: Schneider/Roth, Eine Leistungsschau des österreichischen 
Zivilprozessrechts, S. 3 ff. 
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Kapitel V: Europäisches Mahnverfahren 

1. Einleitung 

Die EuMVVO, die am 30.12.2006 im Amtsblatt verkündet wurde und gem. Art. 
33 EuMVVO ab dem 12.12.2008 in ihrer Gesamtheit gelten soll,1098 führt ein euro-
paweit einheitliches Mahnverfahren für grenzüberschreitende Rechtssachen ein.1099 
Dieses Verfahren ist einstufig ausgestaltet, sodass nach Antragstellung ein Europäi-
scher Zahlungsbefehl erlassen wird, gegen den der Antragsgegner grundsätzlich nur 
die Möglichkeit der Einspruchserhebung hat. Begleicht der Antragsgegner die im 
Europäischen Zahlungsbefehl geltend gemachte Forderung nicht und beeinsprucht er 
zudem auch den Europäischen Zahlungsbefehl innerhalb der Einspruchsfrist von 30 
Tagen nicht, wird der Zahlungsbefehl für vollstreckbar erklärt, sodass aus ihm voll-
streckt werden kann. 

 
Die endgültige Version des Europäischen Mahnverfahren unterscheidet sich al-

lerdings vor allem im Hinblick auf drei Punkte erheblich von dem zunächst im ur-
sprünglichen Entwurf der EuMVVO vorbestellten Europäischen Mahnverfahren.1100 
Das mit dem Verordnungsvorschlag vorgestellte Mahnverfahren sollte nämlich nach 
dem Willen der Europäischen Kommission nicht nur, wie es letztendlich auch in der 
endgültigen Fassung vereinbart wurde, auf grenzüberschreitende Sachverhalte, son-

 
1098 Vgl. zur endgültigen Fassung der EuMVVO Sujecki, NJW 2007, 1622 ff.; Kramer/Sujecki, 

NIPR 2006, 365 ff.; Hau, GPR, 2007, 93 f.; Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101 ff.; Tschüt-
scher/Weber, ÖJZ 2007, 303 ff.; Kramer, Eenvormige Europese procedures voor de inning van 
vorderingen, S. 32 ff.; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 43 ff. 

1099 Vgl. ausführlich zu den Vorarbeiten zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens Suje-
cki, ZEuP 2006, 124, 127 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 401 ff.; Prütting, 
Die aktuellen Entwicklungen des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige 
europäische Mahnverfahren, S. 507 ff.; Kramer/Sujecki, NIPR 2006, 365, 366 f.; Kramer, NJB 
2006, 1565 f.; Freudenthal, JBPr 2004, 532 f.; dies., NIPR 2004, 393 f.; dies., Schets van het 
Europees civiel procesrecht, S. 197 ff.; Rauscher/Rauscher, EuZPR, Einl. EuMVVO, Rn. 1 ff.; 
Graf van Bernstorff , RIW 2007, 88, 89; Weber, ZAK 2006, 250. 

1100 Vgl. Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, KOM (2004) 173 endg. 
Vgl. zu dem ursprünglichen Verordnungsentwuf Sujecki, EuZW 2005, 45 ff.; ders., ZEuP 
2006, 124 ff.; ders., MMR 2005, 213 ff.; Freudenthal, Adv.Bl. 2004, 448 ff.; dies., JBPr 2004, 
532 ff.; dies., NIPR 2004, 393 ff.; dies., P&B/R.D.J.P. 2005, 225 ff.; Kodek, Auf dem Weg zu 
einem Europäischen Mahnverfahren, S. 283 ff.; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahn-
verfahrens, S. 263 ff. 
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dern auch auf rein interne Sachverhalte fakultativ anwendbar sein. Diese Reichweite 
des Europäischen Mahnverfahrens wurde allerdings als zu weit und als nicht mehr 
von der Ermächtigungsgrundlage des Art. 65 lit. c EGV gedeckt angesehen, sodass 
sie sich letztendlich nicht durchsetzen konnte.1101 Darüber hinaus entsprach das im 
ursprünglichen Verordnungsentwurf der EuMVVO vorgestellte Europäische Mahn-
verfahren eher dem deutschen Mahnverfahrensmodell. Denn es wurde zweistufig 
ausgestaltet, sodass nach Beantragung des Zahlungsbefehls zunächst eine sog. Zah-
lungsaufforderung erlassen wurde, die nicht als Vollstreckungstitel, sondern viel-
mehr als eine Benachrichtigung des Gerichts an den Antragsgegner über die Verfah-
renseröffnung eingestuft werden konnte. Hiergegen konnte sich der Antragsgegner 
durch Einlegung einer sog. Verteidigungsanzeige innerhalb einer dreiwöchigen Frist 
verteidigen. Erst bei Untätigkeit des Antragsgegners erging nach dem ursprüngli-
chen Verordnungsvorschlag der Zahlungsbefehl, gegen den der Antragsgegner sich 
mittels des Widerspruchs wiederum innerhalb einer dreiwöchigen Widerspruchsfrist 
verteidigen konnte. Damit hatte der Antragsgegner im Rahmen des ursprünglich 
vorgestellten Europäischen Mahnverfahrens eine zweifache Möglichkeit, sich zu 
verteidigen. 

 
Im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten hat sich allerdings die Ansicht durchge-

setzt, dass sich die zweite Verteidigungsmöglichkeit des Antragsgegners als eine 
Verzögerung des Mahnverfahrens darstellen könnte.1102 Aus diesem Grund wurde 
bereits im geänderten Verordnungsvorschlag ein, dem österreichischen Mahnverfah-
ren ähnelndes einstufiges Mahnverfahrensmodell vorgestellt.1103 Dieses einstufige 
Mahnverfahrensmodell hat sich letztendlich in der endgültigen Fassung der EuMV-
VO durchgesetzt. Eine weitere bedeutsame Änderung, welche im Rahmen der Ge-
setzgebungsarbeiten zur Einführung des Europäischen Mahnverfahrens vorgenom-
men wurde, betrifft die Abstimmung der EuMVVO mit anderen europäischen 
Rechtsinstrumenten, die auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts erlassen wurden. 
Insbesondere die mangelnde Abstimmung des ursprünglichen Verordnungsentwurfs 

 
1101 Vgl. zu der Reichweite der Ermächtigungsgrundlage des Art. 65 lit. c EGV: Meijknecht, Euro-

pees procesrecht alleen voor grensoverschrijdende zaken?, S. 223 ff.; Drappatz, Die Überfüh-
rung des internationalen Zivilverfahrensrechts in eine Gemeinschaftskompetenz, 2002; Freu-
denthal/Van der Velden, Europees procesrecht en het Verdrag van Amsterdam, S. 81 ff.; Freu-
denthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 39 ff., 206 f.; Van der Grinten, TCR 
2007, 65, 66 f.; Kramer, Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen, S. 
19 ff. 

1102 Vgl. ausführlich hierzu Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Eu-
ropäischen Mahnverfahrens; Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 
288 f.; Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 205. 

1103 Vgl. Europäische Kommission, Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, KOM (2006) 
57 endg. Siehe zum geänderten Verordnungsvorschlag Sujecki, EuZW 2006, 330 ff. 
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der EuMVVO mit der EuVTVO wurde als problematisch angesehen.1104 Daher wur-
de ebenfalls im geänderten Verordnungsvorschlag die EuMVVO in dem Sinne auf 
die EuVTVO abgestimmt, dass im Rahmen des Europäischen Mahnverfahrens die 
Mindestanforderungen der EuVTVO gelten, sodass dem Europäischen Zahlungsbe-
fehl gem. Art. 19 EuMVVO automatisch die Wirkung eines Europäischen Vollstre-
ckungstitels zukommt.1105 Durch diese Änderungen hat das Europäische Mahnver-
fahren im Vergleich zur ursprünglichen Fassung letztendlich an Effektivität gewon-
nen. 

 
Trotz der Beschränkung der Reichweite des Europäischen Mahnverfahrens auf 

grenzüberschreitende Sachverhalte könnte die Einführung des Europäischen Mahn-
verfahrens auch einen Anstoß zur Einführung eines niederländischen Mahnverfah-
rens darstellen. Hiermit wird nämlich der niederländische Gesetzgeber gezwungen, 
sich zunächst – zumindest auf grenzüberschreitende Sachverhalte begrenzt – mit den 
Besonderheiten des Mahnverfahrens auseinanderzusetzen, zumal die EuMVVO an 
zahlreichen Stellen auf das nationale Recht verweist.1106 Die Einführung eines auf 
grenzüberschreitende Sachverhalte anwendbaren Mahnverfahrens in den Niederlan-
den könnte zudem auch den niederländischen Gesetzgeber dazu zwingen, die An-
wendbarkeit dieses Verfahren auf interne Sachverhalte auszudehnen, da mit dem Eu-
ropäischen Mahnverfahren eine Situation möglicherweise geschaffen wird, in der 
die gerichtliche Durchsetzung unbestrittener Geldforderungen in grenzüberschrei-
tenden Fällen einfacher, effizienter und kostengünstiger ist, als die gerichtliche 
Durchsetzung rein inländischer Forderungen. Zwar sollte ein rein auf interne Sach-
verhalte anwendbares Mahnverfahren die Besonderheiten der niederländischen Zi-
vilprozessordnung beachten und somit keinen Fremdkörper im niederländischen Zi-
vilverfahrensrecht darstellen. Gleichzeitig sollte ein zukünftiges niederländisches 
Mahnverfahren nicht im Widerspruch zu den europäischen Vorgaben der EuMVVO 
stehen. Aus diesem Grund erscheint es zwingend erforderlich, dass der niederländi-
sche Gesetzgeber das in der EuMVVO geregelte Europäische Mahnverfahren als 
Gerüst für die Ausgestaltung eines nationalen Mahnverfahrens nimmt. Nachfolgend 
soll daher das in der EuMVVO vorgestellte Mahnverfahren näher dargestellt wer-
den. 

 
1104 Vgl. hierzu Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 290 ff.; Freuden-

thal, NIPR 2004, 393 ff.; dies., P&B/R.D.J.P. 2005, 225 ff.; Heß, ZSR 2005, 183, 213 f. 
1105 Vgl. hierzu Sujecki, EuZW 2006, 330, 332. 
1106 Darauf weist zu Recht die Adviescommissie vor het burgerlijk procesrecht in ihrer Stellung-

nahme im Bezug auf die Arbeiten zur grundlegenden Reform des niederländischen Zivilpro-
zessrechts hin, vgl. TCR 2004, 2, 6. 
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2. Reichweite der Europäischen Mahnverfahrens 

Die EuMVVO ist gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 ausschließlich auf Verfahren mit 
grenzüberschreitendem Bezug anwendbar. Allerdings ist das Europäische Mahnver-
fahren bei der Durchsetzung einer Geldforderung mit grenzüberschreitendem Cha-
rakter nicht zwingend anzuwenden, sondern es stellt vielmehr eine zusätzliche Al-
ternative dar, mit der der Gläubiger seine Forderung gerichtlich durchsetzen kann. 
Denn gem. Art. 1 Abs. 2 EuMVVO steht es dem Gläubiger einer in den Anwen-
dungsbereich der EuMVVO fallenden Forderung frei, um seine Forderung im Wege 
eines anderen (nationalen) gerichtlichen Verfahrens gerichtlich durchzusetzen.1107 
Gleichzeitig wurde aber auch eine Definition des Begriffs „grenzüberschreitende 
Rechtssache“ in Art. 3 EuMVVO durch den europäischen Gesetzgeber eingeführt. 
Danach liegt eine grenzüberschreitende Rechtssache dann vor, wenn die Verfah-
rensbeteiligten ihren jeweiligen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Antragstellung in verschiedenen Mitgliedstaaten haben. Für die Be-
stimmung des Wohnsitzes, Sitzes bzw. gewöhnlichen Aufenthalts sind Art. 59 und 
60 EuGVO maßgeblich.1108 Gem. Art. 59 EuGVO wird bei der Bestimmung des 
Wohnsitzes einer natürlichen Personen auf das autonome Recht des Gerichts (lex 
fori) verwiesen.1109 Teilweise wird allerdings dieser Lösungsweg als recht kompli-
ziert angesehen, da mit ihm positive als auch negative Kompetenzkonflikte nicht 
vollständig vermieden werden können, vor allem dann, wenn zwei oder mehrere 
Mitgliedstaaten jeweils nach ihrem nationalen Recht einen Wohnsitz annehmen oder 
aber gleichzeitig verneinen.1110 Daher wird zu Recht an den gewöhnlichen Aufent-
halt als maßgeblichen Anknüpfungspunkt plädiert.1111 

 

 
1107 Vgl. zu diesem fakultativen Charakter des Europäischen Mahnverfahrens Graf van Bernstorff , 

RIW 2007, 88, 89; 
1108 Vgl. hierzu Sujecki, EuZW 2006, 330; Kramer, Eenvormige Europese procedures voor de in-

ning van vorderingen, S. 36. 
1109 Vgl. Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 59 EuGVO, Rn. 1 ff.; Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 59 

EuGVO, Rn. 6 ff.; Vlas, Groene Series-Burgerlijke Rechtsvordering, Verdragen & Verorde-
ningen, Art. 59 EuGVO, Anm. 2; Schlosser, EuZPR, Art. 59 EuGVO, Rn. 1 ff. 

1110 Vgl. hierzu Schlosser, EuZPR, Art. 59 EuGVO, Rn. 3; Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 59 
EuGVO, Rn. 7 f.; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn. 244 ff. 

1111 Diese Lösung erscheint deshalb vorteilhaft, weil sie auch in der Brüssel II-VO sowie in anderen 
international-privatrechtlichen Instrumenten zurückzufinden ist, sodass hier eine Kohärenz er-
folgen würde, vgl. hierzu ausführlich Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 59 EuGVO, Rn. 9; 
Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 59, Rn. 3; Schlosser, EuZPR, Art. 59 EuG-
VO, Rn. 1; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn. 245. 
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Zur Bestimmung des Sitzes einer juristischen Person geht Art. 60 Abs. 1 EuGVO 
von drei verschiedenen Anknüpfungspunkten aus:1112 Ort des satzungsmäßigen Sit-
zes, Ort der Hauptverwaltung oder Ort der Niederlassung. Diese alternativen An-
knüpfungspunkte entsprechen denjenigen in Art. 48 Abs. 1 EGV, sodass auf die Kri-
terien zurückgegriffen werden kann, die im Zusammenhang mit dem Niederlas-
sungsrecht von Gesellschaften innerhalb Gemeinschaft entwickelt wurden.1113 Hin-
gewiesen werden muss allerdings, dass Art. 60 Abs. 1 EuGVO lediglich den Sitz der 
Gesellschaft bzw. der juristischen Person bestimmt. Für die Ermittlung der Rechts- 
und Parteifähigkeit muss dagegen autonomes nationales Recht hinzugezogen wer-
den.1114 Auch beinhaltet Art. 60 EuGVO keine Definition der Begriffe „Gesell-
schaft“ und „juristische Person“. Diese Begriffe sind zwar anhand der in den Mit-
gliedstaaten geltenden gesellschaftsrechtlichen Regelungen zu ermitteln. Gleichzei-
tig sollten aber diese Begriffe möglichst weit ausgelegt werden. Denn es sollte 
grundsätzlich jeder Vereinigung von Vermögensmasse, die als solche Partei eines 
gerichtlichen Verfahrens sein könnte, ein Wohnort zugewiesen werden können.1115 

3. Anwendungsbereich des Europäischen Mahnverfahrens 

Der Anwendungsbereich des Europäischen Mahnverfahrens ist in den Art. 2 und 
4 EuMVVO geregelt. Danach soll das Europäische Mahnverfahren auf die Beitrei-
bung bezifferter Geldforderungen aus grenzüberschreitenden Rechtssachen im Zivil- 
und Handelsbereich anwendbar sein, die zum Zeitpunkt der Beantragung eines Eu-
ropäischen Zahlungsbefehls fällig sind. 

 
Die EuMVVO soll sich gem. Art. 2 Abs. 3 EuMVVO auf alle Mitgliedstaaten mit 

Ausnahme von Dänemark erstrecken. Darüber hinaus ist das Europäische Mahnver-
fahren auch gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 1 EuMVVO auf Zahlungsansprüche in Zivil- 

 
1112 Die Vorgängerregelung des Art. 53 Abs. 1 Satz 2 EuGVÜ verwies dagegen ebenso wie auch 

Art. 59 Abs. 1 EuGVO für die Bestimmung des Wohnsitzes auf das Internationale Privatrecht 
des Gerichtsstaates (lex fori), vgl. hierzu Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn. 252; 
Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 60, Rn. 2; Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 60 
EuGVO, Rn. 1 f.; Vlas, Groene Series-Burgerlijke Rechtsvordering, Verdragen & Verordenin-
gen, Art. 60 EuGVO, Anm. 1. 

1113 Vgl. hierzu Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 60, Rn. 2; Schmidt, Europäisches 
Zivilprozessrecht, Rn. 79; Schlosser, EuZPR, Art. 60 EuGVO, Rn. 2; Geimer/Schütze, EuZVR, 
Art. 60 EuGVO, Rn. 11; Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 60 EuGVO, Rn. 1; Micklitz/Rott, 
EuZW 2001, 325, 327; Vlas, Groene Series-Burgerlijke Rechtsvordering, Verdragen & Veror-
deningen, Art. 60 EuGVO, Anm. 2. 

1114 Vgl. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 60, Rn. 1; Schlosser, EuZPR, Art. 60 
EuGVO, Rn. 3; Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 60 EuGVO, Rn. 4. 

1115 Vgl. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 60, Rn. 1; Schlosser, EuZPR, Art. 60 
EuGVO, Rn. 3; Rauscher/Staudinger, EuZPR, Art. 60 EuGVO, Rn. 3; Geimer/Schütze, 
EuZVR, Art. 60 EuGVO, Rn. 1; Micklitz/Rott, EuZW 2001, 325, 327. 
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und Handelssachen beschränkt.1116 Nach Satz 2 sollen Geldforderungen aus Zoll- 
und Steuersachen sowie aus verwaltungsrechtlichen Verhältnissen nicht vom An-
wendungsbereich dieser Verordnung erfasst sein. Ebenso wie in der EuGVO sind 
nach Art. 2 Abs. 2 EuMVVO im Rahmen ehelicher oder eheähnlicher Gemeinschaf-
ten erworbene Rechte an Vermögenswerten vom Anwendungsbereich des Europäi-
schen Mahnverfahrens ausgeschlossen. Des Weiteren sind sowohl insolvenz- als 
auch sozialversicherungsrechtliche Ansprüche von dem Anwendungsbereich des 
Europäischen Mahnverfahrens ausgeschlossen. 

 
Im Verhältnis zu dem ursprünglichen Verordnungsvorschlag wird die Anwend-

barkeit des Europäischen Mahnverfahrens durch die EuMVVO in zweierlei Hinsicht 
weiter eingeschränkt. Denn gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 EuMVVO sind staatshaftungs-
rechtliche Ansprüche für acta jure imperii vom Anwendungsbereich des Europäi-
schen Mahnverfahrens ausgenommen. Mit dieser Einschränkung des Anwendungs-
bereichs wurde eine Abstimmung mit dem Anwendungsbereich der EuVTVO, die in 
Art. 2 Abs. 1 Satz 2 eine gleichlautende Einschränkung beinhaltet. Diese An-
spruchsarten sind in ständiger Rechtsprechung des EuGH von dem Anwendungsbe-
reich der EuGVO ausgenommen,1117 sodass der Anwendbarkeit dieser drei Verord-
nungen parallel läuft.1118 

 
Darüber hinaus ist die Anwendbarkeit des Europäischen Mahnverfahrens gem. 

Art. 2 Abs. 2 lit. d EuMVVO auch auf außervertragliche Schuldverhältnisse nicht 
anwendbar, es sei denn, dass diese Ansprüche Gegenstand einer Vereinbarung zwi-
schen den Parteien oder eines Schuldanerkenntnisses sind oder sich auf bezifferte 
Schuldbeträge beziehen, die sich an gemeinsamem Eigentum aus Vermögenswerten 
beziehen.1119 Auch diese Einschränkung wurde erst im geänderten Verordnungsvor-
schlag eingeführt. Allerdings muss an der Notwendigkeit der Einführung dieses 
Ausnahmetatbestandes gezweifelt werden. Denn auch ohne die Einschränkung des 

 
1116 Vgl. zu dem Begriff der Zivil- und Handelssachen nach der EuGVO: Kropholler, Europäisches 

Zivilprozeßrecht, Art. 1, Rn. 1 ff.; Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 1 EuGVO, Rn. 2 ff.; Schlos-
ser, EuZPR, Art. 1 EuGVO, Rn. 3 ff.; Rauscher/Mankowski, EuZPR, Art. 1 EuGVO, Rn. 1 ff; 
Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 33 ff.; Vlas, Groene Series-Burgerlijke Rechts-
vordering, Verdragen & Verordeningen, Art. 1 EuGVO, Anm. 3; Freudentahl/Van Ooik, NIPR 
2005, 381 ff. 

1117 EuGH Rs. C-172/91 (Sonntag/Waidmann) Slg. 1993, S. I-1963; siehe auch: Rauscher, Der Eu-
ropäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 44; Kropholler, Europäisches 
Zivilprozeßrecht, Art. 2 EuVTVO, Rn. 2; Klippstein, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter 
europäischen Einfluss, Kap. 31, Rn. 15. 

1118 Siehe hierzu die Begründung der Europäischen Kommission in der EuMVVO-E, KOM (2004) 
173 endg., S. 10 f. Siehe auch: Sujecki, EuZW 2005, 45, 46; ders., MMR 2005, 213, 214; 
ders., ZEuP 2006, 124, 134 f.; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 57 f.; 
Freudenthal, NIPR 2004, 393, 396; dies., JBPr 2004, 532, 536.  

1119 Vgl. hierzu Tschütscher/Weber, ÖJZ 2007, 303, 306; Kormann, Das neue Europäische Mahn-
verfahren, S. 59 ff. 
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Art. 2 Abs. 2 lit. d EuMVVO können außervertragliche Ansprüche nur dann mithilfe 
des Europäischen Mahnverfahrens durchgesetzt werden, wenn sie beziffert waren. 
Das gleiche galt gem. Art. 2 Abs. 1 EuMVVO-E auch für den ursprünglichen Ver-
ordnungsvorschlag.1120 Somit wären die gem. Art. 2 Abs. 2 lit. d EuMVVO ausge-
nommenen Ansprüche sowohl nach dem jetzigen als auch nach dem ursprünglichen 
Kommissionsentwurf nicht im Europäischen Mahnverfahren durchsetzbar gewe-
sen.1121 Hier muss aber gerade beachtet werden, dass es innerhalb der einzelnen na-
tionalen Rechtssysteme zu einer unterschiedlichen Beantwortung der Frage kommen 
kann, wann ein vertraglicher oder ein außervertraglicher Anspruch vorliegt und so-
mit zu einem unterschiedlichen Anwendungsbereich der EuMVVO kommen 
kann.1122 Vor allem Schadensersatzforderungen aus vorvertraglichen Verhältnis 
(culpa in contrahendo) werden in den einzelnen Mitgliedstaaten einerseits als ver-
tragliche und andererseits als deliktische Ansprüche eingestuft.1123 Diese Ausle-
gungsschwierigkeiten im Anwendungsbereich der EuMVVO wollte aber die Euro-
päische Kommission gerade vermeiden.1124 Daher sollte diese Unterscheidung bei 
der Bestimmung des Anwendungsbereichs aufgehoben werden.1125 

 
Mit Ausnahme dieser Bereiche bestehen nach Meinung der Europäischen Kom-

mission keine Gründe, weitere Anspruchsarten vom Anwendungsbereich des Euro-
päischen Mahnverfahrens auszuschließen. Daher bestimmt Art. 2 Abs. 1 Satz 1 
EuMVVO, dass das Vorliegen der sachlichen Zuständigkeit von Sondergerichten 
anstelle von ordentlichen Gerichten keine Auswirkungen auf die Anwendbarkeit des 

 
1120 Zum Anwendungsbereich der EuMVVO-E Sujecki, ZEuP 2006, 124, 134 f.; Kodek, Auf dem 

Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 287 f. 
1121 Hierzu auch Sujecki, EuZW 2006, 330 f. 
1122 Vgl. Sujecki, EuZW 2005, 358, 359; ders., NJW 2007, 1622, 1623; Röthel/Sparmann, WM 

2007, 1101. 
1123 Vgl. KOM (2002) 746 endg. S. 21, Fn. 42. Hierzu auch Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 5 EuG-

VO, Rn. 18; Rauscher/Leible, EuZPR, Art. 5 EuGVO, Rn. 12; Sujecki, EuZW 2005, 358 f.; 
Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 61. 

1124 Europäische Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren und über Maßnah-
men zur einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streitwert, 
KOM (2002), 746 endg., S. 21, Fn. 42; siehe auch Erwägungsgrund Nr. 9 EuMVVO-E, nach 
dem es unbedeutsam ist, ob die Geldforderung aus einem vertraglichen oder außervertragli-
chen Zivilrechtsverhältnis entstammt. 

1125 So auch Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 61; Prütting, Die aktuellen Ent-
wicklungen des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige europäische 
Mahnverfahren, S. 511; Kramer, Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorde-
ringen, S. 34. In der Literatur wird darum auch angenommen, dass trotz der Einschränkung des 
Art. 2 Abs. 2 lit. d EuMVVO das Europäische Mahnverfahren auch auf außervertragliche 
Geldfordeungen anwendbar ist, soweit diese Ansprüche allerdings beziffert sind, vgl. Weber, 
ZAK 2006, 250 251. 



211 

Europäischen Mahnverfahrens haben.1126 Somit fallen auch Ansprüche aus Arbeits-
verhältnissen in den Anwendungsbereich des Europäischen Mahnverfahrens.1127 

 
Nach Art. 4 EuMVVO gilt das Europäische Mahnverfahren ferner für die Beitrei-

bung bezifferter Geldforderungen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung fällig sind. 
Hier ist zunächst zu begrüßen, dass der nicht ganz eindeutige Begriff „unbestritten“, 
der im ursprünglichen Verordnungsentwurf enthalten war, in der EuMVVO nicht 
mehr wieder zu finden ist. Denn die Frage, ob eine Geldforderung tatsächlich un-
bestritten ist, wird gerade innerhalb dieses Verfahrens beantwortet, sodass es letzt-
endlich beim Antragsteller liegt, um zunächst zu beurteilen, ob seine Geldforderung 
unbestritten ist und somit im Europäischen Mahnverfahren gerichtlich durchgesetzt 
werden kann.1128 Außerdem ist die Anwendung des europäischen Mahnverfahrens 
nicht an eine Wertgrenze1129 gebunden.1130 Schließlich folgt das Europäische Mahn-
verfahren auch dem überwiegenden Teil der nationalen Mahnverfahren, indem die 

 
1126 Eine entsprechende Bestimmung ist auch in der EuGVO sowie im EuVTVO enthalten, siehe 

zur EuGVO: Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 1, Rn. 11 ff.; Geimer/Schütze, 
EuZVR, Art. 1 EuGVO, Rn. 27 ff.; Vlas, Groene Series-Burgerlijke Rechtsvordering, Verdra-
gen & Verordeningen, Art. 1 EuGVO, Anm. 4; vgl. zur EuVTVO: Kropholler, Europäisches 
Zivilprozeßrecht, Art. 2 EuVTVO, Rn. 1. 

1127 Der Aufbau des Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 EuMVVO, der wohl nach Ansicht der Europäischen 
Kommission der Systematik des Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 EuGVO entsprechen sollte, wird ver-
einzelt kritisiert, vgl. BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 4. Danach ist die in 
Art. 2 Abs. 1 Satz 2 EuMVVO vorgenommene negative Abgrenzung der anderen als zivil- und 
handelsrechtlichen Streitigkeiten nicht präzise. Stattdessen sollten hiernach alle vom Anwen-
dungsbereich der EuMVVO ausgeschlossenen Arten von Streitigkeiten in einem Katalog des 
Art. 2 Abs. 2 EuMVVO aufgenommen werden. Dem kann allerdings entgegengesetzt werden, 
dass sich das System des Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 EuGVO grundsätzlich in der Praxis bewährt 
hat und kaum zu Auslegungsschwierigkeiten geführt hat. Aus diesem Grunde und auch zur 
Einhaltung einer einheitlichen Systematik der Verordnungen im Bereich der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Zivilsachen sollte daher auch in der EuMVVO an dem von der Europäischen 
Kommission in Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 EuMVVO vorgestellten Aufbau festgehalten werden. 

1128 Vgl. hierzu Sujecki, ZEuP 2006, 124, 134; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfah-
rens, S. 267. 

1129 Eine solche Wertgrenze ist in Österreich (€ 30.000), Belgien (€ 1.860), Portugal (€ 10.000) und 
Spanien (€ 30.000) zu finden, vgl. KOM (2002) 746 endg. S. 22; siehe auch zum belgischen 
Recht Van Mellaert, Orders for payment under Belgian Law, S. 92; Freudenthal, 
P&B/R.D.J.P. 2005, 225, 229 f.; zum portugiesischen Recht Lebre de Freitas, L`Injonction de 
Payer dans la loi Portugaise, S. 221; zum spanischen Recht Correa Delcasso, La procédure 
d`injonction de payer en Espagne, S. 236; Gohm, Maßnahmen zur Beschleunigung, S. 98 ff.; 
Fröhlingsdorf/Lincke, RIW 2001, 357, 359. 

1130 Zustimmend Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 288; Sujecki, 
ZEuP 2006, 124, 134; Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Eu-
ropäischen Mahnverfahrens, Punkt III.1.; Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1102; Kormann, 
Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 46; kritisch dagegen Weber, ZAK 2006, 250, der da-
von ausgeht, dass bei höheren Streitwerten das Mahnverfahren aufgrund einer höheren Ein-
spruchsquote an Effizienz einbüßt. Vgl. hierzu auch Tschütscher/Weber, ÖJZ 2007, 303, 305. 
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Anwendbarkeit ebenfalls ausschließlich auf Zahlungsansprüche beschränkt ist und 
sich nicht auf andere vertretbare Sachen erstreckt.1131 

 
Es bleibt allerdings zu fragen, ob es nicht erforderlich wäre, um innerhalb der 

EuMVVO zusätzlich bestimmte, genauer zu bezeichnenden Ausschlusstatbestände 
einzuführen.1132 Da mit dem Mahnverfahren Geldansprüche gerichtlich durchgesetzt 
werden sollen, deren Rechtmäßigkeit durch den Antragsgegner wahrscheinlich nicht 
bestritten wird, sollten zunächst diejenigen Geldansprüche ausgeschlossen werden, 
bei denen die Möglichkeit der Erhebung einer Einrede vorliegt, d.h. die von einer 
noch zu erbringenden Gegenleistung abhängig sind.1133 Zu diesem Zwecke hätte 
dann der Antragsteller in seinem Antrag auf Erlass eines europäischen Zahlungsbe-
fehls die Erklärung abgeben müssen, dass die hiermit eingeklagte Geldforderung 
nicht von einer Gegenleistung abhängt bzw. die Gegenleistung bereits erfüllt wurde. 

4. Gerichtliche Zuständigkeit 

Bei der Frage nach der Ausgestaltung der gerichtlichen Zuständigkeit hatte die 
Europäische Kommission grundsätzlich zwei verschiedene Regelungsmöglichkeiten 
gehabt. Zum einen hätte hier nämlich eine ausschließliche Zuständigkeitsregelung 
aufgenommen werden können. Zum anderen hätte die Europäische Kommission die 
Zuständigkeit nach den allgemeinen Vorschriften der EuGVO regeln können, da die 
Interessen der Verfahrensbeteiligten hier bereits ausgewogen berücksichtigt sind.1134 
Die Europäische Kommission hat sich allerdings für keine dieser beiden Lösungen 

 
1131 In Frankreich, Finnland, Italien und Schweden kann das Mahnverfahren auch bei anderen An-

sprüchen als Geldansprüchen durchgeführt werden, sodass hier eine Leistungsanordnung er-
wirkt wird. Vgl. KOM (2002) 746 endg. S. 20. Vgl. zu französischen Recht: Ferrand, La pro-
cédure d`injonction de payer en droit français, S. 131 ff.; ders., Mahnverfahren Allemande, In-
jonction de payer Française, S. 175 ff.; Eibenbichler, ZfRV 2006, 63 ff.; zum finnischen 
Recht: Ervo, Order for Payment in Finland, S. 121 ff.; zum schwedischen Recht: Fridèn, The 
order for Payment and Summary Proceedings in Sweden, S. 249 ff.; vgl. zu den einzelnen 
Rechtssystemen auch Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 55 ff. (Italien), S. 116 ff. 
(Frankreich), S. 148 ff. (Schweden), S. 160 f. (Finnland). 

1132 Vgl. hierzu auch Sujecki, MMR 2005, 213, 214. 
1133 BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 6; Grüneberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 7; 

Sujecki, MMR 2005, 213, 214; ders., ZEuP 2006, 124, 134; Lüke, Der Entwurf des Europäi-
schen Mahnverfahrens, S. 273; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 62 ff. Ein 
solcher Ausschluss der Durchführung des Mahnverfahrens besteht zum Beispiel sowohl in 
Deutschland gem. § 688 Abs. 2 Nr. 2 ZPO als auch in Österreich gem. § 244 Abs. 2 Nr. 2 öZ-
PO, vgl. hierzu die jeweiligen Kapitel. 

1134 So auch die Europäische Kommission, vgl. KOM (2004) 173 endg., S. 10. 
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ausgesprochen, sondern vielmehr für die EuMVVO einen Mittelweg gewählt.1135 
Danach wird zwar in Art. 6 Abs. 1 EuMVVO auf die allgemeinen Zuständigkeitsre-
gelungen der EuGVO verwiesen. Dieses gilt allerdings nicht gem. Art. 6 Abs. 2 
EuMVVO für Verbrauchersachen. Dort wurde nämlich ein ausschließlicher Ge-
richtsstand eingeführt. Hierbei stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Zuständig-
keitsregelung der EuMVVO mit der Aufnahme eines ausschließlichen Verbraucher-
gerichtsstandes sowie dem Verweis auf die Zuständigkeitsregeln der EuGVO als ge-
eignetes Zuständigkeitssystem innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens ange-
sehen werden kann. 

4.1. Zuständigkeitsregelung in der EuMVVO 

In Art. 6 Abs. 2 EuMVVO wurde im Europäischen Mahnverfahren für Verbrau-
chersachen ein ausschließlicher Gerichtsstand eingeführt. Danach sind in Fällen, in 
denen das Mahnverfahren gegen einen Verbraucher als Antragsgegner geführt wird, 
die Gerichte des Mitgliedstaates ausschließlich zuständig, in denen der Verbraucher 
gem. Art. 59 EuGVO wohnhaft ist. Gleichzeitig bestimmt Art. 6 Abs. 2 EuMVVO 
auch, wann eine Verbrauchersache vorliegt, nämlich dann, wenn der Forderung ein 
Vertrag zugrunde liegt, dem der Verbraucher zu einem Zweck geschlossen hat, der 
nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden 
kann. 

 
Diese Zuständigkeitsregelung, mit der eine Abstimmung auf Art. 6 Abs. 1 lit. d 

EuVTVO erfolgen soll,1136 hantiert somit einen anderen, weiteren Verbraucherbeg-
riff, als er in Art. 15 Abs. 1 EuGVO zu finden ist.1137 Denn zum einen ist das Vor-
liegen einer Verbrauchersache nicht auf einige bestimmte Vertragsarten beschränkt, 

 
1135 Vgl. zur Zuständigkeitsregelung innerhalb der EuMVVO-E: Sujecki, ZEuP 2006, 124, 135 ff.; 

ders., EuZW 2005, 45, 46; ders., EuZW 2005, 358 f.; ders., MMR 2005, 213, 214 f.; Lüke, Der 
Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 275 f. 

1136 Diese Zuständigkeitsregelung wurde erst im Gesetzgebungsverfahren zur Einführung der 
EuVTVO eingeführt, da der ursprüngliche Kommissionsentwurf eine solche Einschränkung 
nicht vorgesehen hatte und daher in der Literatur scharf kritisiert wurde. Vgl. zu dieser Kritik: 
Coester-Waltjen, Einige Überlegungen zu einem künftigen europäischen Vollstreckungstitel, 
S. 191 f.; Stadler, IPRax 2004, 2, 7; Stein, IPRax 2004, 181, 188 f.; Wagner, IPRax 2005, 189, 
194; Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 93 ff.; 
Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 6 EuVTVO, Rn. 12 ff. 

1137 Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 100; Wag-
ner, IPRax 2005, 189, 194. 
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wie sie in Art. 15 Abs. 1 lit. a-c EuGVO enthalten sind.1138 Zum anderen ist auch 
keine Ausübung bzw. Ausrichtung der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 
Vertragspartners des Verbrauchers im bzw. auf den Mitgliedstaat erforderlich, in 
dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat.1139 Durch diesen weiten Begriff der 
Verbrauchersache sollen Verbraucher möglichst weitgehend gegen die Durchfüh-
rung eines Europäischen Mahnverfahrens in einem Mitgliedstaat geschützt werden, 
in dem sie nicht ihren Wohnsitz haben. Zwar haben Verbraucher auch in der EuG-
VO das Privileg, Gerichtsverfahren in anderen Mitgliedstaaten zu ignorieren, um 
sich dann vor den heimischen Gerichten gegen die Vollstreckung der ausländischen 
Entscheidung unter Berufung auf Art. 35 Abs. 1 EuGVO zu verteidigen. Allerdings 
wäre dieses Privileg gefährdet, da die gerichtlichen Prüfung innerhalb des Europäi-
schen Mahnverfahrens eine verlässliche Überprüfung der Anforderungen gem. Art. 
15 ff. EuGVO nicht gewährleistet und der Europäische Zahlungsbefehl in Form und 
mit der Wirkung eines Europäischen Vollstreckungstitels erlassen wird, sodass eine 
Überprüfung der Zuständigkeit gem. Art. 35 Abs. 1 EuGVO nicht im Rahmen der 
Vollstreckung möglich ist.1140 

 
Trotz einiger, bereits bei der Einführung der EuVTVO geäußerter Kritik an der 

Einführung einer neuen, nicht auf das bisherige Sekundärrecht, wie zum Beispiel die 
EuGVO, der Gemeinschaft abgestimmten Definition der „Verbrauchersache“1141 
muss diesem Schutzmechanismus innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens zu-
gestimmt werden, da ansonsten Verbraucher ihr in der EuGVO enthaltenes Privileg 
auf Ignorierung von Gerichtsverfahren vor unzuständigen Gerichten verlieren wür-
den und somit schlechter stünden als im Rahmen des Systems der EuGVO.1142 Auf-
grund der Wirkung des Europäischen Zahlungsbefehls als Europäischer Vollstre-
ckungstitel war zudem eine Abstimmung mit den Voraussetzungen für den Erlass 
eines Europäischen Vollstreckungstitels im Sinne der EuVTVO erforderlich.1143 

 
1138 Zu diesen Vertragstypen gehören Verträge über den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlun-

gen, Kreditgeschäfte zur Finanzierung eines Kaufs beweglicher Sachen sowie diejenigen Ver-
träge, die der Vertragspartner des Verbrauchers im Rahmen seiner beruflichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit in dem Mitgliedstaat ausgeübt hat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. 
Diese Vertragstypen werden einerseits wegen ihres Inhalts (lit. a und b) und andererseits we-
gen der Umstände des Vertragsabschlusses (lit. c) als risikoreich für den Verbraucher angese-
hen, vgl. Ganssauge, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Verbraucherver-
trägen im Internet, S. 51; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 15, Rn. 4 ff.; Gei-
mer/Schütze, EuZVR, Art. 15 EuGVO, Rn. 17. 

1139 Vgl. Ausführlich zu diesen Anforderungen Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 15, 
Rn. 20 ff.; Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 15 EuGVO, Rn. 33 ff.; Rauscher/Staudinger, EuZPR, 
Art. 15 EuGVO, Rn. 12 ff. 

1140 Vgl. auch zur der gleich lautenden Regelung in der EuVTVO: Kropholler, Europäisches Zivil-
prozessrecht, Art. 6 EuVTVO, Rn. 12; Wagner, IPRax 2005, 189, 194. 

1141 So Stadler, RIW 2004, 801, 804, die aber diese Einschränkung im Ergebnis begrüßt. 
1142 Vgl. Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1102 
1143 Sujecki, EuZW 2006, 330, 331. 
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Auch wenn man der Einführung dieser besonderen Zuständigkeitsregelung aus-
nahmslos zustimmen kann, stellt sich, wie Röthel/Sparmann zu Recht hinweisen, 
trotzdem die Frage, wie das Mahngericht überhaupt überprüfen kann, ob der An-
tragsgegner den Vertrag auch tatsächlich als Verbraucher geschlossen hat. Da der 
Antragsgegner vor Erlass des Zahlungsbefehls nicht gehört wird, überlässt die 
EuMVVO die Beurteilung der Frage, ob ein Verbrauchergerichtsstand im Sinne des 
Art. 6 Abs. 2 EuMVVO vorliegt dem Antragsteller.1144 

 
Für alle anderen Fälle bestimmt sich gem. Art. 6 Abs. 1 EuMVVO die Zuständig-

keit anhand der EuGVO. Die EuGVO beinhaltet in ihrem Kapitel II ein geschlosse-
nes Zuständigkeitssystem.1145 Dabei sind drei verschiedene Kategorien von Ge-
richtsständen zu unterscheiden: der allgemeine Gerichtsstand, besondere Gerichts-
stände und schließlich auch ausschließliche Gerichtsstände.1146 Die Regelung der 
sachlichen bzw. der örtlichen Zuständigkeit ist in der EuMVVO nicht geregelt, son-
dern den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen worden. Allerdings sind sie gem. Art. 
29 Abs. 1 EuMVVO verpflichtet, der Europäischen Kommission mitzuteilen, welche 
Gerichte für die Bearbeitung des europäischen Mahnverfahren zuständig sind. Hier-
durch haben die Mitgliedstaaten somit zwar die Möglichkeit, ähnlich dem deutschen 
Recht,1147 ein zentrales Mahngericht1148 einzurichten.1149 Damit würde dann nicht 
nur der Zugang zu diesem Verfahren für einen ausländischen Antragsteller erheblich 
erleichtert, da er vor Beginn der Durchführung des Verfahrens nicht mehr den ge-
samten Gerichtsaufbau eines für ihn fremden Rechtssystems beachten müsste. Zu-
dem könnten durch die Einführung eines oder auch mehrerer zentraler Mahngerichte 
die Investitionskosten im Zusammenhang mit der elektronischen Bearbeitung des 
Mahnverfahrens auf einige wenige Gericht limitiert werden, sodass sie überschaubar 
bleiben. Gleichzeitig darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass aufgrund des 
Verweises auf die Zuständigkeitsregeln der EuGVO bei der Bestimmung der inter-
nationalen Zuständigkeit die Errichtung eines zentralen Mahngerichts teilweise 

 
1144 Vgl. hierzu Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1102. 
1145 Vgl. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, vor Art. 2, Rn. 1. 
1146 Vgl. ausführlich zu den Zuständigkeitsregeln der EuGVO, die innerhalb eines Europäischen 

Mahnverfahrens relevant sein könnten, Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 322 ff. 
1147 Ein solches zentrales Mahngericht besteht in Deutschland auch für das Auslandsmahnverfah-

ren. Gem. § 689 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist nämlich bei einem Gläubiger mit ausländischen Wohn-
ort bzw. Sitz das AG Berlin Schönefeld ausschließlich zuständig, vgl. hierzu das Kapitel zum 
deutschen Mahnverfahren unter Punkt 3.3.2. 

1148 Die Einführung mehrerer zentraler Mahngerichte wäre allerdings nur dann sinnvoll, wenn mit 
größeren Verfahrenszahlen gerechnet werden müsste, was zum derzeitigen Stand noch nicht zu 
erwarten ist. So betrug die Anzahl der Mahnverfahren mit einem Antragsteller mit Wohnort 
bzw. Sitz im Ausland im Jahr 2002 lediglich 0,7% aller in Deutschland anhängigen Mahnver-
fahren, deren Anzahl im Jahr 2001 insgesamt fast 8,3 Mio. betrug, vgl. BMJ, Stellungnahme 
zum Grünbuch, S. 4. 

1149 Vgl. hierzu: Sujecki, MMR 2005, 213, 215; ders., Die Probleme der elektronischen Durchfüh-
rung des Europäischen Mahnverfahrens, S. 311; ders., ZEuP 2006, 124, 137 f. 
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problematisch erscheint. Denn die Regeln der EuGVO regeln teilweise nur die inter-
nationale Zuständigkeit, teilweise bestimmen sie aber auch die örtliche Zuständig-
keit. Dieses gilt zum Beispiel für die Zuständigkeitsregeln gem. Art. 5 Nr. 1, Art. 5 
Nr. 3 sowie Art. 19 Nr. 2 lit. a EuGVO.1150 In diesen Fällen wäre somit die Errich-
tung zentraler Mahngerichte nicht möglich. Allerdings wäre die Einführung einer 
Zuständigkeitskonzentration nur dann nicht möglich, wenn sie als eine Zuweisung 
eines Verfahrens an eines von mehreren gleichartigen Gerichten einzustufen wäre. 
Sie kann aber als eine gerichtsorganisatorische Maßnahme angesehen werden, mit 
der die Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens schneller sowie auch bes-
ser erfolgen soll, sodass sie als eine besondere sachliche Zuständigkeit eingestuft 
werden kann.1151 Letztendlich steht der Verweis auf die Zuständigkeitsregeln der 
EuGVO einer Zuständigkeitskonzentration nicht im Wege.1152 

 
Schließlich können die Mitgliedsstaaten im Rahmen der EuMVVO die Bearbei-

tung des Mahnverfahrens in die Zuständigkeit eines unterhalb der Richterschaft lie-
genden Justizbediensteten, wie zum Beispiel Rechtspfleger oder griffier, legen.1153 
Denn nur hierdurch kommt es auch tatsächlich zur Entlastung der Justiz, sodass 
durch das Mahnverfahren auch tatsächlich die Ressourcen der Richter freikommen 
würden.1154 Allerdings bestehen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten derzeit auf-
grund unterschiedlicher Rechtstraditionen noch Unterschiede in der Ausbildung der 
unterhalb der Richterschaft liegenden Bediensteten, die für eine Bearbeitung des 
Mahnverfahrens in Frage kämen.1155 Daher könnte bei der Bearbeitung des Europäi-
schen Mahnverfahrens die Gefahr auftreten, dass die Durchführung und insbesonde-
re die Prüfung eine unterschiedliche Qualität aufweist. Eine Lösung dieses unter-
schiedlichen Standards der Ausbildung dieser Bediensteten könnte in einer einheitli-
chen Schulung liegen, die vor Inkrafttreten des Europäischen Mahnverfahrens den 
jeweiligen Bediensteten entweder auf europäischer Ebene oder aber auf nationaler 
Ebene unter Verwendung einheitlicher Unterlagen erfolgen könnte. 

 
1150 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 345 ff. 
1151 Vgl. Pfeiffer, IPRax 1994, 421, 423; Wagner, RIW 1995, 89, 94. 
1152 Vgl. Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1102. 
1153 Dagegen geht Zilinsky zu Unrecht von einer funktionellen Zuständigkeit eines Richters aus, vgl. 

Zilinsky, De Europese Executoriale Titel, S. 213. 
1154 So auch: Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 51; BMJ, 

Stellungnahme zum Grünbuch, S. 4. 
1155 Daher plädiert zum Beispiel der Deutsche Richterbund für die Einführung einer Mindestausbil-

dung, vgl. DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort Nr. 10. 
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4.2. Eignung der Zuständigkeitsvorschriften der EuMVVO für ein Europäisches 
Mahnverfahren? 

Es stellt sich insgesamt die Frage, ob der von der Europäischen Kommission ein-
geschlagene Weg – nämlich zur Bestimmung der internationalen Zuständigkeit auf 
die Regeln der EuGVO zu verweisen und lediglich für Verbrauchersachen spezifisch 
für das Mahnverfahren anwendbaren Zuständigkeitsregelungen in die EuMVVO 
einzuführen – als gelungen betrachtet werden kann. Dieses kann grundsätzlich ver-
neint werden.1156 Denn gerade das Mahnverfahren erfordert klare und strukturierte 
Normen, die jegliche wertende richterliche Tätigkeit entbehrlich machen.1157 Nur so 
bietet das Mahnverfahren den Gläubigern die Möglichkeit, mittels eines einfachen 
gerichtlichen Zugangs die Forderungen gerichtlich durchzusetzen. Gleichzeitig er-
möglichen klare Regelungen innerhalb des Mahnverfahrens auch, dass die Bearbei-
tung nicht durch einen Richter erfolgen muss, sondern hierzu ein unterhalb des 
Richters liegender gerichtlicher Bediensteter oder sogar ein Computer herangezogen 
werden kann. 

 
Die Zuständigkeitsregeln der EuGVO gehen zwar von dem Grundsatz gem. Art. 2 

Abs. 1 EuGVO aus, dass ein Verfahren vor einem Gericht in dem Mitgliedstaat 
stattfinden muss, in dem der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Gleich-
zeitig lässt die EuGVO aber auch eine Anzahl von besonderen und ausschließlichen 
Gerichtsständen zu. Dabei ist die Bestimmung des zuständigen Gerichts teilweise 
erheblich problematisch. Zum einen bestehen noch zahlreiche Auslegungsfragen, die 
höchstrichterlich noch nicht geklärt wurden. Auch die Rechtsprechung des EuGH ist 
zum Teil nicht einheitlich. So verlangt der EuGH einerseits für das Vorliegen einer 
vertraglichen Streitigkeit den tatsächlichen Abschluss eines Vertrages, während in 
einem anderen Fall diese Voraussetzung gerade nicht verlangt wird.1158 Eine weitere 
Schwierigkeit bei der Bestimmung des zuständigen Gerichts liegt zudem in der un-
terschiedlichen Auslegung verschiedener in den einzelnen Normen der EuGVO ent-
haltener Begriffe. Während nämlich aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung ei-
nes Begriffs durch die nationalen Gerichte ein bestimmter Gerichtsstand angenom-
men werden kann, führt in dem gleichen Fall die durch den EuGH entwickelte ge-

 
1156 Ebenso wie hier Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 482 f.; Heß, ZSR 2005, 183, 214; Gundlach, 

Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 117 f.; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahn-
verfahrens, S. 275 f.; Sujecki, ZEuP 2006, 124, 135 ff.; ders., MMR 2005, 213, 214; ders., Die 
Probleme der elektronischen Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens, S. 310; ders., 
Mahnverfahren, Rn. 501 ff.; ders., NJW 2007, 1622, 1623; dagegen die Ansicht der Europäi-
schen Kommission folgend: Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 451; Einhaus, 
EuZW 2005, 165, 166; Freudenthal, NIPR 2004, 393, 399; Zilinsky, De Europese Executoriale 
Titel, S. 207 ff. 

1157 Vgl. hierzu Fasching, Rechtliches Gehör, S. 125; Sujecki, MMR 2005, 213, 214. 
1158 Vgl. Beispiele bei Stadler, Vertraglicher und deliktischer Gerichtsstand im europäischen Zivil-

prozessrecht, S. 574. 
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meinschaftsautonome Interpretation des gleichen Begriffs zu einem anderen Ge-
richtsstand.1159 Beispielhaft für diese Problematik ist die Abgrenzung des vertragli-
chen von dem deliktischen Gerichtsstand gem. Art. 5 Nr. 1 und Nr. 3 EuGVO, die 
zwar nicht bei Vorliegen der vertraglichen Hauptleistungspflichten, sondern auf-
grund einer unterschiedlichen Qualifikation in den einzelnen Mitgliedstaaten vor al-
lem bei vorvertraglichen Ansprüchen problematisch ist.1160 Diese Abgrenzungsprob-
lematik wollte die Europäische Kommission innerhalb des Europäischen Mahnver-
fahrens aber gerade vermeiden und hat daher sowohl im Grünbuch als auch im ur-
sprünglichen Verordnungsvorschlag gem. dem 9. Erwägungsgrund das Europäische 
Mahnverfahren sowohl auf vertragliche als außervertragliche Ansprüche für an-
wendbar erklärt. Zwar wurde die Durchsetzung außervertraglicher Anspruche im 
Europäischen Mahnverfahren durch besondere Anforderungen des Art. 2 Abs. 2 lit. 
EuMVVO beschränkt. Allerdings ändert diese Einschränkung nichts an der grundle-
genden Möglichkeit der Durchsetzung außervertraglicher Geldforderungen im Eu-
ropäischen Mahnverfahren.1161 Somit erscheint ein Fortbestehen dieser Abgren-
zungsproblematik bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit mit den 
durch die Europäische Kommission bezweckten Zielen als widersprüchlich.1162 Aus 
diesem Grund ist auch ein allgemeiner Rückgriff auf die Zuständigkeitsregel der 
EuGVO innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens als eine Verkomplizierung 
dieses Verfahrens.1163 

 
Aus Sicht des Beklagtenschutzes darf darüber hinaus nicht unberücksichtigt blei-

ben, dass auch dann, wenn der Antragsteller, wie in dem hier vorgeschlagenen Eu-
ropäischen Mahnverfahren, ein Abweichen der Zuständigkeit von dem Grundsatz 
des Art. 2 Abs. 1 EuGVO begründen muss, und er somit eine zusätzliche Anforde-
rung zum Erlass eines europäischen Zahlungsbefehls erfüllen muss, beim Vorliegen 
eines Wahlrecht bei der Bestimmung des zuständigen Gerichts, wie zum Beispiel in 
den Fällen des Art. 5 Nr. 1 EuGVO, der Antragsteller wohl kaum das Verfahren 
freiwillig am allgemeinen Gerichtsstand des Antragsgegners im Ausland eröffnen 
wird, sondern vielmehr den Schuldner vor seinem eigenen Gericht verklagen wird. 
Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn dem Antragsteller Anreize zu einer Ver-
fahrensführung gegeben werden, die hier aber kaum vorliegen. Schließlich muss be-
achtet werden, dass zwar die Antragsformulare möglichst weitgehend standardisiert 

 
1159 Vgl. McGuire, ZfRV 2005, 83, 84; Stadler, RIW 2004 801, 803. 
1160 Wie kompliziert unter Umständen die Bestimmung des richtigen Gerichtsstandes im Rahmen 

der EuGVO sein kann, zeigt auch eine aktueller Entscheidung des BGH, vgl. BGH, IPRax 
2006, 594 ff., siehe hierzu Leible/Sommer, IPRax 2006, 568 ff.; siehe auch Coester-Waltjen, 
Einige Überlegungen zum Verhältnis verfassungsrechtlicher Grundsätze und Regeln der inter-
nationalen Zuständigkeit, S. 139.  

1161 Vgl. hierzu Sujecki, EuZW 2006 330, 331. 
1162 Vgl. hierzu Sujecki, EuZW 2005, 358, 359; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfah-

rens, S. 276. 
1163 So auch Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 276.  
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worden, dass aber die frei zu formulierten Felder in der Amtssprache des Mahnge-
richts ausgefüllt werden müssen, was letztendlich eine erhebliche Hürde für den An-
tragsteller darstellt.1164 

4.3. Lösungsvorschlag 

Wenn ein Rückgriff auf die Zuständigkeitsregeln der EuGVO nicht als eine opti-
male Lösung angenommen werden kann, stellt sich die Frage, wie die internationale 
Zuständigkeit hier besser geregelt hätte werden können. Wie bereits angesprochen, 
erfordert das Mahnverfahren zum Zwecke einer einfachen Ausgestaltung sowie ei-
ner leichten Zugänglichkeit klare und wertungsunabhängige Normen, die gleichzei-
tig auch eine Prüfung durch einen unterhalb der Richterschaft liegenden Angestell-
ten sowie unter Umständen einen umfassenden Einsatz elektronischer Mittel ermög-
lichen. Aus diesem Grund sollte die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit 
nicht eine auslegungsbedürftige Prüfung erforderlich machen. Folglich hätte die Eu-
ropäische Kommission, wie sie bereits für Verbrauchersachen in Art. 6 Abs. 2 
EuMVVO vorgenommen hat, in der EuMVVO allgemein eine ausschließliche inter-
nationale Zuständigkeitsregelung einführen müssen. Denn nur mittels einer solchen 
eindeutigen Regelung kann der Antragsteller grundsätzlich ohne die Hinzuziehung 
eines Rechtsbeistands ermitteln, in welchem Mitgliedstaat das Europäische Mahn-
verfahren durchzuführen ist, sodass dieses Verfahren dann auch tatsächlich leicht 
zugänglich wäre und darüber hinaus auch eine Überprüfung durch einen Richter ent-
behrlich machen würde.1165 

 

 
1164 Teilweise wird von den Befürwortern der auf die EuGVO verweisenden Zuständigkeitsrege-

lung angenommen, dass dem Antragsteller mit dem Europäischen Mahnverfahren ein einfacher 
Zugang gewährt wäre, dass keine Notwendigkeit bestünde, um das Verfahren nicht bei einem 
Gericht gem. Art. 2 Abs. 1 EuGVO nicht zu eröffnen, vgl. Freudenthal, NIPR 2004, 393, 399; 
dies., JBPr 2004, 532, 536 f.; dies., AdvBl. 2004, 448, 450. Ob das Europäischer Mahnverfah-
ren durch die Verwendung einheitlicher Formulare den Antragsteller tatsächlich einen so gro-
ßen Anreiz gibt, dass er das Verfahren bei Vorliegen eines Wahlrechts bei der Bestimmung der 
international Zuständigkeit an einem ausländischen Gericht basierend auf Art. 2 Abs. 1 EuG-
VO einreicht, muss sich noch in der Praxis erweisen. Allerdings kann angenommen werden, 
dass grundsätzlich eine Tendenz der Kläger besteht, um ein gerichtliches Verfahren an einem 
Gericht im eigenen Staat zu führen. Dieses wird auch von dem Befürworter dieser Lösung er-
kannt, vgl. Freudenthal, NIPR 2004, 393, 399; dies., JBPr 2004, 532, 536 f.; dies., AdvBl. 
2004, 448, 450. 

1165 Ebenso Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Heß, ZSR 2005, 183, 214; Gundlach, Europäische 
Prozessrechtsangleichung, S. 115; Sujecki, EuZW 2005, 45, 46; ders. EuZW 2005,358, 359; 
ders., MMR 2005, 213, 214 f.; ders., Die Probleme der elektronischen Durchführung des Eu-
ropäischen Mahnverfahrens, S. 310 ff.; ders., ZEuP 2006, 124, 135 ff. Lüke, Der Entwurf des 
Europäischen Mahnverfahrens, S. 276. 
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Zu fragen bleibt allerdings, ob eine solche ausschließliche Zuständigkeitsregelung 
in dem Mitgliedstaat liegen sollte, wo der Antragsteller oder aber, wie für Verbrau-
chersachen gem. Art. 6 Abs. 2 EuMVVO, der Antragsgegner seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat. Für eine ausschließliche Zuständigkeit in dem Mitgliedstaat am 
allgemeinen Gerichtsstand des Antragstellers spricht vor allem die Vereinfachung 
des Zugangs zum Europäischen Mahnverfahren.1166 Denn der Antragsteller wäre mit 
einer solchen Zuständigkeitsregelung nicht gezwungen, ein Gerichtsverfahren in ei-
nem anderen Mitgliedstaat, möglicherweise auch in einer ihm fremden Sprache zu 
führen, sondern könnte das Mahnverfahren in seinem eigenen Land und in seiner 
eigenen Sprache führen. Hierdurch wäre der Antragsteller nicht auf die Hinzuzie-
hung eines rechtlichen Beistands angewiesen. Im Ergebnis wäre somit der Zugang 
zum Mahnverfahren für den Antragsteller erheblich einfacher.1167 Auch eine Über-
prüfung der Zuständigkeit wäre bei einer solchen eindeutigen Regelung unproble-
matisch. Diese Regelung würde gleichzeitig aber auch den Antragsgegner nicht 
benachteiligen. Zwar soll eine Zuständigkeitsregelung basierend auf dem Grundsatz 
actor sequitur forum rei dem Beklagten, hier dem Antragsgegner, die gerichtliche 
Durchsetzung seiner Rechte erleichtern, da dieser vor einem Gericht an seinem 
Wohnort sich gegen den gegen ihn geltend gemachten Anspruch verteidigen kann. 
Allerdings sind diese Vorteile aufgrund der standarisierten Durchführung des 
Mahnverfahrens, die lediglich auf schriftlichem Weg erfolgt, und bei der der An-
tragsgegner lediglich seine Verteidigungsabsicht mittels eines Kreuzes in einem 
standarisierten Formular zum Ausdruck bringen muss, durchaus begrenzt. Daher ist 
eine örtliche Nähe des Schuldners zum zuständigen Gericht nicht von großem Vor-
teil.1168 Im Gegensatz hierzu muss der Antragsteller den Erlass eines Europäischen 
Zahlungsbefehls beantragen, sodass er detailliertere Angaben zum Anspruch ma-
chen muss. Aufgrund dieser Last wird vereinzelt für die Maßgeblichkeit der Zustän-
digkeit des Antragstellers plädiert, die insbesondere bei Großgläubigern mittels einer 
Konzentration zu Rationalisierungseffekten führen würde,1169 wie man bereits im 
deutschen Mahnverfahren sehen konnte.1170 

 

 
1166 So insbesondere Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Heß, ZSR 2005, 183, 214, Fn. 195; Gund-

lach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 117 f.; Lüke, Der Entwurf des Europäischen 
Mahnverfahrens, S. 276; im Ergebnis auch Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, 
S. 72 

1167 Vgl. zu den Vorteilen Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Heß, ZSR 2005, 183, 214, Fn. 195. 
1168 Vgl. Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Heß, ZSR 2005, 183, 214, Fn. 195; Gundlach, Euro-

päische Prozessrechtsangleichung, S. 116 f.; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem euro-
päischen Mahnverfahren, S. 50 

1169 So Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Heß, ZSR 2005, 183, 214, Fn. 195; Gundlach, Europäi-
sche Prozessrechtsangleichung, S. 116 f.; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfah-
rens, S. 276; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 72. 

1170 Vgl. hierzu oben Kapitel III Punkt 3.3.2. 
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Diese von dem allgemeinen Gerichtsstand des Antragstellers ausgehende Rege-
lung der internationalen Zuständigkeit, wie sie lediglich im deutschen Mahnverfah-
ren existiert,1171 ist sicherlich vor allem für Großgläubiger sehr vorteilhaft. Voraus-
setzung für eine solche Regelung ist allerdings, dass der Antragsgegner eine ausrei-
chende Kenntnis über das gegen ihn eröffnete Mahnverfahren erlangt. Mit anderen 
Worten, nur mit einem effektiven Zustellungswesen könnte man von einem Ge-
richtsstand am Wohnort des Antragstellers ausgehen.1172 Hier liegt aber gerade das 
Problem des Europäischen Mahnverfahrens nach der EuMVVO. Denn der europäi-
sche Gesetzgeber hat es unterlassen, spezifische Zustellungsregelungen in die 
EuMVVO einzuführen und hat lediglich Mindeststandards aufgestellt, an die sich 
entweder die nationale Zustellungsregeln oder diejenigen der EuZVO halten müs-
sen. Gerade aber die EuZVO führt aufgrund der vielfachen Optionsmöglichkeiten 
der Mitgliedstaaten nicht zu einheitlichen Regeln bei der grenzüberschreitenden Zu-
stellung,1173 wobei sich hier aber die Rechtslage mit dem Inkrafttreten der reformier-
ten EuZVO sicherlich verbessern wird.1174 Hierdurch kann es aber auch bei grenz-
überschreitenden Zustellungen zu entscheidenden Komplikationen kommen, die in-
nerhalb eines Mahnverfahrens grundsätzlich vermieden werden sollten. Da man im 
Falle einer Regelung der internationalen Zuständigkeit am Gerichtsstand des An-
tragstellers von dem Erfordernis einer grenzüberschreitenden Zustellung ausgehen 
muss, erscheint eine solche Regelung der internationalen Zuständigkeit nur dann an-
gemessen, wenn auch tatsächlich einheitliche und effektive Zustellungsvorschriften 
innerhalb eines Europäischen Mahnverfahren existieren. Solange aber das nicht der 
Fall ist, sollte die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Zustellung möglichst 
weitreichend vermieden werden. 

 
Diese Komplikationen könnten allerdings bei der Bestimmung der internationalen 

Zuständigkeit am allgemeinen Gerichtsstand des Antragsgegners vermieden werden, 
da hier lediglich eine Inlandszustellung erforderlich wäre. Diese Regelung hätte den 
Vorteil, dass lediglich eine interne Zustellung erforderlich wäre, die wesentlich 
schneller und billiger ist als eine grenzüberschreitende Zustellung. Darüber hinaus 
kann am allgemeinen Gerichtsstand des Antragsgegners grundsätzlich auch mit dem 
vollstreckungstauglichen Vermögen gerechnet werden, sodass auch dann überwie-
gend eine grenzüberschreitende Vollstreckung entbehrlich wäre.1175 Auch die Re-

 
1171 Siehe Prütting, Auf dem Weg zu einer Europäischen Zivilprozessordnung, S. 467; Schollmeyer, 

IPRax 2002, 478, 482. 
1172 Dieses wird auch von den Befürwortern dieser Lösung gesehen, vgl. Schollmeyer, IPRax 2002, 

478, 483. 
1173 Vgl. ausführlich zur grenzüberschreitenden Zustellung nach den Regeln der EuZVO Sujecki, 

Mahnverfahren, Rn. 409 ff. 
1174 Vgl. zur Reform der EuZVO Sujecki, GPR 2005, 192, 200 ff.; ders., EuZW, 2006, 1; ders., 

NIPR 2007, 229, 237 ff.; Rösler/Siepmann, RIW 2006, 512 ff.; Freudenthal, Schets van het 
Europees civiel procesrecht, S. 137 ff. 

1175 Vgl. hierzu Sujecki, EuZW 2005, 358, 359. 
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geln im Hinblick auf die grenzüberschreitende Vollstreckung sind innerhalb des Eu-
ropäischen Binnenmarktes nicht vereinheitlich, sodass es durchaus auch hier im 
Vergleich zu einer rein internen Vollstreckung zu Verzögerungen kommen kann.1176 
Zudem muss im Falle einer grenzüberschreitenden Vollstreckung grundsätzlich auch 
mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden, die vor allem durch Übersetzungen bzw. 
Beauftragung von ausländischen Rechtsbeiständen bzw. weiteren Personen verur-
sacht werden können. Schließlich kommt es bei einer Gerichtsstandsregelung aus-
schließlich am Wohnort des Gläubigers auch zu Problemen im Falle einer Verteidi-
gung des Antragsgegners. Dann erfolgt nämlich eine Eröffnung eines streitigen Ver-
fahrens, die ihrerseits eine Überweisung des Verfahrens an das zuständige Streitge-
richt notwendig macht. Bei ausschließlich grenzüberschreitender Anwendung des 
Europäischen Mahnverfahrens würde das bedeuten, dass im Falle einer ausschließli-
chen Zuständigkeitsregelung in dem Mitgliedstaat, in dem der Antragsteller seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, eine grenzüberschreitende Verweisung erforderlich 
wäre. Eine solche grenzüberschreitende Verweisung ist aber innerhalb der EuGVO 
nicht möglich, da ein Gericht ein anderes ausländisches Gericht nicht binden 
kann.1177 Zwar könnte innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens durchaus über 
eine grenzüberschreitende Abgabe des Verfahrens im Falle einer Verteidigung an 
ein anderes Streitgericht nachgedacht werden, da innerhalb des Mahnverfahrens eine 
standarisierte Bearbeitung erfolgt und zudem die abzugebende Akte lediglich den 
Antrag sowie die schriftlichen Verteidigung enthält, für diese jeweils Formulare in 
der jeweiligen Sprache vorgesehen sind. Aus diesem Grunde würde eine grenzüber-
schreitende Verweisung durchaus hinnehmbar sein, zumal auch grundsätzlich mit 
einer geringen Verteidigungszahl gerechnet werden kann.1178 Allerdings sollte eine 
solche grenzüberschreitende Verweisung nur im Ausnahmefall erfolgen und nicht, 
wie zum Beispiel bei einer Festlegung des international zuständigen Gerichts am 

 
1176 Allerdings arbeitet der europäische Gesetzgeber auch an der Vereinheitlichung des nationalen 

Vollstreckungsrechts, vgl. Europäische Kommission, Grünbuch zur effizienten Vollstreckung 
von Urteilen in der Europäischen Union: vorläufige Kontenpfändung, KOM (2006) 618 endg. 

1177 Vgl. hierzu ausführlich McGuire, ZfRV 2005, 83 ff., die auch auf andere Ansichten hierzu ein-
geht. Siehe auch Einhaus, EuZW 2005, 165, 166; Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, 
Rn. 1010, 1850; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn. 395; Lüke, Der Entwurf des 
Europäischen Mahnverfahrens, S. 277, der auch auf die Probleme einer solchen Verweisung 
im Rahmen eines Europäischen Mahnverfahrens eingeht. 

1178 Vgl. zu der Quote der streitigen Verfahren, Europäische Kommission, KOM (2002), 746 endg., 
S. 9, Fn. 2 In den Niederlanden liegt zum Beispiel die Quote von unbestrittenen Verfahren 
zwischen 75% und 80%. Insgesamt wurden im Jahr 2003 ca. 254.000 Verfahren vor dem 
amtsgerichtlichen Sektor (sog. sector kanton) und ca. 21.000 Verfahren vor dem landgerichtli-
chen Sektor (sog. sector civiel) nicht bestritten, vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Euro-
pees betalingsbevel, S. 1; Reiling, NJB 2003, 2286, 2288; Freudenthal, NIPR 2004, 393, 396; 
dies., JBPr 2004, 532, 534. In Deutschland liegt die Quote der streitigen Fälle bei ca. 11%, vgl. 
Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163 Rn. 2. In Österreich wird sogar nur in ca. 7% der 
Mahnverfahren ein Einspruch eingelegt, vgl. Kodek, Das Mahnverfahren in Österreich, S.85. 
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Antragstellergerichtsstand, bei jeder Verteidigung des Antragsgegners notwendig 
sein.1179 

 
Aus diesem Grund spricht Vieles für eine Ausweitung der in Art. 6 Abs. 2 

EuMVVO enthaltenen Regelung und somit für die Einführung einer allgemeinen 
ausschließlichen Zuständigkeitsregelung, die basierend auf dem Grundsatz des Art. 
2 Abs. 1 EuGVO am Gerichtsstand des Antragsgegners liegen sollte.1180 Denn die 
Zuständigkeit nach dem Grundsatz actor sequitur forum rei kann im Rahmen der 
EuGVO für alle Streitigkeiten mit Ausnahme der ausschließlichen Zuständigkeitsre-
gelung des Art. 22 Nr. 1 EuGVO sowie der Gerichtsstandsvereinbarungen gem. Art. 
23 EuGVO hinzugezogen werden.1181 Das bedeutet, dass bei einer Verteidigung des 
Antragsgegners lediglich in diesen Fällen eine Verweisung an ein ausländisches Ge-
richt notwendig erscheint. Folglich wäre mit dem ausschließlichen Gerichtsstand 
basierend auf dem Grundsatz des Art. 2 Abs. 1 EuGVO eine grenzüberschreitende 
Verweisung äußerst selten und somit auch hinnehmbar. Gleichzeitig erscheint auch 
eine solche Regelung aus Sicht des Beklagtenschutzes erforderlich, da der Antrags-
gegner das Verfahren dann in seiner eigenen Sprache durchführen könnte.1182 Dar-
über hinaus würde der Antragsgegner das Verfahren grundsätzlich in seiner eigenen 
Sprache führen können. Hierdurch könnte er grundsätzlich gleich erkennen, dass es 
sich um ein gerichtliches Stück handelt.1183 Schließlich wäre auch eine grenzüber-
schreitende Zustellung entbehrlich, sodass die Zustellungskosten sowie auch der 
Zeitaufwand des Zustellungsverfahrens im Vergleich zu einer grenzüberschreitenden 
Zustellung erheblich geringer wären. Gerade die Zustellungsvorschriften innerhalb 
des Mahnverfahrens sollten gewährleisten, dass einerseits der Antragsgegner wil-
lentlich von seinem Verteidigungsrecht keinen Gebrauch macht, und dass anderer-
seits der Antragsteller auf eine schnelle, kostengünstige sowie effiziente Zustellung 

 
1179 Eine solche Ausnahmeregelung ist in Art. 15 Brüssel IIa-Vo enthalten. Danach kann ein Ge-

richt eines Mitgliedstaates das Verfahren an ein Gericht eines anderen Mitgliedstaates verwei-
sen, wenn es der Meinung ist, dass das andere Gericht das Verfahren besser beurteilen kann, 
vgl. hierzu Rauscher/Rauscher, EuZPR, Art. 15 Brüssel IIa-Vo, Rn. 1 ff. 

1180 Ebenso Ministerie van Justitie, Kamerstukken II, 2002-2003, 22112, nr. 275, S. 6; Gohm, Maß-
nahmen zur Beschleunigung und Konzentration im neuen spanischen und deutschen Zivilpro-
zessrecht, S. 250. Im Ergebnis auch Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 
276, der zwar eine ausschließliche Zuständigkeitsregelung am allgemeinen Wohnsitz des An-
tragstellers befürwortet, sich allerdings bei politischen Widerständen einer solchen Regelung 
für eine ausschließliche Zuständigkeitsregelung am allgemeinen Wohnsitz des Antragsgegners 
ausspricht. 

1181 Vgl. zu diesen Zuständigkeitsregelungen Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 324 ff. 
1182 Vgl. zu den Problemen einer Einlassungslast im Ausland Heß, EMRK, Grundrechte-Charter 

und europäisches Zivilverfahrensrecht, S. 346. 
1183 Vgl. zu den Problemen einer Direktzustellung eines gerichtlichen Stückes von einem ausländi-

schen Gericht: Stadler, RIW 2004, 801, 807. 
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rechnen kann.1184 Wie noch zu zeigen sein wird, können diese Vorgaben mit der 
derzeitigen Regelung der grenzüberschreitenden Zustellung nach der EuZVO nicht 
eingehalten werden. Aus diesem Grund sollte möglichst weitgehend eine grenzüber-
schreitende Zustellung innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens vermieden 
werden.1185 Schließlich wäre mit einer ausschließlichen Zuständigkeitsregelung ba-
sierend auf Art. 2 Abs. 1 EuGVO auch eine grenzüberschreitende Vollstreckung 
entbehrlich, da am allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten grundsätzlich mit dem 
vollstreckungstauglichen Vermögen gerechnet werden kann. 

 
Diese Lösung erscheint zwar möglicherweise den Antragsteller zu benachteiligen, 

da er den Antragsgegner nicht vor einem an seinem Wohnort liegenden Gericht ver-
klagen kann.1186 Dieser Nachteil kann aber mit der Einführung von Antragsformula-
ren ausgeglichen werden, die dem Antragsteller ermöglichen, zur Antragsausfüllung 
das jeweils in seiner Sprache verfasste Formular zu verwenden bzw. als Hilfe zu 
gebrauchen. Hier hätte man allerdings vom europäischen Gesetzgeber mehr Konse-
quenz erwarten müssen, indem der Antragsteller die Anträge auch in seiner eigenen 
Sprache hätte ausfüllen können. Dieses konnte sich allerdings im Gesetzgebungsver-
fahren nicht durchsetzen. Allerdings entstehen hier nur dann Problemfälle, wenn der 
Antragsteller zusätzliche Angaben machen muss, die nicht in einem der Kataloge 
des standardisierten Antrags wieder zu finden sind. Darüber hinaus muss beachtet 
werden, dass diese Lösung den Zugang zum Europäischen Mahnverfahren auch 
nicht übermäßig erschwert, da der Antragsteller aufgrund der klaren Regelung sich 
nicht mit der Abgrenzungsproblematik der Zuständigkeitsregeln innerhalb der 
EuGVO auseinandersetzen muss.1187 Hierdurch wäre grundsätzlich die Hinzuzie-
hung eines Rechtsanwalts zur Durchführung des Mahnverfahrens entbehrlich, was 
das Verfahren letztendlich günstiger machen würde. Ebenso wäre hierdurch eine 
Prüfung durch einen Richter nicht erforderlich, sodass unter der Richterschaft ange-
stellte Gerichtsbedienstete oder sogar auch Computer zu der Prüfung der internatio-
nalen Zuständigkeit hinzugezogen werden könnten.1188 Aus diesen Gründen hätte die 
Europäische Kommission eine auf Art. 2 Abs. 1 EuGVO basierende Regelung ein-

 
1184 Vgl. zur Funktion der Zustellungsvorschriften Heß, NJW 2001, 15; Sujecki, ZEuP 2007, 353, 

358 f. 
1185 Ebenso Van der Grinten, TCR 2005, 79, 84. 
1186 In diesem Sinne auch Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 482 f.; Heß, ZSR 2005, 183, 214, Fn. 195; 

Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 117 f.  
1187 So auch Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 276. 
1188 Zu den Möglichkeiten der elektronischen Bearbeitung des Mahnverfahrens: Sujecki, MMR 

2005, 213 ff.; ders., Mahnverfahren, Rn. 493 ff. 
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führen müssen, wonach die internationale Zuständigkeit am allgemeinen Gerichts-
stand des Antragsgegners liegt.1189 

5. Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls 

Die inhaltlichen und formellen Anforderungen an die Beantragung des Europäi-
schen Mahnverfahrens sind in Art. 7 EuMVVO aufgenommen. Eine sehr umstrittene 
Frage bei der Einführung des Europäischen Mahnverfahrens war die Frage nach ei-
ner möglichen Beweispflicht. Anschließend sollen die Anforderungen an die An-
tragstellung innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens gem. Art. 7 EuMVVO nä-
her ausgearbeitet werden. Darüber hinaus soll untersucht werden, inwiefern eine 
Hinzuziehung eines Anwalts erforderlich erscheint. 

5.1. Anforderungen an den Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls 

Art. 7 EuMVVO regelt die Anforderungen an die Beantragung eines Europäi-
schen Zahlungsbefehls.1190 Die Anforderungen für die Beantragung eines Europäi-
schen Zahlungsbefehls wurden in einem standarisierten Formular umgesetzt, das 
gem. Art. 7 Abs. 1 EuMVVO zwingend zu verwenden ist. Der standarisierte Antrag 
muss Art. 7 Abs. 2 EuMVVO den Namen und die Anschrift der Verfahrensbeteilig-
ten sowie des Gerichts vermelden, bei dem der Antrag eingereicht werden soll.1191 
Daneben sind neben der Höhe der Haupt- und ggf. Nebenforderung bei der Gel-
tendmachung von Verzugszinsen der angewandte Zinssatz sowie der Zeitraum an-
zugeben, für den der Zinssatz erhoben wird. Ausgenommen hiervon sind lediglich 
die Forderungen, bei denen nach nationalem Recht der gesetzliche Zinssatz automa-

 
1189 So auch niederländisches Justizministerium, vgl. Ministerie van Justitie, Kamerstukken II, 

2002-2003, 22112, nr. 275, S. 6; Van der Grinten TCR 2005, 79, 84; Sujecki, EuZW 2005, 45, 
46; ders., MMR 2005, 213, 214 f.; ders., EuZW 2005, 358, 359; ders. ZEuP, 2006, 124, 136 f.; 
Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 81 ff. 

1190 Siehe hierzu auch Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1102 f.;  
1191 Als Gericht im Sinne der EuMVVO werden gem. Art. 5 Nr. 3 EuMVVO alle Behörden, die für 

den Europäischen Zahlungsbefehl oder jede andere damit zusammenhängende Angelegenheit 
zuständig sind. Da in Schweden für das dortige Mahnverfahren nicht Gerichte, sondern viel-
mehr Vollstreckungsbehörden (sog. kronofogdemyndighet) zuständig sind, muss diese Behörde 
im Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls angegeben werden. Vgl. zum 
schwedischen Recht Fridén, The Order for Payment and Summary Proceedings in Sweden, S. 
249 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 148 ff. 
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tisch erhoben wird. Darüber hinaus ist die Nennung des Streitgegenstands1192 ein-
schließlich einer kurzen Darstellung des Sachverhalts erforderlich, auf dem die 
Haupt- und ggf. die Zinsforderung basieren. In der EuMVVO muss nicht nur der 
Anspruch individualisiert werden, sondern es muss auch noch eine kurze Darstel-
lung des Sachverhalts erfolgen. Im Hinblick auf das Sprachproblem1193 wurde im 
Formblatt nicht nur zur Darstellung der Anspruchsarten, sondern vielmehr auch zur 
Darstellung des Sachverhalts, der Gründe für die Zuständigkeit sowie des grenz-
überschreitenden Charakters jeweils ein Katalog aufgenommen, aus dem der An-
tragsteller die jeweilige Angaben machen kann. Nur auf diese Weise kann man näm-
lich im Falle einer Antragstellung durch einen polnischen Gläubiger bei einem grie-
chischen Gericht auf die Hinzuziehung von Dritten, insbesondere Dolmetschern mit 
griechischen Sprachkenntnissen, verzichten.1194 

 
Trotz dieser sicherlich erfreulichen Ausgestaltung der Formblätter und der darin 

enthaltenen Katalogisierung der einzelnen Angaben stellt sich die Frage nach der 
Gebrauchstauglichkeit dieser Formulare. So müssen die Gläubiger zum Beispiel ihre 
Anspruchsbezeichnung aus einem Katalog von insgesamt 24 verschiedenen An-
spruchsarten auswählen. Dabei ist es fraglich, ob die Antragsteller die verschiede-
nen, in dem Katalog enthaltenen Anspruchsarten überhaupt abgrenzen können. Zwar 
entspricht dieser Anspruchskatalog sicherlich nicht demjenigen innerhalb des deut-
schen Mahnverfahrens, der mit seinen 56 verschiedenen Anspruchsarten bei dem 
Antragsteller sicherlich zu Problemen bei der Antragstellung führt. Hier hätte aber 
der europäische Gesetzgeber eher dem österreichischen Vorbild folgen müssen und 
einen Anspruchskatalog von 12 verschiedenen Anspruchsarten einführen müssen. 
Des Weiteren muss an der Notwendigkeit des Erfordernisses zur Beschreibung des 
Sachverhalts gezweifelt werden. Denn der Antragsgegner hat durch diese zusätzli-
chen Angaben keinen Vorteil, da es sich bei dieser Angabe, wie man am österreichi-
schen Mahnverfahren sehen kann, grundsätzlich um standarisierte Formulierungen 
handelt, die dem Antragsgegner im Vergleich zu einer Angabe, wie sie zum Beispiel 
das deutsche Mahnverfahren kennt, wo anhand lediglich standarisierter Angaben 
eine Individualisierung des Begehrens erfolgt, kaum zusätzliche Informationen ge-

 
1192 Wie die Bundesrechtsanwaltskammer zu Recht hinweist sollte hier dieser Begriff nicht mit dem 

im deutschen Zivilprozessrecht vorliegenden und bekanntlich umstrittenen Begriff des Streit-
gegenstandes gleichgesetzt werden, da ansonsten der Antragsteller überfordert wäre, vgl. 
BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 4. Dieses kann man auch sowohl der eng-
lischen („cause of action“) als auch der niederländischen Fassung („grondslag van de rechts-
vordering“) des Verordnungstextes entnehmen. Daher sollte hier nicht vom „Streitgegens-
tand“, sondern vielmehr von „Bezeichnung des Anspruchs“ gesprochen werden. 

1193 Anschaulich zum Problem der Sprachvielfalt Stadler, Sprachprobleme im Europäischen Zivil-
prozessrecht, S. 11 ff.; dies., RIW 2004, 801, 804 f.; Basedow, JuS 2004, 89, 91; Ryng, How to 
deal with language problems in cross-border litigation in civil matters?, S. 5 ff.; Krans, WPNR 
2006, 140; Sujecki, EuZW 2007, 649. 

1194 Vgl. auch Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1103. 
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ben.1195 Darüber hinaus werden diese Angaben auch nicht auf ihre Richtigkeit hin 
überprüft, sodass hier auch die Gefahr besteht, dass der Antragsteller beim Antrags-
gegner aufgrund einer ggf. falschen Angabe einen Eindruck erweckt, dass ein sol-
cher Anspruch tatsächlich besteht und daher die Verteidigung sinnlos wäre.1196 

 
Um aber möglichst weitgehend sicherzustellen, dass der Antragsteller die Anträge 

nicht mit falschen bzw. unrichtigen Angaben ausfüllt und sich somit einen Titel er-
schleicht, muss gem. Art. 7 Abs. 3 EuMVVO der Antragsteller im Formblatt versi-
chern, dass er alle Angaben im Antrag nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
hat, wobei er gleichzeitig zur Kenntnis nimmt, dass jede vorsätzliche Falschauskunft 
„angemessene Sanktionen nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaates nach sich 
ziehen kann“. Hierbei muss allerdings berücksichtigen, dass aus dem Wortlaut nicht 
deutlich wird, welche Sanktionen hier überhaupt gemeint werden. Handelt es sich 
hier um strafrechtliche, zivilrechtliche oder aber Sanktionen im Bereich der Ord-
nungswidrigkeiten? Innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten können die Sanktionen 
nicht nur von unterschiedlicher Rechtsnatur sein, sondern auch in der gerichtlichen 
Praxis unterschiedlich angewendet werden. So führt zum Beispiel die vorsätzliche 
Falschangabe sowohl innerhalb des deutschen als auch österreichischen Mahnver-
fahrens grundsätzlich zur Strafbarkeit wegen (versuchten) Prozessbetrugs.1197 Aller-
dings übt zum Beispiel die österreichische Staatsanwaltschaft eher eine Zurückhal-
tung bei der Verfolgung von Straftatbeständen aus, die auch zivilrechtliche Proble-
me aufweisen.1198 Daher wäre es hier erforderlich gewesen, zumindest in Form von 
Mindeststandards einheitliche Sanktionen festzulegen, da ansonsten die Antragstel-
ler, die in einem anderen als ihren Mitgliedstaat ihren Antrag einreichen, sich über-
haupt nicht über die konkreten Rechtsfolgen ihres Handelns bewusst sind, was vor 
allem dann zu Problemen führen würde, wenn in dem Mitgliedstaat des Antragstel-
lers eine weniger weitreichende Auffassung zu den Konsequenzen von Falschanga-
ben im Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids bzw. Vollstreckungsbefehls oder ei-
ner Klage vorliegt als in dem Mitgliedstaat, wo der Antragsteller letztendlich seinen 
Antrag einreicht.1199 Trotz dieser vereinzelten Kritikpunkte muss man aber einem 
solchen Hinweis im Ergebnis zustimmen. 

 

 
1195 Vgl. hierzu die Beispiele zur Beschreibung des Anspruchs im österreichischen Mahnverfahren 

bei: Bosina/Schneider, Mahnverfahren, Rn. 556 ff.; Schneider/Frank/Kirschbichler/Moravec/ 
Roth, Der Elektronische Rechtsverkehr, S. 88 ff. 

1196 Vgl. zu diesem Erfordernis in der EuMVVO-E: Sujecki, ZEuP 2006, 124, 138; Lüke, Der Ent-
wurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 269. 

1197 Vgl. zum Prozessbetrug im automatischen Mahnverfahren in Deutschland: Münker. Der Com-
puterbetrug im automatischen Mahnverfahren, S. 70 ff. (für das automatische Mahnverfahren), 
S. 119 ff. (für das konventionelle Mahnverfahren). Siehe zum österreichischen Recht Kodek, 
in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 244 ZPO, Rn. 79 ff. 

1198 Siehe hierzu Kodek, in: Fasching/Konecny, ZivilprozessG, § 245 ZPO, Rn. 16 f. 
1199 Siehe hierzu bereits Sujecki, EuZW 2006, 330, 331. 
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Der Antrag muss schließlich durch den Antragsteller oder seinen Vertreter gem. 
Art. 7 Abs. 6 EuMVVO unterzeichnet werden. Gem. Art. 7 Abs. 5 EuMVVO kann 
der Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls sowohl in Papierform als 
auch durch andere, elektronische Kommunikationsmittel eingereicht werden, sofern 
diese im Ursprungsmitgliedstaat zugelassen sind und dem Ursprungsgericht zur Ver-
fügung stehen.1200 Somit kann eine Unterschrift sowohl handschriftlich als auch 
elektronisch erfolgen. Voraussetzung für die elektronische Antragstellung ist, dass 
der elektronisch eingereichte Antrag mit einer fortgeschrittenen elektronischen Sig-
natur nach Art. 2 Abs. 2 europäische elektronische Signatur Richtlinie1201 unter-
zeichnet wird. Von dem Erfordernis einer elektronischen Signatur kann aber abge-
sehen werden, wenn es bei dem Gericht des Ursprungsmitgliedstaates ein alternati-
ves elektronisches Kommunikationssystem gibt, das einer bestimmten Gruppe von 
vorab registrierten und authentifizierten Nutzern zur Verfügung steht und eine Iden-
tifizierung dieser Nutzer ermöglicht. Mit dieser Ausnahmeregelung sollte dem öster-
reichischen Modell der Voraussetzungen für die Teilnahme am elektronischen 
Rechtsverkehr entsprochen werden. Der Teilnehmer am elektronischen Rechtsver-
kehr, d.h. hier der elektronischen Einreichung der Mahnklage, identifiziert sich in 
Österreich nämlich nicht mittels einer elektronischen Signatur, sondern mittels eines 
sog. Anschriftcodes, den Rechtsanwälte oder Notare von den jeweiligen Kammern 
und andere Parteien vom österreichischen Justizministerium erhalten.1202 

5.2. Notwendigkeit der Vorlage oder Nennung eines Beweisstücks im Antrag auf 
Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls 

Der Antragsteller muss zudem gem. Art. 7 Abs. 2 lit. e EuMVVO ein Beweismit-
tel im Antrag nennen, das in einem ordentlichen Zivilprozess zur Untermauerung 
des Anspruchs beigebracht werden kann. Die Europäische Kommission hat sich ins-
gesamt aber für ein nicht beweispflichtiges Mahnverfahren entschieden. Denn die 
Vorlage eines Beweises ist hier nicht notwendig. Zwar würde die Vorlage eines Be-
weises zu einer größeren Rechtssicherheit führen, da nur gerichtliche Titel zu erlas-

 
1200 Sowohl der Begriff „Ursprungsmitgliedstaat” als auch der Begriff „Ursprungsgericht“ werden 

in Art. 5 EuMVVO definiert. Unter „Ursprungsmitgliedstaat” wird gem. Art. 5 Abs. 1 EuMV-
VO der Mitgliedstaat verstanden, in dem der Europäische Zahlungsbefehl erlassen wird. Mit 
dem Begriff „Ursprungsgericht“ ist gem. Art. 5 Abs. 4 EuMVVO das Gericht gemeint, das den 
Europäischen Zahlungsbefehl erlässt. 

1201 Richtlinie (EG) 1999/93 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.12.1999 über ge-
meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, ABl.EG 2000 L 13, S. 12. 

1202 Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793. Siehe hierzu auch Kapitel IV. Punkt 4.3. 
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sen wären, die durch einen Beleg bewiesen werden können.1203 Die Einführung eines 
beweispflichtigen Mahnverfahrens würde aber auch, wie die Europäische Kommis-
sion zu Recht anführte, zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Bestimmung der er-
forderlichen und zulässigen Belege sowie beim Prüfungsmaßstab führen.1204 Dar-
über hinaus wäre auch eine elektronische Bearbeitung des Mahnverfahrens nicht 
möglich, was im Ergebnis zu einer uneffizienten Bearbeitungsweise führen wür-
de.1205 Zudem darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Einführung eines 
beweispflichtigen Mahnverfahrens grundsätzlich auch eine Überprüfung durch einen 
unter den Richter liegenden Gerichtsbediensteten unmöglich macht, sodass das 
Mahnverfahren insgesamt seinen entlastenden Effekt einbüßen würde.1206 Schließ-
lich würden auch zahlreiche Ansprüche vor der Durchsetzung mittels des Europäi-
schen Mahnverfahrens indirekt ausgeschlossen, da zum Beispiel bei mündlich oder 
elektronisch abgeschlossenen Verträgen sowie auch bei unerlaubter Handlung keine 
Urkundenbeweise vorliegen.1207 

 
Trotz dieser zahlreichen Argumente gegen die Einführung eines beweispflichti-

gen Mahnverfahrens wurden im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments 
überwiegend Stimmen geäußert, das Europäische Mahnverfahren als beweispflichti-
ges Mahnverfahren auszugestalten und im Gegenzug dem Antragsgegner lediglich 
eine Verteidigungsmöglichkeit zu gewähren.1208 Im Entwurf eines Berichts, der von 
der Berichterstatterin McCarthy angefertigt wurde, ist aber eine vermittelnde Lösung 
vorgestellt. Danach sollten die einzelnen Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, 
ob sie ein beweispflichtiges oder ein nicht-beweispflichtiges Mahnverfahren einfüh-
ren möchten. Gleichzeitig sollten die Anträge auf ihre Schlüssigkeit hin überprüft 

 
1203 Vgl. hierzu Europäische Kommission, KOM (2002), 746 endg., S. 27 f.; siehe auch zu den 

möglichen Vorteilen eines beweispflichtigen Mahnverfahrens: Heß, Strukturfragen der europä-
ischen Prozessangleichung, S. 362; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen 
Mahnverfahren, S. 47; Schilken, ZZP 109 (1996), 315, 319; Gundlach, Europäische Prozess-
rechtsangleichung, S. 127; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 453 f. Ein solches 
beweispflichtiges Mahnverfahren besteht in u.a. der französischen injonction de payer, wo 
gem. Art. 1407 NCPC dem Antrag schriftliche Belege beizufügen sind, vgl. zur französischen 
injonction de payer: Ferrand, La procédure d`injonction de payer en droit français, S. 131 ff.; 
ders., Mahnverfahren Allemande, Injonction de payer Française, S. 175 ff.; Ebenbichler, ZfRV 
2006, 63 ff. 

1204 Vgl. Europäische Kommission, KOM (2004) 173 endg., S. 11; siehe auch BMJ, Stellungnahme 
zum Grünbuch, S. 10. 

1205 So auch Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 48; Heß, 
Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 362; Gundlach, Europäische Prozess-
rechtsangleichung, S. 127; siehe auch zu den Möglichkeiten der elektronischen Bearbeitung 
des Europäischen Mahnverfahrens nach der EuMVVO: Sujecki, MMR 2005, 213, 215; ders., 
Die Probleme der elektronischen Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens, S. 312. 

1206 Vgl. Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 48; Heß, 
Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 362. 

1207 So auch Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 128. 
1208 Vgl. Änderungsanträge 27 und 28 vom 3.6.2005, PE 357.902v01-00. 
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werden.1209 Auch diese Konstellation, die sich scheinbar zunächst auch im Rat 
durchzusetzen beabsichtigte,1210 erscheint wenig geglückt. Denn zum einen würde 
diese Lösung aufgrund des Freiraumes der Mitgliedstaaten letztendlich nicht zu ei-
nem tatsächlich harmonisierten Mahnverfahren innerhalb des europäischen Binnen-
marktes führen und somit das Ziel der Verordnung nach dem 8. Erwägungsgrund 
der EuMVVO, nämlich die Schaffung gleicher Bedingungen in der gesamten Union, 
nicht erreichen. Zudem würde hierdurch die Effizienz des Europäischen Mahnver-
fahrens erheblich einbüßen. Denn es scheint, dass nach dem Kompromiss des Rates 
nicht nur die Vorlage eines Beweises ausreichend ist, sondern darüber hinaus das 
Beweisstück auch in beglaubigter Übersetzung dem Gericht vorgelegt werden müss-
te, falls es nicht in der Sprache des zuständigen Gerichts verfasst ist.1211 Diese An-
forderung würde letztendlich das Europäische Mahnverfahren erheblich verteuern 
und insbesondere bei geringen Ansprüchen unattraktiv machen. Die Einführung ei-
nes effizienten und kostengünstigen gerichtlichen Beitreibungsverfahrens könnte mit 
dieser Lösung nicht realisiert werden.1212 Dabei sollte gerade das Mahnverfahren 
auch für geringe Geldforderungen ein attraktives Instrument zu ihrer gerichtlichen 
Durchsetzung darstellen. Aus diesem Grund wurde auch im geänderten Verord-
nungsentwurf in Art. 7 Abs. 2 lit. e EuMVVO ein beweispflichtiges Mahnverfahren 
auf europäischer Ebene abgelehnt und letztendlich das Erfordernis der Nennung ei-
nes Beweises in die Antragsanforderungen beibehalten. 

 
Allerdings erscheint auch die Nennung eines Beweises, wie sie Art. 7 Abs. 2 lit. e 

EuMVVO vorschreibt, nicht notwendig.1213 Denn das Gericht beschäftigt sich in 
diesem Stadium des gerichtlichen Verfahrens nicht mit den Beweisfragen, sodass 
eine Anforderung zur Nennung von Beweismitteln letztendlich überflüssig erscheint 

 
1209 Vgl. Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, Entwurf eines Berichts über den Vor-

schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens, vom 3.5.2005, Dok. PE 357.815v01-00, S. 8 f., Änderungsan-
träge 7 und 9. 

1210 Vgl. Rat der Europäischen Union, Mitteilung an die Presse vom 14.04.2005, 7721/05, S. 6; Rat 
der Europäischen Union, Entwurf eines Protokolls, betr. 2652. Tagung des Rates der Europäi-
schen Union (Justiz und Inneres) vom 14. April 2005 in Luxemburg, 8044/05, S. 3. Siehe hier-
zu auch Van der Grinten, TCR 2005, 79, 83. 

1211 Vgl. Van der Grinten, TCR 2005, 79, 84.  
1212 So auch Van der Grinten, TCR 2005, 79, 84, die diese Lösung zu Recht als „frühzeitigen Tod“ 

des Europäischen Mahnverfahren bezeichnet. 
1213 Auch der Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parla-

ments hat sich in seiner Stellungnahme gegen die Nennung von Beweismitteln im Antrag auf 
Erlass eines europäischen Zahlungsbefehls ausgesprochen, vgl. Stellungnahme des Ausschus-
ses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für den Rechtsausschuss über den Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europä-
ischen Mahnverfahrens, vom 16.6.2005, Dok. PE 357.775v02-00, S. 6, Änderungsantrag 5. 
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und dem Antragsteller eine zusätzliche Hürde auferlegt.1214 Darüber hinaus kann 
aufgrund mangelnder gerichtlicher Überprüfung nicht gewährleistet werden, dass 
die im Antrag genannten Beweise auch tatsächlich existieren. Solche vorgetäuschten 
Beweise würden insbesondere gegenüber dem unerfahrenen Antragsgegner den An-
schein erwecken, dass die beanspruchte Forderung dem Antragsteller auch tatsäch-
lich zusteht. Schließlich erfordert die Beschreibung von Beweismitteln eine gewisse 
juristische Kenntnis, sodass ein Ausfüllen des Antrags durch eine juristisch unge-
schulte Person problematisch wäre. Daher und aufgrund einer möglichst einfachen 
Ausgestaltung des Mahnverfahrens kann die Angabe eines Beweises als überflüssig 
angesehen werden.1215 Stattdessen sollte der Schutz des Antragsgegners in einer ein-
fachen und effizienten Möglichkeit liegen, sich gegen den Anspruch zu wehren oder 
ihn anzuerkennen. Eine Beurteilung der Existenz von Beweisen würde dann in dem 
ordentlichen Klageverfahren nach Widerspruchs- oder Einspruchseinlegung stattfin-
den.1216 

5.3. Anwaltliche Vertretung 

Gem. Art. 24 lit. a EuMVVO ist zwar zur Antragstellung die Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts oder sonstigen Rechtsbeistands nicht zwingend erforderlich. Aller-
dings muss auch hier berücksichtigt werden, dass je weiter die Anforderungen zur 
Beantragung des Europäischen Zahlungsbefehls reichen, desto wahrscheinlicher 
wird es sein, dass der Antragsteller trotz einer nicht zwingend verpflichtenden Hin-
zuziehung eines Anwalts auf die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands angewiesen 
ist, da ihm schlichtweg die notwendige juristische Kenntnis zur Antragsstellung 
fehlt. In diesem Zusammenhang muss wiederum auf die Vielfalt der Anspruchsarten 
im Anspruchskatalog des Formblattes hingewiesen werden, wodurch es vor allem 
bei juristisch unerfahrenen Antragstellern zu Problemen kommen kann, sodass sie 
auf die Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes de facto angewiesen sind. Gerade das 
Mahnverfahren soll aber dazu dienen, die gerichtliche Forderungsdurchsetzung auch 
für einen juristisch nicht geschulten Gläubiger schnell, effizient und kostengünstig 
zu ermöglichen. Die Hinzuziehung eines Anwalts, ungeachtet, ob sie obligatorisch 
vorgeschrieben ist, oder aufgrund hoher Anforderungen nur indirekt erforderlich er-

 
1214 So auch der Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Par-

laments, Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für den 
Rechtsausschuss über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, vom 16.6.2005, Dok. PE 
357.775v02-00, S. 6, Änderungsantrag 5. 

1215 Siehe Sujecki, EuZW 2005, 45, 47; ders., MMR 2005, 213, 215; ders., ZEuP 2006, 124, 139; 
Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 269; dagegen Rott, EuZW 2005, 167, 
168, der den Mangel einer erforderlichen Vorlage eines Beweises als problematisch ansieht. 

1216 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 9 f.; Justizministerium Baden-Württemberg, Stel-
lungnahme zum Grünbuch, S. 22; BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 4 f. 
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scheint, wäre dann aber mit der Absicht, der Einführung eines effizienten und kos-
tengünstigen Verfahrens, nicht vereinbar.1217 

6. Prüfungsumfang des Gerichts 

Innerhalb der Gesetzgebungsarbeiten zur Einführung der EuMVVO wurde deut-
lich, dass die von der Europäischen Kommission bereits im ursprünglichen Entwurf 
vorgeschlagene Prüfung der Anträge, die sich gem. Art. 4 Abs. 1 EuMVVO-E ledig-
lich auf eine Plausibilitätskontrolle beschränkte, teilweise auf Widerstand gestoßen 
ist. Im Entwurf eines Berichts des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments 
hat sich die Berichterstatterin McCarthy nämlich für eine Schlüssigkeitsprüfung in-
nerhalb des Europäischen Mahnverfahrens ausgesprochen.1218 Auch im Falle einer 
verpflichtenden Vorlage von Beweisstücken, die teilweise im Europäischen Parla-
ment favorisiert wurde,1219 sollte nicht nur eine Schlüssigkeitsprüfung erfolgen, son-
dern auch eine Richtigkeitsprüfung der durch den Antragsteller vorgebrachten Be-
hauptungen. Eine solche umfassende Prüfung der Anträge führt zwar sicherlich zu 
einer größeren Sicherheit, dass auch nur über tatsächlich materiell-rechtlich vorlie-
gende Ansprüche ein gerichtlicher Titel erlassen wird. Sie würde aber auch dem 
Mahnverfahren jeglichen Rationalisierungs- und Entlastungseffekt nehmen, da eine 
solche umfassende Prüfung der Anträge weder durch einen unterhalb der Richter-
schaft liegenden Gerichtsbediensteten, wie zum Beispiel den Rechtspfleger, den Ur-
kundsbeamten oder den griffier,1220 noch elektronisch vorgenommen werden könn-
te.1221 Gleichzeitig sollte man aber auch nicht zu viel von einer reinen Schlüssig-
keitsprüfung erwarten.1222 Denn, wenn man zumindest von einem nicht beweis-
pflichtigen Mahnverfahren ausgeht, basiert das Gericht seine Prüfung ausschließlich 
auf den Angaben des Antragstellers. Es findet also keine Prüfung der Richtigkeit der 
Antragsangaben statt. Somit kann der Antragsteller mittels falscher Angaben einen 

 
1217 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 20; Justizministerium Baden-Württemberg, Stel-

lungnahme zum Grünbuch, S. 36; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 461; anders 
dagegen Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 123 f., nach der es zwar bei der 
Verteidigung durch den Schuldner einer anwaltlichen Hinzuziehung nicht bedarf, bei einer An-
tragstellung eine Hinzuziehung allerdings empfehlenswert sei. 

1218 Vgl. Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, vom 3.5.2005, vor-
läufig 2004/0055 (COD), S. 9, Änderungsantrag 9. 

1219 Vgl. oben Punkt 5.2. 
1220 Vgl. Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 168. 
1221 Vgl. Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 170; Sujecki, MMR 2005, 

213 ff.; Stürner, Einstweiliger Rechtsschutz, S. 152; Freudenthal, NIPR 2004, 393, 399. 
1222 Vgl. Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 293; Kormann, Das neue 

Europäische Mahnverfahren, S. 95. 
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gewünschten Ausgang des Verfahrens herbeiführen.1223 Diesem Problem könnte 
man allerdings unter anderem mit strafrechtlichen Sanktionen entgegentreten.1224 
Ohne eine Schlüssigkeitsprüfung hat der Antragsgegner gleichzeitig aber auch eine 
größere, wenn nicht sogar die volle Verantwortung, um den Anspruch zu prüfen und 
ggf. zu beurteilen, ob hiergegen eine Verteidigung lohnenswert ist.1225 

 
In der EuMVVO beschränkt sich der Umfang der gerichtlichen Prüfung des An-

trags auf Erlass eines Zahlungsbefehls gem. Art. 8 EuMVVO einerseits auf die An-
wendbarkeit des Verfahrens gem. Art. 2, 3 und 4 EuMVVO und andererseits auf die 
formellen Voraussetzungen gem. Art. 6 und 7 EuMVVO. Darüber hinaus muss das 
Gericht auch prüfen, „ob die Forderung begründet und zulässig erscheint.“ Fraglich 
ist, welchen Umfang eine solche Prüfung haben sollte, und insbesondere welche Be-
deutung der Begriff „erscheint“ hier einnehmen sollte. Muss hier die Schlüssigkeit 
der Forderung, d.h. die rechtliche Ableitbarkeit der behaupteten Rechtsfolgen aus 
den durch den Antragsteller vorgebrachten Tatsachen,1226 geprüft werden, oder ist 
hier in Anlehnung an das deutsche Mahnverfahren lediglich eine Plausibilitätsprü-
fung erforderlich, wonach nur anhand formeller Anforderungen offensichtlich unbe-
gründete Anträge von vornherein zurückgewiesen werden können.1227 Der Wortlaut 
des Art. 8 EuMVVO lässt beide Möglichkeiten zu, sodass hierdurch die Gefahr be-
steht, dass es in den einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Prüfungsmaß-
stäben kommen könnte.1228 Eine Regelung mit eindeutigem Wortlaut, der keinerlei 
Auslegungsspielraum bietet, wäre hier angebracht.1229 

 

 
1223 So zu Recht auch Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 169; Rechber-

ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 49; Heß, Strukturfragen 
der europäischen Prozessangleichung, S. 362; Gundlach, Europäische Prozessrechtsanglei-
chung, S. 130. 

1224 Dieses müsste allerdings auf nationalem Niveau erfolgen. Man könnte hier aber wiederum an 
gewisse Mindeststandards im Rahmen der EuMVVO nachdenken. Siehe hierzu auch Rechber-
ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 49; Heß, Strukturfragen 
der europäischen Prozessangleichung, S. 362. 

1225 Für eine Schlüssigkeitsprüfung innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens sprechen sich u.a. 
aus: KBvG, Commentaar betreffende Europese betalingsbevelprocedure, S. 22; CCBE, Res-
ponse to the Green Paper, S. 7; Centre interuniversitaire de droit judiciaire privé, Réponse 
belge, Antwort Nr. 15; Vgl. hierzu die Abwägungen der Europäischen Kommission im Grün-
buch, KOM (2002) 746 endg., S. 32 ff.; siehe auch Gundlach, Europäische Prozessrechtsan-
gleichung, S. 129; Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 168; Rech-
berger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 48; Stürner, Einstwei-
liger Rechtsschutz, S. 152. 

1226 Zur Schlüssigkeitsprüfung Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 94, Rn. 20 ff. 
1227 Zum Prüfungsumfang im deutschen Mahnverfahren siehe den deutschen Teil unter Punkt 3.5.1. 

Zum österreichischen Mahnverfahren siehe österreichischen Teil Punkt 3.5.1. jeweils m.w.N. 
1228 Vgl. Sujecki, ERA-Forum 2007, 91, 100 ff.; Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1106. 
1229 Siehe auch Sujecki, EuZW 2006, 330, 331 f.; ders., EuZW 2006, 609; ders., Mahnverfahren, 

Rn. 375 ff. 
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Bei der Prüfung der Mahnanträge muss zunächst berücksichtigt werden, dass je 
weitreichender der Prüfungsumfang ist, um so kleiner die Möglichkeit sein wird, 
dass diese Prüfung durch einen unterhalb der Richterschaft liegenden Gerichtsbe-
diensteten oder durch einen Computer vorgenommen werden kann.1230 Nach Art. 8 
Satz 2 EuMVVO soll aber die gerichtliche Überprüfung der Anträge gerade auch im 
Rahmen eines automatisierten Verfahrens möglich sein. Innerhalb des Mahnverfah-
rens müssen aber auch gewisse „Sicherheitsventile“ eingebaut werden, die den An-
tragsgegner in besonderen Situationen einen Schutz gewähren, wenn er sich nicht 
auf das Verfahren einlässt. Auch wenn man von der Schlüssigkeitsprüfung keine 
übermäßige Schutzwirkung erwarten kann, da die Angaben im Mahnantrag grund-
sätzlich nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden, sollte zumindest gewährleis-
tet werden, dass aufgrund offensichtlich unbegründeter Anträge kein Zahlungsbefehl 
erlassen wird.1231 In diese Richtung muss daher auch Art. 8 EuMVVO verstanden 
werden, sodass hier zwar keine Schlüssigkeitsprüfung erforderlich ist, dass aber of-
fensichtlich unbegründete Forderungen zurückgewiesen werden können. Diese wird 
einerseits durch den 16. Erwägungsgrund der EuMVVO als auch andererseits durch 
Art. 11 Abs. 1 lit. d EuMVVO bestätigt, da hiernach ein Antrag zurückgewiesen 
werden muss, wenn die Forderung offensichtlich unbegründet und unzulässig ist. 
Darüber hinaus wird der Antragsgegner im Zahlungsbefehl gem. Art. 12 Abs. 4 lit. a 
EuMVVO darauf hingewiesen, dass der Zahlungsbefehl nicht durch das Gericht 
nachgeprüft worden ist, und somit auch, dass keine Schlüssigkeitsprüfung stattfin-
det.1232 

7. Zurückweisung des Antrags und ihre Rechtsfolge 

Ergibt die gerichtliche Prüfung, dass der Antrag unvollständig ist, er aber gleich-
zeitig nicht offensichtlich unbegründet oder unzulässig ist, wird der Antrag nicht ab-
gewiesen, vielmehr erhält der Antragsteller gem. Art. 9 EuMVVO die Möglichkeit, 
in einem Verbesserungsverfahren den Antrag innerhalb einer durch das Gericht be-
stimmten Frist zu vervollständigen oder zu berichtigen. Dazu wird dem Antragstel-

 
1230 Sujecki, ZEuP 2006, 124, 140 f.; ders., MMR 2005, 213, 216. 
1231 So zu Recht Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 293 f., der im 

ursprünglichen Verordnungsvorschlag ein Rechtsschutzdefizit sah, da dieser weder eine 
Schlüssigkeitsprüfung noch Sicherheitsventile vorsah, sodass auch ein offensichtlich unschlüs-
siger und unbegründeter Antrag zum Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls hätte führen 
können. Siehe auch Sujecki, EuZW 2006, 609; ders., ERA-Forum 2007, 91, 100 ff. 

1232 Vgl. Sujecki, ERA-Forum 2007, 91, 102; ähnlich auch Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 
1106; anders dagegen Rauscher/Rauscher, EuZPR, Einl. EuMVVO, Rn. 22, der hier von einer 
prima facie Begründetheitsprüfung ausgeht. 
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ler eine standarisierte Mitteilung des Gerichts übermittelt.1233 Liegen dagegen die 
Voraussetzungen für den Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls lediglich im 
Hinblick auf nur einen Teil der geltend gemachten Forderung vor, unterrichtet das 
Gericht den Antragsteller gem. Art. 10 Abs. 1 EuMVVO hierüber und fordert diesen 
auf, den Europäischen Zahlungsbefehl über einen durch das Gericht reduzierten Be-
trag anzunehmen oder abzulehnen. Auch diese Aufforderung wird dem Antragsteller 
in einer standarisierten Mitteilung übermittelt.1234 

 
Der Antragsteller muss sich innerhalb der vom Gericht bestimmten Frist äußern, 

indem er gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 EuMVVO das an ihn übermittelte Formblatt C 
zurück an das Gericht sendet. Dabei muss der Antragsteller in dem Formblatt mittels 
eines Kreuzes angeben, ob er den Änderungsvorschlag des Gerichts annimmt oder 
ablehnt. Zusätzlich ist das Formblatt zu unterschreiben. Dabei stellt sich die Frage, 
ob eine Unterschrift auch auf elektronischem Wege erfolgen kann. Obwohl diese 
Frage nicht in der EuMVVO bestimmt wird, muss man von dieser Möglichkeit aus-
gehen. Denn wenn schon eine Antragstellung auf elektronischem Weg gem. Art. 7 
Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 EuMVVO erfolgen kann, muss erst recht auch die Übermitt-
lung einer einfachen Mitteilung, wie der Annahme des durch das Gericht vorge-
schlagenen Änderungsvorschlags auf elektronischem Weg erfolgen können. Aus 
diesem Grund ist Art. 7 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 EuMVVO auch auf diese Mitteilungen 
analog anwendbar, sodass eine elektronische Übermittlung der Annahme möglich 
ist, wenn sie entweder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gem. Art. 
2 Abs. 2 europäische elektronische Signatur Richtlinie1235 unterzeichnet wurde, oder 
wenn es bei dem Gericht des Ursprungsmitgliedstaates ein alternatives elektroni-
sches Kommunikationssystem gibt, das einer bestimmten Gruppe von vorab regist-
rierten und authentifizierten Nutzern zur Verfügung steht und eine Identifizierung 
dieser Nutzer ermöglicht. 

 
Nimmt der Antragsteller den Änderungsvorschlag des Gerichts fristgerecht an, so 

wird gem. Art. 10 Abs. 2 EuMVVO über den Teil des Anspruchs, dem der An-
tragsteller zugestimmt hat, der Europäische Zahlungsbefehl erlassen. Im Hinblick 
auf den übrigen Teil des Anspruchs sind die Rechtsfolgen nicht in der EuMVVO 
geregelt, vielmehr verweist die EuMVVO in Art. 10 Abs. 2 Satz 2 auf das nationale 
Recht. Es ist hier allerdings nicht ganz einleuchtend, wieso der europäische Gesetz-
geber bei den Rechtsfolgen der Abweisung desjenigen Teil des Anspruchs, über dem 
kein Europäischer Zahlungsbefehl erlassen wurde, auf die Vorschriften des nationa-
 
1233 Diese Mitteilung zur Aufforderung zur Vervollständigung und/oder Berichtigung des Antrags 

auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls ist im Formblatt B enthalten, das in allen Mit-
gliedssprachen verfasst wurde. 

1234 Diese Mitteilung ist im Formblatt C „Vorschlag zur Änderung eines Antrags auf Erlass eines 
Europäischen Zahlungsbefehls“ enthalten. 

1235 Richtlinie (EG) 1999/93 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.12.1999 über ge-
meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, ABl.EG 2000 L 13, S. 12. 
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len Rechts verweist, obwohl die EuMVVO in Art. 11 EuMVVO eine eigene Rege-
lung der Rechtsfolgen der Abweisung des gesamten Anspruchs enthält. Denn in dem 
Fall, dass der Antragsteller der gerichtlichen Aufforderung zur Vervollständigung 
bzw. Berichtigung oder dem Änderungsvorschlag des Antrags auf Erlass des Euro-
päischen Zahlungsbefehls nicht nachkommt, wird der Antrag gem. Art 11. Abs. 1 
EuMVVO zurückgewiesen. Darüber hinaus wird der Antrag auch dann zurückge-
wiesen, wenn er die in Art. 3, 4, 6 und 7 EuMVVO genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt, oder die in ihm geltend gemachte Forderung offensichtlich unbegründet 
oder unzulässig ist. Gegen die Abweisung des Antrags auf Erlass des Europäischen 
Zahlungsbefehls, die dem Antragstelle durch das Formblatt D mitgeteilt werden soll, 
kann der Antragsteller gem. Art. 11 Abs. 2 EuMVVO zwar kein Rechtsmittel einle-
gen, sie hat aber auch keine Rechtskraftwirkung, sodass es dem Antragsteller über-
lassen bleibt, ob er den abgewiesenen Anspruch nochmals im Europäischen Mahn-
verfahren oder aber in einem anderen nationalen Verfahren eines Mitgliedstaates 
durchsetzen will. Diese Rechtsfolge hätte auch auf die Teilabweisung des Anspru-
ches vorgeschrieben werden sollen, da hierdurch eine Abstimmung innerhalb der 
EuMVVO erreicht worden wäre.1236 

 
Im Gegensatz zum ursprünglichen Verordnungsentwurf hat sich aber die Rechts-

lage im Falle der Zurückweisung des Antrags erheblich verbessert, da das Gericht 
nach Art. 4 Abs. 2 EuMVVO-E einen Ermessenspielraum bei der Beurteilung der 
Frage hatte, ob der Antragsteller eine Möglichkeit erhalten sollte, um Verbesserun-
gen an dem fehlerhaften Antrag vornehmen zu können. Dafür musste es sich zusätz-
lich um einen leicht behebbaren Mangeln handeln,1237 sodass es für den Antragstel-
ler nicht vorhersehbar war, ob im Falle eines Mangels sein Antrag zurückgewiesen 
wird oder ihm die Möglichkeit gewährt wird, diesen Mangel zu verbessern. Daneben 
waren auch die Rechtsfolgen der Abweisung in der EuMVVO-E nicht eindeutig ge-
regelt, da nicht deutlich war, ob der Antragsteller nach Abweisung des Antrags ei-
nen erneuten Zahlungsbefehl hätte beantragen können oder nicht.1238 Schließlich 
konnte der Antrag auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls gem. Art. 5 Abs. 
 
1236 Vgl. hierzu Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 117 ff. 
1237 Europäische Kommission, KOM (2004) 173 endg., S. 12. 
1238 Teilweise wurde in der Literatur angenommen, dass nach Abweisung des Antrags auf Erlass 

eines Europäischen Zahlungsbefehls eine erneute Antragstellung nicht mehr möglich sei, so-
dass der Gläubiger nur ein ordentliches Klageverfahren eröffnen könne, so Freudenthal, JBPr 
2004, 532, 537; dies., AdvBl. 2004, 448, 451. Dem konnte allerdings nicht zugestimmt wer-
den. Denn der Abweisung des Antrags kam nach der EuMVVO-E und kommt auch nach der 
EuMVVO insgesamt keine Rechtskraft zu. Die fehlende Rechtskraftwirkung konnte daher 
nicht einerseits die Möglichkeit der Durchführung eines gewöhnlichen Klageverfahrens er-
möglichen, während sie die erneute Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens aus-
schloss. Der Ausschluss einer erneuten Antragstellung hätte daher gesetzlich festgelegt werden 
müssen. Aus diesem Grund ist nach Abweisung des Antrags auf Erlass eines Europäischen 
Zahlungsbefehls eine erneute Antragstellung zulässig, so auch Zilinsky, De Europese Executo-
riale Titel, S. 213; Sujecki, ZEuP 2006, 124, 141. 
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1 EuMVVO-E nur in seiner Gesamtheit zurückgewiesen werden, sodass eine Teilzu-
rückweisung, wie sie in Art. 10 Abs. 2 EuMVVO geregelt ist, nicht möglich war, 
was letztendlich aus Gründen der Effizienz im Gegensatz zur endgültigen Fassung 
der EuMVVO nachteilig war.1239 

 
Während der ursprüngliche Verordnungsentwurf die europäische Zahlungsauf-

forderung gem. Art. 6 Abs. 5 EuMVVO-E einem Prozesseröffnungsbeschluss 
gleichgestellte, womit zumindest sichergestellt werden sollte, dass die Verjährungs-
fristen unterbrochen werden konnten, und beim Antragsteller mit der Durchführung 
des Mahnverfahrens kein Nachteil entsteht,1240 enthält die EuMVVO keine Regelung 
hinsichtlich der Wahrung einer Frist oder der Hemmung bzw. des Neubeginns der 
Verjährung bei einer Zurückweisung des Antrags. Die Aufnahme einer solchen Re-
gelung erscheint allerdings zwingend erforderlich.1241 Denn aufgrund offen gelasse-
nen Regelung der Fristwahrung oder Verjährungshemmung bzw. -beginns in der 
EuMVVO muss diese Lücke gem. Art. 26 EuMVVO durch nationales Verfahrens-
recht der einzelnen Mitgliedstaaten geschlossen werden. Innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wird aber diese Frage unterschiedlich beantwortet. In einigen Mit-
gliedstaaten erfolgt die Fristwahrung oder die Verjährungshemmung bzw. –beginn, 
wie auch in Art. 6 Abs. 5 EuMVVO-E mittels eines sog. Prozesseröffnungsbe-
schluss, der allerdings nicht in jeder Zivilprozessordnung der Mitgliedstaaten be-
kannt ist.1242 In diesen Mitgliedstaaten erfolgt, wie man am deutschen Mahnverfah-
ren sehen kann, die Wahrung einer Frist bzw. die Hemmung der Verjährung bereits 
mit der Antragstellung, vorausgesetzt, dass die Zustellung demnächst erfolgt.1243 
Dann ist aber eine Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens vor einem deut-
schen Gericht vorteilhafter als vor einem Gericht eines Mitgliedstaates, in dem das 
Institut des Prozesseröffnungsbeschlusses anwendbar ist. Insgesamt führt die dem 
Recht der Mitgliedstaaten überlassene Regelung zu unterschiedlichen Bedingungen 
innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens. Zudem wird hierdurch in Verbindung 
mit der Anwendung der Zuständigkeitsregeln der EuGVO auch das Forumshopping 
ermutigt, da vor allem juristisch erfahrene Antragsteller den Gerichtsstand auswäh-
len werden, der ihnen eine vorteilhafte Regelung der Fristwahrung oder Verjäh-
rungshemmung bzw. -beginns gewährt. Aus diesem Grund hätte der europäische 
Gesetzgeber hier eine eindeutige Regelung einführen müssen. Dabei wäre zu beach-
ten, dass es grundsätzlich nicht zu rechtfertigen ist, warum eine Hemmung der Ver-
jährung nur deshalb nicht erfolgen soll, weil das Gericht sich mit der Bearbeitung 
der Anträge zu viel Zeit gelassen hat. Unter Beachtung dieser Vorgabe sollte daher 
 
1239 Vgl. zur Regelung der Zurückweisung nach dem EuMVVO-E: Sujecki, ZEuP 2006, 124, 140 f. 
1240 Vgl. zur Regelung im ursprünglichen Verordnungsentwurf: Sujecki, ZEuP 2006, 124, 141; 

ders., EuZW 2005, 45, 47 BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 6. 
1241 Vgl. hierzu Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 139 ff. 
1242 Zum Beispiel ist das Institut des Prozesseröffnungsbeschluss dem deutschen Zivilprozessrecht 

fremd, vgl. BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 7, Fn. 20. 
1243 Vgl. hierzu oben Kapitel III. Punkt 3.4.2. 
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bereits mit der Antragstellung eine Hemmung der Verjährung erfolgen. Folglich wä-
re die Aufnahme einer Regelung erforderlich, in der die Wahrung einer Frist sowie 
die Hemmung bzw. der Neubeginn der Verjährung auf den Zeitpunkt der Antragstel-
lung festgelegt ist. Als Voraussetzung hierfür sollte allerdings vorgeschrieben wer-
den, dass der europäische Zahlungsbefehl zum Beispiel innerhalb eines Monats an 
den Antragsgegner zugestellt wird.1244 

8. Europäischer Zahlungsbefehl 

Die Mahnverfahren der einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden sich nicht nur in 
dem gerichtlichen Prüfungsumfang, sondern auch in der Anzahl der Verteidigungs-
möglichkeiten des Antragsgegners. Dieses hat wiederum Konsequenzen auf die Art 
und Wirkung der gerichtlichen Entscheidung nach Beantragung des Zahlungsbe-
fehls. Aus diesem Grund ist es zunächst erforderlich, das sog. einstufige sowie zwei-
stufige Mahnverfahren darzustellen und eine Bewertung für das zukünftige Europäi-
sche Mahnverfahren vorzunehmen. Anschließend soll die Ausgestaltung der Euro-
päischen Zahlungsbefehls gem. Art. 12 EuMVVO näher untersucht werden, bevor 
letztendlich auf die Zustellungsvorschriften gem. Art. 13, 14 und 15 EuMVVO ein-
gegangen wird. 

8.1. Einstufiges oder zweistufiges Mahnverfahren 

Innerhalb der einzelnen Mahnverfahrenmodelle der Mitgliedstaaten lassen sich 
die Mahnverfahren in ein einstufiges bzw. zweistufiges Mahnverfahren einordnen. 
Während im österreichischen Mahnverfahren gegen den Zahlungsbefehl der An-
tragsgegner sich nur einmal mittels eines Einspruchs wehren kann, und bei verstri-
chener Einspruchsfrist der Zahlungsbefehl in Rechtskraft erwächst, besteht in einem 
zweistufigen Mahnverfahren, wie dem deutschen, die Möglichkeit, dass der An-
tragsgegner sowohl gegen den Mahnbescheid als auch gegen den Vollstreckungsbe-
scheid vorgehen kann.1245 

 
 
1244 Die Aufnahme einer solchen Vorschrift forderte zu Recht die Bundesrechtsanwaltskammer be-

reits in der EuMVVO, vgl. BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 7; Sujecki, 
ZEuP 2006, 124, 141. 

1245 Zu der ein- bzw. zweistufigen Ausgestaltung des Europäischen Mahnverfahrens siehe: Europä-
ische Kommission, KOM (2002) 746 endg., S. 4 f.; Rechberger, Plädoyer für ein europäisches 
Mahnverfahren, S. 163 f.; Helmreich, Erscheinungsformen des Mahnverfahrens, S. 172 f.; 
Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 41 f.; Heß, Struk-
turfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 363; Gundlach, Europäische Prozessrechts-
angleichung, S. 140; Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 39 ff.; Grüneberg, 
Stellungnahme zum Grünbuch, S. 19; DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort Nr. 25. 
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Der Vorteil eines einstufigen Mahnverfahrens liegt vor allem in der schnelleren 
Durchführung des Mahnverfahrens. Denn dem Antragsgegner wird nur eine Vertei-
digungsmöglichkeit gegeben. Er kann somit nicht böswillig das Verfahren in die 
Länge ziehen. In einem solchen Fall würde die zweite Verteidigungsmöglichkeit 
nämlich nur zu einer Verzögerung des Verfahrens sowie auch zu einem Mehrauf-
wand sowohl für den Antragsteller als auch das zuständige Gericht führen.1246 Zu-
dem ist auch eine zweite Zustellung erforderlich, die in einem Europäischen Mahn-
verfahren unter Umständen grenzüberschreitend erfolgen muss. Hier muss beachtet 
werden, dass solange die Zustellungsregeln, wie in der derzeitigen Fassung der 
EuMVVO,1247 nicht vereinheitlicht sind, insbesondere bei der grenzüberschreitenden 
Zustellung Verzögerungen sowie auch höhere Kosten entstehen können.1248 Darüber 
hinaus kann diese Rechtslage auch zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit führen.1249 
Hierdurch ist ein einstufiges Mahnverfahren insgesamt schneller und billiger.1250 

 
Gegen eine einstufige Ausgestaltung des Mahnverfahrens kann man dagegen vor-

bringen, dass innerhalb eines zweistufigen Mahnverfahrens dem Antragsgegner ein 
größerer Schutz gewährt wird. Dieser erscheint vor allem dann angemessen, wenn, 
wie zum Beispiel in der derzeitigen Fassung der EuMVVO, weder eine Prüfung der 
tatsächlichen Richtigkeit der Antragsdaten noch eine Schlüssigkeitsprüfung vorge-
schrieben ist. Gerade mit der zweifachen Zustellung soll zudem möglichst weitge-
hend gewährleistet werden, dass der Schuldner auch tatsächlich Kenntnis von dem 
gegen ihn eröffneten Verfahren erlangt und somit sein Recht auf rechtliches Gehör 
ausüben kann.1251 Ein weiteres Argument gegen eine einstufige Ausgestaltung des 
Europäischen Mahnverfahrens liegt schließlich in der Tatsache, dass die gerichtliche 
Entscheidung, die schließlich auch einen Vollstreckungstitel darstellt, erlassen wird, 
ohne dass der Antragsgegner gehört wird, sodass dem Antragsgegner nur nachträgli-
 
1246 Vgl. öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 23; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem 

europäischen Mahnverfahren, S. 42; Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einfüh-
rung eines Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4. Anders dagegen Justizministerium Ba-
den-Württemberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 34; Grüneberg, Stellungnahme zum 
Grünbuch, S. 19, nach denen der Mehraufwand eines zweistufigen Mahnverfahrens sich in 
Grenzen hält, wenn das Mahnverfahren automatisch Bearbeitet wird. 

1247 Siehe zu Zustellung unten Punkt 7.4. 
1248 Zu der Notwendigkeit einheitlicher Zustellungsregeln innerhalb eines Europäischen Mahnver-

fahrens Heß, Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 363. 
1249 Vgl. Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 289; Rechberger, Zum 

Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4. 
1250 Siehe zu den Vorteilen eines einstufigen Mahnverfahrens: Rechberger/Kodek, Überlegungen zu 

einem europäischen Mahnverfahren, S. 42; Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahn-
verfahren, S. 164; ders., Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens, Punkt III.4. Grüneberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 19; Kodek, Auf 
dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 289; Kormann, Das neue Europäische 
Mahnverfahren, S. 41 

1251 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 18; DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort 
Nr. 25. 
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ches Gehör gewährt wird. Zwar kann auch bei nachträglicher Gewährung des recht-
lichen Gehörs an einer Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht gezweifelt wer-
den, da dieser lediglich eine Verteidigungsmöglichkeit vor Eintritt der Vollstreck-
barkeit und Rechtskraft vorschriebt.1252 Teilweise wird allerdings angenommen, dass 
die nachträgliche Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht den Grundsatz darstellen 
sollte, sondern nur für besondere, eilbedürftige Fälle vorgeschrieben sein sollte, die 
allerdings innerhalb des Mahnverfahrens grundsätzlich nicht vorliegen.1253 

 
Dieses bedeutet allerdings nicht, dass der Antragsgegner in einem einstufigen 

Verfahren einem geringeren Schutz ausgesetzt ist.1254 Denn er kann sich zwar nicht 
vor Erlass der gerichtlichen Entscheidung verteidigen. Allerdings hat er vor Eintritt 
der Vollstreckbarkeit die Möglichkeit, sich gegen die Entscheidung zu verteidi-
gen.1255 Darüber hinaus wird der Antragsgegner, wie vor allem das österreichische 
Mahnverfahrens zeigt, zusätzlich noch auf einer anderen Ebene geschützt. Zum ei-
nen erfolgt hier der Schutz des Antragsgegners über eine eigenständige Prüfung sui 
generis der Mahnklagen gem. § 245 öZPO.1256 Zum andern kann der Antragsgegner 
sich auch unter besonderen Voraussetzungen durch die Möglichkeit der Einlegung 
eines außerordentlichen Rechtsbehelfs, wie zum Beispiel im österreichischen Mahn-
verfahren der Erhebung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. §§ 146 ff. 
öZPO,1257 gegen den Zahlungsbefehl wehren. Mit einem solchen außerordentlichen 
Rechtsbehelf kann somit im Einzelfall der Gerechtigkeit gedient werden, ohne 
gleichzeitig allgemein das Mahnverfahren unnötig zu verlangsamen1258 sowie dem 
Antragsgegner ein Mittel zur Verfügung zu geben, mit dem er seinerseits das Ver-
fahren verzögern kann.1259 

 

 
1252 Zur Vereinbarkeit des einstufigen Mahnverfahrens mit Art. 6 Abs. 1 EMRK siehe Rechber-

ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 40; Rechberger, Plädoyer 
für ein europäisches Mahnverfahren, S. 161; ders., Zum Entwurf einer Verordnung zur Einfüh-
rung eines Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4; Gundlach, Europäische Prozessrechts-
angleichung, S. 142 f.; Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125 ff.; ders., Auf dem Weg zu einem Europä-
ischen Mahnverfahren, S. 286 f. 

1253 Vgl. DAV, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 12; BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 18 
1254 Siehe auch Sujecki, EuZW 2006, 330, 332. 
1255 Vgl. die Grundsatzentscheidung des EuGH zum Schutz des rechtlichen Gehörs bei der Aner-

kennung eines Versäumnisurteils, EuGH Rs. C - 123/91 (Minalmet/Brandeis) Slg. 1992, S. I-
5661, Rn. 19 f.; hierzu auch Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 139; Pérez-Ragone, Europäisches 
Mahnverfahren, S. 357 f. 

1256 Vgl. hierzu den österreichischen Teil unter Punkt. 3.5.1. 
1257 Vgl. hierzu den österreichischen Teil unter Punkt 3.6.2. 
1258 Hier kann man zudem auf die geringen Einspruchszahlen innerhalb des deutschen Mahnverfah-

rens hinweisen, die bei lediglich 1% liegen, vgl. Musielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 2. 
1259 Vgl. Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnver-

fahrens, Punkt III.4.; Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 289; 
Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 41. 
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Obwohl sich die Wahl für ein zweistufiges oder einstufiges Mahnverfahren nicht 
auf Effizienzüberlegungen stützen sollte,1260 sodass im ursprünglichen Verordnungs-
entwurf zunächst ein zweistufiges Mahnverfahren vorgeschlagen wurde,1261 spre-
chen die besseren Argumente für die Einführung eines einstufigen Mahnverfahrens, 
so wie es auch letztendlich in der EuMVVO durchgesetzt hat.1262 Folglich fertigt das 
Gericht, nach positiver Überprüfung des Antrags, bereits den Europäischen Zah-
lungsbefehl aus, der nach Ablauf der Einspruchsfrist automatisch vollstreckbar wird. 
Hiergegen hat der Antragsgegner dann die Möglichkeit, sich mittels des Einspruchs 
sowie auch in besonderen Ausnahmenfällen zu verteidigen.1263 

8.2. Inhalt und Form des Europäischen Zahlungsbefehls gem. Art. 12 EuMVVO 

Liegen dagegen die Anforderungen gem. Art. 8 EuMVVO vor, erlässt das Gericht 
gem. Art. 12 Abs. 1 EuMVVO „so rasch wie möglich und in der Regel binnen 30 
Tagen nach Einreichung eines entsprechenden Antrags“ ein Zahlungsbefehl unter 
Verwendung des Formblatts E in standarisierter Form erlassen. Dem Europäischen 
Zahlungsbefehl wird zudem gem. Art. 12 Abs. 2 EuMVVO eine Abschrift des An-
tragsformulars beigefügt. In dem Europäischen Zahlungsbefehl wird der Antrags-
gegner gem. Art. 12 Abs. 3 EuMVVO aufgefordert, entweder den geforderten Be-
trag einschließlich der Zinsen und Verfahrenskosten an den Antragsteller zu bezah-
len oder gegen den Europäischen Zahlungsbefehl innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
nach Zustellung des Zahlungsbefehls einen Einspruch einzulegen. Ferner wird der 
Antragsgegner im Europäischen Zahlungsbefehl gem. Art. 12 Abs. 4 EuMVVO dar-
auf hingewiesen, dass der Zahlungsbefehl ausschließlich auf der Grundlage der An-

 
1260 So auch Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 143. 
1261 Für eine zweistufige Ausgestaltung des Europäischen Mahnverfahrens: Gundlach, Europäische 

Prozessrechtsangleichung, S. 143; Grüneberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 19; Justizmi-
nisterium Baden-Württemberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 34; BMJ, Stellungnahme 
zum Grünbuch, S. 18; DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort Nr. 25; DAV, Stellung-
nahme zum Grünbuch, S. 12; CCBE, Response to the Green Paper, S. 9. Vgl. zum ursprüngli-
chen Verordnungsvorschlag Sujecki, ZEuP 2006, 124, 141 ff. 

1262 Für ein einstufiges Mahnverfahren: Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen 
Mahnverfahren, S. 41 f.; Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4.; Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen 
Mahnverfahren, S. 289; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 460; Kormann, Das 
neue Europäische Mahnverfahren, S. 41; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 303, 325; Gohm, 
Maßnahmen zur Beschleunigung, S. 253; Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Stel-
lungnahme zum Grünbuch, S. 11 f.; öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 23; Österreichi-
scher Rechtsanwaltskammertag, Positionspapier zum Vorschlag, S. 2; Europäischer Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme zum Grünbuch über ein europäisches Mahnver-
fahren und über Maßnahmen zur einfacheren und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit 
geringem Streitwert, ABl.EG 2003 C 220, S. 5, 10. 

1263 Siehe Sujecki, EuZW 2006, 330, 332. 
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gaben der Antragstellers erlassen wurde, und dem keine Prüfung der Begründetheit 
der Forderung durch das Gericht vorausgegangen ist. Schließlich ist im Europäi-
schen Zahlungsbefehl auch der Hinweis enthalten, dass der Europäische Zahlungs-
befehl vollstreckbar wird, wenn nicht bei dem Gericht ein Einspruch eingelegt wird, 
sowie dass die Einspruchseinlegung zu einer Eröffnung des streitigen Verfahrens 
führt, es sei denn, dass der Antragsteller von einer solchen Übergabe in ein streitiges 
Verfahren abgesehen hat. 

 
Im Vergleich zu dem ursprünglichen Verordnungsentwurf, in dem der Inhalt und 

die Form der Europäischen Zahlungsaufforderung in Art. 6 EuMVVO-E geregelt 
wurden,1264 fällt zum einen auf, dass in dem Europäischen Zahlungsbefehl gem. Art. 
12 Abs. 3 lit. a EuMVVO der Antragsgegner aufgefordert wird, einen Betrag zu zah-
len, der im standardisierten Formblatt F näher erläutert wird, während im ursprüng-
lichen Entwurf der EuMVVO nicht deutlich war, dass auch außergerichtliche Kos-
ten des Antragstellers von dem Antragsgegner zu tragen sind.1265 Zum anderen er-
scheint die zeitliche Vorgabe für den Erlass des Europäischen Zahlungsbefehls in 
Art. 12 Abs. 1 EuMVVO, nach der der Zahlungsbefehl „so rasch wie möglich und in 
der Regel binnen 30 Tagen“1266 nicht angemessen und weit entfernt von den tatsäch-
lichen Möglichkeiten.1267 Obwohl hinter dieser Vorgabe sicherlich bei den nationa-
len Gerichten der einzelnen Mitgliedstaaten ein gut gemeinter Druck ausgeübt wer-
den soll, um das Mahnverfahren möglichst schnell durchzuführen, wirkt die Festle-
gung auf einen Zeitraum von 30 Tagen, die für den Erlass eines Europäischen Zah-
lungsbefehls vorgegeben wird, aus Sicht der Mitgliedstaaten, die wie Deutschland 
oder Österreich über ein Mahnverfahren verfügen, in dem in aller Regel eine ge-
richtliche Entscheidung innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Antragseinreichung 
erfolgt, als ein unverhältnismäßiger Rückschritt. Bekräftigt wird diese Annahme 
durch den Zusatz in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 EuMVVO, wonach zur Berechnung dieser 
30-tätigen-Frist die Zeit nicht berücksichtigt wird, die der Antragsteller zur Vervoll-
ständigung, Berichtigung oder Änderung des Antrags benötigt. So sehr solche Vor-
gaben eine gut gemeinte Intention haben, wird mit ihnen nur dann tatsächlich der 
gewünschte Erfolg erzielt, wenn den Mitgliedstaaten keine Möglichkeiten gegeben 
werden, mittels „Rechentricks“ diese Vorgaben zu umgehen. Ein Beispiel für eine 
missglückte Verpflichtung der Mitgliedstaaten sind die Vorgaben in Art. 5 der Zah-
lungsverzugsrichtlinie. Danach sollte zwar ein vollstreckbarer Titel innerhalb von 90 
Tagen erwirkt werden können. Gleichzeitig sollten aber vom Gläubiger verursachte 
 
1264 Vgl. hierzu Sujecki, ZEuP 2006, 124, 142. 
1265 Daher wurde teilweise vorgestellt, den Zusatz „einschließlich der außergerichtlichen Kosten des 

Antragstellers“ in die Europäische Zahlungsaufforderung aufzunehmen: BRAK, Stellungnahme 
zum Verordnungsentwurf, S. 7; Sujecki, ZEuP 2006, 124, 142. 

1266 Hier erscheint auch die Verwendung dieser Terminologie misslückt, da hierdurch nicht eindeu-
tig erkennbar ist, wann ein solches „rasches“ Handeln vorliegt. Aus diesem Grund wäre hier 
die Verwendung des Begriffs „unverzüglich“ besser gewesen. 

1267 Siehe hierzu auch Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 115 f. 
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Verzögerungen sowie der Zeitraum für die Zustellung nicht bei der Fristberechnung 
beachtet werden. Somit hatten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit ihr gerichtliches 
Verfahren „schön zu rechnen“.1268 Im Ergebnis hätte der europäische Gesetzgeber, 
wenn er überhaupt eine solche Vorgabe in die EuMVVO aufnehmen möchte, zum 
einen diese Vorgabe nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner bestimmen so-
wie, zum anderen, den Mitgliedstaaten keine Spielraum bei der Berechnung dieser 
Frist gewähren oder zumindest Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Frist bestim-
men müssen. Nur dann würde eine solche Vorgabe ihren Zweck erfüllen. Ansonsten 
hätte man von der Aufnahme solcher Absichtserklärungen ganz absehen müssen. 

8.3. Rechtsnatur und Wirkung des Europäischen Zahlungsbefehls 

Kommt der Antragsgegner der Aufforderung im Europäischen Zahlungsbefehl 
nicht nach, sodass er weder den gegen ihn geltend gemachten Betrag zahlt noch ei-
nen Einspruch einlegt, erwächst der Zahlungsbefehl automatisch in Rechtskraft und 
stellt daher auch einen Vollstreckungstitel dar. Voraussetzung für eine Vollstre-
ckung des Zahlungsbefehls ist allerdings, dass das Gericht den Zahlungsbefehl gem. 
Art. 18 Abs. 1 EuMVVO für vollstreckbar erklärt.1269 Dazu hat das Gericht, das den 
Zahlungsbefehl erlassen hat, neben dem genauen Zeitpunkt der Zustellung auch zu 
prüfen, ob bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ein Einspruch durch den Antragsgeg-
ner erhoben wurde. Darüber hinaus müssen gem. Art. 18 Abs. 2 EuMVVO auch die 
formalrechtliche Voraussetzung des Mitgliedstaates vorliegen, in dem der Zah-
lungsbefehl erlassen wurde. Nach positiver Überprüfung wird dem Antragsteller 
dann der mit einer Vollstreckbarkeitsbestätigung versehene Europäische Zahlungs-
befehl übermittelt. Die gerichtliche Überprüfung der Vollstreckbarkeit des Europäi-
schen Zahlungsbefehls kann grundsätzlich, wie auch im Rahmen des österreichi-
schen Mahnverfahrens zu sehen ist,1270 ohne größeren Aufwand unter Einsatz elekt-
ronischer Mittel erfolgen. Dazu müsste der Zahlungsbefehl, nachdem die Ord-
nungsmäßigkeit der Zustellung sowie der maßgebliche Zeitpunkt der Zustellung 
festgestellt werden konnten, durch das gerichtsinterne Computersystem auf eine Lis-
te mit zu vollstreckenden Zahlungsbefehlen aufgenommen werden, aus der das Ent-

 
1268 Dieses erfolgte zum Beispiel im Rahmen der Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie, vgl. 

Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 24. 
1269 Nach dem ursprünglichen Verordnungsentwurf war der Europäische Zahlungsbefehl vorläufig 

vollstreckbar, ohne dass eine Sicherheitsleistung erbracht werden muss. Gegen die Einführung 
einer vorläufigen Vollstreckbarkeit der Zahlungsbefehls Österreichischer Rechtsanwaltskam-
mertag, Positionspapier zum Vorschlag, S. 3, da eine solche Regelung dem österreichischen 
Rechts fremd ist. Kritisch hierzu auch Freudenthal, P&B/R.D.J.P. 2004, 225, 235. 

1270 Vgl. hierzu das österreichische Kapitel unter Punkt 3.5.3.3.  
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scheidungsorgan entnehmen kann, dass dieser Zahlungsbefehl mit einer Vollstreck-
barkeitsbestätigung ausgefertigt werden kann.1271 

 
Der mit einer Vollstreckbarkeitsbestätigung versehene Europäische Zahlungsbe-

fehl kann dann gem. Art. 19 EuMVVO in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt 
und vollstreckt werden, ohne dass es hierfür der Durchführung eines Exequaturver-
fahrens oder aber eine Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel bedarf. Der 
mit einer Vollstreckbarkeitsbestätigung ausgefertigte Europäische Zahlungsbefehl 
wird somit in Form eines Europäischen Vollstreckungstitels erlassen und hat damit 
auch dessen Wirkung.1272 Die Vollstreckung des Europäischen Zahlungsbefehls 
selbst erfolgt gem. Art. 21 Abs. 1 EuMVVO anliegend an die Vollstreckungsvor-
schriften der EuVTVO (Art. 20-23 EuVTVO) nach dem Vollstreckungsverfahren 
des Vollstreckungsmitgliedstaates.1273 Für eine Vollstreckung des Zahlungsbefehls 
in einem anderen Mitgliedstaat ist gem. Art. 21 Abs. 2 EuMVVO erforderlich, dass 
der Antragsteller den zuständigen Vollstreckungsbehörden neben einem vollstreck-
bar erklärten Europäischen Zahlungsbefehl ggf. auch eine Übersetzung des Europäi-
sche Zahlungsbefehls in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaates bzw. 
eine andere von diesem Mitgliedstaat zugelassenen Amtsprache vorlegt. Die Voll-
streckung des Europäischen Zahlungsbefehls kann gem. Art. 22 Abs. 1 EuMVVO 
auf Antrag des Antragsgegners verweigert werden, wenn der Europäische Zahlungs-
befehl mit einer früheren Entescheidung oder einem früheren Zahlungsbefehl unver-
einbar ist. Darüber hinaus kann gem. Art. 22 Abs. 2 EuMVVO auch dann eine Ver-
weigerung der Vollstreckung beantragt werden, wenn der im Europäischen Zah-
lungsbefehl zuerkannte Geldbetrag durch den Antragsgegner bereits entrichtet wor-
den ist. Eine Nachprüfung des Europäischen Zahlungsbefehls in der Sache selbst 
darf dagegen gem. Art. 22 Abs. 3 EuMVVO im Vollstreckungsmitgliedstaat nicht 
erfolgen. Zudem kann nach Art. 23 EuMVVO auch die Aussetzung oder Beschrän-
kung der Vollstreckung durch den Schuldner beantragt werden, sofern dieser gleich-
zeitig auch eine Überprüfung des Zahlungsbefehls in Ausnahmefällen gem. Art. 20 
EuMVVO beantragt hat. Wird diesem Antrag zugestimmt, ist die Vollstreckung 
entweder auf Sicherungsmaßnahmen beschränkt oder von einer durch das Gericht zu 

 
1271 Vgl. zur automatischen Vollstreckbarkeitsbestätigung innerhalb des österreichischen Mahnver-

fahrens Punkt 4.4. 
1272 Dagegen wurde im ursprünglichen Verordnungsentwurf keine Regelung im Hinblick auf eine 

grenzüberschreitende Vollstreckung des Europäischen Zahlungsbefehls aufgenommen, sodass 
dieser zunächst entweder als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt oder aber mit Hilfe des 
Exequaturverfahrens der EuGVO in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt werden musste, 
vgl. hierzu Sujecki, ZEuP 2006, 124, 145. 

1273 Vgl. zu den Regelungen der EuVTVO: Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für un-
bestrittene Forderungen, Rn. 171 ff.; Zilinsky, De Europese Executoriale Titel, S. 172 ff.; 
Burgstaller/Neumayr, ÖJZ 2006, 179, 188 ff. 
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bestimmender Sicherheit abhängig oder bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände 
insgesamt auszusetzen.1274 

 
Während die EuMVVO sich zur Wirkung des Europäischen Zahlungsbefehls äu-

ßert, schweigt sie dagegen zu dessen Rechtskraftwirkung. Dieses erscheint aller-
dings problematisch, da, wie man vor allem innerhalb des deutschen Mahnverfah-
rens sehen konnte und auch weiterhin sehen kann, der Mangel an Schlüssigkeitsprü-
fung innerhalb eines Mahnverfahrens dazu führen kann, dass teilweise an der 
Rechtskraftwirkung des im Rahmen eines Mahnverfahrens erwirkten Titels gezwei-
felt wurde und auch weiterhin wird.1275 Um innerhalb der einzelnen nationalen Zi-
vilverfahrensysteme eine solche Diskussion zu vermeiden, hätte der Europäische 
Gesetzgeber in der EuMVVO die Rechtskraftwirkung des Europäischen Zahlungs-
befehls festlegen müssen. Dieses wäre erforderlich gewesen, da, wie vor allem im 
Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten zur Einführung der EuVTVO zu sehen war, der 
Begriff der Rechtskraft zu unterschiedlich in den einzelnen nationalen Zivilverfah-
renordnungen geregelt wird.1276 Während für die EuVTVO keine einheitliche Beg-
riffsbestimmung aufgrund der nationalen Unterschiede erreicht werden konnte und 
man zudem dem Gläubiger im Vergleich zu der EuGVO nicht schlechter stellen 
wollte, nach der auch nicht rechtskräftige Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaa-
ten für vollstreckbar erklärt werden können,1277 wäre im Rahmen des Europäischen 
Mahnverfahrens eine einheitliche, auf das Mahnverfahren beschränkte Begriffsbe-
stimmung angesichts der geschilderten Probleme wünschenswert gewesen. Danach 
hätte man in die EuMVVO eine Bestimmung aufnehmen müssen, nach der nach Ab-
lauf der Einspruchsfrist die Rechtskraft des Europäischen Zahlungsbefehls ipso iure 
eintritt. Ebenfalls könnte hier an eine Gleichstellung des Zahlungsbefehls mit einem 
Versäumnisurteil gedacht werden.1278 Eine solche Regelung würde darüber hinaus 
auch den Verfahrensbeteiligten Klarheit im Hinblick auf die Wirkung des Titels ver-
schaffen und somit bei Gläubigern, die in einem anderen Mitgliedstaat das Europäi-
sche Mahnverfahren durchführen, zur Erhöhung der Rechtssicherheit beitragen. 

 
1274 Vgl. zu der dem Art. 23 EuMVVO entsprechender Vorschrift in der EuVTVO: Kropholler, Eu-

ropäisches Zivilprozeßrecht, Art. 23 EuVTVO, Rn. 2 ff; Rauscher, Der Europäische Vollstre-
ckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 181 f.; Burgstaller/Neumayr, ÖJZ 2006, 179, 
189 f. 

1275 Vgl. zum deutschen Recht das Kapitel deutsches Mahnverfahren unter Punkt 3.5.4.3. 
1276 Vgl. hierzu Stürner, Rechtskraft in Europa, S. 913 ff.; Hüßtege, Europäische Vollstreckungsti-

tel, S. 121 f.; Wagner, IPRax 2005, 189, 193; Coester-Waltjen, Der Europäische Vollstre-
ckungstitel, S. 51. 

1277 Siehe Wagner, IPRax 2005, 189, 193. 
1278 Eine solche Gleichstellung mit einem Versäumnisurteil ist gem. § 700 Abs. 1 ZPO im deut-

schen Mahnverfahren wiederzufinden. Damit verfolgte der deutsche Gesetzgeber, die Rechts-
kraft und vorläufige Vollstreckbarkeit des Vollstreckungsbescheides zu gewährleisten, sodass 
damit die Verfahrensbeteiligten Rechtssicherheit im Hinblick auf den im Mahnverfahren er-
langten Vollstreckungstitel erhalten, vgl. hierzu auch Pérez-Ragone, Europäisches Mahnver-
fahren, S. 221 f. 
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Auch im Bezug auf die Rechtsnatur des Europäischen Zahlungsbefehls schweigt 

die EuMVVO, obwohl sich diese Frage im Rahmen des Anwendungsbereiches des 
EuGVÜ bzw. der EuGVO erst durch Judikatur des EuGH entwickeln musste. Nach 
dieser Rechtsprechung des EuGH kommt dem Zahlungsbefehl eine Doppelfunktion 
zu. Er ist danach einerseits eine Entscheidung mit Annerkennungs- und Vollstre-
ckungsfähigkeit nach den Regeln des EuGVÜ bzw. jetzt der EuGVO. Andererseits 
ist der Zahlungsbefehl auch als verfahrenseinleitendes Schriftstück gem. Art. 27 Nr. 
2 EuGVÜ bzw. Art. 34 Nr. 2 EuGVO einzustufen. Voraussetzung für eine solche 
Einordnung ist allerdings, dass der Zahlungsbefehl dem Schuldner rechtzeitig zuge-
stellt wurde, damit seine Verteidigung gewährleistet ist.1279 Diese Einordnung des 
Zahlungsbefehls wurde von der Entscheidung Hengst Import/Campese befestigt.1280 
Zudem hat der EuGH in dieser Entscheidung darauf hingewiesen, dass es aufgrund 
dieser Doppelfunktion des Zahlungsbefehls erforderlich sei, dass nicht nur die ge-
richtliche Entscheidung dem Schuldner zugestellt werden muss, sondern dass dem 
Schuldner zusammen mit der gerichtlichen Entscheidung auch die Antragschrift zu-
zustellen ist. Denn als verfahrenseinleitendes Schriftstück ist nur das Schriftstück 
anzusehen, dessen Zustellung den Schuldner in die Lage versetzt, seine Rechte vor 
Erlass einer vollstreckbaren Entscheidung geltend zu machen.1281 Diese Grundsätze 
sind zwar nicht ausdrücklich in der EuMVVO enthalten, sie können aber in den ein-
zelnen Bestimmungen wieder gefunden werden.  

8.4. Zustellung des Zahlungsbefehls 

Zur Zahlung des geforderten Anspruchs oder zur Erhebung des Einspruchs wird 
dem Antragsgegner eine Frist von insgesamt dreißig Tagen gegeben. Diese Frist be-
ginnt ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls. Die EuMVVO enthält 
im Vergleich zum ursprünglichen Verordnungsentwurf, in dem überhaupt keine 

 
1279 Vgl. EuGH Rs. 166/80 (Klomps/Michel) Slg. 1981, S. 1593; hierzu Kodek, ZZPInt 4 (1999), 

125, 129; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 350; Kormann, Das neue Europäi-
sche Mahnverfahren, S. 121. 

1280 EuGH Rs. C - 474/93 (Hengst BV/Campese) Slg. 1995, S. I-2113. 
1281 Vgl. EuGH Rs. C - 474/93 (Hengst BV/Campese) Slg. 1995, S. I-2113, Rn. 19; hierzu Grunsky, 

IPRax 1996, 245; Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 130; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnver-
fahren, S. 352 f, 360 ff. 
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Vorschriften zur Zustellung der Zahlungsaufforderung aufgenommen waren,1282 le-
diglich Mindestanforderungen an die Zustellung, die denjenigen der EuVTVO ent-
sprechen. Somit richtet sich zwar die Zustellung entweder nach nationalem Recht 
oder bei grenzüberschreitenden Sachverhalten nach der EuZVO.1283 Allerdings muss 
die Zustellung gem. Art. 12 Abs. 5 EuMVVO den Mindestanforderungen der Art. 13 
- 15 EuMVVO entsprechen. 

8.4.1. Zustellungsregeln innerhalb der EuMVVO 

Die EuMVVO enthält ebenso wie auch die EuVTVO in den Art. 13, 14 EuMV-
VO einen Katalog autonomer Zustellungsregeln. Diese gelten gem. Art. 27 EuVT-
VO unabhängig von den Zustellungsnormen nach der EuZVO, sodass eine zwar 
nach der EuZVO zulässige Zustellungsart nicht notwendigerweise auch den Min-
deststandards nach Art. 13, 14 EuMVVO genügen muss.1284 Als Formen der Zustel-
lung des verfahrenseröffnenden Schriftstücks kommt hier einerseits eine unmittelba-
re Zustellung mit Nachweis des Empfangs durch den Schuldner gem. Art. 13 
EuMVVO und andererseits eine Ersatzzustellung ohne einen solchen Zustellungs-
nachweis gem. Art. 14 EuMVVO in Betracht. Diese beiden Zustellungskategorien 
stehen nicht in einem hierarchischen Verhältnis zueinander, sodass die zuzustellende 
Stelle grundsätzlich zwischen den in Art. 13, 14 EuMVVO enthaltenen Zustellungs-

 
1282 Art. 6 Abs. 2 EuMVVO-E enthielt lediglich den Hinweis, dass eine Zustellungsart ohne persön-

liche Empfangsbestätigung durch den Antragsgegner nicht zulässig ist, wenn die Anschrift des 
Antragsgegners nicht zweifelsfrei bekannt ist, vgl. hierzu Sujecki, ZEuP 2006, 124, 142. Kri-
tisch zu den mangelnden Zustellungsvorschriften: Sujecki, MMR 2005, 213, 216; ders., EuZW 
2005, 45, 47; ders., ZEuP 2006, 124, 143; Freudenthal, JBPr 2004, 532, 540; Kodek, Auf dem 
Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 291. Auch der Rechtsausschuss des Europäi-
schen Parlaments hat sich für die Aufnahme von speziellen Zustellungsvorschriften ausge-
sprochen. Danach soll ein neuer Absatz in Art. 9 EuMVVO eingeführt werden, wonach sowohl 
eine elektronische als auch eine Zustellung via Post möglich ist. Voraussetzung hierfür ist 
aber, dass eine Empfangsbestätigung durch den Empfänger unterschrieben und zurückge-
schickt wird. Welche Form die Empfangsbestätigung haben sollte, wird dagegen nicht näher 
geregelt, vgl. Änderungsantrag 19, Bericht der parlamentarischen Ausschüsse über den Vor-
schlag eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Eu-
ropäischen Mahnverfahrens, Dok. A6-0240/2005 endg. 

1283 Vgl. auführlich zur Anwendung der Zustellunsregeln nach der EuZVO im Rahmen des Europä-
ischen Mahnverfahrens: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 409 ff. 

1284 Vgl. bereits zum Verhältnis der EuVTVO zu der EuZVO: Wagner, IPRax 2005, 189, 195; 
Coester-Waltjen, JURA 2005, 394, 396; Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für 
unbestrittene Forderungen, Rn. 106; ders., GPR 2003/04, 286, 289; Klippstein, in: Gebau-
er/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Kap. 31, Rn. 54; Freudenthal, NIPR 
2004, 393, 400. 
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varianten frei wählen kann.1285 Allerdings muss beachtet werden, dass bei einer Zu-
stellung gem. Art. 14 EuMVVO ohne Empfangsbestätigung durch den Beklagten 
der Rechtsbehelf der Überprüfung in Ausnahmefällen gem. Art. 20 Abs. 1 lit. a 
EuMVVO Anwendung finden kann. Aus diesem Grund wurde in niederländischer 
Literatur bereits zu den Vorschriften der EuVTVO vorgebracht, dass möglichst ver-
sucht werden sollte, eine Zustellung in Person, d.h. gem. Art. 13 EuVTVO, zu errei-
chen, um den Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung zu umgehen.1286 

 
Als Zustellungsform mit Nachweis des Empfangs nach Art. 13 EuMVVO1287 

kann eine persönliche Zustellung, bei der der Schuldner eine Empfangsbestätigung 
unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet, eine persönliche Zustellung, bei 
der die zuzustellende Person ein Dokument unterzeichnet, in dem angegeben ist, 
dass und zu welchem Zeitpunkt der Schuldner das Schriftstück erhalten hat, sowie 
eine postalische oder eine elektronische Zustellung, bei der jeweils der Schuldner 
die Empfangsbestätigung unter Angabe des Empfangsdatums unterzeichnet und zu-
rückschickt, angesehen werden. 

 
In Art. 14 Abs. 1 EuMVVO sind abschließend1288 die Zustellungsalternativen oh-

ne Nachweis des Empfangs enthalten.1289 Voraussetzung für die Zustellung ohne 

 
1285 Vgl. zu dem entsprechenden Verhältnis der Zustellungsarten der EuVTVO zueinander: Rau-

scher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 106; ders., GPR 
2003/04, 286, 289; Stein, EuZW 2004, 679, 680; Zilinsky, De Europese Executoriale Titel, S. 
159, Fn. 51; Crifo, C.J.Q. 2005, 200, 211. In der ursprünglichen Fassung der EuVTVO war 
dagegen ein solches Hierarchieverhältnis zwischen der Hauptzustellung, d.h. einer Zustellung 
mit Nachweis des Empfangs, und der Ersatzzustellung, d.h. einer Zustellung ohne Empfangs-
bestätigung, in Art. 12 Abs. 1 EuVTVO in der Fassung des Verordnungsvorschlags (KOM 
(2002) 159 endg.) enthalten. Danach konnte eine Ersatzzustellung gem. Art. 12 EuVTVO in 
der Fassung des Verordnungsvorschlags (KOM (2002) 159 endg.) erst dann vorgenommen 
werden, wenn das verfahrenseröffnende Schriftstück trotz aller Anstrengungen nicht mittels 
einer Hauptzustellungsform nach Art. 11 EuVTVO in der Fassung des Verordnungsvorschlags 
(KOM (2002) 159 endg.) zugestellt werden konnte, vgl. hierzu Hüßtege, Braucht die Verord-
nung über den europäischen Vollstreckungstitel eine ordre-public-Klausel?, S. 379; ders., Eu-
ropäische Vollstreckungstitel, S. 128. 

1286 So insbesondere Freudenthal, Adv.Bl. 2005, 302 f.; dies., NJB 2007, 157 ff. Das niederländi-
sche Zivilverfahrensrecht kennt nämlich das Institut der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nicht. Aus diesem Grund bestehen bei der Umsetzung der Vorgaben der EuVTVO in das 
niederländische Verfahrensrecht zahlreiche Probleme, vgl. hierzu Sujecki, IPRax 2006, 525 ff. 

1287 Vgl. ausführlich zu den einzelnen Zustellungsalternativen des Art. 13 EuVTVO, die Art. 13 
EuMVVO entsprechen Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forde-
rungen, Rn. 109 ff.; ders., GPR 2003/04, 286, 289; Stadler, RIW 2004, 801, 806; Rellermeyer, 
Rpfleger 2005, 389, 395; Zilinsky, De Europese Executoriale Titel, S. 158 f.; Freudenthal, 
Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 100 ff. 

1288 So im Hinblick auf Art. 14 EuVTVO Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbe-
strittene Forderungen, Rn. 121, Fn. 141; ders., GPR 2003/04, 286, 290, Fn. 28. 
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Nachweis des Empfangs ist gem. Art. 14 Abs. 2 EuMVVO allerdings, dass die An-
schrift des Schuldners mit Sicherheit ermittelt werden kann. Hier muss zunächst die 
Frage aufgeworfen werden, welche beweisrechtlichen Anforderungen durch den An-
tragsteller zu einer mit Sicherheit ermittelten Anschrift des Antragsgegners vorge-
bracht werden müssen. Reicht hier etwa nur die Korrespondenzadresse aus? Muss 
der Antragsgegner vielmehr einen Auszug aus dem Melderegister vorlegen? Oder 
sind die Mahngerichte vielmehr verpflichtet, die Adresse von Amts wegen zu ermit-
teln?1290 Diese Fragen müssen auch vor dem Hintergrund behandelt werden, dass 
nicht in allen Mitgliedstaaten die Gläubiger einen freien Zugang zu den Daten des 
Melderegisters haben, um ein gerichtliches Verfahren zu eröffnen.1291 So ist der Zu-
gang zu den Daten aus dem Melderegister in zum Beispiel den Niederlanden sehr 
eingeschränkt.1292 Daher stellt sich insgesamt die Frage, ob eine solche Vorausset-
zung, dass nämlich die Anschrift des Antragsgegners mit Sicherheit ermittelt werden 
kann, überhaupt notwendig erscheint.1293 Sicherlich ist für jede Zustellungsform die 
Kenntnis der Anschrift des Beklagten erforderlich, da man ansonsten auf eine fiktive 
Zustellungsform ausweichen müsste. Aus diesem Grund hätte die Europäische 
Kommission hier lediglich auf die Kenntnis der Anschrift des Antragsgegners abstel-
len müssen. Steht dagegen die Anschrift des Antragsgegners nicht fest, sollte die 
Durchführung des Mahnverfahrens ganz ausgeschlossen werden, da hier nicht mehr 
gewährleistet werden kann, dass der Antragsgegner Kenntnis von dem gegen ihn 
eröffneten Verfahren hat, und somit auch keine Verteidigungsmöglichkeit hat. Da-
her sollte Art. 14 Abs. 2 EuMVVO dahingehend geändert werden, dass er eine 
Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens bei einem unbekannten Wohnort 
bzw. Sitz oder auch Aufenthaltsort gänzlich ausschließt. 

 
Kann somit die Anschrift des Schuldners mit Sicherheit ermittelt werden, kann 

die Zustellung auch dann erfolgen, wenn das Schriftstück an die Privatanschrift des 
Schuldners zugestellt wurde und durch eine in derselben Wohnung lebende oder be-
schäftigte Person entgegengenommen wurde. Bei Selbständigen bzw. bei einer juris-

 
1289 Vgl. zu den einzelnen Formen der Ersatzzustellung gem. Art. 14 Abs. 1 EuVTVO Rauscher, 

Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 119 ff.; ders., GPR 
2003/04, 286, 290; Stadler, RIW 2004, 801, 806; Rellermeyer, Rpfleger 2005, 389, 395; Zi-
linsky, De Europese Executoriale Titel, S. 159. 

1290 Siehe hierzu auch Van der Grinten, Abolishing Exequatur in the European Union, S. 78. 
1291 Allerdings existiert mittlerweile ein durch die Europäische Kommission gefördertes Projekt, in 

dem an einer europaweiten und grenzüberschreitenden elektronischen Melderegisterauskunft 
gearbeitet wird. Diesem sog. RISER-Projekt haben sich bis zum heutigen Tage lediglich 
Deutschland, Österreich, Irland und Polen angeschlossen. Vgl. hierzu die Internetseite des RI-
SER-Projekts: http://www.riser.eu.com/index.html, vgl. hierzu Prins, Cross-border transfer of 
personal data, S. 52. 

1292 Siehe hierzu auch die Ausführungen im niederländischen Kapitel unter Punkt 3.1.1. 
1293 Siehe hierzu auch Van der Grinten, Abolishing Exequatur in the European Union, S. 78; Rau-

scher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 129 f., der auf 
die Probleme der Anschriftsermittlung aus einer ex post Anwendung hinweist. 
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tischen Person kann die Zustellung auch an eine dort beschäftigte Person erfolgen, 
solange sie nur in den Geschäftsräumen des Schuldners durchgeführt wurde. Ferner 
ist die Hinterlegung des Schriftstücks in den Briefkasten des Schuldners ebenfalls 
eine zulässige Zustellungsform. Eine Hinterlegung des zuzustellenden Schriftstücks 
kann auch beim Postamt oder bei einer sonstigen zuständigen Behörde erfolgen. 
Voraussetzung hierfür ist aber, dass in dem Briefkasten des Schuldners eine schrift-
liche Benachrichtigung zurückgelassen wird, aus der deutlich wird, dass es beim zu-
gestellten Schriftstück um ein gerichtliches Schriftstück handelt, und dass die Zu-
stellung durch die Benachrichtigung als erfolgt gilt, sodass entsprechende Fristen 
damit zu laufen beginnen.1294 Diese Zustellungsalternativen werden gem. Art. 14 
Abs. 3 EuMVVO durch ein von der Person, die die Zustellung durchgeführt hat, un-
terzeichnetes Schriftstück bescheinigt, in dem die gewählte Form der Zustellung, das 
Zustellungsdatum sowie im Falle eines Empfangs durch eine andere Person als den 
Schuldner der Name und das Verhältnis dieser Person zum Schuldner enthalten 
sind.1295 Eine Zustellung nach Art. 14 Abs. 1 EuMVVO kann auch postalisch ohne 
jeglichen Nachweis erfolgen, allerdings nur, wenn der Schuldner seine Anschrift im 
Ursprungsmitgliedstaat hat. Schließlich ist auch noch eine elektronische Zustellung 
mit automatisch erstellter Sendebestätigung zulässig, sofern allerdings der Schuldner 
vorab ausdrücklich dieser Zustellungsform zugestimmt hat.1296 Gem. Art. 15 
EuMVVO sind die in Art. 13 und 14 EuVTVO aufgezählten Zustellungsformen 
auch im Falle einer Zustellung an den Vertreter des Schuldners anwendbar.1297 

8.5. Eignung des Zustellungsregimes der EuMVVO für eine Anwendung innerhalb 
eines Europäischen Mahnverfahrens 

Da die EuMVVO lediglich Mindeststandards im Hinblick auf Zustellung enthält 
und ansonsten entweder auf das nationale Zustellungsrecht der Mitgliedstaaten oder 
im Falle einer grenzüberschreitenden Zustellung auf die EuZVO verweist, bleibt zu 
 
1294 Obwohl in Art. 14 Abs. 1 lit. d EuVTVO die beiden Hinweise durch das Wort „oder“ verbun-

den werden, sodass angenommen werden könnte, dass sie alternativ in die Benachrichtigung 
aufgenommen werden könnten, zeigt ein Vergleich des ersten mit dem geänderten Kommissi-
onsvorschlag der EuVTVO, dass beide Hinweise kumulativ in die Benachrichtigung aufzu-
nehmen sind, sodass letztendlich das Wort „oder“ durch eine „und“ ersetzt werden müsste. 
Vgl. Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn. 126; 
ders., GPR 2003/04, 286, 290. 

1295 Vgl. bereits zum Art. 14 Abs. 2 EuVTVO: Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für 
unbestrittene Forderungen, Rn. 131. 

1296 Aufgrund der Einschränkung der vorherigen Zustimmung dieser Zustellungsmethode wird die 
elektronische Zustellung voraussichtlich keine Bedeutung innerhalb des Europäischen Mahn-
verfahrens haben, sondern eher im nachfolgenden streitigen Verfahren.  

1297 Zur Zustellung an den Vertreter des Schuldners gem. Art. 15 EuVTVO, der Art. 15 EuMVVO 
entspricht, siehe Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, 
Rn. 132 f.; Zilinsky, De Europese Executoriale Titel, S. 160. 
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fragen, ob sich das Zustellungsregime der EuMVVO für eine Anwendung innerhalb 
eines Europäischen Mahnverfahrens eignet. Bei der Beurteilung der Eignung des in 
der EuMVVO vorgestellten Zustellungsregimes muss zum einen zwischen den rei-
nen internen Zustellungen nach dem nationalen Recht der einzelnen Mitgliedstaaten 
und zum anderen zwischen der grenzüberschreitenden Zustellungen nach der EuZ-
VO unterschieden werden. 

 
Im Hinblick auf rein interne Zustellungen bestehen in den einzelnen nationalen 

Zustellungsregeln der Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede. Während zum Bei-
spiel im deutschen Recht die Zustellung durch einen Postboten ausgeführt werden 
kann, der sei es den Mahnbescheid, den Vollstreckungsbescheid oder aber die Klage 
dem Antragsgegner bzw. dem Beklagten entweder persönlich übergibt oder in des-
sen Machtbereich zurücklässt,1298 muss im niederländischen Recht für die Zustellung 
der dagvaarding ein Gerichtsvollzieher hinzugezogen werden, ohne dass hierfür die 
Zwischenschaltung des Gerichts erforderlich ist.1299 Diese Unterschiede innerhalb 
der einzelnen nationalen Zustellungsregeln haben nicht nur Auswirkungen auf die 
Schnelligkeit der Zustellung, sondern auch und vor allem die Zustellungskosten und 
letztendlich auch auf das gerichtliche Verfahren selbst. Bereits in der EuVTVO 
wurde im 13. Erwägungsgrund und wird jetzt auch im 19. Erwägungsgrund der 
EuMVVO auf diese Unterschiede innerhalb der einzelnen nationalen Zustellungsre-
geln sowie auf die Notwendigkeit der Einführung von Mindestvorschriften für Zu-
stellungsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten hingewiesen. Erfreulicherweise 
hat der europäische Gesetzgeber auch im Rahmen der EuMVVO die bereits in der 
EuVTVO enthaltenen Mindestvorschriften eingeführt. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob im Rahmen des Europäischen Mahnverfahren der Gemeinschaftsgesetz-
geber nicht eher einheitliche Zustellungsregeln eingeführt hätte sollen. Eine solche 
Schaffung einheitlicher Zustellungsregeln würde nicht nur dem Europäischen 
Mahnverfahrens dienlich sein und auch tatsächlich zu gleichen Bedingungen im eu-
ropäischen Binnenmarkt führen, sondern darüber hinaus auch eine Vorbild- bzw. 
Beispielsfunktion für Bereiche außerhalb des Mahnverfahrens einnehmen können. 
Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass diese einheitlichen Zustellungsvor-
schriften auch rechtspolitisch überzeugend wären.1300 

 
Gleiches gilt auch hinsichtlich der Anwendbarkeit der für grenzüberschreitende 

Zustellungen geltender EuZVO.1301 Eine Verbesserung der grenzüberschreitenden 
 
1298 Zur Ausgestaltung der Zustellung innerhalb des deutschen Mahnverfahrens siehe das deutsche 

Kapitel unter Punkt 3.5.3.3. 
1299 Zur den Zustellungsregeln im niederländischen Recht siehe das niederländische Kapitel unter 

Punkt 3.3.2.3. 
1300 So zu Recht Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 291. 
1301 Vgl. zu den an der EuZVO geäußerten Problemen Stadler, IPRax 2001, 514, 521; Lindacher, 

ZZP 114 (2001), 179, 192; Rahlf/Gottschalk, EWS 2004, 303, 310; Vlas/Boon, TCR 2002, 1, 
7; Strikwerda, WPNR 2001, 794, 802; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 415 ff. 
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Zustellung kann grundsätzlich durch das Inkrafttreten der reformierten EuZVO an-
genommen werden. Denn die neu gefasste EuZVO führt nicht nur, wie zum Beispiel 
bei der postalischen Zustellung, gemeinschaftsautonome Anforderungen ein, son-
dern sie nimmt den Mitgliedstaaten gleichzeitig auch einzelne Ausgestaltungs- bzw. 
Vorbehaltsmöglichkeiten. Somit verkleinert sich der „bunte Flickenteppich“1302 der 
Zustellungsanforderungen erheblich, sodass auch die Prüfung der erforderlichen na-
tionalen Anforderung für eine grenzüberschreitende Zustellung erleichtert wird. 
Darüber hinaus führt die neue Fassung der EuZVO auch zu einer größeren Transpa-
renz der Gebühren der Zustellung, die vor allem im Verhältnis zu den Niederlanden, 
Belgien und Luxemburg nicht gegeben ist.1303 Ebenso wird mit der Neufassung des 
Art. 11 Abs. 2 EuZVO erreicht, dass die Gebühren der Zustellung nicht unverhält-
nismäßig hoch sind. Hierdurch kann die neue EuZVO zu einer Verbesserung der 
Rechtslage bei der grenzüberschreitenden Zustellung führen.1304 

 
Hier muss man aber noch auf die nicht geklärte Sprachregelung innerhalb der 

EuZVO hinweisen. Denn weiterhin ist nicht geklärt, welche Sprachkenntnis vorlie-
gen müssen, um das Annahmeverweigerungsrecht nach Art. 8 Abs. 1 EuZVO aus-
üben zu können. Zudem ist nicht geklärt, auf wessen Sprachkenntnisse abzustellen 
ist, was vor allem bei einer Zustellung an juristische Personen geklärt werden müss-
te.1305 Allerdings erscheint das Problem der Sprachkenntnis nach Art. 8 Abs. 1 
EuZVO innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens eher von untergeordneter 
Rolle sein, da hier durch standarisierte Formulare bzw. standarisierte Ausfertigung 
der Europäischen Zahlungsaufforderung bzw. des Europäischen Zahlungsbefehls 
eine Übersetzung bzw. eine Ausfertigung in einer anderen Sprache ohne größere 
Komplikationen möglich ist. Dieses gilt allerdings nur soweit, wie in dem Antrag 
auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls keine Anforderungen aufgenommen 
werden müssen, die einer sprachlichen Ausformulierung bedürfen. In diesen Fällen 
müsste eine Übersetzung dieser Angaben erfolgen.1306 

 
1302 So anschaulich Stadler, Sprachprobleme im Europäischen Zivilprozessrecht, S. 12. 
1303 Vgl. zu diesem Problem im Rahmen der EuZVO Europäische Kommission, Study on the appli-

cation of Council Regulation (EC) No 1348/2000, S. 112 ff.; dies., KOM (2004) 603 endg., S. 
6; Jastrow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Kap. 28, Rn. 198; 
ders., NJW 2002, 3382, 3383; Heß, NJW 2002, 2417, 2422; Rahlf/Gottschalk, EWS 2004, 
303, 306; Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 420. 

1304 Vgl. zum Entwurd der EuZVO: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 444 ff.; ders., EuZW 2006, 1; 
ders., GPR 2005, 192, 199 ff.; ders., NIPR 2007, 229, 240; Rösler/Siepmann, RIW 2006, 512 
ff. 

1305 Diese Frage wurde dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt, vgl. hierzu die Schlussanträge 
der Generalanwältin Trstenjak in der Rs. C-14/07 (Weiss und Partner GbR/ Nicholas Grims-
haw & Partners Ltd.). Siehe hierzu: Sujecki, EuZW 2007, 363 ff.; ders., NIPR 2007, 229, 232 
ff.; ders., EuZW 2008, 37 f. 

1306 Vgl. ausführlich zum Sprachproblem bei der grenzüberschreitenden Zustellung nach der EuZ-
VO innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens: Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 423 ff.; Kor-
mann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 196 ff. jeweils m.w.N. 
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Trotz dieser Verbesserung der Rechtslage, die möglicherweise durch die neue 

EuZVO erreicht wird, muss darüber hinaus berücksichtigt werden, dass gerade im 
Mahnverfahren klare und effiziente Zustellungsvorschriften erforderlich sind, mit 
denen eine schnelle, unkomplizierte und auch kostengünstige Durchführung der Zu-
stellung ermöglicht wird. Auch die reformierte EuZVO schreibt aber, wenn man die 
Direktzustellung durch diplomatische oder konsularische Vertretungen außen vor 
lässt, drei verschiedene Zustellungsalternativen vor. Diese haben nicht nur Auswir-
kungen auf die Dauer der Zustellung, sondern auch auf die Kosten der Zustellung. 
Diese Unterschiede wirken sich letztendlich auch auf das Europäische Mahnverfah-
ren aus. Daher würden einheitliche Vorschriften erheblich zur Rechtssicherheit und 
zur Attraktivität des Europäischen Mahnverfahrens beitragen.1307 Dabei darf nicht 
unberücksichtigt bleiben, dass es sich beim Mahnverfahren um ein einfaches Ge-
richtsverfahren handelt. Deshalb sollten auch die Vorschriften im Hinblick auf die 
Zustellung möglichst einfach ausgestaltet sein. Aufgrund seines Charakters als Mas-
senverfahren wäre eine Zustellung mittels eines Einschreibens mit Rückschein be-
reits aus Kostengründen die angemessene Zustellungsform hier.1308 Als Rückschein 
sollten hier allerdings einheitlicher Zustellungsnachweise eingeführt werden.1309 
Diese würden entscheidend zur Vereinfachung der gerichtlichen Prüfung beitragen, 
ob nämlich eine Zustellung ordnungsgemäß erfolgte, und wer das zuzustellende 
Schriftstück entgegengenommen hat. Eine, auch wenn nur für das Europäische 
Mahnverfahren, Harmonisierung der Zustellungsvorschriften, die von einer postali-
schen Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein vorschreibt, wäre es zudem 
im Hinblick auf den neu gefassten Art. 14 EuZVO mit den europäischen Zustel-
lungsregeln vereinbar. 
 
1307 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme zum Grünbuch über ein euro-

päisches Mahnverfahren und über Maßnahmen zur einfacheren und schnelleren Beilegung von 
Streitigkeiten mit geringem Streitwert, ABl.EG 2003 C 220/5, S. 10; Freudenthal, P&B/RDJP 
2004, 225, 237; dies., JBPr 2004,532, 538; Heß, Justizielle Kooperation im Europäischen Jus-
tizraum, S. 28; Crifo, C.J.Q. 2005, 200, 217; Sujecki, EuZW 2005, 45, 47; ders., MMR 2005, 
213, 216; Grüneberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S.16 f.; siehe aber auch DRB, Stellung-
nahme zum Grünbuch, Antwort Nr. 20, der sich zwar gegen eine Mindestharmonisierung der 
Zustellungsvorschriften ausspricht, der allerdings die Vereinheitlichung der Zustellungsvor-
schriften in Europa als wünschenswert betrachtet. Gegen eine Harmonisierung des Zustel-
lungsrechts: BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 15; öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, 
S. 19; Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 165. 

1308 Vgl. Sujecki, EuZW 2005, 45, 47; ders., MMR 2005, 213, 216; ders., ZEuP 2006, 124, 143, der 
sich allerdings hier noch für eine Zustellung mittels Einwurfeinschreibens ausspricht. So auch 
Grüneberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 16f. Siehe auch zu den Anforderungen an eine 
Zustellung innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens: Justizministerium Baden-
Württemberg, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 31; Ministerie van Justitie, Kamerstukken II, 
2002-2003, 22112, nr. 275, S. 9, die zu Recht darauf ausdrücklich hinweisen, dass die Zustel-
lung innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens möglichst einfach ausgestaltet werden soll-
te. 

1309 Dieses schlägt Heß (JZ 2001, 573, 581) vor. 
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9. Verteidigung des Antragsgegners 

Gegen den Europäischen Zahlungsbefehl hat der Antragsgegner grundsätzlich nur 
die Möglichkeit, um sich gem. Art. 16 EuMVVO mittels eines Einspruchs zu vertei-
digen. Daneben gewährt die EuMVVO dem Antragsgegner in Art. 20 einen außer-
ordentlichen Rechtsbehelf, mit dem er sich trotz der Versäumung der Einspruchsfrist 
gegen den Europäischen Zahlungsbefehl verteidigen kann, sofern einige besondere 
Voraussetzungen vorliegen. 

9.1. Einspruch gegen Europäischen Zahlungsbefehl  

Gegen den Europäischen Zahlungsbefehl kann der Antragsgegner gem. Art. 16 
Abs. 1 EuMVVO einen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beträgt hier gem. 
Art. 16 Abs. 2 EuMVVO dreißig Tage beginnend mit der Zustellung des Zahlungs-
befehls. Damit wurde zwar die Frist zur Erhebung des Einspruchs im Vergleich zum 
ursprünglichen Verordnungsentwurf verlängert, da gem. Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 
Abs. 3 EuMVVO-E die Widerspruchsfrist drei Wochen betrug. Allerdings hat sich 
die gesamte Verteidigungsfrist des Antragsgegners aufgrund der nunmehr einstufi-
gen Ausgestaltung des Europäischen Mahnverfahrens verkürzt.1310 Die Einspruchs-
erhebung erfolgt gem. Art. 16 Abs. 1 EuMVVO durch Ausfüllen des standardisier-
ten Formblatts F, das dem Antragsgegner zusammen mit dem Europäischen Zah-
lungsbefehl zugestellt wurde. In diesem Formblatt muss der Antragsgegner lediglich 
das Datum eintragen, an dem der Zahlungsbefehl erlassen wurde, und anschließend 
dieses Formblatt unterschreiben. Gem. Art. 16 Abs. 4 EuMVVO kann die Ein-
spruchseinlegung sowohl auf konventionelle Weise als auch elektronisch erfolgen, 
sofern allerdings solche Kommunikationsmittel im Ursprungsmitgliedstaat zulässig 
sind und dem Ursprungsgericht zur Verfügung stehen. Folglich kann auch eine Un-
terschrift gem. Art. 16 Abs. 5 EuMVVO sowohl handschriftlich als auch in Form 
einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach Art. 2 Abs. 2 europäischen e-
lektronischen Signatur Richtlinie1311 erfolgen. Eine elektronische Signatur ist aller-
dings dann nicht erforderlich, wenn es bei dem Gericht des Ursprungsmitgliedstaa-
tes ein alternatives elektronisches Kommunikationssystem gibt, das einer bestimm-
ten Gruppe von vorab registrierten und authentifizierten Nutzern zur Verfügung 
steht und eine Identifizierung dieser Nutzer ermöglicht. Während die Einführung 
einer solchen Ausnahmeregelung bei der Antragstellung sicherlich zweckdienlich 

 
1310 Im ursprünglichen Verordnungsentwurf konnte der Antragsgegner auch gegen die sog. Europä-

ische Zahlungsaufforderung eine Verteidigungsanzeige einlegen. Die Frist zur Erhebung dieser 
Verteidigungsanzeige betrug gem. Art. 6 Abs. 3 EuMVVO-E auch drei Wochen, vgl. hierzu 
Sujecki, ZEuP 2006, 124, 143 f.; ders., EuZW 2005, 45, 47 f. 

1311 Richtlinie (EG) 1999/93 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.12.1999 über ge-
meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, ABl.EG 2000 L 13, S. 12. 
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erschien, stellt sich die Frage nach der Relevanz einer solchen Regelung bei der Ein-
spruchseinlegung. Im Gegensatz zu der Antragstellung erscheint eine vorherige Re-
gistrierung und Authentifizierung von möglichen Antragsgegnern äußerst selten vor-
stellbar, wenn nicht ausgeschlossen. Zu denken wäre hier lediglich an die Situation, 
wo ein von dem Antragsgegner hinzugezogener Rechtsbeistand an einem solchen 
Kommunikationssystem beteiligt ist und für den Antragsgegner den Einspruch auf 
elektronischem Weg erhebt. 

 
Die fristgemäße Einlegung des Einspruchs führt gem. Art. 17 Abs. 1 EuMVVO 

zur Eröffnung eines ordentlichen Zivilprozesses, es sei denn, der Antragsteller hat 
ausdrücklich in seinem Antrag angegeben, dass in diesem Fall das Gerichtsverfahren 
nicht eröffnet werden soll. Die Überleitung des Mahnverfahrens in ein ordentliches 
Verfahren erfolgt dabei nach dem Recht des Mitgliedsstaates, in dem der Europäi-
sche Zahlungsbefehl erlassen wurde. In diesem Zusammenhang ist nicht eindeutig, 
was in denjenigen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel den Niederlanden, gelten soll, 
die ein solches Verfahren nicht kennen und somit auch keine Abgaberegelungen in 
ihren Zivilverfahrensvorschriften aufgenommen haben. Hier ist die Einführung nati-
onaler Regelungen erforderlich, die allerdings das Europäische Mahnverfahren nicht 
als einen „Fremdkörper“ erscheinen lassen, sondern vielmehr in das nationale Zivil-
prozessrecht integrieren.1312 

9.2. Überprüfung in Ausnahmefällen 

Zusätzlich zum Widerspruch gibt die Verordnung dem Antragsgegner in Art. 20 
EuMVVO die Möglichkeit der Einlegung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs. 
Ziel dieses Rechtsbehelfs ist nach Ansicht der Europäischen Kommission, den An-
tragsgegner aufgrund der Ermangelung einer Regelung von Zustellungsvorschriften 
in der EuMVVO zusätzlich abzusichern.1313 Zudem erfolgt hier eine horizontale 

 
1312 Siehe hierzu Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 276, nach dem hier eine 

Gemeinschaftsregelung erforderlich wäre. Eine solche Lösung würde aber die Gefahr mit sich 
bringen, dass eine Überweisung in das streitige Verfahren vorgeschrieben wird, die mit dem 
nationalen Recht nicht oder nur schwerlich vereinbar ist. Zu welchen Problemen die Überwei-
sung in das streitige Verfahren führen kann, wird ausführlich noch im Rahmen der Ausarbei-
tung des Vorschlags für ein niederländisches Mahnverfahren zu zeigen sein, vgl. Kapitel VII 
Punkt 3.8.3.2.2. 

1313 So die Europäische Kommission bereits zum ursprünglichen Verordnungsentwurf, KOM 
(2004) 173 endg., S. 16; kritisch hierzu Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahn-
verfahren, S. 294, da dieser in der EuMVVO bzw. bereits in der EuMVVO-E vorgestellte Au-
ßerordentliche Rechtsbehelf im Gegensatz zu dem entsprechenden in Art. 19 EuVTVO gere-
gelten außerordentlichen Rechtsbehelf keinen Mindeststandard vorsieht, sondern vielmehr eine 
abschließende Regelung, die, aus der österreichischen Sicht, zu einer Verschärfung der Rechts-
lage führt. 
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Harmonisierung mit der EuZVO und der EuVTVO, die ebenfalls in Art. 19 Abs. 4 
EuZVO bzw. in Art. 19 Abs. 1 EuVTVO eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand vorschreiben. Vor allem in der niederländischen Literatur wird an der Erfor-
derlichkeit der Einführung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs innerhalb eines 
Europäischen Mahnverfahrens gezweifelt.1314 Damit wäre nämlich die Effizienz des 
Europäischen Mahnverfahrens angetastet. Hier wird allerdings zu Unrecht davon 
ausgegangen, dass der außerordentliche Rechtsbehelf letztendlich die Rolle eines 
zweiten Rechtsmittels einnimmt. Dieses ist allerdings nicht der Zweck eines solchen 
Instruments, was sowohl im deutschen als auch im österreichischen Mahnverfahren 
gesehen werden konnte.1315 Vielmehr dient dieser außerordentlicher Rechtsbehelf 
denjenigen Ausnahmesituationen, in denen eine Verteidigung durch den Antrags-
gegner nicht verteidigen konnte, ohne dass ihm hierfür ein Verschulden trifft. Die 
Einführung eines solchen Rechtsmittels erscheint somit aus Sicht der verfahrens-
rechtlichen Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht nur angemessen, sondern auch 
erforderlich, zumal der Antragsgegner im derzeitigen Europäischen Mahnverfahren 
lediglich nur eine Verteidigungsmöglichkeit hat, sodass ein unverschuldetes Ver-
streichen zu große Konsequenzen haben könnte.1316 

 
Danach kann der Antragsgegner auch nach Verstreichen der dreißigtägigen Ein-

spruchspruchsfrist des Art. 16 Abs. 2 EuMVVO die Überprüfung des Zahlungsbe-
fehls beantragen, wenn der Zahlungsbefehl ohne eine persönliche Empfangsbestäti-
gung im Sinne des Art. 14 EuMVVO dem Antragsgegner zugestellt wurde und die 
Zustellung ohne Verschulden des Antragsgegners nicht so rechtzeitig erfolgte, dass 
sich dieser nicht rechtzeitig gegen die Forderung verteidigen konnte. In diesem Fall 
stellt sich allerdings die Frage, ob überhaupt in diesen Fällen die Einspruchspruchs-
frist begonnen hat. Denn gem. Art. 16 Abs. 2 EuMVVO beginnt die Einspruch-
spruchsfrist ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls. Deshalb ist eine 
nicht „rechtzeitige Zustellung“ kaum vorstellbar.1317 Denn eine nicht ordnungsmäßi-
ge Zustellung führt gerade nicht zum Beginn der Einspruchspruchsfrist. Darüber 
hinaus kann eine Überprüfung des Zahlungsbefehls erfolgen, wenn der Antragsgeg-
ner aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände ohne ei-
genes Verschulden die Forderung nicht bestreiten konnte. In diesem Fall ist aller-
dings die Bedeutung des Begriffes „außergewöhnliche Umstände“ in Art. 20 Abs. 1 
lit. b EuMVVO nicht deutlich. Wann liegen solche außergewöhnlichen Umstände 

 
1314 So Freudenthal, NJB 2007, 157 ff., dies. Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 212 f.; 

dies., NJB 2007, 1415 f.; vgl. hierzu auch Kapitel II unter Punkt 3.3.2.3. 
1315 Vgl. Kapitel III unter Punkt 3.6.3. und Kapitel IV unter Punkt 3.6.2. 
1316 So auch Van der Grinten, NJB 2007, 1413 ff. Dieser Rechtsbehelf wird auch von den Befür-

wortern eines einstufigen Mahnverfahrens als Ausgleich für die zweite Verteidigungsmöglich-
keit genannt, vgl. Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäi-
schen Mahnverfahrens, Punkt III.4. 

1317 So zu Recht BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 8. Siehe auch Sujecki, ZEuP 
2006, 124, 146; Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1104; Freitag, IPRax 2007, 509, 510. 
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vor? Ist auf einen objektiven oder subjektiven Maßstab abzustellen?1318 Einen Aus-
weg bietet hier allerdings das Abstellen auf die Vertretbarkeit der Umstände durch 
den Antragsgegner, die gem. Art. 20 Abs. 1 EuMVVO zwingend vorgeschrieben ist. 
Des Weiteren lässt die EuMVVO offen, inwiefern ein Verschulden des Parteivertre-
ters zu einer Wiedereinsetzung berechtigt. Da diese Frage unterschiedlich in den 
einzelnen Verfahrensordnungen der Mitgliedstaaten geregelt wird, sollte daher, wie 
Kodek zu Recht vorstellt, die Regelung dieses außerordentlichen Rechtsbehelfs gem. 
Art. 20 Abs. 1 EuMVVO im Interesse eines möglichst weitgehenden Rechtsschutzes 
ausgelegt werden und sich auch auf diese Fälle erstrecken.1319 Während im ur-
sprünglichen Verordnungsentwurf das Recht auf außerordentliche Überprüfung des 
Europäischen Zahlungsbefehls der Antragsgegner gem. Art. 11 Abs. 4 EuMVVO-E 
allerdings nur beim sofortigen Tätigwerden ausüben konnte,1320 wurde Art. 20 Abs. 
1 EuMVVO dahin gehend angepasst, dass nunmehr ein unverzügliches Tätigwerden 
verlangt wird. Hierdurch wurde eine Abstimmung mit Art. 19 Abs. 1 EuVTVO er-
reicht, die ebenfalls ein Wiedereinsetzungsverfahren regelt.1321 

 
In dem geänderten Verordnungsvorschlag wurde gem. Art. 20 Abs. 2 EuMVVO 

ein zusätzlicher Fall eingeführt, in dem der Antragsgegner eine Möglichkeit hat ei-
nen außerordentlichen Rechtsbehelf nach Verstreichen der Einspruchsfrist einzule-
gen. Danach kann der Antragsgegner nach Verstreichen der Einspruchsfrist „beim 
zuständigen Gericht des Ursprungsmitgliedstaates eine Überprüfung des Zahlungs-
befehls beantragen, falls der Europäische Zahlungsbefehl gemessen an den in dieser 
Verordnung festgelegten Voraussetzungen oder aufgrund von anderen außerge-
wöhnlichen Umständen offensichtlich zu Unrecht erlassen wurde.“ Hier erscheint 
zunächst die Einordnung dieses außerordentlichen Rechtsbehelfs, der dem in Art. 10 
Abs. 1 lit. b EuVTVO enthaltenen Widerrufsrecht entspricht, innerhalb der Systema-
tik des Mahnverfahrens problematisch. Im 25. Erwägungsgrund der EuMVVO wird 
als Beispiel für die außergewöhnlichen Umstände im Sinne des Art. 20 Abs. 2 
EuMVVO der Fall genannt, in dem der Zahlungsbefehl auf falschen Angaben im 
Antragsformular beruht. Dieses würde somit den Fällen entsprechen, in denen der 
Antragsgegner aufgrund der mangelnden materiellen Prüfung gerade das Mahnver-
fahren wählt, um seine materiellrechtlich nicht bestehende Forderung durchzusetzen, 
die er innerhalb eines ordentlichen Klageverfahrens nicht hätte durchsetzen können. 
Entspricht somit diese Überprüfung des Zahlungsbefehls der innerhalb des österrei-
chischen Mahnverfahrens gem. § 245 öZPO vorzufindenden materiellen Prüfung sui 
 
1318 So zu Recht BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 9. Siehe auch Sujecki, ZEuP 

2006, 124, 146. 
1319 So Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 295. 
1320 Hierdurch war nicht ganz eindeutig, wann ein solches „sofortiges Tätigwerden“ noch vorliegt, 

vgl. BRAK, Stellungnahme zum Verordnungsentwurf, S. 9; Sujecki, ZEuP 2006, 124, 146. 
1321 Vgl. zur Wiedereinsetzung nach der EuVTVO: Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel 

für unbestrittene Forderungen, Rn. 156 ff.; Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 19 
EuVTVO, Rn. 1 ff. 



258 

generis?1322 Oder soll in diesem außerordentlichen Rechtsbehelf eine der äußerst 
umstrittenen Klage aus § 826 BGB entsprechende Möglichkeit der Durchbrechung 
der materiellen Rechtskraft gesehen werden?1323 Unabhängig von der letztendlichen 
Einordnung dieses außerordentlichen Rechtsbehelfs müssen an seinem Vorliegen 
erhebliche Zweifel geäußert werden. Aufgrund einer mangelnden zeitlichen Ein-
grenzung dieses Rechtsbehelfs muss hier seine Vereinbarkeit mit dem Rechtsinstitut 
der materiellen Rechtskraft in Frage gestellt werden. Die in Art. 20 Abs. 2 EuMV-
VO vorgestellte Lösung würde nämlich zu der Rechtslage führen, dass ein Antrags-
gegner zum Beispiel zehn Jahre nach Erlass des Zahlungsbefehls sich erfolgreich 
auf die Unrichtigkeit des Erlasses berufen könnte. Dieses wäre mit dem Gedanken 
der Rechtssicherheit äußerst schwerlich vereinbar. Wenn man zudem die Diskussion 
innerhalb des deutschen Mahnverfahrens im Hinblick auf die Zulässigkeit der Klage 
aus § 826 BGB betrachtet, erscheint es sehr verwunderlich, wieso der europäische 
Gesetzgeber sich für die Einführung eines dieser Klage ähnelnden Rechtsbehelfs in-
nerhalb des Europäischen Mahnverfahrens entschlossen hat. Die einzige Antwort 
auf diese Frage könnte darin liegen, dass mit der Einführung eines einstufigen 
Mahnverfahrens der europäische Gesetzgeber einen besonderen Schutzmechanismus 
einbauen wollte. Hierdurch wird aber der Eindruck geweckt, dass in dem Europäi-
schen Mahnverfahren die Zweistufigkeit über die Hintertür des Art. 20 Abs. 2 
EuMVVO beibehalten werden sollte. Dieses wäre nicht nur inkonsequent, sondern 
auch schlichtweg falsch. Daher sollte dieser Rechtsbehelf aus dem Europäischen 
Mahnverfahren ganz gestrichen werden.1324 

 
Dieser in Art. 20 Abs. 2 EuMVVO vorgeschlagene außerordentliche Rechtsbehelf 

wirft aber nicht nur im Hinblick auf seine Einordnung innerhalb eines Mahnverfah-
rens Fragen auf, sondern er weist auch einige sprachliche Ungenauigkeiten. Auch 
wenn in der EuMVVO im 25. Erwägungsgrund mit dem Begriff "außergewöhnliche 
Umstände" Fallgruppen beschrieben werden, in denen ein Zahlungsbefehl aufgrund 
falscher Angaben im Antrag erlassen wurde, ist hier die Voraussetzung der Offen-

 
1322 Vgl. hierzu Kapitel IV Punkt 3.5.1. 
1323 So Freitag, IPRax 2007, 509, 510. Vgl. hierzu Kapitel III Punkt 3.6.4. 
1324 Andere Ansicht Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren, S. 161; McGuire, GPR 2007, 

303, 305. 
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sichtlichkeit nicht ganz eindeutig.1325 Diese könnte nämlich von Zweifeln an der 
Richtigkeit des Erlasses des Europäischen Zahlungsbefehls bis hin zu erkennbaren 
Fehlern bei dem Erlass reichen. Während in der Literatur zu Art. 10 Abs. 1 lit. b 
EuVTVO aber zu Recht für einen möglichst weiten Anwendungsrahmen plädiert 
wird,1326 sollte, um das Rechtsinstitut der materiellen Rechtskraft möglichst weitge-
hend zu beachten, die Möglichkeit der Erhebung des außerordentlichen Rechtsbe-
helfs gem. Art. 20 Abs. 2 EuMVVO soweit wie möglich eingeschränkt werden.1327 
Hierzu wäre eine klärende Entscheidung des EuGH erforderlich,1328 bei der aller-
dings die Festlegung auf eine einheitliche und eindeutige Formel aufgrund der Ver-
wendung von unbestimmten Rechtsbegriffen, wie Stadler zu Recht im Hinblick auf 
Art. 10 Abs. 1 lit. b EuVTVO hervorhebt, äußerst schwierig wäre.1329 

10. Kostenregelung innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens 

Im Hinblick auf die Regelung der Kosten innerhalb des Europäischen Mahnver-
fahrens stellt sich einerseits die Frage, welche Kosten durch wen zu tragen sind. An-
dererseits muss auch untersucht werden, welche Möglichkeiten eröffnet sind, wenn 
einer der Verfahrensbeteiligten keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfü-
gung hat, um die Verfahrenskosten zu tragen. Zu beiden Punkten schweigt die 
EuMVVO, sodass auf nationales Recht ausgewichen werden muss. 

 
1325 In der dem Art. 20 Abs. 2 EuMVVO entsprechenden Norm der EuVTVO (Art. 10 Abs. 1 lit. b) 

wird zwar als Voraussetzung für die Geltendmachung des Widerrufsrechts vorausgesetzt, dass 
die Bestätigung eindeutig zu Unrecht ergangen ist, sodass fraglich ist, ob zwischen den beiden 
Anforderungen in Art 20 Abs. 2 EuMVVO („offensichtlich“) und in Art. 10 Abs. 1 lit. a 
EuVTVO („eindeutig“) inhaltliche Unterschiede vorliegen. Mit einem Verweis auf die nieder-
ländische Fassung dieser beiden Verordnungen können ggf. Unterschieden in den Vorausset-
zungen verneint werden. Denn in der niederländischen Fassung sowohl des Art. 20 Abs. 2 
EuMVVO als auch des Art. 10 Abs. 1 lit. b EuVTVO wird als Voraussetzung für die Zulässig-
keit des jeweiligen Rechtsbehelfs vorgeschrieben, dass der Erlass des Zahlungsbefehls bzw. 
die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel „kennelijk ten onrechte“ erfolgte. Somit 
können die Ausführungen zu Art. 10 Abs. 1 lit. b EuVTVO auch auf den Art. 20 Abs. 2 
EuMVVO Anwendung finden. 

1326 Vgl. Stadler, RIW 2004, 801, 805; Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrit-
tene Forderungen, Rn. 168; ders., GPR 2003/04, 286, 292; Kropholler, Europäisches Zivilpro-
zeßrecht, Art. 10 EuVTVO, Rn. 7. 

1327 So ebenfalls Röthel/Sparmann, WM 2007, 1101, 1104. 
1328 So bereits im Hinblick auf die Anforderungen in Art 10 Abs. 1 lit. b EuVTVO: Der niederlän-

dische Gesetzgeber im Rahmen der Einführung des Durchführungsgesetzes der EuVTVO, vgl. 
MvT, Kamerstukken II, 2004 – 2005, 30069, Nr. 3, S. 9; siehe auch: Stadler, RIW 2004, 801, 
805; Wagner, IPRax 2005, 189, 197; Sujecki, IPRax 2006, 525, 529; Van der Grinten, Abolis-
hing Exequatur in the European Union, S. 79. 

1329 Vgl. Stadler, RIW 2004, 801, 805. 
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10.1. Kosten innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens 

Die EuMVVO enthält keine detaillierten Regeln im Hinblick auf die Verfahrens-
kosten. Art. 25 EuMVVO schreibt lediglich den Grundsatz der Kostenneutralität 
vor. Danach dürfen die Gerichtskosten eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, dem 
ein Europäisches Mahnverfahren vorausging, nicht höher liegen als bei einem Ge-
richtsverfahren ohne vorherige Durchführung eines Europäischen Mahnverfahrens. 
Die Aufnahme einer solchen Regelung erscheint der Europäische Kommission not-
wendig, da ansonsten Gläubiger davon abgehalten wären, das Mahnverfahren 
durchzuführen, wenn er im Falle einer Verteidigungsanzeige oder eines Wider-
spruchs mit höheren Kosten rechnen müsste als bei einer direkten Durchsetzung der 
Forderung mittels eines ordentlichen Klageverfahrens. Auch aus Sicht des Antrags-
gegners erscheint es nicht gerechtfertigt, dass er nur aufgrund der Wahl des An-
tragstellers, das Europäische Mahnverfahren durchzuführen, höhere Kosten tragen 
muss.1330 Dieses entspricht auch dem deutschen Mahnverfahren, wo nach Einlegung 
des Widerspruchs sowie des Einspruchs die für die Durchführung des Mahnverfah-
rens erhobene Gebühr auf die Gebühr zur Durchführung eines streitigen Verfahrens 
angerechnet wird.1331 

 
Im Hinblick auf weitere Kosten, wie zum Beispiel Rechtsanwaltskosten oder In-

kassokosten, sind in der EuMVVO ebenfalls keine Regelungen aufgenommen. Die-
ses wäre allerdings angesichts der Verschiedenartigkeit der einzelnen nationalen Re-
gelungen angemessen gewesen und würde sicherlich zu einer Effizienzsteigerung 
des Europäischen Mahnverfahrens beitragen.1332 Denn, während nach deutschem 
Recht die Rechtsanwaltskosten grundsätzlich an dem Gegenstandswert berechnet 
werden, erfolgt zum Beispiel in den Niederlanden eine Abrechnung nach einem 
Stundentarif, der grundsätzlich durch die Rechtsanwälte frei bestimmt werden kann, 
sodass es hierbei zu unterschiedlich hohen Kosten kommen kann.1333 Die Zahlungs-
verzugsrichtlinie1334 hat zwar in Art. 3 Abs. 1 lit. e eine Regelung über einen Ersatz-
anspruch für Beitreibungskosten aufgenommen, wonach der Gläubiger gegenüber 
dem Schuldner einen Anspruch auf angemessenen Ersatz aller durch den Zahlungs-
verzug verursachten Kosten hat, es sei denn, dass der Schuldner für den Zahlungs-
verzug nicht verantwortlich ist. Bei diesen Bearbeitungskosten sind allerdings die 
Grundsätze der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit zu beachten.1335 Aufgrund 

 
1330 Europäische Kommission, KOM (2004) 173 endg., S. 17. 
1331 Vgl. hierzu Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 257. 
1332 So auch Freudenthal, AdvBl. 2004, 448, 452. 
1333 Vgl. hierzu das Kapitel II unter Punkt 5 
1334 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.6.2000 zur Bekämp-

fung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, ABl. (EG) v. 8.8.2000 Nr. L 200 S. 35. 
1335 Siehe hierzu Hänlein, EuZW 2000, 680, 684; Schulte-Braucks, NJW 2001, 103, 106; Schulte – 

Braucks/Ongena, ERPL 2003, 519, 531; Gsell, ZIP 2000, 1861, 1866; Freuden-
thal/Milo/Schelhaas, NTBR 2000, 293, 295. 
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ihrer weitreichenden Formulierung wurde diese Bestimmung von den meisten Mit-
gliedstaaten als nicht umsetzungsbedürftig angesehen.1336 Obwohl der EuGH die 
Möglichkeit hatte, über die Frage im Zusammenhang mit der Zahlungsverzugsricht-
linie zu urteilen, ob die Kosten der Einschaltung eines Rechtsanwalts bei der Bei-
treibung einer Schuld in einem Mahnverfahren als Beitreibungskosten im Sinne der 
Zahlungsverzugsrichtlinie angesehen werden können, hat er sich hierzu nicht klä-
rend geäußert. Vielmehr hat der EuGH in diesem Fall lediglich festgestellt, dass die 
Zahlungsverzugsrichtlinie keine Verpflichtungen gegenüber einem Einzelnen be-
gründen kann, sodass kein Ersatz der Rechtsanwaltskosten innerhalb eines Mahnver-
fahrens erfolgen kann, solange das nationale Recht diese Möglichkeit nicht bietet. 
Die Zahlungsverzugsrichtlinie kann dabei keine Grundlage für einen solchen Kos-
tenersatz bieten.1337 Insgesamt wäre es somit angemessener gewesen, in der EuMV-
VO konkrete Bestimmungen hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten aufzunehmen. 
Diese sollten sich im Hinblick auf die Erfordernisse der Verhältnismäßigkeit und der 
Transparenz nach dem Gegenstandswert richten und in einem angemessenen Ver-
hältnis zu diesem liegen.1338 

10.2. Prozesskostenhilfe innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens 

Sollten allerdings der Kosten zur Durchführung des Europäischen Mahnverfah-
rens solche Ausmaße einnehmen, dass ein Gläubiger aufgrund mangelnder finanziel-
ler Mittel keine Möglichkeit hat, um das Mahnverfahren durchzuführen, ist er auf 
die Gewährung einer Prozesskostenhilfe angewiesen. Da in der EuMVVO im Hin-
blick auf die Gewährung der Prozesskostenhilfe keine Regelung aufgenommen wor-
den ist, bestimmt sich diese Frage einerseits nach dem nationalen Recht und ande-
rerseits nach der Prozesskostenrichtlinie.1339 

 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der PKH-RL ist gem. Art. 2 PKH-RL zu-

nächst, dass der Antragsteller als natürliche Person zum Zeitpunkt der Antragstel-

 
1336 Vgl. Freudenthal, AdvBl. 2004, 448, 452. Siehe zur Auswirkung dieser Vorschrift auf das 

deutsche Recht: Hänlein, EuZW 2000, 680, 684; Schmidt-Kessel, NJW 2001, 97, 100; auf das 
niederländische Recht: Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2003, 83, 90. 

1337 Vgl. EuGH Rs. C-235/03 (QDQ Media SA/Alejandro Omedas Lecha), Slg. 2005, S. I-1937. 
1338 Vgl. auch Sujecki, ZEuP 2006, 124, 146 ff. 
1339 Richtlinie 2002/8/EG des Rates v. 27.1.2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei 

Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvor-
schriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen, ABl. (EG) v. 31.1.2003 Nr. L 
26, S. 41 ff., nachfolgend PKH-RL. Zur Entstehungsgeschichte dieser Richtlinie siehe Freu-
denthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 172 ff.; dies., Rechtshulp 2003/12, 17 
f.; Jastrow, MDR 2004, 75; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäi-
schen Einfluss, Kap. 32, Rn. 6 ff.; Schoibl, JBl. 2006, 142 ff, 233 ff.; Gottwald, Prozesskosten-
hilfe für grenzüberschreitende Verfahren in Europa, S. 173 ff. 
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lung seinen rechtmäßigen1340 gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitglied-
staat als dem Gerichtsstaat hat.1341 Die Gewährung der Prozesskostenhilfe erfolgt auf 
Antrag. Dieser wird bei einer sog. Übermittlungsstelle eingereicht, die sich in dem 
Wohnsitzstaat des Antragstellers befindet.1342 Die Übermittlungsstelle prüft an-
schließend den Antrag auf Vollständigkeit der erforderlichen Angaben sowie offen-
sichtliche Unbegründetheit, die allerdings in der Praxis nicht häufig anzunehmen 
sein wird.1343 Nach erfolgreicher Prüfung übermittelt die Übermittlungsstelle den 
Antrag unter Verwendung eines Übermittlungsformulars gem. Art. 16 PKH-RL1344 
an die Empfangsstelle.1345 Dabei hat die Übermittlungsstelle von Amts wegen für die 
nötigen Übersetzungen des Antrags sowie der beigelegten Dokumente Sorge zu tra-
gen.1346 Eine Beantragung der Prozesskostenhilfe kann gem. Art. 13 Abs. 1 lit. b 
PKH-RL aber auch ohne Zwischenschaltung der Übermittlungsstelle unmittelbar bei 
der Empfangsbehörde des Forumstaates erfolgen. Hierbei muss allerdings beachtet 

 
1340 Dieses ergibt sich aus Art. 4 PKH-RL, nach dem Personen aus Drittstaaten ohne rechtliche 

Duldung keinen Anspruch auf eine Prozesskostenhilfe nach der PKH-RL haben, vgl. hierzu 
Jastrow, MDR 2004, 75, Fn. 8; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter euro-
päischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 11, Fn. 9; Freudenthal, Schets van het Europees civiel proces-
recht, S. 176; Schoibl, JBl. 2006, 142, 147. 

1341 Da Art. 3 Abs. 1 PKH-RL lediglich von natürlichen Personen spricht, ist die Anwendbarkeit der 
PKH-RL somit auf juristische Personen begrenzt, vgl. hierzu Jastrow, MDR 2004, 75, Fn. 9; 
Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 
11, Fn. 11; Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 379; Mankowski, RIW 2004, 587, 
589; Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 176; dies., Rechtshulp 
2003/12, 17, 18. 

1342 Als Übermittlungsstelle nach deutschem Recht wurde gem. § 1077 Abs. 1 S. 1 ZPO das Amts-
gericht bestimmt, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, §1077, Rn. 4; Schmidt, 
Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 388. In den Niederlanden wurde gem. Art. 23i Abs. 5 Wet 
op de rechtsbijstand als Übermittlungsstelle der Raad voor rechtsbijstand in Den Haag be-
stimmt. Siehe die Internetseite der Europäischen Kommission, die alle Stellen auflistet, 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/legalaidinformation_de.htm  

1343 Vgl. Jastrow, MDR 2004, 75, 76; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter eu-
ropäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 19; Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, 
S. 178; dies., Rechtshulp 2003/12, 17, 20. 

1344 Vgl. zu den Standardformularen Freudenthal, Rechtshulp 2003/12, 17, 20; Schoibl, JBl. 2006, 
233, 234 f.; Jastrow, MDR 2004, 75, 76; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht 
unter europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 17, bei denen das deutsche Formular für Anträge auf 
Prozesskostenhilfe in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union abgedruckt ist, sie-
he Rn. 36. 

1345 Die Mitgliedsstaaten haben die zuständigen Empfangsbehörden der Europäischen Kommission 
gem. Art. 14 Abs. 2 PKH-RL mitzuteilen. Diese werden dann in einem Handbuch der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht. Diese sind auch zu finden auf der Internetseite unter 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/legalaidinformation_de.htm  

1346 Hierzu Jastrow, MDR 2004, 75, 76; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter 
europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 18. 
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werden, dass aufgrund einer unterschiedlichen Sprache es für einen Antragsteller 
durchaus zu Problemen kommen kann.1347 

 
Die Empfangsstelle prüft anschließend den Antrag. Welche Maßstäbe dabei an-

zuwenden sind, lässt die PKH-RL offen. Nach Art. 6 PKH-RL können allerdings 
Anträge, die offensichtlich unbegründet sind, abgelehnt werden. Zudem lässt Art. 6 
Abs. 2 PKH-RL auch eine Prüfung der Erfolgsaussichten zu.1348 Des Weiteren wird 
Prozesskostenhilfe gem. Art. 5 Abs. 1 PKH-RL nur dann gewährt, wenn der An-
tragsteller aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage zumindest teilweise außerstande 
ist, die Prozesskosten selber aufzubringen. Die wirtschaftliche Lage beurteilt sich 
anhand des Art. 5 Abs. 2 PKH-RL, wobei aufgrund der unterschiedlichen wirtschaft-
lichen Verhältnisse sowie der unterschiedlichen Kosten eines gerichtlichen Verfah-
rens innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten die PKH-RL selbst keine konkreten Be-
träge beinhaltet, sondern diese dem nationalen Recht des Forumstaates überlässt. 
Hierdurch kann es allerdings zu dem Problem kommen, dass bei Antragstellern aus 
relativ reichen Mitgliedstaaten bei einer Verfahrensdurchführung in einem ärmeren 
Mitgliedstaat der Schwellenwert dieses Forumstaates aufgrund seines Einkommens 
nicht erreicht wird, da das Einkommen zwar im inländischen Verhältnis zwar gering 
ist, aber im Verhältnis zu dem Forumstaat für die Gewährung von Prozesskostenhil-
fe immer noch zu hoch ist. Dieses hätte zur Folge, dass Antragsteller aus reichen 
Mitgliedstaaten benachteiligt wären. Daher kann gem. Art. 5 Abs. 4 PKH-RL der 
Antragsteller beim Vorliegen unterschiedlicher Lebensverhältnisse den Nachweis 
erbringen, dass es trotz des überschrittenen Schwellenwertes im Forumstaat nach 
den Verhältnissen des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, prozesskostenhilfeberechtigt ist und ihm daher auch im Forumstaat 
Prozesskostenhilfe zusteht.1349  

 
Die Entscheidung über die Bewilligung der Prozesskostenhilfe ist zu begründen 

und gegen sie sind zudem gem. Art. 15 Abs. 3 PKH-RL Rechtsmittel statthaft. Wird 
dem Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe zugesprochen, umfasst diese 
neben die Gerichts- und Anwaltskosten gem. Art. 7 PKH-RL auch noch weitere, 
speziell im Rahmen eines grenzüberschreitenden Verfahrens auftretende Kosten, wie 
zum Beispiel Übersetzungskosten. Darüber hinaus werden auch die Anwaltskosten 
für die Beratung sowohl im eigenen Mitgliedstaat (vgl. Art. 8 PKH-RL) als auch im 
Forumstaat von der Prozesskostenhilfe gedeckt. Schließlich wird die Prozesskosten-
 
1347 Vgl. hierzu Jastrow, MDR 2004, 75, 76; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht 

unter europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 16. 
1348 Vgl. Jastrow, MDR 2004, 75, 77; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter eu-

ropäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 25; Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 381; Man-
kowski, RIW 2004, 587, 589; Freudenthal, Rechtshulp 2003/12, 17, 19. 

1349 Vgl. hierzu Jastrow, MDR 2004, 75, 77; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht 
unter europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 23; Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 
380; Mankowski, RIW 2004, 587, 589; Freudenthal, Rechtshulp 2003/12, 17, 18. 
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hilfe nicht nur für einen einzelnen Rechtszug bewilligt, sondern sie gilt gem. Art. 9 
PKH-RL für das gesamte gerichtliche Verfahren samt Vollstreckungsverfahren. 
Dieses gilt zudem auch gem. Art. 10 PKH-RL für die Kosten eines außergerichtli-
chen Verfahrens.1350 Allerdings besteht gem. Art. 9 Abs. 4 PKH-RL die Möglich-
keit, die Bewilligung der Prozesskostenhilfe in jeder Phase des Verfahrens erneut 
überprüfen zu lassen.1351 

11. Elektronische Bearbeitung des Europäischen Mahnverfahrens? 

Aufgrund seiner Schematisierung und der schriftlichen Bearbeitung besteht in-
nerhalb des Mahnverfahrens die Möglichkeit, mithilfe des Einsatzes elektronischer 
Mittel die Bearbeitung des Mahnverfahrens erheblich zu rationalisieren.1352 Aus die-
sem Grund ist im 11. Erwägungsgrund EuMVVO aufgenommen, dass eine automa-
tisierte Verarbeitung der Daten innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens er-
möglicht werden soll. Gleichzeitig enthält die EuMVVO lediglich im Hinblick auf 
die Antragstellung in Art. 7 Abs. 5, 6, im Hinblick auf die gerichtliche Prüfung der 
Anträge in Art. 8 sowie im Hinblick auf die Einspruchserhebung in Art. 16 weitere 
Vorgaben zur elektronischen Bearbeitung des Europäischen Mahnverfahrens. An-
schließend soll zunächst untersucht werden, ob die vom europäischen Gesetzgeber 
gewählte Ermächtigungsgrundlage der Art. 61 lit. c i.V.m. Art. 65 lit. c EG eine sol-
che Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens überhaupt deckt. Ferner ist zu 
untersuchen, welche Funktion Informationstechnologie innerhalb eines zukünftigen 
Europäischen Mahnverfahrens einnehmen sollte. Schließlich bleibt zu fragen, ob die 
in der EuMVVO vorgestellten Vorgaben eine elektronische Bearbeitung des Euro-
päischen Mahnverfahrens überhaupt ermöglichen. 

 
1350 Vgl. zum Umfang der Prozesskostenhilfe nach der PKH-RL: Jastrow, MDR 2004, 75, 77; 

Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 
28; Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht, Rn. 382ff.; Freudenthal, Rechtshulp 2003/12, 17, 
19. 

1351 Vgl. Jastrow, MDR 2004, 75, 77; Jastrow/Mirow, in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter eu-
ropäischen Einfluss, Kap. 32, Rn. 28. 

1352 Vgl. zu der Erwägungen eine möglichen Anwendung von Informationstechnologie innerhalb 
des Europäischen Mahnverfahrens: Europäische Kommission, KOM (2002) 746 endg., S. 30f.; 
siehe hierzu auch: Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, 
S. 61; Heß, Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 344; Sujecki, MMR 2005, 
213, 214; Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 184. 
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11.1. Ermächtigungsgrundlage zur Einführung eines elektronischen Europäischen 
Mahnverfahrens? 

Die Europäische Kommission stützt das mit der Einführung des Europäischen 
Mahnverfahrens verfolgte Ziel, nämlich die Verbesserung des Zugangs zu einem 
effektiven Gerichtsverfahren innerhalb des gesamten europäischen Binnenmarktes, 
auf die Ermächtigungsgrundlage der Art. 61 lit. c i.V.m. Art. 65 lit. c EG. Die Ein-
führung eines europaweiten elektronischen Mahnverfahrens erscheint allerdings u.a. 
aufgrund der damit verbundenen finanziellen Belastungen und insbesondere der 
notwendigen organisatorischen Änderungen von dieser Ermächtigungsgrundlage 
nicht gedeckt. Wie groß die organisatorischen Anforderungen bei der Einführung 
des elektronischen Mahnverfahrens sind, lässt sich anhand des deutschen Mahnver-
fahrens erkennen, dessen elektronische Bearbeitung erst zum 1.5.2007 mit der Ein-
führung des elektronischen Mahnverfahrens für die Bundesländer Thüringen und 
Sachsen abgeschlossen werden konnte,1353 obwohl mit ihr bereits am 1.10.1982 in 
den Amtsgerichtsbezirken Stuttgart und Stuttgart-Bad Cannstatt begonnen wur-
de.1354 Auch in Österreich wurde das elektronische Mahnverfahren stufenweise ein-
geführt, wo es 1986 zunächst am Bezirksgericht Innere Stadt Wien eingeführt wurde 
und erst 1989 in Gesamtösterreich abgeschlossen werden konnte.1355  

 
Daher sollte es grundsätzlich den einzelnen Mitgliedstaaten selbst überlassen 

bleiben, ob und auch wie sie eine elektronische Bearbeitung eines Mahnverfahrens 
realisieren. Ebenso sollte der Zeitpunkt der Umstellung auf eine elektronische Bear-
beitung durch die einzelnen Mitgliedstaaten selbst bestimmt werden. Dieses lässt 
allerdings weiterhin die Möglichkeit offen, ein Europäisches Mahnverfahren einzu-
führen, welches eine elektronische Bearbeitung nicht behindert, sondern vielmehr 
fördert.1356 Nachfolgend soll untersucht werden, ob das Mahnverfahren nach der 
EuMVVO diesen Anforderungen genügt. 

 
1353 Zum derzeitigen Stand der elektronischen Bearbeitung des deutschen Mahnverfahrens siehe das 

Kapitel III Punkt 4.1. 
1354 Eine Untersuchung über die Einsatzmöglichkeiten der maschinellen Bearbeitung des Mahnver-

fahren fand bereits 1973 statt, vgl. hierzu Justizministerium Baden-Württemberg, Soll-
Konzept: Automation des Mahnverfahrens, S.1. 

1355 Vgl. Bosina/Schneider, Die elektronische Klage, S.13f.; Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792 
1356 So auch die Europäische Kommission, KOM (2002) 746 endg., S. 30; siehe auch: BMJ, Stel-

lungnahme zum Grünbuch, S. 4; DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort Nr. 14; Mi-
nisterie van Justitie, Kamerstukken II, 2002 – 2003, 22112, nr. 275, S. 6; Sujecki, MMR 2005, 
213, 217. 
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11.2. Funktion der Informationstechnologie innerhalb eines zukünftigen Europäi-
schen Mahnverfahrens 

Bei der Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens muss zunächst die 
Funktion ermittelt werden, die der Einsatz der Informationstechnologie haben könn-
te. Dabei können elektronische Mittel einerseits zur Unterstützung des Verfahrens-
verlaufs eingesetzt werden. Hier könnte man u.a. an eine elektronische Kommunika-
tion zwischen den Verfahrensbeteiligten und dem Gericht oder auch an eine Unter-
stützung der richterlichen Arbeit zum Beispiel in Form einer elektronischen Fristen-
überwachung denken. Die Entscheidung über den Erlass des Zahlungsbefehls bzw. 
Mahnbescheids würde dann aber in den Händen des Richters bzw. Rechtspflegers 
verbleiben. Eine solche Funktion nimmt der Einsatz der Informationstechnologie 
innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens ein. Dort erfolgt nämlich die Kom-
munikation zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten elektronisch. Auch 
die Fristen werden automatisch überwacht. Die Mahnklagedaten werden zwar auch 
im Rahmen einer logischen Prüfungsabfolge elektronisch überprüft, wobei ein Bear-
beitungs- bzw. Entscheidungsvorschlag ergeht. Die gerichtliche Entscheidung über 
den Erlass eines Zahlungsbefehls erfolgt hingegen nie automatisch, sondern wird 
letztendlich immer durch einen Rechtspfleger bzw. Richter durchgeführt.1357 Aller-
dings muss hier hinzugefügt werden, dass innerhalb des österreichischen Mahnver-
fahrens auch aufgrund der hohen Antragszahlen in der gerichtlichen Praxis insbe-
sondere dann keine erneute Überprüfung der Mahnklagedaten durch das Entschei-
dungsorgan vorgenommen wird, wenn im Entscheidungsvorschlag auf keine beson-
deren Umstände hingewiesen wird. In diesem Fall erscheint die Tatsache, dass die 
Entscheidung über den Erlass eines Zahlungsbefehls durch den Richter bzw. 
Rechtspfleger getroffen wird, lediglich symbolische Wirkung zu haben. 

 
Die elektronische Bearbeitung innerhalb eines Mahnverfahrens könnte anderer-

seits aber auch darüber hinaus laufen, sodass neben der reinen Unterstützung der ge-
richtlichen Tätigkeit und der elektronischen Kommunikation auch die Prüfung der 
Anträge auf Erlass eines Zahlungsbefehls bzw. eines Mahnbescheids selbst durch 
einen Computer vorgenommen wird. Die Hinzuziehung eines Richters bzw. Rechts-
pflegers zur Überprüfung der Antrags- bzw. Klagedaten ist dann nicht erforderlich. 
Eine solche elektronische Überprüfung der Antragsdaten erfolgt im deutschen 
Mahnverfahren, wo seit der Vereinfachungsnovelle 1976 nicht mehr eine Schlüssig-
keitsprüfung, sondern eine Plausibilitätsprüfung der Antragsdaten stattfindet.1358 
Diese Prüfung erfolgt bei elektronischer Bearbeitung des Mahnverfahrens durch ein 

 
1357 Vgl. zum Umfang des elektronischen Rechtsverkehrs in Österreich oben Kapitel IV Punkt 4.2. 
1358 Eine Ausnahme bilden lediglich Geldforderungen aus Verbraucherdarlehen, vgl. hierzu Bülow, 

Rpfleger 1996, 133, 134; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Aufl. 2004, § 
163, Rn. 22ff. Zur Umfang der Prüfung der Mahnbescheidsanträge siehe: Holch, in Münchener 
Kommentar ZPO, § 691, Rn. 2. 
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Computerprogramm.1359 Dieser umfassende Einsatz der Informationstechnologie 
innerhalb des deutschen Mahnverfahrens wird mit der Funktion des Mahnverfahrens 
innerhalb des deutschen Zivilprozessrechts begründet. Das Mahnverfahren diene 
danach nicht zur Feststellung der Rechtmäßigkeit des geltend gemachten Anspruchs, 
sondern solle vielmehr die Frage der Einlassung durch den Antragsgegner ermit-
teln.1360 

 
In einem europäischen Mahnverfahren sollte meiner Ansicht nach Informations-

technologie nicht nur eine unterstützende Funktion einnehmen, sondern auch zur 
Überprüfung der Antragsdaten hinzugezogen werden. Zwar wird dann aufgrund der 
Tatsache, dass der Einsatz elektronischer Mittel seine Grenze dort erreicht, wo wer-
tende richterliche Tätigkeit erforderlich ist,1361 die Durchführung einer Rechtmäßig-
keitsprüfung nicht mehr möglich. Allerdings erscheint auch bei konventioneller Ü-
berprüfung der Antragsdaten eine Rechtmäßigkeitsprüfung im Europäischen Mahn-
verfahren problematisch. Denn hierzu wäre zunächst eine Schilderung der Tatsachen 
sowie die Nennung als auch unter Umständen die Beifügung von Beweisstücken er-
forderlich. Aufgrund des Sprachproblems innerhalb der EU wären die einzelnen Ge-
richte teilweise mit der Bearbeitung von Anträgen in einer anderen Amtssprache 
konfrontiert. Somit wären Übersetzungen erforderlich, die das Verfahren letztend-
lich teurer und die Verfahrensdauer verlängern wurden.1362 

11.3. Probleme der elektronischen Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens 
nach der EuMVVO 

Nach der Betrachtung der Vorgaben der EuMVVO stellt sich die Frage, ob über-
haupt ein über eine elektronische Kommunikation hinausgehender Einsatz elektroni-
scher Mittel und somit eine umfassende elektronische Bearbeitung möglich ist.1363 
Dieses erscheint vor allem im Hinblick auf die Ausgestaltung der gerichtlichen Zu-
ständigkeit sowie den Prüfungsumfang zweifelhaft. 

 
1359 Vgl. zum Umfang der maschinellen Prüfung im deutschen Mahnverfahren vgl. oben Kapitel III 

unter Punkt 4.2. 
1360 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 12. 
1361 Fasching, Fasching, Rechtliches Gehör, S. 125; Sujecki, MMR 2005, 213, 214. 
1362 Zu den Problemen der Sprachvielfalt vgl. oben unter Punkt 5.1. und Punkt 7.5. 
1363 Siehe zum Umfang des IT – Einsatzes innerhalb eines Europäischen Mahnverfahrens: Sujecki, 

MMR 2005, 213, 214. 
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12. Schlussfolgerung 

Die Einführung des Europäischen Mahnverfahrens nach der EuMVVO kann im 
Grunde beigepflichtet werden. Allerdings erscheint die Praktikabilität dieses Verfah-
rens noch offen. Vor allem aufgrund der Regelungen der EuMVVO, in denen ent-
weder direkt oder indirekt auf das nationale Recht der Mitgliedstaaten verwiesen 
wird, kann der endgültige Verfahrensverlauf des Europäischen Mahnverfahrens erst 
durch die einzelnen nationalen Durchführungsgesetze festgelegt werden. Hierbei be-
steht allerdings auch die Gefahr, dass aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung 
der nationalen Durchführungsgesetze das im 8. Erwägungsgrund der EuMVVO ent-
haltene Ziel nicht erreicht werden könnte, nämlich die Schaffung gleicher Bedin-
gungen bei der gerichtlichen Durchsetzung von Geldforderungen in allen Mitglied-
staaten. Insgesamt muss man daher abwarten, welche Bedeutung das Europäische 
Mahnverfahren in der gerichtlichen Praxis einnehmen wird. 

 
Die Einführung der EuMVVO stellt allerdings für den niederländischen Gesetz-

geber auch eine Chance zur Einführung eines nationalen Mahnverfahrens. Denn die 
Einführung des Europäischen Mahnverfahrens erfordert vor allem in den Mitglied-
staaten, die wie die Niederlande nicht über eine solche Verfahrensart in ihrer Pro-
zessordnung verfügen, dass diese Verfahrensart in das derzeitige Zivilverfahrens-
recht integriert wird. Dieses gilt vor allem im Hinblick auf die Überleitung in das 
ordentliche Klageverfahren nach Einspruchserhebung. Darüber hinaus müssen auch 
die Lücken der EuMVVO durch das nationale Recht geschlossen werden. Dabei 
wird somit der niederländische Gesetzgeber sich mit dem Mahnverfahren auseinan-
dersetzen müssen. Gleichzeitig kann das Europäische Mahnverfahren in seiner 
Grundform als Vorbild für ein niederländisches zukünftiges Mahnverfahren gelten, 
sodass der niederländische Gesetzgeber auf umfangreiches Material zurückgreifen 
kann, das im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten zur Einführung eines Europäi-
schen Mahnverfahrens angefallen ist. Im Ergebnis kann also die Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens eine Katalysatorwirkung für die Einführung eines 
nationalen niederländischen Mahnverfahrens haben. 
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Kapitel VI: Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines elektronischen 
Mahnverfahrens unter Beachtung der Verfahrensgarantien des Art. 6 
Abs. 1 EMRK 

1. Einleitung 

Der Einsatz elektronischer Mittel innerhalb eines Mahnverfahrens kann, wie die 
Beispiele aus Deutschland und Österreich deutlich machen lassen, erheblich zu einer 
Beschleunigung des Verfahrens sowie zu einer Entlastung sowohl bei den Verfah-
rensbeteiligten als auch innerhalb der Justiz führen. Allerdings ist ein solcher Ein-
satz elektronischer Mittel innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens nicht unbe-
schränkt möglich. Vielmehr ist er von bestimmten, noch näher darzustellenden An-
forderungen abhängig. Gleichzeitig müssen auch innerhalb eines gerichtlichen Ver-
fahrens besondere Grundsätze beachtet werden. Es stellt sich nunmehr die Frage, 
inwiefern diese unterschiedlichen Anforderungen innerhalb eines elektronischen 
Mahnverfahrens miteinander in Einklang gebracht werden können. 

 
In einem ersten Schritt sollen daher zunächst die Anforderungen und die Vorteile 

des Einsatzes von IT innerhalb eines Mahnverfahrens näher untersucht werden. An-
schließend sind die innerhalb eines Mahnverfahrens zu beachtenden verfahrens-
rechtlichen Grundsätze auszuarbeiten. Hierbei ist aber auf eine gemeinsame Ebene 
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abzustellen, die in Art. 6 Abs. 1 EMRK gesehen werden kann.1364 In einem letzten 
Abschnitt sollen dann die möglichen Spannungsfelder untersucht werden, die ein 
möglicher Einsatz von IT innerhalb eines Mahnverfahrens im Hinblick auf die ver-
fahrensrechtlichen Grundsätze des Art. 6 Abs. 1 EMRK hervorrufen kann. Denn der 
Einsatz von IT innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens kann sowohl im positiven 
als auch im negativen Sinne auf das Verfahren und die hierin zu beachtenden Ver-
fahrensrechte Einfluss haben.1365 Gleichzeitig soll versucht werden, aufzuzeigen, 
wie möglicherweise diese Spannungen gelöst bzw. gemindert werden können, so-
dass einerseits die Anforderungen an den Einsatz der elektronischen Mittel mit den 
zivilprozessualen Verfahrensgrundsätzen kompatibel sind.1366 

2. Einsatz von IT Technologie innerhalb eines Gerichtsverfahrens 

Die Elektronifizierung des Zivilprozessrechts entwickelte sich in den letzten Jah-
ren mit einem sehr rasanten Tempo. Zwar sind in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU die jeweiligen Entwicklungsstufen noch unterschiedlich weit ausgestaltet. Aller-
dings ist ein grundlegender Trend im Hinblick auf den Einsatz elektronischer Mittel 
innerhalb eines zivilgerichtlichen Verfahrens und somit der Einführung des elektro-

 
1364 Vor allem in Deutschland werden die Verfahrensprinzipien nicht anhand der EMRK, sondern 

vielmehr am Maßstab der Grundrechte des GG herausgearbeitet, vgl. hierzu Waldner, Der An-
spruch auf rechtliches Gehör, Rn. 12 ff. Die Grundrechte der EMRK finden in Deutschland 
insgesamt nur wenig Beachtung, vgl. hierzu Heß, JZ 2005, 540, 550, der sich zu Recht kritisch 
zu dieser Entwicklung äußert, da hierdurch die europarechtlichen Entwickliungen und Vorga-
ben zu wenig wahrgenommen werden. Daneben wird auch die Rechtsprechungspraxis des 
EGMR zu wenig von der deutschen Perspektive mitgeprägt. Allerdings weißt Heß an einer an-
deren Stelle darauf hin, dass die Nichtbeachtung des Art. 6 EMRK durch die deutschen Zivil-
gerichte in der Tatsache liegt, dass die Postulate dieser Vorschrift bereits durch das deutsche 
Verfassungsrecht sowie das deutsche Zivilprozessrecht erfüllt werden, Heß, EMRK, Grund-
rechte-Charter und europäisches Zivilverfahrensrecht, S. 339; so auch Johnigk, Die Bedeutung 
des Art. 6 EMRK für den deutschen Zivilprozess, S. 1; Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 601. 
Siehe zur Stellung der verfahrensrechtlichen Grundsätze des Art. 6 Abs. 1 EMRK innerhalb 
des österreichischen Rechts Ballon, JBl. 1995, 623 ff.; Markowetz, ZZPInt 8 (2003), 229 ff. 
Zur Wirkung der EMRK innerhalb des niederländischen Rechtssystems vgl. Knigge, Effectie-
ve toegang, S. 7 ff.; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 17 ff.; Van den Hoo-
gen, E-Justice, S. 29 ff. 

1365 Vgl. Van den Hoogen, E-Justice, S. 57 ff. 
.1366 Allgemein zu der Anwendung von IT-Technologie innerhalb des Zivilgerichtlichen Verfahrens 

Gilles, ZZP 118 (2005), 399, 420, der hier darüber hinaus auch auf den tatsächlichen Prozess-
ablauf, die, wie er sie nennt „Welt der Prozesswirklichkeiten“ abstellt. Gleichzeitig betont er 
zu Recht, dass die Frage nach der Kompatibilität der Teletechnik mit den zivilprozessualen 
Verfahrensprinzipien als die Hauptfrage bei der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
ansieht, vgl. S. 425.  
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nischen Rechtsverkehrs zu erkennen.1367 Mit dem Einsatz elektronischer Mittel in-
nerhalb eines gerichtlichen Verfahrens, hier insbesondere des Mahnverfahrens, wur-
de und wird vor allem das Ziel der Verfahrensbeschleunigung sowie der Rationali-
sierung verfolgt.1368 Allerdings kann IT-Technologie, wie Lord Woolf in seinem Ab-
schlussbericht zur Reform des englischen Zivilprozessrechts zu Recht hervorhebt, 
über den reinen administrativen Einsatz hinaus auch weitergehende Auswirkungen 
auf das Zivilverfahrensrecht selbst haben: 

„IT will not only assist in streamlining and improving our existing systems and processes; it is 
also likely, in due course, itself to be a catalyst for radical changes as well. […] IT will be the 
foundation of the court system in the near future and now is the time that it should be seen to 
be receiving attention at the highest levels.”1369 

Dann würde der Einsatz von IT auch dazu beitragen, dass die einzelnen Verfahrens-
abläufe innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens auf ihre Eignung untersucht werden 
könnten, sodass die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs auch zu einer 
Änderung des Workflow innerhalb des Ablaufs eines Gerichtsverfahrens führen 
könnte.1370 

 
Die Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs liegen vor allem in der Beschleu-

nigung der Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und dem Gericht. 
Daneben kann die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs zu einer Beschleu-
nigung sowie auch Rationalisierung der einzelnen Arbeitsabläufe innerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens führen. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von IT-

 
1367 Vgl. hierzu den Überblick über die bisherigen Projekte im Hinblick auf die Einführung eines 

elektronischen Rechtsverkehrs in einzelnen Mitgliedstaaten der EU (Deutschland und Öster-
reich nicht inbegriffen) Six/Schmidt, Summary of the workshops, S. 129 ff.; siehe allgemein 
zur Entwicklung in Deutschland und Österreich: Stadler, ZZP 111 (2002), 413 ff.; Herberger, 
Herausforderung Informationsgesellschaft, S. 91 (zum deutschen Recht); Kodek, ZZP 111 
(2002), 445 ff. (zum österreichischen Recht); Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792 ff. (Ver-
gleich zwischen Deutschland und Österreich). Siehe zum niederländischen Recht die Überle-
gungen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs im Rahmen der grundlegenden Re-
form der niederländischen Zivilprozessordnung: Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe 
balans, S. 232 ff.; dies., ZZPInt 8 (2003), 329, 375 ff.; Van den Hoogen, Computerrecht, 2006, 
249 ff.; ders., E-Justice, S. 41 ff.; Sujecki, MMR 2007, 493 ff. 

1368 Vgl. so aus deutscher Sicht Huhn, Probleme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, 
S. 42; Weihermüller, Zielsetzungen und Folgen eines DV-gestützten Geschäftsbetriebs im Zi-
vilprozeß, S. 125; aus österreichischer Sicht: Fasching, Rechtliches Gehör, S. 128. 

1369 Vgl. Lord Woolf, Final report, Chapter 21, Rn. 1 und Rn. 26; hierzu Stadler, ZZP 111 (2002), 
413 ff.; Gilles, ZZP 118 (2005), 399, 403 f. 

1370 Eine solche Überprüfung der einzelnen Arbeitsabschnitte innerhalb eines gerichtlichen Verfah-
rens ist zu finden bei: Weihermüller, Zielsetzungen und Folgen eines DV-gestützten Ge-
schäftsbetriebs im Zivilprozeß, S.126 ff.; siehe hierzu auch Smid, CR 1988, 535 ff.; Vief-
hues/Volesky, K&R 2003, 59, 63 f.; kritisch zu dieser Entwicklung Huhn, Probleme der Auto-
mation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 59, nach dem der Einsatz von IT-Technologie dem 
gerichtlichen Verfahrensziel untergeordnet werden müsse und nicht umgekehrt das gerichtliche 
Verfahrensziel den Anforderungen des IT-Einsatzes. 
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Technologie innerhalb der Rechtsprechung liegt in der Verbesserung der Zugäng-
lichkeit zu den jeweiligen Informationen. So sind elektronisch gespeicherte Informa-
tionen, wie einerseits Register oder Datenbanken und andererseits die Verfahrensak-
ten selbst, kontinuierlich zugänglich und zugreifbar, sodass zum Beispiel eine An-
tragstellung oder ein Abruf auch am Sonntagabend erfolgen kann. Zudem können 
diese Informationen im Gegensatz zu einer herkömmlichen Akte nicht ohne Weite-
res „abhandenkommen“. Schließlich können durch eine elektronische Bearbeitung 
sowie Speicherung der gerichtlichen Daten vereinfacht statistische Informationen 
gewonnen werden, die es ermöglichen die Auslastung von Gerichten besser zu ko-
ordinieren.1371 

 
In diesen Fällen würde der Einsatz von IT-Technologie innerhalb der gerichtli-

chen Verfahren eine unterstützende Funktion einnehmen. Hierfür wäre zunächst er-
forderlich, dass sowohl die Gerichte als auch die Verfahrensbeteiligten über die nö-
tige Infrastruktur verfügen. Weiterhin wäre auch eine Anpassung der prozessualen 
Formvorschriften notwendig, sodass anstatt eines Papierformats ein elektronisches 
Dokument benutzt werden kann.1372 Um letztendlich auch die Identität des Absen-
ders sowie die Authentizität des elektronischen Dokuments zu gewährleisten, müss-
ten darüber hinaus auch noch Vorkehrungen getroffen werden, mit denen gewähr-
leistet werden kann, dass auch die Person, die im elektronischen Dokument als Ab-
sender genannt wird, der tatsächliche Absender ist, und dass das elektronische Do-
kument nicht durch Dritte manipuliert werden kann.1373 Ein solches Sicherheitssys-
tem könnte zum einen durch den Einsatz von elektronischen Signaturen1374 oder aber 
zum anderen durch besondere Zulassungsverfahren realisiert werden, das entweder 

 
1371 Vgl. allgemein zu den Vorteilen des elektronischen Rechtsverkehrs Dreßel/Viefhues, K&R 

2003, 434; Viefhues, CR 2001, 556, 557 f.; Weihermüller, Zielsetzungen und Folgen eines DV-
gestützten Geschäftsbetriebs im Zivilprozeß, S. 133 f.; Lord Woolf, Interim report, Chapter 13, 
Rn. 3 ff.; Stadler, ZZP 111 (2002), 413, 422 ff.; Heß, CR 1991, 245, 246; Van den Hoogen, E-
Justice, S. 57 ff.; Van Dijk/Reiling, Trema 2002, 289 ff.; Sujecki, MMR 2007, 493 f. 

1372 Vgl. ausführlich zur Anpassung der prozessualen Formvorschriften im deutschen Recht: Hei-
nemann, Neubestimmung der prozessualen Schriftform, S. 45 ff., mit einem rechtsverglei-
chenden Überblick auf S. 227 ff.; siehe auch Borges, Verträge im elektronischen Geschäfts-
verkehr, S. 659 ff.; ders., K&R 2001, 196 ff.; Viefhues/Volesky, K&R 2003, 59 f.; Vief-
hues/Scherf, MMR 2001, 596, 597 f.; Gilles, Zur beginnenden Elektronifizierung von Zivilver-
fahren, S. 277 ff. 

1373 Vgl. zu den Sicherheitsaspekten des elektronischen Rechtsverkehrs: Viefhues/Scherf, K&R 
2002, 170 ff.; Van den Hoogen, E-Justice, S. 67 ff., der diese Anforderung mit dem Begriff 
„Grundsatz der Zuverlässigkeit“. Danach müssen die Verfahrensbeteiligten vertrauen können, 
dass die Daten, die im Rahmen eines elektronischen Gerichtsverfahrens versendet werden, 
nicht manipuliert werden. Daher muss gewährleistet werden, dass das elektronische Dokument 
tatsächlich von dem darin genannten Absender stammt, und dass auch der Inhalt des Doku-
mentes nicht verändert worden ist. 

1374 Vgl. zur Sicherheit und den Problemen der Verwendung elektronischer Signaturen: Vief-
hues/Scherf, K&R 2002, 170, 172 ff.; Fischer-Dieskau, MMR 2003, 701 ff.; Rüßmann, Her-
ausforderung Informationsgesellschaft, S. 211 ff. 
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zentral durch das Justizministerium, den Raad voor de Rechtspraak oder aber dezen-
tral beim zuständigen Gericht vor der Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr 
durchgeführt werden könnte. Im Rahmen solcher Zulassungsverfahren sind dann 
eine vorherige Beantragung und ggf. die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 
erforderlich. Eine Identifizierung würde dann über eine Nutzung eines Codes erfol-
gen.1375 Weiterhin wäre hier erforderlich, dass die elektronischen Dokumente vor 
„Eingriffen“ von Außen geschützt werden. Daher ist hier sicherzustellen, dass das 
elektronische Dokument in dem gleichen Zustand beim Empfänger ankommt, wie es 
auch der Absender verschickt hat. Ein solcher Schutz könnte mittels einer Ver-
schlüsselung des elektronischen Dokuments ermöglicht werden.1376 

 
Der Einsatz könnte allerdings über eine rein unterstützende Funktion hinausge-

hen, sodass IT-Technologie auch als zur richterlichen Entscheidungsfindung hinzu-
gezogen werden könnte. Ein solcher umfassender Einsatz elektronischer Mittel in-
nerhalb eines gerichtlichen Verfahrens ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich. 
Voraussetzung für einen umfassenden Einsatz elektronischer Mittel innerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens ist vielmehr, dass dieses Verfahren strukturiert ausgestaltet 
ist.1377 Aufgrund der schriftlichen Durchführung des Mahnverfahrens, seiner bereits 
vorliegenden einfachen Strukturierung sowie der gleichartigen formelhaften Abläufe 
eignet sich gerade diese Verfahrensart für den Einsatz elektronischer Mittel.1378 Die 
Anwendung elektronischer Mittel erfordert aber zusätzlich auch den Einsatz beson-
derer Formvorschriften, die sich insbesondere in der zwingenden Verwendung von 
Formularen äußern. Hierdurch erhalten die Formvorschriften einen zentralen Stel-
lenwert innerhalb der Verfahrensdurchführung, sodass auch der Formalismus inner-

 
1375 Vgl. zur Sicherheit durch eine verpflichtende vorherige Anmeldung und anschließender Ver-

wendung von persönlichen Kennziffern oben Kapitel IV Punkt 4.3.; siehe hier auch Gott-
wald/Viefhues, MMR 2004, 792, 795 f., die hier die beiden Sicherheitssysteme miteinander 
vergleichen. Zur Identifikation der Teilnehmer Rüßmann, Herausforderung Informationsgesell-
schaft, S. 209 ff. 

1376 Vgl. zur Verschlüsserung von elektronischen Dokumenten: Borges, Verträge im elektronischen 
Geschäftsverkehr, S. 48 ff.; Sandl, CR 2000, 319, 320 ff.; Blaurock/Adam, ZEuP 2001, 93, 94; 
Batenburg, Vertrouwen in e-commerce, S. 50 ff.; Beckhoven/Heemskerk, De elektronische 
handtekening, S. 110 f. 

1377 Vgl. Fasching, Rechtliches Gehör, S. 129; ders., 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze, 
S. 29; Musielak/Voit, § 703c ZPO, Rn. 1; Kodek, Fasching ZPO, § 250, Rn. 28; Sujecki, MMR 
2005, 213, 214; siehe auch Van den Hoogen, E-Justice, S. 107 f., der die Möglichkeit einer 
umfassenden automatischen Prüfung innerhalb eines Gerichtsverfahrens mit dem Begriff 
„Grundsatz der automatisierten Entscheidung“ umschreibt. Danach ist eine umfassender elekt-
ronische Entscheidung innerhalb eines Gerichtsverfahrens in sog. „clear cases“ möglich. Diese 
liegen in den Fällen vor, in denen neben den Tatsachen auch die Normen eindeutig festgestellt 
werden können. Darüber hinaus ist in diesen Fällen erforderlich, dass eine Subsumtion prob-
lemlos erfolgen kann sowie die endgültige Entscheidung akzeptierbar ist. 

1378 Vgl. Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 16; Kodek, ZZP 111 (2002), 447, 471; Fasching, 
100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze, S. 29; Sujecki, MMR 2005, 213, 214. 
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halb des Gerichtsverfahrens an Boden gewinnt.1379 Allerdings hat ein umfassender 
Einsatz elektronischer Mittel zur gerichtlichen Entscheidungsfindung auch seine 
Grenzen. Denn gerichtliche Entscheidungen können nur in standardisierten Verfah-
rensabläufen mit Unterstützung von IT-Technologie gefällt werden. Ist dagegen eine 
richterliche Wertungstätigkeit zum Erlass der gerichtlichen Entscheidung zwingend 
erforderlich, hat der Einsatz elektronischer Mittel innerhalb eines Gerichtsverfahrens 
seine Grenze erreicht. Daher können, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, Computer 
ein menschliches Entscheidungsorgan bei einer Beweiswürdigung, einer Gesetzes-
auslegung oder auch einer Subsumtion nicht ersetzen.1380 Da eine solche Prüfung 
innerhalb eines Mahnverfahrens nicht erforderlich ist, eignet sich das Mahnverfah-
ren für einen umfassenden Einsatz elektronischer Mittel, der auch die Entschei-
dungsfindung mit umfasst. Im Ergebnis sollte immer dann eine vollautomatische 
Entscheidung erfolgen, sobald wie auch im Mahnverfahren der Anschein besteht, 
dass sich dieser Fall für eine solche Prüfung eignet. Ist das Ergebnis der vollautoma-
tischen Prüfung für die Verfahrensbeteiligten nicht zufriedenstellend, sollte diesen 
Parteien die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs offen stehen, die dazu 
führt, dass die Überprüfung nicht vollautomatisch durch einen Computer erfolgt, 
sondern durch einen Richter.1381 

3. Die verfahrensrechtlichen Prinzipien des Art. 6 Abs. 1 EMRK und das Mahnver-
fahren 

Art. 6 Abs. 1 EMRK beinhaltet im Rahmen seines Anwendungsbereichs eine An-
zahl von Verfahrensgrundsätzen, die von einem rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren 
verlangt werden. Diese Vorschrift lautet: 

„Jeder Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in bezug auf ihre zivilrechtlichen 
Ansprüche und Verpflichtungen oder über gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von ei-
nem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfah-
ren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.“1382 

 
1379 So Fasching, 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgesetze, S. 29. 
1380 Vgl. hierzu Fasching, Rechtliches Gehör, S. 125; ders., 100 Jahre österreichische Zivilprozeß-

gesetze, S. 29 f.; Smid, CR 1988, 535, 540; Sujecki, MMR 2007, 493, 494. 
1381 Vgl. Van den Hoogen, E-Justice, S. 108. 
1382 Hier muss allerdings beachtet werden, dass nur die englische und französische Textversion der 

EMRK offizielle Versionen sind, vgl. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 1; 
Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 5 Rn. 2. 
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3.1. Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK 

Die Geltung des Art. 6 Abs. 1 EMRK erstreckt sich auf die gerichtliche Feststel-
lung „zivilrechtlicher Ansprüche und Verpflichtungen“.1383 Um eine möglichst ein-
heitliche Anwendung und einen möglichst weiten Anwendungsumfang sicherzustel-
len, darf dieser Begriff nicht von den einzelnen Mitgliedsstaaten bestimmt werden, 
sondern muss autonom unter Berücksichtigung des Zwecks und der Funktion der 
EMRK sowie der vorherrschenden Auffassungen in den Rechtssystemen aller Ver-
tragsstaaten festgestellt werden.1384 Der EGMR wollte sich bis zum heutigen Tage 
nicht auf eine einheitliche Definition des Begriffs „zivilrechtlicher Anspruch“ fest-
legen, sondern hat vielmehr diesen Begriff offen gelassen und bestimmt, dass für 
dessen Vorliegen lediglich objektive Kriterien maßgeblich sind.1385 Dadurch sollte 
ein möglichst weitgehender Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK sicherge-
stellt werden.1386 Daneben muss sich der in dem gerichtlichen Verfahren geltend 
gemachte Anspruch in vertretbarer Weise aus dem innerstaatlichen Recht ableiten 
lassen können, sodass Art. 6 Abs. 1 EMRK selbst als Anspruchsgrundlage ausschei-
det.1387 Dagegen wird von dem EGMR der Begriff „Anspruch“ autonom ausgelegt. 
Danach sind nicht eine innerstaatliche Qualifikation, sondern vielmehr die materiel-
len Wirkungen der innerstaatlichen Rechtslage für das Vorliegen maßgeblich. Hier-
durch soll wiederum ein weiter Anwendungsumfang des Art. 6 EMRK sichergestellt 

 
1383 Vgl. hierzu ausführlich Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 4 ff.; 

Callewaert, EuGRZ 1996, 366, 366 f.; Moor, Burgerlijk (Proces)Recht, S. 43 f.; Peukert, Ra-
belsZ 63 (1999), 600, 602 ff.; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 25 ff. 

1384 Vgl. Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 5; Ballon, JBl. 1995, 623, 625; Gra-
benwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 12; Smits, Artikel 6 EVRM en 
de civiele procedure, S. 25; Kodek, The Impact of the ECHR on Erforcement Practice, S. 316 f. 

1385 Vgl. zur Abgrenzung der privatrechtlichen zur öffentlich-rechtlichen Ansprüchen durch den 
EGMR Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 7 ff., der die Recht-
sprechung des EGMR in drei verschiedene Fallgruppen eingeteilt hat. Zur ersten Gruppe gehö-
ren Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Zivilrechtsposition haben. Die zweite Fallgrup-
pe besteht aus Fällen, in denen eine Zuordnung durch Abwägung zwischen privatrechtlichen 
und öffentlich-rechtlichen Aspekten einer Streitigkeit gewonnen wird. Zur dritten Fallgruppen 
werden schließlich die Fälle gezählt, in denen auf die vermögenswerte Natur des streitgegen-
ständlichen Rechts abgestellt wird. Siehe auch Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, 
S. 25 ff.; Ballon, JBl. 1995, 623, 625; Van Dijk, Access to Justice, S. 360; Frohwein/Peukert, 
EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 15, allerdings wird diese Vorgehensweisen durch die Peukert 
kritisiert. Der EGMR sollte sich auf eine autonome Definition festlegen, vgl. Rn. 29. 

1386 Siehe Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 15; Knigge, Effectieve toegang, S. 
10; Wolf, Zivilprozessuale Verfahrensgarantien in Art. 6 I EMRK, S. 1281; Kodek, The Impact 
of the ECHR on Erforcement Practice, S. 313; Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zi-
vilprozeß, S. 595, der allerdings diesen Zivilrechtsbegriff als zu weitreichend ansieht. 

1387 Vgl. Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 603; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 
7. 
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werden.1388 Schließlich ist das Vorliegen einer „Streitigkeit“ für die Anwendbarkeit 
des Art. 6 Abs. 1 EMRK erforderlich, sodass mit diesem Kriterium diejenigen Ver-
fahrensarten ausgeschlossen sind, die nicht der Streitentscheidung dienen.1389 Hier-
bei ist aber unbedeutsam, ob der Streit den Bestand eines Rechts an sich oder ledig-
lich seinen Umfang oder auch nur die Art und Weise seiner Ausführung betrifft. E-
benso unbedeutsam ist die Grundlage, auf die der Streit beruht, sodass er sowohl in 
tatsächlichen als auch in rechtlichen Fragen seinen Ursprung haben kann.1390 Ob-
wohl das Mahnverfahren dazu dient, wahrscheinlich unbestrittene Geldforderungen 
gerichtlich durchzusetzen, sodass der Eindruck entstehen könnte, dass keine Strei-
tigkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK vorliegt, bezieht sich der unbestrittene 
Charakter dieser Forderungen lediglich auf die Klärung von Tat- und Rechtsfragen. 
Die Rechtsnatur des Verfahrens als solchen ist aber streitig. Somit ist auch bei Ver-
fahren für die Beitreibung von unbestrittenen Geldforderungen Art. 6 EMRK zu be-
achten. 

 
Persönlich umfasst Art. 6 Abs. 1 EMRK jedermann, d.h. alle natürliche als auch 

juristische Personen, unabhängig, ob es sich um Inländer, Ausländer oder Staatenlo-
se handelt. In engem Zusammenhang mit der Frage der Parteistellung steht aber 
auch die Frage der Aktivlegitimation sowie der Prozessfähigkeit, die ihrerseits durch 
das nationale Recht geregelt werden.1391 Trotz einer möglichst weiten Anwendung 
des Art. 6 Abs. 1 EMRK muss hier berücksichtigt werden, dass gem. Art. 34 EMRK 
lediglich natürliche Personen, nichtstaatliche Organisationen bzw. Personenvereini-
gungen ein Individualbeschwerderecht haben, sodass sich auch der persönliche An-
wendungsbereich des Art. 6 Abs.1 EMRK auf diesen Personenkreis beschränkt.1392 

3.2. Die Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK 

Die einzelnen Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK lassen sich grund-
sätzlich in drei Bereiche eingliedern: die Organisationsgarantien, den Justizgewäh-
rungsanspruch und schließlich das Grundrecht auf Verfahrensfairness, das sich wie-
derum in das Grundrecht des Beklagten auf rechtliches Gehör sowie in den Grund-
satz der Waffengleichheit unterteilen lässt. Gleichzeitig müssen die gerichtlichen 
Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK dem Gebot angemessener Verfahrensdauer 

 
1388 Siehe hierzu Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 12; Peukert, 

RabelsZ 63 (1999), 600, 603 ff.; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 7. 
1389 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 14; Smits, Artikel 6 

EVRM en de civiele procedure, S. 28 ff. 
1390 Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 605; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 11. 
1391 Vgl. Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 607. 
1392 Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 4; Grabenwarter, Europäische Menschen-

rechtskonvention, § 13 Rn. 3 ff. 
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entsprechen. Anschließend soll ein Überblick über die wichtigsten Verfahrensgrund-
sätze des Art. 6 Abs. 1 EMRK gemacht werden, die bei der Ausgestaltung eines 
elektronischen Mahnverfahrens bedeutsam sind bzw. sein könnten.1393 Teilweise 
sind diese Verfahrensprinzipien ausdrücklich in Art. 6 Abs. 1 EMRK genannt, teil-
weise wurden sie durch die Rechtsprechung des EGMR entwickelt. 

3.2.1. Organisationsgarantie 

Die Verfahren, auf die sich Art. 6 Abs. 1 EMRK bezieht, müssen vor einem un-
abhängigen, unparteiischen und auf einem Gesetz beruhenden Gericht stattfinden. 
Für den Gerichtsbegriff1394 ist weder auf die nationale Bezeichnung noch auf die na-
tionale Einordnung der innerstaatlichen Einrichtung abzustellen. Vielmehr ist der 
Gerichtsbegriff autonom auszulegen.1395 Somit fallen unter den Gerichtsbegriff der 
EMRK nicht nur die ordentlichen Gerichte der Mitgliedstaaten, sondern alle inner-
staatlichen Entscheidungsorgane, vorausgesetzt, dass sie die Anforderungen des Art. 
6 Abs. 1 EMRK erfüllen, die durch den EGMR strikt angewendet werden.1396 Da-
nach ist erforderlich, dass das Organ befugt ist, richterliche Aufgaben wahrzuneh-
men.1397 Zudem muss das Organ eine die Parteien bindende Entscheidung treffen, 
die für das jeweilige Verfahren rechtserheblichen Tatsachen selbst ermitteln sowie 
den festgestellten Sachverhalt unter die entsprechende Rechtsvorschrift subsumieren 
können.1398 Ob einem Organ die Gerichtsqualität im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK 
zukommt, muss im Zweifel durch äußere Erscheinung ermittelt werden.1399 Das Ge-
richt muss darüber hinaus auf einem Gesetz beruhen. Der Gesetzbegriff ist ebenfalls 
autonom auszulegen.1400 Danach ist unter dem Begriff Gesetz im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 EMRK eine abstrakte und generelle Vorschrift zu verstehen, die als solche 
mit einer erhöhten Bestandskraft ausgestattet ist und dadurch Willkür auszuschlie-

 
1393 Vgl. zu den übrigen Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK Grabenwarter, Europäische 

Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 27 ff.; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, 
Rn. 53 ff. 

1394 In dem englischsprachigen Text der EMRK wird der Term „tribunal“ verwendet. 
1395 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 27; Frohwein/Peukert, 

EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 122; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 249. 
1396 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 27; Matscher, Der Ge-

richtsbegriff der EMRK, S. 363 ff. 
1397 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 28. 
1398 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 29 m.w.N.; Froh-

wein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 122; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele pro-
cedure, S. 249. 

1399 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 29; Matscher, Der 
Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, S. 600 f. 

1400 Vgl. hierzu Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 30; Smits, Artikel 
6 EVRM en de civiele procedure, S. 252. 
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ßen geeignet ist.1401 Allerdings muss die gesetzliche Grundlage keine abschießende 
Regelung enthalten, sondern kann auch auf Ausführungsvorschriften der Exekutive 
verweisen. Zumindest der gesamte organisatorische Aufbau, die Zuständigkeiten der 
einzelnen Gerichtsbarkeiten, die Schaffung der jeweiligen Gerichte sowie ihre sach-
liche und örtliche Zuständigkeit müssen aber durch die Rahmengesetzgebung festge-
legt werden.1402 

 
Das Gericht muss schließlich sowohl unabhängig als auch unparteiisch sein.1403 

Die Unabhängigkeit des Gerichts setzt voraus, dass sowohl das Gericht als auch des-
sen Mitglieder bei der Ausübung ihrer rechtsprechenden Funktion weder weisungs-
gebunden sind noch Rechenschaft zu geben haben. Dabei gilt die Unabhängigkeit 
des Gerichts einerseits im Hinblick auf die Exekutive und andererseits im Verhältnis 
zu den Verfahrensbeteiligten.1404 Für die Prüfung der Unabhängigkeit des Gerichts 
ist das äußere Erscheinungsbild maßgeblich, vor allem die Kriterien wie Art und 
Weise der Ernennung, Amtszeit der Mitglieder, Garantien gegen äußere Beeinflus-
sung.1405 Mit dem Begriff der Unparteilichkeit des Gerichts soll dagegen sicherge-
stellt werden, dass die Verfahrensbeteiligten auf die Unbefangenheit des gerichtli-
chen Entscheidungsorgans vertrauen können.1406 Diese Anforderung bezieht sich 
somit hauptsächlich auf den Richter, der mit dem Verfahren befasst ist. Sie setzt die 
Objektivität des richterlichen Verhaltens voraus.1407 Zur Beurteilung des Vorliegens 
der Unparteidigkeit sind die tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände bzw. 
konkrete Fragen des jeweiligen Einzelfalles maßgeblich. Bei der Prüfung des Vor-
liegens der Unparteilichkeit wird zwischen der subjektiven, d.h. der Frage, ob das 
entscheidende Organ im konkreten Fall befangen war, und der objektiven Unpartei-
lichkeit unterschieden, d.h. der Frage, ob unabhängig von dem persönlichen Verhal-
ten des Entscheidungsorgans Zweifel an dessen Unparteilichkeit bestehen oder ob 

 
1401 Vgl. zum Gesetzbegriff des Art. 6 Abs. 1 EMRK: Grabenwarter, Europäische Menschen-

rechtskonvention, § 24 Rn. 31; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 252. 
1402 Vgl. Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 122; Grabenwarter, Europäische Men-

schenrechtskonvention, § 24 Rn. 31. 
1403 Zum Verhältnis dieser Begriffe zueinander Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 

129; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 39. 
1404 Vgl. Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6 Rn. 124; Grabenwarter, Europäische Men-

schenrechtskonvention, § 24 Rn. 32 ff.; Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, 
S. 602; siehe hierzu auch aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts Baur, Justizaufsicht und 
richterliche Unabhängigkeit, S. 42 f.; ausführlich zur niederländischen Rechtslage Smits, Arti-
kel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 255 ff. 

1405 Vgl. hierzu Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 125 ff. 
1406 Vgl. zum Zweck dieser Anforderung Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 

24 Rn. 39. 
1407 Vgl. zum Inhalt dieser Voraussetzung Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 

§ 24 Rn. 40 f.; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 129 ff.; Smits, Artikel 6 
EVRM en de civiele procedure, S. 284 ff. 
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ausreichende Garantien für den Ausschluss berechtigter Zweifel zur Verfügung ste-
hen.1408 

3.2.2. Justizgewährungsanspruch 

Das Grundrecht auf Justizgewährung ist zwar in Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht ex-
pressis verbis genannt, sondern wurde bereits frühzeitig nach dem Inkrafttreten der 
EMRK zunächst durch die Literatur1409 und später durch den EGMR1410 dieser Norm 
entnommen.1411 Das Grundrecht auf Justizgewährung hat der EGMR in der Rechts-
sache Golder1412 aus Art 6. Abs. 1 EMRK entwickelt. Zutreffend hat er festgestellt, 
dass grundsätzlich jedermann die Möglichkeit haben muss, der Rechtsweg zu staat-
lichen Gerichten zu bestreiten, um seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflich-
tungen feststellen bzw. durchsetzen zu können. Denn nur durch einen tatsächlichen 
Zugang zu einem Gericht können auch die übrigen in Art. 6 Abs. 1 EMRK garan-
tierten Grundrechte verwirklicht werden. Art. 6 Abs. 1 EMRK verlangt daher von 
den Mitgliedstaaten, ein Rechtsschutzsystem einzurichten, das dem Einzelnen den 
Zugang zu Gericht nicht nur theoretisch und illusorisch, sondern vielmehr tatsäch-
lich möglich macht.1413 Der Justizgewährungsanspruch erstreckt sich aber nicht auf 
alle Instanzen, sondern garantiert nur den Zugang zur ersten Instanz. Sobald aber die 
Mitgliedstaaten ein Rechtsmittelverfahren eingeführt haben, müssen die Anforde-
rungen aus Art. 6 Abs. 1 EMRK beachtet werden.1414  

 
Das Recht auf Zugang zu einem Gericht ist allerdings nicht schrankenlos gewähr-

leistet, sondern kann durch einzelne nationale Regelungen sowohl in formaler als 

 
1408 Vgl. zur Prüfung der Unparteilichkeit ausführlich Grabenwarter, Europäische Menschenrechts-

konvention, § 24 Rn. 42 ff.; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 129 ff.; Smits, 
Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 284 ff. 

1409 Zeuner, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, S. 1017; Baur, AcP 153 (1954), 393, 398; Froh-
wein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 53; Vollkommer, Der Anspruch der Parteien auf 
ein faires Verfahren im Zivilprozeß, S. 207, Fn. 70. 

1410 EGMR, 21.02.1975 Rs. Golder, Serie A, Bd. 18, Rn. 35 f. 
1411 Vgl. Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 608; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskon-

vention, § 24 Rn. 48; Moor, Burgerlijk (Proces)Recht, S. 44; Dimaras, Die enge Beziehung, S. 
298 f. 

1412 EGMR, 21.02.1975 Rs. Golder, Serie A, Bd. 18, Rn. 35 f. 
1413 Vgl. hierzu Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, S. 598 f. 
1414 EGMR, 17.01.1970, Rs. Delcourt, Serie A, Bd. 11, Rn. 25; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele 

procedure, S. 42 ff; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6 Rn. 67 ff.; Peukert, RabelsZ 
63 (1999), 600, 611; Pache, EuGRZ 2001, 601, 604; Matscher, Der Einfluß der EMRK auf 
den Zivilprozeß, S. 607; Moor, Burgerlijk (Proces)Recht, S. 46; siehe auch Cappelletti/Garth, 
Access to Justice, S. 7, 69, nach denen ein für den gewöhnlichen rechtsuchenden Bürger be-
reitgestelltes Gerichtsverfahren möglichst günstig, informativ und schnell sein sollte. 
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auch in tatsächlicher Hinsicht eingeschränkt werden.1415 Solche Einschränkungen 
sind zulässig, solange sie ein legitimes Ziel verfolgen, und soweit die eingesetzten 
Mittel in einem angemessenen Verhältnis zu den damit angestrebten Zielen ste-
hen.1416 Allerdings dürfen die Einschränkungen nicht soweit reichen, dass der We-
sensgehalt des Rechts angetastet wird.1417 

3.2.3. Grundrecht auf Verfahrenfairness (fair trial-Prinzip) 

Den Kern der Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK bildet das Recht auf 
faires Verfahren.1418 Dieses Grundrecht wird nicht von der EMRK, sondern vielmehr 
innerhalb der einzelnen nationalen Verfahrensregeln durch die Gewährleistung ver-
schiedener Verfahrensgarantien konkretisiert.1419 Mit ihm sollen die Verfahrensbe-
teiligten ihre Standpunkte im gerichtlichen Verfahren unter grundsätzlich gleicharti-
gen Bedingungen effektiv vorbringen können.1420 Das Grundrecht auf ein faires Ver-
fahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK beinhaltet eine Anzahl verschiedener Teilgaran-
tien, von denen im Hinblick auf die Ausgestaltung eines elektronischen Mahnver-
fahrens vor allem das Recht auf rechtliches Gehör sowie der Grundsatz der Waffen-
gleichheit bedeutsam sind. 

 
1415 Vgl. Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 71; Matscher, Der Einfluß der EMRK 

auf den Zivilprozeß, S. 599. 
1416 Vgl. zu den unterschiedlichen legitimen Zielen Grabenwarter, Europäische Menschenrechts-

konvention, § 24 Rn. 49 ff.; Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 611 ff. 
1417 EGMR, 25.5.1985, Rs. Ashingdane, Serie A, Bd. 18, Rn. 57; Grabenwarter, Europäische Men-

schenrechtskonvention, § 24 Rn. 49; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 59; 
Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, S. 599. 

1418 So auch Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 60; Matscher, Der 
Begriff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 992; ders., Der Einfluß der EMRK auf 
den Zivilprozeß, S. 602 Vollkommer, Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im 
Zivilprozeß, S. 207. 

1419 Siehe hierzu Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 71; Peukert, RabelsZ 63 
(1999), 600, 613; Jacot-Guillarmod, Rights Related to Good Administration of Justice, S. 392 
f.; Vollkommer, Der Anspruch der Parteien auf ein faires Verfahren im Zivilprozeß, S. 215. 
Siehe hier zur Konkretisierung dieses Verfahrensgrundsatzes innerhalb des niederländischen 
Rechts Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 107 ff.; zur Konkretisierung im 
deutschen Recht Jung, Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozeß, S. 81 ff. 

1420 Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 60; Markowetz, ZZPInt 8 
(2003), 229, 230 f.; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 72; Matscher, Der Be-
griff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 994. 
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3.2.3.1. Das Recht auf rechtliches Gehör 

Durch die Gewährung des Rechts auf rechtliches Gehör1421 soll jedermann, der 
Antragsteller ebenso wie der Antragsgegner, die Möglichkeit haben, ihre Stand-
punkte dem Gericht vortragen zu können. Es ist somit erforderlich, sowohl dem An-
tragsteller als auch dem Antragsgegner innerhalb eines Gerichtsverfahrens die Mög-
lichkeit zu geben, um sich sowohl in tatsächlicher als auch in juristischer Hinsicht 
effektiv äußern zu können.1422 Somit darf das rechtliche Gehör nicht nur formell 
vorgeschrieben sein, sondern es muss auch effektiv durch die Verfahrensbeteiligten 
in Anspruch genommen werden können.1423 Dabei hat das Gericht das Parteivor-
bringen sowie unter Umständen auch die präsentierten Beweise angemessen zu wür-
digen.1424 Um sich überhaupt zum Verfahren äußern zu können, ist zunächst erfor-
derlich, dass vor allem der Antragsgegner davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein 
gerichtliches Verfahren gegen ihn eröffnet wurde. Darüber hinaus ist auch erforder-
lich, dass die Verfahrensbeteiligten jeweils auch das Vorbringen der gegnerischen 
Seite zur Kenntnis nehmen können.1425 

 
Das Grundrecht auf rechtliches Gehör ist ebenso wie der Justizgewährungsan-

spruch nicht absolut.1426 Das Gericht ist innerhalb eines Verfahrens nicht verpflich-
tet, um die Parteien von Amts wegen auf alle juristischen sowie auch auf die zur Be-
urteilung des Verfahrens relevanten Aspekte aufmerksam zu machen.1427 Vielmehr 
liegt es in den Händen der Beteiligten selbst, ob und wie sie von Anhörungsrecht 

 
1421 Zum Ursprung des in der EMRK enthaltenen Anspruchs auf rechtliches Gehör Smits, Artikel 6 

EVRM en de civiele procedure, S. 83 f.; Vollkommer, Der Anspruch der Parteien auf ein faires 
Verfahren im Zivilprozeß, S. 208 f. 

1422 Knigge, Effectieve toegang, S. 17; Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfahren, S. 13 ff.; 
Heß, EMRK, Grundrechte-Charter und europäisches Zivilverfahrensrecht, S. 348; Guillen, Ei-
nige prozessuale Probleme im Zusammenhang mit Art. 6 EMRK, S. 377; Waldner, Anspruch 
auf rechtliches Gehör, Rn. 53 ff.; Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, S. 
602 f. 

1423 Knigge, Effectieve toegang, S. 22. 
1424 Vgl. EGMR, 19.04.1994, Rs. Van de Hurk, Serie A, Bd. 288, Rn. 59; Grabenwarter, Europäi-

sche Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 64; Peukert, RabelsZ 63 (1999), 600, 614. 
1425 Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 64; Peukert, RabelsZ 63 

(1999), 600, 614; Knigge, Effectieve toegang, S. 17; Moor, Burgerlijk (Proces)Recht, S. 48; 
Waldner, Anspruch auf rechtliches Gehör, Rn. 28 ff. 

1426 Vgl. Dimaras, Die enge Beziehung, S. 295; Matscher, Der Einfluß der EMRK auf den Zi-
vilprozeß, S. 603. 

1427 Teilweise wird aber eine richterliche Pflicht nicht ausgeschlossen, nach der ein Richter bei ei-
ner Abweichung der ständigen Rechtsprechung auf diejenigen juristischen Fragen hinzuweisen 
hat, die für eine Beurteilung des Streitgegenstandes bedeutsam sind. Dadurch sollen die Betei-
ligten vor einer Überraschungsrechtsprechung geschützt werden; vgl. Smits, Artikel 6 EVRM 
en de civiele procedure, S. 90; Zeuner, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, S. 1026 ff.; Froh-
wein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 74; Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfah-
ren, S. 16; Matscher, Der Begriff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 1001. 
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Gebrauch machen. Die Parteien sollen lediglich eine Gelegenheit zur Äußerung vor 
Erlass der gerichtlichen Entscheidung erhalten,1428 sodass sie durch eine unterlassene 
Stellungnahme das Gerichtsverfahren nicht vollständig blockiert können.1429 Unter-
lassen somit die Verfahrensbeteiligten, um von den ihnen zur Verfügung gestellten 
prozessualen Möglichkeiten einer effektiven Äußerung innerhalb des gerichtlichen 
Verfahrens Gebrauch zu machen, müssen sie die damit zusammenhängenden Kon-
sequenzen tragen, ohne sich auf eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK berufen 
zu können.1430 Vor allem bei prima facie einfach erscheinenden Verfahren, wie dem 
Mahnverfahren auch ist, ist es zudem gerechtfertigt und mit Art. 6 Abs. 1 EMRK 
vereinbar, dass die gerichtliche Entscheidung ohne die vorherige Anhörung des Be-
klagten bzw. Antragsgegners ergangen ist. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 
es dem Betroffenen möglich war, mithilfe eines Rechtsmittels gegen die ergangene 
gerichtliche Entscheidung vorzugehen und ein ordentliches Verfahren einzuleiten, in 
dem dann allerdings die gesamten Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK 
wieder zu finden sind.1431 

3.2.3.2. Prinzip der Waffengleichheit 

Eine Äußerungsmöglichkeit reicht für sich alleine jedoch nicht aus, um ein recht-
staatliches Gerichtsverfahren zu garantieren. Ein solches Prozessmodell käme viel-
mehr dem „Bild eines formalisierten Prozesskrieges oder Parteienzweikampfes unter 
schiedsrichterlicher Aufsicht“1432 gleich. Somit würde nicht derjenige das Gerichts-
verfahren für sich entscheiden, der nach objektiver Rechtslage im Recht ist, sondern 
derjenige, der seinen Standpunkt am besten durchzusetzen versteht.1433 Dieses Pro-
zessmodel verkennt aber, dass trotz einer formalen Gleichheit vor dem Gesetz bzw. 
innerhalb eines Gerichtsverfahrens, das Vorliegen einer tatsächlichen Gleichheit 
aufgrund unterschiedlicher Ausbildung oder sozialer Stellung nicht gegeben ist. Da-
her geht das auf den österreichischen Prozessrechtler Klein zurückgehendes Modell 

 
1428 Daneben kann der Beklagte im Falle eines Anerkenntnisurteils auf die Ausübung seines Rechts 

auf rechtliches Gehör verzichten, vgl. Waldner, Anspruch auf rechtliches Gehör, Rn. 109. 
Schließlich sind Einschränkungen des Rechts auf rechtliches Gehöhr im Falle von Gefahr im 
Verzuge sowie bei rein administrativen Maßnahmen zulässig; vgl. Smits, Artikel 6 EVRM en 
de civiele procedure, S. 101 m.w.N. 

1429 Vgl. Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 224; Zeuner, Der Anspruch auf rechtli-
ches Gehör, S. 1021, 1032; Waldner, Anspruch auf rechtliches Gehör, Rn. 107 f. 

1430 Vgl. Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6 Rn. 75. 
1431 Vgl. Matscher, Der Begriff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 1002; Markowetz, 

ZZPInt 8 (2003), 229, 231; Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 139. 
1432 Wassermann, Der soziale Zivilprozeß, S. 35. 
1433 Dieses war das sog. Modell des liberalen Zivilprozesses, das beim Entstehen der deutschen Zi-

vilprozessordnung vorherrschend war, vgl. hierzu Wassermann, Der soziale Zivilprozeß, S. 32 
ff. 



283 

vom sozialen Zivilprozess davon aus, dass der Zivilprozess nicht alleine dem Inte-
resse des Einzelnen dienen soll, seine Rechte durchzusetzen, sondern darüber hinaus 
auch noch die Aufgabe hat, den objektiven Rechtsfrieden anhand der materiellen 
Rechtslage festzustellen.1434 Hiernach soll somit derjenige ein Gerichtsverfahren für 
sich beanspruchen, dem auch nach der objektiven, materiellen Rechtslage der An-
spruch bzw. das Recht zusteht.1435 

 
Das in dem Grundrecht auf ein faires Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK ent-

haltene Prinzip der Waffengleichheit verlangt, dass die Verfahrensbeteiligten so-
wohl in formeller als auch in materieller Hinsicht die gleichen Chancen in einem 
Gerichtsverfahren besitzen sollen.1436 Unbedeutsam ist hier dagegen, ob eine am 
Verfahren beteiligte Partei auch tatsächlich ihren Vorteil genutzt hat. Entscheidend 
ist hier lediglich, ob eine Gleichheit auf abstrakter Ebene vorliegt.1437 In formeller 
Hinsicht ist die Rechtstellung der Parteien gleich, wenn keine Unterschiede auf-
grund der Stellung als Antragsteller oder Antragsgegner gemacht werden. Die mate-
rielle Chancengleichheit1438 soll hingegen gewährleisten, dass bei der Durchsetzung 
der subjektiven Rechte auch tatsächlich keine Unterschiede gemacht werden. Eine 
Berufung auf das Prinzip der Waffengleichheit ist allerdings nur dann zulässig, 
wenn wenigstens einer Partei ein bestimmtes Recht zusteht. Sobald beide Parteien 
dieses Recht innerhalb des Verfahrens nicht für sich beanspruchen können, besteht 
auch keine unterschiedliche Behandlung, sodass das Prinzip der Waffengleichheit 
auch nicht verletzt werden kann.1439 Dadurch ist aber die Verletzung eines anderen 
Verfahrensgrundrechts, wie des Zugangs zum Gericht nicht ausgeschlossen.1440 Das 
Gebot auf Waffengleichheit ist nach ständiger Rechtsprechung der Organe der 
EMRK nicht schrankenlos, sondern unterliegt einer Konkretisierung durch die nati-
onalen Verfahrensrechte, wobei hier die Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum 
haben.1441 Die Konkretisierung des in Art. 6 Abs. 1 EMRK enthaltenen Grundsatzes 

 
1434 Zum Modell des sozialen Zivilprozesses Fasching, Weiterentwicklung, S. 102 ff.; Baur, JBl. 

1970, 445 ff.; Wassermann, Der soziale Zivilprozeß, S. 52 ff. 
1435 Zur Funktion des Prozesses aus Sicht Kleins Fasching, Weiterentwicklung, S. 100 ff.; Kralik, 

Die Verwirklichung der Ideen Franz Kleins, S. 89 ff.; Baur, JBl. 1970, 445 f. 
1436 Matscher, Der Begriff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 994; ders., Der Einfluß der 

EMRK auf den Zivilprozeß, S. 609 f.; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 107; 
Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 91 ff.; Wolf, Zivilprozessuale Verfahrens-
garantien in Art. 6 I EMRK, S. 1281 f.; Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfahren, S. 17 
ff.; Jung, Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozeß, S. 81 ff.; Grabenwarter, Euro-
päische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 61. 

1437 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 61. 
1438 Hierzu Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfahren, S. 17 f. 
1439 EGMR, 29.05.1986, Rs. Feldbrugge, Serie A, Bd. 99 Rn. 44. 
1440 Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 107 f. 
1441 So Matscher, Der Begriff des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK, S. 994; Johnigk, Die Be-

deutung des Art. 6 EMRK für den deutschen Zivilprozess, S. 8; Dimaras, Die enge Beziehung, 
S. 295. 
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auf Waffengleichheit darf aber den Wesensgehalt dieses Rechts nicht beeinträchti-
gen.1442 

3.2.4. Gebot angemessener Verfahrensdauer 

Art. 6 Abs. 1 EMRK schreibt vor, dass das Gericht das Verfahren innerhalb einer 
angemessenen Frist zu entscheiden hat. Das Gebot angemessener Verfahrensdauer, 
das den EGMR in der gerichtlichen Praxis am meisten beschäftigt,1443 steht in einem 
Spannungsverhältnis vor allem zu den im Grundsatz auf Verfahrensfairness enthal-
tenen Einzelngarantien. Denn je weitreichender die Verfahrensrechte innerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens ausgestaltet sind, umso größer ist dann die Wahrschein-
lichkeit, dass sich die Verfahrensdauer innerhalb dieses Verfahrens verlängert.1444 
Zur Bestimmung der Angemessenheit der Verfahrensdauer ist zunächst erforderlich 
den Beginn sowie das Ende der Zeitspanne festzustellen. Innerhalb eines zivilge-
richtlichen Verfahrens sind hierfür die Erhebung der Klage sowie auch die abschlie-
ßende Entscheidung der letzten Instanz maßgeblich.1445 Die Angemessenheit der 
Verfahrensdauer beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles, wobei der 
EGMR auf Kriterien wie die Komplexität des Falles, die Bedeutung des Falles für 
den Beschwerdeführer sowie auch das Verhalten des Beschwerdeführers bzw. des 
Gerichts abstellt.1446 Allerdings werden diese Kriterien nicht als konkrete Messlatte 
durch die Rechtsprechung herangezogen, sondern sie bilden lediglich Indizien. Für 
die Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer ist nämlich immer die 
konkrete Konstellation de Einzelfalls entscheidend.1447 

 
1442 Beys, Verfahrensvoraussetzungen, S. 57; Groenhuijsen, Artikel 6 EVRM en de dagelijkse 

rechtspraktijk. S. 89. 
1443 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 68; Frohwein/Peukert, 

EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 136. 
1444 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 68; Matscher, Der 

Einfluß der EMRK auf den Zivilprozeß, S. 611; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedu-
re, S. 194. 

1445 Vgl. zur Berechnung der Zeitspanne ausführlich Grabenwarter, Europäische Menschenrechts-
konvention, § 24 Rn. 68; Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6 Rn. 137 ff.; Smits, Ar-
tikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 200 ff. Vgl. auch zur Bedeutung dieses Gebots im 
Vollstreckungsverfahren Kodek, The Impact of the ECHR on Erforcement Practice, S. 322 f. 

1446 Vgl. hierzu ausführlich Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 69; 
Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 144 ff.; Smits, Artikel 6 EVRM en de ci-
viele procedure, S. 204 ff. 

1447 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 70; Frohwein/Peukert, 
EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 144; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 204 f. 
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4. Vereinbarkeit eines elektronischen Mahnverfahrens mit den verfahrenrechtlichen 
Grundsätzen des Art. 6 Abs. 1 EMRK 

Der Einsatz moderner Technologien innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens 
kann zu einer erheblichen Qualitätsverbesserung der gerichtlichen Verfahren insge-
samt und insbesondere der Kommunikations-, Dokumentations- und Informations-
möglichkeiten beitragen.1448 Die Anforderungen, die zum Einsatz elektronischer 
Mittel innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens vorliegen müssen, liegen aber in ei-
nem Spannungsverhältnis mit den verfahrensrechtlichen Grundsätzen des Art. 6 
Abs. 1 EMRK. Hier müssen zudem auch die Besonderheiten des Mahnverfahrens 
berücksichtigt werden, die ihrerseits mit den verfahrensrechtlichen Prinzipien des 
Art. 6 Abs. 1 EMRK sein müssen. 

 
Daher soll nachfolgend untersucht werden, in welchem Spannungsverhältnis die 

jeweiligen einzelnen Anforderungen zueinanderstehen, und ggf. wie dieses Span-
nungsverhältnis vermieden oder zumindest auf ein noch vertretbares Maß be-
schränkt werden kann. Denn die Anwendung elektronischer Mittel innerhalb des 
Mahnverfahrens ist nur dann möglich und zu befürworten, wenn die verfahrens-
rechtlichen Grundrechte des Art. 6 Abs. 1 EMRK gewahrt werden. Dieses gilt so-
wohl aus Sicht des Antragstellers als des Antragsgegners.1449 

4.1. Organisationsgarantie und elektronisches Mahnverfahren 

Aus Sicht des Art. 6 Abs. 1 EMRK muss das elektronische Mahnverfahren vor 
einem unabhängigen, unparteiischen und auf einem Gesetz beruhenden Gericht statt-
finden. Die Ausgestaltung eines elektronischen Mahnverfahrens könnte allerdings 
im Spannungsverhältnis zu der Organisationsgarantie und hier insbesondere mit der 
Anforderung an ein unabhängiges Gericht stehen. Denn – wie man vor allem dem 
deutschen und österreichischen Mahnverfahren entnehmen konnte1450 – wird diese 
Verfahrensart zum einen nicht durch einen Richter, sondern vielmehr durch einen 
Rechtspfleger bzw. in Deutschland sogar durch einen Urkundsbeamten bearbeitet. 
Darüber hinaus wird das elektronische Mahnverfahren in Deutschland sogar vollau-
tomatisch durchgeführt, sodass es zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt, ohne 
dass eine Hinzuziehung eines Richters oder sogar eines menschlichen Entschei-
dungsorgans kommt. Hierdurch kann durchaus der Eindruck geweckt werden, dass 

 
1448 Vgl. Rüßmann, Herausforderung Informationsgesellschaft, S. 207; Van den Hoogen, E-Justice, 

S. 41 ff. 
1449 Allgemein hierzu Rüßmann, Herausforderung Informationsgesellschaft, S. 207; vgl. aus Sicht 

des Beklagten: Fasching, Rechtliches Gehör, S. 125; Heß, Strukturfragen der europäischen 
Prozessangleichung, S. 345. 

1450 Vgl. hierzu Kapitel III Punkt 3.3.3. sowie Kapitel IV Punkt 3.3.3. 
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das Mahnverfahren nicht von einem Gericht durchgeführt wird, und es sich somit 
hierbei letztendlich nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt.1451 

4.1.1. Anforderungen an die Bearbeitung des Mahnverfahrens durch den Rechts-
pfleger bzw. Urkundsbeamten 

Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit der Durchführung des Mahnverfahrens 
durch den Rechtspfleger bzw. Urkundsbeamten darf zunächst nicht unberücksichtigt 
gelassen werden, dass zum einen dem Gerichtsbegriff des Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht 
nur die ordentliche Gerichtsbarkeit unterfällt, sondern alle innerstaatlichen Ent-
scheidungsorgane, die die Kompetenz haben, basiert auf einem geregelten und mit 
entsprechenden Garantien ausgestatteten Verfahren nach rechtlichen Maßstäben ü-
ber einen Anspruch zu entscheiden.1452 Der Rechtspfleger bzw. Urkundsbeamte wird 
zwar nicht einem Richter gleichgestellt, allerdings werden ihm im Rahmen des 
Mahnverfahrens rechtsprechende Funktionen übertragen. Darüber hinaus entspricht 
die Stellung des Rechtspflegers innerhalb des Mahnverfahrens grundsätzlich derje-
nigen eines Richters innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens, wenn auch der 
Rechtspfleger nicht die Eigenschaft eines Richters innehat. Denn auch der Rechts-
pfleger ist innerhalb des Mahnverfahrens unabhängig. Voraussetzung hierfür ist al-
lerdings, dass die Regeln für die Ausschließung und Ablehnung eines Richters auch 
innerhalb eines Verfahrens gelten, das in die funktionelle Zuständigkeit des Rechts-
pflegers fällt.1453 Damit kann das sich aus einem Rechtspfleger bzw. Urkundsbeam-
ten zusammensetzende Mahngericht ungezweifelt als Gericht im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 EMRK angesehen werden.1454 

4.1.2. Anforderungen an die vollautomatisierte Überprüfung der Mahnanträge 

Ein weiteres Spannungsverhältnis zwischen der im Art. 6 Abs. 1 EMRK veran-
kerten Organisationsgarantie und dem elektronischen Mahnverfahren könnte darin 
liegen, dass wie dieses vor allem innerhalb des deutschen Mahnverfahrens erfolgt 

 
1451 So die NVvR, Trema 2004, 89, 92; Hoven, AdvBl. 2003, 552, 557, der sich hier auch gegen die 

Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens in den Niederlanden ausspricht. Diese Dis-
kussion wurde auch in Deutschland geführt, vgl. hierzu Kapitel III Punkt 3.5.1. und Punkt 4.2. 
Siehe zudem die Kritik bei Smid, CR 1988, 535, 538 ff. 

1452 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, § 24 Rn. 28; Frohwein/Peukert, 
EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 122. m.w.N. 

1453 Vgl. hierzu ausführlich aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts Brandl, Aktuelle Probleme 
des Mahnverfahrens, S. 73 ff.; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 227. 

1454 Vgl. hierzu auch Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 227 ff., der die gleiche Frage 
aus sicht des deutschen Verfassungsrechts beantwortet. 
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die Prüfung der Mahnanträge nicht durch ein menschliches Entscheidungsorgan er-
folgt, sondern durch ein gerichtsinternes Computerprogramm vorgenommen 
wird.1455 Da die zur Prüfung der Mahnanträge erforderliche Software nicht von den 
Gerichten, sondern vielmehr von den Justizministerien bzw. anderen Ministerien 
oder durch Softwareunternehmen im Auftrag dieser Ministerien entwickelt wird, 
könnte man hier an der im Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Anforderung der ge-
richtlichen Unabhängigkeit im Hinblick auf die Exekutive zweifeln.1456 Aus diesem 
Grund muss sichergestellt werden, dass die Verantwortung für das Erstellen des 
elektronischen Entscheidungsprogramms dort verbleibt, wo sie auch innerhalb kon-
ventioneller Gerichtsverfahren liegt, nämlich einerseits beim Gesetzgeber und ande-
rerseits bei der Rechtsprechung. Danach ist der Gesetzgeber für die Einführung der 
Regeln verantwortlich, auf denen das gerichtliche Verfahren basiert. Die Rechtspre-
chung bzw. der einzelne Richter ist dagegen für die Rechtsanwendung verantwort-
lich.1457 Im Ergebnis sollte somit die Verantwortung für das Erstellen eines Ent-
scheidungsorgans auf die niederländische Rechtslage bezogen beim Raad voor de 
Rechtsspraak liegen,1458 da diese Behörde gerade mit dem Ziel errichtet worden ist, 
die Rechtsprechung zu unterstützen sowie Qualität und die Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung zu fördern.1459 Da im deutschen und österreichischen Staatsgebilde 
eine solche Behörde nicht existiert, bleibt die Verantwortung für die Erstellung der 
Software zur vollautomatischen Durchführung des Mahnverfahrens bei den jeweili-
gen Ministerien, wobei in Deutschland trotz des föderalen Staatsgebildes die sog. 
Koordinierungsstelle in Stuttgart über die einheitliche Anwendung des Mahnverfah-
rens in der Bundesrepublik wacht. 

 
Ein weiteres Problem beim Einsatz eines vollautomatischen Entscheidungspro-

gramms könnte in der Gefahr bestehen, dass der Rechtspfleger bzw. der Urkundsbe-
amte als Entscheidungsorgan keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die Bearbeitung 
der Mahnanträge hat.1460 Zunächst muss allerdings innerhalb des vollautomatisierten 
Mahnverfahrens berücksichtigt werden, dass der Rechtspfleger bzw. der Urkundsbe-
amte als „Herr des Verfahrens“1461 die elektronische Durchführung jederzeit anhal-
ten kann, um die Mahnanträge eigenständig zu prüfen. Damit besteht zumindest eine 
Eingriffsmöglichkeit, die grundsätzlich allerdings rein theoretischer Natur ist, da 
man aufgrund der hohen Antragszahlen kaum davon ausgehen kann, dass die Mahn-
verfahren von dem menschlichen Entscheidungsorgan angehalten werden, um eine 
manuelle Prüfung der Mahnanträge vorzunehmen. Allerdings kann eine solche 
Überprüfung durch einen Rechtspfleger bzw. Urkundsbeamten immer dann erfol-
 
1455 Vgl. hierzu Kapitel III Punkt 3.5.1. und Punkt 4.2. 
1456 Vgl. allgemein hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 104. 
1457 Vgl. Van den Hoogen, E-Justice, S. 105. 
1458 So auch Van den Hoogen, E-Justice, S. 106, 140. 
1459 Vgl. hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 30; Sujecki, ICT-Proeflokaal, S. 326 m.w.N. 
1460 Vgl. hierzu Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 144 f. 
1461 Vgl. Sujecki, Mahnverfahren, Rn. 49 m.w.N. 
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gen, wenn bestimmte Voraussetzungen innerhalb eines Antrages vorliegen. So be-
steht im Rahmen des deutschen Mahnverfahrens die Möglichkeit, dass die Anträge 
ab einer bestimmten Höhe der Forderung dem Rechtspfleger bzw. Urkundsbeamten 
zur Durchführung einer manuellen Überprüfung vorgelegt werden.1462 Darüber hin-
aus muss hier hinzugefügt werden, dass der Prüfungsmaßstab im vollautomatisierten 
Mahnverfahren auf Formalitäten beschränkt ist, sodass der Rechtspfleger bzw. der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle hier keinerlei wertende Prüfung vornehmen 
kann. Hierdurch erscheint die zur Prüfung der Mahnanträge eingesetzte Software das 
menschliche Entscheidungsorgan in seiner Prüfung nicht zu beeinflussen, da der 
Rechtspfleger bzw. Urkundsbeamte in diesen Fällen auch ohne den Softwareeinsatz 
nicht anders hätte entschieden können. Hier kommt noch hinzu, dass versucht wur-
de, mit der Software alle möglichen rechtlichen Konstellationen zu erfassen, sodass 
auch ein Eingreifen in den Prüfungsvorgang möglichst weitgehend eingeschränkt 
wird.1463 Letztendlich darf hier nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Antragsgeg-
ner innerhalb eines Mahnverfahrens mit der Einlegung eines Rechtsbehelfs die Mög-
lichkeit hat, um eine Entscheidung durch einen Richter zu erwirken. 

 
Ein Vorteil einer durch Computersoftware vorgenommenen vollautomatischen 

Prüfung der Mahnanträge ist, dass hierdurch die Möglichkeit besteht, um den Ent-
scheidungsvorgang folgen zu können. Wie Van den Hoogen zutreffend anführt, ist 
es nicht möglich, um in den Kopf des Richters zu sehen.1464 Dagegen kann der Ein-
satz von vollautomatisierten Entscheidungsprogrammen dazu führen, dass die Ver-
fahrensbeteiligten das Ergebnis des Verfahrens im Voraus erkennen können. Hier-
durch wird also die Transparenz sowie auch die Unabhängigkeit des Gerichts nicht 
verringert, sondern vielmehr erhöht.1465 Zudem wird auch der Gleichheitsgrundsatz 
weitreichender gewahrt als bei einer Prüfung durch ein menschliches Entschei-
dungsorgan, da bei einem elektronischen Entscheidungsprogramm äußere Faktoren, 
wie zum Beispiel Emotionen oder Stress, die Entscheidung nicht wie bei einem 
menschlichen Entscheidungsorgan beeinflussen können. Daher erfolgt beim Vorlie-
gen gleicher Voraussetzungen auch eine gleiche Entscheidung. Voraussetzung für 
das Vorliegen der Transparenz ist allerdings, dass die Software zur Prüfung der An-
träge im Mahnverfahren öffentlich zugänglich gemacht wird.1466 Eine solche öffent-
liche Zugänglichkeit wäre über eine Internetseite möglich, die es ermöglicht, dass 
die Verfahrensbeteiligten, ohne ein Verfahren zu beginnen, untersuchen können, ob 

 
1462 Siehe hierzu auch Lechner, Das gerichtliche Mahnverfahren, S. 145, der allerdings in dieser 

Eingriffsmöglichkeit des Rechtspflegers kein ausreichendes Mittel, um von einer Herrschaft 
des Rechtspflegers innerhalb des Mahnverfahrens auszugehen. 

1463 Vgl. hierzu im Bezug auf das deutschen Mahnverfahren Lechner, Das gerichtliche Mahnverfah-
ren, S. 146. 

1464 Siehe Van den Hoogen, E-Justice, S. 105. 
1465 Hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 105. 
1466 Diese Anforderung wird durch Van den Hoogen mit dem Begriff „Grundsatz der Transparenz“ 

umschrieben, vgl. hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 103 ff. 
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ihre Forderung im Mahnverfahren durchsetzbar ist. Eine andere Lösung könnte dar-
in gesehen werden, dass während der Antragstellung die durch den Antragsteller 
gemachten Angaben durch ein Programm überprüft werden, sodass der Antragsteller 
immer dann von dem Erlass eines Zahlungsbefehls ausgehen kann, wenn das Com-
puterprogramm ihm keine besonderen Meldungen angibt. 

4.2. Justizgewährungsanspruch und elektronisches Mahnverfahren 

Der in Art. 6 Abs. 1 EMRK enthaltene Justizgewährungsanspruch verlangt von 
den Mitgliedstaaten zwar ein Rechtsschutzsystem einzurichten, das dem Einzelnen 
einen effektiven Zugang zu Gericht tatsächlich ermöglicht.1467 Hierbei sind formelle 
Regeln zu treffen, die neben einen effizienten Verfahrensverlauf auch ein ordnungs-
gemäßes Funktionieren der Rechtspflege im ausreichenden Maße gewährleisten so-
wie die Rechtssicherheit fördern sollen.1468 Diese Regelungen können zwar die 
Durchführung der Gerichtsverfahren teilweise hindern, dürfen allerdings nicht den 
Wesensgehalt des Grundrechts auf Zugang zu Gericht antasten. Die Einführung ei-
nes elektronischen Mahnverfahrens könnte sowohl positiv als auch negativ das 
Grundrecht auf Zugang zum Gerichtsverfahren beeinflussen. 

4.2.1. Anforderungen an die Zuständigkeitsvorschriften im Mahnverfahren 

Im Rahmen eines Mahnverfahrens sind zunächst Regelungen bezüglich der Ge-
richtsorganisation, insbesondere der Zuständigkeitsvorschriften erforderlich. Vor 
allem die Einführung ausschließlicher Zuständigkeitsvorschriften könnte Auswir-
kungen auf die Zugänglichkeit des Mahnverfahrens entfalten. Durch eine aus-
schließliche Zuständigkeitsregelung wäre nämlich unter Umständen beiden Verfah-
rensbeteiligten das Recht genommen, um vor dem Gericht verklagt bzw. ein Verfah-
ren zu führen, an dem er seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Da innerhalb des 
Mahnverfahrens eine öffentliche Verhandlung nicht notwendig ist und das Verfah-
ren schriftlich durchgeführt wird, kann gleichzeitig auch von einer persönlichen 
Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten abgesehen werden. Das Verfahren kann 
vielmehr schriftlich durchgeführt werden.1469 Ohne gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK zu 
verstoßen, ist es somit zulässig, ausschließliche Zuständigkeitsregeln innerhalb des 
Mahnverfahrens einzuführen. Solche Regeln wirken sich selbst positiv für den An-
tragsteller aus, da er sich nicht mit dem gerichtlichen Zuständigkeitssystem ausei-
 
1467 Vgl. Baur, Justizaufsicht und richterliche Unabhängigkeit, S. 43 f. 
1468 Vgl. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 36 ff.; Habscheid, Das Recht auf ein 

faires Verfahren, S. 13 f., der auf die Gefahr des „überspitzten Formalismus“ hinweist. 
1469 Vgl. Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 117; siehe hierzu auch oben Kapitel 

V unter Punkt 4.2. 
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nandersetzen muss und somit auch von der Hinzuziehung eines Rechtsbeistands ab-
sehen kann. Hierdurch können letztendlich aufseiten des Antragstellers Kosten für 
die gerichtliche Durchsetzung seiner Forderung gespart werden.1470 Aufgrund der 
schriftlichen Durchführung des Mahnverfahrens ist auch die Einführung zentraler 
Mahngerichte zulässig, deren Zuständigkeitsbereich sich auf größere Gebiete er-
streckt. Wie im Falle des deutschen Mahnverfahrens gesehen werden kann,1471 kann 
die Einführung zentraler Mahngerichte sehr vorteilhaft sein, da hierdurch der An-
tragsteller ohne größere Schwierigkeiten das zuständige Mahngericht selbständig 
ermitteln kann, sodass das Mahnverfahren insgesamt zugänglicher wäre. Zudem wä-
ren hierdurch die Investitionskosten für die Schaffung der notwendigen elektroni-
schen Infrastruktur auf einige wenige Gerichte beschränkt bleiben, was auch für den 
Staat die Einführung zentraler Mahngerichte attraktiver macht. 

4.2.2. Anforderungen an die Formvorschriften im Mahnverfahren 

Im Zusammenhang mit der Schriftlichkeit des Mahnverfahrens sowie seiner 
elektronischen Durchführung sind zudem formelle Anforderungen an das verfah-
renseinleitende Schriftstück zu treffen. Diese Anforderungen sollten im Hinblick auf 
den Grundsatz des Zugangs zu einem Gericht nicht so umfassend sein, dass sie die-
ses Recht in seinem Kern antasten und den Antragsteller zwingen, zur Durchführung 
eines Mahnverfahrens einen Rechtsbeistand zur Seite nehmen zu müssen. Daher 
kann zwar aufgrund der Einfachheit der in einem Mahnverfahren verfolgten An-
sprüche das verfahrenseinleitende Schriftstück in Form eines amtlichen Vordrucks 
schematisiert werden. Allerdings sollten die amtlichen Vordrucke so ausgestaltet 
werden, dass auch ein juristisch ungeschulter Durchschnittsbürger ohne Hinzuzie-
hung eines rechtlichen Beistandes keine Probleme beim Ausfüllen hat. Denn zu 
komplizierte Formulare oder eine zu komplizierte Sprache können dazu führen, dass 
die Verfahrensbeteiligten den Verfahrensablauf in seinen groben Zügen nicht folgen 
können und das Gefühl bekommen, dass über sie hinweg entschieden wird.1472 
Komplizierte Formulare wären nur dann zulässig, solange den Antragsteller eine 
kostenlose Hilfe beim Ausfüllen, zum Beispiel in der Geschäftsstelle eines Zivilge-
richts zur Verfügung gestellt wird. Allerdings dürfen die Formanforderungen inner-
halb eines Mahnverfahrens nicht ein solches Ausmaß einnehmen, dass der Zugang 
zu diesem Verfahren für die Verfahrensbeteiligten bzw. ihre Prozessbevollmächtig-
ten übermäßig behindert wird.  

 

 
1470 Vgl. zu den Vorteilen ausschließlicher Zuständigkeitsregeln im Mahnverfahren oben Kapitel V 

unter Punkt 4.3. 
1471 Vgl. hierzu Kapitel III Punkt 3.3.2. 
1472 Vgl. hierzu Cappelletti/Garth, Access to Justice, S. 7, 16 f., 67, die insbesondere auf die Bedeu-

tung von einfachen Verfahren für die Betreibung von geringen Geldforderungen hinweist.  
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Eine erforderliche Formalisierung innerhalb eines Mahnverfahrens könnte dar-
über hinaus auch den Deformalisierungstendenzen innerhalb des niederländischen 
Zivilprozessrechts entgegenstehen.1473 Hierbei muss allerdings beachtet werden, 
dass ohne eine zwingende Anwendung strikter Formvorschriften eine elektronische 
Bearbeitung nicht möglich ist. Denn eine Automatisierung des Mahnverfahrens ist 
nur möglich,1474 wenn entweder strenge Formvorschriften gelten, wie zum Beispiel 
in Österreich gem. § 250 Abs. 2 öZPO i.V.m. der ADV-Form Verordnung,1475 oder 
aber eine zwingende Verwendung von Vordrucken vorgeschrieben ist, wie zum Bei-
spiel im deutschen Mahnverfahren gem. § 703 Abs. 1 ZPO1476 oder im Europäischen 
Mahnverfahren gem. Art. 7 Abs. 1 EuMVVO.1477 Ohne gegen den Justizgewäh-
rungsanspruch zu verstoßen, ist daher innerhalb eines elektronischen Mahnverfah-
rens zwingend erforderlich, dass die Formvorschriften zum Zwecke einer elektroni-
schen Durchführung zwingend angewendet werden. 

4.2.3. Anforderungen an den Umfang der elektronischen Bearbeitung 

Bei der Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens besteht zudem auch die 
Gefahr, dass nicht alle potentiellen Gläubiger über die zur Teilnahme am elektroni-
schen Rechtsverkehr erforderliche Kenntnisse sowie Infrastruktur verfügen. Anders 
ausgedrückt: Die Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens sowie die damit 
zusammenhängende Formalisierung innerhalb des Mahnverfahrens könnte den gem. 
Art. 6 Abs. 1 EMRK garantierten Zugang zum gerichtlichen Verfahren unverhält-
nismäßig beeinträchtigen.1478 Daher ist zunächst erforderlich, dass das Mahnverfah-
ren auch für diejenigen Gläubiger zugänglich ist, die nicht über die notwendige e-
lektronische Infrastruktur sowie Kenntnis verfügen. Daher bleibt es zwingend erfor-
derlich, dass neben der elektronischen auch eine konventionelle Verfahrenseröff-
nung im Mahnverfahren möglich ist.1479 Lediglich bei bestimmten Berufsgruppen, 
wie zum Beispiel Rechtsanwälten, könnte man über eine obligatorische elektroni-
sche Antragstellung im Mahnverfahren nachdenken. Eine solche Pflicht besteht so-

 
1473 Vgl. hierzu MvT, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 5. 
1474 Vgl. Kodek, Fasching ZPO, § 250, Rn. 28; Musielak/Voit, ZPO, § 703c, Rn. 1. 
1475 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.4.1.1. 
1476 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 3.4.1.1. 
1477 Vgl. hierzu Kapitel V unter 5.1. 
1478 Auf diese Gefahren wurde sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei der Einführung des 

elektronischen Mahnverfahrens hingewiesen, vgl. zum deutschen Mahnverfahren Huhn, Prob-
leme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 49 f.; Smid, CR 1988, 647, 648 f.; 
vgl. zum österreichischen Mahnverfahren Klötzl, ÖJZ 1986, 433, 434; Urbanek, öAnwBl. 
1985, 19, 20. 

1479 Vgl. allgemein hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 61 ff., der diese Anforderung mit dem 
Begriff „Grundsatz Nebenordnung“ umschreibt. 
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wohl im österreichischen1480 als auch im deutschen Mahnverfahren.1481 Gleichzeitig 
dürfen aber auch die Vorteile des elektronischen Mahnverfahrens nicht nur auf einen 
begrenzten Kreis von Nutzern, wie zum Beispiel Anwälte oder auch andere Groß-
gebraucher, beschränkt bleiben. Aus Sicht des Justizgewährungsanspruchs ist somit 
zwingend erforderlich, dass die elektronische Durchführung des Mahnverfahrens 
und somit auch die Vorteile des elektronischen Rechtsverkehrs jedermann gleicher-
maßen zugänglich sind. Darüber hinaus sollte hier unter Beachtung des in Art. 6 
Abs. 1 EMRK enthaltenen Fairnessgebotes der elektronische Rechtsverkehr nicht 
nur auf den Antragsteller begrenzt sein, sondern beiden Parteien offen stehen, wobei 
die Anforderungen im Hinblick auf die technischen Anforderungen für beide Ver-
fahrensbeteiligten gleichermaßen gelten sollten. 

4.2.4. Anforderungen an die Regelung der Verfahrenskosten im Mahnverfahren 

Neben der formellen gesetzlichen Ausgestaltung des Mahnverfahrens können 
daneben auch nur indirekt mit diesem Verfahren verbundene Anforderungen eine 
zugangshindernde Wirkung entfalten. Auch diese Hindernisse sollten möglichst 
weitgehend aufgehoben werden und nicht den Kern des Justizgewährungsanspruchs 
antasten.1482 Hierzu zählt vor allem das Problem der Anwalts- und Gerichtskosten. 
Es können hier nämlich insbesondere bei gesetzlich nicht festgesetzten Anwaltskos-
ten oder der sog. the-winner-takes-it-all Regel teilweise sehr große und finanziell 
nicht kalkulierbare Risiken entstehen.1483 Darüber hinaus sind auch noch Gerichts-
kosten, wie Prozesskosten, Zustellungsauslagen oder auch Gerichtsvollziehergebüh-
ren, für die gerichtliche Durchsetzung eines Anspruchs zu entrichten.1484 Für die 
Durchführung eines Gerichtsverfahrens können zwar grundsätzlich Gebühren erho-
ben werden. Diese Gebühren dürfen aber die Durchführung des Mahnverfahrens 
nicht einschränken oder sogar ganz unmöglich machen. Denn vor allem bei geringen 
Geldforderungen können sowohl die Anwaltsgebühren als auch die Gerichtskosten 
den Umfang der Forderung weitgehend übersteigen.1485 Für einen finanziell schwa-
chen Kläger bzw. Antragsteller wäre somit die Durchführung eines Gerichtsverfah-
rens ohne staatliche Hilfe verschlossen.1486 Daher sollten aufgrund der Einfachheit 
des Verfahrens auch die Gerichtskosten möglichst gering gehalten werden. 

 

 
1480 Vgl. hierzu oben Kapitel IV unter Punkt 3.4.2. 
1481 Vgl. hierzu oben Kapitel III unter Punkt 3.4.2. 
1482 Vgl. EGMR, 09.10.1979, Rs. Airey, Serie A, Bd. 32 Rn. 25. 
1483 Hierzu aus englischer Sicht Zuckerman, ZZPInt 2 (1997), 31, 40. 
1484 Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 63.  
1485 Cappelletti/Garth, Access to Justice, S. 13. 
1486 Siehe hierzu Cappelletti/Garth, Access to Justice, S. 13. 
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Dann kann grundsätzlich auch von einem Anwaltszwang absehen werden.1487 
Gleichzeitig sollte aber jeder mögliche Antragsteller unabhängig davon, ob er zum 
ersten oder zum wiederholten Mal ein Mahnverfahren bestreitet oder welche 
Rechtskenntnisse er besitzt, auch die gleichen Chancen haben, einen Vollstre-
ckungstitel zu erlangen. Daher sollte nicht nur bei juristisch komplizierten Verfah-
ren, sondern auch bei einfachen Verfahren die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
eines Rechtsbeistands gegeben sein. Denn die Frage, ob ein Anspruch juristisch 
kompliziert ist, kann von einem gelernten Anwalt besser beurteilt werden als von 
einem juristisch ungeschulten Durchschnittsbürger. Wenn ein finanziell schwacher 
Antragsteller trotzdem einen Rechtsbeistand hinzuziehen möchte, darf ihm diese 
Möglichkeit nicht verwehrt bleiben. Neben einer Gewährung von Prozesskostenhil-
fe, wozu die Mitgliedstaaten allerdings grundsätzlich nicht verpflichtet sind,1488 
könnte man hier auch eine staatliche Gewährung eines preiswerten bzw. kostenlosen 
Rechtsbeistandes in Betracht ziehen. 

4.2.5. Anforderungen an die Kosten für die elektronische Durchführung 

Neben den mit der eigentlichen Verfahrensführung verbundenen Kosten müssen 
hier aber auch die zur Anschaffung der notwendigen elektronischen Infrastruktur 
erforderlichen Kosten beachtet werden. Sollten nämlich die Kosten für die zur 
Durchführung des elektronischen Mahnverfahrens erforderliche Hard- und Software 
eine solche Höhe einnehmen, dass hierdurch der Zugang zum elektronischen 
Rechtsverkehr nur für Großgläubiger rentabel ist, würde das zur Folge haben, dass 
nur diese Gruppe von Antragstellern die Möglichkeiten zur Teilnahme am elektroni-
schen Mahnverfahren hätte und die Vorteile dieses Verfahrens in Anspruch nehmen 
könnte.1489 Aus diesem Grund sollten die technischen Voraussetzungen für die Teil-
nahme am elektronischen Mahnverfahren so ausgestaltet sein, dass entweder die 
hierfür erforderliche Hard- und Software auch für den Antragsteller mit geringen 
Antragszahlen bezahlbar ist, oder aber dass diesen Antragstellern alternative Mög-
lichkeiten gegeben werden, um am elektronischen Mahnverfahren teilnehmen zu 
können. Solche Möglichkeiten könnten in der Errichtung einer Internetseite gesehen 

 
1487 Zum Anwaltszwang siehe EGMR, 24.11.1986, Rs. Gillow, Serie A, Bd. 109 Rn. 69; Froh-

wein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 60; Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele proce-
dure, S. 60 ff. 

1488 Frohwein/Peukert, EMRK-Kommentar, Art. 6, Rn. 63. 
1489 Diese Situation ist derzeit in Österreich wieder zu finden, wo die Kosten für das zur Teilnahme 

am elektronischen Mahnverfahren erforderlichen Softwarepakets bei ca. € 500 liegen, vgl. 
Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 793, Fn. 16.  
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werden, die eine elektronische Antragstellung ermöglicht.1490 Aber auch die Nut-
zung von gebräuchlichen Softwarestandards könnte der Zugänglichkeit zum Mahn-
verfahren dienlich sein. Denn die Nutzung von weitverbreiteten Standards innerhalb 
eines elektronischen Mahnverfahrens führt letztendlich dazu, dass ohne größere 
Umstellung eine größere Personengruppe von der Durchführung dieses Verfahrens 
Gebrauch machen kann.1491 

4.2.6. Anforderungen an Informationsquellen im Internet 

Schließlich kann der Einsatz von Informationstechnologie innerhalb des Mahn-
verfahrens nicht nur einschränkend auf den Zugang zu diesem Verfahren wirken, 
sondern vielmehr den Zugang fördern. Ein solcher zugangsfördernder Einfluss von 
Informationstechnologie kann mit der Einrichtung von Internetseiten erreicht wer-
den, auf denen alle erforderlichen Angaben zu dieser Verfahrensart enthalten sind. 
Damit können potentiellen Antragstellern ausführliche Informationen zur Zustän-
digkeit, zur Antragstellung, zum Verfahrensverlauf sowie zu den Rechtsbehelfen des 
Antragsgegners erhalten. Eine solche Internetseite muss allerdings gut erreichbar, 
aktuell und für jedermann verständlich sein.1492 Damit wäre sichergestellt, dass allen 
Interessenten alle erforderlichen Informationen im Hinblick auf das Mahnverfahren 
leicht zugänglich zur Verfügung gestellt werden können.1493 Hierdurch wäre die 
Durchführung des Mahnverfahrens auch ohne Hinzuziehung eines Rechtsbeistands 
möglich, was letztendlich zur Einsparung der Kosten beitragen würde. 

4.3. Grundrecht auf Verfahrenfairness und das elektronische Mahnverfahren 

Das elektronische Mahnverfahren könnte aber auch in einem Spannungsverhält-
nis zu dem Grundrecht auf Verfahrensfairness gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK liegen. 
Danach sollen die Verfahrensbeteiligten ihre Standpunkte im gerichtlichen Verfah-
ren unter grundsätzlich gleichartigen Bedingungen effektiv vorbringen können. 
Auch im Hinblick auf den Grundsatz der Verfahrensfairness könnte die Einführung 
 
1490 Innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens wird derzeit auch an einem webbasierten Zu-

gang zum elektronischen Mahnverfahren gearbeitet. Hierdurch sollen alle Bürger einen Zu-
gang zum elektronischen Mahnverfahren erhalten, vgl. Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 792, 
794. 

1491 Vgl. allgemein zu dieser Anforderung Van den Hoogen, E-Justice, S. 66 f., der diese Anforde-
rung mit dem Begriff „Grundsatz der Dauerhaftigkeit“ umschreibt. 

1492 Vgl. hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 64 ff., der diese Anforderung mit dem Begriff 
„Grundsatz der Erreichbarkeit“ umschreibt. 

1493 Als Beispiel für eine solche Internetseite kann der Europäische Gerichtsatlas genannt werden, 
vgl. http://ec.europa.eu/civiljustice, auf dem wichtige Informationen zu den zivilgerichtlichen 
Verfahren der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu finden ist. 
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eines elektronischen Mahnverfahrens sowohl in positiver wie auch in negativer Wei-
se Auswirkungen haben. 

4.3.1. Anforderungen an die strukturierte Ausgestaltung der Schriftstücke 

Vor allem das Erfordernis einer strukturierten Ausgestaltung der Schriftstücke in-
nerhalb des elektronischen Mahnverfahrens widerspricht der Möglichkeit der Ver-
fahrensbeteiligten, ihr Vorbringen so vortragen zu können, dass sie die Behaup-
tungs- und Beweislasten angemessen erfüllen können. Denn aufgrund einer zur An-
wendbarkeit elektronischer Mittel zwingenden strukturierten Ausgestaltung der 
Schriftstücke verfügen die Verfahrensbeteiligten nur über ein begrenztes Platzange-
bot zum Vorbringen sowie Beweisen ihres Anspruchs.1494 Dieses erscheint aus Sicht 
des in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten rechtlichen Gehörs problematisch. Die Ver-
fahrensbeteiligten können nämlich nicht zu allen Punkten umfassend Stellung neh-
men, sondern sind teilweise auf ein stichwortartiges Vorbringen beschränkt. Darüber 
hinaus könnte hier auch der Grundsatz auf Waffengleichheit gem. Art. 6 Abs. 1 
EMRK verletzt werden. Denn aufgrund der erforderlichen Strukturierung der For-
mulare zur Antragstellung bzw. zur Verteidigung können die Angaben zur geltend 
gemachten Forderung nicht umfassend dargestellt werden. Hierdurch erhält die Ge-
genpartei unter Umständen nicht alle Informationen, die für eine angemessene Ver-
fahrensdurchführung erforderlich wären. Gleiches gilt für den Antragsteller, der im 
Falle eines Einspruchs durch den Antragsgegner lediglich dessen Verteidigungsab-
sicht erkennen kann. Schließlich können innerhalb eines solchen Verfahrens nur ein-
geschränkt Beweise vorgebrachte werden, sodass die Angaben des Antragstellers 
bzw. des Klägers als richtig angenommen werden müssen. Allerdings erscheint im 
Hinblick auf den Zweck des Mahnverfahrens, nämlich der Feststellung der Streitig-
keit einer Forderung, ein stichwortartiges Vorbringen, ohne Beweise vorlegen zu 
müssen, als ausreichend. Wollen die Verfahrensbeteiligten sich ausgiebig zu der gel-
tend gemachten Forderung auslassen, müssen sie entweder das gewöhnliche Klage-
verfahren einleiten oder aber ein Rechtsmittel einlegen, sodass das gewöhnliche 
Verfahren eröffnet werden kann. 

4.3.2. Anforderungen an die vollautomatisierte Prüfung im Mahnverfahren 

Im Zusammenhang mit der vollautomatischen Prüfung innerhalb des Mahnver-
fahrens ist zudem zu berücksichtigen, dass es durch den Einsatz von IT-Technologie 
nicht zu einer umfassenden Prüfung der Rechtmäßigkeit kommen kann. Insbesonde-

 
1494 Vgl. hierzu Klötzl, ÖJZ 1986, 433, 436; Fasching, Weiterentwicklung, S. 105; Vief-

hues/Hoffmann, MMR 2003, 71, 72. 
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re dann, wenn die gerichtliche Überprüfung der Schriftstücke mittels eines Compu-
terprogramms erfolgen soll, kann keine wertende Prüfung durch das Gericht vorge-
nommen werden.1495 Hierdurch beschränkt sich die gerichtliche Prüfung grundsätz-
lich auf rein formelle Anforderungen. Nur vereinzelt ist eine materielle Prüfung 
möglich.1496 Hier ist aber fraglich, ob es überhaupt erforderlich erscheint, detaillierte 
Angaben samt Beweisen von den Verfahrensbeteiligten und zum anderen auch eine 
umfassende gerichtliche Prüfung zu fordern. Denn in einem Mahnverfahren steht 
nicht die Frage der tatsächlichen Rechtmäßigkeit der Forderung im Vordergrund, 
sondern die Frage ihrer Streitigkeit. Maßgeblich ist hier allerdings nur, dass es nicht 
zu einer unterschiedlichen Behandlung der Beteiligten kommen darf. Daher kann 
nicht einerseits vom Antragsteller beim verfahrenseröffnenden Schriftstück lediglich 
eine Individualisierung des gelten gemachten Anspruchs erwartet werden, während 
andererseits vom Antragsgegner bei einem Widerspruch gegen den Mahnbescheid 
eine substanzielle Darlegung der antragsabweisenden Gründe ggf. mit den dazuge-
hörigen Beweisen verlangt wird. Da die Besonderheit des Mahnverfahrens in dem 
unbestrittenen Charakter der geltend gemachten Forderung liegt, muss es hier aus-
reichend sein, dass der Antragsgegner lediglich seinen Verteidigungswillen offen 
zum Ausdruck kommen lässt. Aus diesem Grund ist es hier nicht zwingend erforder-
lich, dass innerhalb eines Mahnverfahrens sowohl von der Seite des Antragstellers 
als auch seitens des Antragsgegners ausführliche Angaben samt Beweisen verlangt 
werden. Erst wenn der Schuldner dem Begehren widerspricht, wird die Frage der 
Rechtmäßigkeit der geltend gemachten Forderung im Rahmen des ordentlichen Kla-
geverfahrens untersucht.1497 

 
Daher ist innerhalb des Mahnverfahrens erforderlich, dass der Antragsgegner auf 

präzise und begrifflich eindeutige Art und Weise vom Inhalt des gegen ihn eröffne-
ten Verfahrens in Kenntnis gesetzt wird.1498 Innerhalb des Mahnverfahrens sollte 
daher ein Zustellungssystem gelten, das eine möglichst schnelle und effiziente, 
gleichzeitig aber auch eine verhältnismäßig kostengünstige Zustellungsmethode er-
möglicht.1499 Zwar sollte der Antragsgegner durch die Zustellung mit höchster 
 
1495 Vgl. Fasching, Rechtliches Gehör, S. 132 ff.; ders., 100 Jahre österreichische Zivilprozeßgeset-

ze, S. 29 f. 
1496 Wie zum Beispiel im deutschen Mahnverfahren zu sehen ist, wird nur im Falle des Vorliegens 

eines Verbraucherkredites gem. §§ 491-504 BGB die Schlüssigkeit allerdings auch nur margi-
nal geprüft, vgl. Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 163, Rn. 23. 

1497 Diese Funktion nimmt das Mahnverfahren auch in Deutschland ein, vgl. BMJ, Stellungnahme 
zum Grünbuch, Antwort Frage 15. 

1498 Knigge, Effectieve toegang, S.18 f.  
1499 Hinzuzufügen bleibt hier allerdings, dass eine solche Zustellungsregelung nicht nur innerhalb 

eines Mahnverfahrens erforderlich ist, sondern in jedem gerichtlichen Verfahren zu begrüßen 
wäre. Allerdings sollten vor allem innerhalb eines Mahnverfahrens, mit dem auch die Durch-
setzung geringer Geldforderungen ermöglicht werden soll, nicht zu hohe Zustellungskosten 
verursacht werden, da ansonsten die Durchsetzung vor allem von Geldforderungen mit einem 
geringen Wert gefährdet wäre. 
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Wahrscheinlichkeit Kenntnis von der Verfahrenseröffnung erlangen. Dieses wäre 
durch unmittelbare Aushändigung des Zahlungsbefehls sichergestellt. Hier könnte 
allerdings die Gefahr aufkommen, dass durch eine Abwesenheit des Antragsgegners 
eine Zustellung böswillig vereitelt und das Verfahren unter Umständen in die Länge 
gezogen werden könnte. Deshalb muss eine Zustellung auch ohne direkte Aushändi-
gung an den Antragsgegner möglich sein. Diese könnte in Form eines Einschreibe-
briefes oder auch eines gewöhnlichen Briefes erfolgen. Zu denken wäre auch an eine 
Zustellung via E-Mail. Dieses wäre allerdings nur dann möglich, wenn der Antrags-
gegner sich bereits im Geschäftsverkehr einer E-Mail-Adresse bedient, und diese 
Adresse zum Beispiel dem Antragsteller oder dem Gericht bekannt ist. Weiterhin 
wäre für eine solche Zustellung via E-Mail erforderlich, dass der Empfänger einer 
solchen Zustellungsmethode die vorherige Zustimmung ausspricht, da ansonsten 
nicht gewährleistet werden kann, ob der Antragsgegner das an ihn gesendete Doku-
ment auch tatsächlich zur Kenntnis nimmt. Eine solche Zustimmung wäre dann auch 
gegenüber dem Gericht bzw. einer anderen mit der Zustellung der Schriftstücke be-
auftragten Instanz auszusprechen. Da man aber grundsätzlich bei der Zustellung des 
Zahlungsbefehls davon ausgehen kann, dass der Antragsgegner noch keine Zustim-
mung für eine elektronische Zustellung gegeben hat, weil er noch keinen Kontakt 
mit dem Gericht hatte, scheidet in diesem Stadium des Mahnverfahrens eine Zustel-
lung per E-Mail aus.1500 

 
Das Risiko der Beurteilung der Einlassung auf das streitige Verfahren liegt aber 

überwiegend beim Antragsgegner.1501 Dieses ist insbesondere dann aus Sicht des 
Grundsatzes auf ein faires Verfahren gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK problematisch, 
wenn der Antragsgegner nicht über die juristische Kenntnis verfügt, um eine solche 
Beurteilung vornehmen zu können. Daher ist diese Situation aus Sicht der Waffen-
gleichheit im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK nur dann gerechtfertigt, wenn der An-
tragsgegner zunächst Kenntnis sowohl von dem gegen ihn eröffneten Verfahren als 
auch von dem genauen Inhalt der Forderung erhält. Weiterhin ist erforderlich, dass 
die Zahlungsaufforderung auch den Hinweis der mangelnden Rechtmäßigkeitsprü-
fung durch das Gericht sowie auch eine Rechtsmittelbelehrung zusammen mit dem 
Hinweis auf mögliche Konsequenzen bei Untätigkeit möglichst hervorgehoben ent-
hält.1502 Diese Belehrungen sollten zudem so ausgestaltet sein, dass sie auch durch 
juristisch ungeschulte Schuldner ohne größere Mühen verstanden werden kön-
nen.1503 Schließlich muss dem Antragsgegner im Mahnverfahren ebenso die Mög-
lichkeit gewährt werden, um ohne Sachvorbringen und förmlichen Gegenantrag ein 

 
1500 Siehe hierzu Stadler, ZZP 111 (2002), 413, 426 ff. 
1501 Vgl. Stürner, Einstweiliger Rechtsschutz, S. 152. 
1502 Vgl. Heß, Strukturfragen der europäischen Prozessangleichung, S. 345 f. 
1503 Kritisch hierzu Huhn, Probleme der Automation im gerichtlichen Mahnverfahren, S. 52 f., der 

eine solche Information sowie Belehrung innerhalb eines deutschen Mahnbescheids nicht als 
eine Garantie ansieht, dass ein Schuldner auch tatsächlich begreift, was auf ihn zukommt. 



298 

Rechtsmittel einzulegen, mit dem der Zahlungsbefehl bzw. Mahnbescheid außer 
Kraft gesetzt werden kann.1504 

 
Falls der Antragsteller von seinem Äußerungsrecht keinen Gebrauch macht oder 

machen kann, erlässt das Gericht in seiner Abwesenheit einen Zahlungsbefehl. Die-
ses Verfahren entspricht daher einem Versäumnisurteil. Diese Konzeption ist mit 
Art. 6 Abs. 1 EMRK vereinbar, da dieser lediglich die Möglichkeit einer Geltend-
machung des eigenen Vorbringens gewährleistet. Die Parteien sind hier nicht ge-
zwungen, um auch tatsächlich am Verfahren teilzunehmen.1505 Dabei kann das recht-
liche Gehör sowohl vor Erlass des Vollstreckungstitels als auch danach gewährt 
werden. Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass dem Antragsgegner die Möglich-
keit eingeräumt wird, sich vor Eintritt der Vollstreckbarkeit gegen die Entscheidung 
zu wehren.1506 Hierdurch hat der Antragsgegner ausreichende Möglichkeit sein 
rechtliches Gehör im Mahnverfahren geltend zu machen. Bei einer einmaligen Ver-
teidigungsmöglichkeit muss aber dem Antragsgegner darüber hinaus auch die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, um sich im Falle einer unverschuldeten Verstreichung 
der Äußerungsfrist innerhalb einer angemessenen Frist mit einem Rechtsmittel ge-
gen den Zahlungsbefehl zu wehren.1507 

4.3.3. Anforderungen an die Stellung der Verfahrensbeteiligten innerhalb des Mahn-
verfahrens 

Neben der formellen Gleichstellung der Verfahrensbeteiligten müssen auch deren 
Rechte innerhalb eines Verfahrens tatsächlich und effizient sowie in selben Umfang 
in Anspruch genommen werden können.1508 Daher sollte die Hinzuziehung eines 
rechtlichen Beistands beiden Verfahrensbeteiligten offen stehen. Denn durch die 
Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes können sich auch im Mahnverfahren die 
Chancen erheblich verbessern, da die Rechtsbeistände nicht nur über eine umfang-
reiche juristische Kenntnis, sondern grundsätzlich auch über die nötige technische 
Infrastruktur verfügen, um an dem automatisierten Mahnverfahren teilnehmen zu 
können. Hier wäre das Prinzip der Waffengleichheit aber vor allem dann verletzt, 
wenn nur eine Partei aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen einen Anwalt hinzuzie-
hen kann, und der Gegenpartei diese Möglichkeit verwehrt wird. In einem solchen 

 
1504 Vgl. Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 3; Prütting, Auf dem Weg zu einer Europäischen 

Zivilprozessordnung, S. 464; Fasching, Rechtliches Gehör, S. 134. 
1505 Vgl. Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 224 f. 
1506 Vgl. Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 139; Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 227, 

357 f. 
1507 Zeuner, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, S. 1013, 1033 f., der auch eine Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand beispielhaft angibt. 
1508 Wolf, Zivilprozessuale Verfahrensgarantien in Art. 6 I EMRK, S. 1281. 
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Fall sollte daher auch der benachteiligten Partei die Möglichkeit gegeben werden, 
einen Rechtsbeistand zu einem günstigen Tarif bzw. kostenlos hinzuziehen zu kön-
nen.1509 Zwar bestimmt auch das Recht auf Zugang zum Gericht, dass die rechtsu-
chende Person bei der gerichtlichen Durchsetzung ihrer zivilen Rechte nicht durch 
einen Anwaltszwang und die dadurch entstehenden Kosten behindert werden soll, 
wobei es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, auf welche Art und Weise dieses 
Hindernis behoben wird. Im Gegensatz dazu muss man beim Prinzip der Waffen-
gleichheit aber davon ausgehen, dass die Vertragsstaaten zu einem Bereitstellen ei-
nes kostenlosen Rechtsbeistandes für finanziell schwache Parteien verpflichtet 
sind.1510 Im Ergebnis sollte daher auch innerhalb eines Mahnverfahrens den Verfah-
rensbeteiligten die Möglichkeit gewährt werden, einen Rechtsbeistand hinzuziehen 
zu können. 

 
Auch im Rahmen des Einsatzes von Informationstechnologie muss eine Gleich-

stellung der Verfahrensbeteiligten gewährleistet werden. Aus diesem Grund ist er-
forderlich, dass beiden Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit gewährt wird, um von 
den Vorteilen des elektronischen Rechtsverkehrs Gebrauch zu machen.1511 Bezogen 
auf das Mahnverfahren bedeutet diese Anforderung, dass nicht nur Großgebrauchern 
die Möglichkeit zur elektronischen Antragstellung gegeben werden muss. Ein sol-
cher elektronischer Zugang zum Mahnverfahren ist auch für sog. one-shot-players 
einzurichten. Darüber hinaus verpflichtet diese Anforderung dazu, dass nicht nur 
dem Antragsteller eine elektronische Antragstellung ermöglicht werden soll, son-
dern dass auch der Antragsgegner einen Rechtsbehelf im Mahnverfahren in elektro-
nischer Form einlegen kann. Aus Sicht des Justizgewährungsanspruchs muss hier 
hinzugefügt werden, dass auch eine konventionelle Rechtsbehelfeinlegung weiterhin 
möglich sein sollte.1512 

4.4. Gebot angemessener Verfahrensdauer und elektronisches Mahnverfahren 

Daneben dürfen auch Regelungen des Verfahrensaufbaus bzw. -verlaufs nicht da-
zu führen, dass der Verfahrensausgang für den Rechtssuchenden unkalkulierbar oder 
die Verfahrensdauer unverhältnismäßig lang wird.1513 Ein Mahnverfahren sollte da-
her so ausgestaltet sein, dass auch die Verfahrensdauer möglichst kurz ist. Denn ins-
besondere bei geringen Geldforderungen wird ein Antragsteller von der Durchfüh-
rung des Mahnverfahrens absehen, wenn er mit einer sehr langen Verfahrensdauer 

 
1509 Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S.112 ff. 
1510 Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure, S. 113 m.w.N. 
1511 Vgl. hierzu Van den Hoogen, E-Justice, S. 115 ff., der diese Anforderung mit dem Begriff 

„Grundsatz der Gleichwertigkeit“ umschreibt. 
1512 Vgl. hierzu oben Punkt 4.2.3. 
1513 EGMR, 16.12.1992, Rs. Geouffre de la Pradelle, Serie A, Bd. 253 B, Rn. 33 ff. 
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rechnen muss, obwohl die Existenz der gerichtlich durchzusetzenden Forderung von 
niemandem bezweifelt wird. Ein solches Mahnverfahren würde letztendlich indirekt 
gegen das Gebot angemessener Verfahrensdauer sowie auch das Recht auf Zugang 
zum Gericht gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK verstoßen. 

 
Die Einführung eines elektronischen Mahnverfahrens scheint allerdings im Bezug 

auf das Gebot angemessener Verfahrensdauer nicht zu größeren Spannungen zu füh-
ren. Wie man sowohl dem deutschen als auch dem österreichischen Mahnverfahren 
entnehmen kann, kann die Dauer der Durchführung dieses Verfahrens grundsätzlich 
durchaus als angemessen angesehen werden, da von Antragstellung bis zum Erlass 
des gerichtlichen Vollstreckungstitels im Durchschnitt sechs bis acht Wochen ver-
streichen.1514 Diese Zeitspanne sollte auch innerhalb des zukünftigen niederländi-
schen Mahnverfahrens beachtet werden. Denn jede darüber hinausgehende Verzöge-
rung könnte durchaus als unangemessen angesehen werden, zumal es sich im Rah-
men eines niederländischen Mahnverfahrens um grundsätzlich interne Sachverhalte 
handelt. Allerdings erscheint auch innerhalb eines grenzüberschreitenden Mahnver-
fahrens die in Art. 12 Abs. 1 EuMVVO enthaltene Vorgabe, nach der der Europäi-
sche Zahlungsbefehl „in der Regel binnen 30 Tagen“ nach Antragseinreichung er-
lassen werden soll, als eine unangemessene, weil zu lange Vorgabe. Hier hätte der 
Europäische Gesetzgeber sich an Mitgliedstaaten orientieren müssen, bei denen wie 
den hier untersuchten Mitgliedstaaten eine gerichtliche Entscheidung im Rahmen 
eines unstreitigen gerichtlichen Verfahrens innerhalb weniger Tage ergeht. 

5. Schlussfolgerung 

Der Einsatz von IT-Technologie kann allgemein dazu beitragen, dass die gericht-
lichen Verfahren schneller, kostengünstiger und effizienter durchgeführt werden 
können. Dabei kann die Automatisierung des Verfahrensrechts lediglich eine unter-
stützende Funktion einnehmen oder auch darüber hinausgehen. Im letzteren Fall wä-
re es möglich, dass eine gerichtliche Entscheidung ohne Hinzuziehung eines 
menschlichen Entscheidungsorgans gefällt werden könnte. Voraussetzung für den 
IT-Einsatz ist allerdings, dass die Gerichtsverfahren und vor allem die darin ver-
wendeten Schriftstücke einen strukturierten Aufbau aufweisen. Da das Mahnverfah-
ren aufgrund seines strukturierten Aufbaus sowie der schriftlichen Durchführung 
sich besonders gut für den Einsatz von Informationstechnologie eignet, sind auch 
beide Formen des IT-Einsatzes in den nationalen Mahnverfahren, wie dem österrei-
chischen und dem deutschen, wieder zu finden. Die Elektronifizierung eines gericht-
lichen Verfahrens kann allerdings nicht unbeschränkt erfolgen, sondern muss sich 

 
1514 Vgl. zum deutschen Mahnverfahren Kapitel III unter Punkt 6 und zum österreichischen Mahn-

verfahren Kapitel IV unter Punkt 6. 
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im Rahmen der verfahrensrechtlichen Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK einbetten. 
Während man zwar ohne Weiteres von einer Vereinbarkeit des elektronischen 
Mahnverfahrens mit den im Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Verfahrensrechten 
ausgehen kann, ist dennoch die Möglichkeit gegeben, dass es zu Spannungen bei der 
Ausgestaltung des elektronischen Mahnverfahrens mit einzelnen Garantien des Art. 
6 Abs. 1 EMRK kommen kann.  

 
Diese Spannungen gilt es daher auszugleichen. So ist im Hinblick auf die Organi-

sationsgarantie des Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht unproblematisch, inwiefern die zur 
elektronischen Durchführung des Mahnverfahrens verwendete Software die Unab-
hängigkeit des Mahngerichtes antastet. Auch im Hinblick auf den Justizgewäh-
rungsanspruch muss innerhalb des elektronischen Mahnverfahrens beachtet werden, 
dass die Anforderungen an den Zugang zum elektronischen Mahnverfahren nicht 
soweit reichen, dass sie den Zugang für bestimmte Antragsteller unmöglich machen. 
Während das elektronische Mahnverfahren mit dem Gebot angemessener Verfah-
rensdauer grundsätzlich nicht in einem größeren Spannungsverhältnis kommt, kann 
es durchaus zu Reibungen mit dem Grundrecht auf Verfahrenfairness kommen. Hier 
ist vor allem die zur elektronischen Durchführung des Mahnverfahrens zwingend 
erforderlich Strukturierung zu nennen, die mit dem Grundsatz auf Waffengleichheit 
sowie dem Gebot auf rechtliches Gehör ausgeglichen werden muss. Des Weiteren 
kann es aber auch zu Reibungen mit dem Fairnessgebot aufgrund der rein formellen 
Prüfung der Mahnanträge kommen. In diesem Fall liegt nämlich die Beurteilung der 
Mahnanträge hauptsächlich beim Antragsgegner, der ohne juristischen Hintergrund 
hierbei überfordert werden könnte. In diesem Abschnitt konnte allerdings gezeigt 
werden, dass diese Spannungen durchaus ausgeglichen werden können, sodass sich 
das elektronische Mahnverfahren ohne größere Probleme an die verfahrensrechtli-
chen Garantien des Art. 6 Abs. 1 EMRK anpassen lässt.1515 

 
1515 So auch Pérez-Ragone, Europäisches Mahnverfahren, S. 235. 
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Kapitel VII: Vorschlag für die Ausgestaltung eines niederländischen 
Mahnverfahrens 

1. Einleitung 

In diesem Kapitel wird ein Vorschlag für ein nationales niederländisches Mahn-
verfahren unterbreitet. Dieses hier vorzustellende nationale Mahnverfahren soll sich 
einerseits an den europarechtlichen Vorgaben der EuMVVO orientieren. Anderer-
seits sollen auch Lösungsansätze aus den hier untersuchten deutschen und österrei-
chischen Mahnverfahren herangezogen werden. Bevor allerdings auf die Ausgestal-
tung des nationalen niederländischen Mahnverfahrens eingegangen werden kann, 
muss zunächst die gegen die Einführung dieser Verfahrensart geäußerte Kritik dar-
gestellt werden. Denn das ursprüngliche gerichtliche Mahnverfahren wurde einer 
erheblichen Kritik ausgesetzt, sodass es letztendlich zu dessen Abschaffung ge-
kommen ist. Auch gegen die Einführung eines gesonderten gerichtlichen Beitrei-
bungsverfahrens wurde stets negative Kritik geäußert. Bei der Einführung eines 
Mahnverfahrens in den Niederlanden muss man sich daher zunächst mit dieser Kri-
tik auseinandersetzen. 

2. Kritik gegen die Einführung eines gesonderten Beitreibungsverfahrens in die nie-
derländische Zivilprozessordnung 

Die Darstellung dieser Kritik soll hier in vier verschiedene Abschnitte unterteilt 
und gesondert dargestellt werden. Zunächst ist auf die Kritik einzugehen, die gegen 
das ursprünglich niederländische Mahnverfahren, der rechterlijk bevel tot betaling, 
vorgebracht wurde. Anschließend soll die Situation nach der Abschaffung dieser 
Verfahrensart dargestellt werden, wobei hier vor allem auf die wissenschaftliche 
Diskussion einzugehen ist. Danach sollen die Gründe des niederländischen Gesetz-
gebers gegen die Einführung eines gesonderten Beitreibungsverfahrens im Rahmen 
der Gesetzgebungsarbeiten zur Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie1516 aufge-
zeigt werden. Schließlich ist auch auf die Reaktion einzugehen, die der im Rahmen 
der Arbeiten zur grundlegenden Reform der Rv durch die Asser/Vranken/Groen-
Kommission gemachte Vorschlag zur Einführung eines niederländischen Mahnver-

 
1516 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.6.2000 zur Bekämp-

fung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr ABl.EG v. 8.8.2000 Nr. L 2000 S. 35. 
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fahrens hervorgerufen hat. Zusätzlich zu dieser Kritik an der Einführung eines nati-
onalen gerichtlichen Beitreibungsverfahrens in den Niederlanden sollen auch die 
Reaktionen auf die Einführung des Europäischen Mahnverfahrens dargestellt wer-
den. Dieser Abschnitt wird letztendlich mit einer Stellungnahme abgerundet. 

2.1. Kritik am rechterlijk bevel tot betaling 

Obwohl sich der rechterlijk bevel tot betaling in der gerichtlichen Praxis als sehr 
erfolgreich herausstellte, wurde gegen diese Verfahrensart ständig Kritik geäußert. 
Diese Kritik richtete sich überwiegend gegen die Möglichkeit der unmittelbaren 
Verfahrenseinleitung durch den Kläger und der anschließenden Zustellung von 
Amts wegen mittels Einschreiben mit Rückschein durch die Geschäftsstelle des Ge-
richts. Aufseiten der Gerichtsvollzieher wurde insbesondere auf den besseren Be-
klagtenschutz einer persönlichen Zustellung durch den Gerichtsvollzieher hingewie-
sen.1517 Allerdings mussten auch die Gerichtsvollzieher zugeben, dass nicht alle Zu-
stellungen der dagvaarding persönlich erfolgen konnten.1518 Ein weiterer Vorteil der 
persönliche Zustellung sollte zudem in der Vermeidung von Gerichtsverfahren lie-
gen, da der Beklagte bei der Aushändigung der dagvaarding eine außergerichtliche 
Einigung mit dem Gerichtsvollzieher treffen konnte. Hier erfüllt der Gerichtsvoll-
zieher eine sog. Schwammfunktion.1519 Ferner könne der Gerichtsvollzieher auf-
grund seiner juristischen Kenntnis dem Beklagten nicht nur den Inhalt der Klage-
schrift, sondern auch den weiteren Verfahrensverlauf erklären. Dieser Dienst wäre 
mit einer postalischen Zustellung nicht möglich.1520 

 
Des Weiteren werden, nach Ansicht der Gerichtsvollzieher, die Gerichte in dem 

rechterlijk bevel tot betaling angesichts der hohen Antragszahlen übermäßig be-
lastet. Denn die Anträge müssen zunächst bei der Geschäftsstelle des Gerichts einge-
reicht und anschließend überprüft werden, bevor die Abschriften an die Beklagten 
 
1517 So Legel, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 1; Van Leuven, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 17, 

18; Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1980, 39, 41; Lintjes, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 99, 
100; Vranken, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 309, 314 f.; Van Kampenhout, De Gerechts-
deurwaarder 1983, 319, 326 ff.; Van Gorkum, De Gerechtsdeurwaarder 1985, 82, 83. 

1518 Vgl. Van Gorkum, De Gerechtsdeurwaarder, 1985, 17. 
1519 Hier wird seitens der Gerichtsvollzieher angegeben, dass in ca. 25% der zugestellten dagvaar-

dingen das Verfahren ohne Kenntnisnahme des Richters eingesellt wird, vgl. Van der Heide, 
De Gerechtsdeurwaarder 1988, 35, 36; Van Leuven, NJB 1983, 610. 

1520 Van Leuven, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 17, 18; Van der Heide, De Gerechtsdeurwaarder 
1976, 200, 202; Van Twuijver, De Gerechtsdeurwaarder 1977, 19; Van Gorkum, De Gerechts-
deurwaarder 1979, 13, 15; Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1980, 39; Koninklijke Vereniging 
van Gerechtsdeurwaarders, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 53, 59; Lintjes, De Gerechtsdeur-
waarder 1983, 99, 102; Van Kampenhout, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 319, 328. Siehe auch 
Van der Heide, De Gerechtsdeurwaarder 1988, 35, 37 f. der ein Beispiel für eine Rechtsmittel-
belehrung durch den Gerichtsvollzieher darstellt. 
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versandt werden konnten.1521 Erschwerend würde hinzukommen, dass es aufgrund 
mangelnder Kenntnis sowohl des materiellen als auch des prozessualen Rechts auf-
seiten der Kläger zu vielen Mängel bei der Antragsstellung käme, die eine noch grö-
ßere Belastung der Geschäftsstelle verursachen würden. Diese Mängel würden bei 
einer Einschaltung eines Gerichtsvollziehers nicht auftreten, da sie über die nötige 
Kenntnis sowie die nötigen Informationen verfügen.1522 Zudem findet aufgrund der 
Zustellung von Amts wegen durch die Geschäftsstelle des Gerichts eine Kostenver-
schiebung statt. Denn der Kläger müsse hier nicht die Kosten tragen, sondern die 
Steuerzahler. Deshalb sei die Zustellung durch den Gerichtsvollzieher in Parteibe-
trieb vorteilhafter, da hier zunächst der Kläger die Kosten zu zahlen hat, sodass der 
Staat insbesondere in Zeiten knapper Finanzmittel nicht zusätzlich belastet wäre.1523 

 
Außerhalb der Gerichtsvollzieherkreise wurde der eingeschränkte Anwendungs-

bereich des rechterlijk bevel tot betaling als problematisch empfunden, da sie nur 
auf Geldforderungen aus vertraglichen Verhältnissen anwendbar war.1524 Aufgrund 
der komplizierten Vordrucke wurde teilweise auch die Gebrauchsfreundlichkeit die-
ses Verfahrens in Frage gestellt.1525 Eine Studie1526 hat zudem ergeben, dass die 
Durchführung de rechterlijk bevel tot betaling vor allem aufgrund der langen Ver-
fahrensdauer sowie den schlechten Resultaten bei der Vollstreckung, die teilweise 
auch durch einen Boykott dieses Verfahrens seitens der Gerichtsvollzieher verur-
sacht wurde,1527 durch die einzelnen Gläubiger bzw. Rechtsbeistände vermieden 

 
1521 Van Gorkum, De Gerechtsdeurwaarder 1979, 13, 14; ders., De Gerechtsdeurwaarder 1985, 82, 

85; Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1979, 283, 286; Koninklijke Vereniging van Gerechts-
deurwaarders, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 53, 56 f.; Van Leuven, NJB 1983, 610; Raap, 
De Gerechtsdeurwaarder 1983, 337, Fn. 1. 

1522 De Savornin Lohman, De Gerechtsdeurwaarder 1965, 208, 209; Van der Heide, De Gerechts-
deurwaarder 1976, 200, 202; Twuijver, De Gerechtsdeurwaarder 1977, 19, 20; Van Gorkum, 
De Gerechtsdeurwaarder 1979, 13; Van Kampenhout, De Gerechtsdeurwaarder 1983, 319, 330. 

1523 Vgl. Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1979, 283; Leuven, De Gerechtsdeurwaarder 1970, 17, 
18; ders., NJB 1983, 610; Neve, De Gerechtsdeurwaarder 1977, 29, 31; Van Kampenhout, De 
Gerechtsdeurwaarder 1983, 319, 324; Van Gorkum, De Gerechtsdeurwaarder 1985, 82, 85. 

1524 Vgl. zur Einführung des dagvaardingsformulier: MvT, Kamerstukken II, 1986-1987, 19976, 
Nr. 3, S. 2; hierzu: Jongbloed, Kantongerechtsprocedure, S. 7; Freudenthal, Incassoprocedu-
res, S. 20. 

1525 Verwoerd, Beroep op de rechter, S. 67, der einen Vergleich mit dem deutschen Mahnverfahren 
durchführt, was nach Ansicht des Autors gebrauchsfreundlicher ist. 

1526 In dieser Studie wurde die Durchführung des rechterlijk bevel tot betaling am kantongerecht 
Amsterdam in dem Zeitraum von 1972 bis 1985 untersucht. Darüber hinaus wurden hier neben 
den Gläubigern auch die Rechtsbeistände zur Durchführung des rechterlijk bevel tot betaling 
befragt, vgl. Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, S. 36 ff. 

1527 So wurde zum Beispiel auf Seiten der Gerichtsvollzieher offen ausgesprochen, dass man nicht 
erwarten könne, dass durch diese Berufsgruppe der rechterlijk bevel tot betaling durchgeführt 
werde, so Rossier, De Gerechtsdeurwaarder 1985, 13, 15. 
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wurde.1528 Schließlich wurden durch die Arbeitsintensität beim Ausfüllen der Anträ-
ge insbesondere bei Nutzern mit großen Antragszahlen die hier verursachten Mitar-
beiterkosten als Hindernis für die Durchführung empfunden.1529 Zusätzlich wurde 
auch die Einlegung des Widerspruchs als problematisch angesehen. Denn die vorge-
schriebene schriftliche Form bei der Einlegung des Widerspruchs als auch die man-
gelnde Kenntnis über den anschließenden Verfahrensverlauf haben bei den Beklag-
ten ein Hindernis zur Widerspruchseinlegung verursacht. Hierdurch würde die 
Durchführung dieser Verfahrensart einen Missbrauch zumindest ermöglichen.1530 

2.2. Kritik gegen ein gerichtliches Beitreibungsverfahren nach Abschaffung des 
rechterlijk bevel tot betaling 

Nach der Abschaffung des rechterlijk bevel tot betaling wurden vor allem in der 
Literatur vereinzelt Stimmen geäußert, die sich nicht nur für die Einführung einer 
allgemeinen Verfahrenseröffnung ohne obligatorische Hinzuziehung eines Gerichts-
vollziehers aussprachen, sondern auch für die Einführung eines gesonderten gericht-
lichen Beitreibungsverfahrens.1531 Gegen diese Ansichten wurde aber fast im selben 
Atemzug Kritik geübt, die allerdings nicht nur seitens der Gerichtsvollzieher, son-
dern auch durch Richter ausgesprochen wurde. Insbesondere die in ihrer Dissertati-
on von Freudenthal1532 vorgeschlagene Einführung eines überwiegend auf dem ös-
terreichischen und deutschen Mahnverfahren basierenden gerichtlichen Inkassover-
fahrens hat viel Kritik hervorgerufen.1533 Im Allgemeinen wurde zunächst gegen die 
Einführung eines solchen Verfahrens vorgebracht, dass aufgrund der grundsätzlich 
sehr unterschiedliche Rechtskulturen zwischen Deutschland und den Niederlanden 
die Einführung eines solchen Verfahrens in den Niederlanden keine Lösung darstel-
le, sondern dass vielmehr an einer Verbesserung der geltenden Gerichtsverfahren 

 
1528 Auch wenn der Gläubiger einen rechterlijk bevel tot betaling recht schnell erhalten konnte, war 

die Arbeitsbelastung der Geschäftsstelle so ernorm, dass es teilweise Monate dauerte bis die 
Bescheide ausgefertigt wurden, siehe hierzu Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, 
S. 36, 50; Verwoerd, Beroep op de rechter, S. 67; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20. 

1529 Raken/Otto, Justitiële verkenningen 1987, Heft 2, S. 36, 50 ff.; Verwoerd, Beroep op de rechter, 
S. 64; Freudenthal, Incassoprocedures, S. 20. 

1530 Van Schouwen, AA 1975, 477, 480. 
1531 Vgl. hierzu Vranken, Rechtsvergelijkende gezichtspunten, S. 87; Rutgers, TCR 1999, 6, 9 f.; 

Meijknecht, Oratie, S. 7; ders., Uniform procesrecht, S. 166. 
1532 Freudenthal, Incassoprocedures, 1996; dies., NJB 1992, 1133 ff.  
1533 Vgl. insbesondere gegen das von Freudenthal in ihrer Dissertation vorgeschlagene Mahnver-

fahren: Van Twuijver, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 37 ff.; Flanderijn, De Gerechtsdeur-
waarder 1997, 57 ff.; Mollema, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 63 ff.; Punt, De Gerechtsdeur-
waarder 1997, 68 ff. 
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gearbeitet werden sollte.1534 Die Einführung eines solchen Verfahrens könnte näm-
lich unter Umständen zu einer Überschwemmung der Gerichte führen, was darüber 
hinaus Auswirkungen auf die Vollstreckung der Urteile hätte.1535 Neben diesen all-
gemeinen Punkten stand die direkte Verfahrenseröffnung ohne obligatorische Hin-
zuziehung eines Gerichtsvollziehers im Mittelpunkt der Kritik. Auch hier wurde vor 
allem aufseiten der Gerichtsvollzieher angeführt, dass nur der Gerichtsvollzieher ei-
ne fehlerfreie Zustellung garantiere, sodass Probleme bei der anschließenden Voll-
streckung minimiert würden.1536 Zudem wurde auf die Möglichkeit des Gerichts-
vollziehers während der Zustellung auf eine außergerichtliche Einigung mit dem 
Beklagten und somit auf die Schwammfunktion des Gerichtsvollziehers hingewie-
sen, die bei einer postalischen Zustellung entfallen würde.1537 Im Zusammenhang 
mit der direkten Verfahrenseröffnung wurde auch auf die Gefahr eines zu kompli-
zierten Formulars hingewiesen. Hierdurch wäre ein durchschnittlicher Rechtssu-
chender nicht mehr in der Lage, das Verfahren eigenständig fehlerfrei zu eröff-
nen.1538 Schließlich wurde die funktionelle Zuständigkeit des griffier aufgrund ver-
fassungsrechtlicher Vorgaben, insbesondere des Art. 112 GW, als problematisch an-
gesehen.1539 

2.3. Gründe gegen die Einführung eines gerichtlichen Beitreibungsverfahrens bei 
der Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie 

Es mag dahinstehen, ob die oben dargestellte Kritik1540 den niederländischen Ge-
setzgeber direkt oder indirekt beeinflusst hat. Zumindest wurde bei der Umsetzung 
der europäischen Zahlungsverzugsrichtlinie die Einführung eines gesonderten Bei-
treibungsverfahrens für unbestrittene Geldforderungen als nicht notwendig erachtet. 
Vielmehr wurde hier seitens des niederländischen Gesetzgebers das ordentliche 
Klageverfahren, die dagvaardingsprocedure, mit anschließendem Versäumnisurteil 
als ausreichend angesehen, sodass von einer Anpassung der Rechtslage abgesehen 

 
1534 So Punt, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 68, 73, der sich allerdings gleichzeitig für eine mögli-

che Wiedereinführung des rechterlijk bevel tot betaling, trotz seiner Abstammung vom Mahn-
verfahren ausspricht. Voraussetzung hierfür sollte allerdings sein, dass die in 1984 erfolgte Er-
höhung der Gerichtskosten wieder rückgängig gemacht wird, vgl. S. 70. So auch Mollema, De 
Gerechtsdeurwaarder 1997, 63, 68, Flanderijn, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 57, 63. 

1535 So Flanderijn, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 57, 60 f. 
1536 Flanderijn, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 57, 60, 62. 
1537 Insbesondere Flanderijn, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 57, 60. 
1538 So Mollema, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 63, 67. 
1539 So Flanderijn, De Gerechtsdeurwaarder 1997, 57, 59, der eine solche Zuständigkeitsregelung 

als einen “Fremdkörper” innerhalb des niederländischen Rechts ansieht; Mollema, De Ge-
rechtsdeurwaarder 1997, 63, 65, der allerdings zu Recht darauf hinweist, dass der Richter in 
der gerichtlichen Praxis bei Versäumnisurteilen kaum mehr hinzugezogen wird. 

1540 Vgl. oben Punkt 2.1. und Punkt 2.2. 
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werden konnte.1541 Allerdings hat der niederländische Gesetzgeber die Nichterfor-
derlichkeit der Einführung eines gesonderten gerichtlichen Beitreibungsverfahrens 
ausschließlich mit der Verfahrensdauer des niederländischen Säumnisverfahrens be-
gründet. Da das niederländische Säumnisverfahren in den Jahren 1994 bis 1996 in 
85% der Fälle innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen durchgeführt werden konnte, 
waren die Anforderungen des Art. 5 Abs. 1 Zahlungsverzugsrichtlinie erfüllt,1542 so-
dass von einer Änderung des niederländischen Verfahrensrechts abgesehen werden 
konnte.1543 Bedauerlicherweise ging der niederländische Gesetzgeber nicht auf die in 
den Erwägungsgründen der Zahlungsverzugsrichtlinie aufgenommenen Anforde-
rungen ein, wonach die Beitreibungsverfahren nicht nur schnell, sondern auch wirk-
sam und kostengünstig sein sollten. Hätte der niederländische Gesetzgeber nämlich 
das Versäumnisverfahren auch im Hinblick auf diese Anforderungen hin überprüft, 
hätte er feststellen müssen, dass, wie man bereits sehen konnte,1544 die dagvaar-
dingsprocedure aufgrund ihrer hohen formellen Anforderungen sowie der hohen 
Kosten nur beschränkt zugänglich ist. Dieses gilt vor allem für geringe Geldforde-
rungen. Zudem wird die Zugänglichkeit zur dagvaardingsprocedure auch aufgrund 
des sehr eingeschränkten Zugangs zu den erforderlichen Daten aus dem niederländi-
schen Melderegister limitiert.1545 Als Ergebnis bestand für den niederländischen Ge-
setzgeber bereits bei der Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie ein Handlungs-
bedarf für eine Einführung eines gesonderten gerichtlichen Beitreibungsverfah-
rens.1546 

2.4. Die Vorschläge der Asser/Vranken/Groen-Kommission und die Reaktionen 

Einen erneuten Anstoß für die Einführung eines niederländischen Mahnverfah-
rens könnten allerdings die im Rahmen der Arbeiten zur grundlegenden Reform der 
Rv gemachten Vorschläge der Asser/Vranken/Groen-Kommission geben. In ihrem 
Zwischenbericht hat die Asser/Vranken/Groen-Kommission zunächst allgemein für 

 
1541 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, Nr. 3, S. 2 f. 
1542 Vgl. zu den Anforderungen gem. Art. 5 Abs. 1 Zahlungsverzugsrichtlinie Schulte-Braucks, Auf 

dem Wege zu einem europäischen Privatrecht, S. 85 f.; Schulte-Braucks/Ongena, ERPL 2003, 
519, 538 f.; Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2000, 293, 299; Freudenthal, Schets van het 
Europees civiel procesrecht, S. 188 f.; Venhuizen, Procedures en kosten, S. 137 ff. 

1543 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28239, Nr. 3, S. 2 f. 
1544 Vgl. hierzu oben Kapitel II 
1545 So Freudenthal, NJB 2002, 1243, 1244. 
1546 So auch Freudenthal/Milo/Schelhaas, NTBR 2003, 83, 91 f.; Freudenthal, NJB 2002, 1243, 

1244; dies., Schets van het Europees civiel procesrecht, S. 191 f. A.A. Venhuizen, Procedures 
en kosten, S. 141, nach dem das niederländische Säumnisverfahren den Anforderungen des 
Art. 5 Abs. 1 Zahlungsverzugsrichtlinie entspricht, sodass zu Recht eine Anpassung des nie-
derländischen Zivilprozessrechts an die Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 Zahlungsverzugsrichtlinie 
nicht erforderlich war. 
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die Einführung einer Klageschrift plädiert, die nicht durch den Gerichtsvollzieher 
zugestellt werden muss, sondern zunächst bei Gericht eingereicht werden muss und 
von dort aus per Post an den Beklagten zugestellt wird. Diese Verfahrenseröffnung 
sollte zwar allgemein gelten, es ist aber anzunehmen, dass sie auch auf das von der 
Kommission vorgeschlagene gerichtliche Beitreibungsverfahren anwendbar sein 
sollte. 

 
Im Hinblick auf das gerichtliche Beitreibungsverfahren hat die Kommission drei 

verschiedene Verfahrensvarianten vorgestellt. Als erste Verfahrensalternative wurde 
ein gerichtliches Beitreibungsverfahren genannt, in dem der Antragsteller zur Be-
gründung seiner Forderung dem Gericht zumindest ein Beweismittel vorlegen muss. 
Erachtet das Gericht die Forderung als begründet, wird ein vollstreckbarer Zah-
lungsbefehl erlassen, gegen den der Antragsgegner lediglich eine Verteidigungs-
möglichkeit hat. In der zweiten Mahnverfahrenalternative wird der Antrag lediglich 
auf die formellen Anforderungen hin überprüft. Allerdings wird hier bei Vorliegen 
aller Voraussetzungen nicht gleich ein vollstreckbarer Zahlungsbefehl erlassen. 
Vielmehr tritt die Vollstreckbarkeit des Titels erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
ein. Gegen den Zahlungsbefehl hat der Antragsgegner grundsätzlich nur eine Ver-
teidigungsmöglichkeit. Allerdings wäre hier nach Ansicht der Kommission durchaus 
an eine weitere Verteidigungsmöglichkeit in Form einer Berufung zu denken. Als 
letzte Verfahrensvariante stellt die Kommission ein Beitreibungsverfahren, das nicht 
durch einen Richter durchgeführt werden muss, sodass auch eine vollautomatisierte 
Überprüfung der Anträge möglich wäre. Der Antragsgegner kann allerdings durch 
Einlegung eines Verteidigungsmittels das gewöhnliche Klageverfahren eröffnen und 
damit auch eine umfassende Überprüfung des Anspruchs herbeiführen.1547 Die As-
ser/Vranken/Groen-Kommission hat sich im Ergebnis für das dritte Mahnverfah-
renmodell entschieden, da hierdurch ein möglichst weitgehender Automatisierungs-
umfang sichergestellt werden kann, sodass hierdurch ein zweckmäßiger Einsatz von 
Personen sowie Finanzmitteln erreicht werden kann. Gleichzeitig weist die Kom-
mission auf die Bedeutung der Eigenverantwortlichkeit der Verfahrensbeteiligten, 
die innerhalb des gerichtlichen Verfahrens erlassenen Dokumente kritisch zu über-
prüfen.1548 

 
Die Reaktionen auf dieses durch die Asser/Vranken/Groen-Kommission im Zwi-

schenbericht vorgestellte gerichtliche Beitreibungsverfahren waren unterschiedlich. 
Zum Teil wurde der Einführung eines gesonderten gerichtlichen Beitreibungsverfah-

 
1547 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 154. Siehe hierzu auch Kra-

mer/Sujecki, TCR 2007, 1 ff. 
1548 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Een nieuwe balans, S. 154. 
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rens ausnahmslos zugestimmt.1549 Teilweise wurde zwar der Notwendigkeit einer 
Einführung eines gerichtlichen Beitreibungsverfahrens durchaus zugestimmt. Die 
Ausgestaltung des von der Asser/Vranken/Groen-Kommission vorgeschlagenen ge-
richtlichen Mahnverfahrens wurde allerdings durch diese Ansicht kritisiert. Diese 
Reaktionen wurden überwiegend durch die Gerichtsvollzieher geäußert. So hat auch 
der KBvG ein Bedürfnis an der Einführung eines gerichtlichen Beitreibungsverfah-
rens gesehen. Allerdings hat des KBvG hier ein eigenes Verfahren entwickelt, bei 
dem der Gerichtsvollzieher eine noch bedeutende Rolle innerhalb der Verfahrenser-
öffnung einnehmen sollte. Danach sollte der Gerichtsvollzieher zunächst das verfah-
renseröffnende Schriftstück dem Schuldner persönlich zustellen und ihn dazu auf-
fordern, sich innerhalb einer Frist zu verteidigen oder den geforderten Betrag zu zah-
len. Kommt es zu einer Verteidigung des Schuldners, wird der Schuldner zu einem 
Gerichtstermin geladen, und das gewöhnliche Klageverfahren wird eröffnet. Erfolgt 
überhaupt keine Reaktion des Schuldners, soll ein Versäumnisurteil erlassen wer-
den, nachdem allerdings ein Gerichtsvollzieher dem Gericht bestätigt hat, dass der 
Schuldner innerhalb der ihm gegebenen Frist nicht reagiert hat.1550 Der überwiegen-
de Teil der niederländischen Literatur hat allerdings das von der As-
ser/Vranken/Groen-Kommission vorgeschlagene gerichtliche Mahnverfahren aller-
dings abgelehnt. Als Hauptargument wurde vorgebracht, dass die Durchführung ei-
nes gerichtlichen Verfahrens nicht aus den Händen des Richters genommen werden 
darf, weil der Richter aus der rechtsstaatlichen Betrachtung weiterhin für den Erlass 
eines gerichtlichen Vollstreckungstitels die Verantwortung tragen muss.1551 Teilwei-
se wurde aber auch insgesamt ein Bedürfnis an der Einführung eines gerichtlichen 
Verfahrens verneint, da derzeitige Rechtslage gut funktioniere.1552 

 
Negativ wurde darüber hinaus die von der Asser/Vranken/Groen-Kommission 

vorgestellte Einführung einer gerichtlichen Klageschrift beurteilt, die direkt beim 
zuständigen Gericht eingereicht werden muss und für deren Zustellung der Ge-
richtsvollzieher nicht mehr hinzugezogen werden muss. Zunächst wurde zwar der 
Asser/Vranken/Groen-Kommission in ihrem Streben nach der Vereinheitlichung der 

 
1549 So NOvA, De fundamentele herbezinning, S. 77; Kramer/Sujecki, TCR 2007, 1 ff.; Snijders, 

NJB 2003, 1696, 1703; ders., They have a dream, S. 35, der sich sogar für die verschnellte 
Einführung eines gerichtlichen Inkassoverfahrens ausspricht. 

1550 Vgl. hierzu KBvG, Executief 2004, 72, 73 ff.; siehe auch Van der Meer/Reinders, Executief 
2003, 164, 165 f., die sich für eine enge Zusammenarbeit zwischen der Rechtsprechung und 
den Gerichtsvollziehern bei der Durchführung von gerichtlichen Inkassoverfahren ausspre-
chen. 

1551 So NVvR, Trema, 2004, 89, 92; Raad voor de Rechtspraak, Advies Interim rapport, S. 7; Ho-
vens, AdvBl. 2003, 552, 556 f. 

1552 So Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 6. 
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Verfahrenseröffnung zugestimmt.1553 Allerdings wurde die von der Kommission 
vorgestellte Verfahrenseröffnung ohne verpflichte Hinzuziehung eines Gerichtsvoll-
ziehers überwiegend kritisiert,1554 da gerade die Zustellung durch den Gerichtsvoll-
zieher dem Beklagten besonderen Schutz gewähre.1555 Gleichzeitig wurde darauf 
hingewiesen, dass die Verfahrenseröffnung grundsätzlich in der Verantwortung des 
Klägers liegen sollte,1556 sodass er auch dafür die Kosten zu tragen habe, was bei ei-
ner Verfahrenseröffnung mittels einer direkten Einreichung des verfahrenseröffnen-
den Schriftstücks und der anschließenden Zustellung per Post nicht erfolgen würde. 
Denn in diesem Fall kämen die Kosten der Staatskasse zu.1557 Drüber hinaus weisen 
die Kritiker darauf hin, dass eine Veränderung des derzeitigen Systems zu einer 
Überlastung der Gerichte führen würde, da die Gerichte derzeit nicht über genügend 
personelle Stellen verfügen, die ein schnelles Bearbeiten der Zustellungen garantie-
ren würden.1558 Zudem wird auch auf die Schwammfunktion des Gerichtsvollziehers 
hingewiesen. Danach soll die Zustellung unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollzie-
hers den Vorteil bieten, dass aufgrund seiner Zwischenschaltung eine außergerichtli-
che Einigung (in Form einer Zahlung bzw. einer Ratenvereinbarung) mit dem Be-
klagten getroffen werden könne. Hierdurch erreichen diese Rechtssachen das Ge-
richt überhaupt nicht.1559 Vor allem der KBvG weist schließlich darauf hin, dass der 
Gerichtsvollzieher nicht nur über die nötige Kenntnis verfüge,1560 sondern darüber 
hinaus auch noch die Möglichkeit habe, um beim Beklagten zu untersuchen, ob des-

 
1553 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Interim rapport, S. 9; Adviescommissie voor het Bur-

gerlijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 6; Snijders, NJB 2003, 1696, 1702; ders., They have a 
dream, S. 34; Jongbloed, PP 2003, 118, 119; Van der Meer/Reinders, Executief 2003, 164, 
166. 

1554 Zu Recht anders NOvA, De fundamentele herbezinning, S. 77, nach der die Einführung eines 
verfahrenseröffnenden Schriftstücks ohne eine obligatorische Hinzuziehung eines Gerichts-
vollziehers durchaus unproblematisch sei. 

1555 So Raad voor de Rechtspraak, Advies Interim rapport, S. 9; Van der Meer/Reinders, Executief 
2003, 164, 165. 

1556 Nicht nur die Verantwortung des Klägers wird hier betont, sondern auch dessen Freiheit bei der 
Zustellung einer dagvaarding unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers. In diesem Fall 
kann nämlich der Kläger selber festlegen, zu welchen Zeitpunkt er den Beklagten vorladen 
möchte. Insgesamt sei das derzeitige System der Verfahrenseröffnung mittels einer dagvaar-
ding daher viel flexibler, so Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 5. 

1557 So NVvR, Trema, 2004, 89, 92; Jongbloed, PP 2003, 118, 120; Raad voor de Rechtspraak, Ad-
vies Interim rapport, S. 9, die allerdings die Kosten für eine Zustellung auf die Verfahrensbe-
teiligten verrechnen wollen. 

1558 So Raad voor de Rechtspraak, Advies Interim rapport, S. 9; Adviescommissie voor het Burger-
lijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 5, die auch darauf aufmerksam machen, dass unter Umständen 
staatshaftungsrechtliche Ansprüche entstehen könnten. 

1559 So NVvR, Trema, 2004, 89, 92; Jongbloed, PP 2003, 118, 119. 
1560 So KBvG, Executief 2004, 72, 74; Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 

2004, 2, 5, die hier auf die Kenntnis aller gewerbsmäßig am Gerichtsverfahren beteiligter Per-
sonen eingehen. 
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sen persönliche wirtschaftliche Verhältnisse eine Verfahrenseröffnung überhaupt 
lohnenswert machen.1561 

 
Trotz dieser gegen die Einführung eines gerichtlichen Beitreibungsverfahrens 

sowie einer Verfahrenseröffnung ohne eine obligatorische Hinzuziehung eines Ge-
richtsvollziehers geäußerten Kritik hat die Asser/Vranken/Groen-Kommission in ih-
rem Abschlussbericht zu Recht an ihren Vorschlägen festgehalten. Danach sollen 
alle gerichtlichen Verfahren mit einer Klageschrift eröffnet, die zunächst bei der Ge-
schäftsstelle des zuständigen Gerichts eingereicht und von dort per Post an den Be-
klagten zugestellt werden muss. Eine Zustellung via Fax oder E-Mail soll zudem un-
ter der Voraussetzung einer vorherigen Genehmigung zulässig sein. Darüber hinaus 
soll auch weiterhin die Möglichkeit bestehen bleiben, den Gerichtsvollzieher zur 
Zustellung hinzuzuziehen.1562 Im Hinblick auf die Einführung eines gerichtlichen 
Beitreibungsverfahrens schlägt die Kommission ein nicht obligatorisches Verfahren 
vor, das sowohl auf rein interne als auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte an-
wendbar sein sollte. Unabhängig davon, ob das Mahnverfahren als ein einstufiges 
oder zweistufiges Verfahren ausgestaltet werden sollte, sollte nach Ansicht der 
Kommission der Erlass nicht von der Vorlage eines Beweises abhängig gemacht 
werden. Schließlich weist die Kommission nochmals ausdrücklich auf die Erforder-
lichkeit einer automatisierten Bearbeitung des Verfahrens hin.1563 

 
Auch diese im Abschlussbericht vorgestellten Vorschläge haben überwiegend zu 

ablehnender Kritik geführt. Im Hinblick auf das vorgestellte gerichtliche Beitrei-
bungsverfahren hat allerdings der Raad voor de Rechtspraak nunmehr keine Kritik 
geäußert, sondern darauf hingewiesen, dass zur näheren Ausgestaltung eines natio-
nalen Mahnverfahrens durch eine Arbeitsgruppe ein Bericht erstellt wird.1564 In der 
Stellungnahme des Raad voor de Rechtspraak auf den Bericht dieser Arbeitsgruppe 
hat der Raad nochmals die Erforderlichkeit der Einführung eines Mahnverfahrens in 
den Niederlanden bekräftigt, wobei zur Ausgestaltung auf die Vorgaben der 
EuMVVO verwiesen wird.1565 Dagegen betont die Adviescommissie voor het Bur-
gerlijk Procesrecht weiterhin, dass es zwar erforderlich sei, ein schnelles und effi-
zientes gerichtliches Inkassoverfahren zu haben. Allerdings sollte innerhalb dieses 
Verfahrens der Richter die Möglichkeit haben, um überhöhte Inkassokosten mindern 
zu können. Eine solche Möglichkeit könnte allerdings nur auf Kosten eines schnel-
len automatisierten Verfahrens eingeführt werden.1566 Auch im Hinblick auf die Ein-
führung einer verfahrenseinleitenden Klageschrift, die nicht durch einen Gerichts-
 
1561 Vgl. KBvG, Executief 2004, 72, 74; Jongbloed, PP 2003, 118, 119; NVvR, Trema, 2004, 89, 92. 
1562 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 101. 
1563 Vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 113. Siehe hierzu Kramer/Sujecki, 

TCR 2007, 1 ff. 
1564 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Eindrapport, S. 14. 
1565 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Rapport werkgroep eenvoudige procedures, S. 8. 
1566 Vgl. Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 2006, 68, 73. 
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vollzieher zugestellt werden muss, wurde erneut ablehnende Kritik geäußert, wobei 
hier grundsätzlich die gleichen Argumente wie bei der Reaktion auf den Zwischen-
bericht genannt wurden, sodass hierauf zu verweisen ist.1567 Hervorzuheben ist hier 
lediglich ein sehr polemischer Beitrag, der aus Gerichtsvollzieherkreisen stammt 
und von de Swart geschrieben wurde.1568 In diesem Beitrag, der erneut die gleichen 
Argumente gegen die Abschaffung einer Verfahrenseröffnung mittels einer dag-
vaarding wiederholt, wird nämlich das entscheidende Problem der Gerichtsvollzie-
her gegen die Abschaffung dieser Verfahrenseröffnung sehr deutlich. Dieses liegt in 
den Einkommensverlusten der Gerichtsvollzieher, die sie durch eine Zustellung ei-
ner Klage- bzw. Antragsschrift per Post erleiden würden.1569 

2.5. Reaktionen auf die Einführung des Europäischen Mahnverfahrens 

Innerhalb der Gesetzgebungsarbeiten zur Einführung eines Europäischen Mahn-
verfahrens waren die Reaktionen in den Niederlanden auf die europäischen Initiati-
ven durchaus positiv. Allgemein wurde dem Erfordernis der Einführung eines Euro-
päischen Mahnverfahrens zugestimmt.1570 Allerdings wurde vor allem seitens der 
Gerichtsvollzieher ein erneuter Versuch gestartet, um die Zustellung unter obligato-
rischer Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers auch innerhalb eines Europäischen 
Mahnverfahrens vorzuschreiben. Danach solle die Zustellung des Antrags auf Erlass 
eines Europäischen Zahlungsbefehls unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers 
erfolgen, da nur damit mit Sicherheit festgestellt werden, dass der Antragsgegner 
das Schriftstück auch tatsächlich erhalten hat. Zudem könne ein Gerichtsvollzieher 

 
1567 Vgl. Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, TCR 2006, 68, 72; Ynzonides, Uit-

gebalanceerd, S. 19. 
1568 De Swart, Executief 2006, 169 ff. 
1569 Vgl. De Swart, Executief 2006, 169, 170, der hier die Vorschläge der Asser/Vranken/Groen-

Kommission als einen „erneuten Anfall auf das Gerichtsvollzieheramt“ ansieht. Zudem ist hier 
sehr erstaunlich, wie der Autor das Amt des Gerichtsvollziehers sowie dessen Bedeutung in-
nerhalb der niederländischen Rechtssystems darstellt. Danach, so zumindest De Swart, sollen 
die Kenntnisse des Zivilprozessrechts sowohl bei Anwälten als auch bei Richtern äußerst be-
schränkt sein, sodass nur das Amt des Gerichtsvollziehers hier einen Ausgleich bieten könne. 
Hier scheint der Autor die Bedeutung des Gerichtsvollzieheramtes zu überspannen, da auch 
nach Abschaffung der obligatorischen Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers seine Aufgaben 
durchaus ohne größere Problem durch Urkundsbeamte der Geschäftsstelle übernommen wer-
den können. 

1570 Vgl. die Antworten der niederländischen Regierung auf das Grünbuch der Kommission Mi-
nisterie van Justitie, Kamerstukken II, 2002-2003, 22112, nr. 275, S. 2 ff.; siehe auch KBvG, 
Commentaar betreffende Europese betalingsbevelprocedure, S. 3 ff.; Uitdehaag, Executie 
2003, 144, 146; Kramer, Harmonisatie van Europees procesrecht, S. 61; dies., NJB 2006, 
1565, 1568; Kramer/Sujecki, NIPR 2006, 365, 373 f. Lediglich der Raad voor de Rechtspraak 
hat hier an der Erforderlichkeit der Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens Zweifel 
geäußert, vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 1. 
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den Antrag auf mögliche Mängel hin überprüfen und dem Antragsgegner bei der 
Zustellung zusätzliche Informationen zum Verfahrensverlauf geben.1571 Nach An-
sicht des KBvG würde somit der Gerichtsvollzieher eine entscheidende Rolle bei der 
Verfahrenseröffnung innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens einnehmen. 

2.6. Stellungnahme 

Bei der gegen das gerichtliche Beitreibungsverfahren bzw. gegen dessen Einfüh-
rung in die niederländische Zivilprozessordnung geäußerten Kritik muss zunächst 
die Kritik gegen das Verfahren selbst und in die Kritik gegen die direkte Verfah-
renseröffnung ohne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers gesondert betrachtet 
werden, die allerdings teilweise durch die Gegner dieser Verfahrensart austauschbar 
verwendet werden. Im Hinblick auf die Kritik gegen die direkte Verfahrenseröff-
nung ohne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers kann allerdings interessanterwei-
se festgestellt, dass über die Jahre hinweg überwiegend die gleichen Argumente ge-
äußert werden. So werden der bessere Beklagtenschutz, die Verminderung von Feh-
lern innerhalb der Verfahrenseröffnung, die Entlastung der Gerichte, die 
„Schwammfunktion“ des Gerichtsvollziehers sowie auch das Know-how der Ge-
richtsvollzieher als Argumente für die Beibehaltung der Verfahrenseröffnung unter 
obligatorischer Hinzuziehung des Gerichtsvollziehers genannt. 

 
Diese Argumentation überzeugt allerdings nicht. Zunächst kann nämlich auch ei-

ne Zustellung durch einen Gerichtsvollzieher nicht gewährleisten, dass der Beklagte 
das zuzustellende Schriftstück erhält sowie auch zur Kenntnis nimmt. Denn eine tat-
sächliche Aushändigung der dagvaarding kommt in der gerichtlichen Praxis in nur 
ca. 50% der Fälle vor, wobei vor allem in den größeren Städten eine deutlich gerin-
gere Anzahl einer persönlichen Aushändigung erfolgt.1572 Dieses wird auch durch 
die Gerichtsvollzieher erkannt.1573 Auch aus den Belehrungs- und Informationsmög-
lichkeiten, die der Gerichtsvollzieher dem Beklagten geben kann, kann kein Vorteil 
gesehen werden. Diese finden zum einen in der täglichen Praxis der Gerichtsvollzie-
her nur im Falle einer persönlichen Zustellung statt,1574 was nur vereinzelt stattfin-
det. Zum anderen können Informationen auch durch die Gerichte in Form von Bro-
schüren dem Beklagten gegeben werden.1575 Diese Informationsbeschaffung ist nicht 
nur billiger, sondern sie ist auch noch für jeden Beklagten (der jeweiligen Verfah-
rensart) gleich. Damit liegt es lediglich in der Verantwortung des Beklagten und ist 

 
1571 Vgl. KBvG, Commentaar betreffende Europese betalingsbevelprocedure, S. 19, 24. 
1572 Vgl. hierzu Jongbloed, PP 2003, 118, 119. 
1573 So auch De Swart, Executief 2006, 169, 170, der allerdings hier noch viel größere Probleme bei 

der Versendung durch die Post erblickt. 
1574 So zu Recht Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 98 f. 
1575 So Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 98 f. 
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nicht von dem einzelnen Gerichtsvollzieher abhängig,1576 ob die gesendeten Infor-
mationen zu Kenntnis genommen werden.  

 
Auch die aufseiten der Gerichtsvollzieher gelobte Schwammfunktion enthält bei 

genauerer Betrachtung durchaus entscheidende Probleme. Denn der niederländische 
Gerichtsvollzieher kann neben seinen amtlichen Aufgaben gem. Art. 20 GdW auch 
andere Aufgaben ausüben, solange dieses nicht dem Gerichtsvollziehersamt schadet. 
Hierzu zählt vor allem die Tätigkeit als Rechtsbeistand sowie als Inkassobüro. Trotz 
seiner beamtenrechtlichen Stellung übt er hier gleichzeitig einen freien Beruf aus.1577 
Mittlerweile gehören gerade diese nicht unmittelbar mit dem Gerichtsvollziehersamt 
verbundenen Aufgaben zu einer der größten Einnahmequellen der niederländischen 
Gerichtsvollzieher.1578 Insbesondere auf dem Inkassomarkt stellen die Gerichtsvoll-
zieher folglich eine Alternative zu Inkassobüros und Rechtsanwälten dar.1579 Diese 
Kombination der amtlichen und der nichtamtlichen Tätigkeit wird teilweise als prob-
lematisch empfunden.1580 Denn für einen Schuldner ist nicht deutlich, ob der deur-
waarder in seiner Funktion als Beamter oder als Inkassobüro handelt.1581 Daneben 
 
1576 Wie in jeder Berufsgruppe so gibt es sicherlich auch unter Gerichtsvollziehern Gerichtsvollzier 

mit größerer und auch geringerer Motivation. Hierdurch besteht die Gefahr, dass ein Gerichts-
vollzieher dem Beklagten sehr weitreichende Informationen geben kann, während ein anderer 
Gerichtsvollzieher dem gleichen Beklagten keine weiteren Informationen zur Verfügung stellt. 

1577 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 81 f.; Kommission Opstelten, Rapport van de 
werkgroep Gerechtsdeurwaarders, S. 11; Briers, Executief 2001, 109, 110; Kruisheer, Justitië-
le verkenningen 1999, Heft 3, S. 31, 33. 

1578 God, Justitiële verkenningen 1999, Heft 3, S. 9, 15. Der Autor schreibt, dass vor allem die Ver-
bindung der amtlichen mit den nichtamtlichen Tätigkeiten das deurwaarder-Amt attraktiv ma-
chen. 

1579 Aus der Statistik des niederländischen statistischen Amtes (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
geht hervor, dass im Jahr 2000 die Tätigkeit der Gerichtsvollzieher in 54% der Fälle eine amt-
liche und in 41% eine Tätigkeit als Inkassounternehmen war (Angaben abrufbar unter 
www.cbs.nl). Vgl. hierzu auch: Freudenthal, Incassoprocedures, S. 81; Rutgers TCR 1999, 6, 
7; Jongbloed, De Gerechtsdeurwaarder 1999, 129, 132; God, Justitiële verkenningen 1999, 
Heft 3, S. 9, 12 ff.; Van Rhee, Justitiële verkenningen 1999, Heft 3, S. 19, 28, zu der Entwick-
lung der Inkassotätigkeit der deurwaarder vgl. Flanderijn, AA 1990, 440, 441. 

1580 Vgl. hierzu aus Sicht der deurwaarder Legel, De Gerechtsdeurwaarder 1992, 37, 39. Diese 
Probleme entstehen nicht nur bei Schuldnern, sondern auch gegenüber amtlichen Stellen. So 
musste durch den Hoge Raad festgestellt werden, ob der Gerichtsvollzieher bei einer Meldere-
gisteranfrage eine amtliche oder eine nichtamtliche Tätigkeit ausübt. Der Hoge Raad ging hier 
zu recht von einer nichtamtlichen Tätigkeit aus, was dazu führte, dass die Melderegisteranfrage 
für die Gerichtsvollzieher kostenpflichtig wurde. Vgl. hierzu aus der Sicht der Gerichtsvollzie-
her Teekens, De Gerechtsdeurwaarder 1994, 7 ff.  

1581 Nach einer Studie der niederländischen Verbraucherschutzzentrale (Consumentenbond) wurden 
im Bezug auf die gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Geldforderungen in an-
derthalb Jahren ca. 600 Beschwerden eingereicht. Davon fielen 44% auf Inkassobüros, 35% 
auf die Gerichtsvollzieher und 21% auf übrige. Auffallend ist, dass gegen die Gerichtsvollzie-
her die meisten Beschwerden hinsichtlich ihrer Arbeitsweise erhoben wurden. Vgl. hierzu Na-
gel, Justitiële verkenningen 1999, Heft 3, 66, 67; siehe auch: Freudenthal, Incassoprocedures, 
S. 81; Kruisheer, Justitiële verkenningen 1999, Heft 3, S. 31 ff. 
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kann auch der Auftraggeber nicht erkennen, wann ein Gerichtsvollzieher seine amt-
liche, und wann er seine nichtamtliche Tätigkeit erfüllt. Hierdurch sind für ihn die 
Gerichtsvollzieherkosten nur erschwert kalkulierbar.1582 Schließlich kann der Ge-
richtsvollzieher seine aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit erlangten Privilegien auch 
für die Ausführung seiner nichtamtlichen Tätigkeiten verwenden.1583 Insgesamt be-
steht die Gefahr, dass sich der Schuldner durch das Auftreten des Gerichtsvollzie-
hers zu Abschluss einer außergerichtlichen Zahlungsvereinbarung gedrängt gefühlt 
wird, sodass ihm letztendlich ein faires (gerichtliches) Verfahren nicht gewährt wird. 

 
Schließlich kann man auch dem Argument nicht folgen, wonach die unmittelbare 

Verfahrenseröffnung ohne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers die Geschäfts-
stelle des zuständigen Gerichts übermäßig belasten würde.1584 Zunächst muss festge-
stellt werden, dass dem niederländischen Zivilverfahrensrecht eine Verfahrenseröff-
nung ohne obligatorische Hinzuziehung eines Gerichtvollziehers nicht unbekannt 
ist. Innerhalb der verzoekschriftprocedure werden die Antragsschriften postalisch 
per Einschreiben mit Rückschein an den Beklagten zugestellt, was auch durch die 
Geschäftsstellen der zuständigen Gerichte veranlasst wird.1585 Da diese Zustellungs-
form in der gerichtlichen Praxis grundsätzlich ohne größere Probleme funktioniert, 
können größere Probleme bei einer Ausweitung dieser Zustellungsart auf weitere 
Verfahren nicht erwartet werden.1586 Sicherlich könnte es zu Beginn der Umstellung 
erforderlich sein, dass die Geschäftsstellen mit zusätzlichem Personal ausgestattet 
werden müsste, sodass eine reibungslose Zustellung vorgenommen werden kann. 
Gleichzeitig sollte man allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass eine Automa-
tisierung des Geschäftsbetriebs in den Geschäftsstellen der Gerichte erhebliche Ra-
tionalisierungs- sowie Entlastungseffekte haben kann. Dieses ist vor allem im öster-
reichischen Mahnverfahren zu erkennen.1587 Nicht nur auf eine höhere Belastung der 
Geschäftsstelle, sondern auch auf höhere Kosten wurde mit Bezug auf die direkte 
Verfahrenseröffnung hingewiesen. Die zusätzlichen Kosten können aber ohne Wei-
teres durch die Verfahrensbeteiligten getragen werden. Die dabei anzufallenden 
Kosten werden sicherlich, so wie die Asser/Vranken/Groen-Kommission zu Recht 

 
1582 Vgl. Kommission Opstelten, Rapport van de werkgroep Gerechtsdeurwaarders, S. 41. 
1583 So verwendet auch die Vereinigung INCASS, die eigentlich nur die Belange der Gerichtsvoll-

zieher bei Ausübung ihrer nichtamtlichen Aufgaben vertritt, das Wappen der niederländischen 
Gerichtsvollzieher, die sie bei der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeiten benutzen, vgl. Kom-
mission Opstelten, Rapport van de werkgroep Gerechtsdeurwaarders, S. 41. 

1584 So Raad voor de Rechtspraak, Advies Interim rapport, S. 9; Adviescommissie voor het Burger-
lijk Procesrecht, TCR 2004, 2, 5; De Swart, Executief 2006, 169, 171. 

1585 Vgl. ausführlich zur Verfahrenseröffnung in der verzoekschriftprocedure: Hugen-
holz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 153 ff.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk pro-
cesrecht, S. 309 ff. 

1586 So zu Recht Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 97. 
1587 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.5.4. sowie 4.2. 
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betont,1588 nicht die Höhe der derzeit geltenden Zustellungskosten übersteigen, so-
dass es letztendlich zu einer Senkung der Kosten kommt. 

 
Neben den Argumenten, die hier im Rahmen der Zustellung des verfahrenseröff-

nenden Schriftstücks vorgebracht werden, werden auch allgemeine Gründe gegen 
die Einführung eines gesonderten Beitreibungsverfahrens vorgebracht. Insbesondere 
soll die Einführung einer neuen Verfahrensart zu einer Komplizierung des Zivilpro-
zessrechts insgesamt führen und der Einheitlichkeit des Zivilprozessrechts wider-
sprechen.1589 Falls ein Beitreibungsverfahren eingeführt werden sollte, wäre es somit 
nach Ansicht des Raad voor de Rechtspraak vorteilhafter, um diese Verfahrensart in 
die bisherigen bestehenden Verfahren zu integrieren.1590 Gleichzeitig gibt allerdings 
auch der Raad voor de Rechtspraak zu, dass es nach der derzeitigen Rechtslage vor 
allem für Verbraucher sowie kleinere Unternehmen zu komplex und zu teuer ist, ihre 
offenen Forderungen in einem gerichtlichen Verfahren durchzusetzen.1591 Hiermit 
hat auch der Raad voor de Rechtspraak zunächst die Notwendigkeit der Einführung 
eines gerichtlichen Beitreibungsverfahrens indirekt zugegeben.1592 In der Reaktion 
auf den Abschlussbericht der Asser/Vranken/Groen-Kommission hat sich der Raad 
voor de Rechtspraak dann auch offen für die Einführung eines niederländischen 
Mahnverfahrens ausgesprochen.1593 

 
Schließlich wird auch die vorgeschlagene Durchführung des gesonderten Beitrei-

bungsverfahrens ohne eine Hinzuziehung eines Richters als problematisch angese-
hen.1594 Denn nach Art. 112 Abs. 1 GW darf die Rechtsprechung ausschließlich 
durch die „rechterlijke macht“ ausgeübt werden.1595 Es ist somit zu fragen, ob unter 
den Begriff „rechterlijke macht“ ausschließlich nur Richter oder auch andere ge-
richtliche Angestellte subsumiert werden können. Die Bedeutung des Terms „rech-
 
1588 Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 98. 
1589 Zu den Bestrebungen der Einheitlichkeit innerhalb des Zivilprozessrechts: MvT, Kamerstukken 

II, 1986-1987, 19976, Nr. 3, S. 5 ff.; MvA, Kamerstukken II, 1988-1989, Nr. 5, S. 3 ff.; MvT, 
Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, Nr. 3, S. 8 ff.; Meijknecht, Uniform procesrecht, S. 161 
ff.; Vranken/Brenninkmeijer, WPNR 1992, 1003 ff. 

1590 So Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 2. Ebenfalls gegen die Ein-
führung eines gerichtlichen Mahnverfahrens Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht, 
TCR 2004, 2, 6. 

1591 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 1. 
1592 So auch KBvG, Commentaar betreffende Europese betalingsbevelprocedure, S. 3 ff.; Uitde-

haag, Executie 2003, 144, 146; Kramer, Harmonisatie van Europees procesrecht, S. 61. 
1593 Vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Eindrapport, S. 14. Diese Ansicht wurde durch den 

Raad voor de Rechtspraak in seiner Stellungnahme auf den Bericht der Arbeitsgruppe „Een-
voudige procedures voor eenvoudige geschillen“ bestätigt, vgl. Raad voor de Rechtspraak, 
Advies Rapport werkgroep eenvoudige procedures, S. 8. 

1594 So vor allem: Hovens, AdvBl. 2003, 552, 556; Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 
Trema 2004, 89, 92. 

1595 So vor allem: Hovens, AdvBl. 2003, 552, 556; Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 
Trema 2004, 89, 92. 
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terlijke macht“ ist nicht ganz eindeutig. Gesetzlich wird der Begriff nicht defi-
niert.1596 Seit der Verfassungsänderung von 1983 wird mit diesem Begriff alleine auf 
die Rechtsprechung als Organ verwiesen.1597 Wie aber die gerichtliche Organisation 
aufgebaut ist und wie die Zuständigkeit geregelt ist, bestimmt der Gesetzgeber in-
nerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen.1598 Diesen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben steht somit eine Durchführung des Mahnverfahrens durch einen unterhalb der 
Richterschaft liegenden Bediensteten nicht entgegen. Dieses gilt vor allem dann, 
wenn die Bearbeitung des Mahnverfahrens zwar durch diese Bediensteten durchge-
führt wird, ein Richter aber verantwortlich ist und jederzeit das Verfahren an sich 
nehmen kann.1599 Eine solche Arbeitsverteilung ist der niederländischen Gerichts-
praxis nicht fremd. Innerhalb der Versäumnisverfahren findet die Bearbeitung der 
Klageschriften überwiegend nicht durch die Richter, sondern durch das Sekretariat 
des Gerichts, das die dagvaardingen überprüft und die Versäumnisurteile ausfertigt. 
Nur in tatsächlich komplizierten Fällen wird auch ein Richter hinzugezogen.1600 

 
Im Ergebnis kann den Argumenten gegen die Einführung einer direkten Verfah-

renseröffnung und der anschließenden Zustellung von Amts wegen durch die Ge-
schäftsstelle nicht gefolgt werden. Auch die Kritik gegen die Einführung eines ge-
sonderten Beitreibungsverfahrens kann im Ergebnis nicht überzeugen.1601 Daher 
muss man von der Erforderlichkeit der Einführung einer solchen Verfahrensart aus-
gehen. Es bleibt zu untersuchen, wie diese Verfahrensart in concreto ausgestaltet 
werden muss. 

3. Ausgestaltung des niederländischen Mahnverfahrens  

Das niederländische Mahnverfahren sollte aufgrund der unmittelbaren Wirkung 
der EuMVVO sowie der bei der Einführung dieser Verordnung geleisteten Vorarbei-
ten grundsätzlich die gleiche Grundstruktur aufweisen wie das Europäische Mahn-
verfahren. Dieses bedeutet allerdings nicht, dass die europarechtlichen Vorgaben 
innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens eins zu eins umgesetzt werden 
sollen. Vielmehr soll hier ein eigenständiger nationaler Lösungsweg vorgestellt wer-

 
1596 Vgl. Kortmann, T&C Grondwet, Art. 112, Anm. 1; De Waard, Beginselen, S. 11. 
1597 Vgl. Bax, De Grondwet, Inleiding hoofdstuk 6, S. 519; Art. 112, S. 521; Kort-

mann/Bovend´Eert, Inleiding, S. 108. 
1598 Vgl. Bax, De Grondwet, Inleiding hoofdstuk 6, S. 519; Borman, AA 1984, 608, 613. 
1599 Vgl. auch Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 111. 
1600 Erschtaunlicherweise wird das selbst von den Gegnern einer Einführung eines gerichtlichen 

Mahnverfahrens vorgebracht, vgl. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Trema 2004, 89, 
92. Siehe zudem zur Vereinbarkeit der Durchführung eines Mahnverfahrens durch einen un-
terhalb der Richterschaft liegenden Angestellten mit den Verfahrensgarantien des Art. 6 Abs. 1 
EMRK Kapitel VII unter Punkt 4.1.1. 

1601 So bereits auch Freudenthal, Incassoprocedures, S. 305 ff. 
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den, der nicht nur versucht, sich in das nationale niederländische Zivilverfahrenrecht 
einzufügen, sondern darüber hinaus auch die Vorteile einer umfassenden elektroni-
schen Bearbeitung zu eigen macht. 

 
Zusammengefasst wird für ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren die 

folgende allgemeine Struktur vorgeschlagen: Als schriftliches Verfahren sollte das 
Mahnverfahren mit der Beantragung des Erlasses eines Zahlungsbefehls beginnen, 
wobei die Verfahrenseröffnung direkt durch Einreichung des Antrags beim zustän-
digen Gericht, d.h. ohne eine obligatorische Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers 
erfolgt. Nach positiver Prüfung des Antrags durch den griffier oder das Gerichtssek-
retariat wird der Zahlungsbefehl erlassen und dem Antragsgegner zusammen mit 
einem Formular zum Bestreiten der Forderung von Amts wegen mittels Einschrei-
ben mit Rückschein zugestellt. Erfolgt daraufhin eine Zahlung des Antragsgegners, 
ist das Mahnverfahren beendet. Legt der Antragsgegner gegen den Zahlungsbefehl 
innerhalb einer vierwöchigen Frist einen Einspruch ein, ist das Mahnverfahren be-
endet. Die Rechtssache wird dann automatisch in das ordentliche Klageverfahren 
überleitet, es sei denn, dass der Antragsteller ausdrücklich in seinem Antrag von der 
Durchführung des ordentlichen Klageverfahrens abgesehen hat. Kommt es dagegen 
zu keiner Reaktion des Antragsgegners, wird der Zahlungsbefehl nach Ablauf der 
Einspruchsfrist automatisch vollstreckbar, sodass der Antragsteller hieraus eine 
Vollstreckung betreiben kann.1602 

 
Ausgehend von dieser Struktur soll nachfolgend die Ausgestaltung eines zukünf-

tigen niederländischen Mahnverfahrens näher ausgearbeitet werden. Bevor aller-
dings auf die konkrete Ausgestaltung des niederländischen Mahnverfahrens einzu-
gehen ist, muss zunächst nach dessen Funktion gefragt werden, die es innerhalb des 
niederländischen Zivilverfahrensrechts einzunehmen hat. 

3.1. Funktion des Mahnverfahrens 

Das Mahnverfahren dient hauptsächlich der Verbesserung des Zugangs zu einem 
effektiven Gerichtsverfahren. Vordergründig soll ein Gläubiger einer wahrscheinlich 
unbestrittenen Geldforderung die Möglichkeit haben, seinen Anspruch schnell, ein-
fach und günstig durchsetzen zu können.1603 Dieser Zweck wurde durch den europä-

 
1602 Bisher hat in den Niederlanden lediglich Freudenthal einen Vorschlag für ein gerichtliches 

Mahnverfahren ausgearbeitet, vgl. hierzu Freudenthal, Incassoprocedures, S. 308 ff. 
1603 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 307; Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 1; Rech-

berger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 159, 168; ders., Europäisches Zivil-
prozessrecht, S. 234; Diamantopoulos, Moderne Tendenzen im Recht des Mahnverfahrens, S. 
270; Lüke, Der Entwurf des Europäischen Mahnverfahrens, S. 265 f.; Pérez-Ragone, Europäi-
sches Mahnverfahren, S. 392 ff. 
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ischen Gesetzgeber auch in Art. 1 Abs. EuMVVO als Ziel der EuMVVO gesetzlich 
verankert.1604 Hierdurch ist erforderlich, dass ein solches Verfahren unter Beachtung 
der in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Verfahrensgarantien so ausgestaltet ist, dass 
es für beide Verfahrensbeteiligten möglichst einfach zugänglich ist, gleichzeitig aber 
den Parteien die Möglichkeit gibt, um das Verfahren fair durchführen zu können.1605 

 
Auf rein nationaler Ebene wird mit der Einführung dieses Verfahrens darüber 

hinaus auch eine Entlastung der Justiz und vor allem der Richterschaft beabsich-
tigt.1606 Denn aufgrund des massenhaften Aufkommens von Verfahren, die lediglich 
zur Titulierung einer Forderung durchgeführt werden,1607 kann durch Einführung 
einer standarisierten Bearbeitung zusammen mit dem Zwang einer Benutzung von 
Formularen und dem Einsatz von Informationstechnologie eine umfangreiche Ratio-
nalisierung geschaffen werden, die nicht unerheblich die Gerichte entlastet.1608 Die 
dabei gewonnen Ressourcen des Gerichtspersonals können dann zur Bearbeitung der 
tatsächlich streitigen und problematischen Rechtsverfahren eingesetzt werden, so-
dass insgesamt eine Beschleunigung des Zivilverfahrens erfolgen könnte.1609 

3.2. Zulässigkeit des niederländischen Mahnverfahrens 

Auf Antrag des Antragstellers kann das Mahnverfahren bei allen fälligen han-
dels- und zivilrechtlichen Ansprüchen durchgeführt werden, die auf die Zahlung ei-

 
1604 Vgl. hierzu Rauscher/Rauscher, EuZPR, Einl. EuMVVO, Rn. 6; Lüke, Der Entwurf des Euro-

päischen Mahnverfahrens, S. 266; Kramer/Sujecki, NIPR 2006, 365, 367 f.; Kramer, NJB 
2006, 1565, 1566. Siehe auch Gohm, Maßnahmen zur Beschleunigung, S. 236 f., der hier auf 
die Zielsetzungen des ursprünglichen Grünbuchs der Europäischen Kommission eingeht. 

1605 Vgl. zu möglichen Spannungen eines elektronischen Mahnverfahrens mit den Verfahrensgaran-
tien des Art. 6 Abs. 1 EMRK Kapitel VI unter Punkt 4. 

1606 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 290, 310; Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgeba-
lanceerd, S. 110; Heß, Struckturfragen der europäischen Prozessrechtsangleichung, S. 343; 
Kodek, Zwischen Subsidiaritätsprinzip und europäischer Rechtsidee, S. 355; Rechber-
ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 38; Rechberger, Plädoyer 
für ein europäisches Mahnverfahren, S. 159, 168; ders., Europäisches Zivilprozessrecht, S. 
234; Prütting, Entwicklung eines europäischen Zivilprozessrechts, S. 32; ders., Die aktuellen 
Entwicklungen des europäischen Zivilprozessrechts, insbesondere das künftige europäische 
Mahnverfahren, S. 509; Diamantopoulos, Moderne Tendenzen im Recht des Mahnverfahrens, 
S. 271. 

1607 Vgl. Rechberger/Kodek, Generalbericht, S. 2. 
1608 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 290 f.; Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalan-

ceerd, S. 110; Heß, Struckturfragen der europäischen Prozessrechtsangleichung, S. 344. 
1609 Darauf weist auch die Europäische Kommission hin, vgl. Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, 
KOM (2004) 173 endg., S. 5. Als gute Vorbilder können hier sowohl das deutsche als auch das 
österreichische Mahnverfahren genannt werden. 
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ner bestimmten Geldsumme gerichtet sind, unabhängig davon, ob sie einem vertrag-
lichen oder außervertraglichen Verhältnis entstammen.  

Das Mahnverfahren ist nicht durchzuführen, wenn  
- die Geltendmachung der Forderung von einer Gegenleistung abhängig ist.  
- der Antragsgegner keinen Sitz bzw. Wohnsitz hat oder unbekannten Aufent-

haltsort in den Niederlanden ist. 
 
Basierend auf dem Anwendungsbereich des Europäischen Mahnverfahrens soll-

ten auch innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens Ansprüche aus Zivil- und 
Handelssachen gerichtlich durchgesetzt werden können. Die Anwendbarkeit des 
Mahnverfahrens sollte allerdings so ausgestaltet sein, dass man zur Feststellung der 
Zulässigkeit von einer umfassenden Überprüfung absehen kann. Aus diesem Grund 
wird der Anwendungsbereich des niederländischen Mahnverfahrens im Gegensatz 
zu Art. 2 Abs. 2 lit. d EuMVVO auch unbeschränkt auf außervertragliche Ansprüche 
ausgedehnt.1610 Ebenso wie die EuMVVO in Art. 4 vorgibt, sollte die Durchführung 
des niederländischen Mahnverfahrens zunächst bei denjenigen Geldansprüchen aus-
geschlossen sein, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht fällig sind. Damit 
ist die Durchsetzung von in Zukunft liegenden Geldansprüchen mit dem Mahnver-
fahren nicht möglich. 

 
Im Gegensatz zu dem Anwendungsbereich des Europäischen Mahnverfahrens 

gem. Art. 2, 4 EuMVVO sollte in einem niederländischen Mahnverfahren die ge-
richtliche Durchsetzung derjenigen Forderungen ausgeschlossen sein, die von einer 
noch zu erbringenden Gegenleistung abhängig sind.1611 Mit dem Mahnverfahren sol-
len nämlich Geldansprüche gerichtlich durchgesetzt werden, deren Rechtmäßigkeit 
durch den Antragsgegner wahrscheinlich nicht bestritten wird. Daher erscheint eine 
Durchführung des Mahnverfahrens dann nicht geeignet, wenn dem Antragsgegner 
gegen die geltend gemachte Forderung ein Zurückbehaltungsrecht zusteht. Zu die-
sem Zwecke muss der Antragsteller in seinem Antrag auf Erlass eines Mahnbe-
scheides die Erklärung abgeben, dass die hiermit eingeklagte Geldforderung nicht 
von einer Gegenleistung abhängt bzw. die Gegenleistung bereits erfüllt wurde. Diese 
Anforderung lässt sich ohne Weiteres auch elektronisch überprüfen, sodass sie eine 
elektronische Bearbeitung des Mahnverfahrens nicht gefährdet.1612 

 
1610 Vgl. zu den hier möglichen Abgrenzungsproblemen Kapitel V unter Punkt 3. Zudem muss hier 

beachtet werden, dass bereits im Rahmen der Durchführung des rechterlijk bevel tot betaling 
gerade die Begrenzung der Anwendbarkeit auf vertragliche Ansprüche und somit der Aus-
schluss der Durchsetzung außervertraglicher Ansprüche kritisiert wurde, siehe oben Kapitel II 
Punkt 2. 

1611 Ein solcher Ausschluss der Durchführung des Mahnverfahrens besteht sowohl in Deutschland 
gem. § 688 Abs. 2 Nr. 2 ZPO als auch in Österreich gem. § 244 Abs. 2 Nr. 2 öZPO, vgl. hierzu 
Kapitel III unter Punkt 3.2. sowie Kapitel IV unter Punkt 3.2.1. Schließlich war auch im sog. 
rechterlijk bevel tot betaling ein solcher Ausschluss enthalten, vgl. oben Kapitel II Punkt 2. 

1612 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 6. 



321 

 
Schließlich sollte die Durchführung des niederländischen Mahnverfahrens basie-

rend auf dem in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Grundsatz auf ein faires Verfahren 
auch dann ausgeschlossen sein, wenn der Antragsgegner keinen bekannten Sitz bzw. 
Wohnsitz oder Aufenthaltsort innerhalb der Niederlande oder eines Mitgliedstaates 
des Europäischen Wirtschaftsraumes hat. Innerhalb eines Mahnverfahrens ist näm-
lich zwingend erforderlich, dass mit Sicherheit gewährleistet werden kann, dass der 
Antragsgegner von dem gegen ihn eröffneten Verfahren Kenntnis nehmen kann. Es 
ist somit zwingend erforderlich, dass der Antragsgegner Kenntnis von dem gegen 
ihn eröffneten Verfahren hat. Bei einem unbekannten Wohn- bzw. Aufenthaltsort 
des Antragsgegners kann diese Sicherheit nicht gewährleistet werden. Denn in die-
sen Fällen würde der Antragsgegner lediglich mittels einer öffentlichen Zustellung 
vom gegen ihn eröffneten Verfahren Kenntnis nehmen könnte. Liegt dagegen eine 
Forderung mit grenzüberschreitendem Bezug vor, kann der Gläubiger auf die 
Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens ausweichen. 

3.3. Gerichtliche Zuständigkeit 

Zur Durchführung des Mahnverfahrens wird ein zentrales Mahngericht einge-
richtet, welches ausschließlich zuständig ist. Die Bearbeitung der Mahnanträge ob-
liegt dem griffier. 

 
Bei der Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit für ein zukünftiges nieder-

ländisches Mahnverfahren kann nur bedingt auf die Vorgaben der EuMVVO zu-
rückgegriffen werden, da die EuMVVO keine abschließende Regelung enthält und 
gem. Art. 29 Abs. 1 lit. a EuMVVO letztendlich die Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die zur Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens zuständigen Gerichte 
anzugeben.1613 

3.3.1. Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

Bei der Ausgestaltung sowohl der sachlichen als auch der örtlichen Zuständigkeit 
erscheint es sicherlich wünschenswert, das Mahnverfahren an dem Gericht durch-
führen zu lassen, an dem im Falle einer Verteidigung des Schuldners auch das strei-
tiger Verfahren durchgeführt werden soll,1614 da in diesen Fällen nämlich eine Ab-
gabe an ein anderes Gericht nicht erforderlich wäre. Der Verweis auf die allgemei-
nen Zuständigkeitsregeln eignet sich allerdings nicht innerhalb eines Mahnverfah-

 
1613 Vgl. hierzu Kapitel V unter Punkt 4. 
1614 So Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 50. 
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rens. Denn die allgemeinen Zuständigkeitsregeln sind aufgrund der zahlreichen Re-
geln im Bezug auf besondere bzw. ausschließliche Gerichtsstände grundsätzlich 
kompliziert ausgestaltet. Ihre Anwendung würde sowohl den Zugang zum Mahnver-
fahren als auch dessen Prüfungsumfang unnötig verkomplizieren.1615 Daher ist er-
forderlich, dass auch im niederländischen Mahnverfahren die gerichtliche Zustän-
digkeit einfach ausgestaltet ist. Dieses kann nur durch die Aufnahme einer aus-
schließlichen Zuständigkeitsregelung erfolgen. 

 
Bei einer solchen ausschließlichen Zuständigkeitsregelung könnte sowohl auf den 

allgemeinen Gerichtsstand eines der Verfahrensbeteiligten abgestellt werden als 
auch unabhängig von dem Gerichtsstand der Parteien ein zentrales Gericht zur Bear-
beitung der Mahnanträge für zuständig erklärt werden. Da das Mahnverfahren aber 
schriftlich bzw. elektronisch durchgeführt wird, erweist sich die Nähe eines Verfah-
rensbeteiligten zu dem zuständigen Gericht nicht als ein besonderer Vorteil.1616 Aus 
diesem Grund sollte ausschließlich ein zentrales Gericht für die Bearbeitung der An-
träge auf Erlass eines Zahlungsbefehls bestimmt werden. Diese Lösung ist dem nie-
derländischen Recht nicht fremd, da auch bei Rechtsstreitigkeiten im Telekommuni-
kationsrecht gem. Art. 17.1. Abs. 2 Tw die Rechtbank Rotterdam ausschließlich zu-
ständig ist.1617 Mit der Einführung eines zentralen Mahngerichts wäre dann eine 
elektronische Überprüfung der Zuständigkeitsregeln ohne größere Anforderungen 
möglich.1618 Zudem erleichtert sie aufgrund ihrer Klarheit auch den Zugang zum 
Mahnverfahren, da der Antragssteller ohne große juristische Kenntnis das zuständi-
ge Gericht ermitteln könnte, sodass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts grund-
sätzlich nicht erforderlich wäre. Darüber hinaus wären hierdurch die Investitionskos-
ten für die Anschaffung der IT-Infrastruktur auf ein Gericht begrenzt, sodass sie ü-
berschaubar bleiben würde.1619 Das würde für die Niederlande bedeuten, dass anstatt 
der Ausstattung von 19 Gerichten (rechtbanken) mit einer elektronischen Infrastruk-
tur lediglich in einem zentralen Mahngericht eine elektronische Umgebung geschaf-
fen werden müsste. 

 

 
1615 Ein solcher Verweiss auf die allgemeinen Zuständigkeitsregeln ist sowohl im österreichischen 

als auch im Europäischen Mahnverfaghren geregelt, vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.3. 
sowie Kapitel V unter Punkt 4. 

1616 Vgl. hierzu ausführlich die zur Zuständigkeitsregelung der EuMVVO gemachten Ausführungen 
in Kapitel V unter Punkt 4.3. 

1617 Vgl. hierzu Bootsma, in: T&C Telecommunicatierecht, Art. 17.1, Anm. 1, wobei diese Zustän-
digkeitskonzentration mit dem Ziel eingeführt wurde, um Streitigkeiten auf dem Gebiet des 
Telekommunikationsrecht durch auf diesem besonders erfahrene Spruchkörper beurteilen zu 
lassen. 

1618 So auch niederländisches Justizministerium, vgl. Ministerie van Justitie, Kamerstukken II, 
2002-2003, 22112, nr. 275, S. 6. 

1619 So auch Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 51; Prüt-
ting, Europäischen Zivilprozessordnung, S. 467. 
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Allerdings müsste bei der Schaffung eines zentralen Mahngerichts im Falle eines 
Einspruchs eine Verweisung der Rechtssache an ein anderes, nach den gewöhnli-
chen Regeln zuständiges Gericht erfolgen. Hierbei muss aber beachtet werden, dass 
aufgrund der im Mahnverfahren zu erwartenden geringen Einspruchszahlen1620 eher 
mit einer geringeren Anzahl der Verweisung des Verfahrens an ein anderes Gericht 
zu rechnen ist. Darüber hinaus wird das Mahnverfahren sehr standarisiert bearbeitet. 
Es sind – jedenfalls nach diesem hier vorgestellten Modell – keine Beweise zur 
Durchsetzung der Forderung erforderlich. Daher enthält hiernach eine Verfahrensak-
te bei der Verweisung an ein anderes Gericht lediglich den Mahnantrag, den Zah-
lungsbefehl, eine Zustellungsurkunde sowie den Einspruch. Diese Dokumente haben 
zudem auch einen standarisierten Aufbau. Bei einer solchen Bearbeitung des Mahn-
verfahrens dürfte man insgesamt nicht mit größeren Fehlern oder Problemen bei ei-
ner Verweisung rechnen.1621 

 
Folglich wird für ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren vorgestellt, 

dass zur Durchführung dieses Verfahrens ein zentrales Mahngericht eingerichtet 
wird, das ausschließlich zuständig ist. 

3.3.2. Funktionelle Zuständigkeit 

Um einen möglichst weitgehenden Rationalisierungseffekt mit der Einführung 
des Mahnverfahrens zu erzielen, sollte nicht ein Richter, sondern ein griffier oder 
das Gerichtssekretariat zur Bearbeitung des Mahnverfahrens zuständig sein.1622 
Denn nur durch eine Entlastung der Richterschaft kann auch tatsächlich eine Entlas-
tung der Justiz erfolgen, sodass dann das Mahnverfahren seinen Rationalisierungs- 
und Entlastungseffekt auch tatsächlich erreichen kann.1623 Allerdings sollte die funk-
tionelle Zuständigkeit des griffier oder des Gerichtssekretariats so ausgestaltet sein, 

 
1620 In den Niederlanden liegt die Quote von unbestrittenen Verfahren zwischen 75% und 80%. Ins-

gesamt wurden im Jahr 2003 ca. 254.000 Verfahren vor dem amtsgerichtlichen Sektor (sog. 
sector kanton) und ca. 21.000 Verfahren vor dem landgerichtlichen Sektor (sog. sector civiel) 
nicht bestritten, vgl. Raad voor de Rechtspraak, Advies Europees betalingsbevel, S. 1. Hierzu: 
Reiling, NJB 2003, 2286, 2288; Freudenthal, NIPR 2004, 393, 396; dies., JBPr 2004, 532, 
534. 

1621 Siehe auch Schollmeyer, IPRax 2002, 478, 483; Sujecki, EuZW 2005, 45, 46. 
1622 So auch schon für ein niederländisches Mahnverfahren: Freudenthal, Incassoprocedures, S. 

310. 
1623 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 310; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem eu-

ropäischen Mahnverfahren, S. 51; BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 8. 



324 

dass die Möglichkeit besteht, um in komplizierten Fällen das Verfahren einem Rich-
ter vorzulegen.1624 

3.4. Antragstellung 

Der Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls muss folgende Angaben enthalten: 
- die Bezeichnung der Verfahrensbeteiligten, ggf. ihrer der Prozessbevollmächtig-

ten; 
- die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter Angabe der verlangten Leis-

tung; die Angabe von Zinsen, Vertragsstrafen und Kosten muss gesondert und ein-
zeln bezeichnet werden; bei Geltendmachung von Zinsen muss der Zinssatz sowie 
das Datum des Vertragsabschlusses angegeben werden; 

- die Bezeichnung sowohl des Gerichts, bei dem der Antrag gestellt wird, als auch 
des für die Durchführung des streitigen Verfahrens zuständigen Gerichts; 

- die Angabe, dass die geltend gemachte Forderung von keiner Gegenleistung 
abhängig ist oder dass die Gegenleistung erbracht wurde. 

Die Antragstellung erfolgt mittels eines elektronischen Formulars. Sie kann auch 
durch Verwendung von Vordrucken erfolgen, deren Verwendung zwingend vorge-
schrieben ist. Der Antrag ist vom Antragsteller oder seinem Prozessbevollmächtig-
ten zu unterschreiben. Eine Unterschrift kann sowohl handschriftlich als auch elekt-
ronisch gem. Art. 3:15a Abs. 2 BW erfolgen. 

Zur Antragstellung bedarf es keiner zwingenden Hinzuziehung eines Rechtsan-
walts. 

 
Bei der Ausgestaltung der Antragstellung muss zunächst über die inhaltlichen und 

formellen Anforderungen an den Antrag nachgedacht werden. Ferner ist zu untersu-
chen, wie bei einem elektronischen Mahnverfahren der Zugang zu elektronischer 
Antragstellung ausgestaltet werden sollte. Gleichzeitig muss dabei die Frage beant-
wortet werden, welche Rechtsfolgen im Falle von Übermittlungsfehlern gelten soll-
ten. Zur Beantwortung dieser Fragen kann nur bedingt auf die europarechtlichen 
Vorgaben in der EuMVVO zurückgegriffen werden. Denn während in Art. 7 
EuMVVO die inhaltlichen sowie auch formellen Anforderungen an den Antrag auf 
Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls geregelt sind, wird die Ausgestaltung der 
elektronischen Antragstellung den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen. 

 
1624 Vgl. zu der Vereinbarkeit dieser Regelung der funktionalen Zuständigkeit mit dem niederländi-

schen Verfassungsrecht oben Punkt. 2.5. sowie mit den verfahrensrechtlichen Vorgaben des 
Art. 6 Abs. 1 EMRK Kapitel VI unter Punkt 4.1.1. 



325 

3.4.1. Informationsbeschaffung zur Durchführung des Mahnverfahrens 

Bevor allerdings auf die genaue inhaltliche Ausgestaltung eingegangen werden 
kann, muss zunächst auf die Beschaffung der persönlichen Daten des Schuldners 
durch den Antragsteller eingegangen werden. Aufgrund der sehr restriktiven Gewäh-
rung von Melderegisterauskünften erscheint nämlich der Zugang zu einem nieder-
ländischen Mahnverfahren erheblich erschwert.1625 Einen Ausweg könnte hier zu-
nächst ein unmittelbarer Zugang des Gerichts zum Melderegister bieten.1626 In die-
sem Fall könnte dann, wie in der verzoekschriftprocedure, die Richtigkeit des 
Wohnortes bzw. Sitzes des Antragsgegners durch das Gericht geprüft werden. Dann 
könnte zwar der Zugang zu dem Mahnverfahren unmittelbar, d.h. ohne eine zwin-
gende Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers oder eines Rechtsbeistandes, für je-
dermann ermöglicht werden. Ferner wären die persönlichen Daten nicht von jedem 
einzusehen, sodass ein weiter Datenschutz gewährleistet werden könnte. Allerdings 
erscheint eine gerichtliche Prüfung der persönlichen Daten dann zu arbeitsintensiv, 
wenn der Vergleich der Anschriftdaten im Antrag mit den Melderegisterdaten ma-
nuell erfolgen müsste. Hierdurch würde das Mahnverfahren seinen Rationalisie-
rungs- und Beschleunigungseffekt umfassend einbüßen. Daher sollte, wenn man 
sich überhaupt für eine gerichtliche Prüfung der Anschriftdaten mithilfe einer Onli-
neverbindung ausspricht, der Vergleich der Daten automatisch erfolgen. 

 
Andererseits könnte hier die Lösung in der Ermöglichung des Zugangs zu den 

kommunalen Melderegistern an jede Person gesehen werden. Eine solche Möglich-
keit erscheint zwingend notwendig. Dieses gilt nicht nur im Rahmen eines Mahnver-
fahrens, sondern allgemein im Hinblick auf den gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK garan-
tierten Zugang zum gerichtlichen Verfahren.1627 Daher sollte in den Niederlanden 
die Möglichkeit geschaffen werden, dass ebenso wie in Deutschland oder Österreich 
Melderegisterauskünfte erteilt werden können, in denen lediglich der Name, der 
Vorname sowie die Anschrift einzelner Einwohner enthalten ist. Ein solcher Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen wäre auch gerechtfertigt, da Schuldnern 
die Möglichkeit genommen werden muss, um sich hinter datenschutzrechtlichen 
Normen zu verstecken und somit eines gerichtlichen Verfahrens zu entziehen. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass eine solche Auskunft nicht unverhältnismäßig in 
die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreift, da die in dieser Auskunft enthal-
tenen Angaben grundsätzlich auch aus einem Telefonbuch entnommen werden kön-
nen. 

 
Daher wird vorgeschlagen, dass im Rahmen der Einführung eines zukünftigen 

elektronischen Mahnverfahrens gleichzeitig auch der Zugang zu dem amtlichen 

 
1625 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.1. 
1626 So bereits für ein niederländisches Mahnverfahren Freudenthal, Incassoprocedures, S. 319 f. 
1627 Vgl. hierzu Kapitel VI unter Punkt 3.2.2. 
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Melderegister für jedermann gewährt wird, sodass die Erteilung einer einfachen 
Melderegisterauskunft ermöglicht wird, die den Vor- und Familiennamen sowie die 
Anschrift des Schuldners enthält. Hierfür ist eine Gebühr zu entrichten. Im Bezug 
auf die Daten einer juristischen Person kann das derzeit in den Niederlanden gelten-
de System, wonach diese Daten bei der Handelskammer abgerufen werden können, 
auch innerhalb eines zukünftigen Mahnverfahrens beibehalten bleiben.1628 

3.4.2. Inhalt des Antrags und Antragstellung 

Die Anforderungen an die Antragstellung sollten grundsätzlich nicht, wie zum 
Beispiel in der derzeitigen Verfahrenseröffnung mittels einer dagvaarding, zu hoch 
gesetzt werden.1629 Denn nur so wird auch eine Verfahrensdurchführung ohne Hin-
zuziehung eines Rechtsbeistandes ermöglicht. Daher sollten sich die Anforderungen 
an die Antragstellung weitgehend an den Vorgaben des Art. 7 EuMVVO orientieren. 
Die Antragstellung sollte danach mittels eines Formulars erfolgen, sodass die Anga-
ben nicht nur standarisiert werden, sondern auch elektronisch bearbeitet werden 
können.1630 Dabei ist allerdings erforderlich, dass auch der Aufbau des Formulars 
nicht so kompliziert ausgestaltet ist, dass es einem juristisch ungeschulten An-
tragsteller nicht mehr möglich wäre, den Antrag selbständig, d.h. ohne rechtlichen 
Beistand einzulegen.1631 

 
Inhaltlich sollte der Antrag daher neben den persönlichen Angaben zu den Ver-

fahrensbeteiligten und dem Gericht sich lediglich auf die Individualisierung des An-
spruchs beschränken. Denn es muss lediglich gewährleistet werden, dass der 
Schuldner ausreichend Informationen erhält, um sich gegen eine unberechtigte Inan-
spruchnahme zu verteidigen. Hierfür ist die Aufnahme eines Anspruchsartenkata-
logs erforderlich aus dem der Antragsteller alle auf seinen Anspruch anwendbaren 
Angaben machen kann. Alle weiterreichenden Anforderungen, wie zum Beispiel die 
Sachverhaltsdarstellung oder die Nennung von Beweisen, sind nicht erforderlich, da 
sie zu Effizienzverlusten führen könnten und den Antragsgegner kaum zusätzliche 
Informationen gewähren würden.1632 Stattdessen sollte der Antragsgegner eine ein-
fache und effiziente Möglichkeit erhalten, den Anspruch anzuerkennen oder sich ge-
gen ihn zu wehren. Eine Beurteilung des tatsächlichen Sachverhalts sowie der Exis-
tenz von Beweisen sollte dagegen in einem ordentlichen Klageverfahren stattfinden. 
Für den Antragsteller führen die Verpflichtung zur Beschreibung des Sachverhalts 

 
1628 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.1.2. 
1629 Vgl. Kapitel II unter Punkt 3.2.2. 
1630 Auch für die Einführung eines Formulars in einem niederländischen Mahnverfahren: Freuden-

thal, Incassoprocedures, S. 316 f. 
1631 So auch Freudenthal, Incassoprocedures, S. 317. 
1632 Vgl. hierzu oben Kapitel V unter Punkt 5.2. 
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sowie die Nennung von Beweisen in dem Antrag darüber hinaus zu einer Erschwe-
rung des Zugangs zum Mahnverfahren. Denn die Beschreibung von Beweismitteln 
erfordert eine gewisse juristische Kenntnis, sodass zur Antragstellung durch einen 
juristischen Laien die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands erforderlich wäre.1633  

 
Eine Ausnahme von dem Absehen der Durchführung einer Schlüssigkeitsprüfung 

und somit von dem Erfordernis zusätzlicher Antragsangaben ist allerdings im Falle 
der Geltendmachung von außergerichtlichen Mahn- und Inkassokosten sowie von 
Zinsforderungen notwendig. Denn aufgrund der Ausgestaltung des Mahnverfahrens 
besteht die Gefahr, dass der Kläger Ansprüche geltend macht, die unrechtmäßig sind 
oder aber nicht bestehen, und dabei hofft, dass der Antragsgegner gegen diese For-
derung keinen Einspruch einlegen werde.1634 Um dem entgegenzuwirken, ist anlie-
gend an die Vorgaben in Art. 7 Abs. 2 lit. c EuMVVO erforderlich, dass bei Zins-
forderungen die Angabe des Datums des Vertragsabschlusses sowie der Zinshöhe 
erfolgt. Bei der Forderung von außergerichtlichen Kosten müssten zudem diese Kos-
ten separat von der Hauptforderung im Antrag angegeben werden. Hierdurch kann 
dann ggf. elektronisch überprüft werden, ob diese außergerichtlichen Kosten ver-
hältnismäßig zur geforderten Hauptforderung sind. Zudem könnte der Schuldner bei 
einer gesonderten Auflistung der außergerichtlichen Kosten in der Zahlungsauffor-
derung eine bessere Beurteilung der Höhe dieser Kosten vornehmen. 

 
Anliegend an Art. 7 Abs. 6 EuMVVO muss der Antrag entweder durch den An-

tragsteller selbst oder durch seinen Prozessbevollmächtigten unterschrieben werden. 
Einer handschriftlichen Unterzeichnung wird im Falle einer elektronischen Antrag-
stellung eine Signierung mittels einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gem. 
Art. 3:15a Abs. 2 BW gleichgestellt. Im Gegensatz zum österreichischen Mahnver-
fahren, wo gem. § 89c GOG bei einer elektronischen Eingabe an Steller einer Unter-
schrift eine vorherige Anmeldung zum elektronischen Rechtsverkehr erforderlich 
ist,1635 wird zur Teilnahme am elektronischen Mahnverfahren keine vorherige An-
meldung für erforderlich erachtet, da nur hierdurch gewährleistet werden kann, dass 
die Teilnahme am elektronischen Mahnverfahren für den Antragsteller sowohl mit 
großen als auch mit kleinen Antragszahlen lohnenswert ist.1636 Dieses erfordert auf-
grund der mangelnden vorherigen Anmeldung eine Identifizierung und Authentifi-
zierung des Antragstellers oder seines Prozessbevollmächtigten sowie der Sicherung 
des elektronischen Dokuments vor einer Änderung durch Unbefugte. Diese Anfor-
derungen liegen grundsätzlich bei der Verwendung einer fortgeschrittenen elektroni-
 
1633 Vgl. zu den Problemen der Sachverhaltsdarstellung im Kapitel IV unter Punkt 3.4.1.2. 
1634 Diese Probleme sind sowohl im deutschen als auch im österreichischen Recht aufgetreten, vgl. 

Kapitel III unter Punkt 3.2. und Kapitel IV unter Punkt 3.5.1. 
1635 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 4.3. 
1636 Daher beabsichtigt auch das österreichische Justizministerium, dass elektronische Mahnverfah-

ren über eine Internetseite für jedermann zugänglich zu machen, vgl. Gottwald/Viefhues, MMR 
2004, 792, 794 sowie Kapitel IV unter Punkt 4.3. 
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schen Signatur gem. Art. 3:15a Abs. 2 BW vor. Denn die fortgeschrittene Signatur 
ist ausschließlich einem Unterzeichner zugeordnet, sodass seine Identifizierung so-
wie seine Authentizität ermöglicht wird.1637 Darüber hinaus ist die Signatur so mit 
den Daten verknüpft, dass eine nachträgliche Veränderung bzw. Manipulation des 
elektronischen Dokuments1638 zu erkennen ist.1639 

 
Ebenso wie in Art. 7 Abs. 5 EuMVVO sollte auch innerhalb eines niederländi-

schen Mahnverfahrens gewährleistet sei, dass die Einreichung des Antrags sowohl 
in Papierform als auch auf elektronischem Wege erfolgen kann.1640 Im Gegensatz 
zum deutschen Mahnverfahren sollte das Formular so ausgestaltet sein, dass auch 
eine Einreichung per Fax bei Gericht möglich ist.1641 Daher sollte hier auf jegliche 
farbigen Darstellungen im Formular verzichtet werden. Die Zugänglichkeit zu die-
sem Verfahren sollte auch nicht durch eine Anwaltspflicht behindert werden. Daher 
ist erforderlich, dass die Beantragung des Zahlungsbefehls auch ohne eine obligato-
rische Hinzuziehung eines Anwalts möglich ist. 

3.5. Verfahrensverlauf 

Bei der Ausgestaltung des Mahnverfahrens stellt sich zwangsläufig die Frage, ob 
nach Antragstellung bereits eine gerichtliche Entscheidung erlassen werden soll, die 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist automatisch zu einem Vollstreckungstitel er-
wächst, oder ob nicht erst eine gerichtliche Mitteilung, die Zahlungsaufforderung, 
erlassen wird, die nicht vollstreckbar ist, sodass eine weitere gerichtliche Entschei-
dung ergehen muss, die dann vollstreckt werden kann. Die Beantwortung dieser Fra-
ge hat nicht nur Auswirkungen auf die Ausgestaltung der gerichtlichen Entschei-
dung, sondern auch auf die Anzahl der Verteidigungsmöglichkeiten durch den An-
tragsteller.1642 

 

 
1637 Vgl. hierzu Maniotis, Rechtswirkung elektronischer Signaturen, S. 621. 
1638 Vgl. hierzu Maniotis, Rechtswirkung elektronischer Signaturen, S. 623 f. 
1639 Vgl. allgemein zur fortgeschrittenen elektronischen Signatur Maniotis, Rechtswirkung elektro-

nischer Signaturen, S. 617; aus niederländischer Sicht: Beckhoven/Heemskerk, De elektroni-
sche handtekening, S. 117 f.; Tiong Tjin Tai/Scheltema, Groene series – Vermogensrecht, Art. 
3:15a, Anm. 13; Voulon, Computerrecht 2003, 275, 276; Van Esch, Computerrecht 2003, 337, 
338 f.; aus deutscher Sicht hierzu: Borges, Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, S. 48 
ff.; Miedbrodt, in: Moritz/Dreier, E-Commerce, Teil F, Rn. 77 ff.; Blaurock/Adam, ZEuP 
2001, 93, 96 ff. 

1640 Zur elektronischen Antragstellung vgl. unten Punkt 3.9.3.1. 
1641 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 3.4.1.1. 
1642 Die Beantwortung dieser Frage wurde durch die Asser/Vranken/Groen-Kommission in ihrem 

Abschlussbericht offen gelassen, vgl. Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 
113. 
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Sicherlich bietet das einstufige Mahnverfahren ein größeres Effizienzpotenzial. 
Denn hier tritt ohne eine weitere Beantragung oder auch eine nochmalige gerichtli-
che Prüfung die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Entscheidung 
nach Verstreichen der Widerspruchsfrist ipso iure ein. Zudem ist hier auch noch ei-
ne weitere Zustellung der zweiten gerichtlichen Entscheidung nicht erforderlich. 
Dieses könnte grundsätzlich zu einer Verkürzung sowie auch einer Verbilligung des 
Verfahrens führen gerechnet werden.1643 Ein weiteres Argument für die Einführung 
eines einstufigen Mahnverfahrens könnte auch in den geringen Einspruchszahlen 
gesehen werden.1644 sodass angenommen werden kann, dass der Schuldner mit der 
Gewährung der Widerspruchsmöglichkeit gegen die Zahlungsaufforderung ausrei-
chend geschützt wird. In diesem Fall würde der Einspruch gegen Zahlungsbefehl 
dem Schuldner lediglich eine Möglichkeit bieten, um das Verfahren unnötig zu ver-
zögern, sodass das Mahnverfahren insgesamt an Effizienz einbüßen würde.1645 

 
Gegen eine einstufige Ausgestaltung des Mahnverfahrens kann man dagegen vor-

bringen, dass innerhalb eines zweistufigen Mahnverfahrens dem Antragsgegner ein 
größerer Schutz gewährt wird. Gerade mit der zweifachen Zustellung solle mög-
lichst weitgehend gewährleistet werden, dass der Schuldner auch tatsächlich Kennt-
nis von dem gegen ihn eröffneten Verfahren erlangt und somit sein Recht auf recht-
liches Gehör ausüben kann.1646 Darüber hinaus muss innerhalb eines einstufigen 
Mahnverfahrens beachtet werden, dass die gerichtliche Entscheidung, die schließlich 
auch einen Vollstreckungstitel darstellt, erlassen wird, ohne dass der Antragsgegner 
gehört wird, sodass dem Antragsgegner nur nachträgliches Gehör gewährt wird. 
Zwar kann auch bei nachträglicher Gewährung des rechtlichen Gehörs an einer Ver-
einbarkeit mit Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht gezweifelt werden, da dieser lediglich eine 
Verteidigungsmöglichkeit vor Eintritt der Vollstreckbarkeit und der Rechtskraft vor-

 
1643 So vor allem: Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 42; 

öBMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 23; Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Stel-
lungnahme zum Grünbuch, S. 11 f. 

1644 Innerhalb des deutschen Mahnverfahrens liegt die Einspruchsquote bei lediglich 1%, vgl. Mu-
sielak/Voit, ZPO, § 688, Rn. 2. 

1645 Auch in Österreich sollte nach dem Regierungsentwurf mit der Zivilverfahrennovelle von 1983 
ursprünglich ein zweistufiges Mahnverfahren eingeführt werden. Hiergegen wurde allerdings 
allgemein Kritik geäußert, nach der ein Widerspruch gegen einen rechtskräftigen Zahlungsbe-
fehl nicht nur dogmatisch verfehlt angesehen werden kann, sondern schlichtweg eine Verzöge-
rung des Mahnverfahrens darstelle, sodass die Gewährung der Einspruchsmöglichkeit gegen 
den Zahlungsbefehls als ausreichend angesehen werden kann, vgl. Kodek, Fasching ZPO, vor § 
244, Rn. 17; Fasching, JBl. 1982, 120, 127 f.; König, JBl. 1982, 406, 416 f.; Rechberger, öNZ 
1981, 145, 153 f.; Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 
42. 

1646 Vgl. BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 18; DRB, Stellungnahme zum Grünbuch, Antwort 
Nr. 25. 
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schreibt.1647 Teilweise wird allerdings angenommen, dass die nachträgliche Gewäh-
rung des rechtlichen Gehörs nicht den Grundsatz darstellen sollte, sondern nur für 
besondere, eilbedürftige Fälle vorgeschrieben sein sollte, die allerdings innerhalb 
des Mahnverfahrens grundsätzlich nicht vorliegen.1648 

 
Dieses bedeutet allerdings nicht, dass der Antragsgegner in einem einstufigen 

Verfahren weniger geschützt ist. Denn er kann zwar sich zwar nicht vor Erlass des 
Zahlungsbefehls verteidigen, er hat aber vor Eintritt der Vollstreckbarkeit die Mög-
lichkeit, sich gegen die Entscheidung zu verteidigen.1649 Darüber hinaus wird der 
Antragsgegner zusätzlich noch auf einer anderen Ebene geschützt. Er kann nämlich 
unter besonderen Voraussetzungen durch die Möglichkeit der Einlegung eines au-
ßerordentlichen Rechtsbehelfs gegen den Zahlungsbefehl vorgehen. Mit einem sol-
chen außerordentlichen Rechtsbehelf kann somit im Einzelfall der Gerechtigkeit ge-
dient werden, ohne gleichzeitig allgemein das Mahnverfahren unnötig zu verlang-
samen sowie dem Antragsgegner ein Mittel zur Verfügung zu geben, mit dem er sei-
nerseits das Verfahren verzögern kann.1650 

 
Obwohl sich die Wahl für ein zweistufiges oder einstufiges Mahnverfahren nicht 

alleine auf Effizienzüberlegungen stützen sollte,1651 sprechen die besseren Argumen-
te für die Einführung eines einstufigen Mahnverfahrens in den Niederlanden.1652 
Folglich fertigt das Gericht, nach positiver Überprüfung des Antrags, bereits den 
Zahlungsbefehl aus, der nach Ablauf der Einspruchsfrist automatisch vollstreckbar 
wird. Hiergegen hat der Antragsgegner dann die Möglichkeit, sich mittels des Ein-
spruchs sowie auch besonderen Ausnahmenfällen zu verteidigen. 

 

 
1647 Zur Vereinbarkeit des einstufigen Mahnverfahrens mit Art. 6 Abs. 1 EMRK siehe: Rechber-

ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 40; Rechberger, Plädoyer 
für ein europäisches Mahnverfahren, S. 161; ders., Zum Entwurf einer Verordnung zur Einfüh-
rung eines Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4; Gundlach, Europäische Prozessrechts-
angleichung, S. 142 f.; Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125 ff.; ders., Auf dem Weg zu einem Europä-
ischen Mahnverfahren, S. 286 f. 

1648 Vgl. DAV, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 12; BMJ, Stellungnahme zum Grünbuch, S. 18. 
1649 Vgl. die Grundsatzentscheidung des EuGH zum Schutz des rechtlichen Gehörs bei der Aner-

kennung eines Versäumnisurteils, EuGH Rs. C-123/91 (Minalmet/Brandeis) Slg. 1992, S. I-
5661, Rn. 19 f.; hierzu auch Kodek, ZZPInt 4 (1999), 125, 139; Pérez-Ragone, Europäisches 
Mahnverfahren, S. 357 f. 

1650 Vgl. Rechberger, Zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnver-
fahrens, Punkt III.4.; Kodek, Auf dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 289. 

1651 So auch Gundlach, Europäische Prozessrechtsangleichung, S. 143. 
1652 Für die Einführung eines einstufigen Mahnverfahrens in den Niederlanden hat sich auch Freu-

denthal ausesprochen, vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 325. 
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3.6. Zahlungsbefehl 

Nach Eingang des Antrags auf Erlass eines Zahlungsbefehls überprüft das Ge-
richt, ob alle Anforderungen für den Erlass eines Zahlungsbefehls vorliegen. Ist der 
Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls mangelhaft, wird er nach Durchführung 
eines Verbesserungsverfahrens zurückgewiesen. Liegen alle Anforderungen für den 
Erlass eines Zahlungsbefehls vor, erlässt das Gericht den Zahlungsbefehl. Der Zah-
lungsbefehl wird auf Grundlage der Antragsangaben erlassen. Zusätzlich erhält der 
Antragsgegner eine Rechtsmittelbelehrung sowie Informationen zum weiteren Ver-
fahrensverlauf. 

 
Der Erfolg eines gerichtlichen Beitreibungsverfahrens hängt nicht nur mit dessen 

Zugänglichkeit zusammen. Vielmehr kann auch sein Verfahrensverlauf entschei-
dend dazu beitragen, ob die Durchführung des Mahnverfahrens effizient ausgestaltet 
ist. Hierzu zählt vor allem der gerichtliche Prüfungsumfang, da mit diesem die Frage 
zusammenhängt, ob das Mahnverfahren vollautomatisch durchgeführt werden kann. 

3.6.1. Gerichtliche Prüfung 

Der Erlass der Zahlungsaufforderung sollte in einem zukünftigen niederländi-
schen Mahnverfahren ebenso wie in Art. 8 EuMVVO auf einer reinen formellen 
Prüfung basieren. Daher sollte in einem niederländischen Mahnverfahren von dem 
Erfordernis einer Schlüssigkeitsprüfung abgesehen werden.1653 Innerhalb eines 
Mahnverfahrens darf nämlich die Bedeutung der Schlüssigkeitsprüfung nicht über-
bewertet werden. Zum einen hat ein Gläubiger aufgrund der Annahme der Richtig-
keit seines Vorbringens es selbst in der Hand mittels unrichtiger Angaben im An-
trag, die Schlüssigkeit des Antrags zu erreichen.1654 Zum anderen würde eine über 
die formelle Prüfung hinausgehende gerichtliche Überprüfung eine elektronische 
Bearbeitung unmöglich machen und folgendermaßen zu Effizienzeinbußen inner-
halb des Mahnverfahrens führen. Daher erfolgt in der gerichtlichen Praxis des öster-
reichischen Mahnverfahrens aufgrund der hohen Antragszahlen und des begrenzten 
Umfangs innerhalb des Antrags keine umfassende Schlüssigkeitsprüfung, obwohl 
diese mit der Zivilverfahrennovelle 2002 gem. § 244 Abs. 2 Nr. 4 öZPO gesetzlich 
verankert wurde.1655 Aus diesem Grund sollte im Ergebnis innerhalb eines zukünfti-
gen niederländischen Mahnverfahrens keine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Forderung erfolgen. Vielmehr sollte sich die gerichtliche Prüfung lediglich auf die 
Anwendbarkeit sowie die formellen Voraussetzungen beschränken. Dieses gilt al-
 
1653 Hier ist allerdings der Wortlaut der EuMVVO nicht ganz eindeutig, vgl. hierzu Kapitel V unter 

Punkt 6. 
1654 Vgl. Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 49. 
1655 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.5.1. 
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lerdings nicht für Anträge, in denen die Rechtmäßigkeit des geltend gemachten An-
spruchs offensichtlich nicht besteht. 

3.6.2. Zurückweisung des Antrags 

Ergibt die gerichtliche Prüfung, dass der Antrag unvollständig ist, er aber gleich-
zeitig nicht offensichtlich unbegründet oder unzulässig ist, wird der Antrag nicht ab-
gewiesen, vielmehr sollte der Antragsteller anliegend an Art. 9 EuMVVO die Mög-
lichkeit erhalten, in einem Verbesserungsverfahren den Antrag innerhalb einer durch 
das Gericht bestimmter Frist zu vervollständigen oder zu berichtigen. Wie im Euro-
päischen Mahnverfahren sollte der Antragsteller auch innerhalb des niederländi-
schen Mahnverfahrens mittels einer standardisierten Mitteilung über seinen mangel-
haften Antrag informiert werden. Zusätzlich hierzu sind dem Antragsteller auch 
Verbesserungsvorschläge beizufügen. Kommt der Antragsteller dem Verbesse-
rungsauftrag des Gerichts nach, wird ein Zahlungsbefehl erlassen. Wird dagegen 
keine Verbesserung vorgenommen, ist der Antrag entweder in seiner Gesamtheit 
oder aber zum Teil zurückzuweisen. Gegen die Zurückweisung des Antrags kann 
ebenso wie gem. Art. 11 Abs. 2 EuMVVO kein Rechtsmittel eingelegt werden. 
Gleichzeitig führt die Zurückweisung des Antrags nicht zur materiellen Rechtskraft 
des Anspruchs, sodass es dem Antragsteller offen steht, um einen erneuten Antrag 
zu stellen bzw. die dagvaardingsprocedure zu eröffnen.1656 

 
Kommt es zur Zurückweisung des Antrags, muss allerdings zusätzlich untersucht 

werden, inwiefern das Auswirkungen auf die Einhaltung von Fristen sowie die 
Hemmung bzw. den Neubeginn der Verjährung haben könnte. Die EuMVVO enthält 
hierzu keine Regeln.1657 Daher ist auf das niederländische Recht abzustellen. Gem. 
Art. 3:316 Abs.1 BW erfolgt eine Hemmung der Verjährungsfrist bei dem Ausüben 
einer „Tat zur Rechtsverfolgung“ (sog. daad van rechtsvervolging). Darunter fällt 
sowohl das Klageerheben mittels einer dagvaarding als auch einer verzoekschrift, 
wobei im Falle der dagvaarding der Zeitpunkt an dem diese zugestellt und bei der 
verzoekschrift der Zeitpunkt der Einlegung beim zuständigen Gericht maßgeblich 
ist.1658 Dieses sollte auch für ein niederländisches Mahnverfahren gelten. Hier stellt 
sich dann die Frage, welche Auswirkungen eine Zurückweisung des Antrags auf Er-
lass eines Zahlungsbefehls auf den Eintritt der Verjährungshemmung haben könnte. 
Gem. Art. 3:316 Abs. 2 BW muss nach Zurückweisung der Klageerhebung inner-
halb eines Zeitraumes von sechs Monaten eine erneute Klageerhebung, d.h. entwe-
der die Eröffnung mittels dagvaarding oder die Einreichung der verzoekschrift, er-

 
1656 Vgl. zur Regelung in der EuMVVO oben Kapitel V unter Punkt 6. 
1657 Vgl. hierzu Kapitel V Punkt 7. 
1658 Vgl. hierzu Koopmann, Groene Serie - Vermogensrecht, Art. 316, Anm. 2 
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folgen.1659 Diese Regelung sollte auch innerhalb eines zukünftigen Mahnverfahrens 
gelten. Daher sollte die Zurückweisung des Antrags auf Erlass eines Zahlungsbe-
fehls nicht zum Weiterlaufen der Verjährungsfrist führen, sondern vielmehr die Ver-
jährung gem. Art. 3:316 Abs. 2 BW weiter gehemmt bleiben, wenn der Antragsteller 
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten einen erneuten Antrag auf Erlass ei-
nes Zahlungsbefehls einlegt. 

3.6.3. Zahlungsbefehl 

Der Zahlungsbefehl ist in standarisierter Form elektronisch zu erstellen und ba-
siert auf dem Antrag auf Erlass des Zahlungsbefehls, sodass er neben den persönli-
chen Angaben zu den Verfahrensbeteiligten und ggf. ihren Prozessbevollmächtigten 
auch eine Beschreibung der Hauptforderung einschließlich der geforderten Zinsen 
und sowohl der außergerichtlichen als auch gerichtlichen Kosten beinhaltet. Darin 
wird der Antragsgegner aufgefordert, die Hauptforderung samt Zinsen und Kosten 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zah-
lungsbefehls zu begleichen oder innerhalb dieser Frist die Forderung ganz oder teil-
weise zu beeinspruchen. Zusätzlich hierzu ist im Hinblick auf den Grundsatz eines 
fairen Verfahrens gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK erforderlich, dass der Antragsgegner im 
Zahlungsbefehl auf die mangelnde materielle Prüfung des gegen ihn geltend ge-
machten Anspruchs durch das Gericht hingewiesen wird. Ein solcher Hinweis er-
scheint notwendig, da ansonsten der Eindruck erweckt werden könnte, dass es sich 
bei der Zahlungsaufforderung bereits um eine gerichtliche Entscheidung handelt, die 
umfassend durch einen Richter geprüft wurde. Zudem sollte ein solcher Hinweis 
sich in der Zahlungsaufforderung optisch hervorheben. Der Antragsgegner ist 
schließlich im Zahlungsbefehl auch darüber zu informieren, dass der Zahlungsbefehl 
vollstreckbar wird, wenn nicht bei dem Gericht ein Einspruch eingelegt wird, sowie 
dass die Einspruchseinlegung zu einer Eröffnung des streitigen Verfahrens führt, es 
sei denn, dass der Antragsteller von einer solchen Übergabe in ein streitiges Verfah-
ren abgesehen hat. 

 
Kommt der Antragsgegner der Aufforderung im Zahlungsbefehl nicht nach, er-

wächst der Zahlungsbefehl automatisch in Rechtskraft und stellt einen Vollstre-
ckungstitel dar. Voraussetzung für eine Vollstreckung des Zahlungsbefehls ist aller-
dings, dass das Gericht den Zahlungsbefehl anliegend an Art. 18 Abs. 1 EuMVVO 
für vollstreckbar erklärt und dem Antragsteller zukommen lässt. Der für vollstreck-
bar erklärte Zahlungsbefehl steht dann einem Versäumnisurteil gleich. 

 
1659 Vgl. hierzu Koopmann, Groene Serie - Vermogensrecht, Art. 316, Anm. 3, m.w.N. 
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3.7. Zustellung 

Der Zahlungsbefehl wird dem Antragsteller von Amts wegen zugestellt. Die Zu-
stellung erfolgt auf postalischem Wege mittels Einschreibens mit Rückschein. Zur 
Dokumentation der Zustellung wird ein gerichtliches Formular (sog. Zustellungs-
nachweis) eingeführt. Dieses Formular wird der Post zusammen mit dem in einem 
Umschlag versiegelten Schriftstück übergeben. Nach erfolgter Zustellung wird der 
Zustellungsnachweis zurück an das Gericht geschickt. Ab dem Zeitpunkt der Zustel-
lung des Zahlungsbefehls beginnt die vierwöchige Frist zur Einlegung des Ein-
spruchs. 

 
Im Rahmen der Ausgestaltung der Zustellungsvorschriften muss nicht nur unter-

sucht werden, auf welche Art der Zahlungsbefehl in einem zukünftigen niederländi-
schen Mahnverfahren an den Antragsgegner zugestellt werden sollte, sondern es ist 
hier darüber hinaus auch nach einer Regelung des maßgeblichen Zustellungszeit-
punkts sowie der Dokumentation des Zustellungsvorgangs zu fragen. Schließlich ist 
auch noch auf die Folgen einer mangelhaften Zustellung einzugehen. 

3.7.1. Zustellungsverfahren innerhalb des niederländischen Mahnverfahrens 

Die Ausgestaltung der Zustellungsvorschriften innerhalb eines zukünftigen nie-
derländischen Mahnverfahrens wird, wenn man die Kritik gegen eine Zustellung 
ohne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers betrachtet,1660 sicherlich eines der 
meist kontroversen Gesichtspunkte sein. Es ist natürlich durchaus verständlich, dass 
die Gerichtsvollzieher an einem Festhalten an der dagvaarding und der damit zu-
sammenhängenden Zustellung auch innerhalb eines Mahnverfahrens interessiert 
sind.1661 Zudem erscheint auch aus Sicht der Rechtsprechung ein Festhalten an eine 
Zustellung unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers im Parteibetrieb durchaus 
plausibel, da die Hinzuziehung des Gerichtsvollziehers vielfach einen Schwammef-
fekt innehat, sodass von der Einreichung der dagvaarding abgesehen werden 
kann.1662 Allerdings darf bei der Ausgestaltung der Zustellungsvorschriften inner-
halb eines Mahnverfahrens nicht vergessen werden, dass es sich bei diesem Verfah-
ren um ein Massenverfahren handelt, welches nicht nur einfach ausgestaltet werden 
sollte, sondern in dem auch die Kosten begrenzt werden sollten, sodass das Mahn-
verfahren auch noch bei der Durchsetzung geringer Geldforderungen seine Attrakti-
vität weiter behalten sollte. Dieses erfordert allerdings eine möglichst einfache und 
kostengünstige Regelung der Zustellung, die gleichzeitig auch garantiert, dass der 
 
1660 Vgl. hierzu oben Punkt 2. 
1661 Vgl. hierzu oben Punkt 2.4. 
1662 So Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht, TCR 2004, 2, 5; Nederlandse Vereniging 

voor Rechtspraak, Trema 2004, 89, 91 f.; KBvG, Executief 2004, 72, 73. 
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Antragsgegner von dem gegen ihn eröffneten Verfahren Kenntnis nehmen kann. 
Darüber hinaus muss bei der Ausgestaltung der Zustellung des Zahlungsbefehls in-
nerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens der in den Art. 13-15 EuMVVO 
enthaltene Katalog von Zustellungsalternative als Ausgangspunkt genommen wer-
den.1663 Dieses erscheint erforderlich, da dieser Katalog der Zustellungsalternativen 
auch als Mindeststandard für den Erlass eines Europäischen Vollstreckungstitels in 
den Art. 13-15 EuVTVO enthalten ist. Daher kann der niederländische Zahlungsbe-
fehl nur dann als Europäischer Vollstreckungstitel bescheinigt werden, wenn auch 
die Mindestvorschriften der EuVTVO beachtet werden. 

 
Die niederländischen Zustellungsvorschriften gem. Art. 46 ff. Rv erfüllen zwar 

die Anforderungen aus dem Katalog der Zustellungsalternativen gem. der EuVTVO 
bzw. der EuMVVO, erscheinen allerdings für die Zustellung des Zahlungsbefehls 
nicht geeignet. Neben den bereits allgemein aufgeführten Argumenten gegen eine 
Zustellung unter obligatorischer Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers1664 spre-
chen im Rahmen eines gerichtlichen Mahnverfahrens vor allem die Kosten, die für 
die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers gezahlt werden müssen und die sich 
mittlerweile auf mehr als € 70 belaufen, gegen diese Zustellungsart. Hierdurch wäre 
gerade die Durchsetzung geringer Geldforderungen nicht mehr attraktiv. 

 
Daher sollte innerhalb eines zukünftigen niederländischen Mahnverfahrens die 

Zustellung auf postalischem Wege ohne Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers er-
folgen. Dabei wird der Zahlungsbefehl nach Einreichen beim zuständigen Gericht 
von Amts wegen durch die Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts auf postali-
schem Wege mittels Einschreibens mit Rückschein an den Antragsgegner zugestellt. 
Diese Zustellungsart, die nicht nur gem. Art. 272 Rv innerhalb der ver-
zoekschriftprocedure gilt, sondern auch im rechterlijk bevel tot betaling vorge-
schrieben war, kann in der gerichtlichen Praxis – wie bereits ausführlich dargestellt 
– nicht als problemanfällig angesehen werden.1665 Diese Zustellungsart ist zudem im 
Vergleich zu einer Zustellung unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers erheb-
lich billiger, was sicherlich im Anliegen beider Verfahrensbeteiligten liegt. Auch 
von einer eventuellen Belehrung durch einen Gerichtsvollzieher kann zumindest in-
nerhalb des Mahnverfahrens abgesehen, da hier der Antragsgegner im Zahlungsbe-
fehl alle erforderlichen Informationen über das Verfahren sowie auch über mögliche 
Konsequenzen erhält. Zur Vollstreckung des Zahlungsbefehls muss allerdings dieser 
in ausgefertigter Form gem. Art. 430 Abs. 3 Rv an den Antragsgegner zugestellt 
werden, was ausschließlich unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers erfolgen 
muss.1666 

 
1663 Vgl. hierzu Kapitel V unter Punkt 7.4.1. 
1664 Vgl. hierzu oben Punkt 2.6. 
1665 Vgl. hierzu auch Asser/Groen/Vranken/Tzankova, Uitgebalanceerd, S. 97 sowie oben Punkt 2.5. 
1666 Vgl. hierzu Gieske, T&C Rv, Art. 430, Anm. 8; Hugenholz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 244. 
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3.7.2. Maßgeblicher Zeitpunkt der Zustellung 

Bei der Zustellung eines verfahrenseröffnenden Schriftstücks stellt sich allgemein 
die Frage, was als Zeitpunkt der Zustellung angesehen werden kann und somit wann 
die Zustellung vollzogen ist. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht nur für den 
Zustellungsvorgang erforderliche, sondern auch für den Beginn der Einspruchsfrist. 
Bei der Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunkts der Zustellung bzw. des Fristbe-
ginns können grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen 
werden. Zum einen kann man bereits auf den Zeitpunkt der Abgabe des Schrift-
stücks zur Post durch das Gericht abstellen. Dann würde bereits ab diesem Zeitpunkt 
die Frist zur Einlegung des Einspruchs beginnen.1667 Dieses entspricht der Rechtsla-
ge innerhalb der verzoekschriftprocedure, wo gem. Art. 274 Rv der Zeitpunkt – d.h. 
der Tag – des Versendens auf der Ladung selbst (vgl. Art. 274 Satz 2 Rv) durch das 
Gericht aufzunehmen ist. Ab diesem Zeitpunkt beginnt dann auch der Lauf eventuel-
ler Fristen.1668 Diese Methode der Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunktes hat 
zwar den Vorteil, dass einerseits der maßgebliche Zeitpunkt des Fristbeginns ohne 
größere Komplikationen festgestellt werden kann und andererseits der Beklagte 
bzw. hier der Antragsgegner keine Möglichkeiten hat, um zum Beispiel durch unter-
lassene Kenntnisnahme oder Verweigerung der Annahme die Zustellung sowie auch 
den Fristbeginn zu vereiteln. Allerdings kann hierbei nicht mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass der Beklagte das Schriftstück 
rechtszeitig erhalten hat und zur Kenntnis nehmen konnte, sodass er sich auch 
rechtszeitig verteidigen konnte. Zudem würde dem Antragsgegner durch die Be-
stimmung des Fristbeginns ab dem Zeitpunkt des Versendens durch das Gericht 
auch die Widerspruchs- bzw. Einspruchsfrist nicht im vollen Umfang gewährt. Da 
nämlich die Frist bereits ab dem Zeitpunkt des Versendens zu laufen beginnt, geht 
die Postlaufzeit auf Kosten der Frist und somit des Antragsgegners. 

 
Zum anderen kann der maßgebliche Zeitpunkt der Zustellung und somit des 

Fristbeginns auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Antragsgegner festge-
legt werden. Auch diese Variante kennt die Rv, wo sowohl innerhalb der dagvaar-
dingsprocedure gem. Art. 143 Abs. 2 Rv die Einspruchsfrist als auch innerhalb der 
verzoekschriftprocedure gem. 358 Abs. 2 Rv die Frist zur Einlegung einer Berufung 
mit der persönlichen Aushändigung des Urteils an den Beklagten bzw. der beschik-
king an den nicht zur Verhandlung erschienenen Betroffenen (belanghebbende) zu 

 
1667 In dem rechterlijk bevel tot betaling begann auch die Widerspruchsfrist gem. Art. 125n Rv a.F. 

einen Tag nach Versendung der Abschrift an den Beklagten. So auch Zilinsky, De Europese 
Executoriale Titel, S. 215, ohne allerdings seine Meinung auf einer Abwägung der Interessen 
zu basieren. 

1668 Vgl. Van Mierlo, T&C Rv, Art. 274, Anm. 1; Schaafsma-Beversluis, Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, Art. 274, Anm. 2. 
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laufen beginnt.1669 Durch die Festlegung des Zeitpunktes der Zustellung bzw. des 
Fristbeginns zur Einlegung der Rechtsmittel auf die Aushändigung des Schriftstücks 
an den Antragsgegner kann zwar einerseits mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Antragsteller auch tatsächlich 
von dem gegen ihn eröffneten Verfahren Kenntnis erlangt hat.1670 Allerdings zeigt 
auch die niederländische Praxis, dass eine persönliche Aushändigung des Schrift-
stücks nicht immer erfolgen kann, sodass Ersatzzustellungen notwendig sind. Zu-
dem würde aufgrund der Festlegung des maßgeblichen Zeitpunkts für die Zustellung 
bzw. den Fristbeginn auf die Aushändigung an den Antragsgegner diesem die Mög-
lichkeit gewährt werden, um eventuell durch Annahmeverweigerung den Zustel-
lungsvorgang und somit auch den Fristbeginn zu vereiteln. 

 
Daher sollte der für die Zustellung sowie den Fristbeginn maßgebliche Zeitpunkt 

auf den Moment festgelegt werden, in dem der Zahlungsbefehl in den Machtbereich 
des Antragsgegners eintritt. Auch bei der Zustellung der dagvaarding gem. Art. 46 
ff. Rv steht zwar ihre persönliche Aushändigung im Vordergrund. Falls diese aller-
dings nicht möglich ist, wird die dagvaarding an den Beklagten so zugestellt, dass 
sie in seinem Machtbereich gelangt, sodass er eine Möglichkeit hat, um von der 
dagvaarding Kenntnis zu nehmen. Daher übergibt der deurwaarder die Abschrift 
der dagvaarding nach einem erfolglosen Versuch einer persönlichen Aushändigung 
in einem verschlossenen Umschlag an einem Familienangehörigen oder einen Mit-
bewohner des Beklagten oder lässt eine Abschrift der dagvaarding in einem ge-
schlossenen Umschlag in dem Briefkasten des Beklagten zurück. Auch im Falle der 
Annahmeweigerung durch den Beklagten wird gem. Art. 46 Abs. 3 Rv die Zustel-
lung nicht vereitelt, sondern der Beklagte wird angesehen, als ob er die dagvaarding 
persönlich entgegengenommen hat.1671 Nach den Zustellungsvorschriften der Rv 
kann für die Zustellung der dagvaarding angenommen werden, dass neben der per-
sönlichen Entgegennahme der Eintritt der dagvaarding in den Machtbereich des Ad-
ressaten als maßgeblicher Zeitpunkt der Zustellung gilt. Dieses sollte auch bei der 
Zustellung des Zahlungsbefehls gelten. Denn, falls der Antragsgegner den Zah-
lungsbefehl nicht persönlich entgegennehmen konnte, wurde zumindest mit dem 
Eintritt dieser Schriftstücke in seinen Machtbereich alles Erforderliche getan, dass 
der Antragsgegner von den Schriftstücken und somit von dem gegen ihn eröffneten 
Verfahren Kenntnis nehmen kann. Daher liegt in diesem Fall das Risiko der Kennt-
nisnahme beim Antragsgegner. 
 
1669 Vgl. zum Fristbeginn der Einspruchseinlegung Kapitel II unter Punkt 3.3.2.2. Zum Fristbeginn 

der Einlegung der Berufung Hammerstein, T&C Rv, Art. 358, Anm. 2. 
1670 Anders Ynzonides, Verstek en Verzet, S. 144, der in der persönlichen Aushändigung des ausge-

fertigten Urteils noch keine absolute Sicherheit erblickt, dass der Beklagte auch tatsächlich von 
dem Inhalt des gegen ihn ergangenen Versäumnisurteils Kenntnis erlangt hat. In diesem Falle 
liegt es aber in der Risikosphäre des Beklagten, wenn er trotz persönlicher Aushändigung kei-
ne Kenntnis von dem Inhalt des Versäumnisurteils hat. 

1671 Vgl. zu den Zustellungsverfahren nach der Rv das Kapitel II unter Punkt 3.2.3. 
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3.7.3. Dokumentation des maßgeblichen Zeitpunkts der Zustellung 

Neben der Feststellung des tatsächlichen Zeitpunktes der Zustellung und somit 
des Fristbeginns der Zustellung stellt sich die Frage der Dokumentation des Zustel-
lungsvorgangs. Dabei könnte die Zustellung einerseits mittels eines gewöhnlichen 
Rückscheins der Post dokumentiert werden. Eine Dokumentation mittels eines ge-
wöhnlichen Rückscheins wäre sicherlich im Falle der persönlichen Entgegennahme 
des Zahlungsbefehls ausreichend, da hier der Antragsgegner lediglich den Empfang 
der Schriftstücke quittieren müsste. Wenn allerdings eine persönliche Entgegen-
nahme nicht möglich ist oder der Empfang durch den Antragsgegner verweigert 
wird, lassen sich die Gründe hierfür nur bedingt in einem gewöhnlichen Rückschein 
der Post aufnehmen. Daher könnten zur Dokumentation des Zustellungsvorgangs 
andererseits besondere gerichtliche Vordrucke eingeführt werden. Diese Vordrucke 
könnten dann, ähnlich der Zustellungsurkunde innerhalb des deutschen Mahnverfah-
rens,1672 den Zustellungsvorgang exakt dokumentieren, sodass auch die Gründe da-
für angegeben werden könnten, dass die Zustellung nicht durch persönliche Aus-
händigung erfolgen konnte. Nach erfolgter Zustellung müsste dann dieser Zustel-
lungsnachweisvordruck zurück an das Gericht geschickt werden. Somit könnte der 
genaue Zeitpunkt der Zustellung sowie auch der Fristbeginn festgestellt werden. 
Außerdem wäre es auch möglich, um festzustellen, ob der Antragsgegner das 
Schriftstück persönlich empfangen hat oder eine Zustellung lediglich in den Macht-
bereich des Antragsgegners erfolgte. Mit einer solchen umfassenden Dokumentation 
könnte das Gericht bei möglichen Problemen der Zustellung den Zustellungsvor-
gang ansatzweise rekonstruieren. Zudem könnte dieser Zustellungsnachweis auch 
als Beweis in einem Verfahren verwendet werden, sodass der Beklagte die Zustel-
lung nicht leugnen könnte. 

3.7.4. Fehlerhafte Zustellung und ihre Folgen 

Gelegentlich kann es dazu kommen, dass eine Zustellung beim ersten Versuch 
nicht gleich gelingt. Dieses gilt sowohl bei einer Zustellung unter Hinzuziehung ei-
nes Gerichtsvollziehers als auch bei einer, wie hier für das niederländische Mahn-
verfahren, vorgeschlagenen postalischen Zustellung von Amts wegen unter Ver-
wendung eines Einschreibens mit Rückschein. Die Gründe für eine fehlerhafte Zu-
stellung könnten unter anderem darin liegen, dass der Empfänger unter der Zustel-
lungsadresse nicht bekannt ist, dass der Empfänger unbekannt verzogen ist oder dass 
der Empfänger verstorben ist etc. Dann stellt sich die Frage, wie das Gericht im Fal-
le einer misslungenen Zustellung vorgehen sollte. Hierzu schweigt die EuMVVO 
wiederum. 

 
1672 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 3.5.3.3. 
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Zunächst könnte man daran denken, dass, wie im deutschen oder österreichischen 

Mahnverfahren, bei misslungener Zustellung das Gericht dem Antragsteller oder 
seinem Prozessbevollmächtigten eine Nichtzustellungsnachricht zusammen mit ei-
nem Antrag auf Neuzustellung zuschickt.1673 In dieser Nichtzustellungsnachricht 
wird dem Antragsteller dann mitgeteilt, wann der Zustellungsversuch vorgenommen 
wurde, sowie warum die Nichtzustellung erfolgte, wobei das Gericht den Grund der 
Nichtzustellung hier ungeprüft weiterzugeben hätte, da ansonsten eine zu hohe Ar-
beitsbelastung des Gerichtspersonals vorliegen würde. Anschließend müsste dann 
der Antragsteller innerhalb einer vom Gericht festzulegenden Frist die neue An-
schrift des Antragsgegners ermitteln und die Neuzustellung beantragen. Problema-
tisch an diesem Lösungsweg erscheint vor allem der Zeitverlust, der in dem Zeit-
raum zwischen der Kenntnisnahme der misslungenen Zustellung und der Vornahme 
des erneuten Zustellungsversuchs entsteht. 

 
Da der Antragsteller bzw. sein Prozessbevollmächtigter teilweise mit erheblichen 

Hindernissen bei der Ermittlung der genauen Anschrift zu rechnen hat, sodass erheb-
liche Zeitverluste entstehen könnten, stellt sich die Frage, ob nicht die Geschäftsstel-
le des Gerichts, wie in der verzoekschriftprocedure, nach misslungener Zustellung 
eine Ermittlung des Wohnortes bzw. Sitzes des Antragsgegners aus dem amtlichen 
Melderegister (sog. gemeentelijke basis administratie) erfolgen sollte. Hierfür müss-
te eine Onlineverbindung mit dem amtlichen Melderegister geschaffen werden. An-
schließend könnte die Zustellung an die im amtlichen Melderegister enthaltene An-
schrift des Antragsgegners erfolgen, wobei die Geschäftsstelle des Gerichts anlie-
gend an die derzeitige gerichtliche Praxis in der verzoekschriftprocedure von der 
Richtigkeit der Anschrift im amtlichen Melderegister ausgehen kann. Der durch eine 
solche gerichtliche Prüfung erforderliche Arbeitsaufwand wäre allerdings nur dann 
hinnehmbar, wenn auch jedem potenziellen Antragsteller der Zugang zum kommu-
nalen Melderegister gewährt wird. Denn nur dann wäre gewährleistet, dass nicht 
aufgrund der mangelnden Möglichkeit des Erlangens der genauen Anschriftdaten 
des Schuldners der überwiegende Teil der Anträge durch das Gericht nochmals ver-
bessert werden müsste. Die Verbesserung der Anschrift durch das Gericht zusam-
men mit der erneuten Zustellung sollte allerdings nicht kostenlos erfolgen. Daher 
wird der Antragsteller zunächst in einer Nichtzustellungsnachricht darüber infor-
miert, dass die Zustellung mangelhaft war. Gleichzeitig erhält der Antragsteller eine 
Kostenauflistung für die Beschaffung der Anschrift des Antragsgegners aus dem 
amtlichen Melderegister durch das Gericht und die erneute Zustellung. 

 
1673 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 3.5.3.3. sowie Kapitel IV unter Punkt 3.5.4. 
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3.8. Rechtsmittel innerhalb des niederländischen Mahnverfahrens 

Der Antragsgegner kann gegen den Zahlungsbefehl innerhalb einer Frist von vier 
Wochen beginnend mit der Zustellung des Zahlungsbefehls einen Einspruch gem. 
Art. 143 Abs. 1 Rv einlegen. Mit der Einlegung eines fristgerechten Einspruchs wird 
das ordentliche Klageverfahren eröffnet, es sei denn, dass der Antragsteller in sei-
nem Antrag die Einstellung des Verfahrens für diesen Fall ausdrücklich erklärt. Das 
ordentliche Klageverfahren kann auch dann eröffnet werden, wenn zwar im Antrag 
die Einstellung des weiteren Verfahrens durch den Antragsteller erklärt wurde, aber 
der Antragsgegner die Durchführung des ordentlichen Klageverfahrens beantragt 
hat. 

Zur Einlegung des Einspruchs kann der Antragsteller das ihm mit der Zahlungs-
aufforderung bzw. mit dem Zahlungsbefehl zugestellte Formular verwenden oder 
sich in sonstiger Form schriftlich verteidigen. Aus den Angaben in dem Einspruch 
muss eindeutig die Verteidigungsabsicht erkennbar sein. Einer Begründung bedarf 
es nicht. 

Zur Einspruchseinlegung bedarf es keiner zwingenden Hinzuziehung eines 
Rechtsanwalts. 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat der Antragsgegner nur dann die Möglich-
keit, das ordentliche Klageverfahren zu eröffnen, wenn er ohne eigenes Verschulden 
gehindert, war den Einspruch ordnungsgemäß zu erheben. 

Zur Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs bedarf es keiner zwingenden 
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. 

 
Bei der Ausgestaltung der Rechtsbehelfe innerhalb eines zukünftigen niederländi-

schen Mahnverfahrens muss zunächst dessen Grundstruktur als einstufiges Mahn-
verfahren beachtet werden. Aus diesem Grund soll dem Antragsgegner grundsätz-
lich nur eine Verteidigungsmöglichkeit gewährt werden. Bei der Ausgestaltung die-
ser Verteidigungsmöglichkeit ist zu untersuchen, inwieweit das niederländische Zi-
vilverfahrensrecht über Rechtsbehelfe verfügt, die hier anwendbar sein könnten. 
Gleichzeitig müssen aber auch die Besonderheiten des Mahnverfahrens bei der Aus-
gestaltung der Rechtsbehelfe beachtet werden. Danach ist erforderlich, dass im Hin-
blick auf den Grundsatz des fairen Verfahrens gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK die Rege-
lung der Rechtsmittel innerhalb eines Mahnverfahrens grundsätzlich auch wie der 
Zugang zu diesem Verfahren so ausgestaltet sein, dass es dem Beklagten ohne grö-
ßere Anforderungen möglich ist, dem Erlass eines Zahlungsbefehls entgegenzuwir-
ken und ggf. das ordentliche Klageverfahren zu eröffnen.1674 Anschließend muss zu-
nächst auf die Dauer der Verteidigungsfristen eingegangen werden. Nachfolgend ist 
auf die Ausgestaltung des ordentlichen Rechtsmittels innerhalb des Mahnverfahrens 
einzugehen. Schließlich soll untersucht werden, ob nicht innerhalb eines einstufigen 

 
1674 Vgl. Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 55. 
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Mahnverfahrens das Erfordernis besteht, um neben dem ordentlichen Rechtsmittel 
zusätzlich ein außerordentliches Rechtsmittel einzuführen. 

3.8.1. Einspruchsfrist 

Bei der Beurteilung des Umfangs der Einspruchsfrist innerhalb eines zukünftigen 
niederländischen Mahnverfahrens muss grundsätzlich eine Abwägung zwischen 
dem Interesse des Antragstellers an einer möglichst schnellen Durchführung des 
Mahnverfahrens einerseits und andererseits dem Interesse des Antragsgegners, um 
anhand der in dem Zahlungsbefehl enthalten Informationen die Möglichkeiten einer 
aussichtsreichen Verteidigung möglichst genau beurteilen zu können. Im Rahmen 
dieser Abwägung muss zudem auch die Anzahl der Verteidigungsmöglichkeiten in-
nerhalb des Mahnverfahrens mitbeachtet werden. Denn im Falle mehrerer Verteidi-
gungsmöglichkeiten wäre, wie man zum Beispiel im deutschen Mahnverfahren an-
hand der jeweils zweiwöchigen Widerspruchs- sowie Einspruchsfrist sehen kann,1675 
eine kürzere Frist zur Einlegung des jeweiligen Rechtsmittels aufgrund der zweifa-
chen Verteidigungsmöglichkeit durchaus tragbar. Da innerhalb des niederländischen 
Mahnverfahrens der Antragsgegner grundsätzlich nur eine Möglichkeit hat, um sich 
zu verteidigen, müssen bei der Fristbestimmung die Bedeutsamkeit dieses Rechts-
mittels sowie auch die Konsequenzen seiner Nichteinlegung beachtet werden.  

 
Darüber hinaus muss auch die zur Verteidigungsvorbereitung benötigte Zeit bei 

der Fristberechnung berücksichtigt werden. Je höher die formellen und materiellen 
Anforderungen an die Verteidigung nämlich gelegt werden, umso länger ist der zur 
Verteidigungsvorbereitung benötigte Zeitraum.1676 Sollte zur Verteidigung, wie zum 
Beispiel innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens oder des deutschen Mahnver-
fahrens, lediglich die Verteidigungsabsicht des Antragsgegners erforderlich sein, die 
in einem Formblatt lediglich mittels eines Kreuzes deutlich gemacht werden müsste, 
so wäre durchaus eine kürzere Verteidigungsfrist notwendig als bei einem Rechts-
mittel, wie zum Beispiel dem Einspruch im österreichischen Mahnverfahren vor den 
Gerichtshöfen, wo der Einspruch gem. § 248 Abs. 1 i.V.m. § 239 ZPO den Inhalt 
einer Klagebeantwortung aufweisen muss und darüber hinaus noch der Anwalts-
pflicht unterliegt.1677  

 

 
1675 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 3.6.1.1. sowie Punkt 3.6.2.1. 
1676 Vgl. auch Europäische Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren und über 

Maßnahmen zur einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streit-
wert, KOM (2002), 746 endg. S. 39. 

1677 Vgl. zu den Anforderungen an eine Einspruchserhebung gem. § 248 Abs. 1 öZPO innerhalb des 
österreichischen Mahnverfahrens vor den Gerichtshöfen Kapitel IV unter Punkt 3.6.1.2.1. 
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Das niederländische Zivilprozessrecht kennt aber mit der Regelung der Ein-
spruchsfrist in Art. 143 Abs. 2 Rv eine der Einspruchsfrist innerhalb eines Mahnver-
fahrens entsprechende Fristenregelung. Danach gilt, dass der Einspruch gegen ein 
Versäumnisurteil innerhalb einer vierwöchigen Frist eingelegt werden muss. Diese 
Einspruchsfrist sollte auch innerhalb des Mahnverfahrens gelten. Zwar muss der 
Einspruch innerhalb des Mahnverfahrens weder begründet werden noch gem. Art. 
147 Rv in Form einer Klageerwiderung im Sinne des Art. 128 Rv haben. Allerdings 
rechtfertigt die grundsätzlich einmalige Verteidigungsmöglichkeit eine Einspruchs-
frist von vier Wochen. Obwohl diese Regelung des Einspruchs auf die dagvaar-
dingsprocedure anwendbar ist und das hier vorgestellte Mahnverfahrensmodel mit 
einer Antragsschrift eingeleitet wird, sodass man annehmen kann, dass diese Vor-
schriften zur Regelung des Einspruchs hier nicht anzuwenden sind, ist hier von einer 
(zumindest analogen) Anwendbarkeit der Art. 143 Rv auszugehen. Zum einen wer-
den auch im derzeitigen niederländischen Zivilverfahrensrecht Geldforderungen mit-
tels der dagvaardingsprocedure gerichtlich durchgesetzt. Zum anderen entspricht – 
wie auch im deutschen und österreichischen Mahnverfahren gesehen werden konnte 
– das Mahnverfahren einem Säumnisverfahren. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten 
ist es durchaus angemessen, diese Regelungen entsprechend auf das zukünftige nie-
derländische Mahnverfahren anzuwenden.1678 

3.8.2. Einspruch 

Die Anforderungen an die Einspruchseinlegung sollten grundsätzlich nicht zu 
hoch angesetzt werden. Ausgehend von dem Grundsatz des fairen Verfahrens gem. 
Art. 6 Abs. 1 EMRK sollten sie vielmehr, ebenso wie die Anforderungen an die An-
tragstellung, auf ein Minimum beschränkt sein, sodass auch hier keine Schlüssig-
keitsprüfung nötig ist, sondern vielmehr die Verteidigungsabsicht des Antragsgeg-
ners deutlich erscheint. Alle weiterreichenden Anforderungen würden diese Voraus-
setzung nicht erfüllen. Zudem würden weiterreichende Anforderungen auch über 
dem Zweck der gerichtlichen Prüfung hinauslaufen, der grundsätzlich in der Fest-
stellung der Streitigkeit der Forderung liegt.  

 
Das niederländische Verfahrensrecht kennt in Art. 146, 147 Rv bereits eine Rege-

lung im Hinblick auf die inhaltlichen Anforderungen an eine Einspruchseinlegung. 
Danach muss der Einspruch in Form einer dagvaarding an die gegnerische Partei 
unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers zugestellt werden. Zudem muss der 
Einspruch die Form einer Klageerwiderung haben und somit auch begründet wer-
den.1679 Diese Anforderungen scheinen allerdings für eine Anwendbarkeit innerhalb 

 
1678 Vgl. zu dieser Frage auch anschließend Punkt 3.8.3.2. 
1679 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.3.2.2. 
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eines Mahnverfahrens nicht geeignet. Denn sie sind im Vergleich zu den Antragsan-
forderungen, in denen die Forderung lediglich individualisiert werden muss, um ein 
Vielfaches weitreichender. Daher sollte anliegend an die Einspruchsregelung in Art. 
16 EuMVVO auch der Einspruch innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens nicht 
begründet werden. Vielmehr ist hier lediglich die Angabe der Verteidigungsabsicht 
des Antragsgegners ausreichend. Eine ausformulierte Begründung des Einspruchs 
durch den Antragsgegner würde darüber hinaus auch eine elektronische Überprü-
fung dieses Einspruchs unmöglich manchen. Schließlich ist zu beachten, dass die 
Beurteilung der Frage, ob das Bestreiten der Forderung durch den Antragsgegner 
tatsächlich begründet ist, im ordentlichen Klageverfahren stattzufinden hat. 

 
Die Einspruchseinlegung innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens sollte 

darüber hinaus unter Verwendung eines standardisierten Formulars erfolgen, das 
dem Antragsgegner zusammen mit dem Zahlungsbefehl zugestellt wird. In diesem 
Formblatt kann der Antragsgegner durch Ankreuzen seine Absicht zum Ausdruck 
bringen, dass er gegen die im Zahlungsbefehl geltend gemachte Forderung einen 
Einspruch einlegen möchte. Darüber hinaus sollte aber auch die Möglichkeit beste-
hen, um einen Teileinspruch einzulegen. In diesem Fall muss der Antragsgegner im 
Formblatt zur Einspruchseinlegung auch angeben, gegen welchen Teil er seinen 
Einspruch einlegen möchte. Damit auch für den Antragsgegner die Hürden zur Ein-
sprucheinlegung nicht zu hoch angesetzt sind, wird von einer Anwaltspflicht bei der 
Einspruchseinlegung abgesehen. 

3.8.3. Rechtsfolgen der Einspruchseinlegung 

Die Einlegung des Einspruchs innerhalb des Mahnverfahrens führt allgemein zur 
Beendigung des Mahnverfahrens. Während die EuMVVO in Art. 17 Abs. 1 die Be-
endigung des Mahnverfahrens als Rechtsfolge der Einspruchseinlegung verankert 
hat, wird gem. Art. 17 Abs. 2 EuMVVO die Ausgestaltung der Überleitung der 
Rechtssache in ein ordentliches Klageverfahren den nationalen Regelen der Mit-
gliedstaaten überlassen. In diesem Zusammenhang stellt sich aus niederländischer 
Sicht zunächst die Frage, ob nach Rechtsmitteleinlegung durch den Antragsgegner 
die verzoekschriftprocedure oder aber die dagvaardingsprocedure durchzuführen 
ist. Weiterhin muss untersucht werden, wie die Überleitung in das ordentliche Ver-
fahren tatsächlich durchgeführt werden soll, wobei hier vor allem die Wirkung des 
Antrags auf Erlass des Zahlungsbefehls sowie die Erhebung eines Rechtsmittel auf 
das weitere ordentliche Klageverfahren festzustellen sind. 
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3.8.3.1. Verfahrensart nach Einspruchseinlegung 

Obwohl nach fristgerechter Einspruchseinlegung das Mahnverfahren beendet 
wird, kann durchaus auch in dieser Situation bei beiden Verfahrensbeteiligten ein 
Interesse bestehen, um innerhalb eines ordentlichen Klageverfahrens das Bestehen 
bzw. Nichtbestehen der im Mahnverfahren geltend gemachten Forderung gerichtlich 
feststellen zu lassen. Bezogen auf die niederländische Rechtslage muss hierbei zu-
nächst untersucht werden, ob nach der Einlegung eines Rechtsmittels die dagvaar-
dingsprocedure oder die verzoekschriftprocedure durchgeführt werden soll. 

 
Für die anschließende Durchführung einer verzoekschriftprocedure könnte zu-

nächst sprechen, dass das niederländische Mahnverfahren, zumindest in der hier 
vorgeschlagenen Fassung, mit einer der verzoekschrift entsprechenden Antrags-
schrift beginnt, wobei der Antragsgegner ohne eine Hinzuziehung eines Gerichts-
vollziehers oder eines Dritten das Verfahren direkt durch Einreichen beim zuständi-
gen Gericht eröffnen kann. Zwar ist die verzoekschriftprocedure auch auf streitige 
Verfahren, wie zum Beispiel in Arbeitssachen, anwendbar, ihren Hauptanwen-
dungsbereich bilden allerdings grundsätzlich nichtstreitige Verfahren.1680 Das 
Mahnverfahren gehört zu den streitigen Verfahrensarten, bei denen lediglich das 
kontradiktorische Merkmal fehlt.1681 Die verzoekschriftprocedure wäre daher dog-
matisch betrachtet nicht die richtige Verfahrensart zur Durchsetzung von Geldforde-
rungen nach einer Rechtsmitteleinlegung im einen Mahnverfahren. Zudem führt die 
Verfahrenseröffnung mittels einer verzoekschrift auch in dem derzeitigen niederlän-
dischen Zivilprozessrecht nicht automatisch zur Durchführung einer ver-
zoekschriftprocedure führen.1682 Schließlich ist zu berücksichtigen, dass im Falle der 
Nichtdurchführung des Mahnverfahrens der Gläubiger einer Geldforderung zum Er-
langen eines gerichtlichen Vollstreckungstitels ausschließlich auf die Durchführung 
der dagvaardingsprocedure angewiesen wäre. Mit Ausnahme der Tatsache, dass das 
Mahnverfahren mit einer Antragsschrift eröffnet wird, ist es somit nicht zu begrün-
den, warum nach der Einspruchseinlegung im Mahnverfahren die verzoekschriftpro-
cedure durchzuführen werden muss.1683 Im Ergebnis sollte die Einspruchseinlegung 
im Mahnverfahren daher zu der Eröffnung der dagvaardingsprocedure führen. 

 
1680 Vgl. Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 309. 
1681 Vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 309. 
1682 Eine Ausnahme bildet under anderem die sog. procedure tot faillietverklaring, die zwar gem. 

Art. 4 Abs. 4 Fw als verzoekschriftprocedure ausgestaltet ist, aber mit einem Urteil (sog. von-
nis) endet, vgl. hierzu Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 136. 

1683 Zilinsky geht dagegen von der Durchführung der verzoekschriftprocedure aus, da das Mahnver-
fahren mit einer der verzoekschrift vergleichbaren Antragsschrift eröffnet wird, vgl. Zilinsky, 
De Europese Executoriale Titel, S. 218 f.  
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3.8.3.2. Verfahren nach Einspruchseinlegung 

Legt der Antragsgegner den Einspruch ein, stellt sich weiterhin die Frage, wie die 
Eröffnung der dagvaardingsprocedure erfolgen sollte. Hier ist zunächst zu unter-
suchten, ob die Durchführung der dagvaardingsprocedure automatisch mit der Ein-
legung des Einspruchs erfolgen sollte, oder ob hierfür eine besondere Beantragung 
erforderlich sein sollte. Darüber hinaus muss geklärt werden, wie die Überleitung in 
die dagvaardingsprocedure erfolgen sollte, wobei hier vor allem die Frage zu be-
antworten ist, welche Auswirkungen der Antrag auf Erlass des Zahlungsbefehls so-
wie die Verteidigungsanzeige innerhalb einer nachfolgender dagvaardingsprocedure 
einnehmen sollten. 

3.8.3.2.1. Erforderlichkeit einer Beantragung der Überleitung in die dagvaar-
dingsprocedure? 

Bei der Ausgestaltung der Überleitung des Mahnverfahrens in die dagvaar-
dingsprocedure nach fristgemäßer Einspruchserhebung ist zunächst zu beachten, 
dass weitreichende Anforderungen für beide Verfahrensbeteiligten eine zu hohe 
Hürde darstellen können, sodass sie von einer Durchführung eines ordentlichen Ver-
fahrens absehen könnten. Aus diesem Grund spricht für die automatische Eröffnung 
und Überleitung in die dagvaardingsprocedure vor allem, dass es hierdurch zu kei-
nerlei Verzögerung kommt.1684 Allerdings kann es auch zu der Situation kommen, 
dass der Gläubiger einer Geldforderung nur ein Interesse an der Durchführung des 
Mahnverfahrens hat, da es sich aufgrund des Streitwertes nicht lohnt, ein ordentli-
ches Gerichtsverfahren durchzuführen.1685 Daher sollte dem Gläubiger die Möglich-
keit eingeräumt werden, um die Durchführung der dagvaardingsprocedure einstel-
len zu können. Da man allerdings grundsätzlich davon auszugehen hat, dass Gläubi-
ger die weitere Durchführung des streitigen Verfahrens wünschen, sollte keine wei-
tere Antragstellung hierfür notwendig sein. Der Antragsteller sollte vielmehr bereits 
im Antrag auf Erlass des Zahlungsbefehls mittels eines Kreuzes angeben können, 
dass er von der weiteren Durchführung der dagvaardingsprocedure Abstand neh-
men möchte. Hierdurch könnte man einerseits die Vorteile der automatischen Eröff-
nung des streitigen Verfahrens mit der Möglichkeit der Einstellung der weiteren ge-

 
1684 Vgl. zu den möglichen Vorteilen einer automatischen Eröffnung des streitigen Verfahrens nach 

Erhebung des Rechtsmittels im Mahnverfahren: Europäische Kommission, Grünbuch über ein 
Europäisches Mahnverfahren und über Maßnahmen zur einfachen und schnelleren Beilegung 
von Streitigkeiten mit geringem Streitwert, KOM (2002), 746 endg. S. 41 f.; Rechber-
ger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 56. 

1685 Vgl. Europäische Kommission, Grünbuch über ein Europäisches Mahnverfahren und über 
Maßnahmen zur einfachen und schnelleren Beilegung von Streitigkeiten mit geringem Streit-
wert, KOM (2002), 746 endg. S. 42. 
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richtlichen Durchsetzung der Forderung in Einklang bringen. Dieses entspricht der 
Rechtlage in der EuMVVO. 

3.8.3.2.2. Überleitung in die dagvaardingsprocedure 

Zu fragen bleibt schließlich, wie die Abgabe des Verfahrens in die dagvaar-
dingsprocedure verlaufen soll. Zum einen könnte angenommen werden, die dag-
vaardingsprocedure auf den gewöhnlichen Weg, d.h. mittels einer Zustellung der 
dagvaarding unter Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers den ursprünglichen An-
tragsgegner bzw. jetzigen Beklagten und der anschließenden Registrierung in die 
Gerichtsrolle zu eröffnen.1686 Die vorherige Durchführung des Mahnverfahrens hätte 
somit keinerlei Auswirkungen auf die Verfahrenseröffnung nach Rechtsmittelerhe-
bung gehabt. Allerdings muss hier beachtet werden, dass der Beklagte bereits 
Kenntnis von dem gegen ihn eröffneten gerichtlichen Verfahren hat, da er selbst das 
Rechtsmittel eingelegt hat. Aus diesem Grund erscheint in diesem Fall eine Anferti-
gung einer dagvaarding zusammen mit der Zustellung unter Hinzuziehung eines Ge-
richtsvollziehers nicht mehr erforderlich. Aus Effizienzgründen ist daher eine Eröff-
nung der dagvaardingsprocedure nach Erhebung des Einspruchs im Mahnverfahren 
mittels Zustellung der dagvaarding nicht erforderlich. 

 
Der Antrag auf Erlass des Zahlungsbefehls sollte folglich als verfahrenseröffnen-

des Schriftstück nicht nur für das Mahnverfahren, sondern auch für die anschließen-
de dagvaardingsprocedure nach Erhebung der Verteidigungsanzeige angesehen 
werden. Denn bereits mit der Beantragung des Erlasses des Zahlungsbefehls wird 
das Verfahren bei dem zuständigen Gericht anhängig, sodass das Gericht hiervon 
Kenntnis erlangt. Mit der Zustellung erlangt auch der Antragsgegner Kenntnis von 
der Existenz des gegen ihn eröffneten Verfahrens sowie der von ihm geforderten 
Geldforderung. Allerdings erfüllt weder der Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls 
die Anforderungen an eine dagvaarding gem. Art. 45, 111 Rv noch der Einspruch 
gegen den Zahlungsbefehl die Anforderungen an eine Klageerwiderung gem. Art. 
128 Rv. Daher muss gefragt werden, welche Funktion diese Schriftstücke innerhalb 
der dagvaardingsprocedure einnehmen sollten, und wie die Anforderungen gem. 
Art. 45, 111 Rv sowie Art. 128 Rv nachgeholt werden sollten. 

 
Zum einen könnte man hier an die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

denken. In dieser könnten dann die Verfahrensbeteiligten mündlich eine Begrün-
dung des Anspruchs bzw. eine Klageerwiderung vornehmen. Auf diese Weise wäre 
es dem Gericht möglich, bereits zu einem frühen Zeitpunkt sehen zu können, ob das 
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten auch tatsächlich begründet ist, oder ob sich 

 
1686 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.2.3. 
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der Antragsgegner lediglich „pro forma“ verteidigt hat. Anliegend an die Vorschrif-
ten zur Durchführung der dagvaardingsprocedure müssten dann die Verfahrensbe-
teiligten unter Umständen einen postulationsfähigen Anwalt (sog. procureur) zur 
Durchführung dieser mündlichen Verhandlung hinzuziehen.1687 Diese Lösung ent-
spricht auch der Lösung innerhalb eines Gesetzesvorhabens zur Einführung eines 
gerichtlichen Inkassoverfahrens. Im Rahmen dieses Verfahrens sollte nämlich anlie-
gend an das incasso-kort geding nach Einlegung des Rechtsmittels durch den Be-
klagten eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden, in der der Richter an-
hand einer Prüfung sowohl die Begründetheit des Anspruchs als auch der Verteidi-
gung die Forderung zu- bzw. abweisen konnte.1688 Allerdings muss hier beachtet 
werden, dass nach dem Entwurf das verfahrenseröffnende Schriftstück nicht nur ei-
ne genaue Umschreibung der Forderung samt Sachverhalts enthalten musste, son-
dern ihm mussten auch Beweisstücke beigefügt sein.1689 Somit konnte das Gericht 
zumindest eine summarische Schlüssigkeitsprüfung des geltend gemachten An-
spruchs vornehmen. Innerhalb einer mündlichen Verhandlung wäre dann lediglich 
der Beklagte verpflichtet, seine Verteidigung zu begründen.1690 

 
Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten innerhalb des hier vorgeschlagenen 

Mahnverfahrens ist lediglich auf die Individualisierung des geltend gemachten An-
spruchs sowie auf die alleinige Verteidigungsabsicht beschränkt. Anhand dieser be-
grenzten Informationen erscheint daher die Grundlage für eine mündliche Verhand-
lung nicht vorhanden zu sein, selbst dann nicht, wenn in der mündlichen Verhand-
lung die Verfahrensbeteiligten ihr Vorbringen mündlich begründen würden. Ledig-
lich in besonders einfachen Rechtstreitigkeiten könnte das Gericht bereits anhand 
dieser Informationen eine Entscheidung fällen. Ansonsten ist eine erneute schriftli-
che Runde der Parteien erforderlich, in der eine Ausbreitung des bereits erbrachten 
Vorbringens der Parteien erfolgen kann. 

 
Innerhalb der derzeit geltenden dagvaardingsprocedure könnte eine solche 

schriftliche Begründung des Begehrens als eine zweite schriftliche Runde gem. Art. 
132 Abs. 1 Rv eingestuft werden. Denn gem. Art. 132 Abs. 1 Rv kann eine weitere 

 
1687 Allerdings muss hier beachtet werden, dass ab dem 1.3.2008 die Pflicht, einen sog. procureur 

zur Verfahrensdurchführung hinzuziehen zu müssen, abgeschaffen wird, vgl. hierzu Kapitel II 
unter Punkt 3.2.4. 

1688 Vgl. Ministerie van Justitie, Een nieuwe incasso-procedure, S. 9 ff.; zu dieser Gesetzesinitiati-
ve, die aufgrund zahlreicher Kritik nicht in Kraft getreten ist, vgl. Freudenthal, Incassoproce-
dures, S. 63 f.; Asser/Dam, NJB 1993, 1577, 1582 ff. 

1689 Vgl. Ministerie van Justitie, Een nieuwe incasso-procedure, S. 5, wobei hier auf die Ausgestal-
tung des dagvaardingsformulier hingewiesen wird. 

1690 Nach dem Entwurf sollte daher nach Erhebung eines Rechtsmittels zunächst die Prüfung der 
Schlüssigkeit des geforderten Anspruchs erfolgen. Erst bei einer positiven Prüfung sollte dann 
das Gericht untersuchen, ob die Verteidigung des Beklagten begründet war, vgl. zum Prü-
fungsablauf: Ministerie van Justitie, Een nieuwe incasso-procedure, S. 11 ff. 
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schriftliche Runde durch das Gericht angeordnet werden, wenn eine mündliche Ver-
handlung gem. Art. 131 Rv nicht erfolgte, oder im Falle einer Verhandlung, wenn 
dieses im Hinblick auf den Grundsatz der Waffengleichheit gem. Art. 19 Rv dieses 
erforderlich erscheint.1691 Da das Mahnverfahren schriftlich durchgeführt wird und 
somit keine Verhandlung stattfindet, wäre eine zweite schriftliche Runde damit 
grundsätzlich zulässig. Diese Lösung würde den Vorteil bieten, dass nicht innerhalb 
jeden Verfahrens eine mündliche Verhandlung notwendig wäre, sondern das Gericht 
nach Aktenlage entscheiden könnte. Denn, obwohl die repliek und dupliek seit der 
letzten Reform der Rv lediglich in Ausnahmefällen durchgeführt werden sollen,1692 
hat sich in der gerichtlichen Praxis nach der Reform der Rv von 2002 herausgestellt, 
dass die Durchführung der mündlichen Verhandlung aufgrund mangelnder Richter-
stellen sowie anderer logistischer Probleme nicht möglich war.1693 In diesen Fällen 
entschied das Gericht dann anhand der Aktenlage. Um somit sowohl die Durchfüh-
rung der mündlichen Verhandlung als auch einer zweiten schriftlichen Runde zu 
ermöglichen, sollte daher nach Erhebung der Verteidigungsanzeige Anschluss an die 
Regelung des Art. 131 Rv gesucht werden, wonach eine mündliche Verhandlung 
anberaumt wird, es sei denn, dass das Gericht urteilt, dass das Verfahren sich noch 
nicht zur Durchführung der mündlichen Verhandlung eignet. Hierdurch wäre es dem 
Richter überlassen, um zu entscheiden, ob eine mündliche Verhandlung durchzufüh-
ren ist oder aber weitere Begründungen durch die Verfahrensbeteiligten vorzuneh-
men sind. 

3.8.4. Außerordentlicher Rechtsbehelf 

Bei der Ausgestaltung des niederländischen Mahnverfahrens stellt sich die Frage, 
ob dem Antragsgegner neben dem Einspruch als gewöhnliches Rechtsmitteln, auch 
noch ein außergewöhnlicher Rechtsbehelf gewährt werden sollte. Die Möglichkeit 
der Einlegung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs besteht in allen hier untersuch-
ten Mahnverfahrensmodellen.1694 Auch das niederländische Recht kennt einen sol-
chen Rechtsbehelf neuerdings auch, da im Rahmen des Gesetzes zur Durchführung 
der EuVTVO die sog. heroverweging gem. Art. 8 des niederländischen EuVTVO-

 
1691 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 132, Anm. 2 f.; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands 

burgerlijk procesrecht, S. 166 f.; Hugenholz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 77 f. 
1692 Vgl. Ynzonides/Koedoot, T&C Rv, Art. 132, Anm. 1. 
1693 Vgl. hierzu Van Unen, 10 stellingen over het burgerlijk procesrecht, S. 63 f., der hier beispiel-

haft die Situation an der rechtbank in Utrecht darstellt. 
1694 Im deutschen Mahnverfahren gem. §§ 233 ff. ZPO die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 

vgl. Kapitel III unter Punkt 3.6.3., im österreichischen Mahnverfahren gem. §§ 146 ff. öZPO 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.6.2.; im Eu-
ropäischen Mahnverfahren die überprüfung in Ausnahmefällen, vgl. hierzu Kapitel V unter 
Punkt 8.2. 
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DG 1695 zumindest für grenzüberschreitende Fälle in das niederländische Zivilverfah-
rensrecht eingeführt worden ist.1696 Im Hinblick auf rein interne Sachverhalte ist da-
gegen ein solches Rechtsmittel der niederländischen Rv nicht bekannt.1697 Nachfol-
gend soll daher untersucht werden, ob die Einführung eines außerordentlichen 
Rechtsbehelfs innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens erforderlich ist, und 
falls dieses der Fall sein sollte, wie ein solcher Rechtsbehelf ausgestaltet werden 
sollte. 

3.8.4.1. Notwendigkeit eines außerordentlichen Rechtsbehelfs innerhalb eines nie-
derländischen Mahnverfahrens 

Bei der Frage nach der Notwendigkeit der Einführung eines außerordentlichen 
Rechtsbehelfs innerhalb eines zukünftigen niederländischen Mahnverfahrens muss 
zunächst untersucht werden, welchen Zweck ein solcher außerordentlicher Rechts-
behelf innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens haben sollte. Nach Ansicht 
des niederländischen Gesetzgebers soll die Gewährung dieses Rechtsbehelfs zu ei-
ner gerichtlichen Nachprüfung des Vollstreckungstitels führen. Daher wurde beab-
sichtigt, die Ausgestaltung des außerordentlichen Rechtsbehelfs möglichst an den 
Regeln zur Einspruchseinlegung im Falle eines Versäumnisurteil gem. Art. 143 ff. 
Rv zu orientieren.1698 Eine solche weitreichende Überprüfung innerhalb eines außer-
ordentlichen Rechtsbehelfs geht allerdings über seinen Zweck hinaus. In den hier 
untersuchten Rechtssystemen wird ein solcher Rechtsbehelfe nicht als ein Rechts-
mittel angesehen, in dem eine materielle Prüfung des Gerichts erfolgt, sondern viel-
mehr als außerordentlicher Rechtsbehelfe, mit dem der Beklagte bzw. Antragsgeg-
ner vielmehr eine Möglichkeit haben soll, eine unverschuldete Fristversäumung 
rückgängig zu machen. Daher steht hier die Prüfung der Gründe im Mittelpunkt, die 
zur Fristversäumung geführt haben. Die Gewährung des Rechtsmittels der Wieder-

 
1695 Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel vom 28.9.2005, Staatsblad 2005, 485 in 

Kraft getreten durch Besluit vom 15.10.2005, Staatsblad 2005, 494. 
1696 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.3.2.3. 
1697 Vgl. MvT, Kamerstukken II, 2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. So auch Freudenthal, NJB 2007, 

157, 160; dies., NJB 2007,1415, 1416; anders Van der Grinten, NJB 2007, 1413, 1415, die 
entgegen dem Wortlaut der MvT davon ausgeht, die heroverweging unabhängig davon an-
wendbar ist, ob eine Bescheinigung als Europäischer Vollstreckungstitel beantragt wird. Diese 
Ansicht scheint auch konsequent, da der grenzüberschreitende Charakter eines gerichtlichen 
Verfahrens sich auch nach Erlass eines gerichtlichen Titels herausstellen kann. 

1698 Der Entwurf geht wörtlich von einem Antrag auf Nachprüfung (verzoek tot heroverweging) aus, 
vgl. MvT, Kamerstukken II, 2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. Siehe hierzu auch Kapitel II unter 
Punkt 3.3.2.3. 
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einsetzung in den vorigen Stand dient somit dem Verfahrensgrundrecht des Art. 6 
Abs. 1 EMRK auf Gewährung des rechtlichen Gehörs.1699 

 
Gerade innerhalb des hier vorgestellten einstufigen Mahnverfahrens könnte eine 

schuldlose Fristversäumung zu weitreichenden Konsequenzen führen. Denn auf-
grund der mangelnden Schlüssigkeitsprüfung liegt es vor allem in den Händen des 
Antragsgegners, um zu beurteilen, ob eine Verteidigung aussichtsreich ist. Daher 
sollte dieses außerordentliche Rechtsmittel als allgemeines „Sicherheitsnetz“ gegen 
unberechtigte Inanspruchnahme vor allem diejenigen Personen schützen, die es ohne 
eigenes Verschulden versäumt haben, die Einspruchsfrist einzuhalten und dadurch 
einer sittenwidrigen oder auch unrechtmäßigen Inanspruchnahme ausgesetzt sind.1700 
Für die Einführung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs spricht schließlich, dass 
damit das niederländische Mahnverfahren den Minimumnormen der EuVTVO ent-
spricht, sodass ein Zahlungsbefehl als Europäischer Vollstreckungstitel bescheinigt 
werden kann und anschließend in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen U-
nion vollstreckt werden kann. 

3.8.4.2. Ausgestaltung des außerordentlichen Rechtsbehelfs innerhalb eines nieder-
ländischen Mahnverfahrens 

Bei der Ausgestaltung diese Rechtsbehelfs muss allerdings beachtet werden, dass 
dieser außerordentliche Rechtsbehelf nicht als Freibrief für einen vorsätzlich oder 
sorglos handelnden Antragsgegner angesehen werden darf. Im Gegensatz zu der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb der österreichischen ZPO sollte es 
daher keine Möglichkeit geben, die Wiedereinsetzung auch dann beantragen zu kön-
nen, wenn dem Antragsgegner leicht Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann.1701 
Vielmehr kann nur ein schuldloses Verhalten des Antragsgegners oder seines Pro-
zessvertreters zur Gewährung dieses außerordentlichen Rechtsbehelfs führen. Denn 
 
1699 Vgl. aus deutscher Sicht: Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 6; Waldner, Der Anspruch auf recht-

liches Gehör, Rn. 244 ff.; aus österreichischer Sicht: Fink, Wiedereinsetzung, S. 3, 22 f. Die 
Europäische Kommission sieht hingegen die mangelnden Zustellungsvorschriften in der 
EuMVVO als Hauptgrund für die Einführung eines solchen außerordentlichen Rechtsbehelfs, 
vgl. Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, KOM (2004) 173 endg., S. 
16. Siehe hierzu auch Kapitel III unter Punkt 3.6.3., Kapitel IV unter Punkt 3.6.2. sowie Kapi-
tel V unter Punkt 8.2. 

1700 So auch Rechberger, Plädoyer für ein europäisches Mahnverfahren, S. 163 f.; ders., Zum Ent-
wurf einer Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, Punkt III.4; 
Rechberger/Kodek, Überlegungen zu einem europäischen Mahnverfahren, S. 41 f.; Kodek, Auf 
dem Weg zu einem Europäischen Mahnverfahren, S. 293, der aufgrund einer mangelnden 
Schlüssigkeitsprüfung auf die Notwendigkeit eines „Sicherheitsventils“ innerhalb des Europäi-
sche Mahnverfahrens hinweist. 

1701 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 3.6.2.1. 
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es muss auch hier beachtet werden, dass der Antragsgegner bereits eine Möglichkeit 
hatte, um sich auf einfache Weise zu verteidigen. Daher sollte sich dieser Rechtsbe-
helf nicht zu einem „zweiten“ Einspruch innerhalb des niederländischen Mahnver-
fahrens entwickeln. 

 
Ausgehend von der Funktion dieses Rechtsbehelfs, die in der Gewährung des 

rechtlichen Gehörs im Falle einer schuldlosen Versäumung einer befristeten prozes-
sualen Handlung liegt, sollte dieser außerordentliche Rechtbehelf folglich nur dann 
zulässig sein, wenn ein oder mehrere Hindernisse auftreten, die den Antragsgegner 
oder seinen Prozessbevollmächtigten ohne eigenes Verschulden daran hindern, die 
Frist zur Einlegung des Einspruchs einzuhalten. Es muss daher zunächst ein Ereignis 
eintreten, das den Antragsgegner oder seinen Prozessbevollmächtigten an der 
Rechtsmitteleinlegung hindert. Solche Hindernisse könnten einerseits in der Au-
ßenwelt in Erscheinung treten. Dabei kann unter anderem an einen Unfall auf dem 
Weg zu Antragseinlegung bei Gericht oder aber auch an ein nach außen tretendes 
Krankheitsbild gedacht werden. Andererseits können diese Hindernisse lediglich auf 
das Innenleben des Antragsgegners bzw. seines Prozessbevollmächtigten auswirken. 
Unter diese Kategorie lassen sich insbesondere Rechtsirrtümer oder aber krankhafte 
Zustände, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung, einordnen.1702 Dieses Hin-
dernis muss für die Versäumung der Rechtsmitteleinlegung kausal sein, sodass die 
Gewährung des außerordentlichen Rechtsbehelfs dann nicht erfolgen kann, wenn die 
Rechtsmitteleinlegung auch bei Eintritt des Hindernisses hätte vorgenommen wer-
den können.1703 

 
Voraussetzung für die Zulässigkeit des außerordentlichen Rechtsbehelfs ist fer-

ner, dass die aufgrund der Hindernisse erfolgte Fristversäumung ohne Verschulden 
des Antragsgegner bzw. seines Prozessbevollmächtigten eingetreten ist. Zur Fest-
stellung des Verschuldens sollte man von einem objektiven Maßstab ausgehen. Da-
nach können von einem Antragsgegner, der das Mahnverfahren ohne einen Prozess-
bevollmächtigten durchführt, eine geringere Kenntnis insbesondere des Fristensver-
laufs verlangt werden, als von einem durch einen Anwalt vertretenen Antragsgeg-
ner.1704 In diesem Zusammenhang wird das Verschulden des Anwalts, dem sich der 
Antragsgegner zur Durchführung des Mahnverfahrens zu Seite genommen hat, dem 

 
1702 Vgl. zu den verschiedenen Hindernissen, die einen möglichen Grund für die Gewährung eines 

außerordentlichen Rechtsbehelfs innerhalb des deutschen und österreichischen Rechts darstel-
len können: Fink, Wiedereinsetzung, S. 81 ff.; Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 246 ff.; Ro-
senberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 69, Rn. 9 ff. 

1703 Vgl. hierzu die jeweiligen nationalen Regelungen in Kapitel III unter Punkt 3.6.3.1. und Kapitel 
IV unter Punkt 3.6.2.1. 

1704 Das entspricht auch der Rechtslage in deutschen und österreichischen Recht, vgl. Kapitel III 
unter Punkt 3.6.3.1. und Kapitel IV unter Punkt 3.6.2.1. 
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Antragsgegner zugerechnet.1705 Ein Verschulden der Fristversäumung zur Einlegung 
eines Einspruchs könnte allerdings grundsätzlich dann angenommen werden, wenn 
der Antragsgegner bzw. sein Prozessbevollmächtigter nicht die ihm nach seinen 
Verhältnissen zumutbare Sorgfalt beachtet, die unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Falles zu einer gewissenhaften Prozessführung nach allgemeiner Ver-
kehrsanschauung vernünftigerweise erforderlich ist.1706 Folglich liegt eine schuld-
hafte Fristversäumung vor, wenn der Antragsgegner bzw. sein Prozessbevollmäch-
tigter durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten den Einspruch nicht innerhalb 
der gesetzlichen Zweiwochenfrist eingelegt hat. 

 
Die Erhebung des außerordentlichen Rechtsbehelfs sollte grundsätzlich auf derje-

nigen in Art. 8 des niederländischen EuVTVO-DG basieren.1707 Im Gegensatz zu 
den Anforderungen zur Einreichung der heroverweging, sollten bereits bei der Erhe-
bung des außerordentlichen Rechtsbehelfs die Umstände mittels Beweise glaubhaft 
gemacht werden, die zur Fristversäumnis führten. Der Antrag auf Gewährung des 
außerordentlichen Rechtsbehelfs sollte darüber hinaus auch die versäumte Rechts-
handlung enthalten, sodass hiermit der Antragsgegner den Zahlungsbefehl 
beeinspruchen müsste. Allerdings sollte hierfür kein zu strenger Maßstab angelegt 
werden, sodass die nachzuholende Rechtshandlung sich auch aus dem Umständen 
des Antrags auf Gewährung des außerordentlichen Rechtsbehelfs ergeben sollte. Im 
Gegensatz zu Art. 8 Abs. 4 des niederländischen EuVTVO-DG sollte der Verfah-
rensbeteiligte, der die fristgemäße Erhebung des Einspruchs versäumt hat, möglichst 
schnell nach Kenntnis der Umstände, die zur Fristversäumung geführt haben, den 
außerordentlichen Rechtsbehelf beantragen. Aus diesem Grund scheint es angemes-
sen, wenn dem Verfahrensbeteiligten hierfür eine Antragsfrist von zwei Wochen 
gewährt wird. Diese Frist sollte ab dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses 
beginnen. Aus Gründen der Rechtsicherheit sollte schließlich in Anlehnung an § 234 
Abs. 4 ZPO die Möglichkeit der Einlegung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs 
unabhängig von dem Verschulden an eine absolute zeitliche Grenze verbunden wer-
den. Hierdurch sollte vor allem die formelle Rechtskraft geschützt werden, da an-
sonsten die obsiegende Partei in einem Schwebezustand gestellt wäre. Daher er-

 
1705 Vgl. zu den rechtlichen Verhältnis zwischen dem Anwalt und seinen Mandanten: Grosheide, 

AdvBl. 1977, 225; Snijders/Klaassen/Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, S. 115; Hu-
genholz/Heemskerk, Hoofdlijnen, S. 21 f.; vgl. hierzu aus deutscher und österreichischer Sicht: 
Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 338 ff.; Fink, Wiedereinsetzung, S. 78 ff. 

1706 Was aus niederländischer Sicht hier als Verschulden angesehen werden kann, war bei den Ge-
setzgebungsarbeiten zur Einführung des EuVTVO-DG auch dem niederländischen Gesetzge-
ber nicht ganz deutlich, vgl. MvT, Kamerstukken II, 2004-2005, 30069, Nr. 3, S. 10. Daher 
kann man auf die Ausführungen zum deutschen und österreichischen Recht verweise, da in 
diesen Rechtssystemen die Wiedereinsetzung durch die Rechtsprechung sehr weitreichend be-
handelt wurde. Siehe hierzu: Kummer, Wiedereinsetzung, Rn. 242; Fink, Wiedereinsetzung, S. 
73. 

1707 Vgl. hierzu Kapitel II unter Punkt 3.3.2.3. 
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scheint es angemessen, dass die Möglichkeit der Erhebung eines außerordentlichen 
Rechtsbehelfs lediglich auf ein Jahr beschränkt bleibt, wobei diese Frist ab dem 
Zeitpunkt beginnt, in dem die ursprüngliche Frist, hier die Frist zur Einlegung des 
Einspruchs, endete.1708 Ebenso wie der Einspruch sollte auch der außerordentliche 
Rechtsbehelf möglichst weitreichend zugänglich sein. Daher wird auch hier von ei-
ner Anwaltspflicht abgesehen. 

 
Mit der Gewährung des außerordentlichen Rechtsbehelfs gilt die versäumte Pro-

zesshandlung, hier also der Einspruch, als rechtzeitig nachgeholt. Der Zahlungsbe-
fehl wird somit aufgehoben und das gewöhnliche Klageverfahren, hier die dagvaar-
dingsprocedure, wird eröffnet.1709 Die Kosten für den außerordentlichen Rechtsbe-
helf trägt die Partei, die den außerordentlichen Rechtsbehelf beantragt hat. Innerhalb 
des Mahnverfahrens wäre das der Antragsgegner, der die Einspruchsfrist versäumt 
hat. 

3.9. Elektronisches Mahnverfahren 

Innerhalb des niederländischen Mahnverfahrens soll IT-Technologie nicht nur 
eine unterstützende, sondern auch eine Entscheidungsfunktion einnehmen. Damit 
soll ermöglicht werden, dass sowohl die Kommunikation zwischen den Verfahrens-
beteiligten und dem Gericht auf elektronischem Wege erfolgt, sondern dass auch das 
Mahnverfahren vollautomatisch erfolgen kann. 

 
Aufgrund seiner Strukturierung sowie der schriftlichen Durchführung eignet sich 

das Mahnverfahren, wie man vor allem im deutschen sowie auch österreichischen 
Mahnverfahren sehen konnte,1710 besonders gut für einen Einsatz von IT-
Technologie und eine elektronische Durchführung. Nachfolgend soll daher unter-
sucht werden, wie ein elektronisches Mahnverfahren in den Niederlanden ausgestal-
ten sein könnte. Dabei wird zunächst der Frage nachgegangen, welchen Umfang 
sowie welche Funktion IT-Technologie innerhalb eines Mahnverfahrens einnehmen 
sollte. Weiterhin soll auch untersucht werden, wie der Zugang zu einem elektroni-
schen Mahnverfahren ausgestaltet werden sollte. Erst nach Beantwortung dieser all-
gemeinen Fragen soll ein Überblick über den Verlauf des elektronischen Mahnver-
fahrens und die damit zusammenhängenden Fragen gegeben werden.  

 
1708 Vgl. zur Ausschlussfrist gem. § 234 Abs. 3 ZPO Kapitel III unter Punkt 3.6.3.2. 
1709 Vgl. hierzu oben Punkt 3.8.3.2. 
1710 Vgl. hier Kapitel III unter Punkt 4 sowie Kapitel IV unter Punkt 4. 
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3.9.1. Umfang und Funktion der IT-Technologie im Mahnverfahren 

IT-Technologie kann, wie bereits dargestellt,1711 einerseits eine unterstützende 
Funktion innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens haben. Der Einsatz von elektroni-
schen Mitteln kann aber auch darüber hinausgehen, sodass mit Hilfe von IT-
Technologie die gerichtliche Entscheidung erlassen wird. In diesem Fall ist auch ein 
Einschreiten eines menschlichen Entscheidungsorgans nicht mehr erforderlich. Ba-
sierend auf den gleichen Erwägungen wird für ein niederländisches Mahnverfahren 
ebenso wie auch für das Europäische Mahnverfahren vorgeschlagen, dass IT-
Technologie über eine reine unterstützende Funktion hinaus auch zur gerichtlichen 
Prüfung der Antragsdaten eingesetzt werden sollte.1712 

3.9.2. Zugang zum elektronischen Mahnverfahren 

Im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des elektronischen Mahnverfahrens 
steht des Weiteren die Frage nach der Realisierung des elektronischen Datenaustau-
sches zwischen den Gerichten und den Verfahrensbeteiligten im Vordergrund. Dabei 
können grundsätzlich auch zwei verschiedene Lösungen in Betracht gezogen wer-
den, die jeweils auch für den Teilnehmerkreis im elektronischen Mahnverfahren 
mitbestimmend sein können. Einerseits könnte der elektronische Datenaustausch, 
wie zum Beispiel innerhalb des österreichischen elektronischen Rechtsverkehrs,1713 
über ein geschlossenes justizinternes Netzwerk erfolgen. Der elektronische Daten-
austausch könnte aber auch andererseits über das gewöhnliche Internet erfolgen. 
Diese Lösung hat der deutsche Gesetzgeber für den elektronischen Rechtsverkehr 
gewählt.1714 

 
Mit der Ausgestaltung des Datenaustausches hängt auch die Frage nach dem Zu-

gang zum elektronischen Mahnverfahren zusammen. Denn im Falle eines geschlos-
senen, justizinternen Netzwerkes wäre zunächst eine Anmeldung als Teilnehmer 
zum elektronischen Rechtsverkehr erforderlich. Zudem müssten die Teilnehmer eine 
bestimmte Soft- und Hardwareausstattung unterhalten, um die Konditionen an die 
Schnittstelle des Gerichts zu erfüllen. Hierdurch könnte die Teilnahme am elektroni-
schen Rechtsverkehr zunächst nur auf einen bestimmten Teilnehmerkreis begrenzt 
werden. Die Identifikation der Teilnehmer wäre in diesen Fällen durch eine Kennzif-
fer, die alle persönlichen Angaben des Teilnehmers sowie die Bankverbindung ent-

 
1711 Vgl. hierzu Kapitel VI unter Punkt 2. 
1712 Vgl. zu den Gründen innerhalb des Europäischen Mahnverfahrens Kapitel V unter Punkt 10.2. 
1713 Vgl. Kapitel IV unter Punkt 4.3. 
1714 Vgl. Kapitel III unter Punkt 4.3. 
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hält, zusammen mit einem Zugangscode gewährleistet. Die Gerichtskosten könnten 
zudem im Lastschriftverfahren eingezogen werden.1715  

 
Damit der Zugang zur elektronischen Antragstellung sowie elektronischen Da-

tenübertragung nicht nur auf einen bestimmten Teilnehmerkreis beschränkt bleibt, 
könnte man den Zugang zum elektronischen Rechtsverkehr wie im deutschen Onli-
ne-Mahnantrag1716 auch über ein externes Netzwerk, wie zum Beispiel das Internet, 
schaffen. Mittels einer Internetseite, auf der dann das nötige elektronische Formular 
zur Verfügung gestellt wird, könnten Antragsteller sowie auch Antragsgegner ihre 
Dokumente elektronisch einreichen. Eine vorherige Zulassungsanmeldung wäre 
dann nicht mehr erforderlich. In diesem Fall müsste dann allerdings die Identifizie-
rung der Verfahrensbeteiligten sowie die Authentizität der Dokumente sichergestellt 
werden. Diese Anforderungen könnten aber derzeit mithilfe der elektronischen Sig-
natur erfüllt werden.1717  

 
Für ein niederländisches Mahnverfahren wird im Ergebnis vorgestellt, dass die 

elektronische Datenübermittlung über ein externes Datennetzwerk, d.h. das Internet, 
erfolgt. Hierdurch hätten alle Bürger die Möglichkeit, die Vorteile des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu nutzen. Zudem wären die Gerichte hierdurch weitgehend 
von der Übernahme der Daten in das eigene Computersystem, zum Beispiel mittels 
Datenerfassung oder auch Einscannens der Formulare, entlastet. Daneben soll Teil-
nehmern mit großen Antragszahlen die Möglichkeit gewährt werden, gleichzeitig 
eine größere Anzahl von Anträgen zu stellen. Die Teilnahme an diesem Mahnver-
fahren für professionelle Teilnehmer wäre dann allerdings von einer vorherigen Zu-
lassung abhängig. In diesem Fall ist eine Kennziffer auszustellen, die alle notwendi-
gen Angaben der Teilnehmer für die Antragstellung enthält. Anstatt der Angabe der 
jeweiligen Daten ist dann lediglich die Nennung der Kennziffer erforderlich. 

3.9.3. Verfahrensverlauf des elektronischen Mahnverfahrens 

Nachfolgend muss untersucht werden, wie der Verlauf des elektronischen Mahn-
verfahrens auszusehen hat. Dabei ist zunächst auf die elektronische Antragstellung 
einzugehen, wobei hier vor allem die Frage untersucht werden muss, ab welchem 
Zeitpunkt der elektronische Antrag bei Gericht zugegangen ist. Anschließend soll 
der weitere Verfahrensverlauf des elektronischen Mahnverfahrens dargestellt wer-
den. Abschließend soll auch noch auf die Möglichkeit der elektronischen Einlegung 
der Rechtsmittel eingegangen werden. 

 
1715 Vgl. Rüßmann, Herausforderung Informationsgesellschaft, S. 209 f. 
1716 Vgl. Kapitel III unter Punkt 4.3.3. 
1717 Vgl. hierzu Rüßmann, Herausforderung Informationsgesellschaft, S. 211 f.; siehe zur elektroni-

schen Signatur bereits oben Punkt 3.4.2. 
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3.9.3.1. Elektronische Antragstellung 

Die Ausgestaltung der elektronischen Antragstellung muss als Ausgangspunkt die 
verfahrensrechtlichen Grundsätze des Art. 6 Abs. 1 EMRK beachten, sodass die An-
forderungen an eine elektronische Antragstellung nicht so hoch angesetzt werden, 
dass sie letztendlich den Zugang zu dem Mahnverfahren für eine bestimmte Perso-
nengruppen nicht nur übermäßig erschweren, sondern auch gänzlich unmöglich ma-
chen. Ziel ist es vielmehr, einen umfassenden elektronischen Zugang zum Mahnver-
fahren zu gestalten.1718 

3.9.3.1.1. Ausgestaltung der elektronischen Antragstellung 

Bei einer elektronischen Antragstellung muss man von zwei unterschiedlichen Si-
tuationen ausgehen. Zunächst kann nämlich ein Gläubiger selbst den Antrag auf Er-
lass des Zahlungsbefehls elektronisch erstellen und anschließend als Datensatz an 
das Gericht übermitteln. Eine solche Methode wäre vor allem für diejenigen An-
tragsteller interessant, die über eine größere Anzahl von Mahnanträgen verfügen. 
Denn hierdurch hätten sie die Möglichkeit, um mittels spezialer Software größere 
Antragsmengen herzustellen und zu bearbeiten. Diese Software könnte dann, auch 
gegen ein Entgelt, zum Download auf der Internetseite bereitgestellt werden. Gegen 
eine solche Lösung spricht vor allem die Tatsache, dass eine solche zur Anfertigung 
elektronischer Anträge mittels besonderer Software nicht nur gewisse Computer-
kenntnisse erfordert, über die eine Privatperson grundsätzlich nicht verfügt. Darüber 
hinaus ist eine solche Software, insbesondere wenn sie nicht auf einer Internetseite 
zum Download angeboten wird, sondern in der Privatwirtschaft erworben werden 
muss, teuer.1719 Daher wäre eine zwingende Anschaffung dieser Software vor allem 
für Antragsteller mit geringen Antragszahlen nicht angemessen. 

 
Um jedermann die Möglichkeit der elektronischen Antragstellung zu geben ist er-

forderlich, dass auch Gläubiger mit geringen Antragszahlen elektronisch ihre Anträ-
ge beim zuständigen Gericht einreichen können. Dazu müsste eine zentrale Internet-
seite, wie zum Beispiel www.rechtsspraak.nl, eingerichtet werden, auf der ein elekt-
ronisches Formular zu finden wäre, dass der Antragsteller ausfüllen und nach einer 
elektronischen Signierung an das Gericht elektronisch versenden kann. Darüber hin-
aus sollte auch die Möglichkeit bestehen, das Formular zunächst elektronisch auszu-
füllen, dann auszudrucken und anschließend auf konventionellen Weg beim zustän-

 
1718 Vgl. hierzu Kapitel VI unter Punkt 4.2. 
1719 Innerhalb des österreichischen Mahnverfahrens liegen die Kosten für die Anschaffung des 

Softwarepaketes bei ca. € 500 samt Anschlusskosten, vgl. Gottwald/Viefhues, MMR 2004, 
792, 793. Hierdurch ist die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr überwiegend auf Ver-
fahrensbeteiligten mit einer größeren Anzahl von Mahnklagen beschränkt. 
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digen Gericht einzureichen. Eine solche Situation käme vor allem dann in Betracht, 
wenn der Antragsteller nicht über die nötige Ausrüstung, hier vor allem die Signa-
turkarte, verfügt, sodass dann eine elektronische Antragstellung nicht mehr in Frage 
käme. Ein weiterer Vorteil der Einrichtung einer solchen Internetseite wäre zudem, 
dass neben der Bereitstellung eines elektronischen Formulars auch Hinweise zum 
Ausfüllen der Anträge auf Erlass des Zahlungsbefehls auf einer solchen Internetseite 
gegeben werden könnten. Hierdurch könnten auch juristisch ungeschulte Antragstel-
ler ohne Hinzuziehung eines Dritten den Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls 
stellen. 

3.9.3.1.2. Zugang des elektronischen Antrags bei Gericht 

Bei einer elektronischen Antragstellung ist allerdings fraglich, zu welchem Zeit-
punkt der Antrag bei Gericht eingegangen ist. Die Beantwortung dieser Frage hängt 
auch zusammen mit der Beurteilung des Risikos bei Übermittlungsfehlern. Im Be-
zug auf die Einreichung elektronischer Dokumente bei Gericht ist in der niederlän-
dischen Zivilprozessordnung zwar keine ausdrückliche gesetzliche Regelung enthal-
ten. Allerdings ist in Art. 33 Rv die Einreichung von Schriftstücken mittels Fax ge-
setzlich geregelt. Danach gilt die Einreichung des Faxdokuments als fristgemäß, 
wenn es unabhängig von den gerichtlichen Öffnungszeiten vor 24 Uhr vom Gericht 
empfangen ist. Diese Regelung basiert auf der Rechtsprechung des Hoge Raad,1720 
wonach das Fax gem. der in Art. 3:37 Abs. 3 BW enthaltenen Empfangstheorie als 
bei Gericht angesehen werden kann, wenn es auf dem Empfangsgerät des Gerichts 
gespeichert ist.1721 

 
Diese Grundsätze zum Eingang von Telefaxen bei Gericht wurden von der nie-

derländischen Literatur auch auf den Einsatz von E-Mails ausgeweitet.1722 Nach der 
sog. mailbox-ontvangsttheorie von Snijders ist der Zugang beim Versenden von E-
Mails in dem Zeitpunkt erfolgt, in dem die E-Mail auf dem Server eingegangen ist, 
sodass der Empfänger die E-Mail für die Wirksamkeit des Zugangs nicht erst abru-

 
1720 Vgl. HR 27.11.1992, NJ 1993, 569; HR 10.6.1994, NJ 1995, 284; HR 16.2.1996, NJ 1997, 55; 

HR 20.03.1998, NJ 1998, 548. 
1721 Vgl. hierzu Anm. von Snijders zu HR 10.6.1994, NJ 1995, 284; Dorp/Ruijpers/Wesseling-Van 

Gent, TCR 2000, 25, 30. Siehe zu den Zugangstheorien auch im Hinblick auf den Einsatz von 
E-Mails ausführlich: Snijders, WPNR 2001, 433 ff., 457 ff., der auch eine ausführliche Dar-
stellung des Zugangs elektronischer Willenserklärungen vornimmt. Zum materiellen Recht: 
Van Esch, WPNR 2001, 373, 374; ders., NTBR 2002, 430, 433 f.; Sander, PP 2003, 85, 88. 

1722 Vgl. insbesondere Snijders, WPNR 2001, 457 ff.; siehe auch Überlegungen bei: 
Dorp/Ruijpers/Wesseling-Van Gent, TCR 2000, 25, 30; Freudenthal, TCR 2001, 32, 36. Auch 
im deutschen Recht werden die Ansichten zum Zugang von Telefax zur Beurteilung des Zu-
gangs von E-Mails herangezogen, vgl. Borges, Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, 
S. 270. 



358 

fen musst.1723 Folglich muss nach dieser Ansicht der Absender bis zum Zugang der 
E-Mail bei Gericht Verantwortung für das elektronische Dokument tragen. Ist das 
elektronische Dokument einmal bei Gericht zugegangen, so trägt das Gericht das 
Risiko für mögliche Mängel an der Empfangsvorrichtung trägt. Diese Regelung ent-
spricht auch der Neufassung des Art. 33 Rv, die am 1.3.2008 in Kraft treten soll.1724 
Nach der reformierten Fassung Art. 33 Abs. 3 Rv soll nämlich das elektronischen 
Dokuments bei Gericht in dem Zeitpunkt eingegangen sein, in dem das elektroni-
sche Dokument eine Datenverarbeitungsanlage erreicht, für die das Gericht die Ver-
antwortung trägt. Unter den Begriff der Datenverarbeitungsanlage fallen diejenigen 
Systeme, in denen Daten erzeugt, versendet, empfangen, gespeichert oder auf einer 
anderen Art und Weise verarbeitet werden.1725 Gleichzeitig wird im neuen Art. 33 
Abs. 3 Satz 2 Rv gesetzlich bestimmt, dass ein elektronisches Dokument fristgemäß 
beim zuständigen Gericht eingegangen ist, wenn es vor 24 Uhr des letzten Tages der 
laufenden Frist dort eingegangen ist. In entsprechender Weise wird im neu geregel-
ten Art. 33 Abs. 4 Rv der maßgebliche Zugang eines Dokumentes festgelegt, wel-
ches vom Gericht zu den Verfahrensbeteiligten elektronisch übersendet wird. Auch 
hiernach ist entscheidend, dass das Dokument die Datenverarbeitungsanlage erreicht 
hat, die im Machtbereich des Empfängers liegt. Die Kenntnisnahme vom Inhalt des 
Dokuments ist dagegen nicht erforderlich.1726 

 
Basierend auf Art. 33 Rv sowie den in Art. 3:37 Abs. 3 BW enthaltenen allge-

meinen Grundsätzen sollte bei einer elektronischen Antragstellung im zukünftigen 
niederländischen Mahnverfahren der elektronische Antrag in dem Zeitpunkt bei Ge-
richt zugegangen sein, in dem er auf der Empfangsvorrichtung, d.h. in diesem Fall 
auf dem Server, gespeichert ist. Ein Herunterladen auf einen gerichtsinternen Com-
puter oder eine Ausdrucken durch die Geschäftsstelle des Gerichts ist für die Wirk-
samkeit des Zugangs nicht erforderlich. Folglich fallen zwar Übermittlungsfehler in 
den Risikobereich des Absenders, da er für die Wahl des Kommunikationsmittels 
verantwortlich ist.1727 Kommt es dagegen zu Störungen am Empfangsgerät des Ge-
richts, sollten diese Mängel nicht in die Risikosphäre des Absenders, sondern viel-
mehr des Empfängers und somit des Gerichts fallen. Denn ein Defekt oder auch ein 
Bedienungsfehler an der gerichtsinternen Empfangsvorrichtung darf nicht in den Ri-

 
1723 Vgl. Snijders, WPNR 2001, 457, 458. Siehe auch: Van Esch, Electronic data exchange, S. 98 ff. 

m.w.N.; Asser/Hartkamp, Verbintenissenrecht II, Anm. 153. 
1724 Vgl. hierzu Kamerstukken II, 2006-2007, 30815, Nr. 1-3; Sujecki, MMR 2007, 493, 495 f. 
1725 Vgl. Memorie van Toeliching, Kamerstukken II, 2006-2007, 30815, Nr. 3, S. 16. 
1726 Vgl. Memorie van Toeliching, Kamerstukken II, 2006-2007, 30815, Nr. 3, S. 16. 
1727 Vgl. hierzu Snijders, WPNR 2001, 433, 439, der zwar nicht direkt auf das Risiko des Erklären-

den bei der Wahl des Kommunikationsmittels eingeht, der aber jegliche Kenntnis des Versen-
ders über mögliche Hindernisse beim Empfang der Erklärung durch den Empfänger in die 
Verantwortung des Versenders legt. Siehe auch: Asser/Hartkamp, Verbintenissenrecht II, 
Anm. 153, die hier auch das Beispiel eines Einfurfs eines Briefes außerhalb der Bürozeiten 
nennen. 
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sikobereich des Absenders fallen. Der Absender und somit die Verfahrensbeteiligten 
bzw. ihre Vertreter müssen sich vielmehr darauf verlassen können, dass bei Schaf-
fung der Möglichkeit der Einreichung von Dokumenten via Telefax oder E-Mail bei 
Gericht die Empfangsvorrichtungen ordnungsmäßig Funktionieren, sodass der Ab-
sender beim Versenden des Dokuments mit einem rechtzeitigen Zugang bei Gericht 
rechnen kann. 

3.9.3.2. Weiterer Verlauf des elektronischen Mahnverfahrens 

Nach erfolgter Antragstellung muss weiterhin untersucht werden, wie der Verlauf 
des elektronischen Mahnverfahrens ausgestaltet sein sollte. Hierfür sollten sowohl 
das deutsche als auch das österreichische Mahnverfahren als Vorbild dienen.1728 Die 
weitere Verfahrensdurchführung ist allerdings zunächst davon abhängig, ob der An-
trag auf Erlass des Zahlungsbefehls auf konventioneller oder aber elektronischer 
Weise beim Gericht eingegangen ist. Denn im Falle einer konventionellen Einrei-
chung des Antrags auf Erlass eines Zahlungsbefehls muss zunächst eine Erfassung 
der Antragsdaten in das gerichtsinterne Computersystem erfolgen. Um möglichst 
Erfassungsfehler zu vermeiden, sollte hier über eine unmittelbare Erfassung der 
konventionellen Anträge nachgedacht werden. Eine solche unmittelbare Erfassung 
kann vor allem mittels eines Einscannens erfolgen, wobei hier die Antragsdaten mit-
tels Hochleistungsscannern in das gerichtsinterne Computersystem integriert werden 
und mittels einer speziellen Zeichenerkennungssoftware in digitale Form umgewan-
delt werden.1729 Erfolgt dagegen eine Antragseinreichung auf elektronischem Wege, 
werden die Antragsdaten direkt in das gerichtsinterne Computersystem übernom-
men, sodass es zu einer erheblichen Arbeitsersparnis bei dem das Mahnverfahren 
bearbeitenden Gericht kommt. Daher wäre es erforderlich, um Anreize zu schaffen, 
dass die Möglichkeit einer elektronischen Antragstellung genutzt wird. 

 
Mit dem Eingang der Antragsdaten in das gerichtsinterne Computersystem erhält 

der Antragsteller bei einer elektronischen Antragstellung eine elektronische Ein-
gangsbestätigung. Zudem wird dem Antragsteller eine elektronische Nachricht zu-
geschickt, wenn sein Antrag durch die gerichtsinterne Software bearbeitet, d.h. 
überprüft wird. Bei einer Antragstellung in Papierform erhält der Antragsteller da-
gegen nicht einen solchen „Service“. Die Überprüfung der Anträge auf Erlass eines 
Zahlungsbefehls wird durch die gerichtsinterne Software vorgenommen. Ergibt die-
se Prüfung, dass der Antrag nicht die Anforderungen an einen Erlass eines Zah-
lungsbefehls erfüllt, wird der Antragsteller hierüber in einem Monierungsschreiben 
benachrichtigt. Eine solche Benachrichtigung, die gleichzeitig auch einen Verbesse-
 
1728 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 4.3. sowie Kapitel IV unter Punkt 4.4. 
1729 Innerhalb des deutschen Mahnverfahrens erfolgt die Erfassung der Daten der Mahnanträge so-

wie auch der anderen Formulare mittels Scannern, vgl. Kapitel III unter Punkt 4.3.4. 
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rungsvorschlag enthält, kann sowohl auf konventionellem als auch elektronischen 
Wege an den Antragsteller geschickt werden. Einer elektronischen Übermittlung 
muss der Antragsteller allerdings vorab zugestimmt haben. Ergibt die gerichtliche 
Überprüfung, dass der Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls einwandfrei ist, wird 
der Zahlungsbefehl mittels Hochleistungsdruckern ausgedruckt und zur Postabferti-
gung gegeben. Anschließend muss der Zahlungsbefehl an den Antragsgegner zuge-
stellt werden. 

 
Hier könnte es durchaus überlegenswert sein, ob innerhalb des niederländischen 

Mahnverfahrens eine elektronische Zustellung des Zahlungsbefehls ermöglicht wer-
den sollte. Diese Zustellungsart käme allerdings anliegend an Ausgestaltung inner-
halb de EuMVVO nur dann in Betracht, wenn der Antragsgegner eine vorherige 
ausdrückliche Zustimmung gegenüber dem Gericht erteilt hat.1730 Daher scheidet 
auch hiernach eine elektronische Zustellung des Zahlungsbefehls aus, da der An-
tragsgegner erst damit Kenntnis von dem gegen ihn eröffneten Mahnverfahren er-
langt.1731 Die Zustellung wird mit Hilfe eines Zustellungsnachweisvordrucks doku-
mentiert, der nach Durchführung des Zustellungsvorgangs an das Gericht zurückzu-
schicken ist. Damit erlangt das Gericht alle erforderlichen Informationen im Hin-
blick auf die Zustellung. Konnte der Zahlungsbefehl nicht zugestellt werden, wird 
der Antragsgegner darüber durch eine Nichtzustellungsnachricht informiert, wobei 
ihm gleichzeitig auch ein Antrag auf Neuzustellung des Zahlungsbefehls durch das 
Gericht zugeschickt wird. War hingegen die Zustellung erfolgreich, wird der An-
tragsteller auch darüber mittels einer Zustellungsnachricht informiert. Hierdurch 
kann er dann ausrechnen, wann er im Falle einer Untätigkeit des Antragsgegners mit 
der Ausfertigung eines vollstreckbaren Zahlungsbefehls rechnen kann. Sowohl die 
Zustellungs- als auch die Nichtzustellungsnachricht können auf elektronischem We-
ge an den Antragsteller übermittelt werden. Voraussetzung auch hierfür ist aller-
dings eine vorherige Zustimmung des Antragstellers. Ergibt der Zustellungsnach-
weisvordruck, dass die Zustellung erfolgreich war, wird der maßgebliche Zustel-
lungszeitpunkt durch die Gerichtsbediensteten notiert, sodass damit ein automati-
sche Fristüberwachung in Gang gesetzt wird. Nach durch den Antragsgegner unge-
nutzten Ablauf der vierwöchigen Einspruchsfrist, wird das Verfahren durch die ge-
richtsinterne Software auf eine Liste aufgenommen, aus der die Gerichtsbediensteten 
entnehmen können, dass ein Zahlungsbefehl in vollstreckbarer Form erlassen wer-
den kann. Dieser in vollstreckbarer Form ausgefertigter Zahlungsbefehl ist dann an 
den Antragsteller zu übersenden. 

 
1730 Vgl. hierzu Kapitel V unter Punkt 7.4.1. 
1731 Vgl. hierzu auch Kapitel VI unter Punkt 4.3. 
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3.9.3.3. Verteidigung im elektronischen Mahnverfahren 

Nicht nur der Antragsteller, sondern auch der Antragsgegner sollte die Möglich-
keit haben, um vom elektronischen Rechtsverkehr gebrauch zu machen. Aus diesem 
Grund erscheint es erforderlich, dass neben der gewöhnlichen auch die Möglichkeit 
einer elektronischen Einspruchseinlegung für den Antragsgegner geschaffen wird. 
Eine solche elektronische Einsruchseinlegung sollte allerdings so ausgestaltet sein, 
dass sie für den Antragsgegner grundsätzlich einfach zugänglich ist. Aus diesem 
Grund dürfen die Anforderungen hier nicht dieser Art sein, dass der Antragsgegner 
dann verpflichtet wäre, um die Dienste einer weiteren Person in Anspruch zu neh-
men. Im Ergebnis kann man hier an eine Einspruchseinlegung denken, die über eine 
Internetseite interaktiv erfolgt. Erforderlich hierfür wäre allerdings, dass der An-
tragsgegner die Zugangsdaten zu diesem Internetformular zusammen mit dem Zah-
lungsbefehl erhält.1732 

3.10. Kosten 

Die Kosten für die Durchführung des Mahnverfahrens werden gesetzlich veran-
kert. Die Gerichtskosten werden im Vergleich zu denjenigen im ordentlichen Klage-
verfahren um die Hälfte vermindert. Das Gleiche gilt für die Kosten bei einer Hinzu-
ziehung eines Rechtsanwalts. Zur Förderung einer elektronischen Antragstellung 
werden sowohl mit Bezug auf Gerichts- als auch Anwaltskosten finanzielle Anreize 
geschaffen. Wird nach Einspruchseinlegung das ordentliche Klageverfahren eröff-
net, werden die für das Mahnverfahren entrichtenden Kosten auf die Kosten zur 
Durchführung eines ordentlichen Klageverfahrens angerechnet. 

Im Hinblick auf außergerichtliche Kosten gilt, dass diese Kosten lediglich anhand 
eines gesetzlich verankerten Betrages geltend gemacht werden können, der je nach 
Höhe des Streitwertes unterschiedlich hoch ist. Zur Regelung des Höchstbetrages 
kann hier auf die Regel der Vorwerk II-Richtlinie verwiesen werden. Diese Regelung 
sollte nicht nur im Rahmen eines Mahnverfahrens gelten, sondern von allgemeiner 
Geltung sein. 

 
Die Kostenregelung innerhalb eines zukünftigen niederländischen Mahnverfah-

rens sollte zunächst gewährleisten, dass alle Verfahrensbeteiligten ohne größere 
Mühe abschätzen können, welche finanziellen Risiken sie bei der Durchführung die-

 
1732 Eine elektronische Einlassung auf das Gerichtsverfahren erfolgt auch innerhalb des sog. Money 

Claim Online, wo der Beklagten mit der Zustellung der Klage neben dem Aktenzeichen auch 
ein Kennwort erhält, mit dem ihm Zugang zu einer Internetseite gewährt wird. Auf dieser In-
ternetseite kann er sowohl die Verlauf des anhängigen Verfahrens verfolgen als auch eine Kla-
geerwiderung zusammen mit einer Widerklage erheben, vgl. Sujecki, MMR 12/2003, S. XXIV. 
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ses Verfahrens erwarten können.1733 Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass so-
wohl die Gerichtskosten als auch die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsan-
walts im Voraus berechnet werden können. Dieses gilt natürlich auch für mögliche 
außergerichtlichen Kosten. Wie sowohl im deutschen als auch im österreichischen 
Mahnverfahren zu sehen war,1734 kann eine Vorhersehbarkeit des finanziellen Risi-
kos innerhalb des Mahnverfahren durch die Einführung gesetzlich verankerter Ge-
bühren realisiert werden. Diese Gebühren könnten dann, je nach Höhe des Streitwer-
tes unterschiedlich hoch ausgestaltet sein. 

 
Neben der Notwendigkeit, die finanziellen Risiken im ausreichenden Maße kal-

kulieren zu können, sollten darüber hinaus auch Anreize geschaffen werden, damit 
das Mahnverfahren von möglichst vielen Gläubigern einer Geldforderung durchge-
führt wird. Diese Anreize liegen einerseits in der Möglichkeit der Erlangung eines 
Vollstreckungstitels innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Andererseits können auch – 
wie im deutschen Mahnverfahren zu sehen war1735 – finanzielle Anreize innerhalb 
eines Mahnverfahrens geschaffen werden. Denn nur dann, wenn das Mahnverfahren 
sich zu einem Massenverfahren entwickelt und auch in der Praxis häufig genutzt 
wird, kann diese Verfahrensart auch tatsächlich seinen Rationalisierungs- und Ent-
lastungseffekt entfalten. Daher ist es erforderlich, dass die Durchführung des Mahn-
verfahren im Vergleich zu der Durchführung eines ordentlichen Klageverfahrens 
billiger ist. Dieses gilt sowohl im Hinblick auf die Prozesskosten als auch im Bezug 
auf die Kosten für die Hinzuziehung eines Rechtsbeistands. Aus diesem Grund wird 
daher im Ergebnis für ein zukünftiges niederländisches Mahnverfahren vorgestellt, 
dass die Prozesskosten als auch die Anwaltskosten jeweils nur die Hälfte der Pro-
zess- sowie Anwaltskosten betragen, die in einem ordentlichen Klageverfahren an-
gefallen wären. 

 
Anliegend an das österreichische Mahnverfahren1736 sollte darüber hinaus auch 

ein Anreiz für eine elektronische Antragstellung geschaffen werden. Denn im Falle 
einer elektronischen Antragstellung werden die Antragsdaten unmittelbar in das ge-
richtsinterne Computersystem eingereicht, sodass es kaum zu einem Arbeitsaufwand 
innerhalb des Gerichts kommt. Diese Entlastung der Gerichte sollte dadurch geför-
dert werden, dass die im Rahmen einer elektronischen Antragstellung angefallenen 
Gerichtskosten geringfügig kleiner sind als die Gerichtskosten für eine Antragstel-
lung in Papierformat. Zudem sollten Rechtsanwälte bei einer elektronischen Antrag-
stellung einen geringfügigen „Bonus“ erhalten. In beiden Fällen könnte man an ei-
nen Betrag von € 5 denken. 

 

 
1733 So bereits Freudenthal, Incassoprocedures, S. 326. 
1734 Vgl. hierzu Kapitel III unter Punkt 5 sowie Kapitel IV unter Punkt 5. 
1735 Vgl. hierzu Kapitel Kapitel III unter Punkt 5.1. 
1736 Vgl. hierzu Kapitel IV unter Punkt 5.1. 
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Darüber hinaus sollte im Hinblick auf den Ersatz der Gerichts- sowie Anwalts-
kosten gelten, dass gem. Art. 237 Abs. 1 Satz 1 Rv die unterliegende Partei die Kos-
ten des Verfahrens trägt, wobei hier allerdings ein vollständiger Kostenersatz gelten 
sollte. Gleichzeitig sollten dem Antragsteller aber auch dadurch keinerlei Nachteile 
finanzieller Art treffen, dass er sich für die Durchführung eines Mahnverfahrens ent-
schieden hat. Aus diesem Grund sollte innerhalb eines zukünftigen niederländischen 
Mahnverfahren der Grundsatz der Kostenneutralität des Mahnverfahrens beachtet 
werden. Danach ist erforderlich, die die Gerichtskosten eines ordentlichen Gerichts-
verfahrens, dem ein Mahnverfahren vorausging, nicht höher sind als bei einem Ge-
richtsverfahren ohne vorherige Durchführung eines Europäischen Mahnverfah-
rens.1737 Daher sollten die bereits erbrachten Gerichtskosten für die Durchführung 
eines Mahnverfahren auf die Kosten zur Durchführung eines ordentlichen Klagever-
fahrens angerechnet werden. 

 
Schließlich sollte auch im Bezug auf außergerichtliche Kosten gelten, dass sie im 

Voraus kalkulierbar sind, wobei diese Anforderung sich nicht nur auf das Mahnver-
fahrens beschränken sollte, sondern auch bei anderen zivilgerichtlichen Verfahren 
gelten sollte. Aus diesem Grund ist es erforderlich einen Höchstbetrag gesetzlich 
festzulegen, bis zu dem außergerichtliche Kosten innerhalb eines Mahnverfahrens 
gerichtlich durchgesetzt werden können. Will der Gläubiger einer Geldforderung 
einen höheren Betrag als diesen Höchstbetrag gerichtlich durchsetzen, ist die Durch-
führung eines Mahnverfahrens ausgeschlossen, sodass auf die Durchführung des or-
dentlichen Klageverfahrens verwiesen werden muss. Zur Feststellung des Höchstbe-
trages sollte man grundsätzlich auf die derzeitige gerichtliche Praxis verweisen. Zur 
Feststellung außergerichtlicher Kosten wird danach in dem überwiegenden Teil der 
Fälle auf die Regelungen der Voorwerk II-Richtlinie verwiesen. Nach diesen Rege-
lungen gilt, dass maximal ein Höchstbetrag von 15% der Hauptforderung als außer-
gerichtliche Kosten geltend gemacht werden kann. Dieses sollte im Ergebnis auch 
innerhalb eines niederländischen Mahnverfahrens gelten. 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Das niederländische Recht kennt grundsätzlich in dem gewöhnlichen Klagever-
fahren, der sog. dagvaardingsprocedure, die einzige Möglichkeit,1738 eine Geldfor-
derung gerichtlich durchsetzen zu können. Innerhalb dieser Verfahrensart kann der 
Gläubiger einer wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung allgemein auf einen 
schnellen Verfahrensverlauf rechnen. Trotz dieses schnellen Verfahrensverlaufs be-

 
1737 Vgl. hierzu im Hinblick auf das Europäische Mahnverfahren Kapitel V unter Punkt 9.1. 
1738 Zusätzlich hierzu besteht natürlich auch die Möglichkeit der Durchführung des incasso kort-

geding, dass allerdings hier aufgrund seiner nicht mehr so großen praktischen Relevanz nicht 
näher dargestellt wurde. 
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inhaltet das derzeitige niederländische Verfahrensrecht auch zahlreiche Probleme im 
Bezug auf die gerichtliche Durchsetzung wahrscheinlich unbestrittener Geldforde-
rungen. Aufgrund seiner sehr formalistischen Verfahrenseröffnung ist die Hinzuzie-
hung eines Rechtsbeistandes für einen juristisch ungeschulten Gläubiger eine zwin-
gende Voraussetzung bei der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens und zwar 
auch im amtsgerichtlichen Verfahren, wo kein Anwaltszwang besteht. Aber auch 
juristisch geschulte bzw. erfahrene Gläubiger müssen aufgrund der zwingend vorge-
schriebenen Hinzuziehung eines Gerichtsvollziehers zur Zustellung der dagvaarding 
die Dienste eines Gerichtsvollziehers in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund eig-
net sich die gerichtliche Durchsetzung einer Geldforderung innerhalb des Säumnis-
verfahrens vor allem bei Geldforderungen mit einem geringen Wert nur beschränkt. 
Erschwerend kommt darüber hinaus hinzu, dass dem Kläger innerhalb des nieder-
ländischen Zivilverfahrensrechts im Falle des Obsiegens nicht alle tatsächlich ent-
standenen Rechtsbeistandskosten ersetz werden, sondern nur ein bestimmter Teil 
hiervon. Hierdurch muss der Gläubiger einen Teil der Verfahrenskosten selbst tra-
gen. Dieses gilt zudem auch im Hinblick auf außergerichtliche Kosten. Diese 
Rechtslage führt insgesamt hierzu, dass Gläubiger vielfach ihre offenen Forderungen 
nicht gerichtlich, sondern außergerichtlich durchsetzen, oder aber gänzlich abschrei-
ben lassen.1739 Im Falle einer außergerichtlichen Durchsetzung von offenen Geldfor-
derungen zum Beispiel durch Inkassounternehmen können Schuldner sich grund-
sätzlich nicht auf die ihnen durch Art. 6 Abs. 1 EMRK gewährten verfahrensrechtli-
chen Garantien berufen.1740  

 
Um den Schuldnern diesen verfahrensrechtlichen Schutz zu garantieren, sollte ein 

gerichtliches Mahnverfahren innerhalb des niederländischen Zivilverfahrensrechts 
eingeführt werden, in dem die verfahrensrechtlichen Garantien des Art. 6 Abs. 1 
EMRK sowohl im Hinblick auf den Zugang zu diesem Verfahren als auch im Bezug 
auf den Grundsatz auf ein faires Verfahren beachtet werden. Ein solches gerichtli-
ches Mahnverfahren wird – zumindest zur Durchsetzung von Geldforderungen mit 
grenzüberschreitendem Bezug – bereits durch die EuMVVO in das niederländische 
Zivilverfahrensrecht eingeführt.1741 Trotz erheblicher Kritik, die gegen der Einfüh-
rung auch eines nationalen Mahnverfahrens in den Niederlanden durch den über-
wiegenden Teil der Literatur geäußert wurde, sollte in das niederländische Zivilver-
fahrensrecht ein rein nationales gerichtliches Mahnverfahren eingeführt werden. 
Dieses hier vorgestellte gerichtliche Mahnverfahren soll allerdings die bereits exis-
tierenden gerichtlichen sowie auch außergerichtlichen Möglichkeiten nicht ersetzen, 
sondern vielmehr als eine zusätzliche Alternative hierzu dienen. 

 
1739 Vgl. hierzu auch Van Velthoven, TCR 2006, 77 ff. 
1740 Darauf wurde bereits zu Recht hingewiesen, vgl. Freudenthal, Incassoprocedures, S. 330. 
1741 Gem. Art. 33 EuMVVO soll die EuMVVO in ihrer Gesamtheit ab dem 12.12.2008 gelten, so-

dass ab diesem Zeitpunkt auch die Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens in den 
Niederlanden möglich sein wird. 
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Aufgrund der Entwicklungen auf europäischer Ebene sollte das hier vorgestellte 

niederländische Mahnverfahren insgesamt die Grundstruktur des Europäischen 
Mahnverfahrens im Sinne der EuMVVO aufweisen. Aus diesem Grund wird das zu-
künftige niederländische Mahnverfahren mit einem standardisierten Formblatt er-
öffnet, welches beim zuständigen Mahngericht einzureichen ist. Nach einer rein 
formellen Prüfung der Anträge wird ein Zahlungsbefehl erlassen und an den An-
tragsgegner postalisch mittels Einschreiben mit Rückschein von Amts wegen zuge-
stellt. Hiergegen hat der Antragsteller dann die Möglichkeit, um innerhalb von vier 
Wochen einen Einspruch einzulegen, der nicht begründet werden muss, sondern aus 
dem sich lediglich die Verteidigungsabsicht ergeben muss. Begleicht der Antrags-
gegner den im Zahlungsbefehl geforderten Betrag nicht und legt er gegen den Zah-
lungsbefehl auch keinen Einspruch ein, wird der Zahlungsbefehl für vollstreckbar 
erklärt und kann anschließend durch den Antragsteller vollstreckt werden. Wird da-
gegen ein Einspruch durch den Antragsgegner erhoben, ist das Mahnverfahren be-
endet und das gewöhnliche Klageverfahren eröffnet, es sei denn, dass der An-
tragsteller ausdrücklich von der Eröffnung des streitigen Verfahrens absehen wollte. 

 
Dieses einstufige Modell des Mahnverfahrens ermöglicht aufgrund der hier nicht 

zwingend vorgeschriebenen Schlüssigkeitsprüfung nicht nur eine Bearbeitung durch 
einen unterhalb eines Richteramtes liegenden gerichtlichen Beamten, wie dem grif-
fier oder dem Gerichtssekretariat, sondern hierdurch wird auch eine elektronische 
Durchführung des Mahnverfahrens ermöglicht. Dieser Einsatz von IT-Technologie 
sollte sich nicht nur auf Verfahrenseröffnung beschränken, sondern auch die Durch-
führung des Mahnverfahrens umfassen. Hierdurch wäre – wie die Beispiele des 
deutschen und österreichischen Mahnverfahrens deutlich machen – nicht nur eine 
schnelle und effiziente Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens garantiert, 
sondern es könnte auch eine umfangreiche Entlastung der Justiz und vor allem der 
Richterschaft erfolgen, da diese nicht mehr die Bulk-Sachen zu bearbeiten hätten, 
sondern sich auf die Bearbeitung der echten streitigen Fälle konzentrieren könnten. 
Letztendlich würde hierdurch auch eine Beschleunigung der streitigen Verfahren 
eintreten. Damit allerdings das gerichtliche Mahnverfahren in der niederländischen 
Gerichtspraxis auch tatsächlich genutzt wird, müssen neben dem Verfahrensaufbau 
des Mahnverfahrens auch indirekte Anreize geschaffen werden, mit denen der Gläu-
biger einer wahrscheinlich unbestrittenen Geldforderung dazu bewegt wird, um zur 
gerichtlichen Durchsetzung seiner Geldforderung nicht ein ordentliches Klagever-
fahren, sondern ein Mahnverfahren zu eröffnen. Gleiches sollte übrigens auch im 
Hinblick auf die elektronische Eröffnung des Mahnverfahrens gelten. Solche Anrei-
ze können insbesondere finanzieller Art sein. Nur so kann das gerichtliche Mahnver-
fahren auch tatsächlich seinen Rationalisierungs- und Entlastungseffekt ausüben. 
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Samenvatting in het Nederlands 

Betalingsachterstanden vormen een belangrijke factor bij het faillissement van 
kleine en middelgrote bedrijven. Bij het bestrijden van betalingsachterstanden speelt 
het procesrecht een centrale rol. Het Nederlandse procesrecht kent geen aparte pro-
cedure voor de inning van onbetwiste geldvorderingen. In deze gevallen is de gewo-
ne dagvaardingsprocedure van toepassing. Door de introductie van de Europese be-
talingsbevelprocedure rijst de vraag of de Nederlandse wetgever genoodzaakt is om 
ook voor interne gevallen een aparte procedure in te voeren waarmee geldvorderin-
gen gerechtelijk worden geïnd. Vervolgens rijst de vraag of binnen een gerechtelijke 
incassoprocedure de inzet van ICT mogelijk is en welke vorm een dergelijke toepas-
sing van ICT moet hebben. 

 
Uit onderzoek, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, is gebleken dat het Nederlandse 

procesrecht geen aparte mogelijkheid kent om een niet of in redelijkheid niet betwis-
te geldvordering gerechtelijk te innen. Een schuldeiser dient ook in het geval van 
een niet of niet redelijk betwiste geldvordering de gewone dagvaardingsprocedure te 
starten. Wordt de vordering niet betwist, dan vaardigt het gerecht een verstekvonnis 
uit. Deze procedure is snel; een executoriale titel kan in een procedure voor de sector 
civiel binnen 33 dagen worden verkregen. Voor de sector kanton zelfs binnen 9 da-
gen. Echter, de formele eisen die aan de dagvaardingsprocedure worden gesteld, zijn 
gericht op voeren van een contradictorische procedure. Ook voor de dagvaardings-
procedure blijken deze eisen een dusdanige drempel te vormen, dat de rechtsspraak 
de rechtsgevolgen van het niet naleveren van de formele eisen versoepeld heeft. 
Volgens deze jurisprudentie leidt het niet naleveren van de formele eisen in beginsel 
niet tot nietigheid maar tot herstel van de foutieve dagvaarding. Deze jurisprudentie 
is dan ook gecodificeerd door de reform van de Rv in 2002. Hierdoor zijn aan de ene 
kant de toegangseisen voor het initiëren van een dagvaardingsprocedure zeer hoog. 
Echter, aan de andere kant worden de rechtsgevolgen voor het niet naleveren van 
deze eisen niet consequent toegepast. Daarom dient hier de vraag te worden gesteld 
of het bestaan van deze eisen voor de toegang tot de dagvaardingsprocedure über-
haupt nog gerechtvaardigd is. Dit geldt in het bijzonder voor de inning van niet of in 
redelijkheid niet betwiste geldvorderingen. Deze eisen leiden namelijk ertoe dat ook 
in het geval van een niet of niet redelijk betwiste geldvordering de eiser genoodzaakt 
is om de hulp van een juridische bijstand in te roepen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de betekening van een dagvaarding. De hiervoor gemaakte kosten dienen in eerste 
instantie door de eiser te worden voldaan, zonder te weten of de schuldenaar over 
voldoende financiële middelen beschikt om dit bedrag terug te betalen. Bovendien is 
ook de regeling van de vergoeding van de proceskosten en de buitengerechtelijke 
kosten niet gunstig voor de eiser. Hij dient namelijk zelf een deel van de kosten te 
dragen, die in verband met de inning van zijn geldvordering zijn ontstaan. Zelfs in-
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dien hij de gerechtelijke procedure wint. Hier rijst vooral bij kleine geldvorderingen 
de vraag, of het überhaupt zinvol is om een procedure te starten. 
 

Daarentegen kent het Duitse procesrecht, zoals in Hoofdstuk 3 kon worden ge-
zien, met het Mahnverfahren een procedure waarmee de eiser van een niet of niet 
redelijk betwiste geldvordering de mogelijkheid heeft om op een snelle, eenvoudige 
en goedkope manier een executoriale titel te verkrijgen. Het Mahnverfahren wordt 
ingediend met een standaardformulier dat niet alleen in papiervorm maar ook elek-
tronisch mag worden ingediend. Na een toetsing van het verzoekschrift, die door een 
computerprogramma wordt uitgevoerd, vaardigt het gerecht een Mahnbescheid uit. 
Het Mahnbescheid wordt per post aan de schuldenaar betekend. Dit is echter nog 
geen executoriale titel maar alleen een gerechtelijke kennisgeving dat er een proce-
dure tegen de schuldenaar is begonnen. Indien de schuldenaar de vordering niet be-
taald, dient hij binnen een termijn van 14 dagen een Widerspruch indienen. Indien 
de schuldenaar noch een Wiederspruch indiend, noch de vordering betaald, dan kan 
de schuldeiser een verzoek tot uitvaardiging van een Vollstreckungsbescheid indie-
nen. Het Vollstreckungsbescheid is een executoriale titel die wederom aan de schul-
denaar wordt betekend en waartegen de schuldenaar een Einspruch kan indien, bin-
nen een termijn van 14 dagen. Daarnaast heeft de schuldenaar ook de mogelijkheid 
om zich in uitzonderlijke gevallen tegen de Vollstreckungsbescheid te verdedigen. 
Het Duitse Mahverfahren kan als zeer gebruiksvriendelijk worden beschouwd. Door 
het gebruik van standaardformulieren binnen de hele procedure en de mogelijkheid 
om, onafhankelijk van de omvang van de geldvordering, zonder een advocaat de 
procedure door te voeren, is het Mahnverfahren zowel voor de eiser als ook voor de 
gedaagde zeer toegangelijk. Een andere aspect van het Duitse Mahnverfahren de 
uitgebreide inzet van ICT binnen deze procedure. Binnen het Mahnverfahren wordt 
namelijk ICT niet alleen voor de communicatie tussen de partijen en het gerecht ge-
bruikt, maar ook de verzoeken worden door middel van een computerprogramma 
getoetst. De consequente inzet van ICT heeft ertoe geleid dat er jaarlijks inmiddels 
9,5 miljoenen verzoeken bij de gerechten worden ingediend en verwerkt. Hoewel 
deze brede inzet van ICT tot enige kritiek binnen de Duitse literatuur heeft geleid, is 
het elektronische Mahnverfahren een goed voorbeeld voor de Nederlandse wetgever 
bij het invoeren van een Nederlandse betalingsbevelprocedure. De inzet van ICT 
middelen binnen de betalingsbevelprocedure, zorgt er niet alleen voor dat de rechter-
lijke macht voor een groot deel wordt ontlast, zorgt er ook voor dat partijen snel, ef-
fectief en goedkoop de procedure kunnen voeren. 

 
In Hoofdstuk 4 komt het Oostenrijkse procesrecht aan de orde. Deze kent ook een 

Mahnverfahren. Deze is echter obligatorisch bij de inning van een geldvordering tot 
en met € 30000. In tegenstelling tot het Duitse Mahnverfahren is de Oostenrijkse 
procedure een “één-stap procedure”. Het gerecht vaarigt hier een Zahlungsbefehl uit 
die na het verstrijken van het verweertermijn van 4 weken, automatisch een executo-
riale titel vormt. Wordt daarentegen een Einspruch door de schuldenaar ingediend, 
dan begint de gewone gerechtelijke procedure. Naast de gewone verweermogelijk-
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heid door middel van de Einspruch heeft de schuldenaar binnen het Oostenrijkse 
Mahnverfahren ook een extra mogelijkheid om zich in uitzonderlijke gevallen tegen 
het Vollstreckungsbescheid te verdedigen. Daar men slechts één mogelijkheid heeft 
om verweer in te dienen, is binnen het Oostenrijkse Mahnverfahren slechts één be-
tekening vereist.  In vergelijking met het Duitse recht is de Oostenrijkse procedure 
sneller, daar men in Duistland een twee stappen procedure kent. Ook het Oostenrijk-
se Mahnverfahren kenmerkt zich door een uitgebreid gebruik van standaardformu-
lieren en een brede inzet van ICT. Deze inzet gaat echter niet zover als binnen het 
Duitse Mahverfahren, daar binnen de Oostenrijkse procedure de Mahnklagen niet 
door de computer worden getoetst, maar door een mens (rechter of griffier). Doch in 
het jaar 2005 konden meer dan 600.000 Zahlungsbefehle worden uitgevoerd. De 
gemiddelde doorlooptijden bedragen 6 tot 7 weken zonder dat de gerechte buiten-
sporig worden belast. Concluderend kan worden vastgesteld dat ook het succes van 
het Mahnverfahren in Oostenrijk in de electronische procesvoering ligt. De toegan-
kelijkheid van de Oostenrijkse Mahnverfahren kan dan ook als voorbeeld voor de 
Nederlandse wetgever dienen. De procedure kan zonder advocaat worden gevoerd 
en is door de brede inzet van de ICT middelen voor alle deelnemers vooral zeer ge-
bruiksvriendelijk. 

 
In hoofdstuk 5 is de aandacht gericht op de Europese betalingsbevelprocedure. 

Hoewel men de invoering van de Europese betalingsbevelproceduren kan toejui-
chen, zijn er een aantal vragen met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid. Hier 
dient in het bijzonder naar de verwijzingen van het nationale recht te worden gewe-
zen. Daarnaast is door de ruime verwoording binnen de Verordening niet altijd dui-
delijk hoe uitgebreid de verzoeken moeten worden getoetst. Dit leidt ertoe dat het 
doel van de Verordening – met name de invoering van een eenvormige procedure – 
niet wordt bereikt. Deze procedure die op 12.12.2008 in werking zal treden kan ech-
ter door de Nederlandse wetgever als kans worden gezien om ook voor interne ge-
vallen een betalingsprocedure in Nederland in te dienen, daar de Nederlandse wet-
gever reeds bij de uitvoeringswet uitgebreid over de implementatie van de beta-
lingsbevelprocedure in het Nederlandse procesrecht dient na te denken. Daarom kan 
uit het onderzoek van de Europese betalingsbevelprocedure worden geconcludeerd 
dat deze procedure als uitgangspunt voor een Nederlandse procedure kan worden 
beschouwd. 

 
De inzet van ICT binnen een gerechtelijke procedure kan positieve effecten op 

deze procedure hebben. Hierdoor kunnen gerechtelijke procedures – zoals het Mah-
nverfahren – sneller, goedkoper en efficiënter zijn dan een procedure zonder het ge-
bruik van ICT. Er is echter ook een keerzijde; de inzet van ICT middelen kan ook tot 
spanningen leiden met de fundamentele beginselen van het procesrecht zoals deze 
zijn neergelegd in art. 6 lid 1 EVRM. Welke spanningen hier kunnen ontstaan en 
hoe deze kunnen worden opgelost, staat centraal in Hoofdstuk 6. Uit onderzoek is 
gebleken dat een elektronische betalingsbevelprocedure in beginsel met art. 6 lid 1 
EVRM verenigbaar is. Er moeten hier alleen een aantal voorwaarden in acht worden 
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genomen. Gebleken is, dat de elektronische betalingsbevelprocedure voldoet aan de-
ze eisen. Dit leidt tot de conclusie dat ook de elektronische betalingsbevelprocedure 
zonder grotere problemen aan de procesrechtelijke beginselen van art. 6 lid 1 EVRM 
voldoet. 

 
In het laatste deel, Hoofdstuk 7, stelt de auteur tot slot een Nederlandse elektroni-

sche betalingsbevelprocedure voor. Voordat er echter op de procedure kon worden 
ingegaan, moest er eerst aandacht worden besteed aan de kritiek tegen de invoering 
van zo een procedure. Hieruit is gebleken dat de kritiek tegen de invoering van een 
betalingsbevelprocedure uiteindelijk niet terecht is en door de problemen bij de in-
ning van niet of niet redelijk betwiste geldvorderingen in het huidige Nederlandse 
procesrecht een invoering van een elektronische betalingsbevelprocedure noodzake-
lijk is. Deze procedure dient te worden gebaseerd op de Europese betalingsbevelpro-
cedur, een “één stap procedure”, ondersteund door een brede inzet van ICT. De Ne-
derlandse wetgever moet echter niet alleen een elektronische betalingsbevelprocedu-
re invoeren, maar dient ook door middel van extra (bij voorbeeld financiële) prikkels 
ervoor te zorgen dat deze procedure in de praktijk ook gebruikt wordt. Slechts dan 
zal de betalingsbevelprocedure haar doel kunnen bereiken. 
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